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dDorwort. 

Diefer „Richtfteig Bandreits", wie ich vorliegenden Leitfaden nach 
dem ehrenwerthen Vorgange des erften märffchen Proceffualiften, 
Iohanı von Buch, Hätte nennen können, wer unfere gute altdeutfche 
Rechtsfprache noch allgemein verftändfich wäre, ift mir vornehmlich 
tur mein afademifches Lehramt abgenöthiget. Ex foll zur erften 
toiffenfhaftlichen Unfan und Verftindigung auf dem Belde unferes 
gerichtlichen Verfahrens in bürgerfichen Streitfachen befonders für 
Studirende dienen, wird aber au) won jedem Anderen, Dem e3 nun 
eine Meberfhau und Aneignung der Grundfäge — nicht Des blos 
änßerlichen Mafchinenwerfes — unferes bürgerlichen Streiterfahrens 
51 thun ift, benußt werden Kane, 

In erfterer Hinficht ift es Thotfahe, daß unfer Bürgerliches 
Proceßrecht bisher nicht zu derjenigen Würdigung im Nechtsftudin 
gelangt ift, welche ihm Darin wie jeder anderen felbftftändigen Nechte- 
entwidelung gebührt, vielmehr ft es noch wie ehebem nach dei 
Einrichtungen des Juftigdienftes und der dazu angeordneten Prüfungen, 
der Aulermung im Suftigdienfte fetbft fast allein überlaffen. Das 
fonnte vormals genügen, folange ein wohlgegliedertes ausführliches 
Gefekbuc, wie die Alfg. Gerihtsorduung, und die prätorifche Wirk 
fanfeit des Iuftizminifterinms die einzigen Reiter des gerichtlichen 
Derfaßrens waren. Zebt ift 68 anders. Das Shftein der Allg. 
Gerichtsorhnung ift feit 1833 theils aufgegeben, theils dunchlächert, 
Bahllofe Gefege und Verordnungen find ihr eingefügt eder beigegeben 
worden; zugleich ift die vichterliche und Antwalts=THätigfeit eine freiere 
geiworden, mit der Möglichkeit eigener neuer Rechtsfindung. Welche



W Boriwort. 

Schwierigkeit das Sichfeldftgineinlernen in die Grundfüge des bür- 

gerlihen Verfahrens Hiernacdh habe, troß der Dabei zu bemugenden 

böchft danfensiwerthen und nothwendigen Sammelmerfe, Tiegt am 

Tage. Die ausgezeichneten Werke von €, 3. Koch aber, welche unter 

fih ein Ganzes von großer Bedeutung bilden, find für das erfte 

Studium zu umfangreich und bei weitem mehr Hülfsbücher in der 

Rechtsübung felbft. Andere bedeutende Leiftungen find zum Theil 

nur Bearbeitungen einzelner Gegenftände des Verfahrens, zum Theil 

unvolfendet geblieben, zum Theil endlich nur wiffenfchaftlicde Cin- 

Teitungen dazır, wie die von Abegg im Jahre 1847 erfchienene, Teider 

alfo auch nicht mehr in die fo veränderten Zuftinde hineinveihend. 

Auf unferen Univerfitäten müffen zwar feit 1827 über den 

preugifchen Civilproceß Vorlefungen gehalten und gehört werden. 

Allein zumeift gefchieht Dies nur in Verbindung mit dem fogenannten 

gemeinen Civilproceffe, oft aud; noch in Verbindung mit Tem fran- 

zöfifehen oder mit noch welchen anderen, Alles zufonumen Bin und 

wieder in wier wöchentlichen Stunden. Wie weit man hierdurch in 

der Kenntniß des prenfifchen Proceßrechtes gelangen Fam, wird 

Menchem ein Näthfel fein. Thatfache ift, daR die Candidaten des 

prenßifchen Iuftigdienftes Außerft wenig Kenntaiffe vom Proceprechte 

mitbringen md meiftens erft Hier in die Schule genommen werben 

müffen. 

Bei Diefem Zuftande der Dinge habe ich mich, nachdem ich feit 

1827 altjährlich über den preußifchen Civilproceh abgefonderte Bor- 

lefungen gehalten und nu zweimal e8 mit einer enchHopädifchen 

Zufanmenftellung des gemeinen und prenfifchen Procekrechtes wer: 

fucht Habe, zu Diefeim neuen Noth- und Hülfsbuche entjehleffen. Ich 

Fan wohl fügen, wider meinen Willen. Den id) Bin des Schreibens 

müde md ftrebe auch nicht gerade nach dem Namen eines Com- 

pendienfchreibers, wenn fchon nicht Seder ein Kompendium fohreiben, 

d. 5. feine Gedanken zufammenfaffen und mit wenig Werten und 

Sägen einen Einblid in das Ganze mit alfen feinen Theilen geben 

fan. Unfere Zeit bedmf folcher Zufanmenfaffungen. Sie vertreten 

die Stelfe der Eodificationen nad oder neben ben Einzelgefegen.



  

Borwort. v 

Meine Mbficht war daranf gerichtet und befehränft, die weient- 
fie Ofiederung unferes bürgerlichen Verfahrens und die Kerngrund- 
füge Deffelben, nicht jede Bolgerung oder Nubanwendung darans, in 
faglichee Ordnung, mithin Sedes vo möglich nur Einmal, aber an 
feinen vichtigen Plate, darzuftellen. Darin kann auch nur Das Ver- 
Dienftliche einer folchen Arbeit Kiegen, Ueber das Zuwenig oder Zut- 
viel Täßt fidh ftreiten. Im Zweifel if dem Mebreren der Vorzug 
gegeben. 

Hinfihtlich des Ansdrudes habe ic} mir Kürze und eine dich 
aus beutfche Sprachweife angelegen fein Taffen, ohne mich durd; Diefeg 
Beftreben zu amverftändlichen Neu» Ausdrücken verleiten zu Taffen. 
&8 giebt feinen Begriff, Feine Einrichtung im gerichtlichen Verfahren, 
die nicht ihr bezeichnendes veutfches Wort hätten. Unfere äftere 
Nechtsfprache bietet hier noch einen reihen Schab; in einzelnen 
Stüden Hilft der Hebegebraud anderer deutfeher Stämme aus, 
Sofern indeß ein Wort irgend noch ein Bedenken haben Tonnte, ift 
18 nur beifäufig oder abtwechfefub mit dem Iateinifchen Rechtsiwort 
gebraucht worden. Den befonderen Sprachgebraudh, ber fi Hin 
und iwieder bei unferen Gerichten in Abweichung von der allgemein 
anerkannten fprachlichen Regel findet, habe ich vermieden. 

Ofe Fehler, Licen und Mißgriffe wird freilich and das gegen- 
wärtige Unternehmen nicht fein. Wo die Sefeßgebung und Ver 
waltung jo wie bei ung anf da Einzelne bedacht gemwefen ift und 
auch dem Nieinften feine beftimmte Megel zu geben gefucht Hat, je 
nachdem das Bebürfuiß Dazır führte, fo daß fie felbft aus unendlich 
Heinen Bruchftüden neben ven zerfalfenden Gebäude der Algen. 
Gerichtsorinung befteht," da Bleibt der Viffenfchaft beinahe nur die 
Aufgabe, die zerftventen Gfieder and Bauftüce zufammnenzufegen, 

1) So das noch fehr üblihe Urtel fett Urtheil, da jenes (Ordel, Order) 
boch mar eine zurücigebfiebene, anderen Bortbildungen teiderfpredhende if, Dan 
fagt au nit mehr bie Urtel in weiblicher Einzahl, wie unfere Borfagren. 
Ferner die fonf nirgends in Deutfland übliche Nedeweife: Jemand zum Give 
verflatten, anftatt sufaffen ober Jemanden den Eid verflatten, u, tgl. So fellte 
man endlich auf das Zwillingswort: Broceßverfahren aufgeben,



vı Borwort, 

und Teiht fan hier eines überfehen oder falfch geftellt werden. Ein 

Kunftwerk Tann eine folche zufammenfegende Arbeit Fanın fein; es 

möchte auch wohl eine bald verlorene Mühe fein. Weber furz oder 

fong wid man doch zur Anfertigung einer neuen Gerichtsordnung, 

troß aller Schen vor der fogenannten Codification fehreiten miüffen; 

und zwar wird man e8 ohne große Schwierigkeit ihn Tönen, wenn 

man zumal exft noch durch Einzelgefege in gewiffen erheblichen Stücen, 

namentlich in Betreff Des Beweifes und dev Rechtsmittel einen ficheren 

Boden gewonnen Haben Wird. In Der jeligen Lage der Sache, 

welche ein Zwiefpalt von entgegengefeßten alten und neuen Grund» 

fügen und Anfhanungen ift, Tann fie nicht fange Zeit verbleiben. 

Selbft eine bloße Zufanmenftelfung des wirklich geltenden und ferner 

gelten folfenden Rechtes im Wege der Gefeßgebung wäre fhon ver 

dienftfih, um au Stelle des Wirrwarres zahllofer Gefege und Ber- 

ordnumgen eine für Jedermann überfehbare Nichtfehnur zu gewinnen, 

mit Einfachheit und Klarheit, welche der Gevechtigfeitspflege überhaupt 

wie dem preußifchen Staate im Befondern fo wohl anftehen wiirde,
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Einleitung. 

1. Der gefchichtliche Entiwiefelungsgang. 

(9. Br. 6. Weg, Berfud einer Gefgichte der Breuf. Civil-Procch-Gefepgebung. Brelau 1848, Ueberfigtlih: Ko, Eivil-Proceh. Berlin 1855, 56.35 — 38.) 

1. Bis in die Mitte Des worigen Sahrhunderts war in dei Län 
dern des Haufes Hohenzollern» Brandenburg der Rechtszuftand, ins- 
befondere Gerihtsverfaffung und Verwaltung, ein Zweig der all- 
gemeinen deutfchen Rechtsentwieelung geblichen ; feit dem fechzehnten 
Sahrhundert aber fon mit mannigfachen Anftvebungen ber Iandeg- 
herrlichen Gefeßgehung und Negierung zur Berbefferung einzelner 
Mängel in den vorhandenen Nechtsanftalten, wiernohl ohne twefentliche 
Aenderungen in dem eberfieferten, worin fich auch mancherfei Ver- 
fiedenheiten in den einzefnen Xheilen Des firftlichen Linderbefiges 
vorjanden und erhielten? 

2) Bol, v. Hymnen, Beilr, zur jürift. Liter, in ben Preuß, Staaten, Eanmt. 1, S.176f. Gärtner, in Sinfins jurift. Menatsfchr. 1840, 153 f., jet and Säffner, das Preuß, Strafrecht. TH L Bonn 1855, 
2) Nahweifungen der befonderen Duellen für einzelne Länder und Bezife f. in». Rampb, provinz. und flatutar, echte der Preuß. Monarihie. 1826 — 1828, 3 Br. . 

2. Unzufrieden mit den Gebrecdhen der Nechtspflege, namentlich 
mit bein fehleppenden Gange derfelben, mit dem Gebahreit der Sad 
walter und mit. einzefnen rihterfichen Entfcheidungen, brad König 
Sriedrich IL, nachdem er feit dem Anfang feiner Regierung vergebens 
bemühet gewwefen var, twie in anderen Biveigen der Staatsverwartung, 
fo au in der gerichtlichen, Einfachheit, Schuelfigfeit und Zived- 
mößigfeit zue Nichtfchnue zu maden, mit der Vergangenheit ab. 
Der entfheidende Schritt ward eingeleitet durch Cabinets-Ordre 
vom 14. April 1780 und ausgeführt init verfeiedenen Reformen 
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2 Ginleitung. &3. 

der Gerichte? in dent durch Königl, Patent vom 26. April 1781 

verfündeten 

Corpus iuris Fridericianum. Exftes Buch, von der Proceß- 

Ordrung (in vier Theilen), 
an deffen Stelle nachher eine durch Patent des Könige Friedrich) 

Wilhelm IL vom 6. Juli 1793 beftätigte Ummbeitung unter dem 

Namen: 
Allgemeine Gerihts-Drdnung für die Preußifchen Staaten, 

in drei Theilen, trat,’ won denen der erfte jedoch erft im December 

1794, der zweite und Dritte im Juli 1795 im Drud verfündiget 
ward und bei jedem. Gericht mit dem Tage des Einpfanges in 

Kraft trat. 

2) Diefe Uebergänge waren? 
eine Eonflitution, wie die Proceffe in Pommern nad den von Sr. Majeftät vor- 

gefchriehenen Plane in Einem Jahre in affen Iuflanzen zu Ende gebradjt werden 
Sollen, vom 31. Debr. 1746; 

fodann das am 6. Juli 1747 publiciite „Project des Codieis Friderieiani Pome- 

raniei”, und bus „MProjeit des Codieis Fridericiani Marchici“ von 3, April 

1748, weldes im felben Jahre alfen Gerichten zur Befolgung vorgefihrichen 
ward, mit einen offieiellen Anhang von 28. Sehr. 1761 und einem „Allerhöchft 
approbirten” Anhang aus den Jahre 1769 (den wefentfichen Inhalt diefer feg- 

Peojecte f. bei Hymmen, Veite. 2, ©. 278 f); 
Bl. Hierzu: die Zuflizrefonm in den Jahren 1746-1748 in vw. Kamp, 

Salıb. LIX, 67. 

bennächft afs PBalliativ: eine „Deus Verordiung, um bie Proreffe abzufürzen* 

von 15. Januar 1776. (Die Verhandlungen hierüber f. in v. Kamp LVII, ©. 3.) 
2) Abrgg 0.0.D. ©, 103, 104. 
3) Der Hergang it mit anerkannter Suverläffigfeit dargeftelit und zivar im 

Zufanımenhang mit den worhergegangenen Zuftinden, in dem Bericht von Simon, 

in Matitis A. Zur, Monatsfhrift Bd. XI, ©. 192, befonders von ©. 262 — 277. 
S. and v. Nabe, Borrede zu Bd. 2 der Sem, preuß. Gefege und Verordnungen, 
Die Namen dv. Carmers ypd % Suareg dürfen hierbei nicht ungenannt bleiben, 
eben fo wenig bie Opponefiten ans alter, tüchtiger Schule: der Groß: Kanzler 

9. Fürft und der Kammergerigptöpräfibent v. Rebe. 

3. Durch diefe neue Gerichtsordunmg wınde an die Stelle des 

Sohrtaufende Hindurch ir ebung geivefenen Grundfages der freien 

Porteiverhandlung in bürgerlichen Nechtsftveitigfeiten eine unter dem 

ffeten Einfluß des Richters fiehende Verhandlungsieife gefekt, nämlich 

der Grundfag, „daß Der Nichter jchon bei der Anftruction jeder 

Sace bemühet fein müffe, die Wahrheit dev daher zum Grunde Tie-
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genden erheblichen Thatfachen auf dem ficherften und zugleich näd)- 
fen Wege zu erforfchen und Hierzu alfe Mittel, die aus dem Lore 
frage der Parteien und aus dem Zufammenhange der Berhandlungen 
fih ergeben, felbit ohne das ausprüdfiche Verlangen der Parteien, 
anzıivenben", diefe Verhandlung auch bis zur Erledigung des Streites 
(durch Urtheil, Vergleich oder Abftand des Klägers) von Amiswegen 
fortzufegen.‘ In ähnlicher Weife wirrden felbft die Handlungen der 
frenvilfigen Gerichtsbarfeit der allfeitigften Einwirkung des Richter 
amtes unterworfen? 

8.9 8.D. Einl. $.7.10.17.20.28. Die aus bem angegebenen Grund- 
faß abgeleitete Negelung des Verfahrens (befien Methobe) Hat man häufig Unter: 
fngungs- (Inquiftions:) Methode genannt, Die Cab. Ortre von 14. April 1780 
Satte den Gedanfen des Königs dahin ausgefprodien: „es fei der Wilfe Sc. Majeflät, 
daß der Richter Tünftig die Parteien mit ihrer Mage und Berantwortung felber 
hören, ihre Erzähfungen and mitzubringenden Deweisthinner gegeneinander haften 
und fo ben wahren Zufanmenhang ber Gade eruiren, biernähft aber denelben 
ben Rechten und der Bilfigfeit gemäß Borfchläge zum Vergleiche machen folle.“ 
Darüber war das Corp. Jur. Frid. weit hinanzgegangen, ivie man fi Teiht aus 
dem „Vorbericht“ zu denrfelben überzeugen fan. Die A.®.D. Ienkte beventend 
ein und Tehrte zu dem Grundgedanfen der Cab. Ordre in engeren Begrenzung zurüd, 
Anı richtigfen Hat man wohl das in Tebterene Sefegbuch Herefchende Syitem ein 
vermundfhaftlicdhes genannt. Es war die Herfiellung einer väterlih bureaufratis 
fen Rechtspflege im Sinne der damaligen, von frenger Gerechtigkeit Ducchdruns 
genen Pambaftlein. An Kritiken und Apologien hat 8 nicht gefehlt. Bel. Abegg 
“.a.D. ©. 192 Not. md überhaupt denf. 827. Scharf war Gärtners Kritik 
des Unterfuhungsprincips des Preuß. Civ. Peoe. (Berlin 1832), womit die Segen: 
bemerfungen von ». Daniels, Handb. ber Breuß, Eivilrechtspflege (Köln 1839) 
©. 442 fi. zu vergleichen find. Unbedeutend: v. Martens, Geift des Preuß. Eiv,- 
Proc. Halberfiadt 1802, Giheblicher: u. Gönner, Sand, des Proc. H. Erlangen 
1804. Nud) an Vorbildern und Nachafmungen fehlte es nicht. Vgl. die Bemerkungen 
in des Berfaffers Shflem des Nimifhen und Dentfchen Proreßreihkes 8. 27. 28. 

2) Bel. 9.9.0. I, 1, 8.6.7.23,24, 

4 Mo und fo Iange der Geift diefer Gefeßgebung Iebendig 
war, Teiftete auch Lie wirkliche Mechtspffege Bebeutendeg;’ ex verlor 
fh affgemach in den Ueberlaftungen berfelben, in der Gleichgültig- 
feit der Zeiten gegen das Ideal und durch Mebereinfonmen mit dem 
wieber emporgeivachfenen Sachwalterftande, deffen Vernichtung oder 
doh Herabfegung der Grundfag des neiten Rechtsgebäudes folge 
richtig im fich getragen Hatte? Die neue Belebung der Rechts: 
woiffenfhaft feit Dem Anfang des jegigen Jahrhunderts, welhe auch 
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dem gerichtlichen Verfahren fi) zuivendete, Die feit 1813 erlangte 

grimbfichere Kenntniß don anderen durchgebilpeten, auf freier Ver 

Handlung Keruhenden Nechtsordiungen, die zum Theil in wieder 

oder nenexoberten Qinder worgefunden wırden, endlich das gfeich- 

zeitige Exionchen eines inbieiduellen NRedhtsbewußtfeins führten dahin, 

vaß nicht Klo8 in einzelnen Theilen der A.G.D. wichtige Verbefje- 

rungen zu Stande Famen? und in einzelnen Stantsländern erhebliche 
Abweichungen von derfelben geftattet wınden,“ fondern e8 ward auch 

in Teifen Fortfehritten feit 1833 das Gebäude derfelben in feinen 
Grundlagen angegriffen und ihm eine nene Geftaft und Einrichtung 

gegeben, woher man mir Diejenigen Beftandtbeile und Gfieber be 

ftehen fieß, die mit der meuen Einrichtung noch verträglich blieben.‘ 

Dazu trat feit 1849 eine nölfige Umwandlung der Gerichtsverfaffung. 

2) Dan vgl. 3.8. den „Briefiwechfel über die gegenwärtige JuftizeMeform.” 

Balin 1780. 2 Hefte. 

2) Pan T. fhen die Bemerfungen in Mathis Zur. Monatsfgrift XI, S. 13 
Bis 15. Auch) die Motive (des Miniters v. Kamp) zu dem tenibirten Entwurf 
der bürgerlichen Proreßeronung (Berlin 1842) erfannten die Nothiwendigfeit siıter 

genndfäglichen Aenderung an. 
2) 3,8, in Betreff der Grerution und Gubhaftation. 
4) So für die Provinz Pofen durch Verorbnung vom 9. Bebruar 1817. 

5) Befonders ift dies gefchehen durch bie Berorbuungen vom 1. Juni 1833 
über den fummarifchen Brock, vom 14. Deceniber 1833 über bie Mechtemittel, 

vom 4, März 1834 über die Exeutien, vom 21. Juli 1846 über das Verfahren 

in Eivil- Procefjen, vom 7. April 1847 über die Oeffentlichfeit bes Verfahrens; 

duch die Verorbnung vom 2, und 3. Zannar 1849, bezüglich deren Revifion, ine 
gleichen durdy michrere Beftimmumngen ber Berfafungsufunde; dur) das Gefeh 
vom 20. März 1854 und die Concurögefeßgebung von 1855. Gefammelt find 
diefe Verordnungen und Gefege in dein neuerlichen Deekerfchen Drurfwerk: das Preuß. 

Eivil-Proieß- Verfahren nad) der Berochnung vom 1. Juni 1833 ac. Berlin 1856, 

II Die Quellen de8 nunmehrigen Proceprechtes. 

5. As Quellen des Procerechtes find zunächft alle gehörig 

befannt gemachten Iandesherrlichen Gefege und Verordnungen, ivelche 

dafjelbe betreffen, aufzuzähfen und darunter a8 Mittelpunkt Die 

Allgemeine Gerichts- Ordnung,’ nebft deren din) Das Votent vom 
4, Sebriter 1815 bejtätigten Anhange 

Das Berhältniß diefer Gefege unter fich, fo wie zu anderen 

Arten der Landesgefege ift das gewöhnliche.
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Keines ber Exfteren — der Broceßgefege — hat eine blos fub- 
fldiive Vebdentung im Verhäftuig zu etwaigen Provinzialrechten. 

Eine dem Gefeh gleiche Bedeutung Hat mr ned) a. Die Ge- 
twohnbeit, io jenes Darauf neriveifet;* b. bie Analogie dev Gefebe, 

SIedes neue Proceßgefeg tritt übrigens ofert, nachdem es für 
verfimdigt anzunehmen, in Kraft und Anwendung, fofern diefe nicht 

zeitlich oder fachlich durch ben Gefesgeber befchränft worden ift, fo 
toie unter Aufrechthaltung der im bisherigen Verfahren bereits er: 
Iangten: Privatrechte.® 

%) Sie findet fih in mehreren, nicht burdjaus cortesten, gleihfam amtlichen 
Nusgaben vor, Huerft 1793 bei Defer, dann bei Reimer 1816, 1823, 1828, 
1829-31, 1835. Zulegt 1855 in 4 Theilen. Der Inhalt it — im Berhäftnig 
zum Corp. Jur. Frid. — biefer: 

Erfter Theil: Proceforonung, beftchend ans einer Einleitung in 67 Paragra- 
pben und 52 Titeln, Gntfpricht dem eiftien und zweiten Theil des Corp. Jur. Frid., 
worin aber zugfeiäh deffen vierter Theil über allgemeine yrocegrehtliähe Gegenftände 
verfihmelzen it. 

Btoriter Teil, in 6 Titeln: vom gerichtlichen Berfahren in wicht freitigen 
Angelegenheiten. gehlte im Corp. Jur. Frid. 

Dritter Theil, in 8 Titeln: von den Pflihten ber bei ber Jufiz angefehten 

Perfonen, dem britten Theil des Corp. Jur. Frid. Hinzugefügt warb nur ein Nil: 
gem. Regiftiaturz und Kanzfei-Megfement für fänmtliche Landes» Juftizs Eottegien 
in 244 88. 

2) Das Königl, Patent wollte, „daß bie barin gefammelten neueren Dur 
fgriften von fänmtfichen Gerichten, Behörden und Unterihanen auf das gennuefte 
Befolgt würden.“ Dies fhloß allerdings nicht aus, 1. daß die nit aufgenommenen 
gefepligen Befimmungen nod) güftig bfieben und 2. daß bei der Auslegung ber Anz 
hangsfüge anf deren Duclle zurüsfgegangen werden darf. Bol. Zuß. Min, Nefer, 
von 24. December 1816 und 1. März 1817. 

3) Wegen des Berhäftnifies der 9. CD. zum Allgem, Landrecht und anderen 
zum Theil älteren Gefeßen Fommen verfchievene Geflchtspunkte in Betradit, Dal. 
Grävell, Comment, zur 4.0.9.1, 6.32 f. Koh, Lehrb. des Preuß. Privatr, 

8.10. N6 Regel wird anzunehmen fein, ba überall, wo «8 fih un die Form 
bes Verfahrens Handelt, die ©. D. den älteren fowohl allgemeinen tie befonderen 
Sefegen vorgehet, wenn fie feld eine Beftimmung über den Gegenfand aneprücdich 
oder einfhliegfich mitenihäft, Daffelbe tird dem Aflgenn. Saudrecht gegenüber, mit 
weldem «3 nad; ber unverfenndaren Abficht dee Gefehgebung in dem Verhältnig 
gegenfeitiger Ergänzung fleht, in Fragen jener Art anzunehmen fein, wenn auch im. 
Hebrigen das Aligen. Sandsecht als bag yon Sefeßgeber zulegt fanchonirie Grfeße 
bud; den Borzug vor der ©. D, behaupten muß. Die fpätere Drud- Publication 
ber ©.D. füllt dagegen ‚nicht üßeriwiegend -in die Schale, und fie felbft Iehnt fh 
bei Bragen bes materiellen Medhts allenthalben an das bereits fyftemfertige Landz-
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vet an. So Tange cs möglich Keibt, wird freilich eine verntittelnde Auflöfung 
etwaiger Gegenfüge der abfeluten Zurücktellung des einen Gefeßbuches Hinter has 
andere vorzuziehen fein. 

) Bg.5;8.0.0.02.12%. 846, 
5) Allgem, Lande, Einf. $, 49. 
6) IR enifchiedene Rechtsanfiht. ©. auch Bornemann, Grörterungen, Berlin 

1855. ©. 62— 64. 

6. AS Nebenquellen des Proceßrechtes find zu bezeichnen: 

I. Minifterialverordnungen mit folgenden Unterfcheidungen, 

a. Diejenigen, welche unter früheren Regenten im Namen oder auf 

Specintbefehl des Landesperen erlaffen und verkündiget find, 

haben eine völlig gleiche Bedeutung mit den Gefeßen felbft.' 

b. Minifterielle Gefchäfts- Inftenctionen and Auffihtsniafregeln, 

fowohl im Allgemeinen als auch in Bezug auf beftinmte ge- 

jegliche Einrichtungen und Vorfehriften find überall in fowweit 

zu befolgen, als fie nicht mit unberingt masgebenden Beftinz- 

mungen dev GSefege in Widerfpruch treten oder diefelben über- 

freiten. Souft bedirfen fie gefeklicger Beftätigung.? 

c. Entfcheidungen zweifelhafter Nechtsfragen haben nur in dem 

befonderen Fall eine werpflichtende Bedentung, fowweit eine Ber 

ftinmung Darüber dem Minifterium zuftand oder ncdh zufteht 

(ogl. 8.23), im Uebrigen eine Blos befehrende Autorität. 
N. Die Prüjndicen des K. Ober-Tribunals, infofern die von 

einzelnen Senaten angenommenen Nechtsfüge für den oberften Gerichts- 

hof eine bedingt bindende Entfheidungsnorin bilden, fo fange fie nicht 

dur einen Pfenarbefehtuß abgeändert werden, oder Diefer felbft durch 
einen anderen Plenarbefchluß oder im gefeßlichen Wege befeitigt wird 
(vgl. 8.18). Dadund) ift in Sachen, welche der Eutjcheidung des ober- 
ften Gerichtshofes unterfiegen, jedenfalls die Nothwendigfeit einer 
venen Begründung dev entgegengefegten Meinung gegeben.’ 

IM. Die Literatue des Procefrechtes.‘ 

3) ©. beshalb 5. Simon, Preuß. Staater. I, Giul. p. LVL 

2) © vürfte wohl das Ergebniß der neueren Ocfeggebung zu faffen fein. Dot. 
wegen ber früheren Suflände: Beroron. vom 27. Ost. 1810. B. und Gab. D, vom 
24. Aug. 1837. ©. ©. 143, Demnach; Fonnte das Zuft, Din, felbit regfementarifhe 
Beftinunmmgen der Gefepe mobificiten. Mit der in ber Verf, Ur. von 1850 Art. 86. 
dem Gefet beigelegten, für die Richter allein verpfliäitenden Autorität möchte bies 
in Betreff dev feitbem ergangenen Gefehe nicht zeit vereinbar fein. — Dffieielles 
Drgan für mirifter. Befanntmad. 1. Antveif. if das Zuftiz-Minift.:®T. feit 1839,
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3) Diefe Präjubicien werden theils periobifch miitgetfjeilt mit den „Entfcheis 
dungen des 8. D, Trib.“, theile, fodiel die Plenarbefchlüffe betrifft, im 3. Min. Ol. 

Smetmäßige Zufammenftellungen enthalten die Merfe von Selige, Kuhlmeyer und 

Mile I, die Präjudicien des Gch. D, Teib. feit 1832. Berlin 1849. und Kosmenn, 

bie Präjudicien des D. Trib, feit 1848. Stettin 1855. 

4) In Betreff diefer, foweit fie nicht mit der Kiteratur des preußifchen Bürgerz 
lichen Nechtes überhaupt zufanımentrifft uud foweit fie für den gegemvärtigen Zt: 
fand brauchbar if, mögen folgende Werfe angeführt werden: 

a. Für das Duellentudium: 

Ergänzungen n. Erläuterungen dee 4. ©.D. durch Gefehgebung u. Wiffenz 
haft. Von Gräff, Koh, ». Rinne, 9. Simen, A. Wenpel, 2. Ausg. von 
Sräf, v. NRönne, 9. Eimon. 1843. 

(Sie werden in diefen Werfe angeführt werben dur: V Grgänzungen.) 
&5. Roh, das Preug. Eiv. Proc. Net. TH. 2, oder: Proc. D. nad ihrer 
Heut, Geltung; und die fen $.4 Note 2. angeführte Eammfung. 

b. Die Conmentare zur 9. ©. D. wenigftens nod zum Theil brandbar) von 

Paalzow, Handd, für prakt. Nedtsgel. Bd. 4.5. Merkel, Comm... 4.8.0. 

Breslau 1817. (4, Auf) ME. FB. Grävell, proft. Comm. ...0. 

Erfurt 1825— 30. 6 Be, und Nachir. 1832, v. Daniele, Hands. der Pr. 
Eivifschtöpfege. Ein 1839, 1. Bd. (Umfagt nur drei Titel der NG. OD.) 

© Hand: und Lehrbücher: 

Rob, das Preuß, Eiv, Proc, Recht. TH. 1. oder Handb. der Preuß. Civ. 
Proc. 2. Anag. Berlin 1855. 

Eoelt, die Gerichtsverfaffung und der Eiv. Pror, in Preußen. Ausg. 4. 
nit Annerf. und Nachte. von 1856. 

d. Sammelverfe aus der Praris und Dostrin waren und find zum Teil neh: 
Eimon and v. Strampff, Nectefprüche, 1828—1836. Sodann beren Zeit 
fihrift, 8 Be. 1828— 1836. Hinfhius, jurif, Boenfcrift. 1835 — 1848. 

Zurift. Zeitfhrift. 1832 — 1836, Eentralf, v. Rauer, 1837—43. Die Gnts 

feibungen bed (vormals Geh.) D. Trib. feit 1837, Die Nechtsfülle aus 

der Praris des G,O.T. 4 Be. 1847. Striethorft, Archiv für Nechtsfälle 

aus ber Praxis des K. DO. Trib, feit 1851. Endli das (og. Mınöberger) 
Archiv von Urid; und Sonmer von 18341853 und das Schlf. Arhiv 
von Koch, 1837—1848. Bol. überhaupt Mbegg a. a. D. 8. 65 u. 77, 

Special: Literatur teird an den Beireffenden Stellen vermerT werben. 

  
IL Gebiet des allgemeinen preugifehen Proreprechtes. 

7. Das Gebiet des preußifchen Procekrechtes erftredit fidh über affe 

greufifche Stantslande, in welchen die A. ©. DO. von Anfang an oder 

toieder oder neu eingeführt worden tft! Ansgefchloffen davon find: 

I. Der Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Ein a. RH., in 

deffen ganzem Unfange die Napoleonife Proceßgefegebung 

und Gerihtsnerfaffung mit einzelnen Abänberungen fortbeftchet.?
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I. Der Bezivk des Zuftigfenates zu Chrenbreitenftein, oder der 
rechtsfeitige Theil des Negierungesbezinteg Soblenz. 

UN. Der Bezirk des Appelfationsgerichtes zu Greifswald ober Neu- 
Borpommtern md Nügen. 

IV. Die Fürftenthümer Hohenzollern. 
In Diefen drei Teßteren ift auf dag gemeine Deutfche Procekvecht 

mit feinen Innbesgefeglichen oder nfnellen Befonderheiten ein modernes, 
dem allgemeinen preußifchen fi nahe anfchließendes geimpft werten 
und Dis jegt in gutem Gange geblichen,? 

7) Des Patentes der eriten Ginführung von 1793 und feiner Verfündung it 
fhen oben 8.2 gedacht. Diefem folgte die Einführung 

in Sübpreußen durch Gbict vom 28. März 1794; 
im Firftentfum Gichöfelo, Grfurter Gebiet, net Mühlhaufen und Nordhanfen 

duch Patent vom 24. März 1803; 
in Paderborn, Münfter, Een, Verden, Glten durch Patent vom 6, April 1803; 
die Miedereinführung in ben feit 1807 getrennten Theifen der Monardjie fanımt 

den damit vereinigten neu erworbenen Orten Ciwie fie im Hypothefenpatent 
von 22. Mai 1815 benannt find) durch Patent vom 9. September 1814; 

in den mit ber Provinz Weftprenßen vereinigten Difrieten des Gulner und 
Micelaufhen Kreifes, nebft Thorn, durch Patent vom 9. November 1816; 

in dem Herzogtfum Pofen duch Patent vom felden Tage, teozu dann die Sperial- 
verordnung vom 9. Kebruar 1817 (f oben $.4,4.) Hinzufem. 

In folgenden ganz neu erworbenen Provinzen gefhaf die Einführung 
für bie ehemals fächftfchen Provinzen und Difricte tur) Pat. v. 22, April 1816; 
in einigen zwifchen bei Älteren Provinzen gelegenen neuen Sandestpeifen dur 

Verordnung von 25. Mai 1818; 
in den Metern Hevingen und Kefbra dur) Berorbn. vom 20, October 1819; 
im Hegegihum Weiphalen, Fürftentkum Siegen, den Nentern Birndah und 

Neufichen, nebft den zwei Grafidaften Wittgenftein, dur Patent vom 
21. Juni 1815. 

in eingefaufähten oder hei Grengregufirungen erworbenen Theifen turh Cab. OD, 
vort 29. März 1837. 

2) Eine Bearbeitung biefes Vroceßrehtes für Nheinpreußen findet fih in 
9. Schlinf, Commentar für die franzöfffhe Proveporbnung. Coblenz 1849, 3 Bhe, 
MS Anfang eines größeren Werkes ift au eriwähnen: v. Daniels, Syflem und Ge: 
feße bes franzsf, und chein, EivifproreBreäites, Berlin 1849, I, 

?) Semeinfane Grundlage ift die (von den Kammern unbeanflandete) Königl. 
Verordnung vom 21. Zufi 3849, gültig für den Greifswalder Appellations= und 
Ehrenbreitenfteiner Auftige Senatsbeziit mit dem 1. Anguft 1849, in Hohenzollern 
aber erft duch Gefeß vom 30, Aprif 1851 mit dem 1, Sanuar 1852 eingefühtt,
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Erfter Abfchuite. 

Die richterliche Gewalt oder die Gerichtsbarkeit in 
bürgerlichen Angelegenheiten. 

8. „Aus der Sürforge 98 Staates für die Sicherheit feiner 
Unterthanen in Anfehung igrer Perfonen, ihrer Ehre, ihrer Rechte 
und ihres Vermögens fließt and die Anordnung der Rechtspflege 
und deren Verwaltung — die Gerichtsbarkeit." (UL.N I, 17,1 3.) 
Ihren Ansgengspunkt Hat Tetere in ter allgemeinen und höchften 
Gerichtsbarkeit, welde Tem Staatsoberhaupt als mperänßerfiches 
Hoheitsrecht gebührt (8. 18 6%). In den ihr zugegörigen einzelnen 
Nechtefahen ift fie die vichterliche Gewalt, welche im Namen des 
Königs? dur unabhängige, feiner anderen Autorität a8 der des 
Gefeges unterivorfene Gerichte ansgeübt wird (Verf. Urk, Art, 86). 
Diefelbe zerfällt dem Gegenftande nach in die Strafgerihts- 
barfeit und in die bürgerliche Gerichtsbarkeit, welche die 
Unterfuhung und Entfheidung von Gtreitigfeiten über Nechte nub 
Eigentgum der Einzelnen zum Gegenftande hat, nebenbei auch; „die 
Beforzung anderer vechtlicher Angelegenheiten der Einwohner des 
Staates" im Vefonderen die fogen. freiwillige Gerichtsharfeit in fich 
fliegt? 

) ©. fon A. ©. D. I, 1,9. Wegen der tiefen Debeutung biefes Eapes 
vgl. andy Feuerbach, H. Schriften I, 224. und Indariä, beutfches Staater. II, 206. 
Ausg. 2; . 

” AUR.0D.55 GD TEN. im Gingang. Bol. unten $.13. 

9. In. den Bereich ter Bürgerlichen Gerichtsbarkeit! gehören 
geundfägfich alle Streitigfeiten über Sadhen und Rechte, welche einen
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Gegenftand des Privateigenthums ausmachen (G. DO. Einf. 1.); ver- 
fteht fie), infofern Das Gefeg ihnen überhaupt eine rechtliche Geltung 

zugeftanden hat? und foweit nicht eiiva dev Rechtsweg wor den Ger 
richten duch) befondere Vorfehriften oder Einvihtungen bedingt oder 

unbedingt ansgefehloffen,? fubjectiv auch Die Perfon des Beanfpruchten 

in den preußifchen Staaten Mecht zu geben (und zu nehmen) ge 

bunden if. So wird auch dem renden gegen den Fremden nur 

mit geringen Befchränfungen das Recht gewährt! 

2) Sie wird Hier im weiteften Sinne genommen, fo dab babei nicht blos 
am bie Zuftänbigfeit ber eigentlichen Gerichte zu benfen it, fondern aud folcher 
Behörben, weldhe anftatt jener in gewilfen Eachen bie Entfcheidung zu ertheifen 

haben. Bol. den folgenden Abfchn. In Betreff des Gegenflandes des obigen, foiwie 
der folgenden Paragraphen find übrigens die ausführlichen Sufammenftellungen zu 
benugen, welche fi theils in den V Ergänzungen zur 4.9.9. Einl. 8.1, theifs 
bei Rod, Giv. Proc 825 —31 und anderweit georbnet bei F. € Reuter, die 

Grenzen der flreitigen Civilgerichtöbarfeit bei preuß, Gcrihten. Königsberg 1854. 
finden. Bol. auch nod) v. Daniels, Givifcehtspflege $.6—15. 

2) SHierüber ift auf das bürgerliche Necht zu verweifen. VI... MEN 
1,4, 6—14. 1, 11,558. und Gab. DO, vom 21. Juli 1841. Anh. zum MER. 59. 
Edit vom 9. October 1807 $. 10. Edit vom 2. Novbr. 1810 8.17. ©.68.83, 
Eab.D. », 19, April 1818. ©. ©. 69. Beroron. v. 19. Jan. 1836. ©.&,9. 

Eab. DO. vom 13. Mai 1840. ©. ©. 123. (v. Daniels $. 15.) 
I &o hat nad gefepfichen Negulativen die Hauptverwaltung der Staats: 

fhulden das alleinige Necht der Berification ber allgenieinen ober Yrovinzieffen 
Staatsfhulden aus den Kriegszeiten, Verordu, vom 17, Sanıtar 1820, ©. ©. 13. 
Cab. D. vom 2, November 1822. ©. 229. Gefek vom 4, Sebruar 1850. ©. 58, 
(Mit den Eonmmalfchulden verhält es fh anders.) — Geruer haben gewiffe Vers 
welsungsbehörden ober beflimmte Berechtigte die Befugniß zur eigenen Bwangs- 

vollitredung wegen gewiffer Forderungen. &. davon unten im befonderen Theil 
den Abfchn. von ver Zwangsvolliirefung. Die Feftitellung dev Defecte bei öffentlichen 
Berwoaltungen und bie Beftinimung, wer dafür zu haften habe, Hat die vorgefeßte 
Berivaltungsbehörde mit Vorbehalt einer Berufung des Beamten auf gerichtliches 
Gehör binnen eines Jahres. Derorbn. vom 24. Januar 1844. ©. 52, Gtreitig: 

feiten zwoifchen felbftitindigen Gewerbireibenden mit ifren Gefelfen, Gchüffen ober 
Zefrlingen über Anteitt, Fortfegung and Aufhebung des Arbeits: oder Lehrverhält: 
niffes und über die gegenfeltigen Leitungen während der Dauer deöfelben entfcheivet 
die Polizelichörde, mit Vorbehalt einer Berufung auf gerichtliche Entfheidung 
binnen zehn Tagen. Gew. D, vom 17. Januar 1845 8. 157. ©. 67. Ganz allein 
entfcheidet die Polizei, ob der Lehrherr feine Verpflichtungen gröblich vernadläffigt 
ober das Mect der väterlichen Zucht gemißhrandit Hat. 8.153 ebd. Gbenfo ents 
Seheibet fie alfein in gewiffen Steeitigfeiten zwifhen Gefinde und Herefdhaft. 

9) Berhränkungen fi bei dem Mreftproseß. Da Trankreich und andere Linder
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mit franzöfifhen Rechte dene Fremden gegen ben Fremden das Medit verfagen 

(vgl. Foclix, droit internat. No. 121 ff. und des Berf. Völker, 8. 60), fo würde 
eine Netorfion in vorkommenden Fälfen gerechtfertiget fein. 

10. I jubjectiser Hinficht erftvedt jich die richterliche Gewalt 

des preußifhen Staates a. auf alle fogen, Einwohner oder Unter 

thanen besfelben,' fie mögen Lie fantshiirgerfichen Nechte dev Pren- 

Ben haben oder nicht, im Inland oder Ausland Befinblidh fein, fo 

lange fie nicht duch Auswanderung aufgehört Haben, dem preußifchen 

Staate anzugehören;? b. auf Ausländer, welche in Preußen fich 

mieberzulaffen im Begriff ftehen;* desgleichen infoferi fie hier einen 

Sondergerichtfiand anzuerkennen haben (f. unt. Abfchı.2. 8.33); c. auf 

Königl, Titulardiener, welche einen answärtigen Wohnfig haben amd 

im Inland nicht aufäffig find, wenn fie fich hier, obwohl nur eine 

Zeitlang, aufgalten;* d. anf alfe jmiftifche Verfonen in prenßifchen 

Stsat, den Staatsfiscus felbft, d. i. die Stantsverwaltung in Bes 
ziehung auf alle privatrechtfichen Verhäftniffe, eingefchloffen’ Sogar 
die Alferhöchfte Perfon des Königs giebt and nimmt in folchen Ans 

gelegenheiten nach neaften beutfeen Herkonmen bei den eigenen Ger 
richten echt.‘ Dagegen Haben Diejenigen Perfonen, welchen gemäß 

den wölferrechtfichen Herfommen Die Prärogativen der Exterritorialität 

auftehen, Die Gerichtsbarfeit des preußifchen Staates nur in Sachen 

des Tinglihen Gerihtsftandes anzıterfeimen.” 
PB MLER, Ein. 76.79. Die CigenfHaft eines Königl. Unterthanen 

tuhet nad} allgemeinen völfer und flaatsrehtlichen Grundfägen auf dem Wohnfig 
oder auf der Herkunft innerhal6 Landes, d. i. auf bein eigenen oder ehemännfichen 
ober elterliden Wehnfig. Die flantebürgerfiche Cigenfchaft eines Preußen if zum 
Theil an befendere Vebingungen gefnüpft, welde bas Gefeh (bisher das Gefek 
vom 31. December 184%) beflinmt. Diefes Kommt für die vichterfiche Zuftändigfeit 
in feinen Betracht. 

®) Hier ift afferdings zu behaupten, bag berienige Unterthan, welder bie 
Cigenfhaften eines Preußen Hatte ud gefepfich noch nicht verloren Kat (angef. 
Sefeh 5.15), als Preufe and) ned biesfeitiger Unterijan für die preußifchen Ber 
Hören {ft. Bol. Nefer. des Min. der ausw. Angelegenh, und des Innern vom 
13. September 1843. Bere. Min.-Bl. 1843 ©. 256, 

34.00.2,%. 
%) Ebdf. 3.59. 
5) Bl. R.8.D. 35, Abfn. 1. 

JMLER. Einl.80. „Auch Mectsftreitigkeiten zwilgen ben Oberhaupte 
bes Staates md feinen Untertanen felfen bei ben ordentlichen Gerichten nad; ven 
Vorfhriften der Gefege erörtert und entfcisben werden,“ Del. &.M. 1,13. 8.17.18.



12 Allgemeiner Theit. : &11, 

© gab aud ber rönifige Kaifer und beutfche König vorntals bei dem Pfalzgrafen 
Recht, der Graf dei feinem Schulteigen u.f.w. — Natürlich findet ein ererulivi- 
fhes Derfahren von felöß feine Grenze in ber Heiligfeit und Unverlegbarkeit des 
Staaisoberhanptes, 

7) Die, mit Vorbehalt veciprocitätentägiger Mbtweihungen gegen einzelne 
Staaten, gefeblich feftfichenden Geundfäge find diefe: 

a, Nur bie am preußifcen Hofe begfaubigten Gefandten, Gefchäftsträger und 
Refidenten find Teinen Yiefigen Gerihtsfland — mit Ausnahıne bes Ding- 
Ticgen — unterivorfen. Eind fie aber preußife Unterthanen, fo Eınn iänen 
jene Immunität bei Ertheilung der Erfaubnig zum Ginteitt in ben frenben 
Dienft vorenthalten werben. . 

b. Die nämliche Gremtion von ber preufifchen Gerichtsbarkeit genießen au 
bie Frauen der gedachten biplematiichen Agenten und der zu ihnen gehörigen 
Sefandifaftsperfonen Höheren Ranges, felöft wenn fie fh erft als preufis 
fe Unterthaninnen nad erhaftenem Auswanderungsconfeng mit ihnen ver- 
heivathet haben; besgleichen das gefandtfchaftliche Dienftperfonat, fel6ft wenn 
%8 aus preußifchen Unterihanen beftcht, nicht aber deren Frauen (und Kin- 
der), wenn fie nicht ebenfalls in gefandtfhaftlihen Dienfte fichen oder im 
gefandtfgaftlihen Hanfe mitinchnen. 

© Eonfufen fremder Nationen genießen bie vorftehenden Ereintionen nicht, Jon- 
bern fteßen nad ihren fenfligen Gigenfchaften unter den inländifc—en Ger 
richten (foliten fie and niit einer fremden Gefandtfchaft in anttlicher Ger 
fgäfteverbindung flehen. Bol. die Entf. des vhein. Senates in Striet: 
Horfts Archiv XVIE, 360). 

©. überhaupt A... Einl. 8.37.38. Anh. 8.1. aus der Derlar. vom 24. Sepibr, 
1798, 9.©.0.2,62—70. Bl. d. Daniels, Hndb. 8,73. — Andere erierritoriafe 
Perfonen (vgl, des Verfafi. Völker, $. 42) Haben unfere Sefege nur bei dem 
Areftverfahten berücfihtiget. Selb regierende deutfche Fürften, bie in Preußen 
ihr Denicit haben, werben als den biesfeitigen Gerichten unterworfen angefehen 
Aefer. vom 12, Nil 1799 Anh. 8. 10. zur 9. ©.D. 2,49), was fg felöft- 
verffändfih nur auf Privatanfprüce beziehet, für welde der Seichtsfand des 
Wohnfiges masgebend if, Megen des dinglichen und wegen anderer Eonder: 
GSerichtsftände Tann gar fein Zweifel obwalten, 

11. Die Ansibung der vichterfichen Gewolt ift an die Oefege 
und was Die Geltung eines Gefeges hat, gebunden. Alle Gefege 
und Verordnungen verpflichten fie, wenn fie in der gefeglich vor- 
geiehriebenen Form Befant gemacht tworden find, und eine Prüfung 
der Nechtögüttigfeit gehörig werfündeter Königl. Berordnungen fteht 
ihr nicht zu Außer ihrem Bereich Tiegen an und für fi auch die 
Rechte und Handlungen der Königlichen Gewalt in höchfter Stelfe, 
fowie die der verfoffungsmäßigen Behörden in den einzelnen Zeigen 
der inneren amd Äußeren Verwaltung, nebft ben Dedurd) Heraor-
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gebrachten oder geregeften Verhäftniffen; überhaupt alle öffentlicher 

Rechtszuftinde? GCinfprüche dotwider und darauf bezüglie Streitig- 
feiten find inmerhafb der beiteffenden Veriwaltungsftadien felsft an 
aubringen und zu erfebigen,? folften auch Privatredhte dabei in Bee 
tracht foınmen oder beeinträchtigt werden. — Der vichterlichen Gewalt 
folfen jedoch Diejenigen Streitfachen anheim, 

a. welde fi auf die privatrechtlichen Vernögensangelegenheitet, 

Befugniffe und Verpflichtungen Des Fiscus beziehen; 
b. Diejenigen, wo das Gefeg oder die Berfoffung austrückich 

einen Ancuf der richterlichen Gewalt zum Schuß beftinmter 
Rechte nachgegeben hat;® 

© diejenigen, 10 8 fih um bie prioafrechtlichen Folgen eines 
Verwaltungsactes für die Vetheifigten, e8 fei zwifchen Nte- 

gierung und Privaten oder unter Ietzteren allein, Handelt,® 
Wegen der vielfachen Ziveifel, ob hiernach eine einzelte Sache 

oder Streitfrage eine Iuftiz- oder Verwwaltungsfache fei, wird eine 
formell verbindfiche Entfeheidung fowohl im Falle eines pofitiven 
(affirmativen), als and) in beim eines negativen Conflictes, wenn Der- 
felbe noch vor rechtskräftiger gerichtlicher Entfeheidung der Hauptfache 
erhoben ift, durch einen eigenen Gerichtshof für Competenzconflicte 
ertgeilt.’ 

2) Ba ME. At. 106. Bei Berorbnungen Könige. Behörden ift alfo vie 
Prüfung des Richteramtes nicht ausgefäloffen, 06 ihe Gegenftand und ihre Aus- 

behnung in ben Grenzen der Zuftändigfeit Tiegt. Matüclich Bleibt die Echebung 
eines Gompetenzeonflictes vorbehalten. Bol. &M. 11,13. 8. 16. 

2) Der Grundfap ergiebt ih aus dem Gegenfaß ber vichterlichen Zuftänbigkeit 
8.1 der Ein. zur &.D. Bol. D. Trib, Gatfh. VIL 137.) und ift in der Gefeß- 
gebung und Praxis des jegigen Jahchunderts zur näheren Entwidelung gebiehen, 
nadjdem die Zuftiz von der übrigen Verwaltung geltennt worden. ©. vorzugsw. 
Berovbn. vom 26. Derember 1808 8.35 f. Gab. DO. vom 4. December: 1831. 
©.©. 255. Die dadurch Hervorgerufene Cafnitit ift fon fehr groß und währt 
täglich an. Sie gehört indeß nicht fownchl in das Proceprecht als in bas Stantsredht 
bes Landes im Ganzen. ©. deshalb die fhen zu $.9 Note 1. angef. Hülfebürher. 

3) Ein allgemeines Negulativ für Diefe Berwaltungs-Nechtspflege (Adminifrativ: 
Zupiz) eriftirt zur Zeit nicht, außer in der Hierarchie und bem Gefhhäftegang der 
Behörden, beögl, für einzelne Gegenftände 5.9. in ben Gefegen über die Disciplin 
der Staatebiener sc. Bormals bis 1808 gab e8 eine eigene Cameraljuftiz Bei eigenen 
Zuflizs Deputationen der Kammer>Colfegien (nachherigen Regierungen). 

4) Dahin gehören aud) privatrechtliche Streitigfeiten in Betreff der Domänen und 
über bie ihnen gleichgeftellten Negalien Cafthergebrachte nugbare, fog. niedere Hoheite
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rechte). AL. N. I, 14 8.1148. 0.0.0.13. $.1. Wegen der Berpfliche 
tung des Fiscus ans den Handlungen ber Staaisgewalt und wegen der Bedeutung 
der fehr allgemeinen Verfügung in 8. 70.1. 75 der Gin. zum AL vgl. die 
fon angef. Cab. DO. von 1831. Verf, Mrk, Art, 9. und Reuter 8. 7. — Behauptet 
Fisens, daß für einen Privatanfpend; ein anderer deutfcher Souverän ober Staat 
ganz ober teilweis zu Haften Habe, fo mn in Fall der Nichteinigung die Sache 
an eine Bundes Anfträgalinftanz nach Art. 30. der Wiener Schlußacte von 1820 
gebracht werben. \ 

6) Bol. fon Refer. vom 18. Sul 1799. Nabe V, 500. Der Vorbehalt 
greift regelmäßig Pla in allen Enteiguungs« (Expropriationg:) Fälkn (Reuter 
8.24), ferner fo oft man einer allgemeinen Anordnung der Staategewalt einen 
Befonderen Meäistitel, der darin nicht fetoft auch befeitigt tworben üfl, entgegens 
äufegen Hat (vgl. Reuter ©. 7), was insbefonbere bei allgemeinen Kuflagen, hier 
fogar unter Voransfegungen mıit pofeforifcher Wirkung anerkannt if, ivovon aber 
Bei mehreren neuen Auflagen wieder Ausnahmen gemadt find. WAUN. I, 14. 
$.4— 8,80. Meuter 8.29. (Vgl. wegen der alfgemeinen Abgaben an Kirchen und 
Säulen: &ab. D. vom 19. Juni 1836, ©, ©. 198. Reuter ©. 27) — In noch 
weiterem Umfang tft der pefiterifche Nechtöweg geflattet, fowohl auf Grumd eines 
fpecieffen Nedhtstitels wie au auf Grund der Gefege gegen Ute ber Polizeis 
gewalt nach dem Gefeg von Il. Mai 1842 ©. 192, Neuter $. 26. 

%) So bie Streitigfeiten wegen behanpteter Prägravation unter den zur Ent: 
tichtung einer allgemeinen Abgabe Verpflichteten (A, &, I. 11, 14.79. Eab. D. von 
19. Zuni 1836 ©. 198), wiewohl aud hiervon wieder in Bezug auf gewiife Abs 
gaben Ausnahınen gemacht find; ferner über Bertheilung der Leitungen zu Schuf:, 
Kicchen: und Pfarrei-Banten (MER. H, 11, 8 708, 709) über Theilnahmes und 
Nugungsrehhte Cinzelner an Corporationsvermiögen. Reuter 8.20. 

7) ©, hierüber Berf Inf. Art. 96. und Srfeg vom 8. Aprif 1847 ©, 170, 
deffen Wortlaut Hier als masgebend beigefügt wirb: 

. Bir Friedrich Wilhelm a. 1. verordnen über bas Verfahren bei Some 
petengeonflicten zwifchen den Gerichten und Verwaltungsbehörden, auf den Antrag 
Unferes Stantsminifteriums und nach vernenmenem Outachten Unferes Staats: 
zafd6, für den ganzen Umfang der Menardjie, ns folgt: 

$.1. Die Entfheidung der Competenzeonflicte awifchen ben Gerichten und den 
Berwaltungsbehörven wird einer aus bleibenden Mitglievern zu” bildenden Behörde 
übertragen, welche unter dem Titel: 

„Beritshof zur Entfdeidung der Compstenzeonflicte“ 
bejtehen fell: [ 

1. aus dem Präfdenten des Stantsrathe, 
2. aus den Gtaatsferelär und neun anderen Mitgliedern des Gtaatgrathe, 

von denen Fünf IJufkizbeamte, die übrigen Bier aber Verwaltungsbeamie 
fein müfen. Diefe Mitglieder werden von Uns auf den Borfhlag des 
Präfidenten des Staatsraths ernanut. 

32. In vehtekeäftig won den Gerichten enifiebenen Sachen Fan der Come 
petenzeonflict nicht mehr exhoben werden; ebenfowenig findet berfelbe noch flatt, 

| 
| 
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wenn in einem Proceffe, bei welchem eine Berwaltungsbehörbe als Partei betgeiligt 

iR, bie von berfelben aufgeftellte Präjubieinfeinrede der Unzufäffigfeit des Mecite- 

weges reditäfeäftig verworfen worden ift. 
8.3. Zur Erhebung des Competenzeonflictes find nur die Central- und die 

Provinzial» Verwaltungsbehörben befugt. Hält eine untere Verwaltungsbehörbe in 
einer zu ihrer Kenntnig Fommenden Medhtsfache die Erhebung des Competenz: 
conflictes für erforderlih, fo Hat fie hiervon fofort der vorgefepten Dienfbehörde 

Anzeige zu machen. 

5.4. Die Erhebung des Competenzconflictes erfolgt dur; Meberfendung eines 
darüber abzufafenden motivirten Befhluffes der Berwaltungsbehörde an das Gericht, 
mit der Grffärung: 

daß der Eompetenzconflist echoben werde, 
und mit dent Anteage: 

das Redteverfahren bis zue Entfheidung über denfelden einzuftellen. 
Vefteht die Provinzialbehörde, welde den Conflict erheben will, ans mehreren 

Abiheilungen, fo muß der Vefchluß vom Plenum derfelben gefaßt werben, 

85. Sobald der Conflict anf diefe Weife (8.4) erhoben it, ftelft das Gericht 

das Nehtsverfahren duch einen Vefcheid, gegen welchen Fein Rechtsmittel zuläffig 
iR, einftweilen ein tund fertigt diefen Befcheid, nebft einer Abfchrift des Veichluffes 

ber Verwaltungsbehörbe, den Lei der Sache beiheiligten Privatyarteien niit dem 
Gröffnen zu, daß ihnen freiftche, fih binnen einer Prächuflvfeift von vier Wochen 
über den Eompetenzconflict fhriftfih zu erflären. Eine foldhe Srflärung muß von 
einem Rechtsanwalte unterzeichnet fein und mebft einer Abfchrift derfelben eingereicht 
werben. 

8.6. Nach dem Cingange bee GeMlärungen ber Parteien Täßt das Gericht die 
Abihriften derfelden der Verwaltungsbehörbe (8. 4) zuftelfen und veidt fobann bie 
ten mit jeinen Gutachten dem Zuftizminifter ein. 

IR binnen der vierwwöchentlichen Fri ($. 5) feine Erklärung eingegangen, fo 
Hat das Gericht Hiervon bie Bermaltungebehörbe zu Benachrichtigen, und erfi als: 
dann die Arten an den Iuftizminifiee zu Befärbern. 

8.7. Zt die Sache bei einen Intergerihte anhängig, fo erflattet dafelbe 
den gutagtlihen Bericht ($. 6) an das vorgefepte Landes» Juftizcollegium, welches 
ihn, unter Beifügung feines Gutachtens, dem Zuftizminifter überreicht. 

88. Im Beziefe des Appeflationsgerichtshofes zu Eöln treten in dem wor: 
Rehend ($.4— 7) angeorbneten Berfahren folgende Nbweidungen ein: 

Wird in einer bei einene Friedensgerichte anhängigen Sache der Eompetenze 
sonflict erhoben, fo ift der im $. 6 gedachte Bericht won dem Friedensrichter an 
den Ober-Procurator des Landgerichtes zu erftatten und von biefem alsdanı gut 
ati an den Zuftizminifter zu Berichten. 

IA das Mechtsverfahren bei einem Lantgerichte oder bei dem Appelfationg- 
gerihtähofe anhängig, fo hat die Berwaltungsbehörde das Schreiben, mit welchem 
fie den Befchlug über die Erhebung des Eonflites mitteilt ($.4), nicht an Das 
Seriäht, fondern an den bei demfelben angefteflten Ober-Brocurator oder Generals 
Prosnrator zu richten, melder den Gerichte fofort davon Mitteilung zu nnchen
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und, nah Abfafung de3 gerichtlichen Vefdeides, dur ven das Mechiöverfahren eingefelft it (8. 5), alfe übrigen in den 88.5 u. 6 den Gerichten vorgefchriebenen Handlungen vorzunehmen hat. 
Dem an den Jufizminifter au erflattenden Berichte Hat ver Dber-Prosurator 

ober General-Brormaise Ratt der Serichtsasten, Die von den Parteien einzuforberne den Acten derfelben, oder iwenigftens die Ladung, ferner ben Befhluß ber Wer: waltungsbehörhe über die Erhebung des Conflictes ($. 4), den DBefceib bes Gerichte @.5), die eliva eingegangenen Srfärungen der Parteien und die mit der Ver: 
waltungsbehörde nad 8, 6 geführte Gorvefpondenz beizufügen. 

8.9. Die Provinzials Berwaltungsbehörhe it verpflihtet, fohaTd fie von dem 
Gerichte entweder die Grflärungen der Parteien ober die Venarihtigung euıpfans gen hat, daß dergleichen Grflärungen nit eingegangen find ($. 6), unter Ueber 
teihung der Aıten an ben beiheiligten Berwaltungschef gutachtfich zu berichten. 

8.10. Der Zufizninifee {endet die ihm eingereichten Yerichtlichen Arten 
(8$- 6 u. 8) nebft feinen Benserfungen über den Conflict, wenn er foldhe beizufügen 
für nöthig erachtet, an ben im $-1 genannten Gerihtahef und feßt davon ben 
beteiligten Bertwaltungschef, unter Mitteilung jener Bemerkungen, in Kenntuiß. 

8.11. Erxachtet ver Berwaltungschef den von der Provinzialbehörde erhobenen 
Lompetenzeonflict für nicht begründet, fo hat er davon den Serihtshof ($. 1) mit 
der Erklärung, daß ber Antrag auf Einftellung ves Nehtsverfahrens guriufgenommen 
werde, zu benachrichtigen. Der Gerichtshof fendet alsdann bie Arten beim Zufliz- 
Minifter zurüst, und biefer veranfaßt den Fortgang des Rehtsverfahrene. 

&12. Hält dagegen ver Derwaltungächef den Eompetenzeonflict für begründet, To fteht ihm frei, dem Gerihtshofe au) feine Bemerkungen zu überfenden; er hat biefelben aber Dann auch bem Suftizminifter mitzutheifen. 
8.13. Die bei dem Gerichtshofe eingegangenen gerichtlichen Arten (10) werben dem Seferenten zugeflefft, fubatd entweber eine Erflärung des Betheifigten Berwallungschefs eingegangen, ober eine achtwöchentliche Frift feit den Tage vers flofien if, an weldjem der Verwaftungsbehörhe die zufeßt eingegangene Grklärung der Parteien, oder das Benahrihtigungsfgteiben des Geistes, daß feine folde Erlfärungen eingegangen find ($. 6), zugeftelft worden ift, 
$.14. Die Entfheidung bes Gerichtshofes erfolgt auf ben fhriftlichen Bor: trag eines Meferenten und eines Eorreferenten. Zum Referenten Tann einer ber beim Staatsrathe angeftellten Scheimen Neferendarien oder eenmifaeifchen Hülfe- arbeiter ernannt werden; ein Stiumweht feht jedod einem folchen Referenten nicht zur. 
8.15. Zur Abfaffung gültiger Srfenntniffe des Gerichtshofes it die Theilz nahıne von wenigftens fieben Mitgliedern, mit Einfluß des Vorfigenden, erforberfich. 
8.16. Der Iufigzminifter, fowie jeder der Betheiligten Berwaltungshefs ift befugt, zu den Beralhungen bes Serihhtsgofes einen Math feines Departements ab: zuordnen, welder nöthigenfalls über die Sade nähere Auskunft zu geben hat, an der Entfheidung aber nicht Theil nimmt. 
9.17. Das Erfenntniß des Gerichtshofes it mit den Euifheidungsgründen unfer der Unterfehrift des Vorfigenden anszuferkigen, und den Zußizminifer, fowie
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dem betheifigten Berwaltungschef zue Mittheilung an das Gericht und die Ver- 
waltungsbehörde zuguftellen. Das Gericht hat den Parteien das Grfeunhuiß befannt 
zu maden. Die Veröffentlichung folder Erfenntniffe bleist dem Grmeffen des 
Zußizminifters fowie der Berwaltungschefs überlafien, 

8.18, IR die Entfheidbung ($.17) gegen die Bufaffung des Nehtsweges 
ausgefallen, To Hat das Gericht das Nechtsverfahren aufzuheben, bie gerichtlichen 
Koften niebergufchlagen und bie etwa fon Bezahlten zu erilatten. Zur Geftattung 
außergerichtliher Koflen it in einem folhen Falle feine der Parteien verpflichtet. 

8.19. Dur; Erhebung des Competenzconflietes wich der Lanf der Prädufivs 
frißten im Broceffe gehemmt, and ift die Erecution bis zur Sutfheidung üher den 
Tompetenzconflict unzuläffig. 

8.20. Der im $. 1 angeordnete Gericstehef hat and über folche Streitig. 
feiten zwifchen ben Gerichts: und Verwaltungsbehörden zu eutfäjeiden, bei welchen 
eine jede ber beiden Behörden fid in der Gadje für incompetent und bagegen bie 
andere für competent häft. 

8.21. Den DVerwaltungsbehörben find in den vorfehenden Befliummungen 
(81-20) die Anseinanderjepungsbehörden gleich zu adjten, 

8.22. Mfle bei Publication diejes Gefeges noch nicht entfcjiebenen Sonpetenz- 
Eenflice werben dem im $, 1 angeurhneten Gerichtshofe zur Gntfheidung übers 
tiefen. Die Borfriften der 8.513 finden jedoch nur auf diejenigen von 
diefen Enden Anwendung, in welchen bie Keten bei dem Jufligminifter no nicht 
eingegangen find. 

$.23. Affe diefem Befege entgegenftehenden Vorfriften werben Hiermit aufz 
gehoben. Urkundlich ıc. i 

12. Gegen Mifitäv- und unmittelbare oder mittelbare Civif- 
Beamte findet zwar eine gerichtliche Verfolgung wegen folder Nechts- 
verfegungen ftatt, weldpe fie durch eine in Ausübung oder auf Anfaf 
der Ausübung ihres Aıntes vorgenommenen Handlung oder durd) 
Unterfafjung einer Antshandlung zugefügt haben folfen. Im Bes 
fondern gift dies unbedingt won allen richterfichen oder fonftigen 
Suftizbeomten, die nicht zuv Etaatsontwaltfchaft oder zu ben Beamten 
der gerichtlichen Polizei gehören. Rüdfichtfic Piefer, fowie wegen 
aller übrigen Beamten ftehet dagegen ber vorgefegten Provinziaf- 
ober Gentvalbehörde des Bermten und bei Militävperfonen bem 
Divifions » Eoinmandene oder commandirenden Generale zu, einen 

Conflict zu erheben, wenn fie der Meinung find, daß dem Verfligten 

eine zur gerichtlichen Verfolgung geeignete Ueberfchreitung der Ants- 

befugniffe oder die Yinterlaffung einer ihm obliegenden Amtshandlung 
nicht zur Saft falle Der Competenz- Gerichtshof (8. 11), deffen 
Stelle bei Mititäxperfonen dur das Milttix-Juftizdeparteinent mit 

Zuziehung dreier höherer Officiere vertreten wird, entfcheidet fodanır 
2 
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nad alfenfalffiger näherer Erörterung der Thatfarhen und Anhörung 
der Parteien, ob der Nechtsweg zuläffig fei oder nicht, ohne im 
erfteren Falle der Entfcheidung des ordentlichen Richters borzugreifen, 

Berf. Hk, Act, 97. Gefeß vom 13. Sebruar 1854 ©, 86. 
13. In der vichterlichen Gewalt in fhreitigen Privatrechtsfachen 

ist enthalten: 
a. Das Necht der Unterfuchung des Streithandels (Die Erörterung); 
b. Pas Recht der Eutfheidung in dem betreffenden Stadimur ; 
e. das Recht, zum Anfrechthaftung der gefeßlichen Ordnung des 

Verfahrens, Strafen gegen die ebertreter in den dazu ges 
eigneten Fällen und innerhaf des gefeglichen Mafes zu ver- 
Hängen, bezüglich im ftrofvechtlichen Wege zu veranlaffen;' 

d. das Necht der Zivangsvoffftvefung der getroffenen Berfügun- 
gen, fobald Tegtere dazıı geeignet find. 

In regehmäßiger Verbindung nit der Streitgerichtsharfeit (8. 8) 
ffehen außerdem gewiffe Verivoltungsobliegenheiten, gleichfam als eine 
höhere freiwillige Gerichtsbarfeit (iurisdictio voluntaria mixta) in 
denjenigen Rechtsnngelegenheiten, welche eine felbftftändige Prüfung 
und Entfheidung durch einen Dazır befugten Michter erfordern, = 
mentlich: 

die Verwaltung Her Obervormumdichaftspflege in Weiteften Umfang, 
die Verwaltung des Hhpothefenivefeng, 
die gerichtliche Depofitalverwaltung, 

nach Maßgabe der Hierliber beftchenden befonderen Gefeße und Ber- 
srdnungen,? twie auch die eigentlich fog. freiiwitfige Gerichtsbarkeit 
(iurisdictio voluntaria mera), welche in der Aufnahme und Berräftiz 
gung non Nechtöhandlungen beftchet,? die entiever vor eittem ge- 
wiffen zuftändigen Nichter oder überhaupt nur vor einem Gerichte vollzogen werden nüffen, ober aber gerichtlich oder wor einem Notar* 
vollzogen werden Pinfen, 

)NGDO. ULLI. 
2.0.0. %% U. Gingang uud Berorbn. u, 30. Yprif 1815 $.6. Berordn. vom 2. Zantar 1849 8.20, Oewifermaßen gehören dazu au noch die den Ober: gerichten übertragenen eins Familien Fideicommiß- und Samifienfiftungsfagen, deren Die Teßtgebachte Berorduung 8.25, 4, Erwähnung that, 
°) Negulative dafür enthalten W.L.R. IL, 17.4860, 4, &.09.0. Ti. 1-6. und ders fpätere Ergänzungen. Anleitungen dafür gewähren: Kauffug, praft, Anfeit. zu Gefhäften ber freiw, Gerihtöbarkeit. Gefurt 1923. 3, Aufl, Neigebaner, 
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SoB. zur Ausübung d. frei. Grhft. Hanım 1827. 2. Aufl. Hoffmann, Hob. d. freiw. 

Grhtt. Berlin 1838. Meerfag, Syflem. Darftell. der Vorfchriften über d. freiiv. Gchft. 

% Ueber das Notariats:-Iuftitut vgl, A. ©. O. IN, 7. nebit den V Ergänzuns 
gen; inöbefondere das Gefeh über die Aufnahme von Notariatssiirfunden in frems 
der Spradje vom 9. Juli 1841 ©.129 und zwei Gefehe über das Verfahren bei 
Aufnahme von NotariatssInjtuunienten vom 1, Juli 1845 bezüglich über Die Korn 

einzelner Nechtsgefhäfte, ©. 487— 495. Zur näheren Kenntniß des Notariats: 
Inftituts dient außer der im der vorigen Mote bemerkten Literatur ein Anffak im 
Eentralblatt von 1840 ©.448 und Schotfi, bie Ausübung ber frehn. Gerichte: 
barkeit dur; Gerichte und Notarien. Breslau 1842. 

14. Die Verwaltung der Strofgerichtsharfeit ift grumdfägfich 

von der der bürgerlichen Gerichtebarfeit unabhängig. Das vater 

lindifche Gefeg Teunt Teine Verbindung des Straf und bürgerlichen 

Verfahrens im Wege des fog. Ahäfionsprocefjes, und wenn auch 

als ein niemals amfer Adht zu fafjender Hauptziel des Straf 

verjahrens anerkannt ift, daß durch Die Unterfuchung dem, der Durd) - 

ein Verbrechen bejchädigt worden ift, zum Erfage feines Schadens 

verholfen werden folle (Erim. Orön. 8.6), fo ift doch für bie Er- 

reihung Diefes fog. anderen Hanptztveddes Tein Parteimeg dem Ver 

legten eröffnet, fondern Alles dem Ermeffen und der Thätigfeit des 

Unterfuchungsrichters anheimgegeben. Es beftcht ferner Tein gefeh- 

liches Prioritäts- oder Pröjudical- Verhäftuiß zwifchen dem Straf 

und bürgerfihen Necht und den danad) ergangenen, auf Diefelbe 

Sache bezüglichen Entfegeidungen. Indep beimerfe man 

a. Degen Ehrverlegungen und leichter Mifhandlungen findet 

fowohf eine Strafoerfolzung durch die Stantsanwaltfcheft, wie auch 

die bürgerliche Strafflage Seitens des Verlegten fat. Der erftere 

Weg johliegt jedoch den Teßteren aus. 

b. In Hoßzdichftahlfachen, welche den Gefeß vom 2. Sunt 1852 

unterliegen, wird die Eimebe eines dem Bejchufbigten zuftchenden 

Nehtes zu der angeblichen Frevelfandlung kon dem betreffenden 

Strafrichter zur Entfheidung des bürgerfichen Richters vorab wer- 

wiefen,? 

Es feeint endlich in dem ftnatsrechtlichen Urfprungsverhäftniß 

beider Gerichtsbarfeiten zu Liegen, daß der Beweis einer Mifthat 

im Strafverfahren zugleich den Beweis derfelben auch für den Eivil- 

anfpruch in fi trage,’ fo wie uungefehrt vechtsfräftige Beftimmungen 
tes Givilrichters über bürgerliche Verhäftwiffe and) für den That 

gr 

“
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beftand im ftrafrechtlichen Verfahren maßgebend fein Fonnen. Noch 
zur Zeit ift jedoch ein wollfonmmen erjchöpfendes Princip weder durch 
das Gefeb noch Dinch die Biffenfhaft und Praxis formuliet wor- 
den; e8 wird daher fowohl dem Strafrichter wie dem Civilrichter 
noch immer umnbenommen bleiben, zur Seite des Anderen einer ab- 
mweihenden Prüfung md Entfcheidung Raum zu geben. 

) Einf. Gefeb von 14. Aprit 1851. Art. XVL XVII 
2) Gefeb vom 2. Zuni 1852 $.49, welcher auf das für Maldz, Feld: und 

Sagdfrevelfachen in ber Rheinprovinz erlaffene vom 31. Sanııne 1845. ©. ©. 95. 
hinverweifet. | on 

®) Als Regel fucht dies ein Netheil des D. Trib, vom 11. November 1853, 
in Striethorft, Archiv für Rehtsf. X, 200. auszuführen. Cine Annäherung an 
biefe Nuffaffung findet fi} and fhon in einem früheren Urtheil von 17. Suli 
1851 (edv. II, 336.), wo es fi jedoch um eine Klage gegen einen Meineidigen 
Handelt, vücdfichtlich deren nad der 1. ®.D. I, 16, 24. bejondere Vorfchriften bes 
flehen. ©. unten bei dem Beweife durd Eid, 

*) Die neueften Grörterungen enthalten die Auffäße von Zimmermann in 
Einde, Zeitfihr. für Civilreht. Neue Folge XL, 55. und Dh. X, 220. Acchiv für 
eivil. Braris XXXVII, 8. Scheffer, Befugniß des Strafrihters zur Entfheidung 
von Civilpunften in Evers Achiv III, 284. Küfner, über Behandlung civileehtt, 
Tragen im Eriminalproceß in Goltvanımer, Archiv IN, 516. Das Natürlichfte ift, ber Schulvigerflärung des Strafrichters unbedingte Geltung auch Bei dem bürger- Ticgen Richter zu gewähren. OB aber ebenfo der Nichtfejulbigerflärung, wo bod) die Formel des Mrtheils gleiche Beachtung vie die Schuldigerflärung gebietet, während man eigentlich nur von der Anklage freifprechen folfte? In Branfreih ifi-man bar- über ziemlich im Klaren. 

Zweiter Abfchnitt. 

Die Gerichte und deren Gliederung. 

(D. Anton, Preußens Suftizverivaltung. Berlin 1855.) 

15. Die Behörden, von welchen Die richterliche Gewalt im Na- 
men des Königs ausgeibt wird, find die Gerichte, Ihre Organifation 
beftimmmt das Gefeß.! (Vaf. rk. Art. 86. 89.) Sie zerfalfen in 
Ober- und Unter- Gerichte und find theils ordentliche, welche die 
Regel der vollen Gerichtsbarkeit imerhafb eines gewwiffen Bereiches für fi Haben, theilg Sonder- oder Ausnahme-Gerichte für beftimmte offen von Angelegenheiten. (Ebd. Art. 91.) Dagegen 
find Ausnahmegerichte und außerordentliche Sommiffionen, wohurd)
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Zemand feinen gefeglichen Richter entzogen werden winde, unftatt- 

haft. (Art. 7.) Der alleinige Gerichtsherr ift der Känig. Die vor- 
mals Durch Uebertragung Der Gerichtsbarkeit an Privatperfonei und 

Eorporationen entftandenen Eigengerichte haben aufgehört. Es giebt 

ne noch Königliche unmittelbare Gerichte;” jedoch bleibt den der 
Krone Preußen unterivorfenen ehemaligen Neichsftänden der bundes- 

rechtliche Anfpruch auf Die Ausübung der ftrandesherrfchaftlichen Ge- 

tichtsbarfeit in erfter und unter größeren Verhäftuiffen and) in zweiter 

Inftanz, foweit von den Betheiligten wicht durd) vechtsbeftändige 

Verträge eusdrüdlich das Necht Dazu aufgegeben worden ift, wor 

behalten. 
2) Diefes findet fich dermalen in der Königl. VBerorbn. vom 2. Janıar 1849 

(ogl. Schering, die Beroron. vom 2. Januar 1849. Berlin 1849) und in Dem 
Gefeh vom 26, April 1851 mebit verfhievenen Speriafgefegen, weldhe noch weiter 

Bin ihre Greäffuung finden werben. Wegen Hohenzelfern ngl, Anton a. a. DO, 
&491. Die frühere, vornehmlich auf der DVeroron. von 30. April 1815 bes 

tubende Gerichtöverfaffung it dargeftellt von Ducsberg, Gefegreviften, New. VL. 1833, 
und von Starke, Bei, zur Keuntwiß der beftchenden Gerichtöuerfaffung n. f. ww. 
2 %hle. Berlin 1839. 

2) In Folge der angeführten Königl. Berortn. vom 2. Januar 1849. Das 
Gefhihtliche und Rechtliche der vormaligen Eigengerichte if nahgewiefen in den 
Vergänzungen zum AN. I 17. 

3) Gefeg vom 10. Zuni 1854 ©. 363 und vom 12. Novenber 1855 ©. 668. 

16. Die ordentlichen Gerichte eufter Zuftanz find Die Kreis- 

gerichte amd in Städten über 50,000 Seelen die Stadtgerichte, E83 

{ud Coffegien, welche die verfhiedenen Zweige der Gerichtsbarfeit 
entweder im Plenum oder in einer Der zwei Hautptabtheilungen ver- 

walten, bexen eine fir die Streitgerichtsbarkeit, Die andere für die 
Angelegenheiten ber freiwilligen Gerichtsbarkeit (jede mit etwaigen 
Zweigdeputationen) beftiimmt ifl. Ein Theil der Gefhäfte wird aud) 

durch verordnete Einzelrichter beforgt, welche theils am Sige des Ge- 
tihtes felßft beftellt werden, theils an anderen Drten des Sprengels, 

to fih ein Bebürfnig ergiebt, aus den Mitgliedern des Kreisgerichts 

durch den Suftizminifter commiffarifch angefetst werben. Mehrere 

biefer örtlichen Gerichtscommiffarien dirfen fodann auch zu einer 

auswärtigen Gerichtsdeputation zufammengezogen werden, um bon 

Zeit zu Zeit gewiife Angelegenheiten collegialifch zu verhandeln und 

zu entfheiden. Alle dergleichen Einzelvichter- Commifjarien und De- 
putationen find aber nur als Theile des betyeffenden Kreisgerichtes 

“
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anzufehen? und üben anftatt Desfelben, nicht als untergeordnete 
SInftanz, die Gerichtsbarkeit in den Ühnen übertvagenen Angelegen- 
heiten? Das Nähere twegen der Gefchäftsvertheifung und des Ge- 
fhäftsganges beftinumen neben den vrganifateriichen Gefeken und 
Königl, Vererdunngen, die alfgemeinen und befonderen, vom Suftiz 
minifter" onsgegangenen ober beftätigten Gefchäftsordnungen ad Re 
gufative.‘ 

) Die Grunblagen Hiervon finden Üh in ber Veroron. vom 2, Januar 1849 5.19 — 22 und im Gefeh vom 26, April 1851 Art. VIE 
2) Daher auch das Plenar= Präjudiz de8 D. Trib, 2298. vom 7, SZufi 1851: 

„Das Rechtsmittel ber Appelfation, Reyifion und Rictigfeitsbefchwerde it in hen 
Givifproreßfaggen, worin von einem Kreisgerichte infruiet ober erkannt werden, and dann für getwahet anzufehen, wenn bie Anmeldung des Reditemitiele nicht Bei biefem Kreiögerichte, fondern bei einer du bemnfelben gehörigen Gerichte: Com: 
miffon oder Deputation innerhalb der gefehlichen Frift ftattgefunden bat“ Ent: feheib. XXI, 20. 

°) Cs if eine iurisdicio mandata, nicht delegata. 
4) ©. insbefondere das auf Grund der Berorn. vom 2. Januar 1849 8.41 erlaffene minifterielle Gefhäftsregufatin für Die Untergerichte vom 18, Auguft 1850 mit den Mobifieationen vom 18. Zuli 1851 und das Detail B. Anten ©. 353 ff. 
17. Die ordentlichen Gerichte der äiveiten Inftanz find Die 

Appellatiousgerichte, von denen nur dag zu Berkin befindliche feinen 
altgejchichtlichen Namen des Fammergerichts beibehalten Hat! Sie 
{Heilen fi) nach Bevirfuig in mehrere Senate mit den erforderlichen 
Zweigdepntationen verfelben md üben neben der vegefnäfigen Ges 
vichtsbarfeit in den ihnen Devofoirten bürgerlichen Streitfachen auch 
noch die freiwillige Gerichtsharfeit in allen Lehus- und Fideicommiß- 
fachen,? Desgfeihen in Samikienftiftungsfagen, deren Verwaltung in 
den Stiftingsufunden ansdrädtih dem Obergerichte übertragen 
worden if’ 

3) Sefeg vom 21. April 1851 Mt.X, 1. Die Gcfhihte diefes Gerichte: Hoßs f. in dv. Hymmen, Beitr, 1,176, 1, 247 , 
2) Gefeh vom 5. März 1855 ©. 175, 
?) Beroron. vom 2, Jannar 1849 8.24. 25. Das Nähere von ven Ber häftniffen der Appellationsgerichte f. bei Anton a. a. D. &, 191 fl 

18. Die Höchfte richterliche Inftanz ift in ben Pahin gelangenz 
den Sachen das Obertribunal, Dasfelbe ift dermalen der einzige 
oberfte Gerichtähof, welcher u Preußen verfaffungsmäßig_ beftehen 
fol! € ift in mehrere Sennte wertheilt, deren jeder felöftftändig
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verhandelt und entfcheidet, hat aber auch im Plenum gewiffe Attri- 

butionen auszuüben, infonberheit dan, wet ein Senat in bürger- 

Lien Sachen din) Stimmenmehrheit befehliegt, von einen bisher 

Hefolgten Nechtsgrundfage oder von der Bis Dahin befofgten Ans- 

Yegung und Anwendung einer gefegfichen VBorfchrift abzugeben, Die 

badurch zweifelgaft gewordene Nechtsfrage auf dem Vortrag ziveier 

neen Heferenten zu entfcheiden. Die Plenarentfeheidung, welche 

jebesimal dem Suftizminifter einzuberichten ift, dient fodann dem be= 

treffenden Senat zur Nichtfehnur, felbfteedend aber and den anderen 

Senaten in fpäteren Fäffen, bis auf den fernerweit erhobenen Wider: 

fpruch eines Senates eine abtveichende Blenaventfheidung, fotwie event. 

eine gefegliche Beftimmung ergehet? 

Wird eine Aufteigalfache von der deutfopen Bundesverfanm- 

lung an das Obertribunal gebracht, fo wird auch diefe im Plenum 

nach) preußifchenn Proceßrecht verhandelt, aber nach den Nedhten des 

ventfchen Bundes entfchieden. Die Bildung eines eigenen Aufrägal- 

fenates zur Inftruction der Sache, wie fie ein Bındesbefhluß rom 

19. October 1838 geftattet, ift bisher nicht nöthig befunden worden.’ 

2) 8, Berordit, som 2. Januar 1849 8,27. Verf. Url Art. 92. Sefeh vom 

17. März 1852 ©. 73. Ueber feine Gefhäfte vgl..v. Synmen, Beitr. VI, 225. 

2) Cab. D. von 1. Auguft 1836 ©. 218. Gefeh vom 26. März 1855 $.3 

&.189, Der ıheinifdhe ever jeige fünfte Senat war Bisher nit in diefer Eins 

richtung einbegriffen. Der Criminaffenat, welder in zwei Nötheifungen zerfällt, 

Kifbet zu Entfheidung ber hier verfommenden Nechtöfeagen ein eigenes Plenum 

in Gemäßheit einer auf Grund des Bereinigungägefeges vom 17. März 1852 = 

Yafienen Minifterialverfügung vom 27. December 1852 und ber zufäglichen Gr: 

Yafle vom 21. September und 10. Detober 1853. 

3) Dgl. Eeflärung bes preußifchen Bundesgefandten zu Sranffurt a. M. vom 

%. Zanuar 1839. Bundesprotofoll yon 1839 5.154. Dur X. Cab. D. von 

19. Auguit 1834 ift das Tribunal ‚angewiefen, in folden Aufträgaffaden die eiea 

erforderliche Infteustion na den Borfchriften der preuß, A. ®.D. (werficht fh, 

mit Rüdfihht auf deren fpätere Menderungen) zu fügren. Die in der nämlichen 

Gab. Ordre enthaltene Beftinimung für den damals nd getrennt beitefjenden 

theinifchen Revifionss und Caflationshof exleniget fi ducch die Ruttgehabte Vers 

einigung. 

19. An die Stelfe der gersähnfichen Inftanzeinvichtungen treten 

nach Borfehrift der Gefege folgende Sondergerichtsftellen: 

a. Der Rönigl. geh. Iuftizrath, als perfönlicher Gerichteftand 

der Mitglieder der Königlichen Familie, foiwie der beiden Linien des 

“
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Fürftlichen Haufes Hohenzollern. Er twird gebildet in erfter Inftanz 
Such Fünf, in zweiter Inftanz durch fieben Mitglieder des Kammer 
gericht, welche von dem Inftigninifter bei der jebesmaligen Bildung 
der Senate dazu verordnet werden! 

b. Fir die ber Krone Preußen untergebenen wormaligen Peut- 
fopen Reihsfürften und Grafen in ifren und ihrer Bamilienglieder 
perfönlichen Nechtsfschen, fowwie in den Angelegenheiten, welde ihre 
ftandesherrlichen Befigungen oder die Piefen ankfehendeir Gerechtfame 
betreffen, als erfte Inftanz ein aus fünf Mitglietern Keftchenber 
Senat des Appellationsgerichts (Bezüglich der Juftizfenat zu Ehren 
breitenftein), in deifen Gerichtöbezick fie hinfichtlich ihres Wohnortes 
ober nad) den übrigen bei der Sade eintretenden Verhältniffen ge- 
hören; als zweite Inftanz ein anderer Senat von fichen Mitgliedern 
desfelben Obergerichts oder in deffen Ermangelung ein benachbartes 
Appellationsgericht nad) näherer Beftimmung der Iuftiz» Minifterinl- | 
Verordnung vom 17. December 1855. . 

?) Gefep vom 26, April 1851 Mt. IN, 81. Bol. N.©.D. 2,41. v. Hyme 
men, Beitr. II, 150 ff. 

>) Zuft. Min. Bf. 1855 ©. 414. Diefe Verorbunng, welde fid; auf die Der 
daration vom 10, Juni 1854 ©. 363 und die K. Verortn. vom 1%, Novbr, 1855 
©. 686 mit ber darin in Bezug genommenen Iufteuetien som 30, März 1820 
8. 14—16 ©, 81 gründet, Tautet wie folgt: 

„Sur Ausführung der Allehöchiten Verordnung vom 12. Noveniber 1855, bie 
Wieterhertellung bes privifegivten Gerichtsitandes für die mittelbar gewordenen 
beutfchen Neichsfürften und Grafen betreffend, wird auf Grund bes 8.6 diefer Vers 
erdmung und ber barin den Jufizminifter Beigelegten Grmädptigung, unter Vors 
behalt einiger weiterer fi als notwenbig ergebender Anorhnungen, Folgendes 
bein: 

1 Hinfihtfih der weftlichen Provinzen: 
1. Zebes der vier Dbergerihte zu Münfter, Paderborn, Hamm und 

Minsberg bildet in den in &.2—3 der Berorbn. vom 12, Nonbr, 1855 
erwähnten proceffualifc—hen Angelegenheiten der vormaligen Neihsfände 
feines Departements die erite Infanz. 

2. Zur Verhandlung und Entfcheivung der zu 1. bezeichneten Redhtöangelegens 
heiten werben bei jedem ber gedachten vier Dbergerichte befondere Senate 
von fünf Mitgliedern fornict. 

3. Die zweite Inftanz in diefen flveitigen Nehtsangelegenheiten bildet 
a für die Obergeriähte zu Paderborn, Hanım und Arnsberg bas Nppellafions: 

gericht zu Münfter, 
b. für das Obergericht zu Müufler das Appellationsgericht zu Paderborn, 
Dei jedem der beiden Obergerichte zu Münfter und Paberbern wird zur
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Verhandlung und Entfheldung diefer proceffunfifchen Angelegenheiten zivei- 
ter Suftanz ein Senat von fieben Mitgliedern errichtet. 
Die in der Infteustion vom 30. Mat 1820 8. 19 lit, a—e. einfchließfich 
(8. 4 der Beroron. vom 12, November 1855) Bezeichueten nicht flreitigen 
Redtsangelegenheiten dev vornafigen Neichsftände werden bei den Obere 
gerichten zu Paderborn und Hamm in einer aus fünf, bei den Ober 

gerichten zu Münfter und Arnsberg in einer aus vier Mitgliedern bes 
ftehenden Abtheilung bearbeitet. Für diefe Mtheilungen find Mitglieder 
au wählen, bie nicht bem zu 1. erwähnten Senat für flreitige Rechtes 
angelegenheiten erfter Inftanz angehören. 
Der Zuftigfenat zu Ehrenbreititein verhanbeft bie freitigen und wicht 
freitigen Nechtsangelegenheiten erjtex Inflanz ber mittelbar gewordenen 
Fürften und Grafen feines Departenients im Plenum feines Eollegiums, 

Die Funetionen des Gerichts zweiter Inftanz für die flreitigen Mechter 
angelegenheiten ($. 2—3 ber Berorn. von 12, November 1855) des Des 
partenients werben dem Appellationagericht zu Arnsberg überwiefen. 

. Für den Fall, daß bei den vorfichend erwähnten Obergerichten wegen etwa 
eintvetenber gefeßlicher Berhinderungsgründe eine genügende Zahl von 
Richtern für die Verhandlung und Entfcheidung einer fireitigen Rechts 
angelegenheit eriter Inftang — in Eivilfa_hen drei, in Steaffadhen fünf 
Nicgter — nicht vorhanden fein follte, veird fubjtitwirt: 

dem Obergericht zu Münfter das Obergericht zu Ganım, 
dem Dbergericht zu Paderborn das Obergericht zu Nensberg, 
dem Dbergericht zu Hamm das Obergeridt zu Paderborn, 
dem Dbergericht zu Arnsberg das Obergeriht zu Paderborn, 
dem Dbergericht zu Ehrenbreitflein das Dbergerit zu Hama. 

Die Hiernad) etwa eintretende Subftitution hat feinen Einfluß auf die 
Gompetenz ziveiter Initanz, vielmehr hat flets dasjenige Obergericht, welz 
es die Aypelfations:Inftanz für das urfpränglid; zufindige — nicht für 

das fuhftitwirte — Gericht erfter Iuflanz nad den vorfichenden Verims 
anmngen unter Ne. 3 und 5 bifvet, im zweiter Inflang zu verhandeln, zu 
entfcheiben und auf Befcwerben in preseftualifchen Angelegenheiten zu bes 
Anden, 
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N. Hinfhtli ver öflihen Provinzen werben 

1. bei dem Kammergericht und bei jedem dev Dbergerichte zu Königss 
berg, Marienwerber, Infterburg, Sranffurt, Stettin, Dress 

lau, Slogan, Ratibor, Bofen, Bromberg, Magbeburg und 
Naumburg für die Rreitigen Necdhtsangelegenheiten der zu den vormals 
teihöftändifchen Familien gehörigen Perfonen ($.2—3 der Berordn. vom 
12, Roveniber 1855) zwei Ernate, der eine von fünf Mitgliedern für die 
erite und der andere von fieben Mitgliebern für die zweite Juftang 
gebildet. 

Dem Seat eriter Inftanz werben zugleich bie nah 8.19 Ke.b. u. c. 
der Inftrnelion vom 30, Mai 1820 ($.4 der Verorbn. vom 12, Novbr. 

*
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1855) etwa vorfemmenben Angelegenheiten ber nicht reitigen Gerichte: 
barkeit übertwiefen. 

2. Bei den Obergerichten zu Eöslin und Halberfabt werben bie flreiti« 
gen Redtsangelegenheiten ($.2—3 der Beroron, vom 12. Novbr. 1855) 
"eriter Inflanz und die nach 8.19 Ti. b. u. ec. ber Injtruction v, 30, Mai 
1820 etwa vorkommenden nicht flreitigen Nechtöangelegenheiten ver zu den 
Samilien der vormaligen Neihsitinde gehörigen Perfonen in Senaten, 
welche aus fünf Mitgliedern beftehen, bei dem Obergericht zu Greifer 
wald aber im Plenum des Collsgiums verhandelt, 

3. Die zweite Jufanz ür Rreitigen, bei den unter IL Nr. 2 erwähnten 
Obergerihten anhängigen Rechtsangefegenheiten der mittelbar gewordenen 
Färften und Grafen und der Mitgliever ihrer Bantilien bildet für die 
Dbergerihte zu Cöelin und Greifswald das Appelfationsgericht zu Stettin, 
für das Obergericht zu Halberftadt das Aypellationsgeriht zu Magdeburg, 

IR Die Obergerichte, bei welgen für die fireitigen Rechteangelegenheiten der zu 
den vormals reihsfländifgen Wanıilien gehörigen Berfonen nur ein Ce 
mat befcht, haben fih bei ihren Entfeidungen und Verfügungen der ger 
wöhnfihen Bezeihnung ohne weiteren Zufag zu bedienen. Dagegen if, 
ven denjenigen Obergerichten, bei welchen nach ben vorfichenden Beftimmun- 
gen (unter II. Nr. 1) zwei Senate für die erfle und zweite Infanz gebilbet 
werben, jener Bezeiinung in freitigen Nechtsangefegenheiten der Zufag 
„Grter Senat und beziehungeweife „Bweiter Senat” beizufügen. 

Inder bie vorfichenden Anordnungen ben fänmtlichen Gerichtebehörden zur 
Nahadbung Hiermit befannt gemacht werben, werden bie Präftbien ber betreffenden 
DObergeriite gleichzeitig aufgefordert, wegen Bertheilung der Mitglieder in bie 
banad) zu Kildenden Senate und wegen Beftinmung der in Verhinderungsfäffen 
notfiwendig werdenden Grgängungsrichter ungefaumt Vorfchläge zu machen. 

Berlin, den 17. December 1855. Der Zuflizminifter GSimens.” 
Eine Verweifung des Grrichtsftandes an das Kammergericht Cvorbehalitic 

ber Hypotgefenbuchführung bei ben Gerichten ber Oxtslage) würde bie Schwierig: 
Beiten fehe wereinfachen und bem alten Geriähteftande veiheftändifher Verfonen 
auehr entfpredhen! 

20. Ganz für fih befichende Sondergerihte find nächftden: 
a. Die General» Eommiffionen fir die ihnen üserwiefenen 

Landescnlturfachen, namentlich für Neguliung der gutsherrlichen 
und bäuerlichen Berhäftuiffe, fowie für Gemeinheits-Theifungen und 
Abtöfungen und zue Entfcheidung dev dabei vorkommenden Nechts- 
feeitigfeiten in erfter Inftanz! Im ziveiter Inftwz tritt Die Bus 
ftändigfeit. eines eigenen Neviftonsgerichtes zu Berlin ein? 

b. Die auf Grund der 8. Verordnung nom 9. Februar 1849 
hin amd wieder eingefegten Gewerbegerichte, mit einer Berufungs- 
Saftanz bei hem örtlichen Stadt- ober Kreisgericht.
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e. Die Univerfititsgerichte für Die aus Nücficht der alademi- 

fhen Disciplin gefeglich dahin gewiefenen Schult- und Injuwienz 

fachen.? 
d. Die Handels: und Schiffahrtsgerichte an einzelnen Drten. 

(S. darüber im befonderen Theil den Abfehnitt vom Mercantil- 

Broceh.) 
e. Die Wefer- und Elbzolfgerichte fir die Streitigkeiten wegen 

der Zoll, Krahı und anderer dergleichen Abgaben, für Die Klagen 

wegen Hemmung des Leinpfades und wegen dev bei der Schiffahrt 

verübten Uferbefchädigungen, endlich über Den Betrag der Berge 

Töhne und anderer Hülfsvergitungen in Unglücsfällen,‘ 

Die zweite Iuftanz ift Hinfichtlich Der Drei Tegteren bei Den 

ordentlichen Appeffationsgerichten; Pie Dritte, fowweit eine folhe über: 

haupt fiaitfindet, ift in allen obigen Fällen bei Dem Obertribunat. 

Boltig anfer Zufammenhang mit den ordentlichen Yuftanzen 

ftehen die Militävgerichte, infofern Diefelben noch in bürgerlichen 

Rechtsfachen, namentlich im Erecntionsproceß und in Injuvienfachen 

gegen Mifttäxperfonen zuftindig find.‘ Auch hat cs in Betreff der 

den preußifchen Eonfulen und Gefandten im Auslande, namentlich 

in den Ländern der Pforte, zuftändigen Gerichtsbarkeit bei den bar 

auf bezäglichen Verträgen und Reglement fein Verwenden. 

2) Ihre Einfepung, Berfaffung und Huftändigleit berubet auf ter Agrar 
gefeßgehung feit 1810, Hauptwerk: N. Leite und 8 v. Mönne, die Lanbessulturr 
gefebgebung des preuf. Staates. Berlin 1853 — 1854. 2 Bde. (dev zweite in ziwei 
Abtheil,) und vafeldft Bb.1. &,3—32 wegen der bei Vollzichung der Gefehe 
eneurrirenden Behörbei, 

2) Bererbn. von 22. Porember 1844 ©.21 (1845). Lelte und v. Nönne 
.0.D. ©.31. 

3) Meglement von 28. Deember 1810 8.2. 4—13. Berorbn. vom 2. Janar 

1849 8.10. 

4) Elsfchifahrts-Acte von 1821 At. 26. Weferfhiffahtts-Acte vom 10. Sert. 
1823 8.52. ©. ©. 1824 ©. 25. Uebereinfunft ©. 31. Marz 1831 Act. 8. ©, 71, 
ab. 9. ». 30. Juni 1834 8.10 ©.136. Gef. v. 26. April 1851 Act. VL S.184. 

5) Heben die Berfaffung der Mifitärgerichte und deren Auftändigfeit f. ver 
züglih &. Sled, Commentar über das Gtrafgefegbuch für Das preuß. Herr, Th. 2. 

Steafger. Orn, Berlin 1854. (Au unter den Titel: „Das Strafverfahren der 
preuß. Militärgerichte.“) 

9 S. Kinig, Preugens Eonfufar-Piglenints. Berlin 1854. Die Nppellation 
geht von ber Gefandtfhaftsfanglei in Stunbul an das Kammergeriht, Anfehr. 
som 29. November 1784. Stengel, Veite. XI, 292, 

"
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Suftanzenreät. 

21. Aus dem Dafein von Gerichten erfter, ziweiter und britter 
Anftanz folgt nicht Das Hecht eines Preifachen Stabiuns für jede 
Sade. Das Gefeg alfein regelt die Zufäffigfeit und elivaige Be- 
fehränfung der Iuftonzen für die einzelnen Arten der Neätsfachen 
und c8 Darf einfeitig eine gefegliche Suftanz nicht überfprungen, auch 
in Höheren Inftanz regelmäßig Teine neue Streitfrage in ber Haupt- 
face verhandelt und entjchieben werben, welche nicht fohon in der 
erften Inftanz Gegenftand der Verhandlung und Entfcheidung ger 
wwefen ift.! Demmmerachtet fteht den Parteien zur, durch ein Gonipro- 
miß Die Entfheidung einer Sache, wenn fie in erfter SIuftonz hierzu 
vorbereitet werden und fernerer thntfächlicher Erimittefngen nicht 
bedrf, fogfeich an die Höhere Iuftanz, ja felbft am bie höchfte zu 
bringen, infofern nur biefelbe an und für fich in ber Sache uns 
bedingt zuftehen twinde. 

7) Diefer allerdings fehwer zu fermiufirende Sas Tiegt unzweifelhaft unferem 
Broceßfgftem zum Grunde md wird aud in der Praris freng befolgt, Bergt. 
9.6.2. 1,13, 40. Anh. 123.128. Mferdings aber Tonnen in höherer Inflanz 
nene Thatfahen und Mechtsgeiude in Bezug auf dasjenige vorgebracht werben, 
was fhen in erfer Inflanz Gegenftanb der Gntffjeibung war. Ba. 1, 14, 58. 64. 
41,54. Auch finden in Betreff von Nebenpunften Modifisationen flatt, ©, +». 
Muh. 113. MOD. 1,44, 68. 

2) Anh. zur M.G.D. 100. (aus Circ. Veroron. von 30, Dereniber 1798 
Abfän. 12.51). Yahık. XLIV, 83. Yufenelion vom 7. April 1839, N. 50, 

Innere Einrichtung der Gerihtöftellen. 

22. Die Gerisste find durchgängig Collegialbehörden md Ke- 
ftehen teils ans vichterlichen Perfonen, unter weldhen fich nr ge 
wiffe Verichiedenheiten und Abftufungen in Anfehung der Sefchäfte- 
leitung, in Detreff. des Ranges, fowwie der Sie und Stinmordnung 
finden, tHeil8 aus gerichtlichen Nebenperfonen für den Gefchäfts- 
betrieb. Zu diefen gehört Das gefammte Secretariats-, Negiftraturs, 
Kanzfeis, Boten und Erecutoven-Berfonal mit den Dabei zugelaffenen 
Superimmeravien, Appficanten and Diäterien. Zur Aushüffe für 
a3 Secretariat, fowie für das Richteramt fersft dienen die in der 
Borbereitung für den Zuftizdienft befindfichen Nefevenbarien und 
Ausenktstoren? Eine von ben Gerichten abgefonderte, wenn auch 
damit connere Stellung Haben die Stantsantalte,® infofern fie in
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getviffen bürgerlichen Saden — bisher nur in Chefachen — Das 

Staatöintereffe wahrzunehmen haben; fodanı Die Rechtsanwalte als 

Hüffsperfonen fir die Parteien‘ Berfaffung, Gefege, Inftrnetionen 

und Obfervanz beftinmmen die Exrforderniffe des Nichterftandes,’ die 

Rechte und Pflichten desfelbern, insbejondere der Gerichtsnorftände, 

fowie der Hilfs- und Nebenbeamten‘ Sämtliche Glieder Des 
Standes Teiften den Staatsdienereid in Beziehung anf ihr Amt und 

es ift davon die Güftigfeit Der darin vorgenommenen Handlungen 

den Privatintereffenten gegenüber abhängig.’ 

>) Dirigenten (Präfidenten, Vicepräftdenten, Direstoren), Näthe, Richter und 

Affefforen. Xebtere follen bei Obergerichten nur worüibergehend zur Aushülfe oder 
Steflyertretung kefhäftigt werben. Sonft werde fie einem Gericht erfter Inftanz 
als unbejoloete Mitglieder überwiefen, Die Verleihung des vollen Stimmredhtes 
Hänge vom Suftizminifter ab, jedoch darf bie Zahl der unbefoldeten Mitglieder mit 
vollem Etimmredt niemals die Hälfte der etatemäßigen Richter bei einem Gericht 
erreichen. Berordn. von 2. Sannar 1849 8. 25.36. Wegen des Nangverhält: 
niffes unter ben richterlichen Beamten vgl, 8. Einf vom 19. März 1850 ©. 274. 
Antın a.a.D. &.30—36. 

2) Sie Tonnen vegelmäßig zu den Verrichtungen des Gevichtsjchreiberbieniic 
Sei amtlichen Verhandlungen benugt werden. Außerdem qualificitt die Neferendariater 
prüftng zur zeitweifen Gunetion eines GHülferichters bei Gerichten exiter Inflanz, 
zur Suneion eines Gtaaleanwaltsgehülfen und zur zeitiveifen Berkrelung eines 
Redyisanwaltes hei Gerichten erfter und zweiter Inflanz. Gefeg v. 26. April 1851. 

Ah XV, 1. Imviefen fie als Nechtsbeiftände und Bertreter der Parteien bennbt 
werben dürfen, davon f. Abichn. 4. 

3) Bol, dieferhalb die DVerordn. won 2. u, 3. Jannar 1849. Gefeß vom 
26. April 1851 Art. XIV, vom 3, Mai 1852 Art. I. und Anten a. a. D, 315 bis 
336. Ueber das Yormalige Fiscalat |. des Verf. Abh. im N, Archiv für Erin. R. 

1845 ©. 595. 
4) Eie vereinigen das in äfterer Zeit von einander getvennie Ami des Pro 

eurater und Advoraten. Das erftere Anıt hatte jhen das Project des Cod, Frid. 

Pomeran, und March. (1747, 1748) abgefchafft (v. Hymmen, Beitr. U, 278). Das 
Corp. Fur. Frid, (1781) fÄjaffte aucz die Aovecaten ab und gefattete nur Affftengs 
räthe bei den Gerichten als Mittelaperfonen zwifchen diefen und ben Parteien. 

Allein ein Circular vom 20. September 1783 fellte die Adyecaten unter dem Nas 

nen der Zuftizeommiffarien, als Zutizberienten für die ParteisInterefen in ger 
rihtlihen und außergerichtlichen Angelegenheiten wieder her. Ceit der Verordn. 
vom 2. Januar 1849 8.30 heißen fie Nedhteanwalte. Megelmäßig tft damit das 
Notariat verbunden, nur nidt bei ben Nechtsanmwalten am Oberkiibunal, Auh 

dürfen in größeren Stäbten von 50,000 Seelen befondere Nolarien angeftellt wer- 

den. ©. ebof. und überhaupt Anton a. D. ©. 289. Rod, Eis, Prer. $ 101. 

8) Wegen der Onalification zwe Muscultatur und zum Üeferendariat |. ber
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fonders das Regulatis v. 10, Devember 1849 und Allg. Verfügung v. 14, Sanıtar 
1850. Juft. Min, Bf. 1849. 491 und von 1850 ©. 18. Bgl. Schering, Zur 
fanımenftelfung ber Vorfriften über Prüfung der Auscultatoren, Referendarien x. 
Berlin 1850. Anton a. a. D. 2357282, Bu jeder Richters oder Staatsanwalt: 
fieffe if die dritte Peüfung erforderlich. Gefeb vom 26. April 1851 XVI, 1. 
Statsmäßiges Mitglied eines Appellationegerichtes Fann Niemand werben, der nit 
minveftens vier Jahre bei einem Kreis oder Stadigericht als Hicter oder definitio 
als Staatsanwalt angerelit gewefen if, Cine etatsmäßige Midsterftelle bei vem 
Derteibunal Tann nur beffeiten, iwer mindeflens vier Sahre als Nicjter ober Obers 
Stantsanwalt bei einem Aypellalfonegerichte fungirt Hat (Veroron, vom 2. Zannar 
1849 8.37) ober als vortragenber Rath im Infizuiinifterinm oder als Director 
eines Stadt oder Kreifgerichtes (Sefep vom 17. März 1852 8. 3). Ausnahme: 
weife Eonuen and) Die, welche eine orbentliche Profeffur an einer infändifgen Surijten- 
facuftät verwaltet Haben, zum etatemäpigen Migliee jedes Gerichtes ernannt wer- 
den. Gefeß vom 26. April 1851 Art, XV,3. Rehtsanwalte müfen die Qualiz 
feation der Mitglicber des Gerichtes Haben, Hei weldhen fie angeftelft fein welfen. 
Berordn. vom 2. Janırar 1849 8. 37,3. 

% Gs varf deshalb auf bie 1.G. 0. CH. 3. Tit 1. und auf die alferbings 
jede bedeutenden Ergänzungen und Mänderungen derfelben (vgl. die V Grgängun: 
gen) veriwiefen werden. 

) Die .G.D. Hat nicht nur ine ZH. 3, die von ben gerichtlichen Beanıten 
bei Antritt ihres Nıntes zu Teifteuden Gide vorgefihrieben, fonbern fie erflärt «8 
@b. 1. Ti. 16. 8.2 Nr 3. und $.7) für eine unheilßere Nichtigkeit, wenn Se- 
mand, der zur Jufligverwaltung wicht vorfhriftsmäßig beitellt und vereidet it, 
in einer Sade als Ridzter gehandelt hat, Außerdem Tegt fie befonderen Berg 
auf die Verpflichtung des Gerichtsfchreibers (5.0. Ti 2. 8.89.15) und = 
fordert zur vollen Beiveisftaft amtlicher Beugniffe die eibfiche Verpflichtung bes 
Beamten. 1,13, 10, 6. 

Berhältnig der Gerichte zur Stantögewalt. 

23. Die gerichtsherfichen Rechte des Königs über die Ge- 
richte find im Hinbliek auf die bürgerliche Gerichtsbarkeit Hauptfäghlich 
bie folgenden: 

A. Die Ernennung zu den Richter und Nebenftellen. Die Er- 
ermung der Richter gefchicht auf Lebenszeit, wenn nicht zu= 
vor das Ant ans natürlichen ober gefeglichen Gründen feine 
Endigaft erreicht! Es fol Niemand zum Nichteramt bes 
rufen werden, der fich nicht zu demfelben nach Vorjhrift der 
Gefege befähigt Hat.? 

B. Die Arordnung und Durchführung der gefeßlichen Einrigh- 
tungen in der Nechtsvermaltung.
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C. Die Auffiht über die Gerichte, deren Gefchäftsführung und 

über das den amtlichen Verpflichtungen entfpreddende DVer- 

halten der Angeftelften. 
Bei Ausübung Diefer Rechte fteht dem Suftizminifter theils mır 

eine dienende Mitwirkung? zır, theils ift fie Demfelben unmittelbar 

übertragen. Leßteres gilt vornehmlich von dem Auffichtsrecht.* Seine 

Häffsorgane find dabei die Appellationsgerichte in Betreff der Ge- 

richte erfter Inftanz, Desgleichen die Präfidenten und Divectoren ber 

betreffenden Gerichte. Ihm flieht zu: 

a. die Verwaltung dev Discipfin über die richterlihen und 
nicht vichterlichen Beainten bei den Gerichten, nach Maßgabe 

der hierüber erlaffenen Gefege und beftchenden Eimichtungen;* 

b. der Erlaß allgemeiner oder befonderer Verfügungen an die 

Gerichte zum Anfrechthaltung der gefeklichen Ordnung. 

Der Inftizminifter bifdet in Diefer legteren Hinficht für einzelne 

Rehtsfachen eine ohere Befchwerde-Inftanz, deren Anordunngen die 

Gerichte zu befolgen haben, fo lange es fih nicht um Die reitliche 

Auffaffung und Venntheilung einer Streitangelegenheit handelt,’ fonts 
dern allein m DVefchwerden, welche die Dieciplin, den Gefchäfts- 

betrieb ober Verzögerungen betreffen? Bei den Generalcommiffionen, 

Militär und Univerfitätsgerihten conemriven in Arsübung dev Ober- 

aufficht uud Disciplin noch andere Minifterien. 
2) Berf. Urf, vom 31. Sanıar 1850 Art. 87. 
2) Berf. Ur. 90. Die Ernennung ift indeß eine Bertwaltungsfahe. Vgl. $.25, 
3) Bol. 5.8. Gefeh vom 26. April 1851 Art. XV. 

4) ©, befonderd Berorbn. von 27, October 1810 über die veränderte Vers 
faffung affer oberften Gtaatsbehörden (X). „Der Iuflizminifter hat zum Gefchäftes 
feeife Alles ohne Ausnahme, was die Oberaufficht auf bie eigentliche Nechtspflege 
betrifft. Diefe felbit it, wie 28 fich verftcht, ben Gerichten allein überlafien. Er 

Hat jene Aufiht, mithin auch (2) die gefannte Eisil- und Eriminaljufiz, ferner 
die Anftellung aller Suftizbedienten ober den Vorfhlag dazu bei Uns, Der Gefcäfter 
betrieb bei allen Juftigbehörden, das Nupilfenz, Depofital- und Hhpothefenwefen 
ftchen unter ihm.“ 

6) Das Nähere ift geregelt in den Gefeben von 7. Mai 1851 (S. 218), Betref- 
fend die Dienftvergehen der Richter und bie unfreitsillige Verfegung derfelben auf eine 
andere Stelle oder in den Rufeftand, und vom 21. Juli 1852 (S. 465), betreffend 
die Dienfivergehen der nicht rihterlichen Beanten, worin fih and; (Abfchn. IV.) 
befondere Beftimmmmgen in Betreff ber Beamten der Jufligverwaltung finden, 

% Die Grenze der deöfallfigen minifteriellen Vefugnig war feüherhin zienlic, 
im Dunkeln, Man vgl, die obige Verorbn. vom 27, Ortober 1810 und die Königl. 

“
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dem Jufligminifter ein obervichterliches Broreßleitungsant, wie es eva in der rüs nifchen Prähe lag. Das Unangenteffene Hierin Hatte {chen eine 8. Cab, D. von 15. Jufi 1809 auf den Dericht bes Großfanzlers Beine anerkınnt. &, Preug, Sriede, d. Gr. Ar, 531. 
76. bie angeführte Ca. DO. vom 6, Eoptember 1815, deren fernere Modie fration im Nachfolgenden Liegt. 

9%) Berordn. vom 21, Juli 1846 8.37. Berorbn, von 2. Januar 1849 8.85, Sefeb vom 26, Rril 1851 XI. 

Verhältnig der preufifhen Berichte untereinander und 34 ausländifchen 
Gerichten. 

24. Untereinander ftehen fünmtliche preußifche Gerichte, foweit nicht das Inftanzverhättnig eingreift, in einem Verhäftniß der Coordi- Nafion, vermöge deffen fie fich als Theile eines Suftizförperg gegei- feitig zu unterftügen Haben, Feines aber in dag Gebiet des Anderen eingreifen darf, fondern demfelben bei zu feiftender Nedhtshütfe dag eigene Exmeffen wegen der Art ud Beife de8 zu Beobachtenden Verfahrens überlaffen muß, während ihm felbft das Urtheil über Die Nechtmäfigfeit der nachgefuchten, an fh gefegmäßigen Handlung allein zufteht,! Diefe Regeln gelten auch im Verhäftnig zu Genjenigen ©erichten des preußifchen Stuates, welche eine Abgefonverte Nichts: verfaffung Haben, namentlich zur dei theinifchen, welche nach franzö- fifchen Recht verfahren. Conflicte die bierumter entflehen, entfcheibet das Obertribunal? 
Auswärtigen Gerichten gegenüber WITd das Verhaften der dieg- feitigen teils durch das Gefeg, theile duch Staatsperträge,? theilg dich internationafe Obfersang md gegenfeitige Gefäftigfeit, theilg durch dei Seundfah der Netorfion nach Anordnung der oberften Stantsgewatt beftinmmt, Ju jeder Hinfiht Haben aber die preußifchen Gerichte hei ihrer Nechtspülfe auf etwaige Erfugungsfhreißen mr Die eigenen Landesgefeße au beobachten, wie fie ihrerfeits auch die von mustwärtigen Gerichten beobachteten Formen als rehtögültig anzır- erfennen Haben.’ 

) Dt. 9.9.9, 1,24, 28. 29, 
?) Gefeb vom 2, Mai 1853 €. 169. Das Reyuifitionsverfaßren für einzefne Säle feisft in Birch Befondere minifterielfe Erlaffe geoehner, Bol. Nefeript yom
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4. uni 1824. Sahıb, XXI, 191. Mefeript von 19, Auguft 1840, Yuft, Min. 
Blatt 280. 

®) Zu den wightigeren Verträgen diefer Art, weldie man als Grundlage eines 
gemeinen beutfihen Procerechtes in diefem Stine betrachten haıf, gehören bie fol 
genden unter fi größtentheils gleihlautenden: 

mit Sacfen-Weimar-Eifenad; von 184. ©. ©. 154. 
mit Sahfen- Altenburg von 1832 ©. 105. 
nit Sachen: Coburg- Gotha von 1837. ©. ©, 1834, 15. 
mit Neuß jüng, Linie von 1834 ©, 129. 
mit Könige. Sachen von 1839 ©. 353, 
mit Schwarzburg: Rudolitadt von 1840 ©, 239, 
mit Schwarzburg Sondershaufen von 1843. ©. ©. 1844, 1. 
mit Anhalt» Bernburg von 1840 ©. 210. 
mit Braunfchiweig von 1841. ©. ©. 1842, 1, 

Eine trefflihe Ueberficht des Inhaltes mit Vergleihung anderer Vereinbarungen 
gewährt D. Krug, das Internationafredht der Deutfchen. Leipzig 1851. 

08, .9.9.0.0D. 29,81. 50, 162. 
6) Repteres ift anerfannt in der MG. D. 10,223. nad; dem Gap: locus 

regit actum. Megen der ausländif—hen Beglaubigungen und der dabei zu nehmenz 
den Rüdfihten it befchrend bie aus den Revifionsarbeiten entnonmmene Darkegung 
in ben V Ergänzungen zum 9. %, 9. I, 13, 117. und Anh. $. 46. 

Stellung zu den Parteien, 

25. Die Eigenfchaften, welche der Staat den Parteien in den 

Geriähten zu gewähren hat, find Fähigkeit und Unparteiliggfeit 

der richterfichen Perfonen. Die erftere fteht zwar, foviel die ftants- 

bürgerlichen Vorbedingungen zum Nichteramt betrifft, im Crmeffen 

und unter Controle der Staatsgewalt und ift an fich Vertwaltungs- 

Tage, fo daß es den Parteien nicht zukommt, die Fähigkeit eines 

Richters dieferhalb im Nechtswege zu beftreiten! Ein Anderes ift 

es, wenn c8 an einer wefentlichen Bedingung zur Ausübung des 

NRichteramtes felbft fehfen folfte, namentlich eine wirkliche Anfteffung 

Dur die competente Stelle, Vereidung (f. oben 8.21 a. €.), männ- 

fiche8 Geflecht, oder mern ein Zuftend des Irrfinns eingetreten 

wäre. Außerdem fonn das Verhältnig eines Richters zur vorliegen- 

den Sade einen Grund abgeben, weshalb er fein Amt nicht aus- 

üben darf, weil e8 entweder mit demfelben in offenen Widerfpruch 

tritt oder doch den Verdacht der Barteilichfeit wedt. Crfteres ift 

der Falf:? 
a. in eigenen Eochen eines Richters; 

=“
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b. in Sachen feiner Fran oder Verwandten oder Berfehtwägerten 6i8 zum vierten Grabe der Seitenfinie; 
e in Saden, wo er einem her ftreitenden Theife Rath er theift hat; 
d. in Sachen, to er ein Zeugiß abgelegt hat; 
e. wenn er fhon in ber nämlichen Sade in einer früheren Snftanz an Nichterfpruch Theil genommen Bat. Hier muß fich der Nichter von Anıtswegen jeder weiteren Mit- wirfing entholten; die betreffende Partei Fan aber auch folches be- entragen, Einer ansdrüdlichen Ablehnung wegen Mißtvauens bedarf €8 Dagegen? 

a. bei entferntevem Duterefie des Michters an dem vorliegenden Kechtsftveite; 
b. bei Verwandtfchaft ober Derfchtwägerung desfelben mit dent Gegner 5is zum fechsten Grade der Seitenfinie; desgleichen wenn eine Ehe des Nichters mit den Gegentheit oder in dem gedachten Kreife bevorftehet; 
c. bei feindfefigen Verhäftniffen zır der Partei; 
d. wen der Richter als Zeuge in der Sade benannt wird. Betrifft die Verwarfung oder Atehuung nur ein oder das an- dere Mitglied eines überdies noch volzähfigen Nichtercolfegiums, fo befindet diefes felbft unter den Parteien mit Borbehalt des Beichwerde- auges; Die Folge eines begründeten Einfprnches ift das Buräctreten de8 angefodhtenen Mitgliedes; betrifft fie den Dirigenten ober dn8 ganze Collegium, oder einen fo großen Theit, daß e8 an der er- forderlichen Belegung mangelt, fo befindet darüber die vorgefeßte richterfiche Inftanz. Die weitere Bolge Tann dann ein anfßerordent- licher Gerichtsftand fein‘ 
Hebrigens find Die Mitglieder der Gerichte, weldhe in einer Porteifage unmittelbar oder mittelbar ihr Amt zu verwalten baben, für jeden durch Arglift oder durch ein vertvetbareg Berfehen herbei- geführten Nachtheil dei betroffenen Parteien nah den allgemeincı Grundfägen der Spymdicntsflagen verantwortlich.” E& foll fogar im Veriwaltungsivege ohne proceffualifche Weitläufigfeit der Schufdige zur Crftattung des verurfachten Schadens genöthiget werben, ® 

2) Dies Nantsrechtfiche Beineip Tiegt fhen der 1.3, Barbarius Philipp. D. de ‚off Praet. zum Grunde,
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)AUERI, 17,75 90.2. 2,143. 1,3, 12—14. Berordn. vom 
14, December 1833 8.5. Nr, 5—7. 

) 6.9.1,2,143. Anh. 40. und die Analogie des &M. II, 18, 145.146. 
6.8. 2,1435. 11,3,17. Bol, Abfchn. 3, 
% ©. 9. 11,1,23.27. &. 9. 1, 10,88—91. Die Praxis will iedod Keine 

Derantwortlihleit des Richters für etwaige Verfehen anerkennen, beren er fi 5in- 
feinen Urtheifen fhulig gemadt. Präj. des DO. Trib. 443 von 1838, Bl. 
aud andere Rehtöfprüde in den V Ergänzungen zum ER. a.a. OD. 

9 ©.2.11,3,49. Bol. überhaupt v. Daniels 8.19. Koch, Prenp. Eiv, 
Proc. $. 157. 

Befchäftövertheilung. 

26. Die Colfegialgerichte verhandeln ive Gefchäfte, welche nicht 
an Einzefvichter gewiefen find, entweder im Plenum oder in den 
Doz beftimmten Abtgeilungen oder Senaten (8. 16. 17.), nebenbei 
aber auch durch befonders Beauftragte! Diefe find: 

a. Deputirte, welchen ein Beftinmtes Gefhäft oder eine ge- 
wiffe Mafe von Gefchäften anftatt des Gerichtes im Ganzen, aber 
unter beffen Gontrofe, übertragen wird. Cie find mr einfache Voll- 
sicher (meri exeeutores?), ohne fefbftftändige Antsgewvalt. 

b. Commiffarien, d. h. vichterliche Perfonen aus der Mitte 
des Gerichtes ober auch) aus dem ihn umtergebenen Nichterperfonal, 
weldden ein einzelnes Gefchäft ober eine Maffe von Gefehäften für 
das Geriht, aber im eigenen Namen mit der dazu erforderlichen 
Antsgewalt übertragen wird, es fei am Ort des Gerichtes oder 
außerhalb. Ihre Ernennung erfolgt entweder nach gejeglicher An 
ordnung für beftinmte Arten von Sachen? oder wegen fachlichen 
Bebürfniffes in Einzelfällen.‘ 

Die Beftinmung ber Perfonen diefer Beauftragten hat regel- 
mäßig dev Borftand Des Gerichtes. Dagegen ift kein Richter befugt, 
ohne Auftrag im Namen des Gerichts einen Act zu vollziehen’ oder 
fih dur einen Anderen vertreten zu laffen, 8 gefhäge denn Teg- 
teres wegen zeitweiliger Dienftunfähigfeit zu unauffchiebbaren Ants- 
banbfungen; auch bleibt in jedem Fall der von einem zu folchen 
Handlungen a fich befähigten Subftituten volfzjogene Act in Kraft 

') Sie entfpredhen im Nlgemeinen der Bebeutung der Commiffarien im ger 
meinen Redt, auf Grundlage des canonifchen. Wegen ihrer Mechtverhäftnife ift 
zum Theil das 2.9. 1,13. „Bon Vollmachtsaufträgen" maßgebend, Indem dabei 
au öffentliche oder amtliche Aufträge mit berüdfichtiget find. 

3. 
“
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2 &o nenne fie das eanonifche Recht, Bel. des Berf. Syitem bes rim. und beutfegen Civifptocerehts 8.77, Cine Klafe derfelsen bilden die zur Sufteuchon einer Sade Deputirten, die auditores des canonifchen Rechtes, 
») Bl. ©. 0. 1,3,7. 6, 10,2, 8,37. Ihre Stellung Hat die Eigenfhaft einer iurisdictio delegata, jelbfiverftänblic; in ben Grenzen des Kuftrages, ) Bl. 8.9. 24,59, Berordn. vom 21. Yufi 1846 8.14. 
)9.1,2%,2. Nur einfache Beglanbigungen rein freiweilfiger Parteiaste find gültig, 8.46 iba, 
)2%.0.00.9, 841-4, 

  

Dritter Ahfhnitt. 

Die Zuftändigkeit der Gerichte oder der Gerichtsftand, 

@.6.9.1,2) 

MT. „Eine jede Mage (Sacye) muß bei denjenigen Gerichten nerhandelt werden, an welche fie entiveder durch alfgemeine Gefege 
oder duch befondere in einer Provinz oder an einem Orte beftehende Vorfehriften gewiefen it." (8.1 8. ang. Tit.) Es giebt dena im Vefentlihen nur einen gefekligen Gerihtsftand; ein freis wWilliger nad Wahl der Parteien ift regelmäßig? unftatthaft? ud eine Erftredung des Gerihtöftendes os gedufbet, wenn ein Vers Hogter fi auf die Ladung des unzuftändigen Gerichtes geftelft und die Klage beantwortet hat, ohne deffen Unzuftändigfeit zu vügen,? überdies aud) der Nichter für Gegenftände der freitigen Art eine Zuftändigfeit überhaupt Hat! und es fi nicht etwa um Pie Löfung einer Ehe handelt, Dagegen ift, non dem Berhältuiß der Handels- und ordentlichen Gerichte abgefehen, felft eine ausdrüdtiche veritags- mäßige Unterwerfung unter einen gefetglih nicht zuftändigen Richter im Allgemeinen nicht nachgegeben" It Befonderen ift dur die oben $. 24, 3 angezeigten internationaler Verträge jede freitvilfige Ex- ftredfung der Gerichtsbarkeit von dem zuftindigen Gericht des einen Staates auf ein nicht auftändiges des anderen Staates bei Strafe der Nichtigfeit unterfagt. 

I Cine Ausnahme findet nad ber Verorn, vom 3, April 1847 8.23 zwi: fen Handels: und anderen Gerichten flatt, 
>) AG.D. dief, Ti, 8.162.168,
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9 6.D. 160. Ob ver Berflagte nicht befugt fei, fhäter den Srrthum barz 

zufegen, unterfucht v. Daniels, Hanbb, der preuß. Eivifiehhtspflege ©. 270. 

+) Ebd. 161. Bol, v. Daniels, Handb. a. a. D. ©. 267— 269. 
5) Cab. D, vom 25. Februar 1833. ©. ©, 24. 

%) Die Beftimmungen des Anh. 8.5 Geht überhaupt nicht mehr anwendbar), 

fewwie des An. $. 100 (welder nicht die Gompetenz, fondern nur bas Inflarzens 

vechäftuiß angehet) geitatten Feine Generafifirung. Gin Privatvertrag fann in 

öffentlichen Anoronungen und Vefngniffen nichts ändern. A, M.v. Daniele ©. 273, 

23. Der Geichtsftend (d. i. die Gerichtsftändigkeit und die 

Dingpfliht der Parteien) wird in unferen Gefegen entweber ale 

ordentlicher aufgefaßt oder als anßerordentlicher, wenn dev 

Staat zur Beförderung einer fohlenigen und unperteiifchen Nechts- 

pflege oder zur Verhütung der Vervielfältigung von Proceffen eine 

Ausnahme wom ordentlichen Gerihtäftande zu machen für gut findet 

oder wenn die Parteien mit Crlaubnig des Staates einem anderen 

a8 dem ordentlichen Gerichtsftande entweder durch ausbrüdliche Er- 

Härungen oder durch vorhergehende Handlungen, woraus das Gefet 

ire Einwilligung folgert, fih unteniverfen (8. 7 dief. Zit), womit 

indep nn eine Erklärung der Gfieberung, feine grunbfäglihe Be- 

fimmung gegeben it! — Der ordentliche Gerichtsftand ift: wieder 

in den perfönficgen, Dinglihen und in den Gerichtsftand gewilfer 

Angelegenheiten eingetheitt; die beiden exfteren waren teils gewöhn- 

liche, anf einer gemeinen Richtchnue beruhend, theils eximirte, ans 

befonderen gefeglichen Ausnafmen oder Privilegien Herfliegend. Diefe 

erimirten Gerichtsftände find jedoch Punch die Verordnung vom 

2. Zannar 1849 $. 9 mit wenigen Vorbehalten aufgehoben und feit- 

den nur zum Theil Hergeftelft, wobei ihnen füglich Die Eigenschaft 

gefegficher Sondergerichte für gewiffe Klaffen von Perfonen beigelegt 

werden fan. ' 
-Die derzeitige Gliederung bilden: 

1. ein perfönlicher Gerichtsftand und zwar ein allgemeiner bir- 

gerlicher, durch den Wohnfis Beftinmter ober an feiner Statt 

ein perfönficher Sondergerichtsitend, für alle oder gewifie 

perfönliche Nechtsftreitigfeiten; 

H. ein dinglicher, durch die Lage dc8 Gegenftandes Bejtinunter 

Gerihtsftand; 

I. ein Gerihtsftand für gewiffe Nechtsangelegenheiten bei eigens 

dafiie bejtimmten Gerichten;
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IV. ein accefforifcher Gerichtsftand des Aufanımenhanges der Saden; endlich 
V. ber außerordentliche Gerichtsftand, welder in geiviffen Fälfen, Wo Der eigentlich gefetliche nicht teirffam fein Tann, durch befondere Veftimmmng angeordnet teird, 

1) Diefe ganze Erklärung des anferordentlichen Serihtsitandes ift überaus weit und unbeflimmt Das Corp, Jur. Frid. unterfhied und erflärte ach un: beftimniter. 

29. Die für alle Arten der gefeglihen Gerichtsftände leitenden Regeln find: 
L Der Gerihtsftand für die einzelne Sache ift von deinjenigen Zeitpunkt abhängig, wo fie durch Ladung des Verflagten anhängig gemacht wird.! 
I. Ieber gefegliche Geritsftand ift ausfchließlich, wofern Feine Wohl ausdrücdtich hachgefaffen ift.? 
I. Im Saft einer Mehrheit sufammentreffender Gerichtsftände Hat der Säger Die Wahl unter Denfelben.® 
IV. Verden mehrere in derfelden Sache auftändige Gerichte mit. Derfelben befaßt, fo verbfeibt fie deittjenigen, twelches den übrigen mit ber adung des VBerflagten öuborgefommen ift, wenigftens fo lange, als die dur; die Ladung eingeleitete Inftanz fortdanert.* v. Bo ein Rechisftreit einmal dich Ladung des Berflagten vehtshängig geworden, muß er and zu Ende geführt werden, fall wicht ans befonderen Grilnden bie Nechtshängigfeit twiederaufgehoben wird. Veränderungen in der Perfon der Parteien haben darauf feinen Einfluß , 

VI Ieder Richter, Weldher angegangen Wird, muß von Ants- wegen feine Zuftändigfeit prüfen and die an ihn nicht gehörigen Saden, falls feine ausbrüdliche Erftvesfung sukäffig ift und vorliegt, von fih abweifen, twibrigenfatfg er Äh dur) Borfag oder grobes Verfehen wegen ber Koften berantiwortfich nacht. 

2) ©.9.1,7,48b. Eine Ansnahme auf Grund des &, R. 1, 1,1087 (1099) f. unten $. 34e, 
2) Folgt aus SD. Abfchn, und viefen einzelnen Beftimmmungen besfelben, ) ®.D. 8.166 die. Tit, 
) Ch, um 17,82. © R. 0, 17,39. Del, v, Daniels ©. 292, )8D15.842 Eine Ausnahme Fönnte nur in Snjurienfahen ein-
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treten, wo ber Verflagte Militär wird, ehe ihm das Erfenntniß erfter Iuflanz 

pubficiet if, Milit. Strafger. Ordn. 8.27. Bled, Comment, I. &. 20, 

%) 8.9. dief. Tit. $. 164. 165. 

1 Berfönlicher Gerigtöftand. 

a. Allgemeinfter des Wohnfiges. 

30. Der perfönliche Gerichtöftand Beftinmmt fi) überhaupt nach 

der Perfon des Verflagten! und deffen Dingpflichtigkeit gegen ein ge 

wiffes Landesgericht. Diefe aber wird regelmäßig durch den Wohnfik 

begründet, d. i. durch die von einem zu Willenserflärungen Bered) 

tigten? für fi auf die Dauer beabfichtigte, thatfächlich auch fhon 

benußte wirthfchaftliche Einrichtung an einem Orte,’ fo Lange biefelbe 

nicht wieder aufgegeben und anbersiwohin verlegt, oder eine vaga- 

Bunde Lebensart ergriffen,‘ oder ein anderer perfönlicher ausfchlieh- 

Yicher Sondergerichtsftand erworben if." Hat man mehrere Wohn- 

fie der vorgebachten Art in Benugung, fo ift au die Geriäts- 

ftändigfeit eine mehrfache und dem Kläger die Wahl gelaffen.* 

1) Nigt: feines Vertreters, follte dies and ein Officialvertreter fein. Bol, 

&.9.1,24 8.12. Grävell, Comment. 1,250. Der Orundfag: Kläger folgt 

dem Gerichteftand des VerFlagten, if übrigens in unferen Gefegen mc angebeutet, 

mit ausgefveoen, ganz beflimmt aber in den mehrfach angeführten Staats: 

werteägen Art. 5 anerfannt, 

2) Dgl. v. Danield S, 101 und 8.33 d. Adldı, 

3) Die reditlichen Kennzeihen des Wohnfiges und zivar bee eigentligen 

Mohnfiges, toie Einl. zum 8.9, $.23 im Gegenfag bes bloßen Aufenthaltes fagt, 

zegen fi) aus &.9— 16 die. Tit, der ©. D. Sie fommen mit den gemeinreiht- 

lichen (f. Suftem 8.152) überein. Vgl. Bornemann, Erörterungen 1855 ©. 141 

His 143. Ausbrüdlih wird in $. 12 aud) des Pachtverhäftniffes, wonit ein pers 

fonlidher Aufenthalt auf dem Gute verbunden it, als einen Wohnfig begrändend, 

gedadit. Die dafelbft, fowie im Ant. 8.5 geftatteten Vorbehalte eines anderen 

Grrihtöflandes Haben auf die Gigengeritsharkeit Bezug und fonımen nicht mehr 

in Betrafit. S. übrigens wegen des Padhters auf die angeführt. Staatsnerträge 

Art. 17. — Einen Zwangsreohnfig wie zur Strafe ıc. fennen unfere Gefepe nicht. 

Bol. v. Kampk, 3.8. XXI, 264. 

4) ©. 8.14, 16.22 vief. Til. Das Gefeh fheint Hiernad; das Berlaffen des 

bisherigen Mohnfiges, ebwohl mit der Abfiht, andersivo einen folchen zu nehmen, 

uch nicht für eine Veränderung, alfo Aufhebung bes bisherigen Domicils zu ade 

ten. &s fennt einen Zwifchenzuftand zwifden einem Domieilirten und Vagabunden 

teätlich gar nit, feinen blos heimathlofen. Bielmehe muß man annehmen, daß 

ein bisher Domicilirter aud) nad; Aufpebung feines bisherigen Wohnfiges vor der 

Errichtung eines anderen, und ofme fid} einem Herumfetweifenben eben zu übers 

“
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geben, den bisherigen perfönfichen Geriitsitand bes Wohnfipes noch beibehalte, 
Denn diejenigen, iweldhe nur vorübergehend ohne Woßnort find, Können doch nicht 
fogleih Bagabunden fein! | 

6.285135. %R Cinl $ 97.1, 18, 5759. Bol. die Staats: 
verkräge Art. 10. 

b. Berfönlicer Hilfsgerictsftend wegen mangelnden Wohnfiges. 

31. Un die Stelle des Gerichtes des Wohnfikes tritt iegen 
Mangels eines folgen als perfönlicher Seritsftend: 

2% 

b. 

für den Fische dasjenige Gericht, in deffen Bezirk Die ihn 
vertretende Behörde ihren Sig Katz? 
für Corporationen und andere moralifche Perfonen dasjenige 
Gerit, in deffen Bezirk ihr Vorftand feinen Siß hat (Ber 
ordn. vom 2. Janınr 1849 8, 9); 
für Diejenigen Landesunterthanen, welche nod feinen eigenen 
Bohufig Haben und weher unter wäterlicher no ehemänn- 
Tiger Gewalt ftehen ($. 33), das Gericht her Herkunft, di. 
bes Testen inländifchen MWohnfites des Kefannten ehelichen 
oder Ahoptiv- Vaters, fonft der Mutter, wenn derfelse nicht 
Thon jeit drei Jahren verlaffen worden ift;” bei unbefauntem 
ober ausfindifggem elterlichen Wohnfig das Gericht des Ge- 
burtsortes ober bei Findlingen das Gericht der Findung;* 
für Diejenigen feldftftindigen Lanbesangehörigen, rüdfichtlich 
deren ein inländifcher ordentlicher perfönlicher Gerichtsftand 
aus einem der worftehenden Gründe nicht exfinblih ift, das 
Gerit des jewveifigen Aufenthaltes; ebeufo 
für Stromfchiffer, welche feinen feften Wohnfig in Preußen 
oder im beutfchen Bundesgebiet haben; endlich 
für Bremde, welche in preußifcden Landen fi niederzulaffen 
im Begriffe ftehen, ebenfalls das Gericht ihres Aufenthaltes 
oder desjenigen Ortes, ben fie fchon deutlich als ihren Fünf- 
tigen Wohufig bezeichnet Haben;* 
für preußifhe Unterthanen in der Levante und bei der Pforte 
in Steeitigfeiten unter fi, nach Verträgen auch wem fie von 
anderen Nationalen verklagt iverden, bei der prenßifchen Gefandt- 
fchafts- oder Confulats » Kanzlei, mit Vorbehalt der Berufung 
an das Kammmergericht und weiterhin an das Ober-Tribunal,’
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1) Gefep vom 26. Apeil 1851 M,1. Wegen bes Poflfiscns vgl. Archiv für 

Neöitef. I, 289. ZN, 376 ff. 

28.09. $.17—21.23.99 bief. Tit. Wegen dee Aoptivfinder f ALNR, 

I, 2, 681 und v. Daniels ©. 108. 

3 9,9. 8.23 dief. Tit. und ML.R. I, 18, 62. 

%) Der Geritöftend. ber Vagabunden (Landfahrer) im gefeglihen Sinne. 
®.0.9.22.23.25. Bol. v. Daniels ©. 110, 111. 

5) Cab. D. vom 25. Zuli 1839. ©. ©. 250. 

9) 9.0. 8.26—28 dief. Tit. 

7) Bol. Stengel, Beite. XII, 292. 

© Berfönlider Sondergerihtsftend ans ftantsrehtliden 
Rüdfidten. 

32. Aus ftaaterechtlichen Grimden haben einen perfönlichen 

Sondergerihtsftand: 
a. bie Mitglieder der Königlichen Familie und des Zürftt. Haufes 

Hohenzollern bei dem mit dem Königl. Kaumergericht verbun- 
denen geheitmen Suftizeath (Gef. v. 26. April 1851 Art. I, 1); 

b. die mittelbar gewordenen, der preußifchen Monardie einver- 

feibten vormals reichsftändifchen Fürften und Grafen bei 

demjenigen Appellationsgericht, in deffen Gerichtöfprengel fie 

ihren Wohnfig haben. Zalls fie in mehreren Bundesfteaten 

ftondesgerrliche Befiungen haben oder einen auf andere Art 

gefetlich begründeten mehrfachen Perfonafgerichtsftand, fo find 

fie nach erfangter Volljährigfeit verpflichtet, vor dem Ap- 

pelfationsgericht, in deffen Bezirk die Standesherrfchaft ge- 
Tegen ift, zu erffären, welden in= oder ausfändifhen Ort fie 

als ihren Mohnfig betrachtet haben wollen;' 
c. die bei auswärtigen Regierungen begfaubigten Königlichen Ge- 

fandten und Gefchäftsträger, joiwie die zur gefandtiähaftlichen 

Sendung gehörigen Perfonen, imgfeihen die im Ausfande 
ftationirten Steuerbeamten, bei dem Stadigerichte zu Berlin. 

Auch Tann wegen anderer im Auslande ftationivter Königl, 
Beamten durch König. Verordnung ein inländifcher Gerichts- 
ftond beftimmt werden ;” 

d. vechtsfeldftftändige Militärperfonen bei dem erften Inftartze 

gericht des Garnifonortes und nur während ihrer Beurlar- 

bung bei dem Gerichte des Wohnertes;?
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e. Auscultatoren und Referendarien, au wenn fie noch minder- 
jährig oder in wäterlicher Gewalt find, bei Dem Gerichte, 
weldjem die ordentlichen Mitglieder ihres Gerichtes, wofelbft 
fie ftehen, untergegeben find.* 

) ©. fhon oben 8. 18a. in der befonderen SInfteuetion vom 30. Mai 1820 8.14.15. Die in Preußen nicht refidirenden Pefiper von Standesherrfchaften has ben deshalb allein noch, feinen alfgemeinen perfönlichen Gerihtsftand in Preugen, As ilkfchweigende Verausfegung diefes Sondergerichtöftandes möchte übrigens tele unter a. des Textes bie Ehenbirtigfeit jenes felöftftäubigen Bamilienglieves an- aufchen, bafüte aber bie Auerfennung des Samifienhauptes genügend fein, 
2) Gefeg vom 26. April 1851 Art, IN, Nr. 2, Vgl, wegen ber Mifitär- und Eivifdiener in ben Garnifonen zu Mainz und Suremburg Art, VOL ef. Degen der von Gerihtsftande abhängigen perfünfichen Rechtsverhäftuiffe vgl. ©, DO, 8.72 bief. Ti. und dazu Grävell, 
*) Auf. zur ©. ©. 183.14. Auf iora status und Grbfolge Hat diefer Berichte: ftand zufolge der Derfaration vom 31, März 1839 &, 155 kei Minderjäßrigen und Hauskindern, besgleidhen bei folgen, die nur aue Grfüllung ifrer Mifitärpfigt eingetrefen find, feinen Einfluß. 
And, 8.7 aus dem Refeript vom 24, Zuli 1797. 

4 Berfönliger Gerihtsftand aus der Perfon eines Anderen. 

33. Den perfönlichen Gerichtsftand der in den vorigen Para= 
graphen bezeichneten Perfonen teilen die Gtieber igrer häuslichen 
Gefellfhaft (im Sprachgebraug des AAN. ], 1, 3), nämlich 

a. die Ehefrauen derfelben;! anch behalten fie ald Witwen den 
fetten Gerichtöftand Des berftorbenen Mannes, fo lange fie 
wicht in einen anderen Gerichtsftand übergehen;? ebenfo im 
Soll der Ehetvennung den Tekten damaligen Gerichtsftand, 
wofern ihnen nicht durch Die Scheidung Diejenigen flants- 
bürgerlichen Rechte entzogen find, bie ihnen aus der Perfen 
ihrer Ehegatten zufamen;? 

b. die Kinder, felbft die voljährigen, fo Tange fie no feinen 
perfönfichen Gerihtsftend für jich erlangt haben;* 

e. die feiner Bormundfcaft oder väterlichen Gewalt untertvorfene, 
alfo vechtsfelbftftändige Dienerfchaft. 

Gerichtöftände Diefer Art Haben ganz die Bedeutung des Wohn- 
srtegerichtsftandes.’ 

Eine Ausnahme von vorftehenden Regeln machen nur die Frauen 
und Familien der nicht zum Officierftande gehörigen Soldaten, welde
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nicht felbit auch am Garnifonorte wohnen. Sie bleiben unter der 

Gerihtsharfeit ihres Wohnortes.‘ 
) ©. 887,68 dief. Ti. UN. U, 9,84. In den Fällen des vorigen 

5.32, 2.0. b, Tann fraglich werben, eb auch nichtzebenbürtige Gemaflinnen ven 

dortigen Gerichtöftänden angehören? Nah 2. N. II, 1,866 wird bie Frage zu ber 
jahen fein, Verläßt der Mann feinen bisherigen Wohnfig oder Oerihtsitend, ohne 

daß die Fran ihm zu folgen fhuldig ift, fo wird, falls fie nicht zu einer freien 
Wahl des Wohnfiges autorifirt ift, der Teßte bei der Entfernung des Manıes ger 

feglige Gerihtstand für die Frau maßgebend fein. Denn biefer hat no die 

Antorifation des Mannes für fi. Bol. auf ©. D. 8.89 dief. Ti, Wäre der 
Aufenthalt des Mannes unbekannt, fo möchte wohl bie Frau berechtigt fein, im 
Iutereffe der Bermögensverwaltung einen neuen häuslichen Wohnfig zu wählen, 
®.R. II, 1,202. Bielerlei Bebenfen f. bei Grävefl 1, 299, 

2) 8.90 dief. Tit. 
2) So dürften die Bellimmungen des & N. I, 1, 738.739, 10, 47 (vergl. 

8.9. 8.94 dief. Tit) jegt, wo der Stand feinen Einfluß auf den Gerihteftand 
weiter Hat, außer etwa in Fällen des 5. 32, zu formuliven fein. 

4 8.17—2%0 und 95. 98 dief. Tit. 

5) Bol. wegen dis Gefinbebienftes (8. 13, 100 dief, Tit,) das Präjnbiz des 
D. Zrib. 489, wenad; der Gefindedientt fogar als das Nufichlagen eines beftändis 
gen Wohnfiges anzufehen wäre. — Wenn übrigens die &. OD. in $. 100. 101 die 
prinzliche Dienerfhaft unter eben die Gerichte geftellt Hatte, welchen auch; ihre Here- 
Ichaft unterworfen war, und wenn eine 8. Cab. D. vom 17. Juni 1806 die Klagen 

eines Prinzen vom Königl. Haufe wider feinen Domefifen an den geh. Zuftizratf) 
vertiefen hat (Mathis IX, 513), fo it wohl fehwerlich die Abficht des Gefehes 

vom 26. AMril 1851 Art. IH, 1 geivefen, ben für die Mitglieder des Königl, Hanfes 
und Förftenhanfes Hohenzollern bei dem geb. Suftizratf; angezeigten Gerichtsitand 
and auf jene Fälle auszudehnen. Ghbenfowenig Tann zur Zeit eine Ausbehnung 
des flandesherrfihen Gerichtsftandes auf die ftandesherrliche Dienerfchaft nadhgeiwie- 
fen werden. Gnolih hat aud die Beftimmmung bes Neglements vom 26. December 
1810, wenadh Hofmeifter und Gefinde der Studirenden nicht dem Gerichtsftiaude 
der legteren unterivorfen fein, fondern unter dem Drtsgerichte der Univerfitätsfladt 
ftehen follen, jeßt feine Bedeutung verloren; benn Tehteres ift jebt auch Das orbent- 
lie bürgerliche Gericht für die Studirenden, 

68.8. Anh. 8.13. 

e. Berfönlihe Sondergerihisftände für gewiffe Angelegenheiten. 

34. Perfönliche Sondergerigtsftände für gewiffe Anfprüde find: 

a. der Gerichtsftand der Studivenden, bezüglich ihrer Väter und 

Bormünder bei dem Nichter des Uriserfititäortes in allen 
gewöhnlichen Hagbaren Angelegenheiten, welche nicht dem Unis 

verjitätsgericht überwiefen find.
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b. der Gerichtsftand affer Perfonen, welche fih im Dienfte An- 
derer befinden, namentlich dev Lehrlinge, Gefellen, Handlungs- 
Diener, Kunftgehüilfen, Hand- und Fabrifarbeiter; diefe fol- 
fen, ouch wenn fie unter Bormundfchaft oder wäterlicher 
Gerwalt ftehen, in Injuien-, Alimenten- und Entfhädigungs- 
fochen, fowwie in alfen aus ihren Dienft-, Erwerbs- oder 
Eontractsperhältniffen entfpringenden Nechtsftreitigkeiten dem 
Gericht des Aufenthaltsortes unterworfen fein (Cab, O, vom 
4. Juli 1832 ©, 175);° 

c. der Gerichtsftend des Vertrages, infofern aus jeden Vertrage 
fowohl auf Erfülhung wie auf Aufhebung an dem berabredeten 
Erfülfungsorte, fonft aber an dem Orte, 109 der Vertrag feine ver- 
Bindfiche Kraft erhaften hat, falls fich der Verffagte (bei Vollzug 
der Ladung) an folgem Orte antveffen Tüßt, geffagt werden Tann F 

d. der Gerichtsftand der geführten Verwaltung, infofern derjenige, 
welher fremdes Gut bewirthfchaftet oder vertwaltet hat, wegen 
aller ans feiner Verwaltung entfpringenden Klagen bis zur 
vöfigen Beendigung und Quittivung bei dem Nichter, in deifen 
Bez die Verwaltung ftattgefunden Hat, belangt werden Fanın. 
Ausfhließlic ift der Gerigtsftend bei demjenigen Rich 
ter, weldher die Verwaltung felöft vermöge feines Amtes ein 
geleitet hat.‘ 

Dazu Fommet aufer einigen ganz beveingelten Beftinmungen über 
den Gerichtsftand in Schwängerungsfachen ferner für Chetrennungs- und Injrienflagen gegen gewiffe Maffen von Ausländern‘ (f. diefe Sachen im befonderen Theile); anmod: 

e. der Gerichtsftand der Pfändung wegen äugefügten Schadens, 
two fich der Gepfündete bei dem Nichter des Pfändungsortes 
einfaffen muß, desgleichen ivegen Defrandation eines Privat- 
zolles, worüber ber Richter deg Ortes der Uebertretung oder 
andy Des Ortes der Ergreifung, falls nicht der Zoliberechtigte 
auf den Nichter des Zollorteg befteht, zu befinden Hat.° 

Andere Arten eines Gerihtsftandes für Strof- and Entfehädi- gungsffagen aus Vergehen oder unerlaubten Handlungen find micht 
anerkannt. 

1) Reglement vom 28, December 1810 8.5.6. Beromdn. vom 2, Januar 1849 8.100. Auf fonflige Rechtöverhäftniffe Hat übrigens diefer les „tem:
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porelle“ Gerichteftend nach $. 76 der ©. D. dief. Lit, feinen Einfuß. Bol, au 

fhon oben 9.32, 3. 
2) Nfo auch nur fo Tange der Aufenthalt dauert, Bol. die oft angeführten 

Etaatsverträge mit deuifhen Negierungen Art. 18. Daneben it Hier aber ber 

fenfige allgemeine perfönfiche Gerihtshand nicht ausgefhfoffen, wie Die angef, 

Berträge — „Tonnen — belangt werden” — andeuten. 

2) ©.9. 8.148--153 dief. Til, Hier wid ber Grrihteftand als ein außer 

erbentlicher, auf Gimwilfigung des Bellagten berugenber aufgefaßt. ©. übrigens 

v. Daniels 8.79 und bie internationalen Verträge At. 28. Insbefondere wird 

Hier Art, 29 eine gültige Unterwerfung in Wecfelbriefen anerlannt. — Boraus: 

fesung it übrigens immer ein Vertrag, Teine fonftige Berbindlighkeit, 

968.9. 8.154—158. v. Daniels 5.80. In den Staatsverträgen Art. 30 

wird der Gerichtöftand ohne die Feßtere Befhränfung anerkannt, bie auh Bieles 

gegen fih hat. 

°) Gefeh vom 24. April 1854 &11. ©. 5, 195. BER. I, 1,1087. 

Cab. D. vom 30, September 1835. ©. ©. 216. 
%6.0.8.120b &.R. I, 14,437. 

7692000. &UR. I, 15,130—135. 

1. Dinglier Gerigtsitand. 

35. „Der für einen Ort oder Bezirk unmittelbar beftellte Rich 

ter hat die Vermuthung für fich, daß alle Dafefbft befindliche Sachen 

feiner Gerichtsbarkeit untertoorfen find." (8. 5. diel. Tit) Is 

bejonderen umfaßt diefelbe affe unbeiwegfichen Soden (8. 107 ef), 

€8 gehören Hesgalb unbedingt alle Inmobiliorkiagen aus einem Dinge 

Tichen Recht dahin und zwar mit Ausihluß jedes anderen, namentlich 

des perfönlichen Gerichtsftandes In Anfehung beweglicher Sachen 

tritt der dingliche Gerichtsftand mur ein, wenn eine Eigenthumss 

ober Pfanbflage darauf gegen einen Inhaber angeftellt wird, ber 

feinen ordentlichen perjönlichen Gerichtöftend in Preußen hat (8. 116 

dief. Tit,). Neberdieg fchliet jedod der Dingliche Gerihtsftand auch 

den perfönlichen in fich 

a. für perfönfiche Magen, die Serrand als Befiter eines Orumnd- 

ftücfes zu vertreten hat, objehen unter freiftchender Wahl and 

des perfünfichen Richters;? 

b. gegen Ausländer, welche in Provinzen, wo Der voffe Rande 

Toffiat gilt, ein adliches Gut befigen oder in der gefammten 

Hand bei einem Lehngite ftehen; worbehaftfic jedes anderen 

etiva noch zuftändigen Gerichtsftandes;’ 

c. gegen nicht deutfche Ausländer und ausnahmmeife auch noch 

“
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gegen Furheffiiche Unterthanen, infofern fie bei jedem preußi- 
Then Gerit, unter welchen fi} .unbewegliches ober beiveg- 
fies Bermögen von ihnen befindet, felöft wegen perfönlicher 
Borderungen zum Zwedt der Befriedigung aus Diefem Object 
in Anfpruch genommen werden dürfen.‘ 

Endlich Tann 
d. ein Arveftfchlag in fhfeunigen Fällen einen twenigftens vor- 

lüufigen Gerichtsftand bei den Kichter, wo fh die Sage 
befindet, begründen, s nicht minder eine Pfändung, - welche 
zum Schuß eines beeinträghtigten Rechtes unternommen wird, 
woron Das Nähere im Arreftverfahren bemerkt werden wird, 

) Nad dem Corp. Fur. Frid. IV, 2, $. 14 war dies unzweifelhaft, Die 8.9. läßt 8 im Tit. 2, im Dunkeln; dad) deuten K1111.115 no auf Aus ffiegligkeit, Ganz entfhieden erheflet fie aus 1,19. 8.17. Mr, Ebenfo if fie angenonmen in ben oft erwähnten internationalen Verträgen Art, 22, Hier aud noch ausgedehnt auf voffeforifge Rechtsmittel und auf acliones in rem seriptae. 2) ©. 8.112 und bie Beifyiele in $. 113 dief. Tit. Vgl. aud die inter: nationalen Berträge Art. 24 
®) ©.D. 8.114 bief. Tir, Diefer volle Landfaffiat Cogl. Syilem des rom. und beuifhen Eiv. Broc, ©, 179) gilt a. in ber Kurz und Maıf Brandenburg (Sholz, Brov. N, der Kurmart 1,264. Göge, Prov. R, der Altmark 1, 191); b. in ben vormals Königl. fahfifchen Landen binfihtiih ber bertigen Bafallen Binder, fühl. Bro. R. U, 7); dem Königrei Sadien gegenüber jeboh mit Befhränfung auf perfönkiche Anforderungen in Bezug auf Suts: Pahtung und Verwaltung; c. nad Pfeffinger ad Vitriar, 5 22, 2a. p. 960 und Schiveder, dissert. tom. 1. p. 1097 5, audı in Pommern; d. hödft wahrfgeinfih aud in Sählefien, wo Lehnseid und Unterthaneneid immer miteinander verbunden tar und weil üher- haupt au in Osfterreih von jeher das volle Lanbfaffiat fatigefunnen Bat. — Die Nufhebung des Ianbesherrlichen Sehne» Obereigenthumg at das Landfaffiate- prineip nicht von felhrt aufgehoben. Deun nicht das Obereigenthunt, fondern die Tandesherrliche Territorialgewalt it der Grund des vollen Sandfaffizie. Bauer, Opuse. academ. 1, 481, Zweifeln Tape fh, 06 aud) rein berfönlige Hagen, 5.2, Shefheidungskfagen an dinglichen Serichtöflande des Landfafen anzuflelfen feien. In Sarhfen wird dies nicht angenommen, wenigftens nach der bei Emminghaus, Pandecten des fächf. Rechte S. 97 befindlichen Notiz. — Auswärts refldirende Standesherren find wegen ihrer Ranbesgerefiden Befigungen in Preußen einem perfönligien Gerihtsflande hier nit untertoorfen, Inftr. ©, 30, Mai 1820 8.15. *) Anh. 8.34 zuc 9, BVeroron. vom 7. 3ufi 1819. 6.©. 212, Gab DOrbre vom 14, Auguft 1837. ©, 6, 139. Netiva, die Semand im Serichter Bezirk als Schuldner des Ausländers zu vertreten hat, gehören nicht zu den Segenz fönden des unbeweglichen ober beiwegfichen Vermögens, wovon bier Die Mebe if, (D. Teis, Entfheid.)
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5) Die ©. D, Handelt von dem Gerichtöftande des Nereftfchlages unter bem 

dinglihen Gerihtsftande 5.117 f. Das Nähere f. in ©. ©. 1,29, 30 und unten 

im Arrefiproceh. 
9) &R, 1,14, 451— 457. 

Kortfegung Gerihisftand einer Erbfgaft. 

(©. ©. 1,2, 121— 135. dv. Daniels 6. 65.) 

36. Der Gerichtsfand für die Erhfchaft eines Verftorbenen oder 

für todt Erflärten ift da, wo der Exblaffer feinen Tegten ordentlichen 

perfönlichen Gerichtsftand gehabt hat, uud, wet er deren mehrere 

gehabt Hätte, two er zur Zeit feines Ablebens, bezüglich feines Ver 

fcwindens wirklich fi befunden Hat? Cs gehören dahin 

a. alle Mofregeln zur Erhalting des Nachlaffes für die Der 

vechtigten;* 
b. die Exmittelung und Legitimation der Erben; 

c. die Erbfchaftsflagen, fo Iange noch etwas von Tem Nachlaß 

unter dem Gericht vorhanden ift, wern dev Kläger den Gegner 

wicht in beffen perfönficgem Gerichtsftande Belangen will; 

ebenfo 

d. die im Streitwege beantragten Nuseinanderfegungen unter 

mehreren Mliterben;* 
e., die Klagen ter Vermüchtnignehmer und Erbfeaftsgläubiger 

gegen den Alein- oder die mehreren Exben 6i8 zu ihrer Be- 

friedigung, fo Iange nicht unter den mehreren Erben bie 

Theilung erfolgt, diefes befannt gemacht und bie aladanı 

no zuftchende Frift won bezüglich drei oder feh® Monaten 

abgelaufen,” oder fofern nicht die vom Alfeinerben mit Beob- 

adtung gleicher Formen und Sriften erlaffene Anfferderung 

unbenutt gelaffen ift.* 

Ausländer Können diefen Gerichtsftand nicht zurüichweifen;° auch 

haben die Staatsverträge mit deutfehen Bundesgenofien denjelben 

im Wefentligen aufrecht erhalten — Die oberuormundigaftliche 

Zuftändigfeit in Sachen des erbfchaftlichen Gerichtsftandes vegelt das 

Bormundfhaftsreght. 

2) 8.121 viel. Dit. BEN 1,2 8.34.35. 1,9, 350. 

DE UN 1,18. 8.58. 

2) Namentlich Siegelung, Inventur, Verwaltung, Beftellung ud Beaufs 

“
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fchtigung des Nachlaprurators x. RB. 8.92.1,5,14f. &8. 1,9, 436 F, 
1, 17, 159 ff. 

8019, 465. 471.476. 19,392. ©0. L5L185 ff. 

%) 8.9. 5.125 dief. Tit, DVgl. Bräf. des D. Trib. 2493. und Entfheid. 
XXVN, 62. (Striethorft XI, 173.) 
PB LR 1, 18,420. Die elecive Concurreng des perfönlichen Nice 

ters ift wohl nit zu Befkreiten, nach Analogie des zu Note 5. Angemerkten, besgl. 
bes & 112 ber ©, OD, d. Tit. Nud) fpricht gegen die Ausfchließlichfeit des Gerichte 
Randes der Gröffnung der Erbfhjaft Behufs gerichtlicher Theifung 2, R. 1, 17,113. 
Bern ©. Daniela ©. 196 dem im perfönlichen Gerihtsftande Provoeirten bas 
Mecht giebt, auf den Richter ber Cehfchaft zu beflchen, weil jeder Theil Hier Mär 
ger und Bellagter fei, fo wird dagegen an den Grundfaß der Prävention gu er: 
Innern fein. 

7.20. 1,17,131—146. Di fh ein Gläubiger nur an einzelne 
Sehen Halten, fo muß er jedem in feinen perfonfichen Gerichtsitand folgen. Gbb. 132, 

38.09. 8.123 die. Lit. Grävell I,341. v. Daniels ©. 197 Note 5. 
Ob noch elivas von ber Gebfchaft bei ben Schfhaftscihter befindlich fei, ift für 
bie Klagen der Dermächtnignehmer und Gfäubiger Fein Grfordbernih, Angenommen 
im D. Trib, Grfenntn. von 1853. Gutfgeid. XXIV, 374, 

°) ©. das eben angeführte Tribunale-Gefenntniß (abgedruckt auch bei Striet- 
her, Archiv VII, 177). 

”) Dgl. die oft ermäßnten Verträge Mt, 26. Dabei allerdings einiges Ab 
weidjende, 

IM. Gerihtöftand befonderer Angelegenheiten bei verfaffungdmäßigen 
Ansnahmegerichten. 

37. Einen ganz für fich beftchenden Gerichteftend vor eigenen, 
dafür beftinmmten Behörden Haben folgende an und für fih zur 
bürgerlichen Gerichtsbarkeit gehörige Angelegenheiten: 

a. Rechteftreitigfeiten unter Mitgliedern der Riniglichen ga- 
milie, fowie des hohenzolferfchen Fürftenhaufes, üngfeichen 
die nicht ftveitigen Rechtsangefegenfeiten derfelben, rüdfichtlich 
deren 68 „bei der Hausverfaffung” fein Bewenden behalten 
fol! (Gefeg vom 26. April 1851 Mit. IN, 1. Abf. 3); 

b. die Injurienfachen der zum Militärftande gehörigen, nicht 
beuelaubten Perfonen, welche deshalb nur bei den Militär 
gerichten hefangt werden Fünnen;? 

e. die der afabemifchen Gerichtsbarkeit Überwiefenen Injurien- 
fachen der Studivenden unter fih, ferner die Magen gegen 
Studirende wegen gefeßmäßiger Schulden oder wegen Schaden- 
erfages und Erftattung fremden Eigenthums aus geringeren,
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höchftens mit vier Wochen Gefüngniß zu beftrafenden DVer- 

gehen;? . 
d. die an die Elb-, Wefer- und Nhein- Zolfgerichte geiviefenen 

Sachen, namentlid: alle Streitigfeiten wegen Zahlung der 

Schiffahrts-, Krahnen-, Weges, Hafen, Werft- und Schleufen- 

Gebühren und ihres Betrages; Klagen wegen Hemmung bes 
Reinpfades durch Privatperfonen; Erfaforderungen wegen der 

den Eigenthümern der Zugpferde bei dem Heraufziehen der 

Schiffe zur Loft gelegten VBelhädigung an Grundeigenthun, 

foiwie wegen eines jeden Schadens, den Schiffer und Slößer 

während der Fahrt oder beim Anlanden durch Tahrläffigfeit 

verurfacht Haben; Desgleichen über die Eontraventionen gegen 

die Schiffahrtsorduung; endlich nach den Elb- und WWefer- 

Conventionen aud) iiber Streitigkeiten wegen Des Betrages 

der Bergelöhne und anderer Vergütungen bei Unglückefätfen ;t 

e. bie an die General-Coimmiffionen geiiefenen Landescuftur- 

Aslöfungs- und Auseinanderfegungsfahen.’ 

Kur alfen diefen Sachen, tweldhe den ordentlichen Gerichten int be 

fonderen öffentlichen Intereffe entzogen find, findet Feine Prorogation 

auf jene ftatt. Hinfichtlich der Gewerbe» und Handelögerichte Tommt 

es anf die befonderen Gefege und Verordnungen an, wodurch diefelden 

örtlich eingeführt worden. Handlungen der frewwilfigen Gerichtsbarkeit 

Fönuen bei folchen Behörden nun infoweit vollzogen werben, als fie 

fi auf Gegenftände ihrer Competenz unmittelbar beziehen.‘ 

2) Die öffentlich befannten Hansgefeße enthalten darüber nidts Näheres. 

Hauptfächli it alfo wohl nur auf die natürliche Prärogative des vegierenden Fa= 

milienhauptes hingezielt, im Gefammtinterefie des Haufes und Staates den Glie- 

dern der Familie in Beziehung auf ihre Hanbfungsweife Verpflichtungen aufzulegen. 

2) Die nad) der jegigen Heeresverfaffung Hierunter begriffenen Perfonen find 

nahgewwiefen in ©. Slet, Etrafverfahren ber preuß. Mifitärgerichte 8. 16 (S. 12) 

und in Anl. 1. &.229 f. Die Beurlaubten, weldhe au in Injurienfaden unter 

den Eiyifgerichten ftehen, ebdf. 8.22 (8. 17). 

3) Megfement vom 28. December 1810 8.9. 12. 

% S. Elbfhif. Arte von 1821 Art. 26. Meferfgif. Ace yon 1823 9.52. 

Uebereinkunft unter den Uferftanten des Mheins v. 31. März 1831 Art. 8. (©. ©. 

71) ab. 9, vom 30. Zuni 1834 8.10. ©. ©. 136. 
5) 8 wird beöhafb auf den fpeciefen Theil veriwiefen, ivo das biefen Ziveig 

ber Rechtspflege Betreffende Im Bufammenhange Furz dargeftellt werden foll, 

YLUR. U,17,2. 
“ 4
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TV. Meceforifher Gerihtsftand des Bufammenhanges. 
38. Auf den Zufammengange einzelner Streitfadhen beruhet: 

1. der Gerichtsftand der Widerflage;! 
2. der durch einen Arreftfchlag in gewiffen Fälfen au für 

bie Hanptfache begründete Gevichteftand;* 
3. der Gerichtsftenn der Separatverhandfung in beftimmten 

Sälfen, tvo die Entfcheidung der eingeleiteten Hanptfache nicht 
aufgehalten werden foll, gewife Punkte aber zum befonderen 
Berfahren und Urtheil hei dein bisherigen Richter ausgefegt 
bleiben oder veriviefen werden, namentlich in Mandate, Mec- 
fel- und Gyecutivfachen;* 

4, der Gerichtsftand der Anziehung, infofern getwiffe Sachen 
dein Gerichtsftande einer anderen folgen mäffen ober dürfen, 
weil fie aus Derfelben entfpringen, oder von Deren Entfcheis 
dung abhangen.t 

Die befonderen Regeln biefer Gerigtsftände Kleiben der Dar- 
fellung. der betreffenden Procefarten vorbehalten. Ohne deutliche 
Beftimmung des Gefeggebers wird aber Teiner derfelben für aus: 
Fehlieplich zu achten fein. 

) Die ©. 0. 5.159 dief, Tit. Bringt fie unter die auferorbentlichen Gerichtös 
fände. I der Sande felsft f. ©... 1,20, besgfeichen fchon I, 19, 19 und unten Abfchn. 7. 

») ©.0. 8.119.120. diefes Titels. Dergl. unten, im Nbfchnitt von den 
Nebenfachen. 

’) ©, vorläufig Infte, vom 21. 3uli 1833 8.8, ©.D. it, 27,53.28, 13, 
Nah Gräivel (Goninient. II, 695) fell der GSerigtsfend für redhisfräftig nahe 
gelaffenes Separatverfahren wegen ©.D. 1), 24,3 nur Gin Safe dauern. Allein 
buch ben Jahresverlauf twirb ja die Subieatflage nicht aufgehoben! 

4) Lehteres if der Fall wegen ber SntfHädigungsferderung in Arreitfachen 
8.0. 29, 37; Grfteres bei dem Goncurs $. 141 dief, Tit, und Gone, Order. 8.228 
mit den Ausnahmen in $. 233, 234; ferner in allen Sadıen, bie mit einer General- 
Eommiffiensfage zufammenhangen, Berordi. v, 30, Zuni 1834 8.7.8. 9.6.9. 

®) 2gl. ©. D. 1,19,9. 16. 97,53. 28, 13, Anh. 6.128, Die Sulafung 
eines Gerihtsfandes des Bufammenhanges möchte übrigens ned) in etfijen anderen 
Bälfen zu wünfgen fein, 

V. Außerordentliche Gerichtöftände, 

39. Außerordentliche Gerichtsftände, welche nicht jhon Dur 
das Gefeg unmittelbar fir gewiffe Fülle angezeigt find, fondern im
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jedem einzelnen Waffe erft noch einer befonderen VBeftinmung be- 

dürfen, treten unter nachfolgenden Anfäffer und Umftänden ein: 
a. wenn unter mehreren Gerichten über die Zuftändigfeit ein Streit 

entftcht, Die Entfsheidung desfelben und die Beftinmung des 

forthin zuftändigen Richters gebührt dem gemeinfchaftfichen Ap- 

pelletionsgericht, fonft dem Oberhibunal (G.D. $. 131—133 
dief. Tit. Verordn. vom 2, Januar 1849 8.16. Gefeg vom 

26. April 1851 V.); 
b. wenn mehrere Perfonen vüdfichtlich eines gegen fie flattfinden- 

den gemeinfchaftfichen Verfahrens verfchiedenen Gerichten unter- 

worfen find. Hier erfolgt die Anweifung eines gemeinfamen 

Gerichtsftandes gleichfatts Dich Die vorbezeihiteten Inftangen 

(6. 9. 8.136—138. Berrdn. vom 2. Januar 1849. Gefeg 

vom 26. April 1851 a. D.); 
e. wem das zuftändige Gericht erfter Inftanz das Hecht verivei- 

gert oder bergögert und auf geführte Befchtwerbe nicht zu feiner 

Schufdigfeit zu bringen wäre, in welhem Falfe gleichergeftalt 

°08 unmittelbare Obergevicht eine andere Gerichtsftelle anzu 

weifen Haben würde (G. D. 8. 142); 
d. wenn ein Einzelrichter oder ein ganzes Collegium in einer 

ihnen fonft zuftändigen Sache wegen Unfähigfeit oder Mif- 

trauens, die gegen den Einzelrichter oder gegen das Coffegium, 

oder deffen Vorgefegten oder gegen faft alfe Mitglieder, ohne 

noch vorhandene genugfame Befegung desfelben, geltend gemacht 

find, fich der Ausübung der Gerichtsbarfeit enthalten muß ober 
auch auf eigenen Antrag zur Befeitigung des Miftranens davon 

dispenfirt wird (oben 8.25). In folhen Fällen wird im Zuftiz« 
verivaltungßiwege" eine andere Gerichtsperfon ober Gerichtsftelfe 

der betreffenden Sache angewiefen (6. OD. 8. 143—147). 
2 Die Borfhriften ber A. CD. find in diefer Beziehung nicht abgeändert, 

In den ordentlichen Reätsinflanzen ift nur über die Befchtverben zu befinden, welche 
RG auf die Frage beziehen, ob einem Gerichte der Ginwand ber Unfähigkeit oder 
des Mißteauens rechtlich enigegenftehe. Veroron. vom 21. Juli 1846 9.35. Ber 
erbnung von 2. Januar 1849 8.35. 

Außergeritlihe Inftanzen. 

40. Die Zuftändigfeit der Gerichte fchlieft nicht den Zwang 

in fi, in den an fie gewiefenen Angelegenheiten. den Rechtsweg bei 
4*
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ihnen fehledhterdings oder ummittelbar zu betreten, Au der Weg der Eühne, deg Vergleiches und der Schiedsausträge ftehet offen (8. 41 ff), im Befondeven aber find fofgende außergerichtliche Nechte- Wege geftattet: 
a. Minderjährige, Kirchen und andere deren Nechte genießende moralifche Perfonen Können wegen ihrer Anfprüche an den Viscus verlangen, daß diefelben im Staatsminifterium erörtert und von diefem Pariher Veihluß gefaßt, oder daß durch Ent: fheibung des Königs felbft der Rechtsftreit zum Austrag ge- bradt werde. Bis zu einer Entfheitung ter Teßteren Art bleibt der Nechtsiveg wor den Gerichten offen (Cab. DO. vom 8. September 1840, Zuft. Dein. BI. 386.). 

b. Wenn ein Stwpirender duch Iemand, der nit zur Univerfität gehört, wegen Ehrentränfung belangt werden foll, fo muß die Sadje zumtchft bei der afabemifchen Obrigkeit angebracht iver- den; Diefe entfcheibet Durch ein einfaches Kefolut, wogegen der Mläger binnen acht Tagen bei Verluft feines ferneren Rlage- rechtes feine Unzufriedenheit erklären fan und die Sache hier- nächft Den ordentlichen Gerichten, e8 fei in bürgerlichen oder Strafverfahren zufäftt.! 
e. I Streitigkeiten sieifchen Neifenden und Handiwerfeun danf anf Anrufen eines oder des anderen Theileg borerft ein poli- geifiches Gaftecht ffattfinden, wobei felöft in contumaciam ver- fahren und, falls feine Berufung auf gerichtlihes Verfahren amd Urtheil erfolgt, dur) Die Ortspolizeibeßörde mit Voll frefbarteit entfchieden wird. 

Endfic ift aud, \ 
4. den unter bie Krone Preußen geftelften vormals treicheftäns Difchen Fürften und Örafen die Benukung der gewilffürten und Teßtwiffigen, infonderheit Stamm- und Snmilienansträge "bei Civifftveitigfeiten der Mitglieder einer fandesherrfichen Fa- milie unter fi), infofeun geiwäßtleiftet, alg hie betreffenden Angrdnungen die Königfiche Beftätigung erhalten haben.’ 
1) ©. Reglement vom 28, Derember 1810 8. 10, IL, 2) Referipte vom 14, November 1816 und vom 4, November 1817, Sahrb, VIH, 251. IX, 10. 
I Infturstien von 30. Mai 1990 8.16,



88.41, 42. Abfhn,3. Die Zuftändigfeit ber Gerichte, 53 

Provinzieles Schiedsmanns-Inftitut. 

41. In den Provinzen, wo das fehiedemännifche Inftitut feit 

1827 eingeführt ift,‘ dürfen die Porteien worerft die Vermittelung 

eines dazu öffentlich gewählten, beftätigten und vereideten Schieds- 

mannes in Aufpruc) nehmen. Eine gefegliche Nöthigung Dazu befteht 

allein in Imjuvienfachen;? fonft erftveekt fi die Zuftändigfeit des 

Schiedgmames nur auf veine Vermögens = Angelegenheiten, wobei 

überdies der Vergleich felbit einer weiteren richterlichen Prüfung 

nicht bedarf; die Ausfertigung eines befugten Vergleihd- oder Ans 

erfennungssXctes mit den Daraus erfichtlichen Exforderniffen eines 

Protofoffes begründet gerichtliche Volfftretbarkeit,” und fon der 

Antrag anf einen Vergleichsverfuch bei dent Schiedemanne des Ber- 

Hagten die Unterbrejung der Verjährung in Injnienfachen.! 

1). &. Schering, die Verordnungen für die Schiedemänner sc, Berlin 1841. 

Wegen Weltvhalens |. nun au Gefeg vom 4. März 1855. 
3) Gefeg vom 14. Apeil 1851 Art, XVII. — In Schleften Yat das Nidt- 

erfheinen inı fCiedsmännifchen Bergleichstermine eine Polizeiftrafe zuc Folge. 
2) Das Nähere ergiedt die Min. Infenetion vom 1. Mai 1841. Zuft. Pin. 

Blatt 236. 
%) ©. den augef. Art. XVII. Im anderen Eahen ift das nicht der Fall. 

Berordn, vom 7. September 1827 8. 26 und vom 26. Septeniber 1832 9. 29. 

Schiedsgerichtliches Berfahren. 

(8.9.1, 2. 9. 167-176. ©. Daniels 8. 83.) 

42. „Wenn den Parteien über einen freitigen Gegenftand die 

ganz freie und uneingefehränfte Verfügung zuftcht, fo fünnen fie die 

Entfeidung eines Parliber unter ifnen obwaltenden Streites einent 

{hiedsrichterfichen Ausfprud durch Compromiß unterwerfen." (8. 167 

dief. Tit) Im gewiffen Sachen Tann fogar dazu eine Aufforderung 

ergehen, obgleich ein Zwang Dazu nicht flattfindet? Die Erforder- 

niffe und Wirkungen eines gültigen Compromiffes ergeben fih aus 

den gefeglichen Beftinumungen über Die Verträge, den Schiedrichter 

gegenüber vornehmlich aus der Natur des Bollmachtoertrages! — 

Das Schiedsrichteramt ift ein freiwilliges. Cs Tann fowohl Einer 

als mehreren Perfonen übertragen werben, jedoch nur Inläindern.‘ 

Das Compromig erlift mit dem Ablauf ber Zeit, welche die Par- 

teien oder auf Anrıf einer folchen der erbentliche Kichter dem Schieds-
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gericht vorgefchrieben hat,° foiwie durch Widerruf beider Parteien, überdies aus allen Gründen, welche einen Vertrag überhaupt oder von der Natur eines Eompromiffes wirfungsfos machen oder auf heben,” 

) Dee 8.168 fügt Hinzu: „Durch ein foldes Conpromiß können aber weber das gemeine Befte, no das Intereffe des Landeshern, nod; bie Gerehtfame ber etwa nicht zugezogenen Intereffenten auf irgend eine Beife gefchmuälert werden und Findet daher in Ehefeidungafachen, in Streitigfeiten. wegen landesherrfigee ge- meiner Nögaben eine Guifheidung dura; Schiedsrichter mit Beflande Rehtens nicht flatt,“ 
>) Nömlih zum Bivek Yon Verfügungen über bie Subflanz einer gemein- Thaftlihen Sabe RER L 17, $.23) und in Afferuranzftreitigfeiten (8.9.1, 30, 48). — Sonftige wahre Bwangsausträge finden nur ftatt bei gefeglih ange: oröneten Achitrationen, deren weiterhin nod; zu gebenfen if, und Bei Tandeshertlich anerkannten Familiengerichten ehemaliger Reiheunmittelgarer, ©. oben 8,40, 4. %) Bel. v. Daniels S, 298 — 306, Wegen ber Vorausfekungen zur Gültig. Teit einer verteagemäßigen Verpflichtung zur Bahl von Shieberichtern yal, O, Zrib, Entfeid. X, 241 und Striethork, Arch. II, 54, *) Nur anıtlide Verhältniffe Finnen eine Bwangsverbindlicfeit mit Berant: Wwortlihfeit begründen. &, PM, 113. 8.13.14, Gine derartige Berbindfickeit haben 3.8. preußife Gonfulen im Ausfande gegen Preußifhe Untertanen, Confular: Reglement yon 1796 8. V, A. 

. ) Anh. 9. 41 nah NArfer. vom 25, Ianıtar 1798, Stengel X, 423, Aus $. 176 ver ©. 9, folgert v. Daniels &, 302, daß der orbenffiche Richter ber Sade fel6it night zum Schieberiäter genommen werden dürfe. Diefe Annahme Äft zu bezweifeln (vgl, tvegen bes beutfchen Rehtegebraudges: Syftem, 8.95 Note 228), befonders dann, ivenn fi} die Parteien dem SHiebefprud; des erfen Richters un- Bedingt unterwerfen wollen, 
Ben. 111. 8.17. 18. 50, 51, 
?) ». Daniels S, 322 — 324, 

43. „Die Schiedsrichter milffer fowohl bei der Erörterung als bei der Entfeidung der Sade die wefentlichen Borfohriften der Tandesgefeße beobachten.” Unter Mehreren giebt Kei Meinungs- verichiedenheit hie Stimmenmehrheit den Arsichlag; fonft ift Dazu ein Obmann durch Die Parteien oder bei mangelnden Einverftändnig derfelben duch die Schiedsmänner felbft zu wählen? Der Entfheid felbft ift ni duch Den gefeglich zuftändigen Nichter nolfftredhar und war fofort, wenn Die Parteien fich ihm unbedingt durd Vertrag unterworfen haben (8. 173. 176 Dief. Tit). Aırdeven Falls farm jeder Theil binnen sehn Zagen nach eröffneten Spruch a, eine ander-
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weite Erörterung uud Entfheidung bei dem ordentlichen Nichter des 

anteagen, ber olsdann in 51m eiter Inftanz erkennt,’ in Affecuranz- 

faggen aber an dem Appelfationsrichter appelliven, der dann ohne 

Fevifien die Tetste Entfeheidung giebt;‘ ferner b. eine Nichtigkeite- 

querel bei dem ordentlichen Richter eindringen, wenn die Partei gar 

nicht gehört oder eine offenbar erhebliche Thatjoche umerörtert ger 

blieben oder gegen ein den Fall flar entfeheidendes Randesgefeg erfannt 

if.’ Hierüber (zu b.) wird dann im gewöhnlichen Inftanzenzuge 

verfahren und erfannt.* Ift im Anslande von preußifchen Untertanen 

ein preußifcher Conful zum Schiedsrichter gewählt, fo Hat der Aus: 

foruch Kis zuc weiteren Verfolgung ber Sache in der Heimath die 

Kraft einer proviforifhen Entfgeidung’ 

>) 8.171 und 172 bief, Tit. Aber bie Berehtigungen ber Staatsriäter erz 

Halten fie daburd nicht. Sie fünnen alfo auch feine Give abnehmen u. dgl., fonbern 

müfen dafür alfenfalls die Hülfe der ordentlichen Geriäte in Anfprud nehmen. 

Bol. v. Daniele ©. 307 Note 7 und ©. 315 Note 3. 

2) 8.170 dief. Tit. und 1, 30. 8.53. An Vegterer Stelle ift deutlich gefagt, 

ter Obmann habe ben Ausfchlag zu geben, d.h. er entfcheibet. Dasfelbe if ohne 

Zweifel and} in 8.170 gemeint. Bedenfen darüber f. bei v. Daniels ©. 310 f. 

Note 3. Das Gefagte gift übrigens aud; bei Meinungsverfchiedenheit über ben 

Betrag. Die Befimmung im &R. I, 11, 50 ift eine Singufarität für den Ball 

eines arbitrium viri bont. 

») 8.174. 175 bief, Tit. Da hier dem Nicjter erfter Inftang eine Entfchei- 

dung in zweiter Juftanz gegeben teirb, fo darf man annehmen, es folle ein ferneres 

Nedjtemittel nicht flatifinden, denn es Hätte dafür ein eigener Inflangenzug geregelt 

werden müffen. Berlinmter ift das für Afferuranzfälle gefchehen. 

960.9. 1, 30, 55. 56. 

5) ©.9. 172. 174 dief. Tit. Del. Nehtsfälle aus der Praris bes D. Trib, 

IV, 73, Nebenbei muß übrigens nod} die Nichtigfeitsflage gegen bas Gompremiß, 

bezüglich; der Ginwand ber Nidtigfeit gegen vasfelbe offen bleiben. Dagegen bas 

allgemeine Rechtsmittel der Ntichtigfeitsbef—htwerde findet gegen tinen Shievsipruh 

feloft nit ftatt. Präj. des D. Tribe, 362. 

9 8.9,175 dief. Tit, Die Auslegung bes 8. 175 ift nicht ofne Schwierig. 

feit (vgl. Refer. vom I1. Detober 1839. Zur. Wogenfchr. 1834) und Kintwieberum 

eine eigentgünsfiche Auffaflung in dem im Archiv von Striethorkt VI, 216-218 

mitgeteilten Tribunals- Mitheil, wogegen Strietferft a. a. D. fehr erhebliche Ber 

denfen erregt. 
7) Confulers Reglement von 1796 8. V, A- Die Borausjehung if wohl, bag 

bie Parteien fidh nicht unbedingt dem Säiebsfpeud unterworfen haben und bag 

eine derfelben Binnen zehn Tagen auf gerichtliches Berfahren angetragen Hat. 

  

“
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Vierter Abjdnitt. 

Die Varteien, ihre Vertreter und Beiftände, . 

1. Die Parteien felbft, 

(8. 2.1,1) 

44. Die in jedem Rechtsftreite wejentlichen Perfonen vor dem Richter find ein Mläger und ein Antivorter, der Berflagte. Ag Neben- parteien Bönuen außerdem vorkommen: 
1. Beigeladene (Adcitaten), nomentlih die zur Bertretung im 

Wege ber Streitanfündigung Angerufenen (Ritisdenunciaten), 2. Haupt» and Neben = Intervenienten, 
deren Nechtsverhältniffe jedoch exit im Hinblid auf die Ordnung des Verfahrens unter den Nebenpunften varzuftelfen find. Niemand darf vom Richter gezioungen werben, als Kläger aufzıttreten, obwohl durch Unterlafjung ber Knge = Anftellung ein Rechtsverluft verisirft oder eine Berantwortlichfeit gegen Dritte erzeugt werden Tanın! GSolfte in einem Fall, z.B. bei Auseinanderfegungen, der Zweifel entftehen, wer bon mehreren Betheiligten die Nolle deg Klägers übernommen oder zu übernehmen Habe, fo würde folches durch den Richter nach ähnlichen Negeln wie nach gemeinem Recht zur beftinnmen fein? — Perfönlice Abhängigkeit einer Partei von der anderen fteht ihren Auftreten gegen diefe wicht entgegen, fofern nur das Öefeg unter ihnen Nedhtsverhäftniffe zulägt und fchüge 

209.132. 81. 
2) Nämlich nad der Grftigfeit des einen Anrufes Yor be anderen (Präpen- tion), nad dem größeren Intereffe des Ginen, äuferflen Tals durch das Looe, Bol. Syftem des rönm. deutfä. Ein, Proc. $. 104 und wegen bes Loofes ALM, 1, 11, 569. 17, 28, 488, Iuzwifchen wich fh felten ein Anfaf dazır ergeben. 091,182 „Seder Unterthan und Einwohner des Staates, er fei iveß Standes oder Würden er wolle, Fanıı gerihtlich belangt werben, bergeftalt, daß and Vornehme gegen Niedrige und Geringe, Dienfgerrfcgaften gegen ih Ger finde, Obrigfeiten gegen ihre Untertanen und Gltern gegen ihre Kinder, wenn fie von benfelben verflagt werden, RS) bei den dazu verorbneten Gerichten einzulaffen und bafelbft Recht zu nehmen fhulbig find.“ Wegen der Fremden dgl. eben 8.9. 10, 

45. Iede Partei Fan aus mehreren Genoffen heftchen. Der- gleichen Streitgenoffenfgaft ift entweder eine nothwendige, in- fofern nämlich ein Recht nu yon mehreren Betheiligten ober gegen
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mehrere Betheifigte in Gemeinfhaft und Lebereinftinmung verfolgt > 

werben fan, wobei Dann in Erinangelung eines Genoffen die Ein- 

zede der mehreren Mitgenoffen ftattfindet;' oder fie ift eine freitvillige, 

ans gejegfich geftatteter Mlagehäufung bernorgehende,? infofern mehrere 

Berfonen aus einerlei Gefhäft, Vertrag ober merlaubter Handlung 

jede fire fich etwas forbern oder in Anfpruch genommen werden; 

oder wern Überhaupt mar gleichartige Mage» Anfprüche aus demjelben 

Recptsverhältwiffe won mehreren oder gegen mehrere verfolgt werben, 

woburd; fi) eine Vervielfältigung von Nechtsftreiten wermeiden ht; 

natürlich auch mie bei Identität des Gegners. Iuzwifcen Tann hier 

der Richter, fobald aus einer gemeinfchaftlichen Streitführung in der 

Sache Berwirrungen zu beforgen find, bie Afprüche an mehrere 

Genoffen ober gegen fie zu befonderen Verhandlungen beriveifen und 

abzweigen? Das Nectsverhättniß der einzelnen Steitgenofien ift 

fein gefeftfchaftliches, nur eine zufällige Gemeinschaft; Jeder handelt, 

fiegt ober unterliegt für fi), foweit nicht bie Untheilbarteit oder 

Gemeinfchaftlichfeit der Sache felbft bei einem verfchiedenartigen Hat 

deln eine gleiche Entjceidung für Affe bedingt; auch entftehen fetbft 

hei Theilbarkeit des Gegenftandes bei dem Gebrauch ton Rechte: 

mitten und Hinfichtlich des Koftenpunftes 2c. aus ber Genoffenfchaft 

geriffe Vortheife und Berpflichtungen.‘ 

2) 5 beruht dies auf der eigenfhüntlichen Auffafung der Diteigenthuns- 

verhältnifte im M. 2.9. Mol, insbefondere L, 17, 10. 151 nd ©.D.1,5, 4. 

N. 8. 9,2. Präj. 1050. 1084; dazu aber aud) bie Moedification im Präj. 2325. 

Entfgeid. XXI, 138. Ungehorfam bes Einzelnen fehnbet nicht, Nefer. vom 7. Juli 

1837. Sahrb. L, 101, Rod, 8.0. ©1323. 

2) Davon handeli ©. ©.1, 1. 8.35—37. GE it im Ganzen bie Xehre bes 

gemeinen Procefeehtes. Nur fen diefes feine notwendige Streitgenoffenfchaft. 

3) Diefer Sa it beifäufig durch eine Cab, DO. vom 7. Mai 1838 eingefühet. 

». Rampg, Zaleb. LI, 374. ©. and) {hen Derlaration vom 26, Ang. 1825. ©. 223 

in Bezug auf gutöherel, bäuerl, Regulirungsfahen. 

%) 6.9.1, 14,18. 23, 29. 

Regitimation und Intereffe zur Sadhe. 

46, Ein Neteftreit Taın nur unter den Herren der Sade 

geführt werden, d. h. denjenigen, welche darüber Die thntfächliche 

und Keziehungsweife die vechtliche Verfügung unter den behaupteten, 

wenn auch fireitigen Voransfegungen haben. Die Berichtigung Diefes 

fachlichen Legitimationspunftes foll ziwas von Anfang an in befonderen
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Bedacht genommen werden, jedoch ift die Beweis» Erhebung darüber om und für fich Feinen anderen Regeln untertvorfen, als der Beweis fonftiger erheblicher Thatfachen oder Rehtsverhäftniffe: — Selhft unter den Berechtigten Yanıı übrigens Der nöffige Mangel eines 
Gegenftandes ober eines Intereffes die Verfagung des Nehteftreites rechtfertigen? 

YBELODL5EL4 fegstens u, Tit. 9, 52. Tit. 10. 8.81. Au hier fine unfer Reit mit der micbernen Theorie und Praris des gemeinen Nechis überein. - ?) Dahin gehört . 8, bie völfige Streitlofigfeit eines Verhäftnifies wegen fon rechtskräftig enifchiebener Sade. Einf, zur &.D, 64. 65, 

Gerihtliche Handfnngöfäpigfeit und Stellvertretung. 
47. Zur eigenen Führung eines Nechtsftreites als Haupt- ander Nebenpartei bedarf c8 anderweit noch einer perfänlichen gerichtlichen Handfungsfähigfeit (ius standi in iudicio). Diefelbe beftinmt fi im Allgemeinen nach gleichen Kücfichten ivie Die Handlungsfähigfeit bei Rechtsgejchäften überhaupt! Es giebt in biefer Beziehung Per- fonen, welche nur Durch gefeglich beftimmte ober anerfannte Bertreter wor Gericht handeln fönnen; Andere, die nur unter bem Beiftande oder mit Genehmigung dritter Berfonen dazu befähigt find, Ueber- dies geftattet das Gefek au dem Handlungsfähigen unter ges vinger Befchränfung die Vertretung durch einen felßfigewählten oder erbeienen Bevollmächtigten, fotwie die Zugiehung eines oder mehrerer Beiftände bei den gerichtlichen Verhandlungen. Sorvohl die Handlungs: fühigfeit, wo fie irgend aweifelhaft fein Fanır, wie auch die Befugniß zum Vertretung und Beiftandbarfeit ift Dem Gerigite entiveder auf deffen amtlichen Anlaß oder auf Anregung de3 Gegentheileg nachzuiweifen.? 1) 8 Eommen baher au bie Perfonalftatuten in Belrait, (8.5 die. Zit.) Im Zweifel fol hei jedem Fremden die Stoßjägrigfeit mit 25 Lebensjahren alg zehtlih vorhanden angefehen werben. 8.6 chf. 

2) BI. 87 dief, it. und Sit 5, 8.4 fedhstens, 

Ib Gefeplihe Vertreter und Beiftände, 
a. Der fogenannten moralifgen Berfonen, imgleigen der 

Standesherzen, 
48. Bermöge einer äußeren Notbiwendigfeit bedürfen zunächft alfe ibeeffen juviftifchen Perfonen eitter Bertretung vor Geriät, Diefe fteht nach näherer Beftimmung der Gefege. zu: 

1. in fiscafifchen Angelegenheiten derjenigen Behörde, zu Dyren
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unmittelbarer Verwaltung der Streitgegenftand gehört, wobei 

fie fich felbft wieder Durch einen Bevollmächtigten vertveten Tat; 
2. in Angelegenheiten der Kirche, der Schulen und anderer äffent- 

licher Anftalten derjenigen Behörde, Corporation oder Vorfteher- 
haft, welcher gefeglich oder verfaffungsgemäß die Verwaltung 

des Streitgegenftandes gebührt, beziehungsweife unter Geneh- 

migung der geiftlichen oder weltlichen vorgefeßten oder auf 

fehenden Behörde, fowie unter Beitritt des etwa dabei noch 
zu hörenden Privatberechtigten.’ 

Eine privilegirte Vertretung ward überdies noch den Standes- 

herren in ihren Domanial-, Nent- oder Verwaltungsbehörden für 
die zur Verwaltung berfelben gehörenden Nechtsangelegenheiten ganz 

nad Art einer fiscalifchen Befugniß zugeftanden.* 
1) @.9.1,35. 8.2,11 vgl. mit der Beroron, vom 2.Yannar 1849 5.9 und 

Gefeg vom 26. Aprif 1851 Art, II, 1. Zumeift Tiegt die jelbffländige Vertretung den 

Megierungen ob, ohne daß es für fie höherer Autorifation bedarf, außer zu Ber 
gleichen in gewiffen Fällen (eg. Infteuct. von 23. October 1817 8.13. 14. 21. 
©. S. 248), falls nicht der Gegenfland befonderen Verwaltungsbehörden, z. 8, den 
Dergämtern, Provinzial: Steuerbivectionen oder den Militäe-Intendanturen, über: 

wiefen oder allein den Gentralbehörben, den General-Boftanıt oder einem Minifte 

sium felhh vorbehalten find oder anheimfallen. Danı find biefe die Vertreter, Dot. 

Ant, 240. Refer. vom 6. Zuli 1816 u. 3. September 1824. v. Rampb, 3.8. VI, 161. 

XXIV, 130. Wegen Vertretung ber Depofitalverraltung vgl. Cab. D. vom 11,Augufl 

1838. 6. ©. 432. 

2) Chemals dienten dazu bie Fiscale — feit 1809 außer Gebraud; gefoms 
nen — jept beliebige Rehtsanwalte. Vgl. wegen ihrer Legitimation ©. D.1, 3, 50. 

3) Hierbei ift befonders auf die allgemeinen Beftimmungen in ben Titeln des 
MEM.M, 11. 12. 19 und deren Grgänzungen und Abänderungen zu verweilen, 

4) Snftruction vom 30. Mai 1820 8.36. ©. ©. 81. 

49. Gemeinden und fonftige Corporationen mit gevegefter Ver- 

faffung werben duch die darin geordneten Vorfteher oder durd) den 

dabei ein für alfemol angeftellten Syndicns vertreten, welcher 

Tetgtere fich jedoch immer noch mittelft befonderen Auftrages zur jedem 

Nechtsftreit Seitens der ihn verfafjungsmäßig Dirigivenden Gemeinde 

behörte answeifen muß! Coffegien und Corporationen ohne eite 

geregelte Verfaffung in Bezug anf Außere Vertretung haben zwar 

durch ihre fünmtlichen activen Mitglieder, bezüglich durch Die Mehr- 

heit berfelben, gerichtliche Verhandlungen vorzunehmen, jedod) Tönnen 

fie vom Gericht angehalten werden, wenn fie aus mehr ale drei
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Mitgliedern beftehen, Sich durch zwei oder drei gehörig gewählte „Deputizte" (Special-Spudifen) vertreten zu faffen? Zünfte müffen 
in ihren Streithändelt die Genehmigung des Stadtmagiftrates bei- bringen? — Einzelne Abtheilungen der Gemeindeglieder, z.B. die Hüfner, die Koffäthen einer Gemeinde, haben ohne befondere Privi- legivung. feine Gemeindereite, fordern Können nur als Einzelne, alfenfalls in Streitgenofjenfehaft handeln, ebenfo wie Privatgefell- fchaften, Selbft privilegivte Öefellfchaften Haben Yeinen Borzug hierin,’ fofern da8 Gefeg ihnen feine befondere Vertretung bewilligt hat, fo wenig als Handlungsgefelffhaften unter einer gemeinfanen Firma.‘ 

Eine befondere Bertretung findet Bei Eidesteiftungen ftatt. 
') Das Genauere enthalten die Etähles und Gemeinde Ordnungen, Wegen des General: Syndicus einzelner Corporationen vgl ER. U, 6, 136. 149. 152, und ©.D.1, 3, 39, Der Deibringung eines Befhlufes der Stadtverorbneten ober tes Oemeinderathes bevarf es nit. Das ift innere Berwafhrugsface, 
JAERI, 6,114 fi. 143 —152, Ueber bie Vollmadten der Land: gemmeinden . Gefeh vom 14, April 1856, $. 10, ©, 362, 
JENS 21 f. . 
*) Bl. 0.17.8380, 
)ENH, 6, 22—24. Wegen Vertretung ber Gewerkfchaften f. jept Sefeh von 12. Mai 1851. ©. ©. 269 und "wegen der Gifenbahngefellfchaften Sefes vom 9. November 1843 8.20— 23, ©, ©. 345, 
% v. Daniels &,72,. AM. GSrävelt, Comment. I, 264. 

b. Bei Berfonen ohne oder mit befhränfter Handlungsfähigfeit. 
50. Was die natürliche Perfon anbelangt, fo Finnen Unmür- Rige, Wahn» und Dlöbfinnige, Desgleichen Toubftumme ohne alfe Bildung und Mittheilungsgabe niemals felöft nor Gericht handeln, fonderun allein duch ihre gefegfichen Vorfteher vertreten warden! — Die Rechte ver Verjolfenen? oder der an Beforgung ihrer An- gelegenheiten verhinderten Abtwefenden,” desgleichen der etwaigen uns befannten Intereffenten,t foiwie eines ungeborzten,® werden durch bie then beftelften Cuvatoren wahrgenommen, foweit nicht auch bier andere gefehliche Borfteher gegeben find. — Veiinderjägrige amd er- Härte Verfcwender Dürfen zwar kr Gericht felsft auftreten, jedoch, mr unter Beitritt ihrer Pfleger (Envatoren), welde ifre Anbefohle- nen aber auch ohne Deren Anziehung giftig vertreten dinfen‘ Zu einzelnen Nechtsftreiten eines Pflegbefohlenen Fanır demfelben auch ein befonderer Litigenvator vom Bormmndfchaftsgericht beftelft wer-



8.50, Afgn.d, Die Parteien, ihre Vertreter und Beifände GI 

ben.” — Rinder in wäterfiher Gewalt haben nach erfangter Bolljährig- 

feit in Angelegenheiten ihres freien Vermögens, nicht minder, wenn 

fie gegen den Vater auf Erfüllung natürlicher Pflichten Hagen, volle 

gerichtliche Handlungsfähigfeit. Im anderen Fällen bedinfen fie Des 

Beitrittes des Vaters. Eind fie noch minderjährig, fo Fünnen fie 

mr unter Beitritt des Daters oder des ihnen gefeglich beftellten 

oder zur beftellenden Curators Handeln ober won Diefem vertreten 

werden.‘ Lehrlinge, Gefellen, Handlungsdiener, Kunftgehülfen, Hand» 

und Fabrifarbeiter Fönnen, wenn fie großjährig find, felbft wern fie 

od) unter väterlicher Gewalt ftehen, Injurien-, Alimenten- und Ent- 

Teäbigungsproceffe, desgleihen Keditsftreitigfeiten über ihre Dienft-, 

Eriwerbs- und Eontractsverhältniffe allein führen; feldft den Minder- 

jüheigere unter inen folf, wenn Vater oder Bormmd nicht an ifren 

Anfenthaltsorte wohnen, nur cin Nechtsbeiftand als Litiscuvator zt- 

georbnet werden.’ — Eines felbftgewähtten ober exft vom Procekrichter 

zugeordneten Beiftandes männlichen Gefchlehts bedürfen handfıngs- 

fühige Taubftunmte,? desgleihen Bfinde und folche Perfonen, bie 

Gefhriebenes nicht Tefen oder feibft nichts fehreiben Können als ihren 

Namen, bei fchriftlichen Verhandfgen, bie fie unterzeichnen folfen!— 

Ehefrauen Dürfen wor Gericht nicht ofne Beitritt ihrer Ehegatten 

ober der benfelben beftefften Vormünder oder Pfleger handeln, aus- 

genommen wegen ihres vertragmäßigen Vorbefaftes oder wenn fie 

mit dem Ehenanne felöft einen Nechtsfveit führen, in welchen Tall 

ihnen jedoch das Gericht einen Beiftand zuordnen Taın? Berfagt 

der Maun feinen Beitritt zu einem die Bermögensfubftanz der Frau 

betreffenden Nechtsftreite, fo kann ihn die van auf ihre often 

allein führen, oder fie muß, wen fie dafür feine vom Nießbrauch 

des Chemannes unabhängige Caution zu fhaffen vermag, den Ehe 

mann Punch das Procefgeriht zum Beitritt und zur Hührung ber 

Sache aus erheblichen. Gründen anhalten Taffen.” 

7.6.9. 8.3 viel. it (11) 
2) 8.8 die. Ti. &R. IL, 18, 19-27. 
)ERA.DEM. 
ER aa D. 849. 
5) &bbf. 41,12. U, 18, 962—969. 
98.9. 8.4 def. Tit. Bol. v. Daniels ©. 54. 

7) 8%. 1, 18,47. Bol. wegen der Beuenmung Litiscnvator das Gejeb vom 

12. Mai 1851 (Mr. 3452) 9.8. “
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)6.9.813-—15 bief, Til. Intviefern der Mater für fi fetöft ohne Buziehung des volfjährigen Kindes einen Nehtöftreit über deffen Vermögen zu führen berchtigt fei, hängt von der rehtlichen Befhaffenheit diefes Bermögende theifes und ven Rechten bes Baters an den Srgenflande ab, Dies schört aber aut Legitimation zur Sache und Sat mit ber gerichtlichen Sandfungsfähigfeit nie u then, 
) Cab. D. vom 4, Suli_ 1832, ©. ©. 175. und vom 3. December 1835 ©.294. Das fell Heißen: der Nechtebeiftand foll für Diefen einzelnen Broceß ganz die Stelle eines Curators derketen,. Bl. ©, 0. 8.12 bief, Ti. 
2) EN. 11,18, 17. 18, 51,4, 
1) &bbf. 8,51,3.5, 
2) ©,D. 8.1618 dief. Til. ME. 83, EM H, 1,189. 190. 230, 2) 0.0.8.19.21 bie. Ti SM, 1, 221223, 228. 232. 233, v. Dar niels ©, 58. Rod 9.85 Note 4, Cs {ft dies and auf Snjuvienflagen angeivenbet, Strieihorft, Ardio VI, 106, 

51. Die im worigen Poragraphen bezeichneten Vertreter, deren 
Eigenfgaft fi nicht aus den fon anderwärts feftftehenden Ver- 
Hältniffen gefeglich von fefbft verfteht, Haben ihre Proceflegitimation 
urkundlich nachzuweifen, namentlich die Vormünder und Pfleger, fo- 
wie die Beiftände Durch die erhaltenen Beftellungen oder Yun Erz 
nennungsdecrete der betreffenden Behörde! Außerdem aber haben 
Vormünder and Pfleger, mit Einfluß der Väter, infofern fie über 
das Vermögen eines Kindes mr bornummdfcheftliche Rechte Haben, 
zur Anfteffung einer Sage, Gegenflage oder Antervention die Ge 
uehmigung der Bormundfchaftsbehärte beizubringen, widrigenfalfs 
das Berfahren in Anfehung des Anbefohlenen nichtig ift* umd jenen 
nm bie Fortfegung des Nechtöftreites auf eigene Verantwortung ges 
ftattet werden darf. Eine Ausnahme findet aber ftatt bei befreiten 
Bormindern und bei Ansflagung fänniger Zinszahler! Fehlt es 
in einen einzelnen Falle an ver erforderlichen Verormundung einer 
Partei, fo muß Diefe vorerjk veranfaßt und nur bei Gefahr im Ver- 
auge der betreffenden Berfon von dem Procekrichter ein Streitpfleger (Ritiscurater) vorläufig gefett iwerden.s 

2) @0D.15. 8.4 fehstene, 
2) 2,9. 11, 18,501—503, ©, D.1,16. 82, Nr. 4, Zur Einfaffung, zue Ergreifung von Rehtsmitteln, überhaupt zur Fortfegung des angefangenen Rechte: flreites bedarf c8 deffen nit. ER 0.aD, $. 504. 507. 
)ER a.00D. 515.516, 
)ER 43 00Q, 
I 6.0.8.9-—12 dief. Lit,
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I. Gewilltürte Vertreter, 

(8. 9. 1, Tit. 3.) 

52. In Gemäßfeit des jekigen Standpunktes unferer Gefeg- 

gebung! fteht jeder Partei,” desgleichen jedem gefeglichen Vertreter” 

einer jolden, wenn auch bei bleibender eigener Verantwortlichfeit, 

das Recht zu, einem Bevollmächtigten die Streitführung anf ihren 

Namen zu übertragen! Perfönlihes Erfeheinen oder Handeln der 

Bartei, bezüglich des gefeglichen Vertreters, ift nur noch in beftinuns 

ten Hälfen rechtserforderlih.‘ ine Nothwendigfeit zur Beftellung 

eines Berolfmächtigten tritt anbererfeits bei folchen Parteien ein, 

die feinen beftändigen Aufenthalt am Ort des Gerichtes haben, Sie 

find verpflichtet, einen Bewolfmächtigten zum Betriebe der Sache 

gwifchen den Terminen zu beftellen‘ Es find niumlich die Verrich- 

tungen der Vertreter im Alfgemeinen nad dem Sprachgebrauch Der 

4.6.0. theils Terminshandlungen, welche die Erörterung der Sadje 

dor und mit dem Nichter zum Zwed haben, theild fog. Procmatur- 
gefhäfte, die fich auf den Betrieb der Sache zwifchen diefen Zermind- 

verhandlungen beziehen.’ 

1) Den Gang der Rehtsentividelung f. bei v. Daniels ©. 345 — 379. 
2) 6.9. Ginf. 12. Anh, 8.1.43. 50. 180. Berorbn, v. 1. Juni 1833 8. 26, 

3) Dafür werden in den Präjud, des DO. Trib. Nr. 317, au Gemeinde 
Deputicte (f. oben 8. 49) erachtet und zuc Subfitwirung eines Nechtsantvaltes 

befugt gehalten. 
2. ©.D. 8.44. 45.47.50—52, Hat das Bormundfchnftsgericht einen 

eigenen Litischrator beftellt (f. 8, 50 Note 7), fo wird alferbings biefer felbft uns 
mittelbar verantworklich fein. 

5) Gründe dazu find fjeht im MWefentlichen Hlos Leiftung der Eidespflit und 
ansbrücliches Gebot bes Richters, z.B. in EHetrennungsfacden. Wegen des frühes 
ven Nechtes |. v. Daniels ©. 380, 2. 

98.9. 8.20 die. Tit. Ein Präjudiz in der Sache if mit ber Muter- 
Taflung nicht verbunden; dieje hat nıre Einfluß auf die Zuftellungsart, 

79.09. 8.55 dief. Tit, Grlänternd dafür if die Derorbn. vom 12, Nor 
wember 1740. Myl. Coot. I. p. 417. Bol. v. Daniels ©. 552,1. Auf dag Ders 

fahren neuen Stils paßt der ganze Unterfhied faft gar nicht mehr, 

53. Die Beftellung eines NPrivatvertreters erfolgt entweder 
durch unmittelbare Wahl der Partei oder mittelbar anf ihr Anfuchen 

durch richterliche Zuordnung und Bezeichnung einer dafür geeigneten 

Berfon? Wie in anderen Angelegenheiten Dürfen and mehrere Ber
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vollmächtigte von derfefgen Partei beftefft werden, 8 fei nun famme 
und fonders, oder fammt oder fonders die Sade wahrzu- 
uehmen;? jedoch ohne Nachteil für den Geguer;? ferner ein Haupt: 
amvaft mit eventueller Ernennung eines Unteranaltes (Suöftituten), 
oder mit der Befugriß, einen folchen felbft zu ernennen‘ 8 ift 
Übrigens nicht evforderfich, dem Bevollmächtigten die Führung des 
ganzen Nechtsftreites ohne alfe Beihränfung zu übertvagen, fondern 
der Auftrag Tann auch mim zur einzelnen Theilen oder Handlungen, 
oder auf getviffe Zeitdauer u. f. f. extheilt. werben. Streitgenofjer 
fönnen Jeder fir fi) einen Berolimüchtigten Haben, ohne daß der 
Gegner oder dag Gericht, wen das Gefeg nicht in einzelnen Fälfen 
Die Beftellung eines gemeinfamen Vertveterg gebietet, it der Sache 
oder der Koften halber fich entgegenfeken Darf.’ 

) ©.D. 8.22.23 dief, Kit. und Tit.4.9.2,7.17,3.8.2, 
>) 8.9. 1,13, 201208, 
?) Daer Fan in ber Regel nur Grftaitung von Gebühren und Auslagen 

eines Bevollmägtigten von bem Gegner verlangt werden, Dergl, ©. 0. 1,2, 
8.25,9e. Gefek vom 12. Mai 1851 (Mr, 3452) 95,8, Die äftere Gefehgebung, 
namentli die ©. ©. D. von 1516 (Myfius IE Mb. 2. &. 6) nuterfagte geradezu, 
offenbar im Sutereffe des Gegners, die Annahme von mehr denn einem Nbyoraten, 

9) 8.0. 8.55.56 dief, Tit. 
%) Bel. ©. 9. 1,50, 187. 

54. Zähig zur Uebernahine einer Sachtwalterfchaft in Streit: 
faden find nach Wahl der Parteien allein: IL Rechtsanwalte (8. 22) 
and zwar ni Diejenigen, welche bei den auftändigen Inftanzgevichte 
angefegt find,' fo jedoch, Haf die Autvalte des Untergerichts auch bei 
dem im nämfichen Orte befindlichen Gericht zweiter SIuftonz in der 
ignen fon in erfter Inftanz übertragenen Sadje auftreten Dürfen? 
Auswärtige bei dem zuftändigen Proceßgericht nicht angeftelfte wer- 
den blos bei Verhinderung ber Angeftelften zugeloffen? Nur bei 
den Oberteibuns! dnf fein anderer of einer der bier angeftefften 
Antvalte fi mit einer Porteivertretung befaffen.‘ IL Diejenigen 
Berfonen, weldhe eine gefeglih genehmigte Bolfmacht der Partei, be= 
siehungsweife in der vorliegenden Sade für fich Haben, zudem aud 
wirlich eine Vollmacht erhalten IL. Wo Gefahr im Varzuge ob- 
Wartet, jede fonftige Perfon, die entweder fofort mit Vollmacht ver- 
fehen worden ober doch für Die Beibringumg einer nachträgfichen 
Genehmigung eine zuxeichende Sicherheit beftellt.‘ IV. In Handels: 
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gerichtsfachen jede zu einem Faufmännifchen Mitglieve Des Handels- 

gerichtes geeignete Perfon am Ort desfelben, wenn es fi um die 

Vertretung eines Austoärtigen handelt! V. Ir Sachen der Königl. 

Safarienlaffen ein darin erfahrener Subalternbeamter. VI. In Sachen 

einer Gemeinde ohne vwerfaffungsmäßige Vertretung, jedes Mitglied 

derfelden als Deputirter.? 
Die Stelfe eines Rechtsanmwaltes (unter I.) Tan übrigen® noch 

auf erbetene Zuordnung oder mit Genehmigung des Proceßgerichtes 

vertreten werden: a. Durch einen Gerichtsheifiger, Aeferendor oder 

Auscnltator des Gerichtes, b, in Ermangelung einer foldhen Perfon 

und eines berechtigten nicht verhinderten Nechtsanwaltes, durch Sub- 

alternen, vorzüglich felche, Die bei anderen Gerichten angeftelft find;' 
endlich no im Notfall c. durd; jede andere nubejchoftene mit ges 

richtlichen Gefchäften befannte Berfon." 
Selbft Frauensperfonen find gefegfich nicht geradezu ausge 

fhloffen und alfo wenigftens in dringenden Zäffen, two e8 an einem 

amtlich qualificirten Vertreter fehlt, bis zu anderweiter Fürforge zu- 

zulaffen.” " 

2) 8.9. 82% bief. Tit. 3. und IN, 7, 30. Beroron. v. 1. Juni 1833, 8.26. 
2 ©09.12%,28. Beron, vom 1. Juni 1833 8.52. Striethorkt, Archiv 

XVI, 240. 

23 6.0.1,25,48. Refer. vom 11. März 1836. Zaheb. XLVIE 311. 

4% Bgl. Verorbn. vom 21. Zufi 1846 $.23d. 

3 .9.825 dief. Tit. Die Perfonen ud aufgezeichnet im NR. 1,13, 
119 f. 1,5, 177. 1, 8,497.551. 1,16, 281. 11,4, 10.14. 117.118. Bergf, 

». Daniels &.390 ff. Die vermuthete Vollmacht giebt alfo im Prog nur ein 

Anrecht, zum Bevollmächtigten getwählt zu werden. Auch, befhränft 5. 119 des &. R. 
1,13 die Vermulhung der Vollmadt auf dringfiche Fäffe, Allein die ©. 0. 8.25 
dief, Ti, fheint Lepteres außer Berüdfihtigung zu Taffen, 

9 8.0D.826 di. Tit. ©. aud neh unten 5.61 a. GC. 
7) Reroron. vom 3. April 1847 8.32. 
8) Refer, vom 3. September 1836. (V Ergänz, zu $. 14 bief. Tit) 
%) ©.9. 8 IL viel. Tit. Bol. oben $. 49. Der Deputicte it Sperial- 

Syndicus, alfo nichts anderes ald Bevollmäctigter. 

10) Refer. vom 17. Juli 1837 und 26. December 1840. Zuft. Min. BL. von 

1841 ©. 24. Infruction vom 12, September 1851 zu $.8 des Gefepes vom 

12. Mai 1851. 

-1) 89. 1,25,48. Refeipte vom 29. Mai 1820, 17. Juni 1836 und 

26. December 1840. 
12) Koch bezieht fi in $. 108 Note wu ME. R. 1,13, 119. 

5
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55. Die Beitellung des Sachtwalters wird zwifchen Partei und 

Sachtwalter durch Vollmachtsvertrag, in der Sache felbft d.h. dem 

Gericht und anderen Theil gegenüber, Durch Ten Nachweis des er- 
haftenen Auftrages bewirkt. Hierin Tiegt Die Rechtfertigung Des 

Sadtwalters zur Steeitführung (Proceffegitimation). Diefe ift als 

vorhanden anzunehmen: 

bei einer Bevolfmächtigung zur Beforgung aller Nechtsangelegen- 

heiten oder auch zur Vertretung in allen Nechtöftreitigfeiten 

des Möüchtgebers — einem fog, Generafmandat;! 

bei der vollftindigen Uebertragung eines beftimmten Gefchäfts- 

beiriebes;? endlich 

mit der Beauftragung zur Führung eines Keftimmten Nechts- 

ftreites, 

Bür legteve bedarf e3 wefentlich nv einer Erklärung, in welder 

Sade, Wen ud von Wen die Sachwalterfchaft übertragen fein 

folle. Formell genügt eine dies Befagende Privatfchrift mit Datum 

und Unterfhrift des Machtgebers,? wenn nicht der Gegner auf feine 

Koften die Anerkennung Der Unterfchrift verlangt! Der Auftrag 

fonn aber auch zum gerichtfichen Protofofl ertheilt werden. — Rer- 

fonen, die nur notaviell oder gerichtlich Verträge fchliefen Fünnen, 

haben diefe Form auch bei den von ihnen extgeiften Bollmachten zu 

beobachten. — Bollmacpten morafiicher Perfonen werden in der- 

jenigen Soru ertheilt, wie Die Veriveter derfelden vegelmäßig oder 
herfömmlich ihre Urkunden auszuftelfen haben.” — Eorporationen 

ohne verfaffungsmäßige Vertretung haben den Beroffmächtigten durch 
einen gültigen Gemeindebefchluß unter gerichtficher protofoffarifcher 
Beglaubigung zu wählen? — Bei erbetener Zuordnung eines Be 
voffmächtigten vertritt Das Denfelben bezeichttende Decvet, wenn e8 dem 
ernannten Sachwalter bekannt gemacht ift, die Stelle der Vollmacht,’ 

) 6.9. 9.32 diefes dritten Titels, Zur mimittefbaven Führung der Sadje 
ÜR jedoch ein folher General: Mandatar ned) nicht bereihtigt, falls er nicht felont 
fon nad 8.54 dazu qualifieist if. Ge Fan und muß dann alfo eine geeignete 
Perfon mit der Sadhe beauftragen oder beauftiagen Iaffen. Weferipte in diefen 
Sinne f. in den V Grgänz. zu 8.32 gegenüber dem 8.465 des Nuhanges, ber 
nur die allgemeine Regel enthält und Procefvertretung nicht unbedingt einschließt. 
Bol. Prüf, des D. Trib, 2033. Eine fernere Beihränkung der General-Mandatare, 
weiche fh in einem NRefeript vom 16. December 1838 (Zuft. Min. BL. 1889, 39.) 
findet, Befömpft mit Grund Koch, iv. Proc. 8.108 Note 10,
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2) 2.0. 1,13, 98. 17,210. 1,8, 541—544. 633. Bol, v. Daniels ©. 492 

Aute 3, 
®) 8.30.54 dief. Zi. Megen des Blanfets niit blofer Namensunterjährift 

1.8381 &R.1,13, 112.113. 9, Leib, Plenar»Präjudiz 570. (Entfheid, 

IV, 256.) Strietherf, Acdio KVI, 238. 241. 
4.8.70 dief. Til, Dadurch fol ohne echeblichen Verpadht einer Unrichtigfeit 

die Fortfegung der Sade nicht aufgehalten werben, 
3) Eine Beitellung buch) blos concludente Handlungen [hließt wohl 8.36 dief. 

Titels aus. 
9% 6.0. 8.36 und bie bafelbft angeführten Steffen des &.R. 

?) Darauf find die Befimmungen der ©. D. von den BVollmachten ber Mar 

giftrate, geiftlichen Gefellihaften, Schulen und milden Etiftungen, Gilden und 

Gewerke, ferner der Rscalischen Behörden in $.44—50 zurückzuführen. WMehreres 
Hat fich hierbei im Laufe der Zeit geändert, 

3) Sog. Syndicatserrihtung, Ernennung eines Special-:Synbicus. Die ©.D. 
giebt hierüber ausführliche Anleitung in $. 40—42, jevoh ohne Zweifif nur, fur 
fern nicht etwa provinzielfe oder neuere Gemeinde-Ordnungen ein Anderes mit fid) 
bringen. DBgl. Bräj. des D. Trib, 889. — Megen des Berhäftniffes jener Paras 
graphen zu 8.47 des Anh. vgl. die Bemerfungen v. Daniıle ©. 523 —530, 

%) Bel, Ko, Civ. Proc. 8.113 Note * ©, 244. 

56. Eine in der norgedachten Art, obwohl nur fehr allgemein 
ohne nähere Anweifungen oder Belpränkungen erteilte Vollmacht 

berechtiget und verpflichtet den Sachwalter zur wollen Vertretung des 
Geiwaltgebers für die ganze Daner des Nechtsftveites,! foweit er Dazu 
in jeder befonderen Inftanz fühig bleibt,” umd ziwar nicht blos in 

der Hanptfache, fondern auch für affe Nebenhanöfungen, welche fi) 

derfelben als Mittel oder Glieder zum Ziel unterordnen oder da= 

von untrennbar find." Außerivefentlich gehört Dazu auch noch die 

Enpfangnahme der Proceffoften für die eigene Partei! Dagegen 

reicht ein fo alfgemein gehaltener Auftrag, fogar bei einem General 

Mandater nit ans fir folhe Handlungen, wozu das Gefeß eine 
ausdrüdliche Bevolfwortung verfangt;° wielmehr muß fi der Sadı- 

walter Hierzu din) eine in vworfhriftsmäßiger Form‘ auögeftelfte 

Vollmacht rechtfertigen. 
2 6.9. $.31 dief. Tir. Dies gift audy noch won der Erecutionds Jnflanz. 

Nur die Befugniß zur Beantragung der Subhaftatien ift nicht eingefhloffen. Dal. 
v. Daniele ©. 496 Note 1. 

2) Die Einlegung der gewöhnlichen Rehismittel (mit Einfluß der Nitigkeite: 
befäjwerde, Plenarbefchl, des DO. Trib. vom 2. Januar 1837. Entfcheid. IV, 411) 
nad} beendigter Inftanz, Yeofür der Sacmwalter beftellt war, gehört noch zu ben 
Befugniffen und Verpflichtungen tesfelben, BH. v. Daniele ©. 494 Nete3, Mer 

5*
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gen bes Sachiwalters in exfler Suftanz Fam nad; ben gegenivärtigen Einrichhungen 
Kaum ein Zweifel fein. Bel, Beroron, vom 21. Juli 1846 8. 15. 30. Gkeiet- 
Hort, Archiv XVI, 240. Wegen des blos für die Appellation Beftelften fan 

Bweifit erhoben werben, Für Die Befugnig fpricht Corp. Jur. Frid. IV, 3, 17 Teßter 
Sap Rr.5. Desgl, das gem. Mect, vornehmlich cap. 14. X. de appell Syften 
des Broc. $. 180. 

°) ©.D.0.00. 8.31.34 35. ». Daniels 494,2. 497,1. Wegen des 
hierin vorangegangenen gemeinen Rechtes: Syften $. 185, 

4 2%, 1,13, 105. 

%) ®.2.5.31. Die Fälfe find theils unmittelbar procekrehtliher Natur 

und an den betreffenden Stellen anzeführen: ngl. befonders 2.9. F 13, 99-101, 
And, 100 3. ©, 9, (oben 8.21). ©. OD. 1,9, 25. 10,203, 3. 285. 292,2. 314; 
theife find fie von einer allgemeineren Tragweite, namentlich Beräußerungsfülle, 

Tonnen aber au bei Verhandlung eines Netsjtreites vorkommen. ©. befonders 
ER, 1,13, 102-109. Ausführlich handelt davon v. Daniels 498505, 

% Die Form if die geriähtfiche oder notarielfe Ausitellung oder Anerkennung 
und zwar fon der Unterfhrift allein, nicht aud; des Inhaltes. S. ©. D. 8.36 
Biel. TE, ER, 1,13, 110—135., V Ergänz zu 8. 115 de8 & N, und v. Daniels 
514,2. Eine geritlihe Vollmagtsausftellung HR mur nod; erforberlih jur Gr: 
hebung eines gerichtlich niedergefegten Ießten Willens. (Gefeg ». IL. Zuli 1845 $.2. 
8.8.49.) Ob zu Eivesleiftungen für einen Anderen? davon f. Abfchn. 6 8.99. — 
Bei Ausländern foll jedenfalls eine gerichtlich Deglaubte Notariatö-Urfunde zureichen. 
EN 8117 ebbf. — „Einer atteflirten Specialvollmacht bedarf e8 überhaupt 
nit, wenn Colfegien und Suftitute, deren Beamte öffentligen Glauben haben, 
biefelbe in biefer Gigenfehaft ausgeftellt und mit dem Autsfiegel bebrückt haben.” 
Anh. 45 zum ER. 8.115 a0. D. aus Refer. vom 28. September 1795. Aus 
der Afeinprovinz genügen rein notarielle Bollmaghten. Aefer. vom 4. Mai 1839, 
Zuft, Min. Bl. &, 183. Dem locus regit actum muß ohne Ztueifel Nednung ges 
tragen werden. 

57. Das Rechtsverhältniß des Sahwalters zur eigenen Partei 
ift im Wefentlihen nad ben Grundjäten des Vollmachtvertunges zu 
beurteilen." Bei der Ausführung des übertragenen Nechtshandels 
nimmt e8 aber noch folgende befondere Geftalt an: 

L Der Sacdwalter verhitt in den Örenzen des beigebrachten 
Auftrages vollftändig den Octaltgeber, als führte diefer felhft feine 
Sade. Lesterer bleibt der Here derfelben und auf feinen Namen 
wird fie geführt. Der Sadtwalter Hat demmac aud; gegen das Ge- 
richt uud die Gegner diefelben Pflichten zu beobachten wie die Par- 
tei fefdft.? 

I. Bei denjenigen Perfonen, melde dei amtlichen Beruf zur 
Uebernahme der Parteivertvetung haben, tritt noch die befondere Ver



8.57. Abfchn. 4. Die Parteien, ihre Vertreter und Beiftände 69 

pflichtung unter Controle Der Proceßgerichte hinzu: a. vollftändige 

Handacten zus Halten, Denen Alles, was fi auf den Nechtsitveit 

bezieht, einverfeibt werden muß ımd auf deren Vorlage das Gericht 

in beftimmten Fölfen beftehen darf;’ b. fich den unabläffig fleißigen 

Betrieb des Nechtsftreites, namentlich auch rechtzeitige Einziehung 

ter erforderlichen Auskunft (Information) angelegen fein zu lafien, 

widrigenfalls Das Gericht, vo «8 das Gefet gebietet oder zuläßt, 

mit Oydnungsmitteln im Intereffe der betreffenden Partei einfchreitet.‘ 

DI. Der Sacwalter hat fein Recht, einen anderen Stellvertreter 

zu ernennen,’ tvo nicht die Beichaffengeit* oder ber Inhakt Der Voll- 

macht folhes mit fih bringt. Jede darf ein Rechtsanwalt auch 

ohne Subftitutionseleufeln zu allen fog. Procuraturgefchäften zwifchen 

ben Terminen (8.52 oben) einen anderen Rechtsanwalt beauftragen” 

und bei Ehehaften (erhebfihen Hinderungsgründen, als: Krankheit 

oder Abtvefenheit) fogar zu eigentlichen Inftructionshandlungen vor 

Gericht felbft,? in welchen Fällen er dann nur für ein mäßiges Der 

fehen bei der Auswahl oder Benuffihtigung des Neben -Anwaltes 
dem Machtgeber verantwortlich ift.? 

%) Bl. v. Daniele &.539. Wenn Koh (Eiv. Pror. $. 108 Note 13) an 

ninmt, der Gegner Brauche fih niit Feinenı minberjäßrigen, aber öffentlich ange: 

Reftten Bevollmächtigten einzulafien (wegen &R. 1,13, 32), fo ift dies wohl mit 

unferer Procefmarime, wonach "ber Bevellmäditigte unbedingt die Partei vertritt, 

nicht zu vereinigen. 

23 6.9.8.71 dief. Til. S. and) unten im Abfcnitt vom Beweife bei bem 

Geftändnife. Dem Madtgeber gegenüber ift der Stellvertreter allexdings an ben 

Aufteag und an die Amveifingen des Grfteren gebunden. Aber dies findet feine Ber 

fränfung darin: a. daß Erfterer badurdh nicht zu unerlaubten oder gar ftrafbaren 

Handlungen verpflichtet und deshalb aufer Berantwortlichfeit gefept werben Fann; 

b. baß er inöbefondere nicht gehalten ift, zur Verbunfelung der Wahrheit beizutragen, 

fondern Hierburd} felöit verantwortlich wird; e. bag ber Bevollmäditigte mit ber 

fhufbigen Sorgfalt unpaffende aber fehlerhafte Anweifungen verbefiern und Lüden 

ergänzen fann, Bol. EN. 1,13, 49-53. ©, D, 1, 10,87. I, 7, 40. 

2) ©. D. 8.77 bief. Zit. U, 7,43. Was hierher gehört, foiwie bie einzelnen 

Fälfe, wo die &.D. die Vorlage bei dem Gericht veroronet, fpecifieiet v. Daniels 

©. 393, Mehreres fcheidet bei dein Heutigen Verfahren aus. — Cine eiwaige 

Bergleiheinftenclion gehört nicht in die Hanbacten; wenigfens darf fie ferbft dem 

Gerichte vorenthalten werden. &9. 1,13,95. — Das Eigentfum ber Manual- 

Acen fhreibt man der Partei zu. Vgl. DO, Trib, Entfdeid. X, 136. ©. Daniels 

395. Sie find aber auf ein doeumentum commune für den Bevollmägtigien 

jeföft, züefigtlih feiner Nechte an bie Partei, Meber fein Burücbehaltungsrecht
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wegen ber Gsgenforberungen ift man einverflanden; jedoch flcht dem Gericht zu, 

gegen bie Bevollmächtigten, die in öffentlichem Berufe fichen, die Befeitigung der 
in der Ausübung des Zurüsbehaltungsvedhtes Tiegenden Hindernife einer unnnter: 
Krochenen Fortfegung der Sache zu vermitteh, bezüglich an jeden Bevollmächtigten 
teegen ber in feinen Händen befindlichen und aufgufegenden Materialen mit Ebitiong- 
Auflagen zu verfahren. Mehr Fann man nicht zugeben. MWgl. au Roh, Giv, 
Proc. 8.104 Note 10, 11, Etriethorft, Archiv IV, 128. Der Gegner hat übrigens 
fein Recht auf Einficht der Handacten. Nur wegen einzelner Theile Fünnte ihm 
ein Eoitiensantrag nach allgenieinen Regeln zuftchen. 

%) 6.02. 5.72.73 vief, Tit. IM, 7,41.42. 1,8, 28.29. 1, 9,47. Im haus 

tigen Verfahren neuen Stil wird davon fein Gchrauch zu machen fein. 
5) Dig. befonders v. Daniels 8. 96 ©, 551-555. 

) Dahin gehört and) ein Generalmandat besjenigen, ber fein Necht hat, in 
Streitfachen Stellvertreter zu fein. Refe. vom 16. December 1838, Zuft. Min, 
Blatt 1839, 39, 

”), ©.9. 8.55 dief, Fit. v. Daniels 552 Note 1. 

368.9. ebf. und ,8,30. %.M. 1,13, 4. 47. 

8. 113,39. 46, 

58. Die Proceflegitimation eines Benoffmächtigten erlifeht;! 
1. mit dem Ablauf ber Zeit oder mit Beendigung des Gefchäftes, 

wofe die Vollmacht ausbrüdlid, extheilt war; 
2. mit bem Zobe des Machtgebers, fofern ber Mechtsftreit auf 

Singularfuccefforen übergeht; jedoch Fan vor deren Selbft- 
eintritt in Die Sache unter Benachrichtigung derfelben dei 
biöherigen Bevolimüchtigten die Fortfegung der Sadhe nod 
fir eine zu beftimmende Frift von Antswegen durch den Rich- 
ter Übertragen werden. Erklären fi} bie Singufarfuccefforen 
nicht, fo führt der bisherige Vertreter die Sache gültig für 
die Partei zu Ende. Für Univerfalfuccefforen verfteht fich die 
Gürtigfeit der Vollmacht wie für den urfprünglichen Macht 
geber bis Weiteres von felbft;? 

3. wenn der Machtgeber die bisherige freie Verfügung über feine 
Nechtsangelegenheiten, z.B. durch Entmündigung, verliert, 
wobei jedoch; der Sachtwafter noch zu muaufjciebharen Hand: 
tungen berechtiget und verpflichtet hleibt;? 

4. din den Widerruf der ertheilten Vollmacht, fobafd derfelbe 
ze Kenntniß des Gerichtes gelangt ift;* 

5. durch den Tod des Bevollmächtigten; 
6. durch deu Eintritt einer natürlichen oder tetlichen Unmöglich- 

feit für denfelben, als Vertreter einer Partei ferner zu handeln; *
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7. durch Aufkündigung der Vollmacht, die nur nicht im Laufe 

einer no unbeendigten Suftanz ohne Zuftimmung des Macıt- 

gebers von der Sortfegung der Sade entbindet, e8 müßten 

denn bejonders erhebliche Gründe fir die Auffindigung an 

geführt und befcheiniget werben. Alsdann ift der Partei mit 

einer beftimmten Friftfegung aufzugeben, ihre Rechte anderwveit 

in der Sache wahrzunehmen.‘ 

Deit der Legitimation bes Hauptbevolfmächtigten erfifcht and; bie 

des von ihm einfeitig beftefften Unterfachtwalters (Subftituten)’ Ie- 

So gift derfelbe 6i8 zur weiteren Beftimmung Des Machtgebers, 

der hierzu von Gerichtswegen mit einer Friftfegung anfzufordern ift, 

binnen derfefben als Präfumtio-Dandstav für alle Inftructions- 

handfungen, wo Gefahr im Verzuge obwaltet, nach vergeblichein Ab- 

Tanf der Frift fogar als genehmigter Vertreter. Im Webrigen hängt 

ver Eintritt und Die Legitimation des Subftituten von der Bef'haffen- 

heit feiner Ernennung ab, Die Dauer aber von ägnfichen Rücfichten 

wie bei dem Hauptbevoftinächtigten. Der zur Wahl des Subftituten 

berechtigte Subftituent hat auch Das Recht des Widerrufes, im Noth- 

fall. fetbft Der Hauptfachwalter bei einem von der Partei ernannten 

Subftituten.’ 
8. 9. Daniels $. 95. 

2.8.9. 8.59.60 dief, Tit. und 1,20, 6. 

3) Nah ER. 1,13, 196 fofl Hier dagfelbe gelten wie im Fall des Todes, 

6. 9. in Anwendung auf bie Sahwalter[gaft, wenn die Sache von Uniserfalerben 

fortzufegen if, Daher Hebt and) bie Eröffnung eines Eomcurfes die Proxeßvoll- 

machten des Gantmanıes nicht auf, $. 199 ehf. Eine etwas andere Anfiht Hat 

». Daniels ©. 545 Note 1. 

8.2.2 vier zit 8 N. 2,13, 159. 169. 

3) 8.R.0.0.D. 8.196. Dal. Jahr. XVI, 46. 47. 
8.0. 63-65. di. zit, &9. 1,13, 159. 176—178. 187— 190. 
”) ©.D. 58, 64 dief. it. d. Daniels ©, 554 ff. 
$) &UR. 1,13, 184. 

I. FZad- und rehtstundige Beiftände. 

59. Jede Bartei, welche den Nechtsftreit felbf führt, desgleichen 

ein Barteivertveter Tann zu den gerichtlichen Anftrnctionshandlungen 

einen oder mehrere Vertranensmänner mitbringen, um. fich durch 

biefefßen mit der ihnen beimohnenten bejonderen Kenntnig von wer 

Sache ober mit ihren befonberen Bade und Runftfenntniffen unters
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ftügen zu Taffen. Sie find jedoch ganz anßerwefentlih und nur für 
biefen Ziel zuzulaffen! Unbedingt ift den Beraltungsbehörden 
und Infituten geftattet, ihrem Vertreter auf Roften ber Berwaltung 
einen fachverftändigen Deputirten beizuoronen.? 

Unbedingt ift ferner jede Partei oder ihr Vertreter befugt, fich 
bei der Führung. des Nechtöftreites und in alfen Berhandlungen des- 
felden eines eigenen Rechtsbeiftandes Advocaten) zu bedienen, mit 
der Aufgabe und Berechtigung, fowohl zur Bollftändigfeit der In- 
ftruction mitzuwirken, als au das Gericht in Veobachtung der 
Rechtsordnung zu überwachen. Nebenbei Tommt denfelben die Anz 
nahme der Ladungen für die Partei während der Streitverhandlung und 
in Bezug auf Diejelbe zu;‘ desgleichen die Anfertigung von Rechts: 
ausführungen,” nicht minder die Anmeldung und Tortftellung der 
Rechtsmittel? Fir andere Gefchäfte und Anträge zwifchen den Ter- 
minen und zu Eyecutionsanträgen reicht ihre Stelfung ohne Vollmagt 
nicht aus.’ 

Befähigt zu Diefer Stellung eines Rechtebeiftandes find bei eige- 
ner Wahl der Parteien oder ihrer Vertreter nur die Nechtsaniwalte, 
welche au DVerolfmächtigte fein Fönnen (8. 54 oben); ausnahn- 
weile auch die Auditens,® denen ihre Vorgefeten hierzu die Er- 
Toubniß eritheilt Haben. Benntragt eine Partei die Zuordnung eines 
Beiftandes bei dem Gericht, fo Fam Diefes hierzu in gleicher Art 
wie zu Beroffmächtigten entwweber einen Nechtsantoalt oder eine geeig- 
nete Perfon aus dem Gerichtsperfonal ernennen.? 

Bas num ein folcher Nechtsbeiftand in Gegenwart der Partei 
erklärt, ift ebenfo verbinhfich für fie als Hätte fie e8 feldft exffärt. 
Andererfeits ift die Gültigfeit der Verhandlungen durch eine dauernde 
Zuziehung Des Nechtebeiftandes in einer Art bedingt. 

2) ©.9. 821 dief. Tit. Refer, vom 19, März 1832. Iahch. XXXIX, 149. 
?) Anh. 101.239 zur ©. 9, bie v. 21, Sehr. 1816 8.10. ©. ©. 104. 

Infrustion vom 23. October 1817 8.11. ©, ©. 34. ». Daniels ©, 488. 
») 6.9. 8. 14—17 bief, Tit, IT, 7,40, dv. Daniels &, 486. 
%) ©. 0. 1,7,36. 

9) 6.0. 8.19 dief. Tir. 
9 6.9. 1,1417. Feitftellung — verficht fh, fewweit die Ouafification bes Stechtebeiltandeg dafür ausreicht, 
©0820 bief. Tit, und II, 7, 28.29, Wegen der Stelle II, 3, 21. vgl. v. Daniels &, 487 Note 3,
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5 Bol. ©. 9. 8.22 die Til. Nur Dfficiere Tonnen fih des Aubiteurs 
ihres Milttärgerichts nicht Bedienen, Nefer. v. 4. Juni 1834. Jahıb, XLI, 477. 
v. Daniels ©. 389 Note 1. 

7) 8.9. 8,14 bief. Titels und die V Ergänzungen dazı. 

Beiftände und Vertreter in gewifien Fällen. 

60. Wenn e8 zur vollen Geftung einer Verhandlung unter ge- 

toiffen VBoransfegungen erforderlich ift, einer ammefenden Partei einige 

Unterftügung zu gewähren, ober vie Rechte einer abwefenden Partei 

ficherzufteffen, fo wird im erfteren Falfe von dem Richter ein Beiftend 

ernannt, wofern die Partei ihm nicht felhft wählt, im leßteren ein 

Bevollmäghtigter von Amtswegen,” in einzelnen Fällen auch ein Cıit- 
votor.? Geeignet ift dazu im der Regel jeder unbefcholtene Mann. 

Die Verpflichtung befteht Hauptfächlih in der Ucheriachung und Ber 

glaubigung der Gefeplichkeit einer Handlung.! 

2) Bol. &M. II, 18,51—55 und beifpielsweife ©. ©. 1, 1,18. Achnliches 
feint fon 1. 9, 5. D. de off. proc. rer. 

>) Bol. Anh, zu ©.D. 85. ©. OD, 1,10, 374. 

2) 2.8. 1,18,49.50. ©.D. 1,44,30. 
DER a0. 0, 1003— 1005. 

Regitiniationsmängel. 

61. Zede mit dem Tegitimirten Stellvertreter vollzogene gericht 
liche Verhandlung eines Streitfalles ift für die Partei fo gültig, ala 

wäre fie hei der Verhandlung felbft zugegen gewejen. Es Können 

dagegen nur die gefeglichen Nechtsbehelfe gebraucht werden, zu Denen 

aber eine allgemein ftatthafte Wiedereinfegung in den vorigen Stand 

nicht gehört, — Anderfeits ift Die Verhandlung eines Rechtsftreites 

dur) einen gar nicht Iegitimirten oder faljchen Vertreter für die 

Partei unverbindlich (iudieium claudieans), jo lange nicht eine nach- 

herige gültige Genehmhaltung erfolgt if! — Zur Vermeidung fpk- 

terer Nachtheile ift infonderheit Hinfichtfih der Bevollmächtigten ver- 

ordnet: 
1. &8 folk Niemand als Bevollmächtigter zugelaffen werden, der 

fi nicht durch Vollmacht Iegitimiven fann, Eine Ausnahme 
wird zur zugelaffen und Nachbringung der Vollmacht geftattet, 

wenn Gefahr im Verzuge obiwaktet, a. bei Nechtsanmalten,
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die fi wenigftens durch Correfpondenz über den erhaltenen 
Auftrag ausweifen Können; b. bei Perfonen mit gefegfich ver- 
mutheter Vollmacht? 
Wird zwar eine Vollmacht worgebracht, jedoch eitte folche, 100 e8 
an einem der wefentlichen Stüde einer Procekpollmacht mangelt 
(8. 55), oder an ber erforderlichen Speciafität (8. 56), ober 
an der gefeglich nöthigen gerichtlichen Form, fo ftehet folhes 
dem Wall einer gänzlich mangefnden Procekvolfmacht gleich. 
Außerdem ift, wenn e8 einer Vollmacht nıır am auferwejent- 
lien Stüden fehlt, der fid angebende Benollmächtigte einft- 
weilen unter der Verbindlichfeit der Nachbringung einer vor- 
fehriftsmäßigen Vollmacht binnen kurzer Trift, zuzulaffen.? 

Eine freiwilfige Uebernafne eines fremden Rechtsftreites ohne 
Auftrag der Partei ift Hiernach in der Megel ganz unftatthaft und 
nur für Nothfälfe demjenigen, welcher fofort für Vie Beibringung 
ber Genehmigung einer abivefenden Partei Sicherheit leiftet, Hiermit 
deren Vertretung zur Ahivendung einer offenbaren Gefahr (affo mır 
bis dahin) geftattet.‘ 

260D.1,16,2 Nr. 45. 

2 6D.1,3,25. 28. 29. 
7) ©.D. ef. 54. Die forgfüftige Beobadjtung diefer Vorfehriften ift wieder: 

holentlich den Gerichten aufgegeben und Fann nicht genug eınpfohlen werden. 
0.0. chf. 2. 

Fünfter Abfchnitt. 

Sanptftüce und Grundregeln des Streitverfahrens. 

1 SHauptjtüde und Rechtönormen. 

62. Die Hanptftüce des Streitnerfahtens (substantialia iudi- 
eiorum) find auch nach waterländifchen Necht: 

1. 

2. 

B. 

ein der vichterlichen Gewalt unterworfener und ihrer Entfehei- 
dung bedürftiger Rechtöftreit unter wenigftens zwei Parteien ;! 
ein Anruf des betveffenden Richters Seitens der Necht fuchen- 
dem Partei;? 
eine Erörterung (Inftineion‘) der Sache ur ben Nichter
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auf dem gefeglich worgezeichneten Wege, wobei jedem Theile 
Tas rechtliche Gehör eröffnet ift; 

4. ein vichterlihes Uvtheil. 

Die in der einen oder anderen Beziehung zu beobachtenden 
Regeln find entweder Nechtögrundfäge, bei welchen fich wieder 

die unbedingten und die nur anleitenden unterfcheiden Taffen,‘ oder 

Formvorfchriften (fog. Procepvorfhriften);’ diefe aber theils 

wefentliche, theil® anßerivefentliche. Nur die Nichtbeachtung eines 

Rehtsgrundfages oder einer wejentlichen Procekvorfehrift kann eine 
Nichtigkeit nach fich ziehen, deren VBefeitigung entweder in einer be- 

fonderen Rechtsmittelinftang oder mit einer Nichtigfeitstfage zu beivirken 

ie Was aber als wefentliche Proceßvorichrift anzufehen fei, ift 
Tediglich aus Den Gefeß abzufeiten.” — Berftöße gegen außeriwefent- 

tie Formoorfhriften Tonnen allein eine Nahhelung Des richtigen 
ober eine Verbefferung bes fehlerhaften Verfahrens veranlaffen, wenn 

die Lage der Sache dazu moch geeignet ift, 
1) „Seber Mechtefteeit feßt eine Thatfache voraus, aus welder die flreitige 

Befugniß oder Obliegenheit entfpringen oder worauf fie fih gründen fol.“ Eint. 3, 

26.2.1321. 
3) „Die Aufaehmung und Unterfehung der in einem Proc vorkommenden 

und zu deffen Entfheibung gehörigen Thatfachen wird Iuftruslien genannt,” Cine 
Teit. 8, Wegen der Herftanmmung des Wortes vgl. ©. Daniels 414. 

4) 3.3. diejenigen, welche eine gewilfe Verfügung oder Annahme in das 

Ermeffen des Richters ftelfen, 

5) Diefe Kategorien find zuerft durch die Derorbn, von 14. December 1833 
in das Proreßrecht eingeführt worben. Es war die Abfiht, bei möglichiter De 
fhräufung des ordentlichen Mechtsmittels einer volfitindigen materiellen Revifion 
in britter Inftanz, den Parteien bo neh einen Schuß gegen grobe Berftäße zu 
gewähren. Die banaligen beiden Iufligminiter fchlugen deshalb eine Nictigfeits- 
befchwerbe als ein neues Mechtömittel vor und zwar zueif nur „megen Nichte 
becbacitung ober unrichtiger Anwendung eines nicht zu ben Proceßvorfhriften ger 
Hörenden Gefeßes;“ in einem anderen Gntwurfer „wegen Nichtbeachtung der 

untichfiger Anwendung einer wefentlichen Procehvorfhrift oder eines anderen ger 
fhiebenen Gefepes,“ wobei auf die Königl. Cab. D, vom 11. Juni 1804 und die 
®.D. 1,16,2, 2 hingetwiefen ward, Erf in ben Beratungen des Staatsraihes 
faım man zu ber in ber Derorbn. vom 14. December 1833 8. 4 beibehaltenen Kafs 
fung: „I. Wenn das Urtheil einen Nehtsgrundfag verlegt, er möge auf einer 
angdrüctihen Borfchrift des Gefeges beruhen oder aus dem Sinn und Zufanmiens 

hange ber Gefehe hervorgehen, oder wenn dasfefte einen folden Grunbfag in Fäls 

Ten, wofür er nicht gegeben ift, in Anwendung bringt. 2. Wenn «5 sine weient- 
Tice Progeßvorfchrift verlebt." Daß diefe Faffung Teine glückliche war, wirb fo
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ziemlich alfgemein begriffen; venn nod bis auf biefen Augendlif if eine beftimmte 
Grenze zwifen Nechtögrundfügen und Procefvorfcheiften nicht gefunden, worauf 
man dod dund; das Gefeh Hingewiefen wird. Ofne Sweifel ging bie Abfiht dar 
Sin, das abfolute Net, das ius cerlum et absolutum in thesi zur fügen, gleich, 
viel, ob e8 fh um proceffualifche oder materielle Nechtsfüge Handelt. Dies drüdten 
bie erflen Entwürfe genügend aue. Die Faflung bes Decembergefeges aber erinnert 
an die Schuleintheifung in prineipia litis decisoria und litis ordinatoria. Bergl. 
Mascard, de generali statutor. interpretatione. Concl. 7. Merlin, Repert. univ. Vo. 
Effet retroaet, sect. 3 $. 8. ab Vo. Preuve, sect. 2. 8.3. art. 1. No. 3,) GErfteres 
find die zue materiellen Begründung deö flreitigen Nehtsverhäftnifes dienenden 
Neätsregeln, wozu alfo au die gefepfichen Veiveisregeln, abgefehen von den bie 
Born ber Veweisaufnahme beffimnenden, gehören, Leßteres, Die Proceßvorfchriften, 
find folche, welche für das Verfahren in einen Nehtöftreit, e8 fei bei der Klage 
erhebung ober bei der Erörterung ober bei Aofafung des Greenntniffes, maßgebend 
find, Damit wird freilich nicht jeder Smeifel in der Anwendung auf Binzelnes 
gehoben, Cs giebt Nechtegrundfäge, bie tief in das Verfahren eingreifen unb 
tooran fd} fpecielle Proceßvorfgriften aufehnen. Hinmwiererum Fnüpfen fh an ges 
wife Fornıen, deren Beobahtung oder Nichtbeobadhtung, Rehtögrundfüge von bins 
bendens Ginflug auf die Eade felbf. Der vermafige Standpunkt der Praris 
teird fih bei Darfelfung ber Nigtigkeitsbefchwwerde ergeben, Im Allgemeinen it 
hier nur ned auf bie Ausführung zu den Plenarbefhlug des DO. Trib. vom 
5. März 1849, Bräj. 2108. Entf. X VIE, 126. Hinzuweifen, wiernohl au Bierin 
Feine ganz fharfen Begriffäbeftimmungen zu finden find, 

°) Del einen blos maßgebenden — biscretionären — Nechlögrundfaß ift Ders 
fegung und Nichtigkeit allerdings nur dann möglich, wenn geradezu ein entgegen 
gefehter ober uncichtiger Grumdfag ftatt feiner zur Anwendung gebradt wird, 

?) ©. [&on Nefer. vom 16. Zufi 1798: „indene nur dann Nullitäten fatts 
finden, wenn dasjenige verabfäumt worden, tons her Gefeßgeber ausdrücklich sub 
p. nullitatis befohlen hat.“ Dazu vgl. außer ber eben angeführten Plenarentfheiv. 
bie Ausführung zu ben Pfenarheflüfen vom 6, März 1837 und 27, Zuni 1842, 
Entfäeib. I, 82. VII, 198. 

I. Grundzüge des Streitverfahtens, 

1 Rahder.G.0D, 

63. Die AG. OD. Hatte fc; felhft Die Ausführung folgender 
Grundgebanfen zur Aufgabe geftelft: 

I Der Richter ift fehuldig und befugt, den Grund oder Ui 
grund der in einem Nechtöfteeit vorkommenden erheblichen Thatfachen 
felbft und unmittelbar zu unterfuchen und, foweit &8 zur richtigen 
Anwendung ber Gefege auf den vorliegenden Fall erforderlich ift, 
auf dent ficherften, nächlten und zugleich mindeft foftfpieligem Wege 
ins Licht zu ftellen. (Ein. 6—11. ©. DO, I, 3, 22.)
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I. Die Parteien felöft find fehufdig, die zur Entfeheidung ihres 

Streites gehörenden Thatfachen der Wahrheit und ihrem beften Wiffen 

gemäß dem Richter vorzutragen, da Nienand durd) unerlaubte Hand- 

Tungen feinen Vortheil befördern darf. Vorfüglihe Berftellung (Ent 

ftelfung) ober Verfäweigung der Wahrheit wird daher mit Strafen 

geahndet. Beharrliche Weigerung, fih über die vorfommenden Thate 

fachen auf Erfordern des Richters zu erklären, hat die Folge, daß 

Die Thatfache feibft ehe weitere Unterfucung für wahr oder nicht 

wahr angenommen wird, je nachden es dem Exflürenden am nach- 

theifigften ift. (Einl. 12—15.) 

DI. Wenn eine erhebliche Thatfache gelengnet wird, fo ift zivar 

wornehmfich derjenige Theil, welcher fich darauf gründet, dem Richter 

Die Mittel anzızeigen fhuldig, durch welche die Wahrheit der That- 

face an ben Tag gebracht werden Fünne; der Richter ift jedod) hieran 

allein nicht gebunden, fondern er hat das Net und die Pflicht, 

auch andere Mittel, die aus dem Vortrage der Partei und aus dem 

Zufanmenhange der Verhandlungen fi ergeben, fetbft ohne das 

ansprüdtiche Verlangen der Parteien, zur Erforfgung der Wahrheit 

anzuwenden. (Eint, 16. 17.) 

I. Der inftenivende Richter nf alfe Verhandlungen bei der 

Zuftrnction in cin darüber zu Haltendes Protofolf treulih und boll- 

ftändig nieberfcjreiten (Einf. 39). Der Inhalt der fehriftlichen Acten 

alfein bildet die Grundlage der Tünftigen Entfeidung, (.D. 1, 

13, 3. u. 7.) 

V. Förmliche Nedtsmittel find vornefmfich nur zum Schuß 

de8 materiellen Nechtes gegen Eudintheile geftattet; fonft giebt e8 

olfein noch bei Verlegungen wefentlicher Bedingungen und Borfehriften 

für Verfahren und Urtheil einen oußerorbentlichen Rehtsfhus. Die 

Verhandlung bis zum Endurtgeil felbft wird von den borgefeßten 

Auffichtsbehörden überwacht und nöthigenfalfs geleitet, 

Fortfeßung. Der Nehtögang felbit im Allgemeinen, 

64. Dem Rechtsgange felbft winde zur Iuftenctien der Sache 

folgender Verlauf worgezeichnet: 

A. Für da8 Stadium der Streitbefeftigung, 

I. Eine umftändfiche Erforfgungdes Klägers in Beziehung auf 

bie Thatfachen und Beiweife feines Anfpruges. (Einl. 25.)
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I. Eine eben fo umftändliche VBernehmung des Verkfagten über 

die NRichtigfeit der wom Kläger behaupteten Thatfachen und über den 

thatfüchfichen Grund feiner Einwendungen. (Einf. 26. 27.) 

B. Für die weitere Inftvuction. 

HL Eine Gegeneinanderftellung der Barteien, um dadurch theils 

noch näßer in den wahren Zufammenhang der Sache einzubringen, 

theils eine Vereinigung über ftreitige Thatfachen zur bewirken. (Ebd. 28.) 

IV. Die Anfuahme einer zufanmenhängenden Gefhicätserzäh- 

Lang über Die bei dem Nechtsftreite zum Grunde Tiegenden That- 

fachen, foiweit die Parteien Darüber einig find, nebft Bemerkung der 

noch ftreitig gebliebenen Umftände und Abfonderung der noch Purh 

Beweis näher zu ermittelnden erheblichen Imftände von Den uns 

erheblichen (fog. status causae et controversiae. Ebhf. 29). Dabei 

auch Anftellung eines Sühneverfuchs und bei Sruchtlofigfeit Desfelben: 

V. Erhebung der vorhandenen Beweife über die ftreitig ge- 

bfiebenen erheblichen Thatfachen. (Ebdf. 30. u. 22—24.) 

Diefe Inftruction foll ohne nähere Begrenzung fo lange fort- 

gefegt werden, bis der Grund oder Ungrund aller dabet korfommert- 

den erheblichen Thatjachen Hinfänglih ind Licht gefekt oder doc) 

alle Dazı vorhandene Mittel erfchäpft find. (Ebhf. 20.) 

C. Fir das Stadium der rechtlichen Erörterung ift, 

VI bevor das vichterlihe Uxtheil ergeht, Den Parteien frei- 

geftellt, vechtliche Ausführungen ihrer Anfprüce und Einwendungen 

felöft oder durd) ihre Veiftinde oder andere Nechtsgelehrte anzufer- 

tigen und bien gemeffener Friften einzweeichen. (Ebbf. 53.54) 

Eine Ergänzung der thatfächlichen Ermittehingen ift nach urtheils- 

mäßiger Beendigung der erften Inftanz nur noch bei dem Gebrauche 

gewiffer Nechtsmittel ftatthaft. 
Dgl. v. Daniels ©. 475 —477. 

Fortfehung Ergebnig. 

65. Die in den vorhergehenden Saßftücfen in abgefürzter WWeife, 
fonft aber twörtlich mitgetheilten Grundzüge, welde auch im erften 

Theile der LO. D. fi ausgeführt finden, ergeben, af c8 vor 

nehmlih Daranf abgefehen war, Die Verhandlung eines Nechtsftreites 

ganz unter Die Leitung des Nichtere, Behufs möglichfter Förderung 

von Wahrheit und Necht, zu ftellen. Sie ift bei Eollegialgerichten
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hanptfächlich einem Deputirten unter bleibendev Aufficht und ein 

greifender Verfügung des Gerichts durch Vermittelung eines anderen 

Mitgliedes, als Decernenten, zuleit noch des Nefeventen, wen zur 

Vrtgeilsahfaffung gefchritten werden foll, anvertraut! Im Betreff 

der zu erörternden und feftzuftelfenden Thatfachen ift das Richtern 

zwar nicht an die Angaben ber einen Partei, die fich darauf bezieht, 

oder der Parteien überhanpt gebunden, fondern e8 ift der thatfächliche 

Berhalt, der fih ans dem Zufanmenhange der Parteinngaben und 

ans dem Inhalte der fchon norliegenden oder erhobenen DBeweife 

ergiebt, im Ganzen zu berücfichtigen Iudefjen find dem Richter 

folgende Grenzen gezogen: 

a. er muß bei demjenigen thatfüchlichen Nechtsverhältniß ftehen 

bleiben, welches den Grund der Plage oder einer Einrede bildet; 

b. ex darf won feiner etwwaigen Privatvifienfchaft feinen Gebrauch, 

machen;* 

e. er fol die Parteien nicht mit Abgabe von Erklärungen über 

eifen, wicht dicch Suggeftivfragen oder fonft zu Geftändniffen 

verleiten und fich auch jeder blos nengierigen ober unfchidlichen 

Fragen über Einzelßeiten enthalten, worauf es in der Sache 

felbft nicht weiter ankonmt;® 

d. er ift nicht befugt, einer Partei, zumal wenn fie einen Nechtg- 

beiftand hat und bei diefem Feine Nachläffigfeit oder unlautere 

Abfichtlichfeit in Unterfaffung der Rüge zu beforgen ift, Nechtg- 

ausflüchte oder Rechtswohlthaten an Die Hand zu geben, welche 

fie felft nicht ausdrüdiih in Anfpruch nimmt. Iedoch foll 

der Inftenent, wenn einer mit feinem Beiftande berfehenen 

Partei nach dem vorliegenden Sachverhalt Nechtswohlthaten 

zu ftatten zu Fommien foeinen, auf dergleichen Umftände vor 

Antswegen Nüdficht nehmen, die Parteien Darüber näher ver- 

nehmen und die Voransfegungen eines foldhen Nechtöbehelfes 

feftzuftelfen fuchen. Hat die Partei einen Nechteheiftund oder 
Vertreter, fo it Diefer nur bei eftwaigem Zweifel über dei 

Grund der umterlaffenen Rüge zu befragen, ob er den Eit- 
wand erheben wolle oder nicht.® 

Den Parteien verbleiben außer den ihnen in einzelnen DBe- 

ziehungen eingeräumten Befngnifjen? im Allgemeinen folgende Bes 

fugniffe: 
“
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a. D08 Nedit, Anträge nach freiem Ermeffen zu ftellen;? 

b. Das Recht, zu verlangen, daß der Inftruent ihre Angaben und 

Anführungen, wern fie ihm auch entbehrlich oder zur Sache 

nicht zu gehören fcheinen, dennoch in das Protofofl aufnehme;? 

c. d08 Recht, bei vorhandenem Einverftändniß beider Theile die 

tweitere Inftruction und Beweiserhebung über foldhe Punkte 
zu verlangen, worüber fie Das Gericht, mwenigftens vorläufig, 

wicht vornehmen will. 
Im Uebrigen hat e8 bei der Regel fein VBewenden, daß bie 

ununterbrochene Tortfegung der Inftruction Behufs eines Enderkennt- 

niffes Tediglih in der Hand und Pflicht des Gerichtes, fogar gegen 

den Willen der Parteien, verbleibt," jo Iange nicht der eingeleitete 
Nechtsftreit in anderer Art feine Erledigung erhalten Hat. Den 

Parteien bleibt Daneben nur die Befugniß, unter gemiffen Voraus- 

fegungen die Vertagung einer Bearhandlung, jedoch nicht auf unbe 

ftimmte Zeit oder auf weitere Anregung, zu fordern.” 

268.2. Einl. 33. I, 3,22 5. 41 f. 51 ff. 
2» 0.9.110,5b. 

2) Erf. 5a. Auf die Anträge ift in der ©. D. felhft noch weniger Ger 
wicht gelegt, jedodh giebt fon I, 5, 19 und IN, 3, 30 a. ©. Stoff zu Bevenfen, 

369.110,5b 

6) ©. D. 1, 10, 26. 27 und III, 3, 23. 24, 

6) Dies if wohl der zufammengefaßte Gedanfe von G. OD. 1, 9, 11 und 
I, 3,30, Wegen der Rechtsausfüchte ugl. den fiebenten Abfhnitt. 

7) 3.8. in Betreff der freien Rfaganftellung, des Liegenlaffens dev Klage x. 
% ®9.1,5,19. 

9%) Ent, 41. 

20) Bel. &.D. 1, 10,51. 75, 
) ©,9. Gin, 20. 1,10, 8. I, 3, 37. 
22) 3.9. wegen fhwebenber Bergfeihösschantlungen. ©. D. 1,9, 48. 

2. Verhäliniß der neueren Gefehgebung hierzu 

a, Veberhaupt, 

66. An diefen Grundzügen, die fon in fehr werfchiedener 

Veife bezeichnet und beutheilt worden find (oben $. 3 Note 1), 

hat die neuere Gefeßgebung feit 1833 nicht mehr feftgehalten, fon- 

dern fich fogar fehr erheblich davon entfernt, Sie hat insbefondere 
von jeder Partei ganz beftiimmte Erflürungen über die Thatfachen
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der gegenfeitigen Angriffe- und Vertheidigungsmittel verlangt, fodanı 

on Stelle der protofolfarifchen "Aufnahme eines Sach - und Rechte: 

beftandes einen mündfichen Vorträg des Sachbeftandes durd) einen 

Kichter, fowwie ferner eine Verhandlung der Parteien oder ihrer 

Rechtsvertveter wor dem erlennenden Gericht angeordnet und in alfen 

diefen Vorkommenheiten die Ungehorfarmsnachtheile ausgedehnt, inden 

fie fchon von der Klagebeantiwortung einfchließlih ab wegen blos 

unterlaffener Erflärung über einzelne Thatfachen eintveten folfen, 

(Verordnungen vom 3. Juni 1833 und 21. Iuli 1846.) Endlich 
hat die Gefeßgebung die Beobachtung von Redtsgrundfügen und von 

gewiffen Proceßvorferiften im Verfahren durch eine beftimmtere Ent 

widelung der Rechtsmittel fichergeftellt (8. 68). Hiermit ift mau 

dem gemeinrechtlichen Verhandlungsprincip überaus nahe gekommen. 

Da fih inzwifchen die neuen Gefege Durhans nicht dahin ausge 

fprochen haben,! ob und inwieweit die leitenden Grundfäge der U.G.O. 

aufgehoben fein folften, jo Fann folhes nur aus dem fachlichen Ver- 

Häftniß Der neuen Ancrdnungen zu Den früheren in Beziehung auf 

einzelne Fragen ermeffen werden.’ 
4) Nur ein Minifterialvefeript vom 25. Mai 1841 (Juft. Min. BL. Nr. 43.) 

hat erflärt, daß in der Berorbnung vom 1. Juni 1833, wie bereits in der vom 
9. Februar 1817, für das Großherzogtium Vofen „bie og. Unterfuchungsmarime 
nicht feftgehalten, fondern bie fog. Berhanblungsmarine vorgezogen worben fei.“ 
(Bl. Abegg Note 478.) Dies giebt Auffhluß über die Anfichten der damaligen 
Träger der Gefepgebung; body bereditiget €8 nur in geringem Maße zu Folgerungen, 
da fhon ver Vegrif oder Inhalt ber einen oder anderen „Mazrime” Fein fhlechthin 
beflinmter if, ” 

2) Grörterungen barüber finden fi jchen feit der Verorbn. von 1833, 5.8, 
bei 8.I.Nrih, Grundfäge des Mandats: u, Bagatelfproc. Arneberg 1834 und in 
defien Arie 1,49. 1, 377, vorzüglid; bei Güte, das neuefte preuß. Eiv, Pros, Gefeß 
von 21. Juli 1846. Berlin 1847. 

b. Sm befonderen Bezug auf Procepleitung. 

. 67. Im Allgemeinen beläßt zwar aud) Das neuere Necht die 

Verhandlung der Etreitfachen unter der Reitung Des Nichters;' in- 
zwifchen ift Diefelbe einigen Befchränfungen unterworfen worden, 

welde «8 unthunlich machen, dem richterfihen Amt aunoch diejenige 

Wirkfamfeit beizulegen, die e8 nach den Borjehriften der 1. ©. DO. 

bei Erörterung der einzelnen Sachen zu äußern berechtiget und ver 

pflichtet ift. AS wefentliche Beränderung ift anzufehen: 
6
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1. Die nunmehr unbedingte Berechtigung jeder Partei, das zur 

Streitbefeftigung Erforderliche auch ohne Die Einmifchung eines Richter- 

Deputirten und ohne daß dem Gerichte felbft noch eine Prüfung bes 

fachlichen Inhaltes zur Steuer der Wahrheit vorbehalten ift,” einzu- 

bringen. ' 

I. Die Erweiterung der Ungehorfamsnachtheife bei unterlaffener 

Erffärung auf die Angaben von Thatfachen und Beweismitteln, fo- 

gar fchon im worbereitenden Stadium der Verhandlung, wodurd 

ebenfalfs ein Eingehen auf Die Nichtigkeit der unbeftritten gebliebenen 

Behauptungen und Beweife ausgefchloffen wird.’ 

IM. Die regelmäßige Geftettung eines mündlichen Vortrages 

für jeden Theil, ohne fonftige Befehränfungen, als Diejenigen find, 

welge fih aus der Natur einer folchen gerichtlichen Verhandlung 

und in fachlicher Beziehung von felbft ergeben. 

Hiermit ift der in dr U. G.D. vorherrfäende Grundfat einer 

fteten vichterlichen Einmwirfung auf wahrheitsgemäße vollftindige Er- 

Uarungen dev Barteien nicht mehr vereinbar, vielmehr nach eingelei- 

teter Klage wefentlich in den Willen der Parteien gelegt, was md 

tieniel fie gegenfeitig vorbringen wollen, wenn e8 nur der gefegfichen 

Forn entfpricht. 

Daneben verbleiben aber den Gerichten folgende Befngniffe und 

Verpflichtungen: 
1. Die Prüfung der BVollftändigfeit und Begründung jeder 

Klage. Verorbn, vom 5. Juni 1833 8.8. Vol. den folg. Abfchn.) 

U. Infofern eine Partei ihre Erklärungen ftatt eines unmittel- 

baren fehriftlichen Einbringens, wie ihr vegelmäßig zufteht, zum ge- 

rihtfichen Protokoll abgiebt, hat der Dazu beftelfte Richter fi) Dabei 

ned immer nad) den Borfehriften der A. ©. D. über die Steffung 

des zur Iuftenction Deputivten infofern zu verhalten, als er nicht 

etwa 5108 Dasjenige aufzunehmen hat, was Die Partei ans fih felbt 

ganz von freien Stücleu vorbringt; vielmehr hat ev dabei fowohl die 

Stelfe eines vehtfichen Beiftandes, wie aud, andererfeits das Nichter- 

amt infofern zu vertreten, al® er im Intereffe dev Partei, aber aud) 

ohne Verfehrung de3 Nechtes und der Wahrpeit, nad; der Abficht 

der Partei mitwirken muß.‘ 

UN Bei ter mündfihen Verhandlung hat das Gericht, dur 

Pas Organ des Vorfigenden, „Pie Sorge für gehörige Erörterung
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der Sache" md dabei auch die VBefugniß zu Frageftellungen an bie 

Porteien Hierbei werden aber mindeftens diejenigen Grenzen zu 

beobachten fein, welde die A. GO. dem Inftenenten worgezeichnet 
hat. (©, oben 8. 65.) 

IV. Hinfichtlich der Beweis Anordunng und Erhebung hat das 
Gericht in allen Hauptpunkten noch diefelbe Stellung und Befugniß 
wie nad) der U. ©. OD. 

1) Diefe Peitung hat der deutfhe Richter von jeher gehabt, Bol. v. Daniels 
438. Sie ift auch wit der fog. Verhandfungamarime begründet und man barf 

ur die Verordnungen vom 1. Juni 1833, fowie vom 21. Juli 1846 oberflächlich 

betrachten, um bie procepleitende Mirfjamfeit des jepigen preußifchen Michters zu 

erkennen, 

2) Beroron, vom 1. Zuni $. 70, 71. und vom 21. Jufi 8.3.7. 17. 
3) Genau genommen war 8 fehon mit dem Syftem der A. ©. D. nicht weit 

vereinbar, tie Gärtner, Kritik des Unterfuhungsprimips. Berlin 1832 &.27 nadı: 

zuweifen gefucht Hat, A, M. v. Daniels ©. 461. Inzwifhen war bas Contumacial- 

yrincip der ©. D. im Ganzen fehr mife. 

4) As noch maßgebend find alfo zu bezeidinen: ©. OD. IU, 3, 23 —32 und 

bie Specialtitel des erften Theile über Aufnahme der Kfage 1, 5; ber Klngebeant: 

wortung I, 9, 1-17. 

5) Berorb, von 1. Yuni 1833 8.28. 

e. In Betreff der Rechtsmittel. 

68. Die meiften und erheblichften Veränderungen find in Anz 

fehung ber Nechtsmittel vorgenommen worden. Während nämlich 

die A. ©. DO. von dem Gefichtepunfte ausging, daß in allen nicht 

ganz unbedentenden Sachen eine weitere fachliche Prüfung und ge- 

eignete Verbefferung der erftinftanglichen Entfheidung im Wege der 

Berufung Rattfinden folle (Einf. 56), andererfeits aber das Verfahren 

5i8 zum Enburtheil in erfter Inftanz und im Safe der Berufung 

andy ned in zweiter Inftanz unter der Ueberivachung uud einjchrei- 

tenden Lenkung der vorgefeßten Anffichtsbehörhe verbleibt, hat Die 

neuere Gefehgebuug feit 1833 den Gebrauch der bisherigen orbent- 

fichen Rechtsmittel — Uppellstion und Revifion — fehr befchränft und 

Dagegen als theilweifen Erfag zivet andere, Recurs und Nichtigfeits- 

befehwerbe, theils beffimmter entwidelt, tHeils neu eingefügt, endlich 

au fir procekredhtliche Tragen im Laufe Des Verfahrens bei ben 

Gerichten felbft einen felbftftändigen Vefchwerbeiveg gefchaffen. Hier- 

mit ift fowwohl in die Behandlung des Rechtsftoffes, wie and) in Die 
‘ 6*
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Form des Nechtsganges an Stelle der umgebundeneren Weife nach 

der A. ©. D. größere Beftimmtheit gebracht und vielleicht nur darin 

ein Sehlgriff gethan, dag man fi) bemühet Hat, das Mefentliche 

von dem Unwefentlichen Durch abgefchloffene gefegfiche Beftinmungen 

zu fcheiden, 

Altes Nähere von den Nechtsmitteln wird dem befonderen Theile 
vorbehalten. 

I. Umfang und Husdehuung der richteramtlichen Befugniffe und Pflichten. 

a. Ueberhaupt. 

69. Das preußifche Nichteramt hat im Ganzen den Charakter 

eines unandgefegt jelhftthäitig über den Parteien ftehenden, zugleich 

aber auch und eben deshalb ihnen in großer Ausdehnung dienfibaven 

Anıtes — eines officium nobile et deserviens latissimum. Als all- 

gemeine Gefichtspunfte dürfen ihm, wie im Verfahren alten fo auch 

nod neueren Stils, wierwohl int Tegteren unter größerer Befrhränfung 

buch Barteivechte und Präjudicialtermine, noch jest die Borferiften 
bienen: 

Daß die Proceffe, foweit e8 ohne Nachtheil der Parteivechte ge- 

feehen Kann, abgefirzt und die Koften möglichft gefpart werden 

folfen (Einf, 6. O. 9); 
ferner; 

daß ih der Nichter bemühen müffe, die Wahrheit der einem 
Reätsftreite zum Grunde Tiegenden nicht verfpäteten Thatfachen 

auf ven fiherften und nächften gefeglichen Wege zu ernittehr 
(Eint. 10); 

endlid: 
daß auch Bei der zwedmäßigften Behandlung Nechteftreite ftets 
ein in der bürgerlichen Gefelffchaft zu vermeidendeg Uebel bleiben, 
demnach der Richter fi bemühen müffe, fie Durch gütliches Ueber- 
einfommen beizulegen (Ein. 22). 

b. Im Befonderen. 

70. Die einzelnen Aufgaben amd Thätigfeiten des Nichterantes 
im Laufe des Verfahrens erhellen theils fon aus her bisherigen 
Dorftelfung, teils werden fie fich as der Einrichtung des Berfah- 
vens in feinen einzelnen Beftondtgeifen und Formen ergeben. Als
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befondere willfünliche (Discretionäre) Zuftänbigfeiten find aber hier 

hervorzuheben: 

a. das Recht, ben Bormann des Klägers oder ded Derflagten, 

den nächften wie den entfernteren, ex fei vegreßpflichtig oder 

nieht, zue Vernehntung über bie bei der Inftwuction borkom- 

menden Thatfachen, worüber von ihm eine nähere und zuver- 

Lüffigeve Auskunft als von ber Partei felbft erivartet werden 

Kann, vorladen zu Yaffen und denfelben, wein er nicht etwa 

018 Zeuge die Ausfage verweigern Fönnte, Durch Die bei Zeu- 

gen üblichen Zwangsmittel zum Erfoeinen, fowie zu den er- 

forderten Erflärungen zu nöthigen;' jedoch wird Diefes Hecht 

nur eben zur Aufffirung der Sadie und ohne Störung des 

vorihriftsmäßigen Nechtsganges auszuüben fein; 

b. Das Recht, perfönfiches Exfheinen der Parteien oder einer von 

ihnen, Behufs eigener Erklärungen in geeigneten Fällen an- 

zuordnen? und denfelben oder ifven Vertretern und Nechts- 

beiftänden nähere Erläuterungen einzelner Punfte abzuver- 

Tangen;® 

c. das Recht, zum gehörigen Verftändniß des Streitverhäftniffes 

einen Beficht zu weranftaften, and Fachmänner babei zugus 

ziehen,‘ überhaupt ber Beihülfe Der Tegteven fi) zu bedienen, 

wenn bie zuberläffige Beurtheilung von Thatfachen nähere 

Kenmmtniß einer gersiffen Kunft oder Wiffenfchaft vorausfegt.” 

Daran fchließen fi) überdies nod; gewiffe Befugniffe zur Abruehr 

von Unvebfichfeit und Umwahrhaftigfeit, fowie Pie Ausübung des 

Bergleihsamtes. 

>) 9.9.1,17,5—-7. Bgl.1,5,49. 9,8. 

2) Veranfaffungen dazu finden fi in Shetrennungsfagen, ©. fihon oben 

8.52,5 und im befonderen Theile das Verfahren in Ehefachen. — Ein Swang 

zum Erf&einen Fan inbeß nicht angewendet werben. Bereits nach Anhang zur 

©. D. 1. follte perfonliches Eofcheinen nur verfangt werden, wenn e8 zur Ermitz 

tefung der Wahrheit unbebingt eforverlih wäre. Das wird fih in feinen Balle 

behaupten Taffen. Ueberall helfen die Ungehorfamsnaitheile aus, 

3) Diefes riäterliche rageret geht durch die ganze 8.D. Hindurh und if 

in ber neueren Zorn des Neditsganges nicht ganz Befeitigt.. Vgl. Verorbn. vom 

1. Zuni 1833 8.28. Damit ift aud) eine Gegenüberftelfung ber beiden Parteien 

im Sinne der ©. D. 1,10, 24 nit auegefhloffen. 

6.9. 1,10, 380 fi. 
3 @.9.1,9,38. 30, 3-6. 44,48. 45, 19. 46, 36, v. Daniels 482, 

“
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Anwendung ded Gefährde> Eides. 

71. Erwedt eine Partei den Verdacht gegen fich, Daß fie 

entweder mit ihrer Wiffenfchaft von einer genwiffen Thatfache oder 

mit Angabe der Mittel zuv Entdedung der Wahrheit gefliffent- 
lich zurüchalte, 

oder daß fie auf entferntere zeitranbende und Toftfpielige Beweis» 
mittel ohne Noth beftehe, 

oder daß fie Blos zum Verfehleif Der Sache Verlängerung der 

Friften und Zerminserftregfungen nachfuche, 

fo Tann ihr bei vorwaltendem Wahrfcheinfichkeitsgennde für einen 

foldhden Berdadt durch gerichtlichen Belcluß ein Gefährde- Eid auf- 
erlegt werben, beffen Verweigerung im erftgebachten Falle bei dem 
Verfahren alten Stiles ven Nachtheil des Zugeftändniffes, bezüglich 
der Nichtanführung, begründen, in Den beiten anderen Fälfen aber 
die Berfogung Des nachgefuchten Bortheils mit fich führen foll. Let: 
teves wird auch im neueren Verfahren fiettzufinden Haben, wogegen 
der erfte Fall unter dei neueren Ungehorfamsprineip feine Anwen: 
dung verlieren wid. 

Die Parteien felbft Fünnen einen folchen Eid nicht beantragen, 
fordern der Richter Fan ihr allein von Aıntsivegen auflegen. Nur 
bei Urkunden-Ebition, die einem Dritten angefonnen wird, gehört 
die Forderung des Eides zu dejfen Recht? 

28.0. 1,22, 3744. 
2) Abegg, in ber jur. Wocenfchr. 1840 ©, 221. 

Ripterliches Strafamt wegen wahrheitäwidrigen oder unredfihen Verhaltens 
der Parteien. 

72. Ansgehend von der Pflicht der Parteien zur gegenfeitigen 
Angabe der Wahrheit hat die A. ©. O. vorfügfiche Berftellung oder 
Berjehweigung der Wahrheit mit nachdräclichen Strafen beahuden 
wolfen (Einl. 13.14), „überhaupt aber denjenigen, welcher fonft mit 
Borbebacht und Ueberfegung die Wahcheit zu verdunfefn oder deren 
Ausmittelung zu verhindern ober zu erfhtveren fich) beifommen fügt." 
(1 23, 51.) Demgemäß find außer Dem Koftenerjag folgende Strafen 
verordnet: 

1. Ber vorfäglic, eine nachher beiviefene Thatfache Teurgnet, foll
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alte noch nicht vorgefchligte und eriwiefene Einwendungen oder 

Erinnerungen dagegen verlieren (ebdf. 8. 52, 1); 

2. wer wiffentlich Klage oder Eimete auf eine falfche Thatfadhe 

gegründet hat, oil damit and aus einen anderen vichligen 

Grunde nicht mehr gehört werden (ebdf. 8.52, 2); 

3. wer feine Wiffenfchoft von Thotfahen oder Beweismitteln 

über eite folje vorfäglich verenthäft, fell mit der betreffenden 

Thatfache auch zu feinem Vortheil nicht gehört werden (ebtf. 

852,3). _ 
Leiden Diefe Strafen nad; ben Umftänden bes Falles feine Un: 

wendung fo fell eine Gefübuße von 10— 100 Thlen. oder verhältniß- 

mäßige Leibesftvafe an die Stelle gefegt werden; auch darf die frevel- 

haft leuguende oder fügende Partei für unfähig erffärt werden, einen 

nothivendigen Eid ferner zu leiten (ebti. 8. 52, 4). 

4. Wer geffiffentfih den Abflug der Snftenction verzögert, foll 

in 20—100 Thle. Geldbuße oder verhäftwigmäßiges Gefängniß 

verurtheilt werden (1, 10, 11); desgleichen 

5. derjenige, welcher wifientlich verwerffihe Zengen vnorfchlägt 

oder wifjentfid, unbegründete Eimvendungen gegen Die Zeugen 

bes anderen Theiles vorbringt, in 10—50 Thle. Gefoftrafe 

(8.237 ebif.). 
Anzwijchen. dürfen dergleichen Strafen erft von dem erfenntenden 

Richter in feinem Urtgeil von Amtöwegen ausgefprochen werden und 

auch nur gegen denjenigen, der ih nicht auf Unfenntniß mit Diefen 

Beftimmungen berufen Yan, weshalb fie den Parteien befannt ges 

macht werben folfen (I, 23, 53. 54). 

Bei ber Einrichtung des neueren Berfahrene und in Folge der 

Aufgebung einer richterlichen Unterfuhung der Wahrheit mit den 

Rorteien fefbft, ift die fernere Anwendbarkeit diefer Grundfäge mehr 

ale zweifeihoft, jedenfalls in der Pragis nod) unerhört! — Ganz 

aufgehoben ift die frühere Berechtigung des bürgerlichen Nichters 

nah ©. D. 23, 56, die Strafe Des in einem bürgerlichen Nechts- 

fireit ermittelten Betruges im Endurtheit mitauszufprecen.‘ 

1) Für bie dauernde Anwendbarkeit ar und für fig entfcjeibet fi der Auf 

fa in Geltvanıner, Archiv II, 605. 

2) Betrug it nad dem Sr. G. 2. ein Vergehen, weldhes nad) den beflchenden 

Gefepen über das Strafverfagten nur im Wege der Anklage geftraft toerben Tann. 

“
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Bergleihsnmt. 

73. In Öemäßheit des bereits oben ($. 69) angezeigten all- 
gemeinen Gefichtspunttes foll der Richter neben der Ausübung feiner 
eigentlichen Nichterpflicht ein gütliches Webereinfommen der Parteien 
herbeizuführen, im Laufe der Verhandlungen umvergeffen fein. Do 
folt er nicht eher Vergleichsworfchläge machen, als big er durch hin- 
Vinglihe Bernehmmmg der Parteien fih in den Stand gefeht hat, 
über Das Gewicht der gegenfeitigen Gründe und über ben vermuth- 
fien Erfolg mit Wahrfcheinfichfeit urtgeifen zu Kunen. Die Bor 
fchlöge müffen auch fo eingerichtet fein, daß dadurch Feitem Theile 
die Xufgebung Harer und ihm uuftveitig zufonmender Nechte ans 
genmuihet wird, (Einl, 22 —24.) 

Ein witlih zu Stande gefommener, gehörig protofoflirter! Ver- 
gleich über die Sache ift gleich einem richterlichen. rechtekräftigen 
Urtheil wolfftvedbar. Kann ein folder nicht über die ganze Sache 
erreicht werden, fo find wenigftens theifweife ober präfubicielfe oder 
eventuelle Vereinbarungen zu werfuchen und zu vernitteln. 

Diejenige Partei, welche in Fällen, wo e8 fi um feine reine 
Rehtsfrage Handelt, einen ihr gebotenen, dem fünftigen, aber fchon 
wahrfeheinfichen Erfolge entipredhenden Vergleich zurüdgewiefen hat, 
foll deshalb mit Verurtheilung in die fpäteren Koften geftraft wer- 
den (8.09. 1,11. & 1—14.) 

1) Dafic Tann ein einfeitig gemachter, proiofollicter Vergleihsantrag, welcher 
nädftidem ar duch fhriftliche Erflärung des anderen Teiles angenommen ift, 
ber Strenge nad nicht gelten. Vgl. Strietherft, Archiv XV, 354. Ob ein im 
Aubienzprotofoll über die öffentliche mindliche Verhandlung niebergefihriebener, von 
den Parteien nicht unterfchriebener Vergleich rechtskräftig und exreruterifh fei? datz 

“über f. den Nbfhnitt von der Bwangsvollfterfung. 

Nebenverbindlichkeiten des Nichteramtes, 

74. Zu den Nebenpflichten des tichterfichen Amtes bei und 
nad Einleitung von Nechtsftveitigfeiten gehört: 

1. die Wahrnehmung des fiscalifchen Stempel=Inteveffe;! 
2. bie Wahrnehmung der obervormumbfchaftlichen Intereffen durch 

Veranleffung der Ernennung von Bormündern und Beiftänden 
für foldhe Parteien, die ihrer bedürfen, Kei der Bormumdbichafte-
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kehrte, fofern nicht in einzefnen Fällen dem Proceßgerichte 

felbft, als folhemn, die Anordnung eines Beiftandes gebgrt;? 

desgleichen durch Benachrichtigung des VBormundfchaftsgerichtes 

von Klagen, welche wider einen Bormund angeftellt werden;* 

3. die Wahrnehmung fonftiger Ianbesherrlicher Intereffen und 

Rechte Buch Benachrichtigung 
bex betreffenden Negierung 

von Negreß- und Injurierrklagen gegen ihre untergeord- 

neten Beamten und von Geldforderungen gegen Kaffen- 

beante ihres DVerwaltungehezivtes;* 

von Klagen gegen Domänenänter;° 

von Klagen, Klagebeantwortungsterminen und Erkennt 

niffen in Rechtfteiten, worin Kivchen, Stiftungen und 

Inftitute mit einer unter Negierungsanfficht ftehenden 

Bermögensverwaltung Parteien find;* 

ter Königl. Militör -Intendanturen non Schufdflagen gegen 

Magazin- und Kaffenheamte ihres Berwaltungsbereiches; 
ver General: Divection der Königl, Schaufpiele von Klagen 

gegen Mitglieder ber Könige, Schaufpiele und Kapelle." 

Für die Rechte der Privatparteien und deren Verhandlung ift 

felöftverftiandenermaßen alles Dies von feinem rechtlichen Einfluß. 

2) Hierüber genüge die Verweifung auf O.8.%. 9, Schmidt, Cenmientae 

zu den R. preuß. Stenpelgefeben, Berlin. 2, Ausg. 1855. 
2) ©. fhon oben $. 60. 
3) @.0.1,7,33b. 
%) Anh. (1, 6,8.) 8.49, 

5) ©. 9. 1,7,26, 

N. II 11,654 und, Referipte vom 17. September 1835 (Jaheb. XLVI, 
110) und som 23. März 1839 (Juft. Min. Bf. 122). 

7) Refer. vom 5. Mai 1828 (Jahıb. AXXI, 273) 
) Anh. 4.
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Schöter Ahfhnitt 

Die Formen und Negeln des Berfahrens im Allgenteinen, 

Die Arten des Verfahrens. 

75. Procek nennt die Einleitung zur G.D. 2, Die gerichtliche 

Berhandfung, welche den Richter zur Entfeheidung eines bürgerlichen 

Rehtsftreites in Stand fegen fol. Im weiteren Sinne ift Dazu auch 

noch dus Verfahren bei dev Urtheilsfaffung, foivie bei der Zwangs- 

vollftrefung (der Erecutionsproceß) zu rechnen. Infer Recht Fennt 

nun nicht blos Eine Art des Nechtsganges, fondern e8 hat neben 

einem regelmäßigen Verfahren auch noch befondere Arten desfelben in 

gewwiffen Fällen ;' Desgleichen manches Eigenthümliche in dem Verfahren 

einzelner Inftanzen. Eine erhebliche Verfchiedenheit beftehet in&hefon- 

dere ziwifchen Dem Nechtögange neueren Stiles und Dem immer noch in 

einigen Sachen beibehaltenen Verfahren älteren Stifes nad) den im 

Wefentlichen unveränderten Vorfchriften der A. ©. D.; ferner zwifchen 

dem Verfahren vor einem Gerichtscollegium und vor einem Cinzel- 

rihter. — Im Allgemeinen aber ift Der nach Befchaffenheit jeder Sache 

gefeglich vorgezeiehnete Gang von dem Willen der Parteien unab- 

hingig,” obwohl das auf ein unrichtiges Verfahren ergangene Urtheil 
deshalb allein? mit einer Nichtigfeit fo wenig behaftet fein, als in 

der ferneven Behandlung der Sache und in der Anwendung der in 

ihrer wahren DBefchaffenheit begründeten Nechtögrundfüge und rich 

tigen Proceßart in höherer Inftanz eitvas geändert werden würde, 
2) 89. Einf. 35 und 1,6, 10,1. 
2) 9. Daniels ©, 457 und unten 8. 107. 

>) Denn nicht z.B. eine Unzuftändigfeit bes Richters Hinzutritt. Bel. 5. 8. 
Auftruetion vom 7. April 1839 Nr. 14. 

Einftuß de8 Wertes des Htreitgegenftandee. 

76. Bon befonderem Einfluß ift dev Werth des Streitgegen- 

ftandes, jewohl auf die Beftimmung der Procekform, als auf Be 

nitgeilung der Zuläffigfeit der Rechtsmittel, fowie in Bezug auf 

amdere in Proceffe non der Hähe des Streitgegenftandes abhängige 

Wirfungen. Eine 8. Verordnung vom 21. Iuli 1843 hat, unter Anf- 

Hebung aller früheren Gefege, feweit fie jener engegenftehen, Fol- 

gendes vorgefchrieben:
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1. Der Werth des Gegenftandes eines Rechtsftveites wird Durch 

den Gapitaftwerth; deffelben und die rückftändigen Nugungen, Zinfen 

und Früchte beftimmt, foweit der wrfprüngliche, ober im Laufe dev 

erften Inftanz veränderte Magenntvag darauf gerichtet ift, ober bie 

Nukungen, Zinfen und Früchte von Amtswege zuerfannt werben 

müffen. 

Der Zeitpunkt, bis zu welchem die vücftändigen Nutungen, 

Zinfen und Früchte zu berechnen find, wird Durch den Tag der Ein- 

reihung der lage, und wen eine Vervolfftindigung derfelben ver- 

fügt worden, durch den Tag der Einreihung der vervolftändigten 

Klage beftimmt, 
Dagegen bleiben von der Berechnung ansgefchloffen: 

a. die Nutungen, Zinfen und Brüchte, welche erft während des 

Proceffes aufgelaufen oder entftanden find, 

b. die während des Proceffes entftandenen Schäden md Koften 

fowie alle im Werthe des ftreitigen Gegenftandes eingetretenen 

Veränderungen. (8. 1). 

Bei Einfegung eines Nechtgmittels wird außerdem von der Ber 

vehnung ausgefchloffen, was in Diefem Zeitpunfte unter den Parteien 

nicht mehr freitig if. (8. 2.) 
2. Die Berehnung wird in preußifchen Sitbergette angelegt. 

Preußifches Gold wird zu dem Werte, twozu cs in ben Königl. 

Koffer angenommen wird, fremdes Gold nach dem ZTagescourfe bes 

rechnet. Bei Vergleichung anderer fremder Geldforten mit preußifchen 

Gelde wird die von dem Staatöminifterium unter dem 27. Novbr. 

1821 (6. ©. &. 190) befannt gemachte Tabelle zum Grunde ge- 

legt. Wer ein von diefer Tabelle abweichendes Verhäftniß behanptet, 

muß darüber den Verweis führen. (8. 3.) 

3. Bei wiederfehrenden inmerwährenden Nußungen wird ber 

fünfundzwangigfache, bei Nutungen, deren Finftiger Wegfall gewiß, 

deren, Daner aber unbeftimmt ift, der zwölfundeinhalbfache Betrag 

einer Zahvesleiftung als deven Capitalwerth angensınmen. 

Auf eine beftimmte Zeit eingefchränfte periodifche Nubungen 

werden für Die ganze Zeit ihrer Daver zufanmengerechnet, jeboch 

nur foweit, daß ver Eapitalerth der immerwährenden Nugungen 

niemals überfhritten werden fol. 

Kücftände periodifcher Nukungen werden jederzeit zufommen-
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gerecänet. Sie treten dem Eapitahverthe Yinzu, wenn die Nurgungen 

felöft mit den Nücftänden Gegenftand des Procefjes find. (8. 4.) 

4 Die Exrmittelung, zu welchem Werthe der Streitgegenftand 

anzunehmen ift, foll während der Snftuction in evfter Inftanz er- 

folgen, forwohl um den Koftenanfag danach zu beftimmen, als auch 

am die Grundlage für die Beirtheilung der Zuläffigfeit der Rechts- 

mittel, ober anderer in Proceffe von der Höhe des Streitgegenftandes 

abhängigen Wirkungen zu gewinnen. (8. 5.) 
5. Der Richter hat daher, wenn der Werth des Streitgegen- 

ftandes nicht Mar vorliegt, die Parteien darüber zu hören. Diefelben 
find verpflichtet, eine Exflävung abzugeben. Gegen denjenigen, der 
fih nicht exffärt, gilt die Angabe des anderen Teiles. Sind die 
Angaben in dem Maße, als cs darauf im Proceffe zur Beftünmung 
der non Der Höhe des Streitgegenftandes abhängigen Wirkungen an- 
fommt, verfchieden, und Fommt eine Einigung nicht zu Stande, fo 
gilt die Höhere Agabe bis dahin, daß vom Gegenteil der Diinder- 
werth beiviefen wird.” (8. 6.) 

6. Wird ein folher Beweis des Minderwerihes angetreten, fo 
ift die Veranfchlagung nach deu allgemeinen BVorfehriften über Auf 
nahme gerichtlichen Tagen zu weranlaffen, jedoch mit folgenden Mo- 
Dificationen: 

a. Seiftungen, deren Werth fich mır nad) jährlichen Durchfehnitten 
beftimmen Täßt, find nach den Grumdfägen der für die beivef- 
fenden Landestheile geltenden Ablöfungsordnungen zu veran- 
flogen, und foll dieferhalb, wenn eine Partei es verlangt, ein 
Gutachten der Anseinanderfegungsbehörde eingeholt werden. 

b. Der Werth von Bergwerksantheilen ift nach dem Gutachten 
des Oberbergamts der Provinz anzunehmen. 

©. Auf den auferordentlichen Werth ift bei der Abfägung nur 
dan Kücdfiht zu nehmen, wen. derfelbe Gegenftand des 
Streites ift. (8. 7.) 

7. Grnndgerechtigfeiten gehören zu den Gegenftänden, deren 
Verth nach Gelde nicht abzufhägen if? (8.8) 

Dazu hat die Verordnung vom 21. Juli 1846 8.32 noch die 
Beltimmung gefügt: Mehrere im felben Nechtsftreite gemachte For 
derungen, welde auf Zahlung einer Geldfunme ober anderer ver 
tretbarer Sachen gerichtet find, werden auch dam, wenn fie aus
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verfhiedenen Gefhäften entfprungen find, zufammengerechnet, fo daß 
Die Zuftändigfeit des Gerichtes, Die Procefart, die Zuläffigfeit von 

Rehtsmitteln und die Anfegung dev Roften nach dem Gefammt- 

betvage diefer Forderungen beurtheift wird.‘ 

Die genaueren Negeln der Wertääbeftinmung für das Der 

fahren in geringfügigen Nechtsfachen, desgleichen bei dem Gchrauche 

der Nechtsmittel werden im befonderen Theile angemerft werden. 
1) Diefe Beftinmmimgen gelten au, ivenn es auf den Merthgegenflanb einer 

Prinsipals Intervention ankommt. Bol. Striethorft, Archiv II, 43, Bei uneigentz 
Tihen Miderflagen entfcheidet der Höchfle Werth der Klage ober der Widerflage. 
Beroron. von 1, Juni 1833 8. 59. 

2) Nach den Präjudicien des D, Trib, Nr. 1761 u. 2301 ift zu einer fpäteren 
Anfechtung des zuvor ausbrudlich oder Nilffhweigend zugeftaudenen Merthes der 
Nahiweis eines thatfächlichen Sertfums erforderlich, — Wäre in erfter Juftanz Der 

Werth noch gar nicht zur Sprache gekommen, fo findet die Grwittelung aud) noch in 

Höherer Inftanz flatt. Vgl. Präf. 1759 fowie das Gefeh v. 10. Mai 1851 8. 12. 
3%) Hätten die Parteien Dennod; einen Beftinmten Werth angegeben, fo Tommt 

berfelbe allerdings als maßgebend in Vera. Bräjud. 1749. 
4) Bol. Entfheid, XVII, 537. 

Berhandlungsweife überhaupt. Miündlichkeit, Schriftlichfeit, Defientlichfeit. 

77. Während nach der Ü. ©. D., wie zusor fchon nach dem 

Corp. Jur. Frid.' da8 Verfahren bis zum vichterfichen Urtheile ein 

gemmifchtes mündlich -[hriftliches war, Hauptfüchlich nämlich ein per- 

fönficher Verkehr zwifchen dem dazu werovoneten Nichter und den 

Parteien oder deren Vertretern und Beiftänden, wovon alfes Exheb- 

liche zum gerichtlichen Protofoll gebracht ward, Schriften und Schrift 

füge der Parteien hingegen blos ausnahmsiweife oder beiläufig zır- 

gelaffen waren: fo befteht die neuere Oefeßgebung allein auf eine 

fchriftlihe Grumdlegung durch Eingaben oder protofollarifches Vor- 

bringen der Parteien,” mit einer bemmächft folgenden contradictorifchen 

mindfichen Hauptverhandlung vor dem erfemmenden Nichter? Die 

Berfaffungsurfunde fügte Hinzu:* 

Art. 93. „Die Verhandlungen vor dem erfenmenden Nichter in 

Eivil- und Straffachen folfen öffentlich fein. Die Deffentlichfeit 

Tann jedoch durch einen öffentlich zu werfündenden Beihluß des 

Berichtes anegefhloffen werden, wenn fie der Ordiuung oder den 

guten Sitten Gefahr droht. In anderen Fällen Tan Die Deffent- 

lichfeit nur durch Gefee? ausgefeploffen werden.”
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Auch die mündliche Berhandfung unterliegt übrigens einer pro= 
tofollarifhen Beglaubigung (unten $. 92); die Anfrehthaltung 
der Ordnung in der Sigung felbft gebührt dem Vorfigenden, 
welcher etwwaige Nuheftörer zur Ordnung verweifen, nach fruchtlofer 

Ermahrung mit Entfernung bedrogen und bei fernerer Zuwider- 
handlung entfernen Yaffen Tann. Wer feinen Ocgner oder das Gericht 

beleidigt, gegen den Tann fofort eine Orbuungsftrafe bon 1—5 Thlr. 
oder 6— 24 ftindiges Gefängniß Durch Beichluß Des Gerichtes aus- 

gefprocden und vollftreeft werden, mit Vorbehalt der etwa verwirkten 
härteren Strafe, Einzehichter und Conmmiffarien dürfen den erfolglos 

zuvüdgewiefenen Nuheftöver für die Dauer der Verhandlung, jedoch 
nicht über fechs Stunden, einfperren Ioffen.‘ 

1) Wegen der älteren, mehrfach benierfenswerthen Verhandlungsform vergl. 
Sehe in Simon nnd v. Strampff, Zeitiche. 1,27. 32; auch Nbegg, Verf. einer 
Selb. der preuß. Eiv. Proc. Gefeßg. 8.37. 

2%) ©. def. Verorbn. von 21. Iuli 1846 8. 2-8, 
3) ©. fchon Berordn, vom 1. Iuni 1833 8.18. und vom 21. Zuli 1846 

8.11. Na Tehiexer findet ein Verzicht nicht ftatt. 
4) In gemefenee Weife ward bie Deffentlichleit bereits eingeführt für bier 

jenigen Landesiheife, wo bie Verorbn. von 21. Iuli 1846 gilt, durch Königl, Cab. 
DOxvre son 7. April 1847, nämlich mit Befhränfung auf anftändig erjcheinende 
Männer mit dent Rechte der Nationaleocarde. Die Verf, Urk, vom 5. December 
1848, die Beroron. vom 2. Janıar 1849 $. 32, fonie die oben angef. Verf. Krk, 
und bas Gefeg vom 26. April 1851 Art, XI gingen über diefe Befchränfung Hinz 
ans, DS übrigens die Deffentlichkeit als NRechtegrundfap (Grundfaß des öffent: 
Tichen Rechtes, wie in Franfveih angenommen wird) ober als Procefvorfhrift an 
zufehen fei, ift bis jegt ned} zu feiner Gntfcheidung gelangt. 

5) &o nad) dem angef. Art. XT bei allen Rechtöjtreitigfeiten in Ghefachen. 
6) Suftenet. v. 24. Juli 1833 8.36. 8. Cab, D. v. 24, Detbr. 1838 ©. 504. 

Veroron, v. 9, Febr, 1849 über die Gewerbegerichte 8. 41,42, Vgl. $. 182 Note, 

Berihtsort und Sprache. 

78. Hinfichtfich des Gerichtsortes giebt e8 Teine allgemeine 
gefeßliche Beftimmungen; jedoch Tiegt außer Zweifel, daß Darunter 

regelmäßig der gewöhnliche Sit des Gerichtes zu werftehen iftz' auch 

ift für gewiffe Fälle, z.B. zu Eidesfeiftungen, ein befonders geeig- 

neter Drt zu benngen (|. unten am Ende des Abfch.). Alfgemeine 
Öerihtsfprace ift Die Deutfche, Dentlichleit und Auftand der 

Redeweife machen fih als natürliche Anforderungen geltend.’
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Bejondere Borfehriften beftehen wegen des Gebrnuches der pol- 

nifchen Sprache neben der Deutfchen für das Orofherzogthum Pofen.’ 

"Die bei frembländifgen Perfonen, desgleihen bei Blinden, 

ZTanben, Tanbftummen zu beobachtenden Formen der Berncehmung 

und Protofoffivung werden weiterhin vermerkt werden. 

Bo. 8.9.1,3,7 und Syitem drs rm. u. deutfc. Eiv. Broc. $. 196. 

2) Noch immer Tatinifiet unfere Gerichtsfpracdhe mehr als nöthig wäre Aug 
it fie nicht gang frei von veralteten und zum Theil falfchen Nedegebräuhen. 

3) Berorba, yom 9. Februar 1817 8. 143— 150 und Veroron. von 16, Juni 

1834 Art, IX. Bl. Strieihork, Arhiv I, 64. 

Gerichtliche Zeiten. 

79. Dos heutige Verfahren geftattet zwar feine allgemeine Be- 

fhränfung der Rechtsftreitigfeiten auf eine gewiffe Zeitbaner, wie fie 

frühechin won der Gefegebung beabfichtigt war, dagegen Fommen 

folgende Zeitbeftummungen noch jegt in erheblichen Betracht: 

1. A Zageszeit für gerichtliche Handlungen dient die gewöähne 

liche Gefhäftszeit, bezüglich Die Dafür angezeigte Stunde; für gericht- 

tiche Einveichungen der ganze Tag bis Mitternacht, 

2. Offene Tage fin gerichtliche Streitverhandfungen find alfe 

Wocentuge; befreit dagegen alle hriftlichen Sonn= und Fefttage,? 

fo daß ihre Benutung zu dergleichen Handlungen nur in den dringend- 

ften Fällen eines fonftigen NRechtsverfuftes ftatthaft ift,’ obwohl ohute 

einen folchen Nothfall Teine Nichtigkeit die Folge fein winde;‘ ebenfo 

die Sabbathe für die Juden, mindeftens für die inländifchen;* ferner 

die Gerichtsferien zu Oftern, Pfingften, Weihnachten und in der 

Ernte? Während derfelben Dürfen Handfungen der Stveitgerichts- 

barkeit, wobei Die Parteien felöft mitwirken, nicht vorgenommen wer 

den, 08 fei denn, daß Gefahr im Verzuge obwaltet, namentlich in 

Vechfel-, Alimenten- und Arreftfachen, wofiie befondere Vorfehrung 

getroffen ift.” — Handelegerichte haben Feine Gerichtsferien? Wegen 
der Zwangsvolfftrefungen in folden Zeiten ift auf den betreffenden 

Zitel des befonberen Theils zu verweifenr, 

)6.9.1,8,35. Dies it noch ein Nadhkfang der Conftlution vom 31. Der 
cember 1746. 

2) Nefer, vom 5. März 1810. Datihie IX, 30. 

2) Bel. den aus jenene Nefeript entuonmmenen Anhang $. 62 zur &,D. 
789. ©.90.1,7,2, Anh. zu ©. 9,5. 448.
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%) ©. die in ben V Ergänz. ze ©. ©. 1,8,5 angeführten Referipte und 
fon L 2. C. de Judaeis. 

9 6.9.11, 1,51 ff. Hier find für jedes der drei hohen Befte vierzehn Tage, 
für die Eruteferien vier Wochen vworgefchrieben, Cine miniterielfe Verordnung 
vom 16. April 1850 (Zuft. Min. Bf. 129) Hat einige abweichente Beftimmmungen 
getroffen, welche zivar mit den in der &.D. a. a. D. vorgefchriebenen Zeiten nicht 
vöffig übereintveffen, aber aud; Deu Intereffen der Gerichtseinfafien feinen Abbrud, 
tun, Es find nämlich nur drei Tage vor und drei Tage nad) jeden ber hohen 
Sefe, dagegen zu der Eentezeit fechs Wochen bazır beflimmt, 

72H. ©D.u.0.D 1,152. Die Inftenion vom 16, April 1850 

8.111 hat dies für die Dauer der Exnteferien (oder großen Gerichtsferien) auf 
atfe fchleunigen Enchen ausgebehnt. 

8) Snfteuetion a. a. D. $. 13. 

Sortfegung, Beitgrenzen. 

80. AS Zeitbeftimmumgen für gerichtliche Acte dienen tHeils 
Briften, teil Tagfegımgen (Terinine, Nechtstage), welche evftere 
entweder Das Gefek oder Der Richter, Ießtere nur Diefer worfchreibt, 

obwohl mit Beachtung der dafür gegebenen gefeglichen Regeln. 
Bei Bereinung der Friften zäflt man nad der bürgerlichen 

Zeitabtheilung jeden Tag von Mitternacht zu Mitternacht, Mo» 

note nach der gewöhnlichen SKalendereinvichtung? Der Lauf der 

drift beginnt mit dem Tage, twelcher auf denjenigen folgt, wo bie 

Brift in Lauf gefeht ift, was vegelmößig mit der Zuftellung des be- 

treffenden vichterlichen Actes gefehieht. Der ganze legte Tag der 

Feift ift Demmach noch zur Benugung offen.’ Yeiertage und Gerichts- 

ferien werden miteingerechnet, felbft wenn ber legte Tag ein folcher 

befreiter wäre.‘ 
Wird ei Nechtstag ans DVerfehen auf einen Sonn oder Feft- 

tag angefegt, fo fell der nächftfolgende freie Wochentag, oder wenn 

der Act vor dem Collegium felbft wollzogen werden foll, der nächft- 

folgende Situngstag dafür gelten. 

Der Rehtstag ift verfäumt, wenn in Sachen, die noch dent 
Borfehriften des Alteren Verfahrens nad) ver ©.D. unterliegen, die 

auf eine BVormittagsftunde geladene Partei bis 12 Uhr nicht ers 

fchienen ift; auf eine Nachmittagsftunde: bis 5 Uhr? Nach den 

neueren Berfahren tritt Verfäunmig und Ungehorjam mit bem Gloden- 

fohlage der Keftimmten Etunde ein? Außer folhen Ungehorfams- 
fälfen hat jede zu Mitwirfung bei der Inftruction vorgeladene Pers
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fon, weldhe eine Stunde auf fid) warten Täßt, die Koften der eiva 
bierdurd; nöthigen neuen Tagfagung zu tragen. 

Gefegliche Friften Eönnen nicht verlängert twerben, wenn Das Gejeh 
fefdft feine austrüdtiche Erlaubnig dazıı ertheilt hat. Richterliche 
Sriften und ZTugfogungen unterliegen einer Exftredung und Ver- 
tagung. Diefe erfolgt bei rechtzeitige Antrag nor? eingetretener 
Scummiß, wenn die Parteien Felbft einverftanden find, ofne Weiteres; 
anf einjeitigen Antrag nur unter Beicränfungen! Hinderungsgeinde 
hu der Perfon der Rechtsamwvalte Fommen in feinen Betracht.” Die 
erftvete Feift wird ohne entgegengefette Beftinmung vom Ablauf 
der vorher geftatteten gerechnet. 

2) HRAMEN L,3,45. Entiheid. des D. Teib. VII, 144, 
2) Refeript vom 16. Iufi 1798. N.C.C.X. No. 1659 de 1798. und banad 

Anh. 60 zu ©.D. 

2) Verorbi, vom 5. Mai 1838 8.5. ©. 275. 
9) Berorbn. vom 14. December 1833 $. 21. 
>) 60.185. Diee Beftinmmg it für Barteiredhte geführlih. 
98.2. Mf. 8. 
?) Beroron. v. 1. Juni 1833 8.12,21. Cab. OD, v. 18. October 1837 ©, 147. 
%) 89.188 
>) Er. $9, 
»0) 3.2. twegen Bergleichsverhandfungen, ©, D.1,9,48. Aber au font. 

Vgl. Veroron. vom 21. Juli 1846 $, 10, 
2) Wgl, diefelde Berordn, vom 21. Zuli 1846 52 0. G, und 8.10. Das 

Nähere bei den einzelnen Procegarten. 
2) 6.02.1,8,30. Berordn, vom 21. Zuli $. 10. 

2) Darüber fehlt es an ausbrücklichee Yeftinmung, Der obige Sab ift aber 
die natürliche Ausfunft. &, aud Koch, Eiv. Bro. $. 150, 21. 

Barteihandfungen. 

31. Die Handlungen der Parteien bezüglich ihrer Vertreter und 

Rechtsbeiftände find entiweher einfache Erklärungen und Anträge oder 

Sah= und Nechtsansführungen. Das Gefep Iegt Dabei fo wenig 

als möglich Zwang. auf und Täßt im Allgemeinen die Freiheit, für 

fich fecbft fowogl fehriftlich, al8 auch zum Protokoll, desgleihen in 

den mündlichen Verhandlungen wor Dem erfenmenden Richter, zu 

roftufiren, d. ti. Anträge und Erflärungen vorzubringen md zır bes 

gränden, fowie denen des Gegners zu widerfprechen. 8 leidet Die- 
fes nur folgende formelle Belchränfungen: 

7
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1. Gewiffe Parteiverträge Finnen nicht zu Protokoll, fondern allein 

in förnlichen Schriftfägen eingebracht werden.' 

2. Gewiffe Schriftfäge bebirfen der befonderen Gemährleiftung 

oder Beglaubigung von Seiten eines Nechtsanwaltes.” Eine 

gleiche Bedentung Haben allein die Schriftfäge Sffentlicher Be- 

hörden, desgleichen folcher Privatperfonen, welche zum vichter- 

Gichen Aınte befähiget find,’ undYwar die der Iehteren fornoht 
in ihren eigenen Nechtsfachen, wie au) wenn fie als Stell- 

vertreten einer Partei aufzutreten gefeglich befugt find.‘ 

As Nehtsantwalte dürfen zu folher Beglaubigung Hinfichtfich 

der bei dem Obertribunal in Revifions- und Nichtigfeitsfachen vor- 

fommenden Schriftfäge nur die bei dem nberften Gerichtshof felbft 

angeftefften Nechtsanwalte benigt werden‘ Sonft ift jeder andere 

infändifhe Nechtsamwvalt Dazu befugt, Ieboch muß ber bei dem be- 
treffenden Proceßgericht felbft nicht angeftellte aufer dem Datum und 

der Unterfährift noch fein Dienftfiegel bei Orduungsftvafe beifügen. 

Dur die Unterzeichnung, unter welcher Befhränfung fie auch 

gefhehen möge, wird der Rechtsanwalt für den Inhalt der Schrift 

ebenfo verantwortlich al Hätte er fie felbft abgefaßt.” 

Hat eine Partei einen Nechtsanwalt ald Bevollmächtigten an- 
genommen, fo muß Diefer im Verfahren neen Stile8 die zur Grund- 

Tage der Verhandlungen in erfter und zweiter Inftang dienenden Ans 

träge, Erflirungen nnd Schriftfäte einreichen,‘ 

Alten Ferinfichen Schriftfügen ift eine Abfeprift für den Gegen- 

theil beizufügen.’ 

Ob und welcher hefonderen Beihülfe die Parteien fich auferden 

bei ihren Schriften bedienen oder bedient haben, bleibt in privat 

vectlicher Beziehung außer Betracht Eine beiläufig anerlannte 
Porteibefugniß ift die Vertheilung einer fhriftlichen ober gedrudten 

Species Facti unter den Mitgliedern des erfennenden Gerichtshofes, 

desgleihen die Vorlage eines Facuftätsgutachtens.” 

Die fonftige Eimichtung der Schriften und Vorträge ift durch 

die Gefehäftserdnungen und den Brand), im Uebrigen dich ihre 

Zwedbeftimmung gegeben.” 

2) ©. Berorn. vom 21, Juli 1846 $. 17.20. 23. 

2) ©. befonders Berorhn. vom 21. Juli 1846 $. 3. 7.21.23. 

3) C6df. $. 3, 21 und hen Deelaration vom 6. Apeil 1839 Mt. 7. Ins
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Arnstion vom 7. April 1839 Nr. 28. Niterlih befähigt find wirffiche Meferenda: 
rien (nicht Auscultatoren) nad) ben Gefek vom 26. Apeil 1851 Art. XV, 1, Ueber 

den Begriff und Umfang dee öffentlichen Behörden vgl, Plenarhefgl. vom 27. Mai 
1839 (Eutfheid. IV, 273) Präjud. 666. 

% Gab. DO. vom 4. Aprit 1840. ©, &. 117. Dgl. übrigens Präjud. des 
D. Trib. 2621 vom 18. April 1855. 

5) Beroron, von 24. Zuli 1846 8.234. 

%- Beroron. vom 21. Juli 1843 9.15. ©. ©. 295. ©. auch wegen der 

Eompelenzconflice Gefeg vom 8. April 1847 8.5. ©. ©. 171. 
?) Berordn. von 21. Juli 1846 9.33, ©. indeß wegen Befhränfung auf 

gewifle Bunfte: DO. Trib. Präjud. 1448 vom 31. Mai 1844, 

8) Berorbn. vom 1. Juni 1833 9. 70. Verordn. vom 21. Yuli 1846 $. 3,7. 

9) Berorbn, vom I. Juni 1833 0.0.0. 

20) Das Verbot und Die Strafbarfeit der fog. Winfeffchriftitellerei (ugL. bes 

jenders Goltbammer, Archiv IL 67. IN, 637) trifft die Parteien felbft nicht. 
2) ©.9.1,15,21. Sie barf der Controle de3 Gerichtes nicht entzogen und 

dent Gegner nicht vorenthalten werden. 
2) .9.1,233,25°. 
12) eher die zwechmäßigfte Ginrichtung der mündlichen Vorträge vgl. Ulcich, 

Mand. fun. Bag. Proc. Heft 1. ©. 39. »Si les raffinemens dangereux de ldo- 
quence sont bannis des plaidoyers, la Prusse en est redevable a la sagesse du grand- 
chancelier (Coeeeji).« Oeuvr. de Frederic le Grand. IX, 30. Jener Bann dauert no! 

Gerihtshandlungen. 

Bernehmungen. 

82. Da das preußifche Nichteramt vornehmlich den Ziwe vor 

Augen behalten fol, dem wahren Recht und Teinem bloßen Form- 

oder Scheimecht Geltung zu verfhaffen, fo ift auch bei den Ber- 

chungen der Portefen und anderer Berfonen im Laufe des Nechts- 

ftreites alfer Fleiß Darauf zu verwenden, daß fo bollftändige wie 

wahrheitgemäße Erffärungen erlangt werden. Das verordnete Gerichts- 

gfied Hat daher gleich Anfangs und nach Umftänden wiederhofentlich zur 

Angabe der Mohrheit und vollen Wiffenfchaft aufgufordern, auch mit 

den Nachtheilen der Unwahrheiten befannt zu machen; fodanm tu der 

Sade felbft fich zuexft die Thatfachen erzählen zu laffen ober nöthigen 

Falfs ftüdweife abzufragen; die Mittheilungen vubig, aufmerkfam und 

geduldig anzuhören; fie she Noth nicht zu unterbrechen, wohl aber 

bei umverftändlichen oder ungufanmenhängenden und zweibentigen 

Henferungen auf beftimmtere Erklärungen zu beftehen, Bis der Gegen- 

ftand erfchöpft ift 
7x
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Veber den Hergang md die Ergebniffe ift ein getrenes und voll- 

ftändiges Protofoll in Gemäßheit der weiterhin folgenden Beftim- 

mungen aufzunehmen. 

fe der zu Vernehmende der Deutfehen Sprache unfundig, fo 

genügt c3 bei Verhandlungen vor Einem Richter, wenn Diefer felbft 

oder ein etwa zutgezogener Protofollfügrer? der fremden Sprache vofl- 

fommen mächtig ift; fonft bedarf es der Zuziehung eines? vereibeten* 

Dolmetfehers. Die Vereidung Fann jedoch unterbfeiben, wenn «8 fich 

um einfeitige Exflörungen einer Partei handelt und diefe auf Ver- 

eidung verzichtet, oder wenn in anderen Fällen beide Theile Davon 

abftehen‘ Für Verhandlungen vor einer mit Einem ober mehreren 

Richtern und einem Protofoffführer zu befeßenden Gerichtsbanf fehlt 

88 an Durchgreifenden Beftimmungen. 

Toube Berfonen find duch BVorlegung fehriftlicher Tragen zu 

vernehmen; bei einem Taubftummen aber ift auf Denfelben Wege 

die Erlangung einer fchriftfichen Beantwortung zu verfuchen. Ift er 

dazır unfähig, fo müffen werigftens zivei Perfonen, welche feine Zeichen- 

fprache verftehen und jolches on Eidesftatt befräftigen, old Dolmet- 

fer zugezogen werden.’ 

26@09.11,3,23 f. 
2) Die gefeplichen Beftimmmngen bierüber find im Ganzen fehr zerriffen. Nur 

wegen der Wenden ift eine für alle erheblichen Fälle ausreichende Berorbnung 
ergangen (Gefeh vom 11. Mai 1843 ©. 183), die fh den fen vorhandenen Bes 
Rinmungen über andere Fälle anfehlieht und fügfich benugt twerden Tann, ivo jene 

nicht ausreichen. 
3) Refer. v. 13. San. 1800 (Steugel X, 856) Auf. 75.87. ©.9.1,10,218. 
% Anh, 75 und Gefeg vom 11. Mai 1843. Die Eidesformel — dafern 

der Dofmetfiher nicht fon ein für affemal wereidet fein folfte — findet fi in 

Bezug auf Parkeierflärungen vorgezeiäuet in ©. D. 112,40, und für Zeugen 

vernehmungen in der ©. DO, 1,10, 215. (Bol. Berordn. vom 28. Juni 1344 8. 4. 

©. 249.) Die Formeln find aber fehwerlih für fo bannal anzufehen, daß nicht 
fachgemäße Aenderungen ober Berkürzungen darin vorgenommten werden dürften, 

6) &. abermals Anh. 75 und Gefeß vom 11. Dai 1843, 
% Die nächte Entfheidungsquelle würde noch ©. D. 11,2, 37—39 fein. Al 

Tein bei Wenden gilt nad) dem Gefeh von 1843 aud; hier das Vorbemerkte. Und 
in Strafjahen genügt Ein Dolmetfeher vor bem erfennenden Geriht. Gefeh vom 

3. Mai 1852 At. 27. (Anders in ver Vorunterfugung. rim. D, 58-60.) Die 
Praris it daher mit Zug auch in Eivilfa—hen nur für Buziehung Gines Del 
melfchers. 

7) Ab. 73 und 8.9, 1,2, 4—7.
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NRihterlihe Befälußnahmen. 

83. Auf jede Verhandlung folgt in der Megel eine vichterliche 

Beichlugnehme, Die ihrer rechtlichen Bedeutung nach entweder eine 

Verfügung ober ein Endbefcheid ift, und zwar, fofern fie nicht Jchon 

den inftiuivenden Gerichtögliedern oder Eingelvichtern zufteht, bei 

Nichtercoflegien auf den mündlichen Vortrag eines Decernenten;' 

wern aber die Sache zu einem Endurtheil vorbereitet worden ifl, 

meiftens auf fehriftfich -münblichen Vortrag? Die endliche Beichluß- 

foffung geht in der Verfammlung des Coffegiums ober der allein 

dazu berufenen Abtheitung mittelft Unfinge durch den Vorfigenden, 

welche bei dem unterfien — im jüngften Dienftalter ftehenden — 

Mitgkiede beginnt, nach Mehrheit der Stimmen vor fi. Bei gleidh- 

getheilten Anfichten giebt die des Vorfigenden den Ausfchlag, aus- 

genommen, tern e8 fich in der Nevifionsinftanz am Abänderung 

ziveier gleichförmigen Urtheife handelt.‘ 

Ueber die Befchlüffe in Sprichfachen werden bei den Colfegien 

eigene Protofolle geführt,’ Die Stellung und Einrichtung des Ober: 

Zribimals bringt außerdem die Anlage und Zührung befonderer 

Rröjudieienbücher mit fidh. 

Das Nühere über die Abfafjung der Entfcheide folgt im Testen 

Abfehnitt Diefes alfgemeinen Theifes; Hier ift nur von den Verfügun- 

gen im Laufe des Verfahrens zu handeln. 

) 2gl. ©. 9. 11,3, 41—50. 

3 009.113, 1. Imftrucion vom 24. Juli 1833 8.38. ©. davon no 

unten bei den Erfenntnifen im lebten Nbfchuitt des allgemeinen Theiles, 

3) 8.9.11,23,16u.17. Ein nod nit entfchiebener Streit befteht bar- 

über, ob mur über das Endergebuig im Ganzen abzuflinnen fe, ober über Die 

einzelnen Gründe, d. h. über bie einzelnen Fragen, von benen folgerichtig die legte 

Eatfeivung abhängt. ©. bie V Ergänz. zur ©.D.1, 13, 31, eine Stelle, bie 

ebenfo tie Corp. Jur. Frid. I, 18, 7, wenigftens für Teilung der thatfächlichen und 

sechtlichen Frage fpriht, Das Zuftizminifterium if für bie febtere Anficht, Au 

ber Derfaffer flellt fich auf diefe Seite, obgleih er das Wunderlihe darin, ivas 

jedod in der Eolfeginfverfaffung feloft wurgelt, nicht verfennt, Bol. Archiv für 

div. Praris XI, 93. 
)0.9.1,15,7. 
5) Cab, D. vom 6, April 1839 und Refeript von 29ften besf. Monats, Zufl. 

Min. Bl. 142. 

%) ©. oben 8.6 u. 18, inabefondere Berordn. ». 1. Auguf 1836 If. Vor 

“
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der Eintragung einzelner Senatspräjubieien findet fortan eine gemeinfame Präftvial: 
prüfung und alfenfalls bie Verftellung zu einer nochmaligen Erwägung des bes 

treffenden Senates fat, Präftld. Eonferenzbefhl, vom 3. November 1855, 

Berfügungen. 

84. Die vihterlichen Befchlußnahmen im Laufe der Streit: 

verhandlung, fowie behufs der Zwangsnolfftrefung find 
a. Deerete, welche auf die Anträge der Parteien oder des De- 

putixten ober auf fonftige Zufchriften mit Prüfung der Sadı- 

lage, bei Collegien auf Vortrag des Decernenten, exlaffen 

werden;? 
b. Refolntionen, welche der Deputivte für fich allein zur fort- 

gefeßten Ausführung des ihm ertheilten Auftrages erlafen darf.? 
Zede Art davon Fann von dem Gericht oder von der vorgefeßten 

Inftanz wieder aufgehoben oder abgeändert werden. 

Sie folfen fünmtlich in Dentficher, ungefinftelter Schreibart und 
in deutfcher Sprache abgefaßt fein, felhft wenit fie in das Anstand 
an Parteien erlaffen werben;* ferner Die betveffenden Perfonen ge- 
hörig bezeichnen und die denfelben gebührenden Envialien beobachten;* 
and) dürfen fie bei Strafe der Nichtigfeit Feinen anderen Nachtheil 
auf den Fall der unterlaffenen Befolgung androhen, als das Gefek 
vorfchreibt oder zuläßt.® 

Danach beftimmt ich Demmächft die weitere Mirffanifeit der 
Berfügungen. Im Allgemeinen find jedoch affe vichterfichen Auflagen 
und Befehle fofort peremtorifch and präjudicieller Natur, Es giebt 
indeffen auch blos anheimgebende — moniterifche — Verfügungen. 

») 6.9. 1,3, 41—46. 1,3, 12 x. 
2) 6.09.110,6—-8. 16. 
) 0.171. Anh. 51. Wegen Bofen f. oben $. 78, 
?) Sp gegen die Häupter der flandeaherrlichen Käufer. 
5) Berordn. vom 14. December 1833 9.5. Nr. 2. 

Einzelne Arien, 

85. Zu den bemerkeuswertken Arten der vichterfichen Ver- 
fügungen gehören: 

a. die Ladungen beftimmter Perfonen. Die Nichtbefolgung perem- 
torifher Ladungen wird nach Verfchiedenheit des Falles ent- 
weder mit fachlichen Nachtheilen, oder mit Anwendung von
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Mitteln der Ztoangsvollfirefung bedrofet. Jedoch findet eine 

Bedrohung mit perfönficher Abholung oder Vorführung nur 

im äußerften Falle ftatt, wenn mit einem fonftigen Ungehorfans- 

verfahven wicht zum Ziele zu gelangen wäre. 

b. Refoiute oder Nefolntionen des Gerichtes feldft, woburch eine 

erhebliche Bor- oder Nebenfrage, 3. ®. in fog. Interimifticum, 

ober die Beweisfrage ihre maßgehende Entfcheidung erhält? 

c. Mandate oder beftimmte Befehle mit einer wenigftens beding- 

ten Bollftreeföarfeit.’ 

Dazu Tommen die Correfpondenzen mit anderen Behörden, ind- 

befondere die Erfugungsfchreiden an einheintifche ober auslänbifche 

Gericgte wegen zu Teiftender Rechtehütfe.‘ 

2) 6.0. 1,7,18. Ausveidlich nachgegeben it die Meafcitation gegen aud- 

Bleibende Zeugen 30, 183. und für Sühneverfuge in Ehefgeldungsfadhen 40, 25, 

welcher Teßtere Fall aber nun ausfcheibet. 

2) Bl. 6.0. 4,15. 6,7. 10,67 u, et. 

3) Das Nähere im Mandate: und Bwangsyelfittesfungsverfahren. 

4) Die Gerichte find hierüber mit fehe ausgebehnten Anveifungen verfehen, 

Susbefonbere dürfen danach die inlinbifhen Gerichte untereinander ohne weitere 

Vernuttelung der Obergerichte correfponbiren, und wenn «8 auf die Requifition 

auswärtiger Gerite anfonunt, ih deshalb unmittelbar an das Miniftleriun der 

auswärtigen Angelegenheiten wenden. Allg. Berf. von 30. Aprit 1849 und vom 

27. September 1854. Zuft. Min, Dt. 1849, 287. 1854, 374. And mit den Ge 

richten mehreren beuifcher Länder ftehen die unfrigen auf einem unmittelbaren Ne: 

quifitionsfuß. Gingelnes f. in den V Ergänzungen zur ©9.1,74-1 win 

ben oben 8.23 Nr. 3 angeführten Staatöverirägen Art. 1. 

Zuftellung der Berfügungen. 

86. Alle vichterlichen Verorditungen müffen behufs ihrer Voll- 

freefung Den Beteiligten in einer aus den Acten glaubhaft erhel- 

Tenden Weife befannt gemacht werden,‘ was in geeigneten Fällen 

fefert zum Brotofoll gefchehen Tann? fonft aber vegelmäßig dich 

Abfchriften, weldhe von ben Kanzleivorftande begfaubigt werben, zu 

bewirken ift,’ und zwar mu in offener Zeit (8. 79), ven Fall er- 

Härter Dringfichfeit ausgenommen, twibrigenfatls der Betroffene die 

Annahme verweigern darf.‘ 

Die Zuftellung Tanır erfolgen: 

a. zum gerichtfihen Protokoll, wenn dies befonders werordnet 

wid;° 

er
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b. durch den Betreibenden, wenn Diefer e8 verlangt und einen 

gemügenden, z.B. notarielfen, Nachweis darüber beizubringen 
verinag;® 

e. bunch verpflichtete Perfonen, insbefondere durch Gerichtsboten, 
auf Anordnung de Procegrichters, bezüglich Des darum an- 
gegangenen perjönlichen Richters, welchem der dich die Ver- 
fügung Betroffene unterworfen: if.’ 

Ift derjelbe in feinem gewöhnlichen Wohnort oder gewerblichen 
Aufentholt nicht anwefend, fo müffen die Perfonen feiner häuslichen 
Sefeftfchaft, mit Ansnahıne uneriwachfener Kinder, desgleichen Ber 
walter und Pachter ganzer Landgäter fir ihren in einer anderen 
Provinz wohnhaften Brote oder Pachtheren, die Zufteffung annehmen 
und weiterbeförbern. Weberdieg Tau in folhen Falle ber Haus- 
toirth oder Micther der Kezieften Perfon die Zuftelfung annehmen. 
Annahmepflichtige Perfonen müflen, wenn fie e8 verntögen, bei 1 bis 
10 Thle. Strafe eine Befcheinigung geben.” Findet fi) Yein Annahme- 
pflichtiger, welchem Pie Zuftellung felbft gegen feinen Wilfen gemacht 
werben Fünnte, und auch Tein berechtigter freitoilfiger Empfänger: fo 
ift Die fohriftliche Verfügung an der Stuben- oder Hansthür zu bes 
feftigen* Eine jede Diefen Vorfchriften gemäße Zuftellung ift ge 
mügend, welches auch der Grund ber Nichtammefenheit Des Bezielten 
gewefen fei." 

Hat eine Partei einen Bevollmächtigten ober Nechtöbeiftund ber 
fteltt, oder deffen Zuordnung gefucht und erhalten, fo werben alle 
Derordmungen während des Verfahrens an diefen abgegeben.” 

An Perfonen, welde nicht am Gerichtsort oder in beffen nädh- 
fter Umgebung, jedoch an einem Orte wohnen, wohin eine Poft- 
verbindung beftcht oder Lanphviefträger gehen, Fan Die Behändigung 
der gerihtlichen Zufertigungen mittelft der Boit dich Deren vereidete 
Poftbedienten erfolgen, dafern vicht der Empfänger die Annahıne 
verweigert,” 

Die Zuftellung wird in allen diefen Fällen, fofern fie nicht 
zrotofolleriich bewirkt fein folfte, duch das dem fie wollziehenden 
Benmten ansgeftelfte und von hemfelben beglaubigte Befenntniß des 
Einpfängers beiviefen, in deffen Ermangefnng durch den amtlichen 
Bericht des Boten zu den Acten. 

Die Zuftellung won blos anheimgebenden — monitorifchen —
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Berfügungen und Mitteilungen zur befiebigen Kenntnifnahnte ober 
Benugung bedarf geiwöhnfich Teiner Befcheinigung. 

y En. 15. ©0917. 

2) 3.2. wenn eine Verhandlung nur vertagt wird. ©.D. 1,10, 8. 
3) Berorbn. von i. Juni 1833 $. 72, 

602.17,2. 

5) 3.8. „bei einfültigen gemeinen Leuten.” ©. D, 1, 7,24. 
%) RI aa D. 
7) Ch. 43. 
%) 9.8. 8.20—22 ebbf. Die Abgabe in der Gelhäftsftube ohne Rücficht 

auf die dafefbft amwefenden Perfonen feheint zu genügen in Wechfelfahen. ©. OD. 
1,27, 15, 

>) 8.0. 8.37.38 ehbf. 
20) Gab, D, vom 27. April 1842. Zuft. Min, Bf, 196. 
2) 09.1721. 
22) Erf. 36. 
2) Auch einige ausländifhe Staaten bieten für verommandirte Beftellungen 

Gelegenheit. &, überhaupt Suflwust, v. 30. November 1852. Zuf. Min. Bf. 399. 
und Allg. Verf. vom 12. März 1855. Cbof. 106. \ 

24) &.D.7,40. Die dabei zu beobadhtenden Kornen find reglementarifh 
vorgezeichnet. ©. jebt vorzüglich die Gefhäfts- Iufteuchon für die Unterbeamten 

vom 2, Auguft 1850 5. 15—27. — Die frafeechtliche, zum Theil jegt nur bie: 
eiplinarifche Verautwortlichkeit der Gerichtsbeten für ihre Anzeigen erheffet aus 
8.41 ehbf. und Strafgefeßbuh 8.323. 

Fortfehung Borfäriften für befondere Bälle, 

87. Zuftellungen an den Fisens,' desgleichen an Privilegirte 

mit eigenen DVeriwaltungsftelfen,? werden dem Vorfteher der betref- 

fenden Stelle, an Corporationen oder Eolfegien und privilegivte Ge- 
felffehaften dent verfaffungsmäßigen Vorfteher oder Nechtsnertveter 

(namentlich dem Shyubicns),” fonft demjenigen, der die Gefchäfts- 

Teitung bei der Corporation hat,‘ gemacht. It ein folcher Borftand 

felbft an der Sache betheiligt, dent nöchften nach ihn. DVefteht der 
Borftend ans mehreren Perfonen mit gleicher Berechtigung, fo ge 
nügt die Zuftellung an Eine von ihnen. 

Dasfelbe gilt von mehreren VBormündern einer Perfon’ 

Mehreren Streitgenoffen werden Die gerichtlichen Verfügungen 

durch einen Umlauf (Currende) mitgetheilt; jeder Einzelne darf fi 

davon Abfchrift nehmen; der Telte, welchen das Driginal worgezeigt 

worden, behält 8 an fi.
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An mehrere Erben genügt bei noch ungetheifter Erbichaft die 

Zuftellung im Sterbehanfe; nad erfolgter Theilung an Einen der 

Miterben, welchen der Gegner bezeichnet und das Gericht für die 

Belanntunachung an die Uebrigen oder deren Anzeige verantivortlich 
gemacht hat.’ 

Aufertigungen an Militirperfonen erfolgen auf Erfuchen durch 

den Compagnieführer, an Dfficiere aber unmittelbar, wiewohl unter 

Berahrihtigung ihres Vorgefebten, wenn fie perfönlih erfcheinen 

folfen und nicht leichter durch das Mititärgericht zu vernehmen find.’ 
Sollen fremde Gefandte zum dinglichen Gerichtsitande vorge- 

Taden werden, ohne daß es fi) won einer rein dinglichen Klage auf 

ein Grundftüet Handelt, fo muß vorher bei dem auswärtigen Piini- 

fteriim angefragt werden.’ 

Sind Negierungsbeamte außerhalb ihres gewöhnlichen Wohn- 

orted perfönfich zu Laden, fo ift der betreffenden Negiernng oder ihrer 

fonftigen unmittelbar vorgefeßten Behörde Anzeige zu machen. 
Bei ansländifcgen Zuftellungen, wofür die Pofteinrichtungen 

nicht benußt werden Fünmen, find Erfuchungsfchreiben am die aus- 

wärtigen Gerichte zu erlaffen und zwar entiveder unmittelbar, info- 

weit eine folhe Verbindung vertragsmäßig oder hergebrachtermaßen 

befteht," oder durch Vermittelung des auswärtigen Minifteriums, 

allenfolld unter Bergung der im Anslande befindlichen Gefandt- 

fchaften und Confulate. Wäre auch diefes unanwendbar oder. ver- 

gebens verfucht, fo ift ein auswärtiger Notar damit zu beauftragen. 

Dabei ift überall auf Erlangung einer glanbhaften Empfangsbefcheini- 

gung Bedacht zu nehmen. Wäre dergleichen nicht zu erlangen, fo 

genügen im Betreff nicht deutfher Staaten die Befcheinigungen ber 

dortigen prengifchen Gefandtfehaften oder Eonfulate, daß die Zuftel- 
tung erfolgt oder die Verfügung durch die Poft an bie beftimmte 

Perfon abgefendet worden fei. Rücfichtlich eines Deutfchen Bundes- 

landes aber ift im äußerften Fall die Verfügung durch die Boft zu 

verfenden. Die Zufteffung wird für gefehchen angenommen, wenn 

entiveder der Empfänger fich dazır bekannt Hat, ober das Poftant 

bezeugt, daß tie Beftellung erfolgt fei, oder die Einlieferung zur 

KBoft und daß der Adreffat fich zur Zeit der Ankunft der Verfügung 

an Ort und Stelle befunden hat, bewiefen wird. If auch Dies 

nicht zu erlangen, fo wird Die Verfügung einmal in die Zeitungen
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der Prowinz des verfügenden Gerichtes eingerüct, ein Exemplar Durch 

die Poft an die betreffende Perfon abgefendet und Der Abgang zu 

den Acten bejcheinigt.? 
Jft ein Ausländer verndge feiner Landfäffigfeit im Dinglichen 

Gerichtsftande belangt und denmmächft verftorben, fo genügt Die Zu- 
ftellung weiterer Verfigungen auf dein Gute für Den im Befi des= 

felben befindlichen Erben, wobei iin die Verbindlichkeit obliegt, den 
ettvaigen Miterben Nachricht zu geben.” 

1) &,D. Ant, 57.58. deögl. 1,7,28 und I, 35,12. Bol. oben 8.48. 
2 6.9.1,7,27.28. v. „peinzliches Amt“ ©. au Inftrustien v. 30. Mai 

1820 8, 26. 
3 99.1,7,29. Hierbei fann die Zujtellung überall im Gefhäftslocat 

and am einen bort befindlichen Unterbeaniten vor fich gehen, DO. Trib, Bräj. 1580. 
%) &o bei Dorfgemeinden dene Schufgen. Beijub, 1692, 

9) 9.1734. Co aud bei nichreren Borftänden einer Aciengefellfaft. 
Sefeb „son 9. November 1843 8.22 ©. 345. 

% 9.9. eb. 5.31. Dur die Boft fann eine folche Zuftelfung nicht ges 
fchen, Allg. Berfüg. vom 30, November 1852, Zuft, Min. BE. 398. 

78.0. ef. 8.3. 
8%) Anh. 54. 55. 

°) 6.9.1266. 

1) Auf. 52, 

11) Pegen der deutfchen Staaten f. oben $. 85 Note 4. 
2) 6.9.17,11. Eab.D. vom 4. Juni 1828. ©. ©. 85. und v. 21, Juni 

1836. ©. ©. 202, 
2) 6,9.1,7,35. 

Sortfegung. Mittheilungen an ungewiffe und foldhe Berfonen, 
deren Aufenthalt uunbelannt ift. 

88. Sobald e3 Paranf ankommt, Perfonen, Deren Dafein ober 

Aufenthalt man nicht Fennt, von einer gerichtlichen Verfügung in 

Kentniß zu feßen und insbefondere fie zur einem gerichtlichen Han- 

deln zu veranlaffen, ift der Weg einer öffentlichen — edictalifchen — 

Bekanntmachung einzufchlagen, Hierzu ift im Allgemeinen erforder 

Gh und actenmäßig nadhzuweifen: 

a. ein Aushang der audgefertigten Verfügung an Gevichtsftelle, 

und zwar fo, dag von der erften Anheftung an die gefeklich 

zu gewährende Frift frei bleibt;' 

b. eitte mehrmalige Einrücung der Verfügung in das Intelfigenz- 

blatt Der Provinz, oder im Mangel eines folgen Bates in den 
“
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Anzeiger Des Bezirks -Negierungs-Antteblattes mit gleicher 

Sriftbeachtung;? 
c. zumeilen auch Einvücung in ausländifche Zeitungen, jedoch 

ohne Nichtigkeitsfolge im Fall der Unterlaffung. 

Neberdies bleibt dem vichterlichen Ermeffen vorbehalten, eine Be: 

Fanntinachung in inländifchen Zeitungen anzuordnen.‘ In den mei- 

ften Fäffen Hat ferner noch der Anfteher (Ertvahent) einen Bekräf- 

tigungseid über feine Wiffenfchaft und angewwendete Mühe zu leiften. 

Doß bei einer Cdictalladung der Rechtstag in Pie Gerichts- 

ferien fülft, entzieht ihr nichts won ihrer Giltigfeit.’ 
Diefe Grundfäge Teiden überhaupt Anwendung in den Fällen 

eines öffentlichen Aufgebotverfahrens (f. den betreff. Abfchnitt im 

befonderen Theile), besgleichen in gewöhnlichen Streitfachen, wer 

die Borladung einer Partei (gewöhnlich des Verkiagten) auf unmittel- 
bare Art nicht zu bewirken ift; vornehinlich . 

a. bei Chefcheidungsffagen wegen böslicher Verfaffung; 

b. gegen inländifche und fremde Landfahrer (Vagabunden), im 
ganzen gefeßlichen Umfange Diefes Nechtshegriffes.‘ 

Im Iegteren Falle ift erforberlih: 

a. Gewährung einer vollen dreimonatlidhen, oder wenn der Tekte 

befannte Aufenthalt über funfzig Meilen ooın Gerichtsorte ent 

fernt Kiegt, einer fechsmonatlichen Tayfagung; 

b. neben dem Aushang an Gerichtsftelle eine dreimalige Ein- 

rüdung in die Intelligenz» oder Anzeigeblätter, fo daß vom 

Erfpeinen Der erften Anzeige bis zum Nedhtstage die volle 

Srift (a) offen bleibt, Die Iekte Cinrücdung aber vier Wochen 

vor dem Nechistage erfolgt. Eine Nichtigfeit und die Noth- 

wendigfeit einer Wiederholung tritt jedoch nv ein, wenn mehr 

ol8 vierzehn Tage an der vollen Frift gefehlt haben. 

c. Im Nechtstag felbft hat der anftchende Kläger zu fchwören: 

Faß er Die won ihm angezeigten Bemühungen, am den Auf- 

enthalt des Beklagten zu entbeden, wirklich angewendet, 

dennoch; aber weder vor noch nach evlaffener Ladung davon 
Kenntnig erhalten habe” 

Wird der Aufenthalt enttedt und eine directe Ladung möglich, 

fo fol diefe erfolgen. Bis dahin bleibt jedoch die öffentliche Ladung 
in Kraft?
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Keiner edictalen Mittheilung bedarf es übrigens, wenn eite 

Partei fich bereit® auf den Nechtsftreit eingelaffen und erft nachher 

entfernt hat, in welchem Falfe „die an fie ergebenden ferneren Vers 

ordnungen in ihrer bisherigen gewöhnlichen Wohnung abgegeben, 

und wenn fie dort Niemand abnehmen will," mit Anfeplagung der 

Berfügung an jene Wohmmug verfahren werden foll.? 
1) Anderweite Aushänge fallen fort. &. Anh, zue ©... 59. 

2) Die &.D. foriht nur von Jutelligenzblättern, Wegen der an Stelle der 
Intelligenzblätter fretenden Amteblätter vgl. indef Veroron. von 4. Mai 1843 8.3. 
©.6. 178. Koh, Pror. Ordn, (I) ©. 99 Note 7. 

3) Bol, V Ergäng, zu 9.44.45. Theil. Lit 7. 
4) Anh. 59, 

5) Auf. 444 aus Nefer. vom 12. Juni 1797. 

6) Diefer in unferen Procehgefegen mehrfach in BVelracht Fommende Rechtes 
begriff ift im Bieherigen zwar fen zu berückfichtigen gewwefen, jedod} ber größeren 

Deutlicgkeit und Beftinmtheit halber möglichtt umgangen werden. ©. fon $.31e.d. 
Hier über, wo e8 fi auch um fremde Bagabunden mithandelt (vgl. An. 3. ©.D. 
$. 53), die das Gefeg nicht mäher bezeichnet Hat, ift ex genauer zu beftinmmen. Ins 

Kinbifcge Landfahrer find nun nah ©. D. 1,2, 22—24 diejenigen felbftftändigen 
Anterthanen, welde einen Wohnflg aufgegeben haben und im Lande herunzichen, 
oder welche weder eiten Wohnfig noch einen erweislich in Preußen befindlichen 
Gerihtsftand der Herkunft Haben, eber welche den Teßteren über drei Jahre fhon 

verlaffen und einen Wohnfig nicht genommen Haben, Fremde Landfahrer Fönnen in 
Segenfag Hiermit und zu blos durchreifenden Fremden allen diejenigen Musfänder 
fein, welche einen befannten Wohnfig irgendwo haben und in preußifden Landen 
herumieren, d. 1. fi bald hier bald da aufhaften, 

72609.17,12— 16. 42—47. Ant. 61. 

3 Ch. $17. 
°) Erf, 8.31, 

Ungehorfamduachtheite.t 

89. Nichtbeobachtung einer gefeglichen Frift oder fonftigen Anz 

ordırung in Betreff der Parteivechte bewirkt regelmäßig eine Selbft- 

ausfchliegung von den Vortheilen, welche durch gehörige Wahrnehmung 

Hätten erlangt werden fönnen und es tritt diefe Wirfung auch ohne 

weitere Verwarnung von Nechtöwegen ein? Nichtbefolgung einer 

vichterlichen unbedingten Auflage bewirkt die Anwendung von Zwange- 

mitteln, e8 fei von Amtswegen oder nach Unterfehied anf Antrag 

des Gegners. Ungehorfam im eigentlichen Sinne aber ift allein vor 
handen, wenn eine Partei auf Die mit der Androhung eines gefeg- 

lichen Nochtheiles verbundene, ihr gehörig befannt gemachte Ver 

“
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fügung, der anderen Partei gegenüber, etwas zu thun unterläßt, 

Die dadurch verwirften Nachtheile find von verfchiedener Befchaffen- 

heit in den verfchiebenen Abfchnitten und Wendungen des Verfahrens. 

Dos Gericht nimmt fie indeh von Amtstwegen wahr‘ und es bedarf 
deshalb Teiner befonderen Ungehorfamsbefchuldigung oder Bean- 

frruchung jener Nachtgeile von Seiten des anderen Theiles, aus« 

genommen, ivo das Gefeß in einzelnen Zälfen fie erfordert’ Die 

Defeitigung der Nachtheile ift in Bezug auf abzugebende Hrffärungen 

nur möglich vor dem Schluß der Verhandlung, woran fich in Llehrt- 

gen noch -Diefelbe Partei vorn Dem entfcheidenden Zeitpunfte au be- 

theifigt hat,* außerdem durch den, wiewohl nur fparfum geftatteten 

Gebrauch gewifer Nechtsmittel. Dagegen Kan, wenn einer Partei 

felbft etiva8 zu thun obliegt, die fortgefegte Thätigfeit des Vertreters 

die Ungehorfamsnachtheile nicht entfernen.” 

2) Degen der gemeincechllichen Lehre f. Syften des von, u. deutfch. Eiv. Proc. 
. 208 fi. 

s 2er. toegen ber Rechtsmittel Veroron, vom 5. Mai 1838 8,2. Zn der 
N. G.D. Herrfchte noch eine andere Anflht vor. 

6.60. El. 14.15. 1,6,14 5,18% 7,1. „Die Warnung tvegen 

des Nachtheils, welden der BVorgelabene aus ber Unterfailung bes Vefchls zu er: 
warten hat, muß mit Haren und beutlichen Worten ausgedrückt fein.” Ferner 

3.8. 8.8.9. 8.4144. 

% 6.9. 11, 3,37. 1,9, 42.43. Beroron, von 1. Juni 1833 $.49 und 
vom 21. Zufi 1846 $. 4. 

%) ©. 5.8. Verorbe. vom 1. Juni 1833 8.24. ©, 0. 1,32, 23. 
% Arg. ©. 0.1,9,4. 
7) Bal, ©. ©. 1,7, 86. 27, 22, 

Gerichtlihe Beurkundung der Verhandlungen. 

a. Die Procekacten überhaupt. 

%. Fir das Verfahren, fowohl alten wie auch nenen Stileg, 

bedarf es einer fortgefeßten fehriftlihen Klarlegung alfer Verhand- 

Tungen und zwar teils Der Schritte der Parteien, theils derer des 

Gerichtes. Ale auf eine Stveitfadhe Bezigfihen Schriftftüde nebft 

igren Beilagen werden daher von den dazr verpflichteten Unter- 

beamten in befonderen Proceßacten gefammelt, geheftet und mit 

DBlattzahlen verjehen! Sie bleiben unter der Aufficht und Verwah- 
rung des Gerichtes bis zu ihrer Vernichtung wegen eingetretener
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oder anzunehimender Unbrauchbarleit.” Seder Betheiligte ann davon 

Einficht verlangen, hat jedoch dabei die Gefchäftsorduung zu beob- 

adten und fi die Erlaubniß dazu bei den Gericht ober dem Nor- 

figenden zu erbitten Kommen Proceßacten abhanden, fo muß deren 

Herftellung mit Zuziehung der Parteien, insbefondere mit Berugung 

ihrer Privatacten, äußerfien Fells durch Wiederholung der fehlenden 

. Verhandlungen erfolgen.‘ 

2) Die 8.D, fhreibt au no ein Snhaltsverzeichnig, den fog. Rotulus 
(was eigentlich den Aetenftock fefbft bedeutet) vor. Er jheint jeßt bei Proceßaten 
außer Gebraud; gekommen zu fein. 

2) Hierüber beftchen minifteriele Jaftrucionen. Koch, Civ. Proc. $. 139, 8. 
3) Gef. Reglem. vom 3. Auguft 1841 8.41. 
*) Beftiminte Anweifungen fehlen. Das Obige ergiebt fh aus der Ber 

fchaffenheit des Falles von felbft. Vol. Danz, orbentl. Proc, Ausg. 9, Gönner 
8.505. v. Granıer, Nebenftunden 117, 50. 

b. Insbefondere: bie gerichtlichen Aufzeichnungen, 

91. Den Hauptinhalt der Xeten bilden außer den Schriften 

der Parteien vornehmlich: 

a. die Verfügungen des Gerichtes im arfchriftlihen Entvnf und 

deren etwaige Ansfertigungen; 

b. die amtlichen Vermerfe (Regiftirungen) über einfeitige Wahr: 

nehmungen, Bollziehung oder Nichtwolfziehung einer Amts- 

handlung; in&befondere 

die Eingangsvermerke (Präfentata) über den Zeitpunft der 
Einfieferung einzelner Schriftftide! Sie gehören bei 

verfiegeften Schriften zum Gefchäftsbereic Des XVor- 

figenden oder De8 ihn vertretenden Richters, fonft des 

Regifteators oder Bureauworftehers. Berner 

die Anzeigen oder Berichte der Unterbeamten über Bolf- 

ziehung der ihnen aufgetragenen Gefchäfte. 

e. Die Protofolle? über Inftructionshandlungen. 
1) Behaupiet eine Partei ein unrichtiges Präfentatum, fo muß fie dies nad 

der gewöhnfichen Veweisregel beweifen. A. m, Meber, Verbindlichkeit zur Beweis: 
führung. Ausg. 3. ©. 205. 211. Gett, prakt, Grörterungen Nr. 28. Vgl. Koch, 
Eiv. Proc. $. 139, 6. 

2) Dies ift die regelmäßige Bezeichnung. Meher bie Abfunft des Wortes vgl, 
Cojac. ad Novell, 44, und Syitem des Civ. Proc. 8. 206.



  

112 Allgemeiner Theil. 88. 92. 93. 

Protokolle, 

92. Protofolfe find unmittelßare fofortige Beurfundungen ge- 
richtlicher Vorgänge duch eine oder mehrere Hierzu befugte und ver- 
pflichtete Gerichtsperfonen. Ihre Arten find Hauptfächlid: 

1. Protofolfe über einfeitige Wahenehnungen einer ober mehrerer 
dazu Beauftragter Gerichtsperfonen; z.B. über eine Befichti- 
gung, Über das Nichterfcheinen einer opex beider Parteien. 

Sie Fünnen, wert fie chvas Anderes, z.B. eine ehvaige Ihen- 
titätgermittelung nicht mitenthalten, eben nur als antliche Aizeigen 
über vollzogene Amtshandlungen betrachtet werden, zu deren Form 
und Güftigfeit Tediglid; eine geeignete Darftelfung des Wahrgenom:- 
imenen, Dativung und Unterfohrift erforderlich ift! 

2. Protokolle zue Beurkundung von Erflärungen der Parteien 
ober. dritter Perfonen bei der Verhandlung des Nechteftveites. 

3. Siungsprotofolle über dei Hergang der mindlichen Berhand- 
tung mit den darauf verfindigten Befchlüffen. 

Die befonderen Negeln der Ieteren mit ihren Eigenthlnlichfeiten 
werden am zweeimäßigften im befonderen Theife bei der Darftellung 
des Rechtsganges in feinen Einzelheiten bemerkt werben; Dagegen ift 
den unter 2. gebachten Protofollen bier fchon eine allgemeine Beach: 
tung zu widmen. . 

Dan Fönnte fie fügfich Negiftrakuren zum Unterfdjieb ber nachher erwähns 
ten Protokolle nennen, Die ©. D. gebraucht aber 4.9. von einer Regifteirung 
bes Ausbleibens de6 Berflagien im Klagebeantwortungstermin den Ansdruct Pro: 
tokolf, J 89.10. 

Vorkfegung. Erfordernifie, 

9. Zu einer gültigen protefofferifchen Procefgandfung mit 
Parteien oder anderen Perfonen bedarf es in Saden alten Stiles 
regelmäßig mm Einer richterlichen Perfon! Im Verfahren neuen 
Stites? hingegen ift regelmäßig bei Verhandlungen vor einem Gerichts: 
Deputixten oder Commiffarins, fowwie vor Einzefrichtern nod) ein ver- 
eideter Actuarius oder Protofollführer oder ftatt desfelben ein Ne- 
ferendan, befonders Ausenftator zusitziehen. Dem Aetnar oder Aus: 
eultator Tann auch die Verhandlung unter Aufficht des Serichtes 
oder Richters allein überlaffen werden. In Ermongelung eines folchen
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Protofolfführers dürfen zwei vereidete Gerichtsfchöffen oder einer 

derfelben und flott Des zweiten ein glaubwirdiger Mann von der 

richterlihen Perfon zugezogen werden; Außerften Falls genügt die 

Antvefenheit eines anderen richterlichen oder zur Protokoffführung 

befühigten Beamten. Ueberflüffig ift jedoch auch nach neuerem Ver- 

fahren die Zuziehung folcher Nebenperfon, wenn nur einfeitige Er- 

Härungen und Anträge, die nicht zur Inftruction der Sache gehören, 

im Intereffe einer Partei aufzunehmen find; infonderheit Klage, Ap- 

pelfationsanmeldung und Rechtfertigung, Prorogationsgefuche, Ein- 

reihung von Schriftftüden, fowie einfahe Contumacialanträge tiber 

einen ausgeblichenen Gegner, oder wenn blos Mittheilungen an eine 

Berfon zu machen find. — Meberhanpt findet wegen unterlaffener 

Anziehung eines Protofoffführers ein Nichtigfeitsangriff auf Die Ber- 

Handlung feldft nicht mehr ftatt.’ 
1) Seit 1798. Ant, zur © 0. 8.2. 
2) ©. Ynfteuction vom 24. Juli 1833 8.25. Dazu &D.1,25,50 ff. und 

bie V Ergänz. zur ©. D. 1,768, Schering, Mandats-Bagat,-Pror, Art, 568. 
) Bienad 6.0. 1,25, 60-62 bei den Untergerichten der Fall war, Bol. 

Schering u.a, D. 

Fortfepung. 

94. Zu einer ordnungsmäßigen vollgüftigen Protofolfarverhand- 

lung ift erforderlich:? 
SIahreszahl und Tag, unter Umftänden auch Stundenangabe; 

deutliche Darfteflung Des Herganges und der abgegebenen Er- 

Hörungen; Wiedernorlefung berfelben am Schluß der Ver- 

handlung und Vermerk der Genehmigung; Unterzeichnung des 

oder der Exflävenden, foweit e8 jeden betrifft; Unterfchrift des 

Nichters und des etiva zugezogenen "Protofolfführers oder der 

ihn vertretenden Perfonen.? 
Ein mit diefen Erforderniffen verfehenes Protokoll fehließt zwar 

nicht den Beweis der anders oder unrichtig niedergefchriebenen Sache 
and, jedoch bedarf e8 dazı einer worzügfichen Beweisftärke? Ift die 
Vorfchrift wegen Borlefung, Genehmigung und Unterfchrift des Er- 

Härenden nicht gehörig beobachtet, fo fol zwar noch feine wölfige 
Nichtigkeit der Verhandlung eniftehen, fondern immer noc) eine Ver 

muthung der Richtigkeit für fie bleiben, diefe aber durch entgegen- 

fehende Vermuthungen und Beweife aufgehoben werden dürfen.“ 
“ 8
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2) ©. 9. 1,25, 63. 66 verglichen mit 1,10, 129. 11, 2,43 fi. 
2) ZR die Berhanblung einem NAuscultator überlaffen geiwefen, fo foll der 

contrafignivende Richter feine Anwefenheit bei dem ganzen Aete atteftiren. Inf, 
vom 24. Juli 1833 $. 25. 

3) ©.9. 1,25, 59. 64. 
4%) Ab. zu &.D. 423. 

Regeln für befondere Fälle. 

95. Befondere Borfihriften für Aufuohme ter Protofolle find 

folgende: 

1. See Partet Tann verlangen, daß der Richter ihre Angaben 

und Anführungen, auch men fie ihm nicht erheblich zu fein oder 

zur Sache nicht gehörig zu fein fcheinen, dennoch in das Protofolf 

aufuehe. (Einl. 41.) 
2. Werden bei dem Abjchluffe einer Verhandlung Zufäge oder 

Abänderungen nöthig, fo müffen fie am Schluffe Des Protofolles 

ober auch am Nande zur Seite der betreffenden Stelle nachgetragen 

und ebenfalls in Protofolfarforin befräftiget werden. (G.D. 1,10, 201.) 

3. Ift bei Vernehmung einer Perfon ein Dolmetfcher zuzuziehen, 

fo muß das Protofolf zugleich in Dentfcher und in der fremden Sprache 

niebergefehrieben oder in diefe Sprache vor der Bollziehung über- 

fett werden, wofern nicht die betreffende Partei einen dem Protofoll 

in ihrer und in Deutfcher Sprache einverleibten Verzicht unterzeichnet, 

oder bei Zeugenvernehimungen beide Parteien oder deren Benollmäch- 

tigte auf dag Nebenprotofolf verzichten, oder der Richter oder Protofoll- 

führer ober die beiden Parteivertreter den Dolmetfcher zu controliven 

vermögen. — Bei Wenden bedarf e8 eines Nebenprotofolfes niemals, 

fondern nur der Vorlefung oder Vorhaltung it wendifcher Sprache. 

4. Zt mit einem Taubftummen eine Verhandlung durch Zeichen- 

fprache aufgenommen (obeu $, 82), fo muß der Inhalt des Proto- 

Tolles ihm auf demfelben Wege wieder nerftändlich gemacht und von 

den zugezogenen Zeichenfprachfundigen mitvolfzogen werden. (Ö.D. 

I, 3, 7. Anh. 73.) . 

5. Tauben Perfonen ift das Protofoll zur eigenen Durchfefung vor= 

zufegen und deven Genehmigung fhriftlich zu conftativen. (6. O.I1, 3.4.) 
6. Stumme müfjen ihre ErHärungen felbft in das Protokoll 

fohreiben. Sind fie zugleich taub, fo müffen auch Die vorgelegten 
Tragen dem Protokolle einverleibt fein. (Ehdf. 8. 5. 6.)
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2) Anh, 75.87. Dies gilt and; in Pofen wegen des polnifcen Nebenprotofolles, 
Gab. DO. von 5. Mai 1839. uf. Min. BI. 178. 

3) @efeh vom 11. Mai 1843 ©, 183. 

Zortfegung. 

96. DVerwveigert eine Partei! die Unterfchrift, fo muß fie in 

Gegentwart eines glaubwirdigen Mannes befragt werden, ob und 

was fie noch beizufügen habe, und dann weiter, ob fie nun unter- 

zeichnen wolle. Unterbfeibt foldhes auch danı noch, fo wird ber 

Hergang im Protofolfe vermterft und jolches durch die Mitunterfehrift 

De8 zugejogenen Zeugen gegen Anfechtung wegen mangelnder Unter- 

fehrift der Partei fichergeftelft. (Anh. 74) Würde Diefe Horn nicht 

beobachtet, fo ift die Verhandlung felbit zwar gültig, jedoch nad) 

Dbigem (8. 94) anfechtbar. 

Kann eine Rartei eben mir ihren Namen fehreiben oder Ge- 

fehriebenes nicht Tefen, fo muß ikr fpäteftens bei Vorlefung und Ge- 

nehmigumg der Verhandlung ein glaubhafter Mann zur Seite ftehen, 

welchen fie felbft mitbringt oder wählt, fonft aber der Richter zus 

oronet, und demmächft ihre Namenszeichen Durch feine Unterfchrift 

beglanbigen? Anftatt eines folchen befonderen Lrkundzengen Tanır 

übrigens der etiva zugezogene beveidete Dolmetfcher oder ei gleich: 

mäßig intereffivter Streitgenoffe oder ber Protofollführer, bezüglich 

einer der iht vertretenden zwei Schöffen die Handzeichen der un- 

Tundigen Partei oder auch mehrerer in derfelben Lage befindlichen 

Parteien beglanbigen. (Ant. 66-72. Cab. D. vom 20. Iuni 1816. 

©.&. 203. Berordi. vom 8. October 1837. ©. ©. 154.) Die 

Handzeichen eines ober mehrerer fhreibunkundiger Zeugen Täßt der 

Nichter durch den Protofofffügrer ober einen dafür herbeigerufenen 

glaußhaften Mann beglanbigen, (nk. 86.) 

Mit preußifcen Iuden, welche nicht in deutfchen Schriftzeichen 

{reiben fönnen, ift ebenfo zu verfahren. (Anh. 67.) 

erden die vorftehenden Vorfäriften verfäunmt, fo ift Die protofol- 

Yarifche Verhandlung für die fegreibensunfundige Partei unverbindlich.‘ 

1) Segen ber Zengen ift in ähnlichen, immerhin möglichen und wirklich vor- 

fonnienden Fällen nichts beflimmt, Man wird aber analogifh zu verfahren haz 

ben, falle nicht bie Parteien ober been Vertreter Davon abfirahixen mollen. 

2) Bol. v. Daniele, Hanbb, 1,27. 
“ 8
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°) Der Bermerk der Beglaubigung Tann audz von einem Anderen gefdhrieben 
fein. &8 genügt die Unterfhrift des Beiftandes. D. Trib, Plenarpräj. 2626 (1855). 

4) Cire, Beroron. von 30. December 1798 8.3 a. &. Diefe Veltimmung ift 
unbedenklich für einen Rechtsgrundfaß zu Halten, 

Sicherhgitsleiftungen im Verfahren. 

97. Sicherheitsleiftungen Eönmen nicht num Gegenftand eines 
Nechtöftreites fein, z.B. die Veftellung einer Sicherheit für den 
Eigenthümer Seitens des Niefbrandhers, fondern auch, beiläufig in 
Trage fommen und unter Den Parteien ober von Amtswegen ge 
fordert werden. Dahin gehören: 

1. ein won Kläger, zuweilen auch noch bon denjenigen, der ein 
Rechtsmittel gebraucht, zu beftelfender Vorftand für Die Koften 
(8.0.1, 21, 1-13); 

2. im Arreftverfahren, eine vom M läger unter Umftänden au Tei= 
ftende Sicherheit für die Nichtigfeit der Arrefturfache, forie 
anbererfeit8 von dem Verfümmerten Behufs Aufhebung des 
Arreftfchlages; 

3. die fhon oben (8.54) vorgefommene Sicherheitsleiftung, iveldhe 
von nicht gehörig Tegitimirten Vertretern für die Beihaffung 
ührer Rechtfertigung nach richterlicher Beftimmmng zu Teiften 
und auf das Intereffe des Gegners tie Des Gerichtes felbft 
gt richten ift; 

4. die bei Wiederaufnahme einer nicht vechtzeitig verfolgten Klage 
dom Möger nach richterfihem Ermeffen zu leiftende Sicherheit 
für Die uunmehrige Fortftellung der Sache (6.0.1, 20,200. E); 

5. die in mehreren Fällen bei Zwongöverfteigerungen nöthigen 
Sicherheitsbeftelfungen; endlich 

6. die von gepfänbeten Ausländern Zu teiftende Sicherheit für 
die Unterwerfung unter das gefegliche Proceßgericht und für 
die urtheilsmäßige Befriedigung des Pändungsflägers (Ü. R. 
1, 14, 456). 

Die befonderen Nechtsgrundfäge in Betreff eines jeden biefer 
Säle werden am gehörigen Orte vorkommen. Ir Allgemeinen ift 
hier num zu bemerken, Daß die Erledigung der dabei vorfalfenden 
Streitfeogen regelmäßig auf dem Decvetswege, wenigftens vorläufig, 
erfolgt, und dag die Leiftung einer fGnligen Sicherheit ad; den
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allgemeinen Grundfügen des © N. 1,14,183 ff. zu bewirken ift, 

folglich entweder durch zahlungsfühige Bürgen oder Unterpfaud, 100- 

gegen fie nur im anstrüdtich zugelaffenen Fällen auch eiblich oder 
mittelft Körperhaft volfzogen werden fan! 

2) Del. Bornemann, Syftem I, 5. 73. 

Eidesleiftungen. 

98. Auch der voterländifche Rechtsgang macht von Eidfehtwüren 

noch in fehr verfchiedenartigen Beziehungen Gebrauh.! Sie find 
ihrem Inhalte nad) entweder Verficherungs» oder Verfprechungseide, 

ober auch gemifcht aus beiden, wie z.B. der Cautions- und Offen- 

barungseid. Hinfihtlih der Schwörenden find fie entweder Partei- 

(und zwar theild Haupt, theils Neben-) Eide, oder Eide von Neben- 
perfonen im Verfahren. In Betreff ihres Grumdes aber find fie 

entweder angetragene oder vom Nichter nermöge des ihm zuftändigen 

Ermefjend auferlegte, oder vom Gefeke vorgefchriebene und in den 

darıınter gehörigen Fällen unbedingt oder auf Antrag des Belheilig- 

ten anzuwendende Eibe,? 

Im Allgemeinen erfennt aber die Gefegebung ur folde Eide 

on, welche nach ihrer Vorfhrift und Zulaffung vor einer Dazu be 

fugten Behörde gefeiftet find.’ 
Sie hat ferner als Aufgabe verfolgt, der vefigiöfen Natur des 
Eides, fowie der Religionsfreiheit Rechnung zu fragen, unmüge Eide 

demnach zu befeitigen und Mißbranh oder Entwindigung in der 

Anwendung abzuwenden.‘ 

Darin nereinigen fih im Wefentlichen die nachfolgenden Be- 
ftünmungen. 

2) Die &.D. Handelt davon an fehe verfohiedenen Stellen. Bornehmlih im 
zehnten Titel Abfchn. IV. u. V. bei dem Zeugenbeiveife uud bei Aufnehmung dee Ber 
meifes durch den Eid; demnäht in Tit. 22. von den im einem Proceffe vorfoms 

menden nothivendigen Ciden, Gie definirt den Eid als feierliche Anrufung bes 
Alltsiffenden zum Zeugen ber Wahrheit deffen, was von dem Schwörenden ans 
gegeben wird, e3 fei zu mehrerer Berfiherung eines gethanen DVerfprecens ober 
zue Beltärlung der Nichtigfeit der über eine vorangegangene Thatfade gefchchenen 
Angabe. (1, 10,245. 246.) Die erhehfighite Abweichung vom gemeinen Recht, ja 
beinahe von dem Net aller anderen Wölfen Tiegt in ber Annahme eines affertos 
tifchhen Seugeneides anjlatt des fonft üblichen Verfprehungseibes vor der Ber 
achmung. 

299.122.



    

118 Allgemeiner Theil, N) 

®) Diefe Anficht Teuhtet hervor aus ©. D. 1, 10,248, forwie aus den jet 
freifich nicht mehr güftigen Beftimmungen bes A. CM. II, 20, 1425 —1430, an 
beven Stelle jet das Steafgefegbuch getreten ift, worin man aber gleichfalls nur 
Eide, die vor Gericht ober öffentlichen Behörden gefeiftet find, berückfichtigt hat, 
DBgl. Nefer. vom 14, Mai 1821. Sahıb, XVIN, 249, 

*) Bgl. &.D.T, 10, 304.372. Anh. 89. 92 ff. aus Nefer, vom 7. März 
1796, v. 26. Ditober 1799, v. 2. October 1810. ©. aud; Refer. v. 8, Januar 1840, 

99. Die erfte Borausfegung einer ftatthaften Eidesleiftung ift 
Eidesfähigfeit des Schwörenfollenden. Diefe beginnt für Zeugen 
mit dem Alter von vierzehn Jahren, für Parteieide mit achtzehn 
Sahren! Sie kaum in einzelnen Beziehungen zur Strafe verwirft 
wwerden.? 

Denmächft muß die Leiftung durch die fehiumwpflichtige oder 
fehmwurbereöhtigte Perfon felbft eufolgen, wen fih nicht der Gegner 
den Eid durch einen Specialbevoffmächtigten gefallen Yäßt? Gejeklid; 
{ft außerdem eine Vertvetung bei Barteieiden nicht zugelaffen. Aus- 
nahmen finden nur ftatt in Bezug auf Eide von jwiftifchen Perfonen 
und in gewiffen anderen Verhäftniffen. Cs fehtwört nämlid;: 

Fisens durch einen Beamten, welcher bei der den Fisens ver- 
fretenden Behörde oder bei einer derfelben untergeordneten Ber 
Hörde angeftefft ift. Ift mm ein einziger Beamter dazu geeig- 
net, fo muß die Behörde folches befcheinigen; fonft Hat der 
Gegner unter mehreren IS geeignet Vorgefchlagenen die Wahl 
Binnen einer prächnfivifchen Srift; nach Verfäumung derfelken 
Tchtoört der von der Behörde auf folchen Fall bezeichnete Benınte.* 

Souveräne deutfhe Bundesfürften fehtwören durch einen Special- 
bevollmächtigten. 

Die in preußifchen Ländern begüterten Häupter der bormals veichs- 
fändifhen Familien foptwiren in Sachen, weldhe auf ihre Do- 
mänen, Lehn- und Patrimonialgerechtfame fich beziehen und 
nit ihre eigenen Handlungen betreffen, durch einen dem Öeg- 
ner anzuzeigenden Beninten aus denjenigen, zu beven Gefchäfts- 
freis ber ftreitige Gegenftand gehört, wer nicht der Gegentheil 
binnen vierzehn Tagen ausfchliehlicher Zrift einen anderen geeig- 
neten Beamten des vormaligen Reichsftandes nachzuweifen ver- 
mag, worüber alehann durch ein Decvet ohne Nechtsmittel ent 
ichieben wird.
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Kirchen, Schulen und milde Stiftungen foptwdren durch denjenigen 

VBorfteher, welcher allein von der Sache weiß. Befinden fich 

inehrere oder alfe Borfteher in gleichen Faffe rücfichtfich ihrer 

Kenntniß won der Sache, fo wählt der Gegner den nad) feiner 

Meinung am beften Untervichteten, ohne daß ihm ein Anderer 

als beffer unterrichtet vorgefhoben werben Kann 

Brivifegirte Netiengefellfhaften werden dur den Eid ihres Vor- 

fiehers vertveten;® Gemerkfehaften durch den ihres Repröfen- 

tanten.? 

Ein Collegium (welches den Fiscus nicht vertritt), desgleichen 

Gemeinden und Corporationen (wenn fie verfaffungsmäßig durd 

fein Collegium vertreten werden) fchtören durch Drei bis vier 

Mitglieder, welhe der Gegner in einer Prächifiofrift zu be= 

nennen Hat, wenn er nue nicht die am wenigften unterrichteten 

wählt, fonft tritt Pas viehterliche Ermefjen eiıt. Rüßt er Die 

Frift ohne Wohl verftveichen, fo hat Die Behörde oder Corpo- 

ration felbft Die Nelteften oder am beften Unterrichteten abzu= 

; ordnen, ohne daß der Gegner ein Wiberfpruchsreäht hat? Nur 

‚ bei theifbaren Gemeindefachen Yarın er [hledhterdinge verlangen, 

daß alle Mitglieder der Gemeinde fhwören." 

Dasselbe gift von Gemeinbeffaffen; e8 werftcht fich aber bei theil- 

baren Sachen won felbft, daß Alle jchioiren müffen. 

Wird in untheilbaren Sachen eines Collegiums oder einer Ge- 

meinde (oder einter Gemeindeflaffe) von einem ober dem anderen 

der erfiefeten Schtvurmänner der Eid wegen religiöfer Scrupel 

ober gänzlich mangelnder Wiffenfchaft werweigert und foldhes 

von ihnen eidlich beftärkt, fo müffen eben jo viele Andere an 

iver Stelle erwählt werben. Liegt der Weigerungsgrund in 

Zweifeln, ob der Eid mit gutem Gewwifien zu leiften fe und 

tollen gleihtwehl die anderen Miternannten jhwören, fo hat 

das Gericht nad) weiterer Verhandlung zu befinden, ob der 

Eid mod durch andere Mitglieder, allenfalls durd; die Häffte, 

zu leiften oder Die Gemeinde des Eides verluftig zu achten fei. 

In theilbaren Sachen wird folhenfalls auf alle einzehte Mit 

glieder zurücigegangen und deren Eid afordert” 

8.9. 1,10, 230. 13, 262—264. 

2)8;.8209.123,52,5 Sk ®.2.8.12, 4. 
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») ©.9.1,10,314. Nah Roc, Eiv. Beoc. 8.258 Note 5 müßte die Volle 
macht eine gerichtliche fein, weil Notarien Eive nicht abnehmen Tounten. Allein, 
bavon Handelt es füh bei ber Vollmacht noch nicht, Das A.L.M, ftelft 1,13 den 
Ball des $. 100 ganz unter bie Negel des $. 115. 

4) Beroron. vom 28. Juni 184. ©. ©, 250, Wegen der Ehitiongeide Fonts 
men Befondere Bellimmungen in Anwendung. ©. unten bei dem Urkundenbeiveife. 

5) Cab, OD. vom 15. September 1836. Iahıb, 48,248, Leiften fie den Eid 
im eigenen Lande, fo Fann folhes nad} bortigen Necht gefhehen, Wet, V Ergänz. 
au $. 314, 315. 

% Cab. 9. vom 3. Januar 1845. ©. ©, 37. und von 1. Auguft ejusd. 
Soft, Din, BL, 1846, 75, wodurch erfiere auf alle in Preußen begüterte reicher 
föndifhe Familien ausgedehnt ift, namentlich auf Die Häufer Stolberg, Thurn 
und Taris and Hohenlohe, — Ein Präjudiz des D. Teib, von 28, October 1851 
Nr. 2323 nahm Diefe Vefimmungen für Befeitigt an, wegen Berf. Urf. Act, 4. 
Nah ber 8. Verordn, vom 12. November 1855 (Mr. 4307) dürfen fie wohl in 
DVetreff derjenigen Neichsfürften und Grafen, deren Befisungen 1815 und 1850 
ber preußifhen Monarchie einverleibt ober wiebereinberleißt worben And, als her= 
geftellt angefehen werben, jedenfalls ihrer ‚Herftellung entgegenfehen Können, 

7) 6©D.1 10,267. 
2) Grfeg vom 9. November 1843 8.23. ©, ©, 345, 
°) efep vom 13. Mai 1851 8. 18,15, ©, 269. 
1) ©. 9. 270— 272 chif. 
u) Ebbf. 274. Man hat die Richtigfeit der Lesart: tHeilbare Sache be 

zweifelt und untheilbare Iefen wollen. Mit Necht verifeibigt Koch bie getoöhtte 
Hiche Lefung zu: diefent Paragraphen. 

2) 8.9. ebvf. 273. 
») 0.9. 275— 278. Sind Prorhvorfhriften nah Bräjud. 1153 (1842). 

Fortfegung. Form der Eidesfeiftung felbft. 

100. Iebe Eivesleiftung in Streitfachen hat nach der zubor 
von hem Gerichte in Gemäfheit der Gefeße und mit Berüffichtigung 
de8 etwaigen Einverftändniffes ober der Anträge der Parteien — 
foweit das Gefeß eine folge Berüefihtigung in einzelnen Fällen ges 
ftattet — feftgeftelften Formel zu gefhehen! Dabei find Ausdrüde, 
welde die gute Sitte verletgen, forgfäktig zu vermeiden, wo e8 aber 
auf dergleichen Aenferungen ankommt, ift die Eivesformel bezugs- 
weife auf die vor der Ableiftung dem Schwörenden bekannt gemadh- 
ten Gegenftände zu vihten?  Willfücliche Aweihungen find nicht 
erlaubt.’ 

Die Ableiftung felbft erfolgt nach Unterfchieb des Verfahrens 
und der Eidesart entiveder vor dem berfammelten Gericht, in der
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Gerichtsfigung‘ oder vor einen beauftragten oder erfirchten Nichter, 

welder den Eruft oder die Würde des Actes zu überwachen ver 
pflichtet und befähigt ift,“ im den dazu geeigneten Aäumen. Den 

jenigen Perfonen, welche auf die gehörige BVollziehung des Eid- 

fchiwures ein befonderes Anrecht haben, werben, falls fie felbft oder 

Bertreter von ihnen nicht erfcheinen, eigene Schwurzengen von Antts- 

wegen beftelft.” 

Der Ableiftung geht eine Vorhaltung über die Wichtigkeit und 

Berantwortlichfeit der Handlung voran.’ Sodann ift der nom Nichter 

korgefagte Eid in der gerihtsühlichen Körperhaltung wörtlich nad) 

zufprechen.? Eine Ausnahme machen (zufolge ©. ©. I, 10, 315): 
fürftfiche Perfonen, welhe die im Protofoll zu erwähnende und 

ihnen worgelefene Eidesformel eigenhändig unterfchreißen (G.D. 

estf. 203, 1); 

Stumme, welche die ihnen vorzitlegende Eidesformel in Gegen- 

wart der Gerichtsperfon abfchreiben and unterzeichnen (ebdf. 

208, 6); 
Taube, welche die ihnen eingehändigte Eidesformel feldft ablefen 

und befräftigen (ebhf. 227, 3). 
Die Betheurungsclanfeln, fowie einige zu beobachtende Neben- 

gebräuche, richten fich nach dem Neligionsbefenntnig des Schwören- 
den. Sie find in unferen Gefegen mit großer Sorgfalt beftimmt 

und birfen nicht abgekürzt oder verändert: werben.‘ 

2) Bel. ©. D. 1, 10, 304. 
2) Anh. 89 chbf. 

3 8.D. chdf. 8.309. Die nachfolgenden $$. 310 u. 311a.b. enthalten blos 
einige Zugefländniffe in gewiflen Fälfen. 

4) Bol. Beroron. v. 1, Zuni 1833 8.31.32, Iufte. v. 24. Iuli 1883 Ne. 40. 

5) Anh. 92. 

6% 8.9. 8.372. Inftenetionen darüber enthalten die Mini. Neferipte von 
26. November 1830 und von 8. Januar 1840. ©. V Ergänz. zu dief. Paragr. 
Wegen Krankheit, hohen Alters ober anderer perfönlicher GEhehaften darf die Abs 
Teiftung auch in der Behanfung des Schwurpflichtigen erfolgen. $. 370. 

7) 6.85 ©.D, 8.374. Iuflruction som 24. Juli 1833 $. 40, 

%) ©. Anh, 96 und bie dem Anhang beigefügte „Borhaltung bei gerichtlichen 
Giden.” Nah Bervanduig der Amiftände darf felbit ein Geiftlicher zugezogen werz 
ben. ©.0. 369, 

9) ©.9. 8.315. 
20) Ebhf. 8.316. Ah. 94,
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101. Zur Ueberficht der vom Refigionshefenntniß abhängigen 
Börmfichkeiten diene Nachftehendes: 

1. Evangefifge Chriften fhwören: „So wahr mir Gott helfe 
Durch Iefum Ehriftum zur Seligfeit." 

2. Rotholiihe: „So wahr mir Gott helfe und fein Heifiges 
Evangelium." 

3, Univte Griechen fohwören wie Römifch-Kathofifche. Bei 
nicht unizten foll Die Eidesfeiftung in der Negel in einem gottes- 

dienftlichen Verfammlungsort und nur im Nothfall an Gerichtsftelfe 
mit Zngiehung eines ©eiftlichen in der 8. 357—866 der ©. D.1,10. 
vorgefchriebenen feierlichen Weife erfolgen. 

4. Mennoniten, welde durch ein Zeugniß der Xelteften, Lehrer 
oder Borfteher einer aufgenommenen mennonitifchen Gemeinde einen 
untabelhaften Wandel und Daß fie werigftens feit einen Jahre hor 

Anfang des Nechteftveites fih zu diefer Neligionegefelffgaft befannt 

haben, nachweifen, geben ftatt des Eides nur einen Hanbfchlag unter 

Gebrandy der gleichfalls nachzuweifenden mennonitifchen Behräftigungs- 

formel, (Verordi. vom 11. März; 1827. ©. ©. 28.) 
5. Fir Phifipponen ift das den Eidfchwue bertretende Ver 

fopren dur) Cab, D. vom 19. November 1836 und Nefeript vom 
28. Zannar 1837 (Jahrb. 49, 175.) beftimmt. 

6. Mohammedaner fehwören auf den Koran mit der Formel: 
„Ih fhioöre bei dem einigen Gott und bei demjenigen, was in ber 
Religion das Alferheiigfte if, daß..." (6.2. 8. 367.) 

T. Wegen der Judeneide ift vorgefchrieben: 

a, Hanpteide der Parteien müffen in der Synagoge oder Schule 

geleiftet werden. Die Abnahme von Zeugeneiden Darf an 

Gerichtsftelle erfolgen; in Sachen unter Juden genügt bei 
jüdifchen Zeugen eine ernfte Ermahnung des Nobbiners oder 
Gelehrten. 

b. Dei jeder jüdifehen Eidesteiftung muß der Rabbiner, Affeffor 

‚oder Gelehrte und mwenigftens Ein vom Schwörenden mit- 

gebroditer Zeuge zutgegen fein. Bei einem Haupteide muß 

ich auch der jübifche Gegner einfinden und einer Admonition 

unterwerfen; if der jüdifche Producent des Zeugen anvefend, 

fo ergeht fie auch an Dielen. 
ec. Der Ableiftung des Eides geht unmittelbar voran:
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eine Händeabwefchung, 
die Anlegung des Gebetmantels und der Gebetfchnur bei 

Mannsperfonen, 

eine duch den Rabbiner oder Gelehrten zu machende Vor- 

Haltung, 

bei Hanpteiden überdies noch ein Sühneverfuch durch die 

anwefende Gerichtsperfon und, wenn derfelbe fruchtlos 

ift, eine legte Verwarnung. 

d. Bei der Abfeiftung des Eites felhft erhält der Schwörende 

die Thora in den Arın, der Zeuge Die Taphilfim. Asdann 

tiefet er die Eidesformel ab, welche dahiı geht: 

ih jhwöre bei MN, dem Gott Ifraels — 
aulegt: 

wenn ich faljch fehwöre, fo müffen mic alle die Strafen 

treffen, welche mir in der Vermahnung angedeutet worden 

find. Amen, 
Kann der Schwörende nicht Tefen, fo wird ihm der Eid vor 

gefagt und das Wort Adonai nır angedeutet. 

t) Rebteres ift Die urdhriftliche Form, die and im deutfchen N. Nbfch. von 
1555 für beide Religionsparteien fehr zweefmäßig zux gleichförmigen freieren Ber 
nuung vorbehalten war. Die Fornteln zu 1. und 2, berufen indeg auf Berim- 
mung ber Erim. OD. 334 und der 8. Cab. D. vom 8, Auguft 1835. ©. ©. 182%, 

23 ©.9. 317— 351. Nah dem Eircular vom 1. Mai 1786. Koh, Eiv. 
Brot, $. 264.) 

Siebenter Abfchnitt. 

Die Stoffe des gerichtlichen Verfahrens, 

1 Die Klage. 

8.2.15.) 

102. Die erfte Grundlage zu jeder gerichtlichen Verhandlung 

und Entfheidung eines Nechtsftveites bildet Die Klage. Iever nad) 

dem beftchenden Recht unferes Landes begriindbare, einer richterlichen 
Häffe bedürfende! Anfpruh an eine andere belangbare Perfon ge- 

währt eine lage: welcher Name ihe immerhin in der Nechtswifien- 
“
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ichaft beizufegen fei? Es ift fogar demjenigen geftattet, an welchen 

ein Anderer einen gewilfen Anfpruch zu haben fich berühmt, wider 

diefen ol Kläger (negatorifch) Die Unrichtigfeit und (oder) Ungültige 
feit des behaupteten Anfpruches auszuführen Webrigens fol eine 

Klage jedesmal das ganze ftreitige Nechtsverhäftnig zur Entfcheidung 

bringen, alfo auch nicht blos eine einzelne Trage dabei, fondern jo 

wohl die VBorfrage wie and das fi daran Fnüpfende Necht des 

Klägers, fofeun nicht der Richter hierunter eine Trennung zwedimäßig 

erachtet und anordnet;* ferner one Trennung der Befikfrage von 

der Frage des Nechtes an der Sache, es fei denn, daß das Gefek 

fehon dem Befiger alffein oder auf Erlangung des Befiges eine be- 

fondere Klage zugeftanden hat.‘ 

3) Diefer Hülfe bedarf es 3. DB, nicht für den Befikenden, 

2689. 8.20 dief, Tit. 

3) 6.9.1,32,1. Statt deffen Tann man allerdings den Gegner zur Klager 
anftellung auffordern. Davon im befonderen Theil, 

98.0. 8.29. 30 d. it, 1,13, 43 und unten im leßten Baragr. d. Abfchn. 
5) ©. D. 8.27.28 dief. Tit. Die Fälle des befonderen Veflgnerfahrens find: 

Das possessorium summarlissimum ©. OD. 1, 31; fobannr bas Kfagereht wegen des 
beffeven Befiges gegen den fehlechteren Befiger &.M. I, 7, 162. 175. 178, und das 
Klagerecht auf Einfesung in eine Erbfchaft in den Fällen des &5. I, 12,242 bis 
252; Borfriften, die aud bei Gröverträgen und Kamilienfideicommipfiftungen, 

gleih dem remedium ex]. 2C. de edieto D. Hadriani tollendo Anwendung leis 
ben Tonnen, 

103. Eine Klage fan regelmäßig erft nach eingetvetener Ver 

falfzeit der Sorderung angeftefft werden. Iehod) ift geftattet: 

1. mit dem Hanptfeäuldner zugfeih den für ihn Einftande- 

verpflichteten, namentlich den Schuldbärgen VBehufs eines ge- 

meinfhoftlichen Wrtheils gegen den Lekteren in Betreff der 

Hanptfeäutd mitvorladen zu Taffen;' 

2. bei auf Kündigung ftehenden Gapitalforderungen unter Kiün- 

digung derfelben auf die nach Ahlauf der Kindigungsfrift zu 

beiwirkende Befriedigung Des Klägers zu Hagen;? 

3. bei Forderungen, die in beftiimmten Geldfummen oder Duan- 

tititen verbranhbarer Sachen beftehen, noch vor deren be 

ftirmten Verfalltag auf deren al8danır zu bewirfende Seiftung 

zu Hagen, infofern die Verpflichtung Hierzu a. in einer ge- 

vihtlich aufgenommenen und ausgefertigten infändifchen ober
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gleiche Berechtigung gewährenden ausfindifchen gerichtlichen 

Urkunde; oder b. in einer notariellen formgerechten in- 

Kindifchen Mrfumde oder c. in einer Privaturfunde, iwelde 

gerichtlich ober notarielf anerkannt, oder auch anf Antrag des 

Schufoners Khpothefarifeg auf fein Grundftüct eingetragen ift, 
übernommen worden. 

Sf das lagerecht zur Zeit dev erhobenen Ange no nicht 

vorhanden geivefen, fo wird der Mangel besfelben durch einen fpl- 

teren Erwerb im Laufe des Verfahrens nicht geheilt,‘ 
1) 8%9.7,14,311.312. ©. ©. 1,17,3. 

2) @.0D.1,28,16. Refer. vom 7. März 1839. Zu. Min. BE. 105. 
26.02. ef. 8.4 Nu 1. 8 findet fogur der Mandatsproc flat, Siehe 

8.188. Und es Tann felbft anf ben gangen Inbegriff erft Tünftig füllig merbender 
Leitungen aus folden uefunblicen Obligationen geflagt werden. Nefer. v. 28. Sep: 
tember 1839. Zuft, Min. 8. 323, Nur Mechfelflagen find vor der Berfalteit 
unnläffge. ©.D.0.0.D. 

4% ©. in Bezug auf ben Legitimationspunft Präjudiz 802 von 1839 (anders 

vah gen, Ned. Steietherft, Aehiv XVIIE, 316) und wegen bes Verfalltages 
Rechtsfülle IV, 255. Der Beweis Tann freilich auch ned; fpäter geführt werben. 
Präjud. 1133 von 1842. 

104. Eine Klage fan bei nothiwendiger oder zuläffiger Streit- 

genofienfehaft ($.45) von Mehreren oder gegen Mehrere zugleich an- 
geitefft werden, alfo mit fubjectiver Klagehänfung. Nicht minder ift 

einem Kläger erlaubt, wenn er entweder aus einerlei Hanptgefchäft, oder 

auch aus mehreren Gefchäften oder Thatfachen mehrere Forderungen 

an den DVerflagten zu machen Hat, diefelben infofeen, als fie an 

einerlei Gerichtsftand und zu einerlei Art! des Verfahrens gehören, 

in Eine Klage zufammenzufaffen (objective Klagehäufung). Die Er- 

örterung erfolgt hierauf unter mögfichfter Sonderung der einzelnen 

Kagepıumfte und mit gebührender Beobachtung ihrer natünfichen 
Reihenfolge in deinfelben Nechtsftreit.? 

2) Ymvietveit jede derfelben ein Hindernig der Klngehäufung bei einem Zu 

fammenteeffen mehrerer Klagen, die fich zu verfchiedenen Proceßarten eignen, fei, 
muß aus der Natur einer jeden berfelben entnommen werden. 

)6D..24— 26 bief, Tit. BVerordn, som 1. Juni 1833 $. 75. Meferint 
vom 20. Februar 1835 in ben V Ergänz 1,771. 

Form, Inhalt und Wirkung des Rlageanbringens, 

105. Die Klage Tann fowohl zum gerichtlichen Protokoll an- 

gebracht al3 auch jhriftlich eingereicht werden! und foll enthalten:? 
.
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1. eine deutliche, vollftändige und zufammenhängende Erzählung 

der Thatfachen, worin Kläger feinen Anfprend; gründet; 

2. eine volfftändige und beftinmte Anzeige der Veiveismittel über 

die Thatfachen? mit Abfchrift der Urkunden; 

3. einen beftimmten Antrag, welcher erfehen Lüßt, was Kläger 

von Berflagten verlangt, 

und zwar ohne weitläufige Nechtsansführungen. Es Fönnen Damit 

auch Nebengefuche auf Beiladung Dritter, auf Arreft- Anlagen, Urz 

fundenvorlagen, Beweis zum ewigen Gebächtnig und dergleichen (j. 

unter den Nebenpunkten) verbunden werden. Eines Nebennermerfes 

bedarf es über den Werth des Streitgegenftandes. (8. 265.) 
Außer den fachlichen Wirkungen der An- und Zuftellung der 

Klage in Bezug anf Verjährung, Verzug und böfen Glauben entftcht 

ans der Zuferfigung zur Verhandlung ein Verfügungsverbot für den 

Berllagten gegen das Necht des Klägers (Litigiofität) und Nechts- 
hängigfeit, d.1. ausfchließliche Berechtigung des dermaligen Verfahrens 

für Parteien und Nichter 618 zum Nachweis feiner Unzuftändigfeit 

oder Bis zur Netenivegfage ohne endliche Erfedigung der Sache 

3.8.0. 8.16 diej. Tit. 5. 
2) Ebrf. &17—19. Der Mitanfnahme thatfächlicher Neplifen (replicae in- 

sertio) wird e8 nur bebürfen, wenn bie Klagebegründung fefbft fehon einen Gin 
wand bed DVerffagten zur Anfang bringe. Bol. Refeript vom 25, Mai und 
16. October 1841. Zu. Min. Bf. 190. 307. AM. Kod, Eiv. Proc. $. 131,4. 

3) Auch Eivesanträge find dahin zu zählen. I, 10, 289. 
3 8.9.1,7,48.49. Kb, a.a.D. 8.172. 

Klagevorbereitung. 

106. Der Aufftellung einer vollftindigen Klage foll Seitens 

des damit beauftragten Gevichtsverordneten ober des Rechtsanwaltes 

die Aufnahme eines ausführlichen Informationsprotofolfes woran- 

gehen, worin die Bedingungen der Klage und ihrer Durchführung 

einer forgfältigen Erörterung zu unterwerfen find, namentlich Gerichts- 

ftand, etwaige Nechtshängigfeit, Streitgegenftand, Thatfachen, Forbes 

rungsreht, Sodlegitimation, Notbiwendigfeit der Nütlichfeit einer 

Beiladung, Rechtzeitigfeit der Anftellung, Cautionspflicht, Beiweis- 

mittel, vermuthliche Einveden des Berflagten und deren Erledigung.
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Aus diefer Information foll die eigentliche Klage (8. 105) gezogen 
werden;? zugfeich foll fie dem Gerichte zu deren Prüfung dienen. 

Sie ift inzwischen nur ein Aetenftüd des Klägers und zu den Hand- 

acten feines Anwaltes oder Nechtsbeiftandes abzugeben, fonft aber 

verfiegelt bei dem Gerichte aufzubewahren.‘ Es bedarf aber alles 
deffen nicht, 

a. in gewöhnlichen, nicht verwidelten Fälfen, wo Pas gerichtliche 

Snformationsprotofolt fofort andy die Stelfe der Klage ver- 

treten Tann und nur efiva wegen der dem Kläger zu machen 

gewefenen BVorhaltungen ein geheimes Nebenprotofoll aufzu= 

nehmen ift;® 

b. wenn der Anwalt von dem abwefenden Kläger eine ausreichende 

friftliche Information erhalten Hat. 

I der wirklichen Nechtsübung unterbleibt eine befondere gericht- 

lie Informationsaufnahme geinöhnlich. 

269, 84—8 bie. Tit. 
2) @bbf. 8.10. 
») GbR. 8.12.15. 

9815 
8.14. 

9 89 und Anh. 8.48. 

Borläufige Klageanmelbung. 

(©.D.5,4) 

107. Seber förmlichen Klageerhebung Tann gefeglich noch eine 

fchriftfiche oder protofoffarifche Rlageanmeldung bei dem Gerichte 

vorangehen, wodurch Der Kläger ober fein Tegitimirter Vertreter unter 

gehöriger Perfonenbezeihnung im Allgemeinen die Abfiht anzeigt; 

Den er belangen wolle, wegen welches Gegenftandes und aus wel- 

Gem Grunde, zugleich auch erklärt, ob der Släger perfünlich den 

Rechtsftreit führen oder jelbigen einem Anwalt übertragen habe ster 

werde, nebenbei auch nn Zuordnung eines Anwalts oder Nechts- 

beiftandes bitten Tann." Das Gericht veriweifet darauf den Anmel- 

denden entweber an den zuftändigen Nichter? oder verordnet, wenn 

e8 fich felbft für zuftändig Halten muß, die Aufnahme der Kfage, 

falls folge von dem Nechtsanmalt des Klägers in ausreichender 

Weife nicht fofort fhon eingebracht if. Die Borladung zur Auf 

“
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nahme erfolgt unter Androhung der Aetenweglegung, im Fall der 

Kläger oder fein Vertreter nicht erfcheint.? 
Sp außerwefentlich eine derartige Klageanmeldung an fi ift, 

fo find doc) damit gewiffe erhebliche Wirkungen verbunden, nämlich 

1. Unterbrechung der erlöfchenden Verjährung,‘ vorausgefegt, dafı 

€8 feine Wechfelflage® ift; 

2. Unterbrechung der eriverbenden Verjährung, vorausgefeßt, daß 

die wirkliche Rlageanftellung und die Ladung des Verflagten 
erfolgt, 

Beiläufig Tan damit bie Erhaltung jedes anderen Rechtes, wel- 

he8 Die Gefeße von einer dem Richter binnen einer gewiffen Frift 

erftatteten Anzeige abhängig gemacht haben, verbunden fein? 

9 6.D.5.1-4.9—13, Wegen ber Nothivendigfeit, die Perfon des Ber 
Hagten Eenutlich zu bezeichnen, vgl, D. Trib. Präj, 2148. Entfh. XVIH, 160. 

2).8.15 ebhf. 

®) ©. 9. 8.19.20. 23 dief. Tit, DVerbittet fi der Anmeldende diefe weitere 

Verfügung, fo if bie Anmelvung felbft fo gut wie nicht gefihehen und wirfungss 
108. gl. das in der folgenden Note angeführte Refeript, was gewiß auf richtiger 
Auffafjung beruft. 

)%%.1,9,553. ©. dazu Nefer. vom 22. Januar 1841, Zuft. Min, BE 
©.65. Nah Koh, Private. $. 156 amd Civ, Por. 8.172,12 wäre auf nod 
bie wirkliche Kageeinbringung erforderlich. Das Gefe fagt dies nicht, Die 
nähere Erörterung ber Regeln der Unterbrechung gehört indeß in das bürgerliche Recht, 

°) Hier ft die Ladung deö Verflagten unbedingt erforderlich. Deutfche 
echfefordn. Art. 80, 

9 %9.1,9, 608, 

) 38. in den Fällen bes & N, 1,4, 45. 51.92, 

Ricterlihe Befugniffe in Betreff angeftellter Klagen. 

108. Die Anftellung einer fürmlichen age gewährt feinen 
unbebingten Anfprud) auf Einleitung des rechtlichen Verfahrens gegen 
den Verflagten, fondern nur infofern jene die richterliche Prüfung 
befteht und danac) wirklich eingeleitet wird. Gegenftand der Prüfung 
ift wefentlich: 

a. Der Gerihtsftend. Die bei dem ungehörigen Richter 
angebrachte Klage ift von demfelben durh Verfiigung abzumeifen 
Veldhes die Folgen fein önnen, wen fie dennod von ifm ange 
nommen und eingeleitet worden, ift nad) verfchiehenen Gefichts- 
punkten zu beurtheilen.?
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b. Das Dofein eines gefegfichen Klagerehtes. Zehlt es 
an biefem ober ergieht fi) ans dem Klagevortrage felbft feine Auf- 
Hebung, fo erfolgt die Zuricweifung gleichfalls fchon durch Ber- 
fügung,’ oder nach erfolgter Einleitung neh dir; Exkenntnif. 

e. Die Bolfftändigfeit der thatfählihen und Beweis- 
Angaben zur Begründung eines vechtlihen Anfpruches forvohl in 
der Hauptfadde als auch in den Nebenpunkten, insbefondere aud) 
unter den jebigen Parteien. Cine hierin unvollftäudige Klage fan 
Bann vorab zwar Die Stelle einer Kingeammeldung bertveten, jeden- 
folf® aber ift wegen dev efiwaigen Mängel das Weitere zu herfügen.‘ 
Wäre dies unterlaffen, To Fnnte felbit nach erfolgter Einfeitung noch 
eine Abweifung angebrachtermaßen wegen mangelhaften Sachvortunges 
eintreten. 

d. Die Procegart. Lhre Teftftellung gehört regelmäßig zu 
dem vichterlichen Amt im Hinbfid auf die Befchaffenheit des Klage- 
rechtes und Dex vom Kläger bezielten Folgen. 

e. Das Dafein eines. Rlagegefuches, woraus exhelfet, was 

der Gegenftand der Borderung fein folle. Hierbei Tann dem Mläger 

ein anderes nicht aufgebrungen werde, vielmehr ift dns von ihm 
geftelfte, falls Feine Abänderung erfolgt (unten 8. 115), für die righter- 
Tiche Beurtheifung und das weitere Verfahren bindend‘ und eine 
Ueberfehreitung unbefugt,? immer jedod; Das Mindere, in dem Ge- 
fu enthaltene? mit ven won Yıntswegen zugufprechenden Neben- 
forderungen,? zu berücffichtigen und zu gewähren. 

In allen Fällen ftehet dem Kläger gegen vechtenechtheilige und 

unbefugte Verfügungen die Befugniß einer Befhwerdeführung" zu. 

2) 609.145.1,5,12. 
2) Bol. wegen der Möglichkeit eines freiwillig eritredkten Gerichtsftandes oben 

$.27 und wegen ber außerdem auf einer Unzuftändigfeit haftenben Nichtigfeit des 
Verfahrens unten bei ven Nichtigfeitsrehtemitteln. Hinfichtfich der Unterbrechung 
der Berjüßtung duch das Angehen eines unzuftändigen Richters f. 2. N. I, 9, 551 
bis 553, 610. 

2 99.15,12.1,6,7. s gehört dahin auch die Iurüfiveifung einer 
au feüh angefteliten Klage; ferner einer folhen, welde duch eine fihen aus bem 

eigenen Vorbringen bes Klägers erfihtliche Einrede aufgehoben wird. Infere Rechte: 
ordnung unterfcheidet einmal nicht zwifchen Auffebung der echte duch Ginreden 
und Traft des Gefehes. &s bebarf alfo auf jeden Fall einer Anticipation der Me 
pliten. Darauf beruht and das Zuft. Min. Refer, vom 16. October 1841 ©, 307. 

AM. in Betreff der Verjährung if Ko, Civ. Proc. $. 131,4. 162. 
9 “
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%)08.09.16,5u6, 
7 6.2.1,6,10,1. gl. D, Zrib. Entfeid. VIN, 202. Das wird freilich 

in feinen Stang ansarten bürfen, anftatt dee von Kläger Beantragten Procegart 
eine andere anzuivenben, bie der Kläger für bevenklich Hält, 5.8. ben Mandate: 
ptoceß flatt des orbentlichen, wenn ihm daran Liegt, bie Sade hierin zur voll: 
Rünbigen Grörterung zu Bringen. Nur gewiffe Anträge bedingen eine ganz ber 
Rimmte Beoceßart, 3.3. den Arceftprocef. 

9) 60D.15,19% Der Kläger feloh Fan fi daher aud; nie befchjweren, 
tern nach feinem Antcage exfannt if, Bol. Stviethorft, Archiv XIV, 3Al. 

?) BVerorbi, vom 14. December 1833 8. 5, 10d, 
8) Pluribus inientus minor est ad singula sensus (Syften 8. 266, 57), Die: 

fen Sag befolgt au; die preußifhe Praris, Unter ihn kann felbft ein unbevingtes 
Gefud gebracht werden, mo alternativ hätte gebelen werben müfjen und umgefehrt. 

%) ©. davon im Tegten Abfcnitt des Allgem, Theifes bei Den Grfenntniffen, 
2) Dgl. den Abfgjnitt von den Nechtaniitteln, bei ben Befhierden. 

1. Die Einreden de3 Berklagten. 

a. Berzögerlice. 

109, Der Klage gegenüber ftchen die Einreden des Verffagten. 
Sie find, wie überall, theifs verzögerlicher Axt, welche nır hie Klage: 
verfolgung verhindern oder bedingen, heil Einveden in der Sadıe 
felbft, welche das Magevedht ganz oder theilwweis aufgeben oder be- 
Dingen, 

Die Erfteren, twelde auch vorläufige Einwendungen genannt 
werden, find zum Theil won proceßhindernder Beichaffenheit, die 
Übrigen nıv heiläufig zu erfedigen. Zu jenen gehören nach neneftent 
Recit:? 

1. die Eiurede Der Unzuläffigfeit eines gerichtlichen Verfahrens 
über den Gegenftand der Klage; 

2. die Einvede des nicht zuftändigen GSerichtes; 
3. die Einzede der Nechtshängigfeit; 
4. die Eimvede der dem Kläger mangelnden Fähigkeit, vor Gericht 

anfzutreten;® 
5. die Eimede, daß der anskindifche Mäger vorerft einen Koften- 

vorftand zit Teiften ‚habe; 
6. die Einzede der fir den Verflagten, welcher als Erbe befangt 

ift, anno) Laufenden Ueberfegungsfrift. (6. ©. 1,20, 2.3.) 
Sie haben bei fofortiger Befcheinigung Die Wirkung, Daß der 

DBerflagte die Erklärung anf die Rage felbit vorerft verweigern und
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tehtfiches Erfenntniß‘ über jene verlangen Fan. Die Gerichte: 
sehnung felbft aber erfennt noch außerdem als proceßhinderud an: 

1. den Einwand, Daß der Kläger diefelbe Mage, welche er bereits 
früher angeftelft, jedoch Tiegen gelaffen und nicht rechtzeitig 
fortgefebt Hat, von Neuem angebracht und dem Berkfagten die 
Koften Des früheren Verfahrens noch nicht exftattet habe;® 

2. den Einwand, daß Verflagter, der als Befiger einer unbeweg- 
lien Sade in Anfpruc) genommen ift, nicht für fich, fondenn 
im Namen eines Anderen befige. 

Die Wirkungen Diefer Teteren find an anderen Orten zu wer- 
zeichnen. 

Affe übrigen vorläufigen Einwendungen gehören zu der alfgemei- 
nen Berhandlung. 

8.9. %9, 82 Hier werben bahin gezählt: die Einvede des unge 
föndigen Hichters, der Nechtshängigfeit, ber mangelnden Legitimation, ber mehreren 
notfiwendigen Gtreitgenofen, der Verfeähung, der fehuldigen Eicherheitsfeiftung, 
ber Unfähigfeit oder Berbächtigfeit des Nicdtere, — Nur Einmal ift au der 
Name dilatorifche Einwendungen gebraudit. ©. D. 1, 19,20 a. &. 

2) 2erorbn. von 21. Juli 1846 $, 5. 
>) Dahin Tägt fh auch der in Ti. 1. 9.21 gedachte Fall reinen, wei 

eine Frau über die Subflanz ihres Eingebrachten einen Nechtöftreit führen will, 
wozu ber Ehemann ben Beitritt verfagt. 

*) Dies it deutlig in &.5w6 0.0. vorgefehen. SJudep ifk doch dem 
Riäter eine vorläufige Prüfung vorbehalten, ob das Gefuch begründet fei ober 
nicht, wozu auch gehört, ob bie erforderliche Befheinigung beigebracht fe. Auch 
teird der Richter durch vorläufige Verfügungen ven erhobenen Anfanb befeitigent 
können, wie ©. ©. 9,21 und 10,79 bereits angeordnet hat. Wegen ber hierüber 
Beftchenden Streitfrage f. Juft, Min. 31. 1847 ©. 3 und Koch, Eiv. Proc, $. 176, 

58.9. 1,20,19. 20, 
%)68.9.1,17,34-41. 

b. Einreden in der Sade felbtt. 

110. Indem das Gefeß den Verffagten unter Androhung ge - 

wiffer Ungehorfamsuschtheife verpflichtet, fich über die Thatfachen 

der Klagebegründung umd über Pie dabei gebrauchten Beweismittel 

beftimmt und deutlich zu erflären,' geftattet e8 ihm zugleich, feine 

Einwendungen auch in der Sache felbft unter Beobachtung der da= 
für beftinmten Stadien und Formen vorzutragen Diefe Fünnen 

beftehen: 
“ g9*
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a. in der Arsführung, daR nad den thatfächlichen Grundlagen 

der lage felbft ein Nechtsanfpruch überhaupt oder von der 

behaupteten Art nicht beftehe. Es find Dies Die in der G.O. 

1, 5, 6 angebeuteten Ausflüchte nach Der Natur des Gefchäftes; 

in der gemeinvechtlichen Praxis Die fog. exceptio non fundatae 

s. competentis actionis, foweit fie auf den Mangel der rechts- 

erforderlichen Efemente des Anfpruches geftüßt wird; 

b, in der Anführung von Thatfachen oder Umftänden, womit die 

Entftehung des gegenfeits behanpteten Nechtes nicht vereinbar 

it, weil der Thatbeftand ein ganz anderer war (exceptio rei 

non sie sed aliter gestae),” oder weil durch jene Amftände die 

Entftiehung eines Anfpruches rechtlich verhindert werden ift, 

dB. wegen Betrnges, Srrthums u. . f.; 

e. in-der Darfegung von Thatfahen und Umftänden, wodurch 

der Klageanfpruch, felbft wenn er beitanden Hätte, ganz oder 

zum Theil wiederaufgehoben fein wirde. Die &.0.1,9,6 

nennt Diefe am Rande peremtorifche Einwendungen uud zähft 

dahin beifpielsweife Die Tilgung der Schu dur Zahlung, 

Bergfeich oder Exlaß, die Einrede der rechtskräftig entfchiedenen 

Sadıe, desgfeichen eine dem BVerflagten zn Statten Tommmende 

Verjährung. 

Gewiffe Eimweden bezeichnet fie noch als Nechtsausflüchte (ex- 

eeptiones iuris) und? Nechtswohlthaten (benefieia juris), womit fi 
der Berflagte fchügen Tönne, und nennt unter den erfteren wiederum 

sen Einwand der Verjährung. Sie verftcht darunter alfem Anfchein* 

nach diejenigen Nechtsgrundfäge, wodurch bei dem Vorhandenfein 

gerpiffer Unftände den geffagten Anfpruch, felbft wenn er fonft be 

gründet fein wirde, Die rechtliche Wirkfomfeit jegt oder immer, ganz 
oder zum Theil entzogen wird; z.B. die ageverjährung, die dem 
BDürgen zuftchende Einrede der Vorauskläge, Die Eigenfehaft eines 
Beneficialerben 1. f. f. 

Denmächft find Diejenigen Einwendungen zu einer befonberen 
Beachtung verftelfet, durch melde der Sageanfprud, wenn er je 
begründet getvefen iwäre, Dennoch völlig wiederaufgehoben fein würde 
(exceptiones litis finitae genannt), namentlich Die Einvede der voll- 
ftändigen Zahlung, des Erlaffes, der Verjährung, des Vergleiches 
oder ber vechtöfräftigen Entfeeidung ber ganzen Sade: Cudlich
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find einige Einreden infoweit beworrechtet, Daß fie felbft noch im 

Stadium der Zwangsvolfftreeung zugelaffen werden müffen.? 
260.193.5.16. Berorbn. vom 1. Juni 1833 $. 14. 

2) Bol. ©.D. ebvf. $.4. Hierunter füllt auch eine exceptio de iure terlii, 
foweit eine folche zuläffig it, d.h. ivenm fie rei cohaeret (vgl. 1.7. $. 1. D. de 
exeeplion.). Nicht jede fog. exceptio de s. ex i. tertüi ift alfo unftatihaft. Bet. 
Syftem $. 141, 239. 

3) &o, alfo nebeneinander, werben beide erwähnt in der ©. D. IH, 3, 30. 

Im Tit.9, 8.11 ver Proc, D, Heißtes: „Necitsansflücte oder Nedtsieohfthaten.“ 
Der 9.16, 3 ertnäßnt wieber nur „die dem Beklagten ehiva zu Stalten Tommenben 

exceptiones juris.” Weit voneinander verfchieben dachte man fich alfo wehl beibe nicht. 
4) Schon längit hat man gefragt, was fich die Verfafer der ©. D. eigentlich 

babei gevacht haben. Cs gab freilich chedem eine Schuleintheilung ber Ginreben 
in exceptiones fachi und juris fon von der Gloffatorenzeit herz aber man ver- 
fand unter ben erfleren exceptiones quae rem ipso iure perimunt, unter ben Teß- 
teren quae rem ope exceptionis in s. proprio perimunt (was fie das ram. Recht 

no einigen Sinn hatte, obgleich die Theorie niemals zu einer vollen Kfarheit 
entwiefelt wurde; |. Albredit, die Erceptionen. Drünchen 1835. $. 23 f.; des Verf. 
Syftem $. 136). Die älteren brandenburgifchen Gefepe haben fie, foweit der Verf. 
dariiber nachgeforfcht Hat, ebenfowenig als bie veutfchen Neichögefege aufgenommen; 
namentlich findet fie fi nicht int im Cod. Frid, March.; exit das Corp. Jur. Frid. 

fagt IV, 5, 16: „Eine fernere Haupteintheilung bee Einwendungen entfteht, wenn 
darauf gejehen mird, ob folde in einem Nechtefage ober in einer Thatfadhe bes 
fichen. Crfterenfalls find foldhes Exceptiones iuris, Ießterenfalf® Exceptiones facli,“ 
Daß Yiernit aber weber die ältere Echuleintfeilung aufgenommen, nocd aud) ein 
meuer Marer Begriff gegeben tonr, bedarf feiner Darlegung. Denn ein beflimmtes 

thatfächliches Berhältnip fegt aud) die Anwendung eines Reditsfahes voraus, Das 
haben die Verfafier des Corp. Jur. Frid. und der ©. OD. felbit au gefühlt und 
Erörterung und Geftitellung ber betreffenden THatfachen angeoronet (G.D. 1,9, 11. 

10,3, 30). as bleibt dann aber Befonderes für foldhe „Nechtsausflüchte und 
Nehtswohlihaten“ gegen andere zerflörfie Cinreden, die doc; auch auf Mechtsr 

fügen beruhen? Dev Kern ber Eadhe Tiegt unbedenklich in ber Frage: ob es Gin 

veben giebt, bie der Midhter von Wintsrvegen berüdffichtigen darf oder muß, und 

tie weit, Davon im nächften Paragrapfen. &. aud bie Ausführung des Obere 

Trib, zu dem Pien. Beil, und Präjubiz 1108 vom 14. März 1842. Entjgeid. 

vH, 308. 
5) ©. 9. 1,10, 60. 
% &, bayon den befonderen Theil im Gresutionsprecef. 

Sortfebung Benusung ber Einreden, 

411. Hinfihtlich des Gebrauches md ver Behandlung ber 
Einveden dienen im Allgemeinen wie nach Hergebrachten deutjchen 

Rechten der Natur der Sache gemäß folgende Kegeln; 
“
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1. Der Verklagte Hat wolle Freiheit, fi der ihm etiwn zu= 

ftändigen Einveden zu bedienen ober nicht; das Nichteramt darf fie 
ihm nicht aufbrängen, fondern e83 hat ihn um bei der Aufftellung 
au unterftüßen, falls Derfelbe feinen vechtsfundigen Veiftand hat ober 
Diefer eines pflichtiwidrigen Handelns verdächtig erfcheinen Fünnte? 
Bon Anntstvegen find unbedingt nur Diejenigen Einwendungen zu 
bevüchfichtigen, melde ans einent fichtßaven Mangel wefentlicher 
Elemente für die Stlagbarfeit eines Nechtsgefchäftes oder Nechts- 
verhäftniffes Hevnorfließen, fie feien von materieller oder formeffer 
Beichaffenheit;? andere Einwendungen, welche ans befonderen Er- 
eigniffen oder Handlungen entfpringen, müffen jedenfalls in ihren 
thatfächlihen Grundlagen angedeutet und mit darauf bezüglichen Be= 
weifen unterftügt fein‘ Führt der dur die Verhandlung entiwiefelte 
Zufanmmenhang won felbft auf die Anwendbarkeit eines dem Ver: 
Hagten günftigen, in won der am fi in ihven wefentlichen Gle- 
menten begründeten Sage Befreienden Rechtsfages, Hinfichtlich deifen 
aber noch der Zweifel erhoben werden Kann, ob ihn ber Berflagte 
geltend machen wolle und ob er nicht durch Gegengründe befeitigt 
fei: fo hat Der Nichter nach den Regeln des älteren Berfahrens 
feldft von Amtsiwegen und fpäteftens vor Abfaffung des Exfennt- 
niffes die Parteien darüber nachträglie zu Hiven;’ im Verfahren 
uenen Stiles würde aber eine amtliche Berüchfichtigung der Einvede 
aur infoweit zuläffig fein, als in dem Vorbringen des Verflagten 
eine Hindentung Darauf zu befinden ift und 8 zur Begründung der 
Einvede für ihm feiner weiteren tatfüchlichen Anführungen bedarf.* 

I. Aus dem Vorbringen von Einveden in der Sache feihft 
folgt noch Fein Zugeftändniß der Klage;" aud; Ihnen Einveden, die 
fich widerfprechen, wenigitens ewentuell nebeneinander borgebracht 
werden. 

I. Eineber, welhe mu auf Das geffagte Kechtsverhältnig 
Bezug Haben, werben verloren, wenn fie nicht in dem eingeleiteten 
Retsfweit vorgefhigt uud berüdfichtigt oder wenigftens noch einer 
befonderen Ausführung worbehaften werden. Selbitftändig Hagbare 
Einredegründe bleiben Dagegen immer zu einer befonderen Ausführung 
geeignet, fo lange fie nicht vechtsfräftig aberfannt ober fonft ev- 
Tofchen find.’ 

Daß gegen die Einveden des Verfiagten Neplicationen des Kli-
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gers und anf diefe wiederum Duplicationen u. f. f. als Einveben 

gegen Einreden zuläffig find, werftcht fich ungefagt von feröft, 

1) Bol. Syftem $. 14. 
2) ©. fen oben $. 65. 
3) 5.8. wenn dem zwifchen Ehemann und Meib gefchlofienen Bertrage ober 

einer weiblichen Bürgihafsfeiftung die gerichtliche gorm fehlt. &s find bie ine 

vorigen Paragrapen unter a. aufgeführten Ausflüchte. &. and) bie bafefhft Note 4 

am ©, bezeidynete DO. Trib. Ausführung. 

96.6.9.1,9,10 1. 9,16,2. Beroron. vom 1. uni 1833 8.14. Ins 

fruction vom 24. Zuli 1833 5. 29. 

3) 89.1,9,11 und das D. Teib, Präj. von 1842 Nr. 1108, 

8) Das Gefek, Berordn. yom 1. Juni 1833, verlangt 5.14 die Borkringung 

affer Ginreden im Klagebeantwortungstermine nd geftattet fernere anf Thats 

fügen beruhenbe Ginveden im Laufe ber erften Infaug night mehr. ud} in der 

zweiten Infang ift eine beftimmte Zeitgrenze zu beobachten. Damit erledige ih, 

Bis auf die wenigen Saden alten Stifes, die Streilfrage des vorigen Baragraphaı 

wegen der fog. Rechtsansflüchte und Nehtöwohltfaten. So it auf fhon vom 

D. Leib. am 7, Februar 1846 angenommen, daß im Manbatsproreh auf Ginwen- 

tungen, obiwehf fie exceptiones iwis find, nur Rüffiht zu nehmen fei, wenn fle 

von den Parteien felbft erhoben worben (Bräjud. 1698). Hier ift fogar die Ein- 

gibe der unterfaffenen Gertioratien bei einer won einem Frauenzimmer und einen 

Manne gemeinfhaftlich ausgefteflten Obligation, weil nicht ausbrüdlich aufgentelit, 

unbentet geblieben. Offenbar Handelte e8 fh von einem wefentlichen Element der 

Klagebegründung! 
°) Bol. Sirieiherft, Archiv XV, 449. 

9 9. Trib. Präj. 2365 vom 4, März 1852, Entfheid, XXI, 332, (S. auf 

Strieiferft V, 59.) 

ın. Widerfiagen, 

8.9.1,19. 

a. Sogenannte uneigentli—e Wiverffage. 8.18. 10 bafelöh, 

112. Der Verflagte ift, beinahe ohne Ansnahnte, foweit e8 

wie Procefart geftattet, befngt, ‚bei hem nänfichen ichter, wo er 

verfiagt worden ift, auch feine Gegenforderungen! geltend zu machen 

und ziae mit gleichzeitigent gemeinfamen Berfahren und Erfenntniß 

über biefelbe wie über die Vorflage, ofue daß es eines ansdrüd- 

lichen Antrages auf Verurtheilung des Klägers al Widerverflagten 

bedarf: 
a. wem Die Gegenforderung aus einem und denfelben Gefchäfte 

mit der Rlageforderung entfpringt; 
“
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b. wenn Parteien als Kauflente in fortgefegtem Verkehr mitein- 
einander geftanden Haben und ein Rednungsfalso eingeffagt 
ift,? wobei e3 auf einen näheren Zufonmenhang der verfchie- 
denen Poften nicht ankommt, wenn fie nur in den fortgefeßten 
Derfehr felbft einfchlagen; 

voranögefegt, Daß Die Gegenforderung vechtzeitig angebradt wird 
und fi) zur felben Art bes Verfahrens mit ber Vorflnge eignet, 
Eine fernere Gegenklage fteht dem Widerverflagten felbft nicht zu.‘ 

) 5.5. Gegenanfpräde, Daß fie gerade von verfelben Art wie die vom 
Gegner eingeffagten Anfprüche feien, ift nidht erforberlich, 

2 6D%6. an 
3) hof. $. 10. 
%) Arg. $. 14 chef. 

b. Gigentlihe Widerflage 

©. 9.1,19, 9-20. 

113. Für Gegenforderungen, iwelde nicht die vorhererivähnte 
Beichaffenheit zur gleichzeitigen Verhandlung und Entfheidung haben, 
fan Verflagter nur den Gerichtsftand, wo er mit der Vorklage in 
Anfpruß genommen ift, geltend machen, ohne dafı die Berhandlung 
ober Entfeheidung der einen Sache durch die andere aufgehalten wer 
den darf (8.13). Iedenfalls muß aber eine folche Wirerflage noch 
während der Verhandlung der Vorlage zu einen Erfeimtniß erfter 
Suftanz angebracht werden (8.16). Sie leidet auch Feine Anmwert- 
dung, wenn entweder die Vorflage oder bie Widerflage allein an 
ein une fir gewiffe Angelegenheiten Keftimmtes Gericht geiviefen if; 
desgleichen wen die Widerflage an einen von dem Gerichtsftende 
der Borklage verfehiedenen dinglichen Gerichtsftand gehört, «8 wäre 
denn der Kläger ein Ausländer und der Widerffäger verfolgte ein 
dingliches Recht auf eine im Auslande befindliche beivegliche oder 
unbeivegliche Sache. Anhererfeits Tann der im dingfihen Gerichts- 
ftand Berflagte dem Borfläger eine perfönliche Widerfiage entgegen 
fteffen (8.19). Der Widerverffagte felöft ift auch nicht gehindert, 
dem Widerfläger eine uneigentliche Gegenflage entgegenzufegen (8. 14). 

© Gemeinfame Regeln. 

114. O6 die eine ober andere Art der Widerflage vorhanden. 
und weldes Verfahren veshalb einzuleiten fei, Hat der Richter blos
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dur Herfügung anzuordnen; e3 fei denn, daß die Beirtheilung won 

der näheren Erörterung gemwiffer Umftände abhängt, in welchem Zalfe 

die Verhandlung der Vorflage felbft Daranf mitauszubehnen und als» 

dann erft das Weitere zu befinden if! Auch kann der mit einer 

eigentlichen Widerfiage angegangene Richter diefelbe an den oudents 

lichen Richter der Sache für den Widerbeflagten werweifen, wenn 

dofelbft Die Verhandlung mit weniger Zeit- und Roftenaufiwand zu 

beivirken fein winde (8. 17,3). Gemeinfame Bedingung für beide 
Arten dev Gegenflagen ift volfftändige rechtliche Identität der firei- 

tenden Theile, wie in der VBorflage” Es fanır Daher auch derjenige, 

weldher eine ihn abgetretene Forderung einflagt, wegen Gegeit- 
forderungen des Berffogten an ben Cebenten nur ans der Zeit vor 

befanntgentachter Ceffion und nur auf Höhe feiner Forderung wider 

verklagt werden; jedoch fteht. Dem Verflagten zu, den Eedenten unter 

den im Verfahren bei den Nebenpunften Darzuftellenden Bedingungen 

und Maßgaben mitnorladen zu Taffen. 

2) Bol. 8.0 a. €. dief. Fit. Dies Tann gefhchen durch DBerfügung ober 
au Erfenntniß, worin die Widerffage zuc weiteren -Inftruction verwiefen wird, 

2) ©. vorläufig 8, 7.8.19 des Lit. 19, dr ©.D. 

W. Weitere Entiwieelung der rechtlichen Streitlage und Veränderungen 
derfelben. 

115. Durd; die vorgedachten Angriffs- und BVertheidigunge- 

mittel und dasjenige, was Darauf ferner von den Parteien in den 

geeigneten Abfchnitten des Verfahrens vorgebracht wird, geftaltet fich 

. das rechtliche Streitverhäftniß, (dev materielle status causae et contro- 
versiae)." Eine Veränderung und Umgeftaltung if, infofern der ein- 

geleitete Nechtsftreit feine Entfeheidung durch vichterfiches Lxtheil er- 

halten foll, nur unter Befchränfungen zuläffig. 

a. Dem Kläger ift iweber in erfter noch Höherer Inftanz eine 

Beränderung feines Klogegrundes (mutatio fundamenti actionis) 

geftattet, welche darin Tiegen würde, daß er feinem bisherigen 

thatfächlihen Klagegrunde einen anderen durch Vorbringung 
neuer Thatfachen unterfchiebt oder mit felbftftändiger Bedeu- 

tung hinzufügt.? 
b. Berffagter Tann Feine auf neue Thatfachen geftüßte Einveden
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oder Gegenflagen in exfter Inftenz verbringen, fobald die vecht- 

zeitige Einbringung verfäumt if? Wegen der höheren In- 

fangen entfcheiden befondere Ytegeln, 

Dagegen ift im Allgemeinen als geftattet anzufehen:* 

a. Pie Erläuterung und Auffliwung bereits angeführte Thatfachen 

(declaratio actionis s. exceptionis); im Befonderen eine Er- 

gänzung folder Thatfahen im Nebenumftänden, fowie eine 

Verbefferung vergefaffener Irrthümer in thatfächlichen Angaben 

(emendatio), jofern dadurch die Shentität des betreffenden 

Streitpunftes nicht aufgehoben wird und fofern dem Widerruf 

de8 zuvor Angegebenen nicht ettvn die Negeln ber Beiveiskraft 

eines Geftändniffes entgegenftehen;? jedenfalls auch 

b. die Vorbringung neuer Thatfachen zur Widerlegung neuer that- 

füchlicher Behauptungen des Gegners;‘ 

c. die Entwieelung nener Nechtsbehelfe ans bereitd vorgefomme- 

nen Thatfachen (oben 8. 110, 4); 

d. die Veränderung Des Klagegefuches oder der an einzelne Eit- 

reden gefnüpften Anträge, Werden jedod) Die neuen Anträge 

ext in höherer Inftanz geftelft, jo muß Die Sache wiederum 

zur erften Suftanz zurücigewiefen werden.’ 

Weiter gehende Befugniffe der Barteien gehören einzelnen Procek- 

orten on, namentlich deu Chefheidungsfachen. 

>) Die 1.9.9. Fannte au einen formellen status eausae el eontroversiae 

als Mittelpunkt des Verfahrens. ©. fihon oben $. 64, 

2 89.1,10,5a. Das if fÄhwerlih ein Rehtegeundfag, fondern eine 

Proceßvorfhrift. Das Gegentheil if nme beifäufig angenommen in einem Ober 
Zeibunals-Nrtgeile vom 10. Iuli 1855. Steiethorft, Archiv XVII, 345. ©. das 
gegen dasfelbe Acchiv IX, 321. Auf alle Fälle Tann fi} der DBerflagte die Aen- 

derung gefallen Taffen und der Nichter fih nicht dagegen interponicen, Bergl. 
Stielherft X, ©. 3. 

3%) S. Iufruction vom 24. Zuli 1833 8. 29. 
4) Degen des beutfchen gem. Rechts vgl. Suftem $. 355 ff. 
5) Diefe für jedes rechtliche Verfahren beinahe unenfhchrlichen Annahmen fol: 

gen aus ©. 9, 1,10,3. 5a. 27. Die angeführte Stelle der Inftruction von 1833 
feht damit in feinem Widerfpruch. 

% ©, die angeführte Infeuchen. 

)609.15,21—233. Grörlerungen der Hier einfihlagenden Frage f. in 

Grävell, Comment. 1,491, deögl, im Nenöberger Nchiv I, 174, Dgl. aud; Striet- 
horft, Mehiv VI, 128,
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V. Behandlung der einzelnen Streitpunfte im Vergäftnig zueinander, 
(Eventualnetode.) 

116. Der Grundgedanke unferer birgerlichen Nechtsordiung 

dag ein Nechtsftreit in alfen feinen Berzweigungen durd; Ein Ver- 

fahren und Urteil zur wolfftindigen Erlediging gebracht werden fol, 
mußte bon feldft auch zur Annahme der fog. Eventualmarime (vid)- 

tiger wohl Exentualmethode) führen, Deren Bebentung in einer ındg- 

lichft gleichzeitigen Vorkringung und Gefammterörterung aller ver- 

fhiedenen Streitpunfte in derfelden Sache befteht. Diefer fon in 

ber äfteren Gefeggebung und Rechtspflege wenigftens im Verfahren 

618 zum vichterfichen Entfeheid gepflegte Gedanfe Tonnte freilich nicht 

in feiner ganzen Strenge und Solgevichtigfeit in dns Corp, Jur. Frid. 

und die A. ©, OD. übertragen werden; indeffe machte er fih auch 
hierin durch Ausichließung einer Gegenflage wider eine ımeigentliche 

Gegenklage im felden Verfahren, Desgleichen durch Einfchliefung affer 

Bedinguugen und Borfragen fir Pas Necht auf einen beftinnmten 

Gegenftund in den Nechtsftreit Hierüber, ferner Durch gleichzeitige Er- 

örterung und Beftftellung des Anfpruches an fi) fowie feines Betra- 

ges geltend (unt. 167). Hierzu fügte endlich die neuere Gefeggebung feit 
1833 noch die Nothiwendigfeit einer gleichzeitigen Borbringung aller zu 

demfelben Zwed abzielenden, für ein gewiffes Stadium des Verfahrens 

geeigneten Angriffs» und VertHeidigungsmittel dev Parteien! Eine 

Ausnahme begründen nur die oben (8. 109) angegebenen procefi- 

Bindernden Einreden. Ueberdies ift dem vernünftigen Ermeffen des Ge- 
tihtes bei der Leitung der Verhandlungen anheingeftelt, vorweg Die 

abgefonderte Verhandlung eines Streitpunftes vor dem anderen zu 
berordnen, im Befonderen 

tes Präjudicialpunftes vor Der Hauptfache, 

eines vorläufig nder wöllig Durchfchlagenden Eimwandes hor dein 
Klagegrunde 

sder auch umgefehrt, je nachdem fich Durch die Erörterung des einen 

Gegenftandes leichter zu einer Tennoch erfchöpfenden Entfeheidung 

gelangen läßt, e8 wäre den, Daß die Parteien übereinftinmend die 

gleichzeitige Verhandlung verlangten, ober Daß der Verffagte au) die 

Erörterung des ausgefegten Einwandes forderte, ober Kläger in der 
ausgefegten Hauptfache Gründe zur Aufnahme eines DVerveifes zum 
immerwährenden Gedächtniß Hätte, Die Verhandlung über den einft-



            

140 Allgemeiner Theil, 8.117. 

weilen ansgefeßsten Punkt wird bemnächft durch Verfügung nach: 

geholt, wenn ber vorweg erörterte Punkt bei feiner Entfcheidung in 

einer der zuftändigen Inftanzen nicht ausreichend befunden wird.? 
1) ©, Hierüber (Güte) das nenefte Eiv, Proc, Gefeh vom 21. Iuli 1846. 

Berlin 1846. ©. 32 ff. 
)86.0.1,10,60—81. 

Achter Abfchnitt, 

Die Bepweifung 

1%. Begriff und Arten. 

117. Der Beweis, di. die Ergründung zweifelhafter Thatfachen, 
und damit auch Die Bereifung, d. i. Das hierzu dienende Verfahren 
ift nach dem bisher nicht veränderten Shftem unferer Gefebgebung 

ein Theil der richterlichen Snfteuction jeder Streitfache mit den Par- 

teien, zuiveilen feldft ohne diefe, um Die Wahrheit der zum Grunde 
Viegenden Zhatfachen auf dem fiherften und zugleich nächften Wege 
zu ermitteln (Ein, 8. 10. 31). Dem richterfichen Ant ift jene 
hierbei Feine völlige Freiheit eingeräumt, vielmehr ift e8 im Ber: 
fahren an beftimmte Formen und Beiveismittel, fotvie bei Feftftellung 
der Ergebniffe an ein gewifies Maß und an gewiffe Befchaffenheiten 
der Bewveißgründe gebunden, Das Ergebnig felbft ift dann in An- 
fehung ber einzelnen Punkte entweder ein offer, dem gefeglich er- 
forderten Maß entfprechender Beweis oder ein umvollfommener, der 
nm Wahrfcheinlichfeiten oder Möglichfeiten (Vernmthungen) Tiefert, 
oder 8 ift nichts bewiefen. Im einzelnen Fällen Hat jedoch das 
Gefeh einer freieren Beweisannahme Nam gegeben, namentlich in 

Ehetrennungs-, Schtwängerungs- und Ehrenfränfungsfachen; zuweilen 

und zwar gewöhnlich bei Nebenpunkten im Verfahren genügt auch 
fchon eine fog. Befcheinigung,’ d.i; ein von ber betreffenden Bartei 
zu Tieferndes geringeres Maß von VBeweisgründen, als zu einem 
voffen vehtlichen Beweife in der Haunptfache erforderlich if. Hierfür 
giebt e8 dann Tein gleiches oder überhaupt genau beftimmtes Mag 

in allen betveffenden Fäffen, fondern allein Exforderniffe fir einige 

derfelben. Ueberakt Tormmt e3 jedoch) darauf an, dem Nichter durch 

Berweismittel eine ihn befriedigende Leberzeugung von dem Dafein 

der Borausfegungen zu einer Verfügung oder Mafregel zu ver-
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Ichaffen? — Ein bald mehr bald weniger befagender Ausdrud ift 
da3 Wort Nehweifung‘ 

4) Das Corp. Jur. Frid. handelte von Mufuchmung des QBeweifes in P. IV, 
Ur. 6. Schriften über diefen Gegenfland mit Verüffichtigung des vaterländifchen 

Rehteganges find: v. Tevenar, Theorie bes Bewmeifes im iv, Proc. Magdeburg u. 
Kipzig 1805. €. &. Kollmann, Grundlinien von der Theorie bes Beweifes im 

Eiv. Proc. Braunfchweig 1822. $. ©. Leue, Theorie des Beweifes im preußifchen 

Eiv. Proc, Bd. 1. (Bon DObjeet und Subject des Beweifes.) Aachen m. Leipg. 1835. 

Meyer, in der jurift. Wodenfchrift von 1841 ©. 10 ff. 
2) Befcheinigung wird verlangt oder berüdfichtigt in der ©. D. 1,8, 24 Hei 

Brorogationsgefuchen (durd; Notorielät oder glaubivürdige Attefte), bei dem Wider 
zuf von Geftändniffen 1, 10,27 a.b., bei Einwendungen in ter Erecutionsinftanz 

24,37—39, bei Nadjjuchung eines Arveftes 29, 49, 1, in possess. summar. 31, 5, 

in Diffamationsproceh 32,5, bei dem Aıtrag auf Beweis zum ewigen Gedächt- 
ni 33,5. Nah dent Cod. Frid. March. IH, 34, I war das Mort Beibringung 
gleichbedeutend mit Defcheinigung. In der M.G.D. 29,49a. fheint darunter 
noch etwas weniger gemeint, nämlich ein bloßes glaubhaftes Anführen, 

3) G$ ift eine fog. aliqualis probatio, wobei bloße Parteiangabe nidjt genügt, 
fondeen irgend ein Beweismittel zu gebrauchen it. Vgl, Nefer, von 10. Septör. 
u. 29. October 1821, Jaheh. XVIN, 25. 292, vom 1. Iuli 1831, Jahıb. XXXVO, 

350, und vom 19. September ejd. XXXVIT, 96. Daß Eidesbelation ftatthabe, 

wird wegen ber meift fofort erforderlichen Vefheinigung nicht anzunehmen fein. 
Der Cod. Frid. 111, 34, 3 fagte: Befheinigung fann per documenta oder buch 
Zeugen gefchehen. Anderes war alfo nicht geradezu ausgefchloffen. — Auf Vor 

Inge von Urkunden und Beugniffen, besgl. auf Beugengeftellung befchränft bie Ber 
fheinigungsmittel Rod, Eiv, Pr. $. 196. 

4) Grävell, im Comm. 11,29 5. hält den Nachweis für den niebrigften Grad 
der Befcheinigung. Das Täßt ih indeg den von ihm angeführten Stellen nicht 
durchaus entnehmen. Vgl. fhon A, Wenzel, Mandats-Bagatellyror, Breslau 1833. 
©. 192. Meiftens bedeutet wohl Nadweifung foviel wie Darleguug von Gründen 
zu einer gewiffen Annahme, So in ©.D. 1,7,14. 10,27b. u. 88b, 29, 31? 
». 482, wobei e5 dann wieder auf eine mehr oder weniger beftinmute Uchergengung 
in einzelnen Fäffen anfommt. ine ganz beflimmte Neberzeugung erfcheint 3.2. 
erforderlich im Fall der ©. D. I, 10, 119 und 29,83. Die Wahrheit einer That- 
Fade nachweifen Heißt in der Ginl. 25 foviel wie beweifen. 

Gegenftand des Beweifes, 
ee ©. 24.) 

118. Gegenftand des Beweijes im Allgemeinen find Begeben- 
heiten und Befhaffenheiten von Perfonen und Dingen, welche auf 

tie Entfheidung eines Rechtsftreites von Einfluß find und für den 

Richter nicht von vornherein eine gefeßlich (Formel) oder au in 
“
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der Sache jeldft (materiell) unantaftbare Gewißheit Haben. Dem- 
zufolge feheiden aus: 

a. Rechtsfäge, welche in gehörig befanntgemachten Landesgefegen 
und Verordnungen enthalten find’ und der Richter von Annts- 
wegen Tennen muß; 

b. gemeinfundige (notorifche) Dinge, worunter die GO. fo all- 
gemein befannte Thatfachen verfteht, daß Tein vernünftiger 
Grund, fie in Zweifel zu ziehen, vorivaltet;? 

c. Rechtsverhäftniffe, welche durch vechtsfräftiges Mixtgeil auf eine 
für Die jet ftreitenden Parteien gültige Weife feftgeftellt find. 

Hinwieberum Zönmen Gegenftand des Beiveifes werden: aus- 
Tandijche Rechte, inlindifche Statuten und Gewohnheitsrechte,’ denen 
eine Tandesgefegfiche Anerkennung mangelt. 

Neberall Hat fi jedoch) der Beweis in Den einzelnen Fälfen mr 
auf erhebliche Thatfachen zu befehränfen, d. i. auf foldhe, von deren 
Wahrheit oder Unvichtigfeit dev veihtfihe Grumd oder Ungrund des 
ftreitigen Anfpruches unmittelbar oder mittelbar, ganz ober zum Theif 
abhängt (Einf. a... D. u. 11). Für das Gebiet des Thatfächlichen 
aber ftellt das Gefeg den Nechtsgrundfag* auf: daß Teine Thatfache 
und Feine Veränderung vermuthet wird (die nicht in beftimmten 
Nabrvgefegen begründet if)’ denmad; ein Klngepunkt oder Einwand, 
für deffen Hatfächliche Borausfegung weder Beweismittel beigebracht 
werden, noch befondere Nechtsvermutgungen ftreiten, verworfen wer- 
den muß und Feiner weiteren Erörterung von Nntsiwegen uuterliegt, 
e8 jei denn, daß Die Verhandlung der Sadje felbft au Anzeigen 
(Vermutungen) der Thatfache ergeben hat, (©. ©, 1, 13, 28. An- 
hang 8. 106.) 

!) Arg. ©. ©, 1,10, 15. Corp. Fur. Frid. 8.15 bief. Cit. Dahin gehören 
au Rechtsfichionen, 

2) Die ©. DO, unterfcheidet ganz richtig im 8. 56 e&hf. (wie Corp. Jur. Frid, 
$. 17) das unbedingt oder allgemein Notorifche, was für Alle — twenigftens für 
alle an den Gerichten Hanbelnde Berfonen als Bekannt verauszufeßen ift, weil es 
ber täglicien Sebenserfahrung ever gemöhnlichen Bildung nicht entgehen Tann, 
darım alfo Feines Beweifes bedarf, 5.8. die natürlichen Zeitz und Zahlenverhältz 
niffe, bie Bebirfniffe der menfchficgen Natur, große Weltbegebenheiten, die allgemein 
gefdiäjtfihen und Aatiftifgen Verhältniffe des Landes w. dergl,, überhaupt das in 
der Procepfchre fog. Menfehen- und Lanbesfundige; andererfeits das relatin Nor 
toxifche für gewiffe Theile des Landes, das Bezirka= und Detsfunbige. Diefes 
Fann einer näheren Feftftellung bevinfen und gehört zur Bereifung. Bgl. damit
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die Aufihten bei Gensler, im Ardis für eis. Praris I, 259, bei Linde, Lehrbud; 
bes Eiv, Proc. 8.254 u. Summ. zu A. D. Weber, Verbindlichfeit zur Veiveisführ, 
©. 196 (Ausg. 3). Gräwe ll (onment, II, $. 68) fcheint den Begriff der Noto: 
vietät auf bie Gerichtöfundigfeit befchränfen zu wollen, wozu aber Hinreichende 
Gründe mangeln. 

) 6.0.110,53—55. Vgl. Leue ©. 25. Wegen Seflitellung von Grund: 
fügen des beitifchen Nechtes f. eine Belchrung in d. Iahrb. XXVIE, 171. 

*) Anerfonnt buch Pen, Präj des D. Trib. 2108 vom 5. März 1849. 
8) 3. B. der Wechfel von Tag und Nadt. 

Beweislaft. 

119. Während andere Nechte nad der Berhandfungsmethode 
die Porteien zur Beweisführung vor dem Nichter und fir ifie ver- 
plchten (iudici fit probatio), legten Die Proceforimungen von 1781 
amd 1793 die VBeweisführung in die Hand und das Ermeffen des 
Nichters, unter der Anforderung am die Parteien, die Dabei zu be 

migenden Thatfachen und Beweismittel im Laufe Der Inftrutction 

zur Steuer der Wahrheit und des Rechtes anzuzeigen. SIndeffen 

fonnte und folfte durch Diefe Stellung des Richters in dem Ber 
häftnig der Parteien zur Sache nichts geändert werden. Es ift dem- 
nach auch feftgehalten worden: 

Daß bei ftreitigen Thatfachen vornehmlich derjenige Theil, 

welcher fi Darauf gründet, dem Nichter die Mittel an- 

auzeigen fhuldig fei, wodurch deren Wahrheit am den Tag ge- 

bracht werden Fünne,? 
und der Mangel Les für den folchergeftalt beweispflichtigen Theil 
erforderlichen Veweifes zieht defjen Sachfälfigfeit ii Betreff des zu 

erweifenden Punktes nad) fi.” (Actore non probante reus absolvi- 
tur.) € macht fogar Teinen Unterfchied, wenn eine Forderung auf 
bie Berneinung eines dem Gegner zuftändigen Nechtes geftüßt tod.“ 

Was oder wieviel objectio erforberlich fei, am der obliegenden 

Dewweispflicht zu genügen, ergiebt fi) aus der Befhaffenheit des von 
den Beweispflichtigen in Anfpruch genommenen Rechtsnerhättniffes. 
Von diefem find alle twefentlichen Beftandtheile, fowwie die iur be= 
fonderen Falle — für das Necht des VBeweispflichtigen — erheb- 
fen Zufätfigfeiten (Nebennomente) darzulegen. Hiermit aber fejfieft 
die vornehmliche Veweispflicht ab, und es beginnt Das Gebiet der 
Einvede oder Nepkik zc. vücfichtlich alles deffen, wodurch Die vegel-
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rechte Entftehung des gegenfeits behaupteten Nechtswerhäftniffes gehin- 

dert oder dasfelbe nach feiner Entftehung wieder aufgehoben worden ift,‘ 
Y An entfchievenften Hatte dies Das Corp, Jur. Frid. ausgefprochen. ©. ben 

Vorbericht deöfelben unter IV. und P. IV. Ti. 6. 8.2. Die U.G.D. Hat dies 
in ber Einl, 16. 17 fehen bedeutend verhüftt und ermäßigt, 

2) ©.D. Einl. 16. Dies if eine bebeutende Abänderung de& Corp. Jur. Frid., 
weldies im Borberidht a. a. D. die bisherigen Vorfchriften über die Beweislait 
befeitigen wollte und von jeder der Parteien Anzeige der Mittel zue Crforfhung 

der Wahrheit verlangte, mit den Veifügen, es follten ihnen diefe Angaben in der 
Sache felöft nicht nahtHeifich fein; Keiner folfe desivrgen ber ihm ehva zuftehenden 
Nchtswohltguten verfuftig und „Keiner nach einem an fi werbädjtigen oder uns 
zulänglichen Beweismittel, bios um desiwillen, weil er foldes dem Richter fuppebis 

tiert, auch wirflid, fih davanf berufen Habe, beurtheilt werden.” Die &.D,a.a.D, 

ift offenbar auf das gemeinvechtfiche IHi qui agit, ober, was ebenfoviel fagt, Ei 
qui dieit non qui negat incumbit probatio (vgl. Syflem $. 218 und das Sum: 
marium zu ®, D, Weber, Beweisführung ©. 207, Ausg. 3) zurüdgegangen. 

39.113,28, . 
4) Bel. ©. D. 1,50, 46 und Lee ©. 37, bef. 6.49. ©. aud) das D. Trib, 

Urth. bei Strieihorft 1,91. A. M. war Grävell, Comm. I. &. 108. 
5) Das Corp. Jur. Frid, deutet dies fo an: e8 Tone baraufan, ob aus den 

vorgebraghten Thatfachen rechtliche Befugniffe und Berbindlicfeiten der Parteien 
gefolgert werben Tonnen (IV, 7, 4), die ©. D. 1, 10,50: „eb daraus etwas, was 

auf den Grund der Klage oder Ginwendung redhtliden Bezug Hat, 
hergefeitet werden Fönne.“ — 8 liegt hierin ber Umfang ber realen oder ob= 

jectiven Beweislaft, ©. Summarium zu Weber ©. 214 und Martin, bürgerl, 

Proc. $. 1825. Ausg. 11. 

% Die 6.9. 1,10,51 nimmt hierüber im Allgemeinen „gründliche Nechte- 
Aheorie und xeife Beurtheilungskraft" des Richters in Anfpruh. Cs darf beahalh 
befonders auf bie in neuerer Zeit ziemlich abgefchloffenen Verkandlungen der deut 
fegen Procegwitenfhaft — bei A. D. Weber aa, D, mit des gegen. Berfaffers 
Sunmmarium &. 214 f. und in Belfmann-Kolliveg, Verfiche über einzelne Lehren 
des Eiv. Proc. ©, 338, jest au Helmolt, Berhäftnig d. Ereeptionen zur Beweis: 
Taft. Gießen 1852 u. Reinhold in Linde, Zeitfehr. F. Eivife, u. Proc R.5. XM — 
Hingerviefen werben. Nur der Punkt: ob negative Behauptungen son demjenigen, 
ber eine Klage oder wahre Einsee darin grünber, zu beweifen feien, wird nad) 
tmmer, befonders von fähfifhen Iwiflen, der allein folgerichtigen Theorie gegen: 
über, in Streit gehalten. 

Bermuthungen.! 

120. Der unmittelbare Beweis eines Nechtsverhäftniffes oder 

feines Nichtdafeins Tann mehrfach. and durch rechtliche. (befier: 

gefekliche) Vermuthungen vertreten werden, d.i. dur foldhe
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Thatfachen oder Zuftände, am melde das Gefek eine beffimmte vecht- 
Tihe Folge gefniipft hat. Er Tann außerdem mit natürlichen Ber 
muthungen, d.h. mit Schlußfolgerungen aus gewwiffen Thatfachen 
ober Zuftänden auf etwas anderes Mögliches oder Wahrfcheinliches, 
in einer fog. Fünftfichen Weife unternommen und geführt werden? 

Die rehtlichen Bermuthungen find enttveher unbedingte — 
fog. Fictionen — bei welchen Gegenbeweis ansgefchloffen, oder ein- 
fadhe Nehtsnerimuthungen, bei welchen der Beweis des Andersfeins 
oder Gegentheiles zugelaffen ift. 

Die erfteren? erfordern nichts als den Beweis ihrer thatfäch- 
Gichen Vorausfegungen. 

Die Tegteren! erfordern außer diefem Beiveife auch noch Die 
Abwehr der etwaigen Gegenbeweisgründe, Der Gegenbewveis aber 
fon mit allen Arten von Bewweisguelfen geführt werden, fofern Das 
Gefet Feine Befhränfung gemacht Hat 

Sehe gefetsliche Vorfeprift einer rechtlichen Bermuthung ift übri- 
gend ftreng zu erflären und eine Anwendung auf ähnliche Fälfe nur 
bei unzweifelgafter Gfeichheit des Grunbes ftatthaft,® 

') Reue, a.0.D. ©, 155. WUnfere Gefehgebung madjt davon Häufig Anwen 
dung; jedodh if} die Auebrudsweife nicht felten zweifelhaft, Das Corp. Jur. Frid, 
hatte fi über den Gegenfland nad) der Auffaffung feiner Zeit gienidh ausführlich 
verbreitet, PIV. Tit. 6. 8.18— 22. Das Wefentliche davon ift richtig, nur find 
eine Menge überflüffiger Bermuthungen anerfannt (tie aud) in MER, mehrfach 
gefjehen if), die weiter nichts find afs natürlide Tolgerungen aus dem Grundfag 
ber Beweisläft, 59. die Bermufhung im N. &.M. I, 6, 24 ober ang gewsähnfichen, 
freilich aud nicht felten tänfhenden Lehenserfahrungen, 

2) Die Zuläffigkeit einer feldhen Bereifung ergieht fi aus ©. D. 1,10, 32, 
wo die Aufnake au, folder Nebenfacta geboten ift, weldie „artificielle Ber 
weife des Grundes ber Klage oder ber Einwendungen enthalten,” 
©. and; unten bei den Gefammtergebniffen der Bewweifung. . 

>) E&werliä Tafen fi viele derartige unbedingte gefehliche Bernuntgungen 
in dem preußifdjen Bürgerlichen Redjte nachweifen, wenn man nicht den Begriff 
über Die Gebühr erweitert. &, indeh ©. D, I, 10, 378, 

4) Das Corp. Fur. Frid, unferfhieb nad der Lehre feiner Zeit allgemeine und 
frerielle Bräfumtiones juris, a, 0. D. 8.19, Unter jenen zählt es als die vorzüge 
lihften auf: 

daß jebe Begebenheit fi nad den getwöhnkicen Laufe der Natur ereignet habe; 
ba eine Sade von eben ber Befchaffenheit fei, wie andere Enchen gleicher 
Ara. fm . 

Die ©. D. Hat biefe Cafuifit mit Recht befeitigt. Aber Das NEM. und neuere 

10
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Gefehe, 3.8. bie Agrars md Nblöfungsgefehe, bieten eine reiche Fülle bar. Bu 

Theil beruhen fie auf dem Berürfuiß,, einem zweifelhaften Suftande ein Ende zu 

machen, wie 3.2. in den Fällen bes 8.9. 1,1,38. 9,569; zuweilen bienen fie 

nur als Grundlage eines befonders zu gewäßrenden Nechtöfchuges, z. 2. im EN, 

1,4, 24. 27. 11,58. 59. 738. 739. Zumeift aber find fie nur bie gefeplie Anz 

erfennung einer natinlichen Vermuthung unter gewiffen Umfländen. So bei dem 

Dafein gaviffer Vefihzeichen I, 7,.195 wegen Gemeinfchaftlichfeit einer Dauer 8, 120; 

bei verfhloffenen Depofiten 14, 26 und Pfänvern 20, 125. 192; vücdfigtlih der 

eheweiblichen Bermögensftüce H, 1,205. Präjudiz 2605; bei dem Thierfaufe Hinz 

ftlich der Gewägrsmängel 1, 11, 199205. Ant. 13. 145 Hinfisgtlid der wahren 

Berhaffenheit gewiffer Mechtsgeftjäfte und Nectsverhäftnifte 11, 321. 718. 837. 

842. (16, 136) 1041. 16, 97. 98. 391. u. vergl. m. ©. die gründliche Darftellung 

von Leue. 
5) &o gift die Bermuthung bes & FR. 1,4, 64 nur „fo lange, 5iß eine andere 

Willensmeinung Flar ansgemittelt worden.” 
©) Kofgt aus ber Befonberheit folder Veftinmungen und it gemeine Nechtsr 

Ihre SU ALEN Ein, $.49. 

Heberfit der Beweisarten. 

121. Die Mittel zum Berveife und Danach auch die Arten der 

Bereifung find Piefelben tie tn Deutfchen Neicheproceh. A Ouel- 

Ten gültiger Beweisgründe dienen nämlich das Wilfen der Parteieıt, 

des Michters oder dritter Perfonen (Zeugen und Sachnerftändiger), 

Urkunden. Die Mittel zu ihrer Erhebung find Vernehmmgen, Eides- 

antrag und finnfiche Wohrnehmung. Unfere Gefege zählen aber die 

Berveismittel überhaupt ohne jolche Unterfcheidung auf als Geftind- 

niß, Eid, Ocufarinfpection, Zeugen, Urkunden, Sacjverftändige. Einige 

derfelben gelten als foldhe, worucch ein Streitpunft fofort Har_ (liquid) 

geftelft, d.h. volfftändig bewiefen werden Tanır, ebivohl gewöhnlich 
no wit Vorbehalt eines Temnächft zu führenden Gegenbetveifes. 

Eine allgemeine Regel jedod, welche Mittel dahin zu zählen feien, 

giebt e8 nicht für alfe Fälle;' unbedingt Iaffen fih Dazu die fchon 

in der Verhandlungen vorgefommenen Geftindniffe des Gegners 

rechnen; desgleichen Notorietät oder eine fofort mögliche Augenfcheins- 

einnahme; fodann Urkunden, welche feine Abfchiodrung zulaffen; Zeit 

gen, Die fofert zur Stelle gebracht find; nur bedingt dev Sidesantrag, 

infofern 908 Gefeg im einzelnen Zalfe feine Gewiffensvertretung zu= 
Täßt, I gewilfen Sachen wird bald mehr bald weniger zu Den fofert 

Uiquiden Beweifen gerechnet.’
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Antvendbarkeit und Bedeutung einer Beweisart gehören un- 
ffveitig zu den rechtegeundfäglichen Punften. Hat deitnach das Gefeg, 
nad welchen ein Nechtsverhältuiß zu beurtheilen ift, für dasfelbe 
m beftimmte Beweisarten zugelaffen, fo dihfen nur diefe benußt 
werden, felfte andy das bürgerliche Gefeg im Bereiche des Procefi- 
vihters andere VBeiveisarten geftatter. Denn die Berveisbefchränfun. 
gen gehören zu den Nechten der Parteien in der Sade? 

1) Das Corp. Jur. Frid. enthielt eine allgemeine besfalffige Beltimmung in 
P.IV. %it. 5. 8.19, Die ©. 9, Hat fie nit aufgenonmien, 

>) Del. ©.0. 1,24, 37— 39. Veroron, vom 4. März 1834 8.6. ©0D. 
27,26. 28. 31,12. 44,19. 

®) gl. Foclix, droit international prive. No. 205 mub des Berf. Böfkerr. ber 
Segenw. 8.39, Wenn alfo z.B. bei einem in Branfreih oder im yreußifchen 
Rheinland gefchlofienen Gefhäft nur Urfundenbeweig außer Geftändnig und Eides- 
defation zuläfüg ift, fo Fan dasfelbe aud) bei den altländifen Gerichten nur auf 
diefe Weife dargelhan werben, 

Die gerihtlihe Beweisansrdnung. 

122. Die geriitfiche Verordnung einer Beweiserhebung erfolgt 
entiveder durch einfache Verfügung, befonders auf übereinftimmenben 
Autvag beider Theile, fofern von Feiner Seite her die Exheblichfeit 
angefochten wird;! oder burch Refolnt nach gejchloffener Partei- 
verhandlung, mit vorheriger Prüfung der Erhebfichkeit. Die Anz 
erbing hat nicht Die Kraft eines Zroifchennetheils, welches der 
Kehtekraft fähig wäre; fondern das Gericht Tann 5i8 zum Erlaf 
des Haupturteils Davon wieder abgehen umd anderweitige Verfügun- 
gen treffen, nachträgliche Beweigerhebungen befchliegen u. dgl, Ebenfo 
bie Höhere Iuftanz. Es wird demnach auch fein VBeweisfat feit- 
geftelft, fondern blos Keftinmt, welche Beweismittel und in welder 
thatfächlichen Beziehung fie benugt werben follen? Es ift dabei 
auch nicht alfein zu berüdfichtigen, ina$ Vie bewveispffichtige Partei 
für fi) vorgebragit Hat, vielmehr darf und foll au die Benugung 
folger Mittel verfügt werden, welche fih ans ben Vorträgen und 
den Zufanmenhange ihrer Verhandfungen ergeben, foweit nidht die 
befondere Regel einzelner Procefarten entgegenfteht.” 

Ordrungsmäßig ift die Beweisaufnahme auf fünmtliche erheb- 
fihe Streitpunkte gemäß dem Enentuafprineip zu richten, vorbehaltlich 
bes richterfichen Ermeffens, inwiefern "es zweefmäßiger fein wide, 

10*
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Beweis und Erfenntuiß worerft anf Einen entfcheidenden Punft zit 

befchränfen, die anderen aber vorläufig anszufegen. (Oben 8.116 

and nachmals 8.127 a. €) 
“ 2 6.9. 1,10,43.44. Beroron, von ZU. Zuli 1846 $. 11. 

2) ©. 9. ebif. 45. 50.57. Verordn, vom 21. Zult 1846 8. 1 und Verorbn, 

vom 1. Zuni 1833 8.30. Bel. Striethortt XV, 118, 

8.9. Einf. 16.17 und ,10,5h. 68 fügt fc nicht behaupten, daß das 

Berfahren neuen Etiles mit diefem Grunbfah unvereinbar fei. Necdt und Pflit 

des Richters, aus den Verhandlungen der Parteien eine dem wahren Nedjtsverhäft- 

niß derfelßen entfpredjenbe Entfdjeidung zu fhöpfen, if nicht aufgehoben. Altes, 

was im den Aten Tiegt, tft Beiden Theilen gemeinfaftfih und für ven Nichte 

vorgebracht, Er darf es alfo aud; benngen. ‘Das Mittel felsft nun feeifich (hen 

Har in den Berhandlungen angedeutet fein und feine Erhebung Feiner vorerfligeh 

genaueren Angaben oder Anträge ber Parteien wefentfich bevürfen. So wird 

der Richter die Vorlage oder Herbeifchaffung von Acten, werauf die Barhandlungen 

Hinweifen, verorbnen Finnen, and bürfen Bahkundige zur Aufflärung der Sadıe 

(f. unten beim Grfenntniß) von Ansiswegen zugezogen werden. 

Grundzüge bes Beweisverfahtene, 

123. Die natürlichen Glieder der Bewveifung (des Berveis- 

verfahrens) find Beweisantritt, Vorlage und Erhebung. Sie bilden 

im vaterländifchen Nechtsgange Feinen fireng gefenderten Anfchnitt. 

Berveisantritt und zum Theil felhft die Vorlage ift Sache ber Par- 

teien in den einzelnen Verhandlungsftadien; es Tonnen fogar in bems 

felden einzelne Berweife fchon völlig Har geftelft werden, Der Beweis: 

antvitt Aft infoweit ein fog. anticipinter (richtiger: fimultaner). Nur 

fofern nicht fehon Hiermit die Beweiserhebung erfchöpft ift, wird durch 

richterliche Verfügung ein eigenes Verfahren behufs Vorlage und Er- 

Hebung angeordnet. Auch Taım noch wor eingeleiteter Sache oder 

neben derjelben eine fehfeimige VBeweiserhebung zum etvigen Gebächt- 

niß vorfommen. (S. den Abfehnitt von den Nebenpunften im be- 

fonderen Theile.) 
Formelle Scheidung des Vereifes der einen und des Gegen- 

beweifes der anderen Partei findet nicht ftatt. Sehe Hat, fo fange 

83 die Negel des Verfahrens geftattet, Diejenigen Thatfachen und 

Beweisquellen für Ddiefelben anzuführen, von deren DBenugung fie 

einen Vortheil erwarten Tanz! fein Theil ift aber verbunden, dem 

anderen Thatfachen und Beweife an Pie Hand zu geben, ausgenomz- . 

men im Wege der Urkundenedition; im Uebrigen mr fehufdig, fih 
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auf die VBeweisvorlagen des Gegners wahrheitsgemäß zu erffären 

umd bereihtiget, deren Zuläffigfeit, Exheblichfeit und Beweisfraft ans 
zugreifen, 

!) Die Bewweisfaft felbft wird daburh nicht geänert — vgL&ftich, Civ. Broc. 
8.205 0,6. — wie auch nach gemeinem Recht nicht ver Fallzift. Sunmarium 
zu AD. Weber, Beweisführung ©. 247 Ausg. 3, 

IL Beweisarten im Einzelnen. 

A. Beweis mit dem eigenen Wiffen einer Partei, 

a. Geftändniß. 

(8. D. 1, 10, 82—88. Corp. Jur. Frid. IV, 6, 6-13.) 

(Leue a. aD. 54-89. Dorguth, in ber Yurift. Modenfhr. 1840, 666. unb 1842. 117, 

©. auf Säle. Arhiv VI, 311.) 

124. Uebereinftinmend mit dem Necht aller Nationen legt audy 
das vaterländifche Den Zugeftändnifien einer Partei, d.h. denjenigen 

thatfächlihen Angaben, weldhe für fie felhft von nachtheiliger Exheb- 

lichkeit find, teils eine jedes weitere Verfahren ausfchließende, theils 

eine zum DBeweife Dienende Kraft bei, und zwar Teßteres wicht bios 

Hann, wenn fie bei der Verhandlung des jeßigen Nechtsfiveites, fort- 

dern auch wenn fie auf einen anderen Anlaß, bei irgend einer Ve- 

Hörde, oder yrivatim, in welch einer Form abgegeben find. 

Gemeinfarnes Erfordernig zu ihrer nolfen Gültigkeit if aıts= 

reichende Verfügungsfähigfeit über den Gegenftand, fotsie Deutlich- 
feit und Beftimmtheit der Erflärung felbft. 

2) 6.9.1,10,85. Daher au die Befimmung des $. 86 wegen der Ger 
fändniffe einzelner Streitgenoffen und verminderte Bedeutung des Geftändniffes in 
Ehetrennungsfachen. Davon a. f. D. 

125. In oberfter Linie ftchet Das ausdrüdtihe Zugeftändniß 

der Klageforderung ohne alle weitere Bedingungen, Vorbehafte, Eins 

reden oder Vertheitigung Seitens des Verflagten. E$ begründet 

fofortige Berurtheifung mittelft einer vichterlichen Agnitionsrefofution, 

wenn e8 nur abgegeben ift 
von der nerffagten Partei felbft zum Protokoll des Streitrichtere 

oder irgend eines anderen Gerichte; oder 

von ihrem mit Vollmacht verfehenen BVertveter, der fi über 
Diefen Verzicht auf jeden rechtächen Widerfprud) durch dei
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Suhalt der Vollmacht oder auch durch andere fchriftliche Anz 
weifungen dev Partei answeifen faun; oder 

von einer. verflagten öffentlichen Behörde in einer fehriftlichen 

Anzeige zu den Acten. 

Gegen den gerichtlichen Anerfennungsbefcheib, der bei einer Klage- 
Haufung fich auf die eine oder andere felbftftündige lage befchränfen 

Kann, findet allein ein Nichtigfeitsongriff wegen verlegter Nechts- 

grundfäge oder wegen Nichtbeobachtung wefentlicher Procefvorfehriften 

ftatt? &.0-1,8, 14—16. . 
4) Sowohl bei einer firbjectiven wie and; obfestiven fagehäufung. Bei meh 

teren Streitgenoffen Eommt es aber wegen be3 Erforberniffes ber Berfügungsfühig: 

Feit darauf au, ob der Gtreitgegenftand theilbar ober untheilbav if. I, 10, 86, 
2) Die Berfegung von Rehtegrundfügen Fanıı hier insbefondere in den Wor- 

Handenfein von Mängeln einer verbindlichen Willengerflärung (8. N. I, 4) gefunden 
terden. Bis zum Crlaß des Ngnitionsbefcheloes Tonnte möglicherwweife noch ein 
Widerruf des Anerkenntniffes aus foldhen Gründen und in der Weife wie bei au 

deren Geftändniffen ($. 126) vorfemmen. Freilid, wird dann aber meift die Klagex 
Beantwortung verfäumt fein. Bugeftändniß der Thatfachen, nicht and) des Nechte: 
anfprudjes rechtfertigt Feine Agnitionsrefolution. 

126. Auch folhe Zugeftändniffe von Thatfachen, welde im 
Laufe des Verfahrens vor dem Richter von einer werfügungäbered)- 
tigten Partei! oder ihrem Stelfoertreter? bei dev Streiteerhanblung® 
abgegeben werben, machen eine fernerweite Berveiserhebung über ihren 
Inhalt überflüffig, fofevn folcher deutlich und beftimmt vorliegt.‘ Einer 
Annahme des Gegners bedarf es nicht,’ fondern nur einer Beglau- 
Digung für den erfennenden Richter, falls das Geftänduig nicht ehva 
vor Diefem felbft in mündlichen Verhandlung abgelegt fein follte.* 

Dergleihen Zugeftändniffe Dürfen zwar noch Kis zum Schluß 
der erften Inftanz, fowie in der Berufungsinften; widerrufen wer- 
den; Die Partei hat jedoch twahrfcheinlihe Gründe, werd fie zu 
dem jest zurücgenommenen Geftänbniß betvogen worden tft, anzu: 
fügren, au nöthigenfall® zu befcheinigen, imgleichen Beweismittel 
über die wahre Beivandniß der Sade anzugeben. St e8 beveits in 
Sachen alten Stiles zu de status causae et controversiae gefont- 
men, oder in Sachen neuen Stiles zu der erften gegenfeitigen münd- 
lien Streitverhandlung," fo foll der Grund der umichtigen Angabe 
und Die wahre Bewandniß der Sache fogar fofort befheinigt werden.® 

Y) „Grmangelt e8 hieran, fo müfen diejenigen zugezogen fein (im Corp. Jur. 
Frid. IV, 6,8 hieß es werben), ohne deren Genehmigung ober Ginwilligung bie
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Bartei fih auf rehtständige Art wicht verpflichten, noch über bie flreitige Sache 
gültig verfügen Fan.” 8.85 dief. Tit, Wenn mn der Buzugiehende den Geftänd- 
niß, 3. 8. der Bormund bem Befeuntniß des adhtzehnführigen Pflegbefogfenen, nicht 
beitritt? Lee a.a.D. ©. 58 und Koh, Eiv. Proc. 8.212 wollen e8 beunoh 

gelten Taffen, wenn ber unvollfommen Berfügungsfühige von der Sache felöft 
Kenntnis Haben Fonnte, wegen ©.D. 10,263. 264. Da jeboh das Geftänbnig 

im Rehtsftreit nicht fowohl Beweisgrund, als vielmehr ein Verzicht auf Beftveitung 

md Verhandlung über einen Punft ift, fo Daß es darüber Feiner Bewneisanfnahme 

bedarf (8.82), jo möchte wohl nur eine Vermuthung dev Ridtigfeit nad) Ber 

fhaffenheit der Umflände auf dus Gelbflzeugniß des unvollfonmen Bähigen zu 

Rügen fein, 
2) Bgl. ©. 0. 8.87 dief, Tit, 
3) Mit beilänfigen Erfläcungen nuP es wenigfteng frenger genommen werben, 

um zu erfeunen, ob die Partei hieran gebunden fein wollte — oder wie man fagt, 

den anlınus confitendi gehabt habe. Bol. wegen ber Geftändniffe bei Vergleichs: 
verhandlungen: Entfeib. d. DO. Trib, in der Iurift. Wochenfehr. 1840, 11. 

4) Die Annahme eines fiffihweigenden Geländnifies vor dem Streitrichter 

verbietet fach, infofern darin ein Verzicht zu finden if, von felbft. 8. 1,4, 63. 

Auch Tann aus der VBorfhügung von Ginreden Fein Zugeftändniß des abgeleugneten 

Klageanfpruches Hergeleitet werden. ©, eben 111, 7. 

8.0. 8.88a. dief. Tit. 

) Ein in jeder anderen Beziehung gültiges Geflinduig muß au, ehe es 

miedergejcheieben ift, fobafd cs nur von dem Nichter vernommen if, wirkfam fein, 

Die Benkundung bient zu anderen Bweden, 
7) Der Bortrag bed Meferenten und bie Erflärungen ber Parteien barüber 

vertreten im neueren Verfahren die Stelle des status eausae et controversiae, 

3) 8.0. 1,10, 27. 

127. Außergerichtliche Zugeftändniffe, desgleichen folche, die in 

einer anderen Sache von einer jebigen Partei (oder ihrem Nechts- 

worgänger) bei gehöriger Verfügungsfähigfeit gerichtlich abgegeben 

find, „machen alfemal einen Verweis twider Deu Geflchenden ang," 

jedoch mit Vorbehalt des Gegenbeweifes über den wahren Berhalt 

und über den Grund der falchen Angabe. Ze nachdem Diefer Gegen- 

beweis mehr oder weniger gelingt, Hat der Nichter dem früheren 

Geftändniffe entweder alle Bewweistraft abzufprehen, oder bemfelben 

wollen Glauben oder wenigftens die Kraft einer Vermuthung beigit- 

Tegen; inshefondere foll das vor einem Gericht abgegebene Velennt- 

miß gegen den Einwand des Srrthums in einent höheren Grade 
geihügt fein, als das außergeigtlige. (1,10, 88h.) 

Wird das Dafein folcher anderweiter Geftändniffe in dem jegigen 

Rechtöftreite Beftritten, fo bilden fie felhft einen Gegenftand der Be- 
« .
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weifung, und es Hat das Gericht behufs Abkürzung und Koften- 
erfpauiß zu ermefien, ob es vathfamer fei, die Beweisaufnahme 
worerft auf Die fiveitige Thatfache felbft oder auf die Thatfache des 
Geftäudniffes, oder auf beide zugleich zu richten, (E6df. 8. 84.) 

128. Dos Zugeftindniß einer Partei beweifet ein Mehreres 
wicht gegen fie als was deutlich und Beftimmt darin enthaften ift. 
Wird eine Thatfadde nicht in ihrem ganzen Zufammenhange 
wollftändig eingeräumt, fo follen die ftreitig bleibenden Umftinde, fie 
beftehen in Zufägen oder Einfchränfungen, Bei Anordnung und Aufs 
nahme des Beweifes über eine folhe Thatfache in forgfältige Be- 
rüdfichtigung genommen werden (I, 10, 27 c.). Was oder wieviel 
in einem folchen Falle! nach Dem gegenfeits angegebenen Zufammen- 
hange als gewiß anzunehmen fei, ift Iediglich nach dei Regeln dev 
Logik and mit Hülfe der fin einzelne Nechtsverhäftniffe gefeklich au 
erkannten Vermuthungen zu Beurtheifen. 

2) € ift der Fall des fog. qualifieicten Geftändniffes — ein Ausorud, ben 
bie preußifchen Zuriften völfig abweichend von dem fonft in Deutfchland angenon: 
menen Sprachgebraud;, wenigfiens in Straffachen, von einem Bugeftändnig ber 
gegenfeitigen Behauptungen in allen Punkten und ofne Defchränfungen, alfo von 
einer confessio vestita gebrauchen. — ©, übrigens nach wegen des beichränften 
Seftändnifes in Givilfachen Leue aa. D. 270, Des Verfaffers Aufichten erhellen 
ans f. Summarlum zu A. D. Weber, Verbinbficjfeit zur Deweisf. Ausg. 3. ©, 246. 

2) Eine Erörterung einzelner Fälle f. in jurif. Beitichr. 1833, 898, 

b. Beiveis mit Gidesantrag. 

(&. 9. 1, 10, 245-379, Corp. Jur. Frid. IV, 6, 91-125.) 

129. Auch das vaterländifge Recht erlaubt den Parteien an 
Stelle fonftiger Berweifung,? Durch einen Eidesantrag das Gewiffen 
de3 Gegners zur Fefttelfung einer ftreitigen Thatfache oder einzelner 
Umftände? in Anfpruch zu nehmen, derfelde mag von dem Öegen- 
ftande Kenntnig Haben oder nicht" C3 Tann Dies gefchehen, ferbft 
wer andere Beweife zu Gebote ftehen,‘ fowwie wenn andere Beweife 
bereits erhoben find, fofern dadurch nicht eliva fchen das Gegentheif 
don demjenigen, was Durch den Eid dargethan werden foll, woll- 
fündig eriwiefen ift, Denmach felbft dan noch, wenn die vorerft ber- 
fuchte Beweisführung mır ein unvofffonmenes Ergebnig geliefert hat, 
toobet eitt vichterlicher Ergänzungseid des Beiweisführers feine Anz 
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wendung Teidet;’ folgerichtig alfo auch fen im Voraus auf den 

Fall, daß die anderiweiten Beiveismittel ein derartiges Ergebniß nicht 
fiefern wirden.! Schlechthin unguläffig ift das Mittel zufolge gefek- 

Gcher Borfhriften 

zum GErweife erlittenen Zwanges, nach Verfäuntung der acht» 

tägigen Anzeigefrift (U R. I, 4, 49); 
zum Gegenbeweife wider den Inhalt einer bereits drei Monate 

hindurch bei dem Schuldner befaffenen und gerihtfih nicht 

zurücigeforderten Quittung, fofern der Eid den Erben des 

Schuldners anheimzugeben wäre (ebdf. I, 16, 106. 107); 

in Injuvienfachen (Anh. 232, Gefeg vom 11. Mirz 1850 8. 6. 

©. 175); 
geiviffermaßen auch in Ehetvennungs- und Schwängerungsfachen, des- 

gleichen im Reftitutionsoerfahren wegen neuer DBeweife gegen einen 

geleifteten Eid," wenon am feinem Orte, 

36.9. 8.252 dief. Tit 

2) Ehof, 290. Dag auch fhimpflihe Thalfachen, felbft Verbreien auf den 

Eid geftellt werden Foume, unterliegt feinem Sieifel mehr. ©. deshalb auch 
Gräyefl, Comment. I. &. 490 f. Ausgefchloffen bleiben Urtheile über Thats 

fachen, Der Eid hat die Natur eines formell erfchöpfenden Selbftzeugniffes, was, 
gleich anderen Zeuguiffen, nur auf Thatfachen gehen Tann. ©. and) Entf. X, 111. 

XXXI, 173, Die Eigenthlmfichfeit des Selöffhjisungeeides (©. ©. I, 22, 25) 
geftattet Feine Ausdehnung auf Bälle des Gidesantragee. Man Famn jedoch zur 
Gewinnung eines Mriheifes über defien thatfächliche Unterlagen zum Eide greifen; 
3.8. aud darüber, daß Sachen zu einer gewiffen Zeit einen marktgängigen Preis 
vom 2... gehabt Haben. Anfangend die befondere Dualification der rechtlichen 
Thatfachen, bei weldgen es auf eine vehflihe Beurtheilung anfenmt, wird man 
wohl nicht zu ängftlih fein und 3.8. fein Bedeufen finden bürfen, einen Gib 
darüber zugufaffen, daß Jemand eine geteiffe Sache gekauft, geyadtet, ge= 

miethet habe und bergl, Wenn Hentigen Staatsbürgern nicht einmaf foviel 
Kenutnig der gewöhnlichfien Verkehrsverhäftuiffe zugelvant werben bäürfte, fo flände 
es jhlinm mit unferer Bildung. — Allgemeine Rechtsfofgerungen Finnen allerdings 
mit unter Eid geftellt werden. Bgl, Striethorft, Archiv XV, 118. 

2) Nur anf Die Form des Eides hat Soldhes Einfluß. $. 312.313 9.6.0, 
0.8. 8.253 dief. Tit, 
5) Er, 8.288. Thatfachen, die Ungehorfams Hafber für fertiichen anzu 

nehmen find, Tönnen wenigitens in berfelben Injlang buch Teinen Eid -befeitigt 
werben, Entfcheid. X, 111. 

6) Das Corp. Jur. Frid. $. 109 a. a, D. hatte dem eventuellen Eivezantrage 
die Geltung verfagt. Die ©. D, fehweigt darüber. Die dadurch freigegebene Bes 
fugnig zu einem foldhen Eidesgebrauch, welche 5 auch font Bahn gebrochen hat,
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Zaun wohl neben den anderiweiten Beftimmmmgen der 9, D, forwie ber neueften 

Sefepgebung, weldhe den Eidesantvag noch bis zur Abfafung des Grienutniffes 
zuläßt (Berordn. vom 1. Zuni 1833 8. 35), nicht in Zweifel gezogen werden, 
©. bel. vd. Hagen, in Weiche Archiv IV, 378. VH, 339 (gegen Piners bei Ulrich 

V,469), aud; Rod, Eiv, Proc, $. 244, insbefondere Pfenarentfeid. des D. Trib. 
som 11. April 1845 (X, 327 und Präjud. 1563). Hierbei if dem Michter aller 

dings vorbehalten, anftatt auf ben eventuellen Eid, auf einen nothiwendigen Eid 
nad Beichaffenheit des Beweisergebuiffes zu erfennen. Dies wird fi indeß meijt 
auf Erkennung eines Erganzungseides des Beweisführers zu Kefhränfen haben. — 

Wirfungelos it chue Zweifel ein blofer Vorbehalt des Eidesantrages. — Wegen 
ber Stellung des Gegners zu einer bedingten (eventuellen) Eiveszufchiebung vgl. 
Präjud, 2649. 

7) Bel. vorläufig Grävell, Comment, IA, 491. 

130. Der Gebrand; des Eides als eines Deweismittels ift an 

feine befonderen perfönlichen "Eigenfchaften bei an fich berechtigten 

Parteien gebunden; auch ift er unter allen Arten von Parteien zu- 

Käffig, in welhem DVerhältniß fie zueinander ftchen mögen. (8. 256 

dief. Fit) Der Antrag fan foiwohl won der verfügungsfähigen Partei 

felöft, old auch von ihrem Tegitimivten Proceßvertveter ausgehen. 

Schon die getvöhnliche Procepvolfmacht, Ddaferı fie Teine Desfalffige 

Beichränfung enthält,’ bevechtiget dazı (8. 257). Nur fiscafifche Sach- 

water bedinfen einer befonderen Nutorifation der Staatshehörde, 

welche den Nechtsftveit zu führen hat, nicht aber andere gefegliche 

Bertreter einer Teiblihen oder morafifhen Parfon (8. 258. 259). 

Stellen mehrere Theilnchmer an einem Nechtsftreite nur Eine ver- 

fügungsberetigte Perfon dar, fo Fünnen fie Keiner ohne den Anz 

deren Eide anfragen, ausgenommen, wern andere Bereismittel 

fehlen; auf alle Fälle faın aber nur der heweispflichtige Theil 

einen rechtsnerbindlichen Eidesantvag fteffen,* vorbehaltlich Des 
Rechtes der Parteien, durch freiwillige Vereinbarung die Feititelflung 

eines thatfächlichen erheblichen Bunftes won einem Eide abhängig zu 
wachen. - 

Er ift vegelmäfig an den Gegner felbft zu richten; bei morali- 

fhen Berfonen om deren gefekliche Vertreter (f. oben 8. 48. 49); 

bei mehreren Mitberechtigten oder Mitverpflichteten an jeden im Ein- 

zelnen;° bei benormundeten Perfonen an beren Borminder; und zwar 

unbedingt, wenn diefen der Grund oder Ungrund der Thatfacdhe aus 

eigener Wiffenfchaft befanut fein Tan (G.D.261). Außer diefent Fall 

darf dem nicht wegen Geiftesfranfgeit unter Bormundfchaft gefegten  
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Pflegebefohfenen jelbft, wenn er bereits achtzehn Iahre alt ift, der 

Eid angetragen werden; auch Tann der Gegner verlangen, daß die 

Seiftung des Eides bis zur Zurücklegung des achtzehnten Lebens- 

jahres ansgefegt werde, wenn der Minderjährige Diefem Zeitpuntte 

fo nahe fteht, Daß ein merklicher Aufenthalt in Der Sache nicht er= 
wächft,” übrigens auch dem DVormmde Feine ebenfo gute Kenntniß 
von der Sache beitwohnen fan. Blos bei erflärten Berfhwendern 

darf der Dormund den feinem Mündel über Darlehen oder Ere- 

Dite angetragenen Eid ganz von der Hand weifen (ebdf. 260— 266). 
Dritten Perfonen, die nicht als Haupt- oder Nebenparteien fich 

in Dee Sache befinden, Tann ein Eid überall nicht angetragen wer 
den? Die Parteien wirden indeß vwergleichsweife auf das Zeugnik 

eineg Dritten compromittiven dürfen. 

2) 68 giebt Heutzutage Feinen perfünlichen Neätszuftand, ber von dem Anz 
trage und bezüglich von ber Annahme und Leiftung eines angetragenen Gibes aus: 
fhlöffe, wie man vormals von Chrlofen und insbefondere Deineidigen behauptete. 
Klein, Rehtsfpr. II, 141. ©. dagegen fehon 8. 284 dief. Tit. 

2) Das bloße Ansftreichen ber betreffenden Elaufel im gedruckten Bolmachts- 
fhema genügt dazu fAwerlich fen allein, wenn die allgemeine Bertreungsslaufel 
fiehen geblieben if. Vgl. au) Grävelf II, 496. 

3) Grhellet aus ©. D. 1,17, 25. Eine Perfon vorftellen Fatın nur heißen, 
daß. Keiner ohne den Anderen, fondern le nur gemeinfchaftlih über die Sade 

verfügen dürfen, 
% Folgt aus $. 288 dief, Tit. in Verbindung mit Einl, 16 und 8.2 d. Tit. 
5) Der Richter felbit Toll darauf wirken, daß die Parteien fid) twegen ber vorz 

zunehmenden Berweigerhebungen vereinigen. 8.2 bief. Tit, 
%) O5 fie gleihberehtiget find, eder Einer Hanptpartei, ber Andere Neben- 

partei ift, ändert wefentlich nichts. Natürlich twirb fi der Gibgeber fon am 
Cibe des Einen genügen Iafien Tonnen. ©, überhaupt ©. D. 8. 269. 273 a. ©. 
279 dief. Abfn. und 1, 17,25. 

?) Wie lange? überläßt das Gefeh fillfchtweigend dem Cinverfändniß der Patz 
teien, eventuell bem richterlichen Gemeffen. ALS Anhaftspunft Tonne die Seche- 
menatöfrift bei abwefenden Zeugen in 5. 2266. bief. Tit. dienen. Anders Gräuck, 

Comment. II, 177. 

3) Bgl, $. 280-282 dief. Tit. 

131. Dem zum Eide aufgerufenen Theile Fommten folgende 

Rechte zu, Die ex aber auch rechtzeitig (f. im def. Theil) ausüben muß: 
1. Annahme des Eides mit der Folge, ihn entweher leiften 

zu müffen ober Der auf den Eid geftelften Behanptung überwiefen 
erachtet zu werben, 20%



156 Allgemeiner Theil, 5 &. 181. 

IL Zurüdfgiebung an den Eidgeber zur eigenen Befchws- 
rung feiner Behauptung, wozu er fich fofort bereit erklären fol, e8 
mag fi) um eigene oder fremde Thatfachen handelt. (©. DO. 201. 
296 dief, Tit.) Sie ift nur ansgefehloffen, wenn der Eid von dent 
Fiscus angelragen wird oder einem Fiscalanivalt, und Rebtever Feine 
Genehmigung zur Zurikfchiebung nachweifet;! außerdem nach bereits 
erfolgter Annahme, e3 wäre denn, daß der. Eidgeber Veiveismittel 
beibringt, welche den Eidnehmer bedenklich machen, ob ex den Eid 
mit gutem Geiviffen zu leiften vermöge; ivelchenfalfs noch Die Zuräd: 
fehiebung erlaubt fein foll (ebhf. 294), 

IM. Gewiffensvertretung,? indem vorerft von dem Gegner 
des Eihgebers Die Aufnahme anderer Beweismittel über den Gegen- 
fand des Cidesantvages verlangt werden Taın? Konnte berfelße 
aber aus eigener Wifjenfchaft von dem Sireitpunfte unterrichtet fein, 
fo hat er die Koften Diefer Verveisaufnahme allein zu fragen, auch 
verzichtet ev auf ferneve Annahme des Eides felbft; ja er foll nicht 
einmal zum Erfüllungseide zugelaffen werden.“ Nur dem Bormunde 
eines erkfücten Verfehtvenders bleibt, wenn diefem ferbft der Eid 
angetragen ift, der Aırtrag auf Getwiffensvertrebung ohne Meiteren 
Nachtheil offen. (266 dief. Zit.) 

Sind mehrere Streitgenoffen (die in einer Nechtseinheit ftehen), 
desgleichen Mitglieder einer Gemeinde oder eines Eollegiums unter 
fi) wegen der Entfehfiegung auf den Eidesantrag uneinig, fo folf 
derjenige Eid den Vorzug erhalten, welcher aus eigener Wiffenfchaft 
geleiftet werben Yanın. Außer biefem alle bleibt dem Ermefien des 
erlennenden Nichters überlaffen, nach vorheriger gefonderter Mer 
nehunng derjenigen, welche den Eid zurücfchiehen wolfen, die fehtwun- 
pflihtige Partei zu beftiuimen (8.293). Sollte ein Theil der Streit 
genoffenfhaft auf Oeiwiffensoertretung beftehen, fo twird diefem Antrage 
Thon zur Aufflärung ber Sache behufs der zu treffenden Entfjei- 
dung ohne Nachtgeil für die ftreitgenoffenfchaftliche fernere Wahl Statt 
zu geben fein‘ Mes dies jedenfalls Damm, wenn c8 fi überaft 
um untheilbare Intereffen der betreffenden Perfoneneinheit Handelt.° 

7) 6.9. 292 dief. Til. Auf andere moralifche Berfonen Fan dies nicht 
übertragen werben; der Orfehgeber Hätte fie, bie oft erwähnten, bier gewiß and) " 
bevadt. Del. Oxävell, Comment, II, 425. A, M. Koh, Civ. PBror. $. 250. 

2) ©. hierüber ©. D. 255. 266. 287 dief. Sit und vd, Hagen, in Wlrihs 
Archiv IV, IE F. Noegg, im juif, Wodenbl 1840, 353, 
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3) Der Rüdgeif zum Cide if zwar nicht ausdrüdfich in $. 255 zugelaffen, 
jedoch aus dem Sufammenhange zu folgen, Vgl, Abegg a.0. 0. Der Eiogeber 
hat che Zweifel das Mecht, aud; feinerfeits andere Bewveife vorzubringen, mas 
nad wanden deutfchen PBarticularrechten für unterfagt gilt. 

%) Ueber die Surädfchiebung fehweigt das Gefeh. Grävell Hält fie fir uns 
zuläffig. Comment, IE, 493. Die Gründe v. d. Hagens a.a.D. fheinen das 
Gegentheil zu rechtfertigen. Der gegenw. Verf, glaubt indep, bis er eines Befferen 
belehrt wird, nad) allen bie Gewiffensvertretung Beiveffenden Sapungen der ©. DO. 

fie nur als ein Mittel betrachten zu Dürfen, welches Die Stelle der Annahme und 
event, der Leiftung des Eives vericelen fell, nicht aber au, um fih noch die 
Wahl zivifchen Annahme oder Zureiefchiebung zu erhalten. Aus 8. 294 ift das 
Gegentheil nicht zu folgern. 

5) NH. au Gränell, Comment. II, 535. 

%) Darauf will Grävell aa. D. ©. 534 den $. 293 Sefhränfen. Affein dies 
fer Paragraph unterfcheidet theilbare und untheilbare Sachen nicht und man darf 

annehmen, daß ber $. 293 u enfgegenftehende Eide unter ben Parteien zu vermeiben, 
für alle Fälle von Rreitgenofienfhaftlihen, Colfegialz oder Gemeindefachen eine 

Regel ogne jenen Unterfchieb habe fehffegen wollen, um fo nıehe ala felbft bei theil- 
baren Sachen nad 8.269. 273. 274 fen der Eidesantrag immer an Alle ger 
richtet werden muß. Die Theilbarfeit wirft nad 8.273 a. &, nur auf das Er- 
fenntniß in der Sache felbf, Daß Hier jeder Streitgenoffe für fi zulebt nach 
feinem gefeifteten Gide oder nach feiner Eibesverweigerung beurtheift wird, verftcht 
fd) ebenfo wie hei Oemeindbegliedern in theilbaven Sachen von felöft. Berg. Prär 
judiz 1445. 

182. Sobald der Eid gehörig angenommen oder zuviicigegebein 

ift, jo it aud) die Ansfchließlichkeit diefes Beweismittels für die darauf 

geftelfte Thatfache feftgeftellt md eine Abänderung in der Beweis- 

führung regelmäßig nicht mehr ftatthaft, cs jet den, daß fich Die 

Parteien felöft eines Anderen verglichen, was gefeßlich nicht unter 

fügt ift. Ein einfeitiger Widerruf des bereits vom Gegner angenoit- 

menen Eides Seitens Des Eidgebers, foiwie dev Widerruf Der bereits 

erfolgten Zurücichiebung Seitens der zum Eite aufgerufenen Partei 

findet nur ftatt: 
a. wenn der Widerrufende erft nach erfolgter Annahme bezliglich 

Zwrüdigiebung in Erfahrung gebracht Hat, daß der Gegner 

für ehrlos oder für unfähig einen wotäwendigen Eid zu fhrud- 

ven erlfärt fei, oder Daß derfelbe zu den Perfonen gehöre, 

welche gefeßfich, ihres Refigionsbefenntniffes halber, von dev 

Leiftung eines eigentlichen Eides befreit find;' 
b. wenn ftatt Des inmittelft werftorbenen Gegners feine Exben 

den Eid annehmen; “
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und es muß aledann mit Aufnahme der fonft etwa vorhandenen 
oder mei vorgezeigten Vemeife verfahren werden. — Außerdem darf 
der Eidgeber noch iS zum Augenbfid des gegnerifchen Eidfchiwures 
felbft Beweismittel für Die Nichtigkeit feiner auf den Eid geftefften 
Behauptung in menndlicher Form vorlegen, um dem Gegner das 
Gewiffen zu jchärfen, das Gericht aber Hat nach Lage der Sache zır 
ermefjen, ob mit der Aufnahme Der neuen Beiweife oder mit Ab- 
nahme des Eidfhtwures zu verfahren fei, Diefe Beweisaufnahme 
fällt ur fort, wenn bereits rechtsfräftig auf den Eid erfamıt if. 
SI feinem der vorftchenden Fälle aber fteht ferner noch die Hückfehr 
du ber widerrufenen Eideszufchiebung oder Nügfgabe offen, fondern es 
wird Tebiglich nach den fonftigen Veweifen, llenfalls mit Auflegung 
eines nothivendigen Eides erfannt. (8. 298-303 dief. Tit.) 

Bon der bereits erfolgten Annahme darf die ennehmende Partei 
wieder zurictveten: 

a. wenn ber Eidgeber felbft noch ber dem Schwire Beweife in 
urkundliche Form vorfegt, die den Eidnehmer bedenklich machen 
Fünnen, welhenfalls er entweder deren Aufnahme, ohne Nach: 
theil fie feine weitere Entfsfiegung und rücfichtlich der Koften, 
beantragen oder den Eid no) surüdgeben darf; 

b. wenn die Annahme num mit Borbehalt eines Nechtsinittels 
gejchehen und Pie annehmende Partei geftorben ift, welchenfalfs 
den Erben noch die Zurücfhiebung freifteht. (8. 294. 300 ebhf.) 

Den Eidgeber, welchem der zugefehobene id wieder heimgegeben 
wird, ift ein Wehergang zu anderen Beweismittelt nirgends geftattet 
und daher mu mit Zuftinummmg des Gegners erlaubt? 

> Auf no andere im Gef nicht erwähnte Fälle Halt Sräsell, Coment. 
1,549 eine Ausvehtung des 8. 301 für zufäflig. 

2) Mel. Soc, Ci. Broc, $. 250, 

133. Die Ableiftung eines angetvagenen Eides hat vegelmäßig in 
einem befonheren Schmurtermine! auf die Schon oben 8. 100 bemerkte 
Deife zu gefchchen, und zivar no wor dem Erlaf des Iuftanz- 
erfeuntniffes, wenn nicht etiva die ErHebfichfeit ober Faffung des 
Eides fveitig und zum Exfenntnig auszufegen ift.? 

Dei der Faflung felbft ift zu berüdfichtigen, ob der Schwörende 
bon dem Grunde oder Ungrunde der hatfache aus eigener Wahr- 
nehmung unterrichtet fein Kan oder nicht. Im jenem Fall hat er 
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den Wahrheitseid (wahr oder nicht wahr) zu fchiwören; im Telsteren 
fein Nichtwiffen oder Nicdtandersiiffen zu eröffnen, nämlich a. went 

die Unrichtigleit einer Thatfache damit feftgeftelft werden foll, „daß 

er der von ihn angewendeten Bemühungen ungeachtet nicht erfahren 

habe und alfo nicht wiffe, Daß" u. f. w.; b. wenn die Nichtigfeit 

einer Thatfache zu bemähren ift: „Daß er ber won ihn angeiverbeten 

Bemühungen ungeachtet außer den zur den Acten angezeigten oder 

in Denfelben ansgemitteften Winftänden nichts wiffe, wodurd feine 

Behanptung widerlegt würde, daß" u. |. w.? 

Umfaßt der Eid mehrere Thatfachen, die nur insgefanmmt bie 

vechtsankömmliche Folge begründen winden, fo ift der Schwörende, _ 

wenn er Einzelnes Davon einräumt, dennoch) zur DBeichtoßrung ber 

übrigen zugufaffen. (8.311 b. dief. Fit.) 

Handelt 83 fich un eidfihe Erhärtung eines Forderungsbetrages 

von Seiten des Verechtigten, fo darf ex den Betrag herunterfegen.‘ 
(8. 310 ebdf.) 

Soll dagegen der Beanfpruchte einen gewiffen Betrag ze ver 

fchulden, eidlich ablehnen, fo nf er entiweer fhwören, daß er gar 

nichts fhuldig fei, oder aber, daß er nicht mehr als von ihm felbft 

angegeben worben, verfchulte. (8. 311 a.) 
4) Berorhn. vom 1. Juni 1833 8. 31 vom 21. Jufi 1846 8. 12, 
2) Amweifungen für das Richteramt ertHeift Hierbei die ©. D, $. 306— 308 

dief. Tit 
' %) 8.9. 8.312.313. Beroron. von 18. Juni 1844 ©. 249 8.5. Weit 

Täufige Crörterungen über das Berhältnig beider ide zueinander f. bei Grärell, 
Gonment. IE, 285. Es if richtig, daß basfelbe in unferen Gefegen fo wenig, als 
im deutfchen Recht überhaupt, fcharf beftimmt ift. Entfcheivend muß fein, ob ver 
Srgenftand im Allgemeinen fo geartel und den Schwörenden Insbefondere that 
füghlich fo nahe betreffend war oder geivefen fein würde, daß er aus eigener fint- 
licher Wahrnehmung Kenntniß davon erlangt haben müßte. Daraus fließt dan 
fein Recht und bie Plicht, den Wahrheitsr ober Wilfenseid abzulegen. Berein- 
barungen der Parteien über die Anwendung Dr einen oder anderen Cides find 
nit unterfagt, wern auch der vichterfihen Prüfung unterworfen. 

4) Bl, 8.0, 22,25. 45. Diefe Beftimmung verficht fih als rechtsgeunds 
fägfih von jelbft auch bei einem dur Uriheil ext normirten Ede, D. Trib, 
Entfheid. vom 16. März 1853, Steiethorit, Archiv IX, 73. 

134. Der Schwörenfollende wird in Anfehung des durch den 

Eid feftzuftelfenden Punktes für fachfällig erachtet, wenn er fi nicht 
techtzeitig erklärt, oder den Eid fchriftlich,gder zum Protofoll verweigert!
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ober in dem vom Kichter zur Eidesteiftung mit der gefeklichen Be- 
drohung angefegten Termine nicht erfcheint und die oefegliche Ne- 
ftitution Dagegen nachzufuchen unterläßt, vorbehaltlich feiner in höhe 
rer Inftanz annoch zuftindigen echte 

Dahingegen gilt ein Eid für gefegiworen, wenn er vom her 
fügungsberechtigten Gegner oder einem Specinfbevolfmächtigten des- 
felden erlaffen if,’ desgleichen wer Derjenige, welcher eiten an= 
getragenen oder zuvüdgefchobenen Eid unberingt und ohne Vorbehalt 
angenommen, d. i. zur fehwören fich bereit evlärt hat, noch vor der 
Abfeiftung verftorben tft! Außerdem treten die Erben in Die Eides- 
pflicht des Exblafjers, obwohl nach ihrer perfünfichen Stellung zu 
ber fiveitigen Thatfache fowwie mit der ihnen gefeglich ertheiften Be- 
frgniß zu einer nachträglichen Zwrüdichiebung, wenn e8 ein an- 
getragener Eid war. 

Der wirffich gefehtvorene oder für gefchtworen angenommene Eid 
fehließt jede weitere Erörterung über feine Wahrheit im Taufenden 
Nechtsftreit ans. Wohl aber Fanıt gegen einen geleifteten Wiffenseid 
Wiedereinfegung in den vorigen Stand wegen nen enthedter Beweife 
vom Gegner nachgefucht und gegen einen geleifteten Wahrheitseid 
bei noliftändiger Ueberführung tvegen Meineides Entfärigung für 
das durch dein Meineid Verforene gefordert werden: 

) 8.9. 376 bief, Tit, 
2) Bgl. 6.0. 375.376. Verorbn. v. 21. Zuli 1846 8.31,3. O,Trib, Brij. 1693, 
3) 8.285 dief. Tit. 

*) 8.378. 379 dief, Tit. Der fittliherefigiöfe Grund Diefer aus der äfteren 
gemeintehtfichen Lehre und Pearis übernenmenen Beflimmung feßt einen natür: 
lien Tod voraus und geflaftet feine Mebertragung auf andere Fälle, 5.8, auf 
eingetretene Geiflesfrankfeit, wie Koch, Civ. Proc, $. 254, annimmt. 

°%) Bel. ©. ©. 1,10, 144 und 16,24 und dazu bie im Sanzen rihtigen Ber 
merfungen von Grävell, Comment, III, 168, Die Ueberführung wegen Meineides 
feldft fann nur im Strafverfahren gefähchen. Der angef, 8. 24 verweifet zwar blog 
wegen ber Beiveife auf bie Grin. D.; alfein wie follte fi tüohl der Gefeßgeber 
ein Berfahren wegen Meineides anders als bei dem Strafrichter gedacht Haben, — 
©. übrigens noch Striethorfl, Acdhiv 11, 336. 

B. Beweis mit dem Wiffen des Richters. 

a. Mit Notorietät und Gerihtefundigfeit. 

135, Dit dem Wahrnehmen und Wiffen des Richters felbft 
Tann ein Beweis erbracht werben: 
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a. indem anf die ihın beiwußte befondere Gemeinfundigfeit 
(Motorietät) oder auf die ihm beitwohnende befondere amtliche 
Kenntniß, die Gerichtstundigfeit einer Thatfache oder eines 
Zuftandes Bezug genommen wird, fowvie 

b. indem der Nichter zu einer Beobachtung der Berhaffenheit 
gewiffer Sachen oder Berfonen mit feinen eigenen Sinmen, 
vorzüglich im Wege einer Augenfcheinseinnahme, veran- 
fat wird. 

In der erfteren Hinficht (a) ift es immer Sache der Parteien, ind- 
befondere derjenigen, welche fi auf einen gemein= oder gevichts- 
Tundigen Umftand gründet, dem bet dem Nichter al foldem und in 
feinem Wirfungsfreife vorauszujegenden Wiffen duch Heröorhebung 
der näheren Umftände fowie duch Anzeige oder Borlage geeigneter 
Begzlanbigungsmittel zu Hüffe zu kommen; 3. B. in Betreff Iandes- 
gefchihtlicher forwie geographifcher und ftetiftifcher Daten din) ans 
erfannte Fachwerfe über folde Gegenftände; in Betreff des Gerichts: 
Fundigen aber durch Bezug auf etiva norhandene Acten, officieffe oder 
hafbofficielfe Mitteilungen aus der Braris u. f. w. Beichränft fich 
638 Gemein- oder Gerichtsfundige nur auf den amtlichen Kreis des 
verhandelnden Inftanzrichters oder Commifferins, fo ift Derfelbe fchul- 
dig, feine amtliche Kenntnig dariiber mit mögfichfter Genauigkeit in 
den Acten zu werzeichnen,? oder in den Gründen der bon ihm ab- 
zugebenden Entfeheidung zu beglaubigen.? 

In der zweiten Hinficht (b) bedarf e8 einer eigenen forelfen 
Beweishandlung (S. 136). 

) 6 handelt fid} bier nur von bem nicht abfolnt Gemeinfundigen, ©. 06.8.118. 
2) ©. 9. 1, 10,56. 

?) Dies entfpricht fowwoßE ber gemeinrechtfichen ale auch yaterländifchen Praris, 
und man Fann fürwerlih wegen der in Note 2 angeführten Stelle verlangen, ba 
barüber vorher ein eigener DVermerf gu den eten gemacht werde. Das Zeugnig 
in den Urkheilegründen muß ohne Zweifel biefelbe Kraft Haben. Natürlic, Teine 
in höherer Iuftanz unanfechtbare, Auch darf in der Suflanz felbft dem Beweis: 
gegner das rechtliche Gehör darüber nicht abgefdjnitten getvefen fein, ZW. Beroron, 
vom 14, Desemiber 1833 8.5. Nr. I und Declaration von 1839 Aıt. 3, Nr, 1. 

b. Mit Nugenfheinseinnanme, 
(8. D. I, 10, 380-389.) 

136. Nichterficher Angenfehein Tann fowohl zum volfftindigen 
Detveis der bermaligen Befchaffenheit einer Berfon oder Sade dienen, 

. 1
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wie auch zur Gewinnung von Schlußfolgerungen auf vergangene Zu- 

ftände und Begebenheiten. Die Erhebung gefehieht bald an Gerichts- 

ftelfe vor dem erfennenden Richter felbft, wenn der Gegenftand da- 

felbft vorgezeigt werden Tann, bald durch einen Depntirten oder 

Sommiffarins mit ber erforderlichen protofollarifhen Beurkundung. 

Zu dem et felbit würde 8 einer peremtorifchen Ladung der Par- 

teien blos dann bedinfen, wern e8 auf vorherige Identitätsermittes 

Lungen oder anf Nachweifung gewifier Stüce anfime, zu welden 

der eine oder andere Theil alfein Die Möglichkeit gewähren Tann. 

Außer diefem Fall it ihnen die Theilnahme nur anheimzugeben (mo= 

nitorifeh), fo daß ihr Ausbleiben die Erhebung des Befundes felbft 

nicht verhindert, und in derfelben Weife find behufs befjerer Evident- 

ftelfung auch foldhe Perfonen norzuladen, welche über die fraglichen 

Befchaffenheiten Anfklärungen zu geben im Stande find. Der Be 

fund wird regiftiit md den Parteien zur Kenmtnignahme und De 

außung mitgetheilt. 
Kommt «8 auf befondere Fachfenntniffe behufs Unterfuchung 

and Ermittelung der wahren Bewandniß a, fo ift mit der Augen- 

fheinsnahme Die Beweifung dur; Sachkundige zu verbinden, 

Gleiche Kegeln, wie vorftehend, wiirden auch in deu felteneren 

Zäffen anwendbar fein, wenn Beobachtigen mit anderen Sinnen 

als mit dem Gefihtsfinn zu machen find, z.B. mit den Gefhmads- 

und Gefühlefinn. . 
4) Del, Verordn, ven 21, Juli 1846 8. 11. 

© Beweis mit Sahverfländigen. 

137. Eines Funftgerechten oder fachfindigen Zeugniffes bedarf 

«8 in folchen Fällen, wo die Ergrindung der Beichaffenheit einer ger 

wöhnlihen Wahrnehmmg entzogen ift und vielmehr befondere Sad- 

Ferntniffe, Erfahrungen und ebung vorausfegt! Die dazu tauglichen 

Perfonen find entweder öffentliche, bei den Gerichten felbft Dazu eigens 

ongeftelfte oder anbersinoher zugezogene, fie mögen fir ein geiwifes 

Tach im Stants- oder Gemeindedienft angeftellt oder bloße Privat 

perfonen fein, deren Berufstüchtigfeit jedoch entweder durch Einver- 

ftändnig der Parteien oder durch amtliche Auskunft der betreffenden 

Fadı= oder Berwaltungsftefle, oder icch glaubwürdige Zeugniffe 

anderer Art, oder and dnch Notorietät außer Zweifel geftelft ift.*   

{ 
} 
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Meberdies müffen fie in Bezug auf die fehwebende Sade in feinem 
Berhältniffe ftehen, welches fie zu einem gewöhnlichen Zeugmiß une 
tauglich machen würde, 

Die gerichtlich angeftelften, desgleichen die bon ihrer vorgefeßten 
Arntsbehörde angezeigten Fachfundigen, endlich affe bie, welche von 
der betreffenden Kunft, Wiffenfchaft oder gewerblichen Thätigfeit 
leben, ünnen auf Erxfordern des Richters ihr fochfundiges Zeugmiß 
wit verweigern.‘ Andererfeits bedarf e8 fir Die in öffentlichen 
Amtsverhältniffen feehenden Perfonen einer ausdrüdtichen Bewilligung 
ihrer vorgefegten Behörde, 

18.9, 1,10, 59. 383. 
>) 8.0. 5.384 eb. II,6,4. Anh. 64 aus Mefer, vom 12, Zuli 1806, 

Mathis IX, 519. 
2) 8.9.11,6,5, 
4) Anh. 8.64. Eine Ausnahme macht der Anh. 8.285 in Blöhfinnigfeits- 

fadjen wegen der Nerzte, die weber als Bhyfic noch fonft gegen den Staat oder die 
Eonmune in befonderen Pflichten fichen, nad) bem Mefer. v. 1. Derkr. 1796; alferdings 
nicht ohne Widerfpruch mit Anh. 64 aus dem Sahre 1806, Inbeß beftchet einmal 
der Paragraph und Tann für den befonderen Fall nit außer Anwendung bleiben, 

6) Anh. 64. 0.€. i 

138. Obgleich vegelmößig fchon Ein volffommen glaubwürdiger 
Sahmann zum VBeiveife genügen Tan? fo ift doc) Die Berweifung 
felßft hieran nicht gebunden. Zunächft ift es Sache der Parteien, 
fi darüber zu werftändigen, wie viele und welche Verfonen als Fadj- 
männer gehört werden follen. Beitehet ein folches Einverftändnig 
nicht, jo Hat jeber Theil das Necht, aus den bei dem Gerichte felhft 
eigens angeftelften Fachmännern oder it deren Ermangelung aus 
denjenigen, deren Züchtigfeit bereits eonftatirt ift oder auf Die aut 
gezeigte Weife conftatirt werden Tarın, beftimmte Verfonen vorzire 
fhlagen und deven Vernehmung zu Beantragen; das Gericht aber 
hat über bie Erheblichkeit des beantragten Beweifes, forwie über Die 
Tüchtigfeit dev Vorgefchlagenen zu befinden und nach eigenem Er- 
mefjen die Perfonen zu beftimmen? Kommt «8 auf eine genaue 
Tare an, wobei e8 an einem ganz fiheren Moßftabe fehlt, Alles 
vielmehr auf einem nad} dem Augenfhein, Gefchmad, Kunftgefühl ıc. 

 Tich beftimmenden Ermefjen berußet, fo foffen, falls der Gegenftand 
bon einiger Bedeutung. if, wenigftens drei Taxatoren zugezogen wer- 
u St 68 zweifelhaft, ob eine Dradjchrift, Absiung oder . 1 
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mufifalifcje Compofition ale Nachbrud, ober ein Kunftwerk für ein 

Original zu halten fei, jo hat der Richter hierüber, voie über bie 

Entfhädigung das Gutachten de8 dafür eingefeiten Sachverftändigen- 

wereineg zu erfordern. 
7 @.9, 1,13, 10. Nr. 6.7. 

2) Bel. Ant. 64. 65. 

3 ©.9.1,6,6. Der zweite Abfak enthäft den Bufaß: „Mo es bisher 

üblich geivefen, daß zu gewiflen Abfhäpungen niehrere Klaffen oder fog. Schütten 

von Taratovibus, deren jede aus drei Perfonen beftchet, gebraucht werden, hat es 

auch ferner dabei fein Vermenden.“ ’ 

* Gefeß vom 11. Juni 1837 8. 17. 31. Sufteustion des Staatsminit, von 

15. Mai 1838. ©. ©. 1837, 165. 1838, 277. Da der Richter nur im zweifel: 

haften Fällen dazu angewiefen ift, fo Tonnen bie Parteien fi eines Anderen vers 

flöndtgen. Vgl. Crim. Zeilg. 1841 ©.47 ff. 

139. Die Vernehmung der Fachmönner erfolgt im Wefent- 

Yihen auf Diefelbe Art twie bei Zeugen! and zwar entweder auf den 

von ihnen bei ihrer Anftellung für das betreffende Fach gefeifteten 

Sachverftändigeneid,” oder fie [hören nach abgegebener Erflärung, 

„daß fie das von ihnen geforderte Öutachten (bei Taxatoren mit 

der Einfehaltung „über Den Werth de abzufhägenden Gegenftandes”) 

ihrer Kenntniß und Erfahrung gemäß nad) fergfältiger Prüfung an 

parteiifch und gewifjenhaft abgegeben haben,"* auch Tann ihnen noch 

Außerdem ein fehriftliches Gutachten, Plan, Zeichnung ı. vergl. (anf 

ihren Eid) angefonnen werden. 

Die Schöpfung des Beweifes aus den Erflärungen der Tadhe 

männer ift wiederum Sache der richterfichen Erwägung. Sind fie 

verfehienen in ihren Ergebniffen, jo ift nur bei Wertbfegätiigen die 

Amahme eines Ducchfcnittspreifes ans den Angaben der drei Ab- 

fhäter gefehlich. In anderen Fällen abweichender Vegutachtungen 

wird das Nichteramt, wenn Feine Berftändigung unter den bernom- 

menen Fachnännern felbft noch zu erlangen wäre,’ zu feiner Auf- 

Hörımg und Unterftägiing einen neuen Fachmann zuziehen dürfen, 

was bei gewiffen Vorausfegungen fogar gefeglich vorgefchrieben if 

Eine unbedingte Bindefvaft hat Fein jahmännifges Gutachten für 

den Richter;? aber er Tann fih davon nme wegen folher Zweifel 

und Berftöße entfernen, welche der gewöhnlichen Logik zugänglich find. 

2) Bel, ©. ©. 1,10, 59. 388. 2 

2) &bdf. 203, 4 und Anh, 5.54. % 
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2) Beroron, von 28. Yuni 1844 81.2. Im 8.388 der &D. 1,10 if 
gegen 8. 202 von einer vorausgehenden Wereivung die Nebe, die, wein fle in einens 
Zalle angewandt würde, nad; 8.127 des Str. ©. 2. gleiche Bedeutung mit der 
nachfolgenden hat. 

4) 6.9.1,2,6. 

5) ©. 0. 8. 207. 393 dief. Tit. und I, 13, 16. 42, 39. 

%) So in Blöpfinnigkeitefahen 1,38, 7. Sonft der Megel nach erft in ziveis 
ter Suftang. 14, 60. 42, 39. 

7) Audy nicht die Gutachten der Eadjverftändigenvereine in Nachbrudsfaihen. 

D. Beweis mit Seugen. 

(8.9. 1, 10, 169-244.) 

140, Zeuge ift, wer dem Richter feine durch äußere Sinne 

erlangte Kenntuig von Thatjacdhen auf Pie ihm obliegende Bürger- 

pflicht offenbart! Es giebt theils amtliche, theils Privatzengen. 

Erxftere find Diejenigen Beamten, welhe über Sachen, die ihr Ant 

unmittelbor beiveffen, ansfagen.? Der Beweis durch Zeugen ift in 

allen Sachen zuläffig, feleft in foldhen, wo «8 zur Gültigfeit eines 

Nechtsactes [hriftliher Abfaffung bedarf, wenn nur bieje felbit als 

gehörig gefchehen durch die Zeugen nachgewiefen werben fan, Da> 

gegen giebt e3 Perfonen, welchen das Gefeg geftattet, ein Zeugniß 

zu verweigern; andere, welche e8 für unfähig zum Zengniß, noch 

andere, welche e8 für verdächtig, d. i. von zweifelhafter Ofeubwürdig- 

feit erffänt. . 

2) &9. Einf, 18. 10, 180,7. Die Lehnsireue fieht der allgemeinen Sengniße 

licht nicht entgegen. &R. 1, 18, 149. 

2) 8.9, 1,13, 10% Su den unmittelbar das Amt betreffenden Sachen wers 

den in dem Nefer. vom 4. Mai 1816 (Iaheb. VH, 197) au Imjurien gezähft, 

welde dem Beamten in ber Antsführung zugefügt find. Bol. Gefeb v. 8. April 
1847. ©. ©, 197 (unten zu $. 142 Note 1). 

141. Schleäthin unföhig zu einem Zeugniß find Geifteskranfe, 

Blinde, foweit e8 auf den Gefichtsfiun, Taube und Stunme, foweit 

88 auf bie ihnen fehlenden Organe der Wahrnehmung anfommt oder 

ihnen die Mittel der Mittheilung abgehen; Tobanın diejenigen, welde 

bereits in Derfelben oder in einer anderen Sache eines falfchen Zeug- 

wifjes ober fonftigen Meineides überführt worden find;' ferner bie 

;; begen begangener Verbrechen fir ehrlos Erflärten, d.h. gegemivärtig 

5 die mit febenslänglichem Berkuft ber ‚Dürgerligien Ehre Beftraften, 
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wert fie nicht eliva iegen nachgewviefener Unfchuld begnadigt tvor- 

den oder begadigte Deferteuns find;? afferdings aber and) Diejenigen, 

welchen bie Ausübung dev bürgerlichen Ehrenvechte auf geiwiffe Zeit 

zur Strafe entzogen ift, jo fange Die Unterfogung Danert;® nicht 

minder derjenige, welcher von einer ber jegigen Parteien eriveislich 
zum Behufe eines ihr vortheilfeften Zeugniffes Geld oder andere 

Bortgeile — außer mäßigen Neife- und Zehrungsfoften, um vor 
Gericht zu gelangen — angenommen Hat;* endlich der Bevoflmäch- 
figte einer Partei, wenn von Der Gegenpartei über Sachen, die ihın 
erft nach Eröffnung des Nechtsftveites befannt getvorden find, fein 
Zenguiß gefordert wird.’ 

289, 8. 227 viel. Tit. 1.2.3.4. 6, 

2) 0.9. 227,7. und 13,25. &tr.©.8.8.12,4. Durch) Iehterss Gefek 
fan die ©, D, im angef, $. 25 — obgleich fich verfelbe auf 8.A65 ve. N. 1,20 
gründete — nicht für aufgehoben angefehen iwerben. 

>) St. 6.8. 8.21. Hier wird fhon die einfache Begnabigung Helfen; ben 
folche Interbicirte Tonnen ala Chrloserflärte nicht gelten, da die Ghrfofigfeit Tebens- 
Tängli wer, wie noch jeßt der Berluft der  birgerien Ehre nah St. G.B. 12, 

960.0. 27,5. 
5) 8.9. 230,10... 

142. Nur zu einem umvollfonmenen Infornatiügengniß find 
befühigt: 

1. Perfonen aus beim Fomilienserbande der fie vorfehlagenden 
Partei, insbefondere leibliche Verwandte der auf- und ab- 
feigenden Linie, Gefehwilter, Verfehwägerte in Henfelben Ora- 
den, der Ehegatte und öffentlich Verlohte. Iedoc, find Ber 

wandte auffteigender Linie bei Streitigfeiten unter den Nach 

Fommen felbft, desgleichen über Alter, Verlobung, Heirat und 
od derfelben zuläffige Beweiszengen (8. 228, 1—6 d. Tit.); 

2. DBetheiligte bei eine Rechtsftreite, Bezüglich deren Ehegatten, 
wen fie von einem Mitbefheiligten vorgefchlagen werden;! 

3. der Bevollmräghtigte, der in der Sache feines Machtgebers anf 
° deffen Antrag zeugen fol? (8. 230, 11); 

4. Juden, welche feine preußifchen Untertanen, auch als bisher 
unbefcholten ditch ein obvigfeitfiches Zeugriß nicht Iegitimirt 

find, in Sachen eines Juden gegen einen Chriften® (8. 230,12 
und Gefeg vom 23. Juli 1847 9. 7.29. 38. 71); 

5. Perfonen unter vierzehn Jahren (8. 230, 13); 

i 
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6. Diejenigen, welche ein mit dem Verfufte der birgerlichen Ehre 

werbundenes Gejhäft betreiben‘ (8. 230, 14); 

7. diejenigen, welche wegen Untrene, oder wegen vorfäglichen oder 

muthwilligen Banqueroutes nad; den frügeren Strafgefegen 

vor beim Stunfgefeßbudh veruriheift worden find ($. 230, 15); 

8. diejenigen, welche gerichtlich für unfähig erklärt find, in eigenen 

Sachen einen notwendigen Eid zu fohwören ($. 230, 16); 

9. Perfonen, welche blos vom Hövenfagen Zenguiß geben Können, 

d.h. nicht aus eigener Beobachtung einer Thatfache, fonderu 

aus Mitteilungen Dritter (8. 239. 241). 

Alte diefe dürfen zur Aufklärung der Sache vernommen und 

nach Befinden fogeu vereibet, ihre eibfichen oder nicht eiblichen Auts- 

fagen aber zur Auflegung eines nothivendigen Eides benußt werden.’ 

Sagen die unter 1. 6is 3. aufgeführten Zeugen etivas zum Nacd- 

theile der fie worfchlagenden ihnen naheftchenden Partei aus, ober 

werben fie vom Gegner vorgefählagen, fo ftehen fie, im Balle der 

Bernehmung, anderen Beiveigzeugen gleich. 

) Die ©. D. nennt im 8. 228, unter 7—10 no ausbrüdfih: Litisbenuns 

sianten, Denumiaten und Sntervenienten, überhaupt Alle, die vom Ausfalle der 

Sache Vortheil oder Schaden zu erwarten haben, mithin and) die iu folhen Falle 

befindlichen Mitglieber eines Coffegiums, einer Eorporation oder Gemeinde, bie in 

den Proceß verwicelt ift, mit Ausnahme der bleßen Veifaffen (Mftfiper, Inlieger 

und Hansleute), Es find Hierbuch die vichfigen Gefichtspunfte angegeben. — 

Mikitärperfonen, welche zuc Aufretfaltung ber öffentlichen Ordnung sonmanbirk 

find und Vorfälle hierbei zur Anzeige bringen, fegar foldje, bie fie felbft berühren, 

verlieren damit nicht die Cigenfhaft velfgäftiger Beugen. Sefep vom 8. Aprik 

1847. ©. ©. 196. " 

3)-Wäre ein vorgefäjfagener Zeuge Bevollmädtigter beider Theile in derfelben 

Sache gewefen, fo Fönnte wohl fein Seugniß von Feines Theile verworfen werden, 

Del. Grävell II, 442. 

3) Das Hierin noch Tiegende Odium fremder Nationalität ift buch bie Verf. 

U Net, 12 nicht Sefeitigt. 

4) 88 fehlt an einer gefehlichen Beftimmung, wer diefe Berfonen feien. Menu 

«8 Hieße gemeine Chre fiatt bürgerliger, fo wäre die Sade Mar, So aber fanıı 

man nur foldhe Gefchäfte dahin zählen, die nady ben Strafgefepen mit Interbichen 

gefraft werden; 3.8. Kupbelei. 

9) 8.9. 5.232 bief. Tit. Nefer. von 19, December 1796. Stengel IV, 270. 

%) G.D. 8.229 bief, Tit. Im Iepteren Falle eines Antrages des Gegen: 

iheiles (Gteinvet au die Unfähigfeit zum Zengnig für die verbundene Partei, 

Präjud, des D. Trib, 1049 (o, 1841).
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143. ALS Betveiszeugen, deren Ausfagen die holfe Olanbivindig- 
feit nicht beigelegt werden Tann, bezeichnet das Gefek (©. DO. 8.233 
dief. Zit.): 

1. gerichtlich erklärte Berfehtvender; 
2. Diejenigen, über deren Vermögen Concrs evöffnet worden; 
3. Diejenigen, welcde mit einer Partei in notorifche deindfchaft 

geratgen find, namentlich Durch falfehe Anfehulbigungen, Thät- 
Yihfeiten, Schmähungen und NRechtsftreitigfeiten; 

4. Diejenigen, weldje mit einer Partei einen verbächtigen vertran- 
ten Umgang unterhalten; 

5. Perfonen in Lohn und Brot, in Sachen ihres Brotheren, 
falls der Streit wicht zwifhen Herriaft und Gefinde oder 
mehreren gleichzeitigen Dienftherven geführt wird, und wofern 
nicht etiva Die Zeugen ohne Berftellung entlafien find, 

Dazı Femmen noch 

6. Geiftesfranfe in Lichten Ziwifchenräumen (8. 227, 1); 
7. Perfonen zwifchen vierzehn bis achtzehn Jahren (230, 13); 
8. Gemeindebeifaffen, Teihfiche Vertvandte in anf- und abfteigender 

Linie, Gefeiwifter von Gemeindegfiedern, desgleichen deren Ver- 
fohtwägerte in Den nämlichen Oraden, in Rechtsiachen der Ge- 
meinde ($. 228, 10); 

9. Suden, melde zwar als unbefcholten Tegitimivt, jedoch Feine 
preußifchen Unterthanen und in Sachen eines Iuden wider 
einen Chriften vorgefehlagen find (8. 230, 12). 

Ein vollkommen glaubwindiger Veweiszenge ift alfo ur ber- 
jenige, dem feine der bisher (141—143) eierften Einwendungen 
entgegenfteht (8.239 der ©. O.), defien Wahrheitsfiche und Zu- 
verläffigkeit auch durch Tein fonftiges Verhältnig (arg. 8. 297, 7 a. €) 
ber durch MWiberfprüche in feinen Ansfagen ($. 240) in Zweifel 
geftellt wird. Dagegen foll bei Beftimmung der Glaubiwindigfeit 
on and für fich, foweit im Borftehenden Ansnagmen nicht gemacht 
find, fein Geiwicht davanf gelegt werden, von welcher Partei die 
Abhörung eines Zeugen veranfagt if. Auch follen die Ausfagen 
eines Zeugen feldft hemjenigen zu ftatten Fommen, welcher wider 
deffen Gleubivirdigkeit Zweifel ervegt Hat, die jedoch als unerheblich 
verworfen ober unbegründet gefunden worden find (8. 238).  
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144. Nur die fohlehthin unfähigen Perfonen (oben $. 141) 
Dürfen niemals al Zeugen vernommen werden. Außerdem Tan 
jedoch das Zeugriß verweigert werden: 

1. von demjenigen, welchem Fraft feines Amtes, Standes oder 

Gewerbes ein Privatgeheimniß mitgetheilt ift, zu deffen Offen- 

barung er auch gegen den Richter nicht befugt ift;' 

2. won Iandesherrlichen Beamten in Anfehung folder Umftände, 

deren DBefanntwerden dem Staste nachtheilig werden Fünnte” 

(8. 180, 2 dief. Tit.); 
3. von Eftern, Kindern und Ehegatten einer Partei, wenn fie der 

Gegentgeit vorfchlägt; won anderen nahen DBerwwandten und 

Berfchtvägerten bis zum Gefchwiftergeade, desgleichen von öffent 

lich Berfobten, wenigftens dann, wen die Sache ofne ihr 

Zeugniß aufgeklärt werden Tann (8. 229). 

Zeder Zeuge darf außerdem die Antwort verweigern (8. 180, 38): 

1. wenn ihn angemuthet wird, feine eigene oder feiner nahen 

Anverwandten oder feittes Ehegatten? Schande zu befennen; oder 

2. ein Geheimuiß zum Schaden feiner Kunft oder feines Ges 

° werbes zu entveden; 

3. wenn die Beantwortung einer Frage die Ehrbarleit ver 

Teen oder 

4. nachtheifige Folgen für die Perfon des Zeugen haben möchte, 

die Srage felbft auch mit Der ftreitigen Thatfache offenbar 

nicht in Verbindung ftcht; 

5. über Meinungen, Gefinuungen und Muthinaßungen des Zeugen; 

6. über Meinungen, Gefinnungen oder Urtheile Anderer, die dem 
Zeigen vertraulich, insbefondere dur Privatcorrefpondenz, 

welche er vorzulegen nicht verpflichtet ift (unten 8. 152), bes 
fannt geworden find. 

Gegen Penjenigen, welcher außer diefen Fällen fein Zengniß’ ganz 

oder zum Theil verweigert, finden Zwangsmaßregein, nämlich Bes 

drohung mit Gelditrafen ober Abholung durch den Erecutor* flatt; 

bei beharrlicher Weigerung auch Verhängung von Geld» oder Ge- 

fängnißftvafen, überdies wird er für die Koften und Nachtheife, die 

aus der Berfüummiß entftehen, verantwertich" Endlich haftet er 

für fi und feine Exben der betreffenden Partei fir allen Schaden 
in der Sache felbft, Inden angenommen wird, Daß er Dasjenige,
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torüber fein Zeugniß won der Partei verlangt worden tft, twickiicdh 
ausgefagt habe.” ($. 183—186 dief. Tit.) 

Andererfeits fteht dem feiner Schuldigfeit nachfontmenden Zeit- 
gen ein Anfpruch auf Neifes, Zehrungs= und Verfäumnißfoften zu, 

weldhe ihm nach gefeglicher Tape? fogleich nach der Abhörung von 

dem Producenten oder aus der Gerichtsfaffe gezahlt werben müffen, 
(8. 187 dief. Tit.) 

») Die ©.9. 8.180,18. Tit. berückfichtiget nur die geifffiche Amtsverfchtvie- 
genheit. ES freien aber dazu ned, bie gleichartigen Vorfhriften in II, 7, 23—24. 
MEN. 1,8, 1339.1349. Str. ©. B. 155 (vorher N. U, 20,505). Wenn 
nun bas Gtrafreht auch eine Kefugte Miütheifung anvertranter Privatgeheimniffe 
in foldhen Berhältniffen anerkennt und firaffos Täßt, fo fann darunter nur die Erz 
lanbniß des Geheinnißgebers ober eine gegen den Staat Kefichende Heftinmte Dffen- 
barungspflicht gemeint fein. Die Fälle einer Offenbarungspflicht inbeß, wie fie 
im &R. 11,11, 80— 82 fogar ben Geiftlichen wider die Firhlihen Sabungen auf 

erfegt ift, deren Controfe überdies ehe fehtwierig ift, dürfte in bürgerlichen Streit 
fachen Faum vorkommen. Die alfgemeine Beuguißpflicht aber muß dem gefekfich 
anerfannten Mecht des Privafgeheinmiffes nachftchen. 

2) Des öffentlich Verlobten ift im Gefeh Hier nicht gedacht, aber gewiß analo: 
gifh zu gebenfen. 

3) Sm Corp. Jur. Frid. hieß e8 „niit offenbar,“ was einen fehr verfchigbenen 
Sinn Hatte, Ueber die Belimummg der ©. D. Handelt weitläufig, ohne nres 
Ergebniß, Grävell, Comment. II, 384 f. 

%) Die Teptere Mafregel wird zwar ausbrüstlih auf „Leute geringen Stans 
des“ im $. 183 bezogen, ohne Zweifel aber nur in der Unterftelfung, baß Bei vor 
nehmeren Leuten andere Mittel fon verfangen würden, nicht daß Iehtere damit 
ganz verfchont werben folltn. ©. 8. 185 dief, Tit. 

5) Nad; 8.181 dief, Tit. Hätte, wenn bie Sache bei einem Untergerichte fchivebt, 
nicht diefes, fondern exft ber Appellationsrichter, wenn bie Sache duch Berufung 
an ihn gelangt, über Aufäffigfeit ober Unzuläffigfeit der Weigerung zu befinden. 
&8 Laßt ich fogar, wegen der Befonberheit diefer Beftinnung, bezweifeln, ob ber 
Appellationsrichter fchon dur einen Recurs nah ©. D. 1,25, 14—17 zu einer 
feügeren Entfheidung Hätte veranlaft werben Tönnen, wie Grävell, I, 390 annahın. 
Auf die jebige Stellung der Gerichte erfter Inflanz paßt der $. 181 fhwerfich ned, 
vielmehr wird der Incidentpunft auf bem jekt georneten Befchwerdeniege zu er 
Tedigen fein, 

%) di. ausgefagt Hätte oder haben würde. Wegen des Schadens ifl bie eigene 
eibfihe Würberung flatihafl. ©. OD. 1, 22, 12, 4. 

?) Berorbnung vom 29, März 1844, ©. &, 73, Bol. Gefeh vom 10. Mai 
1851 8. 67. ©. 650. 

145. Die Bernehimung von Beweiszengen erfolgt, wenn fein 

Salf eines VBerweifes zum ewigen Gedächtniß vorliegt oder die Par- 
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teien nicht übereinftimmend eine Verfrühung beantragen, regelmäßig 

erft nachdem dur) die Vorträge der Parteien das Streitverhäftuiß 

enttwigfelt ift und im jeden Talle erft nach vorgängiger Erwägung 

der Erheblichkeit. 
Einwerdungen gegen die Perfonen der won einem Theile vorge 

ihhlagenen Zeugen find von dem Gegner bis zum Abfchlug der Partei- 
verhandlungen über das Streitverhäftniß, wenn fie aber erft Hierbei 

orgefehlagen werden, neh vor dem zur Abhörung angefekten Zeit- 

punkte mit den efwaigen Beiweismittelm anzuzeigen (8. 234 d. Tit.), 

im Verfahren neuen Stifes fehon bei der nüchften Gegenhandlung. 

Die gehörig vorgebrachten Einveben werden befonders erörtert, 

jedoch der Erwägung des erfennenden Richters vorbehalten, in deffen 

Erneffen auch, nah Bewandnig der Umftände, Die Beftinmmung, 

ob der angefochtene Zeuge zu vereidigen fei, geftellt werden Kanır, 

(8. 235. 236.) 
ft ein Zeuge Frank und währenddem eine Vernehmung uit- 

thunfich, fo muß Diefelbe bis dahin, wo fie fich nach Arztlihem Gut 

achten mit Wahrfepeinlichfeit ermöglichen Täßt, ausgefegt werden; 

ebenfo die Vernehmung eines auf Reifen befindlichen Zeugen bis zu 

beim Zeitpunfte feiner wahrfheinlichen Nüdkunft. Ift Diefe nicht zu 

beftimmen und beftehet die Partei unter Leiftung eines Geführdeeides 

auf Bernefmung, fo muß eine Wartefrift von Höchftens fechs Mo- 

naten beftimmt werden. Nah Verlauf Diefer Zeitfriften foll der 

Abflug ver Sache nicht mehr aufgehalten werden. ($. 226 a. b.) 

80. 8.170 bief. it. Verorbn. vom 21. Juli 1846 $. 11. 

146. Die Ladung der Zeugen erfolgt fehriftlih — bei mieh- 

veren, foweit e8 fi) eignet, Durch Umlauf — mit allgemeiner An- 

gabe der Parteien und der fetzuftelfenden Thatfoche, fowie mit der 

Aufforderung, etwoige fehriftliche Nachrichten und Anzeigen, welche 

„auf das Gefchäft überhaupt Beziehung haben," zur Stelle wmitzu- 

Bringen (8.9. 8. 171. 175 dief, Tit.); die Vernehmung ent- 
tweber nor dem erfennenden Gerichte durch deffen Borfigenden oder 

duch einen Conmiffar (oder Deputivten) oder den erfuchten Richter, 

und zwar regelmäßig im Gerichtshanfe felbft, wenn nicht Krankheit, 

hohes Alter oder hoher Stand eine Ausnahme zu machen gebietet 

(8.172. 182), mit Zugiehung der gegenwärtigen Sacdhwalter oder
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Beiftände der Parteien (8. 189. 198). Sie wird mit der Anmahnung 

zu einer denmächft eiblich zu beftürfenden Angabe der reinen Wahr: 

 Beit nach befter Wiffenfchaft und mit einer eigenen Vorhaltung der 

Pflichten und Berantwortlichfeit der Zeugen eingeleitet (Anh. 81. 82); 

vichtet fi vorerft auf Die perfönlichen Verhältniffe jedes einzelnen 

Zeugen (ad generalia), fowohl überhaupt wie in Betreff der vor- 

Hiegenden Sade, Hiernächft anf dasjenige, worüber der Zeige Aus: 

Funft geben foll, indem ihm Beranlaffung gegeben wird, eine möge 
Tiehft zufommenhängende Erzählung vorzuitragen, Dem Richter. liegt 

aber ob, auf beftimmte und deutliche Mittheilungen zu dringen, fowwie 

ihur zuftchet, befondere Fragen zur Erläuterung ımd. Bervolffiändigung 

der Mittheilungen entweder von Amtswegen oder auf Anlaß der 

Sachwalter zu ftellen, welche ihre desfallfigen Bemerkungen und 

Bengeftüde fowohl vor wie auch noch bei der Vernehttung om den 

Richter gelangen Taffen dürfen. (8. 188—198 dief. Tit.) 

Der Niederfrift, Wiederosrlefung, Genehmigung und Berich- 

tigung der Ansfogen (8. 200. 201) folgt die Vereidung jedes Zeu- 
gen, folls fie nicht von den Parteien erlaffen wird: „daß er von 

Affen, worüber ex vernommen worden, die reine Wahrheit gefagt 

und woiffentlich weder etwas verfchiviegen noch binzugefet Habe;" 

infofern ex aber eine Auefunft zu verweigern befugt ift, ınit der Eitt- 

fohaltung wor „mwiffentfih" — „außer den im Protokoll bemerkte 

Umftänden, zu deren Offenbarung Zenge fich nicht fir fehufdig halte."® 

Spätere Zufäte und Berichtigungen werden zwar Hierdurch nicht 

ausgefchloffen: erft der erfennende Richter Hat jedoch darüber, zu bes 

finden, ob eine nochmalige Vereidung des Zeugen erfolgen folle ober 

wicht. (8. 212 dief. Tit.) 
Ergeben fich unter mehreren über diefelbe Thatfache abgehörten 

Zeugen Widerfprüche, fo muß noch vor der Vereidung eine Gegen: 

überftelfung erfolgen. 

It jedoch der eine Zeuge fehon vereidet und entlafjen, fo muß 

auch Dex andere vorerft vereidet und dann mit der Gegenüberftellung 

verfahren werben. Gegenüberftellungen von Zeugen mit einer Partei 

find nur zuläffig, wo die Ausmittelung der Wahrheit foldes noth- 

wendig? erfordert. (8. 207. 208.) 
Spricht ein Zeuge eine fremde Sprache, fo ift in allen Fällen 

Ein Dolmetjher genügend, ein Nebenprotofoll in der fremden Sprache 
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aber nicht erforderhih, wenn der Richter oder Protofolfführer oder 

die bei dem VBearhöre gegenwärtigen Vertreter beider Zheile diefe 
Sprache einigermaßen verftehen.‘ 

2) Diefe Generalfragen find nach 8. 190 der ©. D. nählt Vor- und Zus 
nanıen, Alter, Stand, Gewerbe und Sefigiensbefenntnig: 1. eb und wie nahe 
Zeuge mit einene ober den anderen Theile verwandt aber verfdimägert fei, 2. ob 
Zeuge bei der Streitfa_he ein Intereffe und Nupen davon zu hoffen oder Schaben 
zu befücdhten habe; 3, ob fih Jemand angemaßt, if unterrichten zu wollen, was 
und wie er ausfagen folle; 4, ob er fi wegen des abzulegenben Beugniffes mit 
feinen (etwaigen) Nebenzeugen befprochen habe; 5. ob er einem oder dem anderen 

Theile entiveder im Gefpäft oder Handel, worüber jept fein Zeugniß verlangt wird, 
oder auch in dem fehmebenben Procefie felbit Nat; gegeben hale; 6, ob Jemand 
ih duch Gefchenke oder Verfprechungen zu Ablegung eines günfigen Beugniffes 

für einen oder den anderen Theil habe vermögen ivoffen, Nah der Cab. D. vom 
5, Dxtober 1846 und Kefer, vom 15. bes. Mts, Zul. Min. BL. 183 fell deu Zeus 

gen ausdrücklich gefagt werben, daß ihr Eid fih and, hierauf erlvede. 
2) Veroron, von 28. Juni 1844 8.1.2, ©. ©. 249. Diefe nachherige affer- 

torifche Bereidung if eine dem preußifchen Recht eigenthümliche, in Giviffachen 
fonft faft nirgends üblige, au durchaus nicht unbebenklidie, Das Nähere über 
die Gidesabnahne ergänzt fih aus den allgemeinen Regeln. S. oben 100. 

3) Eine derartige Nothiwendigfeit wird feierlich jemals zu behaupten fein, 
*) Anh. zur ©, D. 87. 

E. Beweis mit Urfunden. 
(8.9. 1, 10, 89—168. Corp. Jar. Frid. IV, 6 25—72.) 

147. Urkunden zum Bewweife won Thatfachen find im Sinne 

unferer Gerichtsordnung Iediglich Schrifturfunden (Document), d. 6. 
fchriftliche Aufzeichnungen, welche ein Zeugniß won inneren oder äufße- 

ven vechtlich erheblichen Thatfachen gewähren fünnen.‘ Andere Ur- 

funden im weiteren Sinne, d. i. Ieblofe Andeutungen von Begeben- 

heiten oder Zuftänden, gehören zur Veiweifung nit Vernmthungen, 

Hier wird nur von Urkunden der exfteren Art die Rede fein. 
Einen folgen Urfundenbeweis verlangen nın unfere Gejebe 

nirgends old wefentlich; felöft wern zur einem Kechtsacte die urfunds 
liche Form ınerläßlich ift, Farm dennoch der Beweis desjelben und 

ber dabei beobachteten gefeblichen Form in anderer Leife geführt, 

fowie überhaupt das Dogemwefenfein einer Urkunde und deren Iı- 

baltes mit anderen Mitteln dargethan werben.” Anfofern ift die 

. Frage, ob und was für eine Mrfunde zur gültigen Vollziehung eines 

Gefchäftes erforberlich fei, den Regeln des Urkundenbeweifes fremd.
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Zft einer Partei der Gebrand; einer Urfunde durd) den Gegner vor 
fäglich entzogen worden, fo hat exftere nur den Beweis diefer That- 
face zu führen und es wird alsdann ihre Angabe des Inhaltes fir 

richtig angenommen, wenn nicht das Gegentheil Kar erwiejen ift. 

Einen unvollftändigen Gegenbeweis darf fie allemal durdh eibliche 
Beftärfung des Auıhaltes befeitigen.’ 

2 Die Erklärung des Er. 6.8. 8.247: „Unter Wefunden ift jede Schrift 

zu verftchen, welche zum Beweife von Verträgen, Berpfligtungen, Befreiungen ober 
überhaupt von Nechten oder Mechtsverhältniffen (lebteres wäre allein fon genug) 
von Grhehlichkeit if,” drückt im Mefentlichen dasfelbe aus. 

3) ©0D. 8.122 die. Ti. &R, 1,5, 169. 170. Bei Teftantenten und Eos 

dieilfen wirb indeB voller Beweis erfordert und der Grgänzungseid ausgefehloffen. 
2... 1,12, 602. 603. 

3) Die Berfciedengeit der Beftinmungen, welche Hierüber zwifchen dem &, NR. 
1,5, 70 und der U. ©. 9. 8. 120 dief. Tit. obwaltet, if bisher noch nicht in ber 
friedigender Weife gehoben und and Obiges ift nur ein Verfudh, beiden Gefeßen 
ihre Anwendung in einer Weife zu erhalten, worauf es auch praftifh hinausfon- 

men wird. Dem Prineip der Iandrehtlichen Vetimmung entfpricht die ©. D. 
felöft im 8.100 dief. Tit, Nicht zu überfehen ift auch, baf $. 120 die verlegte 
Bartei zu einer eivlichen Beflärkung nicht geradezu verpflichtet, fondern nur bereh- 
tige, Die verfehiedenen Meinungen der preußifchen Rechtögeleheten f. in den V Erz 
gänzungen zum ER. a... D, 

148. Bom Standpunkte des einheimifchen Nechtes aus find Die 

Beweisurkunden entweder Sffentliche oder Privatınkunden. (8. 123. 
133 dief. Tit.) 

Zu den erfleren gehören: 

a: die gerichtlichen, welche in Sachen der freiwilligen oder Streit- 

gerichtsbarfeit won bei dazu berufenen und verpflichteten Berfonen! 

mit Beobachtung der wefentfichen Formen aufgenommen oder amtlich 

auf Grund des abgehaltenen Protokolfes ansgefertigt find, fowie die 

Eoncepte der wirklich erfolgten Ausfertigungen (8. 124.125 d. Tit.); 

b. die öffentlichen außergerichtlichen, d. $. nicht gerichtlichen Urs 

finden, wozu felbftverftändfich forwohl die anthentifchen Exlaffe der 

höchften Stantsgeivalt wie auch Der untergeordneten öffentlichen Ber 

Hörden und Deamteten aus Dem Bereiche ihrer amtlichen Wirkfamfeit 

zu zühfen find, namentlich: 

aa, Attefte der Londescollegien, Mogiftrate und Gerichte* über die 

vor ihnen erfolgten Verhandlungen anf Grund der deshalb 

aufgenommenen Protofolfe, geführten Bücher oder Regifter, 
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bb. 

ce 

dd. 

ee 

follte auch diefer Unterlagen nicht aushrüdlich gedacht fein‘ 

(8. 127. Ant. 79); 
die unter dem Kirchenfiegel won einen Dazu befugten und be- 

glaubigten Kirchenbeamten ansgeftellten Attefte über ZTaufen, 

Tranungen und Begräbniffe, welche aus gehörig geführten 

Kirchenbüchern extgeilt werden? (8. 128), ungmeifelhaft alfo 

auch die Kivchenbücher feldft, fowohl die bei der Kirche aufs 

bewahrten als auch die bei den Gerichten niedergelegten Du- 

glicate;° besgleichen die ähnlichen Zeugniffe anderer Behirden 

oder Beamten, welden die Conftativung und Aufzeichnung 

folcher Fälfe übertragen ift;? 
die Protokolle verpflichteter Staats» und Gemeindebeamten, 

welche won ihnen in unmittelbaren Amtsangelegenheiten nach 

Maßgabe der ihnen ertheiften alfgemeinen Infteuctionen oder 

befonderen Aufträge aufgenommen find und die wejentlichen 

Erforderniffe eines Protofofles enthalten, nämfih Datum, Ort, 

Angabe der gegenwärtigen Perfonen und ihrer Erflärungen, 

Wiedervorkefung und Genehmigung,® Unterfchrift oder fonftige 

Unterzeichnung der Parteien (Intereffenten, Erflärenden), Unter- 
Schrift des Protofolfanten mit Angabe feiner Eigenfchaft (8.128); 

die von Notarien innerhalb ihrer Zuftändigfeit mit Beobadh- 

tung der wefentlichen Formen (jett nad) dem Gefeß v. 11. Iuli 

1845. ©. ©. 487) aufgenommenen Acte, fotie deren Aus- 
fertigungen ;? 
die Attefte dev Mafler unter den vor ihnen ausgeftelften Wech- 

fein (& NR. U, 8, 1378), 
Alle öffentliche Urkunden, deren weientliche VBebingungen dei- 

jelben abgehen, Können nur als Prisaturfunden beuugt werden (vgl. 

8.129. 130). Andererfeits Fönnen Privaturkunden in gerichtliche 

umgewandelt werden und zwar durch protofollerifche Anertenmung 

des Actes vor einem Gerichtsbeputirten, tele der Urkunde uns 

mittelbar in Ausfertigung des Protofolles oder Durch ein befonders 

darauf gegründetes Atteft vom Gerichte beigefügt wird. (8. 125 Dief. 
zit. Anh. 427.) ” 

Alte Privaturkunden find übrigens entweder Urkunden des Pro- 

ducenten oder des Producten oder Dritter Perfonen, deren Gebrauch 

und Werth natintich ein fehr werfegiedener ift,
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2) Audz nicht ticterliche Beanite, denen aber eine geiviffe Gerichtöbarkeit zu: 
geflanden ift, gehören im Bereiche derfelben Hierher; 3.9. Stabimagiftcate, Dorf 
gericht. ©.2.1,2,8,9. 8.0. 1,5,173. 12,93. 94.99. U, 7, 82—84. 

2) Ein Sematspräjubiz des D. Trib. 748 von 1839 verlangt bei ber Aus- 
Fertigung insbefondere bie Angabe, daß und toie bie wefentlichen Grfordernifte eines 

Protofolfes beobachtet worden. Die A. G.D. Hat dies nit beffinmt, fo wenig 
als das Eircul. vom 12. April 1785 N. C. ©. VII, 3087, fordern auf den Gerichte: 
brauch verwiefen. 1,2,50. ©, au Anh. 8. 79. 

3) Mird jept son allen Staats und Gemeindebehörhen zu verfichen fein. 
Die Attefte der Gerichte Tonnen hierbei natürlich nur infofern in DBetradht, als 
fie nicht zu den unter a. aufgeführten Urfunden mitzuredhnen find, weldes febtere 

3.8. mit Anerfennungsatteften ($. 125) der Fall iR, Hier find alfo beifpieles 

weife Zeugniffe aus der Vormundfhaftspflege, über Gefhäftsgang, Berfonalien und 
dergl. gemeint. 

4) Wird nur bezeugt, was Andere erklärt Kaben, fo bleibt befien Ofaub- 
würdigfeit natürlich einer befonderen Beurtheilung unterworfen. ©. D. 8. 127. 

6) Die gehörige Führung der Bücher wird freilich nicht aus dem Atteft zu 
erhelfen Haben, fondern zu vermuthen fein bis zum Gegenbeweife. Meberhanpt hat 
die &.D. zureihende Form und volle Glaubwirdigfeit bei dem Urkundenbewveie 

vielfach miteinander vermifht. 
9% 8R. I, 11, 501-504, 
%) &o die Tobtenfiheine vereideter Razareijbeamten. Cab, D. vom 14. Juli 

1833. ©. ©. 289. Vol. übrigens wegen der gebufbeten Nefigionsgefellfhaften 
BVerorbn. vom 30, März 1847 8.10, ©. ©. 127 und wegen der Juden das Gefch 
vom 23. Zuli 1847 $. 16. 29,33, ©. ©. 263. 

8) Auch Hier ift twieder Bewneisfraft an fih und volle Giambwürdigfeit ver- 
aifcht, Grävell meint, Wiedervorlefung und Genehmigung fei feit dem Anh. zur 
©. 9. 8.423 nit mehr für wefentlih zu Halten. Comment. II, 302, Allein 
für die volle Gfaubiwürbigfeit ift durch den Anhangsparagranhen nichts nachgelaffen, 
Dal, oben 94. 

9%) Rad der 6.9. IN, 7,49 war 6 anders, 

149. Für den Gebrauch) einer Urkunde zum DBereife Tommt 

8 worab anf ihre wenigftens mögliche Erheblichfeit für die Sade — 

wobei chen hönfig die etwaige Beweisfroft zit berüdfichtigen fein 

wird — theils auf die formelle Befchoffenheit der Lirfinde an umd 

für fi) und für Die zu beweifende Thatfache an. AS unbrauchbar 

erfcheinen deshalb die unmittelbar über ein Nechtsgefchäft errichteten 

Urkunden, wenn fie derjenigen Form ermangeln, die fie nah deu 

dabei zur Anwendung fonmmenden gefeglichen Vorfehriften Haben müß- 

ten;! desgleichen zevriffene oder zerfehnittene Urkunden, wenn nicht 

eine zufällige oder eine durch den Gegner oder einen Dritten be» 
wirkte bösiwilfige Zerftirung nachzuweifen ift. Msdenn Fönnen ives 

x 
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nigftens bie noch vorhandenen Stüde, foweit fie einen Inhalt dar- 
bieten, Benußt werben. (8. 119 d, zit.) Nebenbei bleibt die Miögfich- 
Teit einer Inhaltsergänzung unter dei obigen Drafgaben (8.146 0, €.). 
Auf und mit weldhem Stoffe die Urkunde gefertigt fei, ift im AT 
gemeinen non Feinem Einfluß.” Es bedarf ebenfowenig für alfe Arten 
von Urkunden einer Unterfchrift; vielmehr entfeheidet Hierin alffein 
2as Gefeh umd ver Brauch, fowie die Möglichkeit, nad) Gründen 
der Hifterifchen Glaußiwirdigfeit aus irgend einem Schriftftüde das 
Zergniß einer Thatfache entnehmen zu Einen, ft die Urkunde in 
alter ungangbarer Sprache oder in einer fremden Sprache abgefaßt, 
fo ift Pie Anfertigung einer fapverftändigen Entzifferung, bezügfich 
Meberfegung unter Eidespflicht erforderlich und vom Nichter fogar 
von Amtswegen zu veranlafjen.! 

Dozieht fi eine Urkunde auf eine andere, fo fol in der Regel 
Die in Bezug genommene ebenfalls herbeigefchafft werben, e8 fei den, 
daß in ber fpäteren hie frühere ganz aufgehoben oder der Inhalt 
der früheren, mindeftens bie freitige Ihatfache, aus der fpäteren 
vollftändig zu erfehen, ober endlich der Inhalt der früheren Urkunde 
auf andere Art volfftändig eriwiefen ift.s 

> 63 if Hier namentlich; von den Fällen bie Nebe, we bie zur Gültigfeit 
eines Gefhäftes erforberliche Heiftlihe Form zugleich auch den Beiveis besfelben 
Tiefert. Meun bemmad; unfere bürgerlichen Gefege ein im Anslınde vollzogenes 
Gefhäft anerkennen, fo tweirb die zum Beweife beigebrachte Gefäftsurfunde auf 
ber ausländifchen Rechtsform entfpvechen müffen, die für das Gefdäft erforderlich, 
war. Bol. 8.115 ber ©. D. bief. Tit, . 

2) Vgl. Grävell, Somment. II, 235, Auch gebiute und Tithogenphlete Ar- 
Funden Tonnen zum Beweife dienen. Ob eine Urkunde, die ans mehreren lofen 
ober Teicht ftennbaren Blättern bejtcht, beweistüchtig fei, wird man wohl als eine 
quaestio fach für die einzelnen Bälle dahingeftefit Tafien müfen. Das ift auf 
guleßt das Ergebniß der Entfcheid. des DO, Trib, vom 29, December 1848, Kralı 
Ww. Suter (angef. von Koh zu 8.121 dief. Tik.), 

®) Bei öffentlichen Urkunden in Preußen wird allerdings Unterfgrift niemals 
fehfen dürfen. Bei auswärtigen Tann es der Salt fein. Bel. u ©. 9. 13,44, 
Bei Privaturfunden redet bie ©, ©. &. 134 bief. Tit. freilich son Anerfennung der 
Sand uud Unterfrift: allein fe hat hier me den gewöhnlichen Fall und 
bie Pflicht zu einer formellen Recognition im Sinne, ©. auch Sräyel aa. D. 
©. 309, - 

4) 8.2. 8114 die. Tir, Natürlih geht die Richterpflicht nicht weiter als 
igre Mittel; fie fan der Partei Velßft aud) etwas zumuten, Wegen ber Beineigr 
führung mit alten Urkunden il gut zu benuger Spangenberg, Urfundenbeweis in 

12
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Bezug auf alte Nrfunden. Heidelberg 1827. — Den Eid des Dofneifhers f. in 

®.9.1,2,40, Bol. Bern. vom 28, Zuni 1844 8.4. &, 250. 

>) @.9. 113 8. Tit, Diefe Beftimnungen find ziemlich oberflächlich. Unter 

dent doc. relatum, beffen Herbeifhaffung in ber Negel verlangt wirb, ift wohl vor- 

mehnilich die über ein Nechtögefhäft errichtete Urkunde gemeint, Dann muß aber 

allerdings aus der fpäteren Urkunde, wenn fie die frühere ganz erfegen fell, nicht 

5log deren Zuhalt, fondern auch bie zur Gültigkeit erforberliche fornielle Befjaffen- 

Heit hervorgehen. — Inwiefern überhaupt Anerkennungen von Nehtsgefhäften von 

eigener Wirkfantkeit find, gehört dem Sandreht an. ©. übrigens au Simon nud 

v. Stanpf, Redtefpr. IL, 75— 9. 

150. Zu dem Gebraude einer Urkunde ift vorab die wirkliche 

Borlegung derfelben in ihrer ganzen Körperfichfeit zur Einficht des 

Gerihtes und Gegners erforderih. 

Hat man das Original in feinem Befig, jo ift Diefes worzus 

Tegen. (8. 110 dief. Tit.) Dasjelbe Tan jedoch and drd) Ab- 

fchriften vertreten werden, deven ebereinftiinmung mit dem Original 

entweder vom Gegner jet oder vorher gerichtlich äugeftanden ift, 

oder bei öffentlichen Urkunden gerichtlich oder noteriell beglankiget 

ift, oder bei Privaturfunden Hurch eine fürnliche Verhandlung mit 

Dem oder den mehreren Intereffenten gerichtlich oder notaviell feit- 

geftefft if! Ueberdies Dienen unbeglonbte Abfcgriften gevichtlicher 

Urkunden zur Begründung einer rechtlichen Vermuthung (für deren 

Exiftenz md Inhalt), infofern fie unverbäcjtige Spuren des Alters 

an fi tragen oder in äffentlichen Mrhiven und Regiftrativen ge 

funden werden,” find affo gleichfan öffentliche Urkunden. 

Zt eine Nrfunde nicht wohl fortzubringen oder von dem It- 

Haber nicht zu entbehren, fo muß die Borzeigung commiffarifch an 

geeigneten Ort wollgogen und daräber das Nähere zu den Acten 

gebracht werden, 

Enthäft eine Nrfunde Steffen, Die wicht zur dermaligen Sade 

gehören ımb an deren Geheimhaltung de Inhaber gelegen fein muß, 

fo genügt Die Vorlage des Ganzen vor dem Gerichte alfein oder 

vor zweien Mitgliedern desfelben, un foldes feftzuftelfen. Nachdem 

fodanın der Abrige Theil der Urkunde dem Gegenbetheiligten wor 

gezeigt worden ift, wird davon, feweit c& erforderlich, ein beglaubter 

Auszug zu den Acten gebradt (6. D. 8. 99. 112 bief. zit), wühr 

vend fonft die Originalien felbft in gerichtlicher Vervafrung — went 

auch nicht in den Acten — zu verbleiben haben. 
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) OD. 8111 dief. Tit. vgl, mit ©. 9, 1, 3,28, 29. 
>) ©.D, 5.124 bief. Tit. Die arhivalifhe Glaubwürdigkeit if daburdh auf 

einen Heinen Kreis von Abfeiften (gerihtlicher Urkunden nänlic) eingefäloffen. 
Seeifi nit fo abfofnt, dag nicht alte Abfcheiften anderer Urkunden, die fidh in 
Archiven finden, ganz unberheffihtigt zu Tafen wären, Aber fie Fonnen allerdings 
aue mit Unterfhhied und Borficht benupt werden. ©. barlber Spangenberg a, a. D, 
1, ©8.49—61 und danach Aler. Müller in Weller und Rotted, Stantsler. 1,628, 

151. Die Vorlage einer Urkunde gefchiehet entweder non der 
Partei, Die fi darauf beruft und felbige im Befik Hat, aus freien 
Stüden, ober der Richter giebt fie, e8 fei auf Antrag einer Partei 
ober jelbft won Anıtswegen, dem Inhaber zu bewirken auf! Im 
Ulgemeinen find Hierzu nicht allein die Parteien, fondern auch Dritte 
rüdfitlih der in ihren Händen befindfichen Urkunden ohne Unter- 
fhied verpflichtet.” Eine Ausnahme macht allein die im Vefig eines 
Dritten befindliche Gorvefpondenz Desfelben mit einer Partei, falls 
nicht jener von beiden Theilen gemeinfchaftlih als Makler oder Ber- 
mittler bei dem Gefchäft gebraucht worden ift.? 

Derlongt num eine Partei Die Vorlage einer Urkunde behufe 
des Beiweifes von dem Inhaber während des Berfahrens,* fo ge 
hört dazu:® 

a. Angabe der (für den Beweis erheblichen)" Ihatfadhe oder des 
Umftandes, welcher dich bie Urkunde eriviefen werden foll, 
werigftens in Den Hauptmomenten, unter Vorbehalt einer nahe 
träglichen Ergänzung in Nebennmftänden, fofeen foldhes die 
Art de3 Verfahrens geftattet;? 

b. Angabe wahrfcheinlicher Gründe für den Gewahrfem des an- 
gezeigten Urkundeninhabers, und men dies ein Dritter ift, 
ein befonders glaubiwürdiger Nachweis über den Grund der 
Biffenfhaft, Daß die Urkunde fi) bei hemfelben befinde; 

c. beftimmte Bezeichnung der Nrkunde? feldft, 
Um von Antswegen die Vorlage einer Uxfunde, worauf fi; die 

befigende Partei nicht fehon felbft bezogen Hat, verlangen zu Finnen, 
ift jedenfalls erforderlich, daß aus den Verhandlungen das Dafein 
einer Lrkunde von erhebfihem Inhalt in einer jenen drei Punkten 
entfprechenden Weife bei einer Partei oder einer dritten PBerfon herz 
vorgeht; au) darf gegen Feine derfelben mit wirklichen Zwang won 
Amtswegen verfahren werden," vielmehr bleibt es im Wefentfichen 
Cache jeder Partei, daflr zu forgenz daß Die für fie wigtigen Mr 

22°
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Funden noch her Dem Schluß der Verhandlungen herbeigefchafft 

werben." 
2) Die rihterlicie Befugniß dazu it in der 1. ©.D. 1, 10,58 (aus Corp. 

Jur. Frid. I, 10, 21) vgl. mit 8, 89. 91. 94. 101 dief. Tit. begründet und fießt aus 

dem Brineip des 8. 17 der Einf, ber aud, foviel das Beweisverfahren, deilen Rer 

gelang und Ausvehnung betrifft, im Verfahren neuen Stiles nicht für aufgehoben, 

nur in einzelnen Beziehungen für befhränft gelten Tann. ©. and Schering, 

Drand.-Bagat-Proc, Art. 341. 

2) ©.9. 8.89. 91.101 dief. Til. Diefe große Ansvehnung der Ghitione- 

gflicht, weldhe Höchftens die ungleffiste und nuv hin und wieder, Teincwegs all 

gemein in die Praris eingeführte 1.22 C. de ide instr. ald Vorbild für fh hat, 

iR eine fehe bebenffihe, Aber felbft Fiscus und Staatsbehörben maden feine Auss 

nahme. Die dabei fid von felbit oder aus Gefeben fid} ergebenden Defchränfungen 

find in einem dur Nefer. v, 28, April 1843 mitgeteilten Ontacditen des D. Teib. 

son 1841 (Zuft, Din. Bf. 1843, 113) dargelegt. 

2) ©.9. 8.92. Das mündlie Seugniß fann der Dritte nur nach ben 

obigen Negeln des Zeugenbeweifes verweigern. bdf. 

4) Eine felbitftänbige Mage auf Herausgabe einer Urkunde gegen ben Befiber 

ift dem Berechtigten damit nicht abgefhnitten. $. 93 bief. Tit. 

‘3 6.9. $. 92h. 102 dief. Tit. 
6) Zolgt aus $. 100. Bol. Refer. v. 10. April 1837. (V Ergäng. zu $.92b.) 

Unzuläffig if daher ein Eoitionsgefud, im Verfahren, um worerfl Angreifer oder 

Vertheivigungsgründe zu erlangen, ©. anfer den Trib. Outachten (Rote 2), and 

nod; die Notizen bei Schering, Mand.-Bagat,-Bror. Art. 343, 

78. 8.100 ebbf. Koh (zu diefem Paragraphen) eraditet dies für has 

am gewöhnliche Verfahren burd; Iuftwuetion vom 24. Juli 1833 5.29 für auf 

gehoben. 
8) Ungenügend alfo ift 5. B. bie Beziehung auf „Verhandlungen“ oder „Adten,“ 

welde über ben Gegenfland bei den Anderen vorhanden fein follen, 

9%) Der Riten kann fhtwerli ein größeres Recht auf Aufklärung einer Sheeit- 

facje Haben, als bie Parteien felbft, ©. übrigens Einf, 17, 

10) &, 8. 94. 100. 101 dief, Tit, 

1). ©.D. 8.58 bief. Tit, a, &. 

152. Die über eine Urfmdennorfage im Lanfe des Verfahrens 

eniftchenden Tragen werden durd; Verfügungen ohne weitlinfiges 

Verfahren und Exfenntniß exlediget. ($. 108 Hief. Tit.) If mm eine 

Borlage verfügt, fo hat 

a. die Partei, weldjer eine Urkinde abgefordert wird, Diefelbe 

eutiveder Heranszugeben oder zu fhreören, „Daß fie ein foldhes Do- 

cument weder in ifren Gewahrfom Habe, noch wifje, two es fid 

befinde, auch dasfelbe gefährlicher Weife nicht abhanden gebracht 

habe“ (8.94), wibrigenfalls die Urkunde mit dem gegenfeits ans



  

$.152, Abfhn. 8. Die Beweifung. 181. 

gegebenen Inhalt nach vorheriger beftinmter Aufforderung für ar 
erkannt erachtet wird (8. 100). Handelt e3 fi um Herausgabe 

einer Urkunde aus „Brieffehaften,” Die erft aus Den Händen eines 

Anderen an die Partei gelangt find, fo Tann Diefe ftatt der Edition 

des eigentlich verlangten Docımentes jene fünmtlichen Brieffehaften 

einer von ihr gewählten Gerihtsperfon zur Durchficht worlegen, iı= 

dem fie fehtwört, „Daß fie nicht wijfe noch glaube, daß das von ihr 

geforderte Document fi Darunter befinde; Daß fie die Scripturen 

dein Commmiffarins getrenlich vorlegen wolle, Dayon nichts abhanden 

gebvacht Habe noch bringen wolle, auch nicht wiffe, wo das geforderte 

Doenment befindfich fei.” (8. 95.) 
b. Der Dritte Tann vorakagon dem Editionsfugher einen Ge- 

fägrdeeid verlangen ($. 102). Demmächft muß auch er die Urkunde 

herausgeben oder feine Kentnig won Derfelben eidlich ableugnen, 

oder jhwören, daß die Urkunde nichts zun gegenwärtigen Streitfache 

Gehöriges enthalte, oder endlich feine fämmtlihen Schriften und 

Papiere einer von ihm gewählten Gerichtsperfon mit eibliher Ver- 

fiherung der Vollftändigfeit durch einen Offenbarungseid zur Ne 

difion vorlegen (8. 103. 104). Thut er weber das Eine nod) das 
Andere, fo finden Geld-, Gefüngniß- oder „andere Strafen" gegen 
ihn Anwendung; auch Tann der betreffenden Partei ein Schadens- 

anfpruch wider ihn „verftattet werben,” wobei der Gebraud; des 
hödften Schäßungseides ftattfindet.? 

Sollen Behörden oder Corporationen (und mit Corporations- 

rechten privilegixte Gefelffeaften) eine Urkunde herausgeben, fo muß 

der Editiongeid won Den fir Die Aufbewahrung der Urkunden an- 

geftefften Beamten,’ oder auch von Lenjenigen Mitgliedern geleiftet 

werden, gegen welche befondere Vermuthungen, daß fie fih im Ge- 

wahrfen befinden, vorhanden find. Von einer Pflegebefohlenen ift 

er nur Dam zur Teiften, wenn nad den Umftänden wahrfeintich ift, 

daß er von der Urkunde feldft Kenntnig Habe. (8. 96. 97 d. Tit.) 

%) Dergleihen find jeßt nicht mehe nachzuiweifen oder gangbar, 
2) 8.9. 8.105 und 22,12% Der Vorbehalt verficht fi wohl von Mechts- 

wegen, - 

® 3) Handelt es fi ven Urkunden in Königl, Landee- oder Brovinzislachisen, 
fo ift regierungsfeitig ber Sat aufgeitellt, daß es babei Ievigfich auf eine amts- 
eiblide Berficherung des Archivare ankommen könne. (V Gegänz. zu 8.97 d, Tit.) 
Dies Hat aud einen guten Grund in ver Nehinverfaffung für fh.
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153. Zur Seftftellung dev Nechtheit genügt bei öffentlihen 

Urkunden dns dem Gerichte und Gegner veranfchanlichte Dafein 
ihrer Exrfoxderniffe, wobei Das Abhandenfein des am fich zur Urkunde 

gehörigen, auch darauf ober Daran befindlicd, gewefenen Siegels in 

Ermangelung fonftiger Verdachtsgründe von Teinem Einfluß if! Hin- 

fichtlich ansländifeher Sffentlicher Urkunden darf das Gericht nähere 

Beglanbigungen ihrer Aechtheit, namentlich Der Darauf befindlichen 

Unterfprift verlangen.’ 
Bei Brivaturfunden bedarf e3 zuförderft Feines Aechtheits- 

beweifes, wem fie beveits gerichtlich oder notariell vom Ausfteller 

anerfannt find (8. 133) und gegen Die Forın der Anerfenmungss 

arkınde nichts zu erinnern if. Auch haben Privatinfunden, welche 

in Archiven oder in Negiftratuven von Landesbehörden oder Mogi- 

ftraten anfbeinahret find, eine Nechtsvermuthung für den Ausftelfer 

6i8 zum Beweife des Gegentheifes für fich (8. 158c.); ebenfo Die 

Dnittungen uud Belege einer Rechnung, gegen welche der Rechrungs- 

nehmer Feine befonderen Ansfteffungen hat machen Fönnen ($. 160). 

Außerdem muß Jeder,’ dem eine Privatirhunde als angeblichen Aus- 

ftelfer vorgelegt wird, fi) anf Exfordern des Nichters jofert‘ er- 

flären, ob er fie für feine Hand und? Unterfchrift anerfenne, oder 

fohtoären, daß er die Namensunterfhrift unter der ihm worgefegten 

Vrhunde nicht felbft gefchrieben Habe und daß diefelbe auch nicht an 

feiner Statt son einem Anderen mit feinem Wiffen und Willen ge 

feprießen worden fei;° wibrigenfalls die Urkunde wegen Ungehorfamg 

für anerfannt erachtet wird. ($. 134. 135 dief. Tit.) 

Werden einer Partei Urkunden eines Dritten entgegengehalten, 

der fie nicht verpflichten Fonnte, fo ift fie ur fehuldig, fich zu er 

Elüren, „wofür fie dergleichen Urkunden Halte.” Im Fall der Nicht 

onerfennung muß Der Aechtheitsbeweis auf andere Art geführt wer 

den. (8. 140 dief. Tit.) 
ft die einer Partei vorgelegte Urfunde angeblich von einem 

Dritten ansgefteft, durch welchen fie (viclfichlich des Gegenftandes 
der Urkunde) verpflichtet werden Tonnte, fo muß fie Diefelhe bei obiger 

Ungehorfamsftvnfe entweder ansprücfih anerfennen oder fehwören, 

nicht zu wiffen und zu glauben, daß die Urkunde von dem Ausftelfer 

oder mit feinem Wiffen und Wilfen in feinem Namen unterfehrieben 

fei. ft ber angebliche Ausitelfer felbft noch vernehinber, fo Tan
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fowohl Broducent wie Produet von jenem die Erklärung wegen An- 

erfennung oder Nichtanerfennung fordern und im Falle der Nicht- 

anerfennung Die eidliche Ableugnung, wofern nicht Die auf Die Urs 

Kunde fi gründende Portei vorzieht, von ihrem Gegner den Eid 

über die Nichtigfeit oder Nictrichtigfeit der Handichrift des Dritten 

zu verlangen. (8. 138 Die. Zit.) 

Ebenfo Kann ein Vormund, welcher eine vom Exblaffer feines 

Pflegebefohlenen ansgeftelft fein fellende Urkunde vecognosciven fol 

und nicht fChteören fann oder will, „Daß ev Davon nichts wifle, ac) 

aller Mühe ungeschtet nicht zur Meberzenguing Davon gelangt ei,” won 

dem Producenten Die eidlihe Beftärkung der Nichtigkeit verlangen. 

Befindet fih der Producent in dem Falfe, von dem Pflegebefohlenen 

jelöft einen Eid fordern zu Finn (oben 8.130), fo entfeheidet, wenn 
diefer Weg eingefehlagen wird, die Leiftung oder Nichtleiftung des 

Einfehtwures durch den Pflegebefohlenen. ($. 141—143 die]. Tit.) 

Sft übrigens die Unterfchrift des Ansftelfers feftgeftelft, fo findet 

feine Ablengnung des Inhaltes dev Urkunde ftatt, fondern die Uns 

befugtheit oder Unrichtigfeit desfelben ift auf andere Art zu beiveijen. 

(8. 136 dief. it.) 

2) ®.9. 8.119 dief, Ti. 
2) Bl. fehen oben 8,24, 5 und die in den V Grgäng, zu 8. 115 die, Tit. 

angeführten miniferielfen Anleitungen in v. Kampg, Jahrb. XLI, 220 und Suft. 

Min, BL, 1839, 311. Wefentlich ift aber eine viplomatifche Beglaubigung nicht. 

Bol. Striethert, Archiv XVOL, 232 F. 

3) &o Heißt es im $. 134 dief. Ti. Weiterhin it meift nur vom Probucten 

die Tede. Auf der allgemeinen Faffung des $. 134 Berußet indep die Borfhrift 

in Betreff dritter verpflichtender Ausfteller im $. 138. 
4) Dies if fceng zw beobaditen. Bol. Strielforft, Arhiv X, 216. Eine 

Ausnahme findet nur unter Auftänden im Mechfelproreg ftatt. 1, 27,22 ff. — Ein 
befonderes Präfudiz beftehet außerdem nicht. Archiv IL, 208. 

5) &o fagt der Tert, Meiterhin üt nur don ber Unterfhrift die Nebe, Diefe 

it affo auch wohl nur gemeint, Wer eine nicht unterfhriebene Urkunde gebrauchen 

will, muß alfo den Beweis ber Aehitheit auf andere Art, 5.8. din Gibesantrag 

führen. Bol. Ko, Anmerk, 64 zu $. 134, 
°) Der Bufag: „und daß diefelfe — gefchrieben fei,“ nıacht felbftverflandener- 

mapen den Eid hei Hıfunden über Rechtsarte unanwendbar, two bie Unterzeichnung 

für den Produsten nur auf Grund fhriftlicher Vollmacht erfolgen fonute, Bergl. 

Entfeid. de DO, Tri. IN, 477. Hier muß aud; die Bollmadt bewiefen werben. 

Der Tall gehört dam unter 5.138, «
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154. Der Ableugnungseid ift ein (ans altdeutfcher Nechtsfitte 
übernommener) gefeßlicher Eid, bei welchen eine Gewiffensnertretung 
nicht zugefaflen ift! ud Tedigfich die vorftchenden Regeln maßgebend 
find. Durd) Die Ableiftung wird die Umnvichtigfeit der Unterfoprift 
hergeftelit und jede fernere Benukung der Nrfunde in diefem Rechts- 
ftreite anögefchloffen? Dem Producenten ftehet aber zu, die eidliche 
Alenguung des Gegners Dur Antrelung eines Acchtheitsbeweifes 
zu verhindern und zwar zunächit mit den gewöhnlichen Mitteln, na- 
mentli mit Zeugen, bei deren Ermangelung® durch fachverftändige 
Säriftvergleihung Die näheren Bedingungen hierbei find: 

Die beftrittene Urfunde muß entiveder ganz von der Hand des 
Producten gefehrieben fein oder doch aufer der Unterföprift noch 
andere zuc VBekräftigung des Inhaltes ober der Unterfchrift dienende 
Worte des Ansftellers enthalten! Zur Vergleihung dienen andere 
unftveitige Schriften des angeblichen Ansftelfers, näınlich foldhe, die 
er fihon einmal gerichtlich anerfanıt hat ober jegt anerfennt, oder 
au vor dem Gerichte auf gefhehene Aufforderung gefehrieben hats 

Der Producent muß ferner einen Gefährdeeid mit dem Zufak 
Teiften: „daß ev won der Nichtigkeit der Urkunde überzeugt fei und 
fein anderes Mittel felse darzıthun zue Hand Habe” 

Die Bergleihung wird durd; einen oder zwei in gewöhnlicher 
Art (oben 8.138) zu wählende Schriftenfundige unter eidficher Ver- 
pflihtung® veranftaltet und das Öntachten umftändlich protofolfict, 

Dei voriwoltender Meinungsverfehiebenheit unter den Shriftetz 
fundigen dürfen auch noch andere Perfonen, wehhe mit der Hand» 
fehrift des Ausftellers befannt find als Credufitätszeugen vernommen 
werden, and Tan das Gericht noch das Gutachten eines Pritten 
Bachlundigen erfordern. 

D98 lebte Urtgeil bleibt in allen Fälten Dem erfennenden Nich- 
ter worbehaften.? 

Sf die Handfehrift duch Zengen volfftändig extviefen, fo follen 
gegen Den Ausftelfer die Strafen des frevelhaften Lenguens in An- 
wendung gebracht werden.? i 

6.9. 1,10, 145—155. 

7 6.0.8135 dief. Tit, eine Beflimmung, bie aud) auf die übrigen Gibeafälle 
bei dem Resvgnitionsverfaßten ($. 138. 139. 141) auszubehnen fein wird, obgfeich 
dabei eine Eidesforberung yon Seiten des Gegners zum Theil voransgefeßt tolcd, 
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>) Nur Derfolgung ivegen Meineides und dann event, Entfhädigungsffage 
bfeiöt vorbehalten. $. 144 bie, Tit, Bl. oben 8. 134, 

°) GErhellet aus $. 150 ver ©. D, 6s fceint denimadh die Schriftvergleichung 
nit einmal zue Ergänzung zuläfftg fein zur felfen; jedod) Hat der Gefeßgeber dies 
wohl nicht beabitigt. Kein anderes Mittel laßt den Sinn zu: Fein anderes 
aureichendes Mittel, 

*) ©. 9. 1495, bief. Tit. Rechtefälle IN, ©. 3. 
) 6D. 151 Das Gericht Fan dazu anhalten. Auf welde Art fagt 

das Gefeh nicht. Das Präjudiz ber Anerkennung, twelches Koch zu biefem Para 
graphen anzunehnen füeint, hat das Gefeg nicht für fh, Es dürften alfo nur 
Sreintionsmittel ad faciendum gemeint fein. Andere Beweisftüde außer den obigen 
find nnftattgaft. Präjudiz des Kammerger, 17 vom 28. Suni 1850, 

% Den Eid f. in $. 152 dief. Tit. und in Beroron, ©. 28. Juni 1844 8.3. 
?) Dabei ift ein vom Richter aufgelegter Entfheidungseid zuläffig. 8. 147. 155. 
2) ©.D. 148. Hier if auch no von öffentlihen Strafen des verfuchten 

Deeineides mit befonderen Ihärferen Zufägen bie Rede. Dies Hader mit dem 
neuem St. GB. durch Gefeh vom 14, April 1851 Art, 1, außer Geltung gefegt. 

155. Was die Beweistraft einer Urkunde anbelangt, fo 
handelt 68 fich Dabei iwefentlich blos um die Frage, ob und inwie- 
fern eine geioiffe Thatfache durch eine Achte Urkunde von beftimmter 
Beihaffenheit für exiwiefen anzunegien fei, ganz unobhängig davon, 
96 darans ein gültiges Rechtsverhäftnig unter den Parteien im ein 
zelnen Streitfalie Yerzuleiten ift.! Im Ießgtever Hinficht Hleiben dee 
nad alle Einwendungen gegen Die Gültigfeit eines beurfundeten 
Sefhäftes, 5. B. and aus Lem Gefichtspunfte der Berfügungss 
fähigkeit vorbefatten, fofern fie nicht dınh ben Inhalt der Urkunde 
felft widerlegt werden,” imgleichen wegen Mangels der fir das Ge- 
fehäft vorgefohriehenen wefentfichen Forin; nicht minder bie nähere 
Prüfung, od Begebenheiten, Hanblungen oder Gefchäfte Dritter auf 
Das Nechtsverhättnig unter den ftreitenden Theifen einen Einfluß 
äußern Tonnen oder nicht? Sodann ift Die Beweiskraft Feiner Ur- 
Kunde in Betreff der Darin beglaubigten Thatfache eine jo unerfehüttere 
Tie, daß fie wicht Durch einen Gegenbeweis, im VBefonderen Such 
den Beweis eines Irrthums ober einer Fälfegung entfräftet werden 
fönnte;* gegen Privaturfunden ift foger der Beiveis der thatfächlichen 
Unvichtigfeit des Inhaltes vegelmäfig uachgelaffen: — Im Alfge- 
meinen wird and) die Vewweiskraft jeder Ihfunde geftwächt, wen 
in derfelben an erheblichen Stellen, oder im Eingange oder am 
Schuffe etivas verändert, Pucchftrichen, ansgefingt oder unleferlich
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oder abgeriffen und Fein unverfänglicher Grund Davon zu ermitteln 

ift, oder wer eine Urkunde bereits in Anfehung eines Punktes ver- 

fölfeht befunden if” Ohne Einfluß anf die Beweisfraft fott e8 aber 

fein, von welder Seite her eine Wrkunde vorgefegt worden, fondern 

e3 foll allein darauf anfonımen, was fie an und für fih, ohne Rüde 

ficht auf den VBorbringenden, bewveife! Endfich foll die Anfechtung 

der Olaubiwirdigfeit einer Vrkunde, vornehmlich einer öffentlichen, 

Das Recht nicht entziehen, fi Derfelben nach gehobenen Zweifeln 

auch fire fidh zu Bedienen.‘ 

1) Verwechfelt ift Beides , 8. in $. 158 a. 968 Tertes, 

2) Zn einem Zalfe Hat das D.Trib. allerdings erfannt, daß bie vom inflrus 

mientirenden Nichter bei Aufnahme eines Teftamentes conflatirte und hezengte geis 

flige Verfügungsfähigkeit Teinen Gegenbeweis zulafle. Rechtsfälle aus der Praxis 

des D. Trib. IL ©. 450. 

3) Hier greift bie exceptio de iure tertü ein. ’ 

%) 8.9. 8.126 die. Ti. &, überdies unten $. 160. — Au der Beiveis 

eines Scheinhandele Fann nicht ausgefchloffen fein. Bl. Gräuell II, 278. 293. 

3) ©. D. ebof. $131. Den Nachweis eines Jrrthums verlangt im befon- 

veren Falle ©. D. I, 22, 36. 

s) Ehof. 8.118 dief, Tit. 

7) Ebbf. 8.121. Die dabei erwähnte Crhhinafftvafe fällt jegt fort. 

8) Ebdf. 5.89. Bei Privatirkunden kommt es aber Do darauf an, wer 

fi im Befige befand und wer einen Beweis darans Herleiten will, ©. den folg, 

Raragraphen. 

») &bhf, $. 132. 

156. Vermöge der befonderen Befchaffenheit der einzelnen Arten 

von Urfunden müffen nun: 

1. Deffentlice Urkunden als amtliche Zeugniffe den darin be- 

glaubigten Hergang gegen Jedermann beweifen! Die Gfanbwärdig- 

feit des Inhaftes foll jedoch gefegwächt werden, menn der Ausiteller 

verüßter Urfumdenfälfepungen in feinen Ante überwwiefen worden if? 

Dagegen Tönnen 
1, Privaturfunden im Wefentfichen nur als Selbitzengniffe der 

Aussteller gelten und foweit darin Anerkennungen übernommener oder 

beftehender Verpflichtungen enthalten find, als Zugeftändniffe und 

Befräftigungen derfelben. 

Eine vollkommene Geltung in der einen ımd anderen Hinficht 

werden fodsnm im Beweife nur die eigenen Wufunden bes Pro- 

ducten Haben, dagegen die Urkunden Dritter in Anfehnng feiner 608 

em 
A
:
 

 LL
Lı
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als Zeugniffe anzufehen fein, die der eiblichen Beglaubigung erinante 
gen. Demnah erfiixt au die ©. OD. Prionturfunden, welche Sen 
Verweis einer übernommenen Verpflichtung oder einer anderen er= 
heblichen Thatfache liefern, nur wider den, der fie ausgeftelft Hat, 
ober der in Des Ansftellers Rechte getreten ift oder Durch deffen 
Handlung verpflichtet werden Tonnte, für beweisträftig. — Sonftige 
Urkunden dritter Perfonen follen regelmäßig blos Die Kraft eines 
unbefehtsorenen Zeugniffes haben, alfo Höchftens eine Veruntgung 
gewähren, befonders dann, wenn e3 fich von einer eigenen Handlung 
des Dritten, womit feine Verbindlichkeit übernommen ift, handelt 
und ein vernünftiger Grund zur Niederfehrift einer Umwahrheit nicht 
erfindlich if. Seldft wenn es fi um übernommene Berbindlich 
feiten Handelt, fol die Urkunde eines Dritten, der den Producten 
nicht verffichten Fonute, zu einem nethwenbigen Eide führen dürfen, 
wenn der Ansfteller als unbefchoftener Mann verftsrben ift und er 
von der Thatfache Hinfängliche Keuntniß befigen Fonnte, (8. 158a.b. 
dief. Fit.) It eine folche Urkunde: üherbies in einem Archiv oder 
in der Negiftratur eines Landescollegiums oder Magiftvates anf- 
bewahrt worden, fo Fan unter den zufeßt angeführten Unftinden 
fogar ein voller Beweis Her darin angegebenen Thatfache angenom- 
men werden. (8.158 c.) 

Eine befondere Bedeutung Iegt iberdies das Gefek noch bei: 
a. ben rechtzeitig gemachten Bermerten eines (nicht etiva Wegen 

DBetrügereien caffirten) Maoflers in feinem Ionrnal; Diefe wir- 
fen, werm fie von ihm eiblich beftärkt werden, vollen Yeweig 
der eingetragenen Gefchäfte. ft ex verftorben ober fein Auf 
enthalt unbekannt, fo gelten fie als die Ausfage eines beeideten 
Zeugen WUR. I, 8, 1366—1377); 

b. den Ouittungen und Belegen einer Nechmng, gegen deren 
Nichtigfeit von dem Nechunngsnehmer Feine befonderen Aus- 
ftellungen zu machen gewefen find. Diefe gelten demnach, bis 
zum Beweife des Gegentheiles für richtig. (6. ©. 8. 160 
die]. Tit.) 

2) Dies if nicht ausbrücklich gefagt, iR aber außer Zweifel, isn man nur 
die Verbindliäfeit des Acies von den Beweife des Actes felbft unterfdeidet, 

>) 6.9. 8.126 bil. Ti. am Schluß. SA aus der älteren Praxis ante 
monmen. Bol. Syfer, spec. 274,275. *
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3) Dies gift zufolge des 8. 159 Cugl. Corp. Jur. Frid. IV, 6, 50) in vichtiger 
Zufammenfteflung unter gleichen Umfländen auf von Webarien, Stenerregiftern, 
Kirchenmatrifeln und ähnlichen Verzeichniffen, die nicht mit Zugiehung der zur Con= 
fativung ihrer NRichtigfeit erforderlichen Perfonen aufgenemmen find — in welhen 
Falle fie als Anerfennungsurfunden zu betrachten find, Wegen der älteren Kicchen- 
nateifefn vgl. übrigens Berordn. vom 30, Rovember 1674. N. C.C. 5,1. No. 41. 

157. Da Niemand fein eigener Zeuge fein Tann, fo folgt von 

felbft, daß man aus feinen eigenen fehriftlichen Dermerfen feinen 

Beweis für fi) abzuleiten vermag, und daß Urkunden derjenigen 

Berfonen, welche der Veweisführer vepräfentirt oder zu vertreten hat, 

eine glaubwindige Kundfehaft für ihm nicht abgeben fünnen. Iedocd 

Teidet diefes folgende Ausnahmen: 

a. Bei folchen eigenen Urkunden, die zugleich won dem Gegner 

felbft oder von einem Dritten mitvollzogen find, foweit nämlich Die 

Urkunde eines Dritten überhaupt zu benugen ift. - 

b. Derjenige, welchem feine eigene Urkunde entgegengehalten 

wird, Tann fich feinerfeits auf den ihur vortheifhaften Inhalt der 

felben berufen. Will der andere Theil Dies nicht geften Taffen, fo 

fiegt e8 an ihm, Die Nichtigkeit oder Derbindfichfeit diefes Punktes 

durch Gegengründe und etwaige Beweife zu Befeitigen.' 

e. Schriftliche Vermerke verfiorhener Eltern in Hausbüchern 

beweifen in Ermangelung anderer Mittel Geburt, Heirath und Ster- 

ben der Kinder 
d. Wenn Gewerbtreibende mit einem Abnehmer ein Gegenbuch 

über die beiberfeitigen Leiftungen führen oder Kerbhäfzer gebrauchen, 

fo wird ihnen, falls der Abnehmer das Gegenbud; oder -Mibholz 
ohne ihre Schuld verloren hat, Die eibliche Veftäxkung iftes eigenen 

Buches ober Kerbholzes geftattet. Hat der Abnehmer das Gegenkud) 

vorgelegt, fo bemweifet folhes vollftändig gegen ih, wenn nicht won 

ihn gegen den Vermerk binnen act Tagen nach der Einlieferung 

gerichtlich proteftirt worden ift. . 
Einer befonderen Gunft erfreuen fi endlich die Faufınännifchen 

Handelsbücher (f. den folg. Paragraphen), fowie die Bücher der con- 
ceffionivten Pfandverleiger.‘ 

1) E8 leiden darauf Die Grundfüge des feg. aualificivten Geftänpniffes Anz 
wendung, die fih auch in der bürgerlichen Nechtögefebgebung geltend gemadht haben, " 

©5889, 1,11,393 ff. 729. 761. 20,95,



8.158, Abfgn. 8. Die Beweifung. 189 

>) 69. 8.162 dief, Ti. Im Allgemeinen find unter ben Hansbüchern 
Büger gemeint, worin gewöhnlig, Samifiennacheidten aufgezeichnet werben, Sf 
dies auf audere Art, 5. B, auf Iofen Blättern, gefchehen, fo wird «8, Wert nur 
die Schrift gewiß ift, ebenfobiel gelten. Bon beiden Eftern Branchen die Notizen 
natürlid; nicht herzurühten. 

») ©.D. 8.163, 164 bief. Tit. md &R, H, 8, 591-598, 
*) ©. befonders Pfand» und Leihreglement vom 13, März 1787 8.4775 

und bie fpäteren fperieffen Negulative in ven V Ergänz. zu &.9. 1,20, 269 fi. 

158. Die Bei dem Berweife dur faufmännifge Handelsbücher 
maßgebenden Regeln find im Wefentlichen diefe. 

Derfelde ift Überhaupt nur ftatthaft amter Kuuflenten toegen 
Forderungen aus Waaren- und Wechfelverkehr, gegen Nichtkanflente 
blos in Bezug auf an fich feftftchende Worrenlieferungen, wegen der 
Zeit, des Betrages, der Befchaffenheit, des Preifes, ber Zahlungs- 
und Mahnmgszeit, endlich wegen der Perfon des Empfängers. 
NR. 1,8. 562— 565. 554—561. 572 — 574, 686.) 

Die Handelsbücher müffen in deutfcher oder in einer anderen 
lebenden, nicht jühifchen Sprade: md in faufmännifcher Weife ger 
führt fein. Werden in Tegterer Beziehung Ausftelungen erhoben, 
fo bedarf es fachverftändiger Prüfung und Begutachtung? Ent 
feidend ift das Hauptöuch, jedoch; müffen auf Berlangen des Geg- 
werd auch die Nebenbücher vorgelegt. werden! Die Vorlage und 
Unterfuhung bat fi indeg nur auf foweithin zu erftveden, als für 
die vorliegende Frage und in Betreff der zu eonftativenden ordninige- 
mäßigen Buchführung von Erhebligpkeit if! ' 

AS befondere Einwendungen gegen die Bewweisfraft der Handels- 
bücher Tonmen folgende Umftände in Verrat: 

das Einfleben oder Ausreißen von Blättern und Unfeferlichfeit 
einzelner Stellen durch vorgenommene Nenderungen NR. 
8. 605); 

Unvichtigfeiten in der Buchführung zum eigenen Vortheil (ebdf. 
8. 606); : 

ber Nachiveis eines Meineides oder faffjen Zeugniffes oder 
Tonftigen entehrenden Verbrechens oder der Unfähigfeit zu einem 
nothwendigen Eide (8. 608); 

der Nachweis eines betvägfichen oder mutkiwilfigen Bankhruces 
(8. 609. 610); 

Einflagung einer Forderung, dereft Zahlung eunittelt twied, fofern
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Hierin Teinem Handlungsbebienten IUntvene ober Unordnung 

zur Saft fälft (8. 611. 612); 

endlich: 
der Einwand der Verführung der Bewweiskraft (RR. 8. 594 bis 

604), wonit jedoch die Klageforderung felbft nicht hinfällig 

wird. (Bl. 6. ©. 8. 168 dief, Tit.) 

ft andy der Gegner Kaufmann, fo Fann er feite eigenen Bücher 

dagegen vorlegen. Sind beide vorfehriftsmäßig geführt, fo beweifet 

feines gegen Das andere; fonft das untadelhafte bis zuin Beweife 

des Gegentheiles (NR. 570— 571). Gegen Nichttauflente wirkt 

das vorfariftsmäßige Handelsbudh über die obigen Bunfte blos Hals 

ben Verweis, der indeß durch) eibfiche Beftärfung ergänzt werben Tann. 

(8. 575. 588.) 

1) Gine nod; gültige Vorfchrift des Gefepes v. 28. Juli 1847 8,6. ©. ©. 264. 

©. and; fhon &R. II, 8, 590. 

2) AL.R. 0.0.0. 566 —568. 
3) Bol, Steiethorft, Arhiv VB, 70, 
4) Grävell, Comment. I. ©, 352, 

IE. Ergebniffe der DBeweisführung. 

a. Voller Beweis, 

159. Der voffftändige Verveis einer Thatfache wird erbradt: 

Turch den Inhalt eines giltigen Geftändniffes; 

2. Durch Reifung, Erlaß oder Verweigerung eines angeliagenen 

oder zuricgefehebenen Eides; " 

3. durch Angenfcheinsbefund, foweit derjelbe überhaupt Thatfachen 

conftativen Tanz ". 

4, din dei glauhteirdigen Suhalt einer wollfommen Beweis: 

Fräftigen Urkunde; 

5. dur) das einwandsfreie Gutachten eines vereibeten Fachfıne 

digen; 

6. durch die ausreichende zuverfäffige Kundfehaft zweier oder 

mehrerer anverdächtiger Zeugen ans eigener Wiffenfchaft dev 

jelßen;! ober auch um eines folden Zeugen, 

a. wenn der fireitige Umiftand einen Werthgegenftand von 

Höchftens 50 Thlen. betrifft;? 

_
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b. wein die Parteien ansdrüdtich die Entfcheidung auf die 
(eidliche oder nicht eivihe) Ausfage eines beftinmmten 
Zeugen geftellt Haben; 

c. oenn ein verpflichteter einwandsfveier Beainter in unmittel- 
baren Amtsfochen Auskunft ertheift Hat (®.D, I, 13, 10). 

&8 find auch diefe Säte nicht als bloße Anleitungen anzufehen, 
fondern als Beftinmmungen, weldhe ihre Anwendung erhalten miüffen, 
fobatd die gefeglichen Borausfegungen anzunehmen find Vebrigend 
find damit nicht affe Fälle des voffftändigen VBewweifes erichöpft; cs 
ift insbefondere nicht zu bezweifeln, daß ein folcher auch Durch zur 
fanmentreffende Bermuthungen (d. i. Wahrfcheinlichleitsgrinde, fiehe 
oben $. 120) geführt werden Fanırz* und einem ungebundeneren Er- 
mefjen ift in Chetvenmumngs-, Schwängerungs» und Sujurienfachen, 
begleichen bei Anfechtung von Nechtshandlungen zohlungsunfähiger 
Schuldner Raum gegeben, tvonon an feinem Orte bei der Darftelfung 
des Verfahrens in folchen Sachen das Nähere zu bemerken fein wird. 

*) Daf die Wiffenfgaft der beiden Zeugen aus benfelben Zeitpunfte, aus 
einer gleichzeitigen Wahrnehmung flamme, ift ausbrüdlich nicht erforbert. Freilich 
wird Dies aber nadı ber Befchaffenheit ber fetzuelfenden Thatfachen in einzelnen 
Fällen ale natürliches Zubehör bes Grunbfages zu betrachten fein, 

2) Dabei Fonmen bie obigen Negeln ber Werthöbeftiimmung ($. 76) gerade 
wie bei geringfügigen (fog. Bagatell-) Sachen in Beradit. 

3) Die Derlaration vom 6. April 1839 zählt fie im Art. 3 Nr. 5 zu den 
wefenflichen Beoreßvorfgriften. Genau genommen find fie vechtegrumdfäglicher Nas 
tur. Die erftere Qualification eflärt wohl das D. Trib, Artpeil vom 10, Mai 
1847, woven fi ein Auszug in den Entfdeid. von Nehtsfällen 1. ©. 136 bis 
138 findet. 

% Mit voller Befimmitheit iR dies allerdings nicht anerfannt. Es fofgt indeß 
aus $.24 der ©. D. 1, 13 (Corp. Jar. Frid, IV, 6,144), worin der Richter bei 
unvollfonimenen Beweismitteln auf die ben einen oder anderen Theile zu Statten - 
fonmenden Präfumtionen (ohne den Beifag: rechtliche) geiiefen und ihm anhein: 
gegeben ift, ob und wer noch ein nolfiwendiger Eid aufzulegen fei. Die Praris 
hat darüber Fein Bedenken. 

b. Schwanfender Beweis. 

160. Liegt fein Beweis non der bemerften einfachen Befchaffen- 
Heit bor, fondern finden fich Widerfprüche in dem Inhalte mehrerer 
Demweisquellen, jo bewendet e8 vorab bei Coffifionen unter mehreren 
EC hteingenofjen, Seren Einige den Ep Teiften, Andere zurücichiehen
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oder verweigern wollen, bei den jeher oben (8.99 u. 131) ver- 
wmerkten Beftinmungen. In anderen Bälfen ftcht dem Nichteramte 

worerft zu, Dunch nachträgliche Erörterungen fi) über den Grund 

des Widerfpricches, fowie über die Höhere oder geringere Glaub- 

würbigfeit Dev einen oder anderen Berveisquelle aufzuklären! Dem- 

nächft aber find folgende Vorfehriften zu beachten: 

L Unter mehreren Urkunden foll Die Privaturfunde der Sffent- 

then, unter den Sffentlichen die außergerichtliche der gerichtlichen 

nachgefegt werben; unter Urfunden derfelben Art die unflare und 

oberflächfiche der deutlicheren und genanerem. (1, 13, 13—15.) 

WM. Unter mehreren Zeugen fellen die glanbwirdigeven ben 

minder glaubivindigen vorgehen, bei gleicher Glaubwirdigfeit Die- 

jenigen, welde won der Sache am beften unterrichtet fein Tonnen, 

jodann Die, welche fih Durch Genanigleit und Zufanmengang ihrer 

Ausfagen auszeichnen; im Außeriten Falfe fol die Mehrzahl der Zeus 

gen berücfichtigt werden (ebdf. 16.17). Behanptenden Zeugen ift 

an und für fich Kein Vorzug vor verneinenden eingeräumt, wofern 

nur Tegtere Diefelbe Gabe und Gelegenheit zur Wahrnehmung gehabt 

haben wie die evfteren.? 

II. Ift eine Urkunde als unglaubwürdig angefochten, fo 

fol ein wolfftändiger Zeugenbeweis des Grundes der Unglaubwirdige 

feit nr Dann angenommen werben, wen mehrere (alfo auch hen 

zivet) ganz unperwerfliche, in ihren Ausfogen nölfig Abereinftanmende, 

dich überzeugende Kennzeichen der Genauigkeit fi auszeichnende 

Zeugen folche Thatfachen hefumdet Haben, Pie der Irfunde ihre Beiweis- 

Fraft? entziehen. Geringere Beweife müffen immer durch einen noth- 

wendigen Eid unterftütt werden (ebt]. 8.19). — It vie Richtig: 

feit des Urkumdeninhaltes in Zweifel gezogen, -jo foll, wenn nicht 

Kar ermittelt wird, welches Die Urfache des abweichenden rfinden- 

inhaltes ift, eine gerichtliche Urtunde ftets den Vorzug wor der Zengen- 

Hundfchaft befalten. Chbenfo jede fonftige, vornehmlich öffentliche 

außergerichtliche Urfunde in allen dem Gebächtniß Teiht entfafenden 

Umftänden — 3. B. Namen, Zahfen, Maf, Gewicht — vesgleichen, 

wofern die entgegenftehenden Zeugenausfagen feinen wahrfcheinlichen 

Grund des obmwaltenden Widerfprucdes nachweifen, au nicht im 

Nebrigen die wahre Bejchaffenheit der Sache völlig überzeugend bar- 

ihm. (E6df. $. 20.)
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W. Steht cin Angenfcheinsbefund im Widerfprud mit wrkund- 
lien Angaben, fo entfcheidet, wenn e8 auf den gegemtpärtigen Zur 
ftand anfommt, der Befund, fonft die dei betreffenden Zeitpunfte 
em nächften ftehende Urkunde. (Ehdf. $. 22.) 

Sofern num der Widerftreit der Beweife in Betreff des näns 
lichen Punktes‘ fih nad dem Exineffen des Richters anf befriedi- 
gende Weife in die eine oder andere Annahıne auflöfet, fo darf Diefe 

- des vorhanden gewefenen Widerftreites ungeachtet bei gehöriger Stürfe 
ber Beiveisergebniffe Dem Urtheil zum Grunde gelegt werden, Dleibt 
er ungelöfet ftehen, fo ift bei gleichen Gründen für und wider der 
Funft für unerwiefen zu erfläven. Zi bie dazwifchen Tiegenden 
Bälle eines unvollfonmenen Bewweifes treten die nächftfolgenden Säge 
in Anwendung. (©. D. ebdf. 23 ff.) 

%) Anfeitung bazu giebt ©. ©. 1,10, 207. 208. 391— 396, 
?) Diefer in der natürlichen Berveistheorie begründete Gap liegt au dem 

8.242 a.a. D, zum Grunde, 
°) Beweisfraft und Glaubwürdigkeit find Hier vom Gefeßgeber (im $. 19, 1,13) 

als gleichbedeutend genommen. Es if damit die formelle Bewveiskraft, die Voraus: 
feßung ber materiellen Beweisfraft, im Befonderen ber Fall des 8. 126, 1, 10 ge 
meint, „wenn behauptet wich, daß e8 dem Dosumente an ben Erforderniffen und 
Eigenfhaften einer gerichtlichen Urkunde mangele;* daß z.B. der inftrumentivende 
Richter nit nad) den Vorfhriften der Sefege bei Aufnahme der Urfunde ver- 
fahren fei, Selöft der Fall einer Sälfhung if darunter begriffen, 

% Die ©, D. fagt nichts über bie Viverfprüde unfer mehreren, namentlich 
gefeglichen Verniuthungen, befäßt 88 alfo bei den Grumbfügen ds MER. Bol, 
darüber Orävell IL, 668, 

© Unvollfommener Beweis und rihterliger Notheid. 

161. Ift eine Thatfache nicht nölfig beweislos, der Beweis 
jedod; veitlich unzulänglich gebfieben (oben 8. 159 ff.), insbefondere 

wegen formelfer oder fachlicher Mängel der DBerveisquellen,‘ oder 
Wegen eines ungeföfeten Widerftreites unter mehreren Berneis- 

gründen, 
fo tritt das Necht des Richteramtes in Kraft, von dem einen oder 
anderen Theile einen Notheid zır verlangen, und zwar entweder einen 
Erfülungs- (Exrgänzungs-) Eid, dag die fteeitige Thatfache richtig 
fei, oder einen Neinigungseid über die Unrichtigfeit derfelßen (9. D. 
1,13, 24. 26. 22, 2), “ 

13
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Saclid) unanwendbar ift das Mittel, wein va8 bürgerliche 

Gefeg einen volfftändigen Verweis, ohne Geftattung des Eides, vers 

Yangt,? oder den Beweis durd; Eid geradehin verbietet.‘ 

Yı Mebrigen fol bei der Berufung einer Partei zum Eidjhwur 

maßgebend fein: 

Das größere ober geringere Maß der für jede Partei fhreitenden 

(hotfächlichen) Vermutungen; 

die größere ober geringere Zuverläffigfeit, welche der eine oder 

andere Theil in feinen Angaben bewährt Hat; 

im äußerften Sale ift einem Wahrheitseive aus eigenem Wilfen, vor 

einem Eide des Nicht- oder Nichtanderswiffen dev Vorzug zu geben 

(8.2. 1,13, 24). In einzelnen Zätfen beftimmt auch Das Gefet 

denjenigen Theil näher, welder allein oder vorzugsieife mit einem 

mothivendigen Eide zu beirauen ift.‘ 

Ausgefchloffen bleibt davon, 

wer unbedingt und in jeder Sache unfähig zur Ablegung eines 

Zengniffes ift (©. ©. 1, 10,229); 

wer in Folge ftrafvechtliher Verurtheilung oder frenelhaften Lü- 

gend wor Gericht durdh den bürgerlichen Richter Das Necht 

dazu verloven hat. " 

Der Eid und wer ißer Teiften fol? muß durch ein Uxtheil Beftimmt 

werde, tuogegen die in der Sache felbit antvendbaren” Rechtsmittel 

ftattfinden. Eine Zufchiebung an den Gegner ift unzufäfig, es jet 

denn, daß der beunfene Theil nur feine Nichtfenntniß von der Sache 

befchteären, ber Gegner aber nu8 eigener Kenntniß von der Zhat- 

foche unterrichtet fein Tünnte, (8. ©. 1, 22,4. 5. 8.) 

Stirbt der Schwurpflichtige nach erffirter Annahıne des Eides, 

fo gift diefex für gefehtworen. Anferdem find zivor feine Exben fehul- 

dig den Eid der Nichtfenntniß zu leiften; der Gegner? Tann indeß 

eine nachträgliche Verhandlung und Entfeitung in derjenigen Inftauz, 

wo zuerft anf den Eid erkannt ift, über die Frage beantragen, ob 

nunmehr ihm, wegen neränderter Lage der Sade, ein Wahrheitseid 

nachzufaffen fei. In diefer Verhandlung find nene Thatfachen and 

Bewveife zuläffig und gegen die Entfogeibung Die gleichen Rechtsmittel 

wie wer jett zuerft in Diefer Inftonz auf ven Eid erlamnt wäre. 

(6. 9. 1,22, 7) 
Ein Beweis zur Gewiffensvertretung ift nirgends geftattet.



  

$. 162. Abfhn9. Endbefcheide 195 

2) Bl. ©.9.1,13,11.26 und die Hinweifungen auf ben nolhivendigen 
Sid in mehreren Einzelfällen, 3.8. ©, D. I, 10, 147. 299, 

?) Tahin gehört aud; ein Zreiefpalt unter Vermuthung und Gegenverminthung. 
Dgl. Grävell, Comment. U, 668, 

>) Fälle: UN. 1,4, 50. 12,306. 14,37. 16,106. I, 2,2. 8,1503. 1518. 
11,868. 15,203. ©. ©. 1, 10,255. If, 1,27. 

%) So in Injurienfachen, fon nach An. 232 und jebt noch vielmehe. Siehe 
unten im Befonderen Theil das Verfahren in folgen Sachen. 

5) Nur folche Berinuthungen Fünnen gemeint ‚fein, wie bie BVergleihung von 
8.24 mit 27. 1, 13 ergiebt und im der Natır ber Sade begründet if. ©. Thon 
oben 8. 158 Note 4. 

9% &o im Falle der ©. DO. 1, 10,35 (bei der Sewiffensvertretung gegen einen 
Wafrheitscib); ferner des MN. L, 4,50.51. 16,106. 1, 8, 1453. 

?) Ein Dritter Fan day nicht beflininmt werben. Befteht eine Partei aus 
mehreren Perfonen, fo muß fellgefeßt werben, welche berfelben den Gib Keiften follen, 
und e3 werben dabei die obigen Grundfäße (99 und 131) aud Yier in Anwens 
bung zu Bringen fein (©. ©. 1,22, 45). Das Erkeuntniß muß fih jedoch darüber 
ausfpregien. &. veshalb unten $. 165, 

®) Ober feine Nedtenachfelger, wenn er felbft nicht mehe vorhanden if. — 
D. Leib, Bräjud, 1861 c. vom 6, April 1847, Entfchei. XIV, 460, 

  

Neunter Abihnitt. 

Eudbefihbeide 

Deren Arten. 

162. Endbefcheide, wodurch reeitshängig gemachte Sachen ihre 
Erledigung erhalten, find 

1. Agnitionsrefofutionen (Anerfennungssefcheide), d. 5. diejenige 
Art von Befcheiden, worin das Gericht in Folge der von dem Ber- 
Hagten abgegebenen Exkfärung, daß er den Anfprud des Klägers 
durchgepends und one Befchränfung einviume, feftfegt, was nun- 
mehr nach dem Inhalte der Klage und feiner Erffärung der VBer- 
Hogte benz Flügen zu leiften habe, oder tozit der Kläger für be= 
vedhtiget zu achten je. (©. D. 1,8, 14 1.15. Oben 8. 125.) 

2. Contummaeisl- (Ungehorfoms-) Erkenntniffe oder Befcheide, 
worin der im Slagebeanttwortungstermine ungehorfame DVerflagte 
der in der Klage enthaltenen Thatfachen für geftändig und über- 
tiefen erfläct, zugleich auch feftgefekt od, tun er nah Vorfhrift 

18°
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der Gefege dem Kläger zu Teiften habe ober wozı der Kläger num 

mehr für bevechtiget zu halten ei. (Ebd. S. 10.) 

3. Prüchufions- (Ausffiefungs-) Befipeide bei öffentlichen 

Aufgeboten und bei Aufforderungen zur Klage. 

4. Aojudicationg- (Zufchlags-) Beicjeide bei notkiwendigen Ver- 

ffeigerumgen, wovon Näheres im Subhaftstionsproceß. 

5. Erfenntniffe, welde nad) erfolgter Streitbefeftigung im ge» 

wöhnlichen ober befonderen Verfahren in einer der gefeglihen In= 

ftanzen ergehen. 

Es ift Negel, daß im jeter Inftang nur Ein der Rechtskraft 

FÜhiger Befcheid erfolgt, alfe Bor- und Nebenfragen aber durd 

procefleitende' Verfügungen oder Nefolntionen, der endlichen Ent 

feheidung unnachtheifig, erfediget werden. Nur befondere Umnftände 

föünnen veranlaffen, daß ein und Diefelbe Sache in der nämlichen 

Zuftanz wiederhofentlich zu einem Endurtheil auszuftelfen ift.? 

Bel. ©. ©. 1,13, 43. 

2) Dies Tann der Fall fein, wenn yorerfl eine Präjudicialfcage zur Entfchei- 

hung gelangt, fpäterfiin aber die noch fehlende Eutfgeidung nachgeholt wird, des= 

gleihen in Folge von Nechtemitteln, 

Netpeitsfaffung. 

163. Das Haupterfenntnig fehöpft der Nichter, ohne Beihilfe 

und Einfluß anderswoher, aus Ten Verhandlungen und Gefegen. 

Kommen jedoch „Gegenftände und Rechtsfragen zur Sprache, welche 

auf Prineipien der Lundesverfaffung, Staatsperwaltung, Staatd- 

yirthfehaft, Polizei und Gewerbkunde Einfluß haben and durch Have 

Gefege nicht beftinmt find," fo fol darüber ein Gutachten von der 

Regierung eingeholt und als „confiltatives Botum" beachtet werden, 

(And. 102.) Die Regierungen felft, desgleichen die Militärinftitute 

find au befugt, in fiscafifchen Sachen vor Abfaffung des Erkennt 

niffes ein jehriftliches Gutachten zu den Acten zu geben, worauf, 

infofern es nicht auf bloße Rechtsfragen, fondern auf befondere Iandes- 

polizeiliche oder finanzielle Verhäftuiffe anfommt, von den Gerichten 

„vie gebüfvende Nüdficht" genommen werden fol. And dnf die 

betreffende Regierung erjucht werben, einen Abgeordneten den Bor 

tuage der Sache bei dem Spruch Keitognen zur Taffen, (Ah. 101. 

239,2.) Im Befonderen follen die Gerichte, wen es in Rechts:
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fteeitigfeiten gegen Militävinftitute nud Militäyperfonen einer Nus- 
funft über Militäröfonomie oder militärifche Dienftverhäftniffe bedarf, 
en den Suftizminifter zum Bivefe der Nidfprache- mit dem Sriegs- 
minifter Bericht erftatten (And. 103). — Handelt e8 fi um Die 
wöfferrechtfiche Güttigfeit, Anwendbarkeit oder Arslegung yon Staats- 
verträgen, fo ift auf den Antag einer Partei oder auch won Aunts- 
wegen von dem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten die zum 
Bwede der rechtlichen Beurtheilung erforderliche Angtunft einzuholen. 
(Gefeg nom 24, November 1843 ©, 369.) Ferner dinfen in Berge 
werfftveitigfeiten, welche vormals dur; Edict vom 21. Februar 1816 
uud 12. October 1837 am eigene Berggerichte in erfter Suftanz ges 
wiefen waren, bon den Gerichten, wenn fie folches nöthig befinden, 
aus der Zahl Ter nom Oberbergamte zu bezeichnenden bergmännifchen 
Sacverftändigen zwei bei Der Verhandlung und Entfcheidung mit 
berstgender Stimme zugezogen werden, (Berordn. vom 2. Iamuar 
1849 5.13. Gefeß vom 26. April 1851 Art, IV.) Endlich find 
die Gerichte noch angewwiefen, in Fanfnännifchen Streitigkeiten über 
Handelsgefchäfte, wobei cs auf genauere Kenmtniß des Gefcäfts- 
verfehres ankommt, einen Sachfundigen, fowohl bei Der Verhandlung 
wie auch bei der Entfeheidung zuöuziehen (©. ©. 1, 30, 3—8). In 
alfen diefen Fällen Bleibt jedech Tie verfaffungsmäßige Unabhängig. 
teit. dev Gerichte, temmad) auch das Teßte Urtheil über Gegenftände 
ber borgedachten Art umbeeintvächtiget ftehen. 

Nur in beftinmten Sachen ift das Gericht an den Ausspruch 
von Schiedsmännern (Arbitratoren) gebunden! 

1) Dies it der Fall bei Berkellung von Nothbienftbarkeiten über Grund: 
Rüdte, bepufs Fefftellung ber Enkfädigung für die belafteten Eigenthümer. CR. 
1,22, 3-7. 

Fortfegung. 

164. Die Afaffung eines Erfenntniffes erfordert, wenn ein 
Collegium 8 zu fpredhen Hat uud die Sache nicht an Einzelrichter 
oder Commiffavien gewiefen ift, fie Theilnafme von wenigftend Drei 
Richtern in erfter Inftanz und von wenigftend fünf in zweiter In- 
fang, bei Strafe ver Nichtigkeit;! bei dem Obertribunal Die Bethe- 
Üigung von wenigftens fieben? Demmächit fell im Verfahren alten 
Stiles der collegialen Befhliefung eiıes contradicterifhen Ereennt- 

\
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niffes in alfen wichtigeven Sachen die Abfaffung und der Vortrag 

einer fhriftlichen Relation mit einer species facti und einem Votum 

auf Grund der Acten vorangehen, uın jedes Mitglied in den Stand 

zu fegen, bie Sadje gehörig zu überfehen und mit Gründlihfeit und 

Weberzengung abzuftinnen, Sn fehe wichtigen und weitläufigen Sachen 

fol auch noch ein zweiter Neferent ernannt werden, welchem der 

erfte nur mittheilen Darf, in welcher Folgeovdnung ev die Cache be 

arbeitet habe, oder daß er blos einen Präfiminarpunft veferivt habe, 

während im Uebrigen der Gorveferent verpflichtet bleibt, Die Acten 

für fi volfftändig in Erwägung zu nehmen und Daraus feinerfeits 

einen erfhöpfenden Vertrag anzufertigen und zu haften! — Im 

Verfahren neuen Stiles füllt in Folge dev mündlichen Verhandlung 

ein befonderes fehriftliches Neferat in dem erfennenden Collegium 

weg, wenu dasfelbe nicht in einzehten Sachen ein folches anzuordnen 

gut befindet, welchenfalls der Vortvag binnen acht Tagen zu erflat- 

ten ift. Sonft hat nur Der Neferent für die mündliche Verhandfung 

felbft einen fehriftfichen Entivunrf des Uxtheils zur Beichlußnahme 

vorzubereiten.‘ 

1) Verordnung vom 14. Desemher 1833 8.5. Nr. 4. ©, and Gefep vom 

20. Närz 1854 8.10, ©. ©. 117. „Darauf, ob eine größere als die vorgefärier 

bene Anzahl Diitgfieder an ber Eutfheldung Theil genommen Uabe, Tonımt «8 
niht an.“ Inflation vom 7. April 1839 Ne. 14. In welden Fällen 28 einer 

größeren Anzahl won Richtern bedarf, if aus 8. 19 oben zu erfehen. 
2) Cab. D. vom 19, Juli 1832,5. ©. ©. 19. 
3) ©.9. 1,13, 1-7. 11,3, 56 fi. Qerordn, vom 14. Devember 1833 8.23. 

Snfteution vom 7. Aprit 1839 Nr. 44. 

4 Snftvuction vom 24. Juli 1833 Ne, 38. Cine minifterielle Iuftenction. vom 

14. November 1852 zur Anfertigung der Referate, Bota und Erfenntnife in Eivil- 

fachen eufler und zweiter Suftanz findet fh im Ju. Min. Bl. 1853, 72—80, 
(BWiederabgereustt in Preuß. Eiv. Brec. Bar, Berlin 1856. ©. 255.) Dal. auf 
no Sahıb. XLVU, 451 ff. und ©. 5. Kch, Anleitung zum Nefericen, Aufl. 2. 
Marientwerder 1836, Die Hauptfade ift: Zedes nur einmal, an ber vichtigen 
Stille. 

Einrihtung der Endbeiceide, 

165. Zeder Endbefcheid befteht ans der Bezeichnung der Sache 

und dem eigentlichen Urtheifsterte (tenor sententiae), d. i. dein bes 

ftinetten Ausfpruch, was in der Sache, und zwar zusürberft in Betreff 

Ver Dabei fich findenden vor und beiläufigen (Präjudicial: und Incident-)
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Puntte, fedann in der Hanptfache feldft, endlich wegen der von der- 
felden abhängenden Nebenpunfte an Früchten, Zinfen, Koften und 

Strafen Nechtens fein folfe, fodamm aus den Urtheilsgriinden. Beis 

des folk genan gefondert nd miteinander nicht vermifcht werden. 

Der Endieid Fan auch nicht mehr auf die Bedingung eines vor- 

exit noch zu wolfziehenden gerichtlihen Verfahrens geftellt werden. 

„Wenn jedoch noch Eide zu fehwören find nder fonft efivas, worauf 

die Entfcheibung mitanfommt, von einen oder dem anderen Theile 

einfeitig zu Teiften und zur beiwirfen if, fo muß das Exfenntnig auf 

beide Fälle, wenn nämlich der Eid gefchweren ober die Auflage be 

folgt wird, oder wenn Dies nicht gefchieht, gerichtet werben." Wird 

hiernächft dev rechtskräftig auferlegte Eid gefehiworen oder veriveigert 

oder verfännt, fo wird die auf folden Fall erfannte Wirkung ohne 

weiteres Verfahren durch eine fogen. Burificationsrefolution 

(nad; Art der Agnitionsrefolutionen) für eingetreten eflärt.* 

3.8.9. 1,13, 36. 41. 
2) Ehof. 38. Näheres beftimmt das Gefeß vom 20. März 1854 8. 1, 
® ©.D..506.39. Cs faun z.B. aud) die Serausgabe einer Sache abhängig 

gemadt werden von einem vorerit vorzufegenden Verzeihniß, oder von Gritattung 
gewifer Verwendungen u. |. w. 

% ©. 9. 1,10,377. — Beiteht eine Partei aus mehreren Perfonen, torlche 
fhwören follen, fo muß iin Grfenntniffe beitimmt werben, welde Wirkungen ein: 
treten, wenn ber Gib von Ginzelnen geleiftel, von Anderen verweigert wird; fonft 
bebarf e8 erft noch einer nachträglichen Verhandlung und Entfheidung, Brij. 1948, 
Eutfcheid. XVI, 492. Striethorkt, Archiv IX, 76, XII, 119, 

Wefentliher Inhalt. 

166. Ein contradictorifhes Schlußerfenutwiß hat alle Streit 

punkte, woriber zu verhandeln gewefen ift, und foweit Feiner den 

anderen ein= oder ausfchlicht, zu erledigen. In der Hauptfache muß 

aber entiveder die Abweijung des Klägers erfolgen, oder eine Verurtheisr 

bung De8 Berflagten, bezüglich die Feftftellung des Klägerifchen Nech- 

te8 gegen denfelben, mit oder ohne Vorbehalt eined vorerft von einem 
Theile zu Teiftenden Eides. Die Entfcheidung hängt vornehmlich won 

der Beichaffengeit der vorliegenden DVeweife ab, ewentuell von der 

Beweislaft; der Beweispflichtige, welcher Feine Nechtsvermuthung fin 

fih und nicht vermocht hat, Die zur Begründung feiner Behauptungen 

dienenden Thatfachen darzutgun, wid in Anfehung diefes Punktes
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Tachfällig? Solfte fich aber Beiveis und Gegenbeweis auf umlös- 
bare Weife entgegenftehen amd auch Fein Theil auf worzugsweife 

Berücfichtigung mit einem Notheite Anfpruch haben, fo fol der 

Richter auf eine biffige Theilung des Streitgegenftandes erfeunen 

dürfen, voransgefeit, daß Die Sache in ifvem biöherigen Zuftande 
nicht verbleiben Fann.* 

2) 6.D.113,40. 

2) Dies Tann fein eine völlige Abweifung der Klage, wegen tehtliher Uns 
begrünbdnrfeit eines Anfpruches, ober wegen Bewweismangels, oder wegen entgegen 
Rehender zerftörlicher Einreden, ine Abweifung noch zur Zeit oder für jegt 
muß Plab greifen bei einer zu feüh angeflelften oder fonft jegt noch verhinderten 
Klage; eine Abweifung bei Diefem Gerichte (und Hinverweifung zu gehörigen 
Stelfe, was überflüffig if) wegen Unzuftändigfeit. Cine Abweifung in ange: 
Brachter Maße, welde felbit bei vorfichtiger Einleitung und Behandlung einer 
Etreitfache neh vorfonimen Tann, Teidet nur Anwendung, wenn eine Klage auf 
ungenägende Thatfahen gegründet und zugelafen ift, nicht. aud, wenn es dem an 

fi ausreihenden thatfächlichen Grunde am Beweis mangelt, Zt an einen Klage 

vortrag ein unpaffendes Berfangen angefnüpft, fo wird basfelbe entiveder zum 

Boriheil des Antragerven zu interpretiven jein (oben $. 108) oder, iwenn dies un- 
auläffig erfeint, angebrachtermaßen abzuweifen fein. Im ber Megel zieht man 
wohl erfteres vor. Bol. Koch, Civ. Pror. $. 168 Note 6. Ueber die Bedeutung 
der Abiweifung in angebrachte Maße für die Klageverjährung ngl. Yornemann, 

Eivife. U. ©. 137. 

») 8.09. 1,13, 27.28. 

4) Gbof. 29.30. Bu einem folhen Schnitterurtheil wird nur jelten Anfag 

fein. Am erften bei Orenzberichtigungskfagen, bei Theilungellagen, Auseinanders 
fegungen m f. f. 

Fortfeßung. 

167. Wird eine VBerurtheilung erkannt, fo muß der Gegenftand 

der Leiftung gemam bezeichnet und insbefondere der Geldbetrag der- 

felden beftimmt feftgeftelft werben, ja, es ift feldft Danır, wenn die 

Zorderung am fi) vertuorfen wind, dennoch über deu zu Teiftenden 

Betrag, auf den Fall, daß in einer weiteren Inftırz der Anfprich 

für begründet angenommen würde, mitzuerfennen, fofern nur Darüber 

fon mitverhandelt worden if?” Die Feftfegung erfolgt nach Maf- 

gabe der dariber geführten Beweife, allenfalls Durd; einen Notheid, 

wobei befonders Derjenige Theil zu berücfichtigen ift, defien Ans 

gaben bei den übrigen Haupt» ımd Nebenumftinden als wahr er 

wiefen worden find.
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Hat eine Partei Anfpruch auf den Selbftwärbderungseid 
(iusiurandum in litem),“ fo ift auf diefen im angel jeder fonftigen 
Betrags- oder Wertgsermittelung zu erfennen, dabei aber in Nück 
ficht der ftattgehabten thatfüchlichen Ermittefungen ein Höchfter Be- 
trag zit beftinmen, über twelchen hinaus nicht gefchiveren werden 
darf? Zufchiebung an den Gegner findet fo wenig ftatt, als eine 
Geriffensvertretung; au) ift der Beiveis des Meineides dabei auge 
gefchloffen. 

Wer zu einem nothiwendigen Eide unfähig erflärt if, wird num 
dann zu einem Selbftwirderungseide zugelaffen, wenn dem Gegner 
Borfag zur Laft fältt” 

Bei geringfügigen (fog. Bogatell-) Gegenftänden darf der Richter 
auch ohne vorherige Eivesteiftung einen den Unmftänden nad, wahr- 
Scheinfichen YVetrag feftfegen.? 

2) Alenfalls mit Suzichung eines Gafculatore, ©. D, I, 13,37. 44,9, 21, 
45, 12.19, 21. 

2) ©. 9. 13,40. Gegen eine felche eventuelle Feftfegung müffen Rechte: 
mittel gebraucht Werben, wenn man damit nicht zufeieben if. DO, Trib, Beäj, 1772. 
Sp fie unterblieben, fo muß, wenn fie RG in höherer Inflanz als notwendig er: 
giebt, das Behlende nachgehoft werden. Bol. 44, 35. 

3) @.0.1,13,26. 
9) Die Beretigung zu diefem Give ift an fi) ein Gegenfland des biirger- 

Tihen Rechtes. Er findet nur flatt bei gewaltfamer oder bekrüglicher Cigenthung: 
entziehung, wegen vorfäglicher ober fAhiwerverfchulbeter Schadenszufügung, nanıent- 
U in Bezug auf verpfändele oder zu irener Hand übergebene Saden; wegen 
beharzlicher Unbotmäßigfeit gegen vichterliche Befehle und Erfenniniffe, woraus bene 
Anderen Schaden entfieht, und zwar and; gegen bie Gehen des Befchäbigers, jebenz 
falls ohne Rükfiht auf perfönliche Eigenfhaft und BVerhältniffe der Parteien, 
8.9.122,9—14, Degen des Bürgen f. 8.15 u. überhaupt Grävell, Comm. 
II, 295 fi. 

3 60.1,22,25. 
6) Ebbf. 17,26, 
7) 6. 16. 
8) Ebhf. 10. 

Bortfegung. - 

168. Mit der Hauptfache ift auch über die etwaigen Vor- und 

Nebenpunfte Derfelben zu entfeheiden, welche nicht fchon dur; Ver- 

fügungen im Laufe des Berfahrens erledigt werden Kounten, und 

zivar in erfter Reihe, noch vor der Beftinmung über die Hauptfache, 
über diejenigen Punfte, welche die Nechtsbeftäudigfeit des Verfahrens
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oder die Geltendmachung eines Anfpruches bedingen,‘ fodann im Anz 

fohluß an die Hauptfache über Die eivaigen Nebenferherungen,? ind- 

befondere an Früchten, Inteveffen und Schäden, fofern Darauf an- 

getragen if? Auf Zinfen hingegen fol fogar von Amtswegen in 

denjenigen Fällen exfannt werden, „wo nach den Gefeten ein Grund 

zur Binfenforberung obwaltet," jedodh ift Dabei der vom Berechtigten 

angegebene Zinsfog und Zeitrückitand zu bevüctichtigen;* enblid, ift 

wegen ber Procepfoften das Gefetliche zu beftunmen, imgleichen wegen 

der von Dem obfiegenden Theile verlangten Proceßfhäten, d.h. der» 

jenigen, welche ihm aus dem Nechtöftreite felbft und einer dariı nor= 

gefallenen Handlung oder Unterlaffang des Gegners erwachfen find.’ 
2.6.9. 1,13, 36. ” 
2) Ef. 23,1. 
3) Ef. 23,59. 63. 
*) Ehbf. 58. Gine allzu große Fürforge des Gefebgebers, bie dem Kläger 

ehwas anftringt, twad er felbft vielleicht nicht gewollt Hat, 
5) 89. 1,23,1.60. 

Erlaf der Endbeiceide. 
> 

169. Iever befchloffene Envbejcheid (oben 8.162) mit Einfchluß 
der Purificationsrefohtionen (8. 165) ift den Davon betroffenen Par- 

teien befannt zu machen. Dies gefchieht Wefentlich Durch Zuftellung 

einer Ausfertigung, welche bet Urtheilen „Im Nomen des Königs"? 

zu beroirfen ift und zwar in Sachen, wele noch dem Verfahren 

alten Stiles unterliegen, ohne daß es einer vorherigen mündlichen 

Eröffnung ober eines dazu anberaumten Tages bedarf, während für 

Zufchlagserfenntniffe bei Zwangsperfteigerungen ein Eröffnungstermin 

und in affen übrigen Sachen, die dem Verfahren neuen Stifes ımter- 

Tiegen, eine mündliche Eröffnung woransgeht, welcher die Zuftelfung 

om die Parteien binnen acht Tagen nachzufolgen hat. 

Die Zuftelung der Ausfertigungen muß den Parteien felbft ge- 

macht werden; ihre Vertveter empfangen nur Abfchriften zur Kenntniß- 

mahıne. Den SLebteren Tann jedodh auch die Ausfertigung vechts- 

genügend zugeftellt werben: 

1. wenn fie zu den amtlichen Vertretern gehören; 

2, wenn mehrere Streitgenoffen Deputivte aus ihrer Mitte be 

ftefft Haben; 

3. wenn ein Parteivertveter ansbrüdfich zw Empfangnahme des
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Erkenntniffes, aud) ohne weitere Beglaubigung, fchriftlich beauf- 
teagt worden ift; 

4. wem die Partei fi) im Aıslande befindet, wohin reconman- 

dirte Zufendungen durch Die Poft nicht fattfinden, und Feinen 

Stelfvertveter jelbft befteflt Hat. Hier wird ihr ein Bevoll- 

mächtigtev ad hoc von Amtsiwegen zugeordnet, der ihre Ges 

reehtfame gleich einem Eurator (8. 1003. TH. IL. Tit, 18 Des 
ER.) wahrnehmen muß. 

Hinfichtih der Zuftellungsform gelten die allgemeinen Vorfehriften 

(j. oben 8. 86) mit folgenden Mafgaben: 

Bei Streitgenoffen gefehieht die Zuftellung an Einen, die übrigen 

werden allenfalls Durch bloßen Umlauf mit abfehriftlicher Beifügung 

de Urtheifstertes benachrichtigt. 

It Der Aufenthalt einer Partei unbefaunt, fo erfolgt die Be- 

fanntmmachung Des Urteils für fie duch einen vierzehntägigen Aus-' 

hang de8 Erfenntniffes an Gerichtsftelle; ebenfo bei Präclufions- 

und Ungehorfamsbefcheiden, welche auf eine öffentliche Ladung er 

gangen find; ferner, wenn die an Ausländer mit recommandirten 

Schreiben abgefandten Ausfertigungen zuritchgeliefert werben. 

An Parteien, welche nicht am Orte des Gerichtes oder in deffen 

nöchfter Umgebung wohnen, erfolgt die Zufendung der verfchloffenen 

Ausfertigung durdp Die Poft gegen Onittung Des Empfängers mit 

em Atteft eines vereideten Poftboten über die Zuftellung und bei- 
gedrüdtem Amtsfiegel. 

eve Zuftellung unterbleidt endlich, wenn eine Bartet in einer 

gerichtlichen Regiftratur darauf verzichtet oder gegen den mit der 

Zuftelfung beauftragten Beamten die Annahme veriveigert hat. 
Au derfchiedenen Fällen ift übrigens gewilfen Behörden von 

Amtswegen von ergangenen Urtheilen Kenutniß zu geben: 

Wäre durch; Irrtum ein anderes Crfenntuiß zugefertigt, als 
Bas tirklich beichloffene und bezüglich in Sachen neueren Stiles 
verfündigte, fo entfcheivet doch nie Teßteres und es find die Aus- 
fertigungen und Zuftellungen darnach zu berichtigen‘ Die Ber- 
Kündigung eiteg anderen als des zuvor befehloffenen Erfenntniffes 
würde Dagegen, wenn fie nicht fofort bevichtiget ift, eine fpätere Ab- 
Änderung ausfchliegen und mr dunch Nechtsmittel angegriffen wer- 
ten Können. “
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2 ©. überhaupt Gefeh vom 5. Mai 1838. ©. ©. 273. 
2) Berf. Int. vom 31. Januar 1850 Art, 86. „Die Urtheife werden im Nur 

men des Königs auegefertigt und wollftresft.“ 

3) Die betreffende Bezirföregierung foll nämlich volfftändige Abfhrift des Er= 
Tenninifes echalten, weldes gegen einen ihr untergeordneten Beamten wegen Its 
jurien aus Beranlaffung feines Amtes, ober wegen Negreßanfprüce, oder gegen 

Kaftenbeamte iwegen Gefvforderungen, ober gegen Kirchen und bdenfelben gleiche 
ftehende SInftitute, oder gegen ben Fisens erlaflen wird, Derorbn, vom 26. Decbr, 
1808 8, 47. Mathis X, 490. Jahıb. XLVI, 110, Zuf. Min. Bl. von 1839. 
©. 104, 123. Außerdem foll von jedem rechtefräftigen Erkenntniß wider einen Offie 
cier in Schulbfachen dem militärifchen Vorgefehten Nachricht gegeben werben, jedoch) 
ohne Abfchrift des Gefenntniffes. Anh. 3. ©. 09.107. ©, au fhon oben 8. 74. 

4) Denn die Ausfertigung ift nu die nadjfolgende Form des wirklichen Spruches. 

©. and Striethorft, Archiv VII, 353. Wegen des gemeinen Nechtes v. Dalwigf, 
praft, Grört. Hannover 1823 Nr. X, 

Wirkung der Mrtheile, 
(Rod, in ber jun, Monatsjgr. v. 1837, ©, 1—21.) 

170, Das nom Kichter einmal fürmlih erfaffene Erfenutniß 

Tann vom ihım felbft nicht mehr abgeändert werden; er Tann nur Irre 

thümer in Worten, Namen oder Zahlen berichtigen, eine Dunfeleit 

des Ansdrudes erfläven und einen übergangenen felbitftändigen Punkt 

nachträglich entfcheiden,' mosen das Nähere bei den Nedhtsmitteln 

vorkommen wird. 

Eine Rechtskraft erlangen die vichterlichen Urtheile, fobald die 

Sriften dev ordentlichen Rechtsmittel abgelaufen oder die gefegfich 

zuläffigen Inftanzen erfhöpft find, und zwar in dem Gimme, daß 

fortan, wein fie nicht etion noch auf außerordentliche Wege befeitiget 

werden, die vom Nichter anerkannten und feftgefeßten Nechte der Par- 

teien unter feinem Vorwande weiter angefochten werben Dürfen, viel- 

mehr derjenige, der ein vechtsfräftiges Urtheil für fich Hat, wider alfe 

Anfechtungen feines Gegners und derjenigen, welche an feine Stelle 

tveten, gefihert ift (Einl. 65. 66. 67. ©.D.1,16, 1). Keinesweges ift 
alfo die Rechtskraft eine allgemeine für Jederinann, fondern eitte be 

zügficge, Die nur unter den Parteien und ihren Nechtsnachfolgernt 

geltend gemacht werden kann, eine Wirkung fir Dritte aber blos 

infofern äußert, als das rechtskräftig fefigeftelfte Nechtsverhäftnig eine 

alfgemeine ftantsbürgerliche Behentung Hat und unter den rechten 

Parteien, d.h. folhen, die darin unmittelbar einbegriffen find ober 

einbegriffen fein würden, zue Entfeheidung gebracht ift.? 
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Su jedem Tale erftredt fi übrigens die Nechtsfraft nr auf 
den eigentlichen Urtheifstert (den og. tenor sententiae), nicht euch 
auf die Entjcheidungsgeinde.? Der Anfang der Rechtskraft beftimmnt 
fi nad dem Tage der Urtgeifszuftellung* 

2) ©. vorläufig ©9114, 1. 

?) So wird bie mter ben rechten Parteien feftgeftellte Sürtigkeit oder Nichtige 
feit einer Che für Jedermann, der feine befonderen Einfprugsrechte Hat oder geübt 
Bat, rechtliche Bedeutung haben; ebenfo der fonftige Familienfand einer Perfon; 
ferner der von den ober gegen ben Bertreter einer unbeiveglihen Sadje oder einer 
Sihfaft erfteittene Rechtezuftand. Bol. 4.8. 2.9. I, 12, 298, 299. 

%) ©.2.1,13,38. Bgl, Striethorft, Ardiv II, 273. IX, 124, Dies flieht 
Iedo bie Benugung der Entfdeidungsgrände zur Seftftellung bes Inhaftes und 
richtigen Sinnes nicht aus, Ghoas weit war hierin die D, Trib, Entfeheid, vom 
22. Aug. 1817 (Sim. u, Strampff, Nehtefpe. I, 62) gegangen, Die fpätere Rechte: 
übung ift bei weitem maßhaltender. &. Befonbers has Präjudiz 2080 und Entz 
fheib. XV, 462. Ya fe if fogar freng und Hält fi au in sonneren Sachen 
und Fragen nur an ben Tenor der nicht mehr anfehtbnren Entfcheidung. 

% Bl. Striethorfl, Archiv V, 114. 

Zortfehung. 

171. Die nägeren, mit dem befonderen Inhalte der vecht- 
Fräftigen Urtheile in Verbindung ftehenden Wirkungen find: 

IL. Demjenigen Theile, welcher von einer Anfprache des Geg- 
nes entbunden ift, erwächft daraus der Einwand der entfchiedenen 
Sache gegen die Ernenerimg derfelben Anfprache, in gleichem Mafe 
wie nad) beutfchen Keichgrecht 

IL Berurtheifende Erfenntniffe beftätigen im Wefentlihen nur 
ba8 bisher vorhandene Kechtsverhättnig und ftelfen dasfelbe feft, in- 
dem fie die erhobenen Streitfingen Kefeitigen.? Es verbleiben dem- 
nach dem dabei zum Grunde Kegenden Rechtöverhäftniß feine recht- 
lichen Eigenthünnlichkeiten® und die damit verbundenen Nebenbefugniffe, 
AS befondere Wirkungen treten hinzu: . 

a. Wider die durch vechtsfräftiges Urtheil Har beftimmten Grenzen 
. einer Sache ober Befugniß Tann nur ein fünfzigjähriger ent 

gegengefeßter reblicher Befigftand geltend gemacht werden, wen 
fih der andere Theil nicht etwa hei der Veberfäreitung uns 
geachtet feines erhobenen Widerfprudes Thon feit dreißig 
Sabren beruhigt hat* “ 

b. Dem Öläubiger erwächft gegen den zu einer eiftung verurs
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theiften Gegner das Necht anf Ztvangsvollftreefung binnen 

eines Zahres, demmächft eine Iudicatffage mit Mandate 

verfahren bis zum Ablauf von fünf Jahren, von da im or- 

dentlichen Verfahren. 

c. An die Stelle der Knyzen Verjährung, welcher eine Forderung 

in den Fällen des Gefeßes vom 31. März 1838 unterliegt, 

tritt mit ber rehtsfeäftigen Verurtheilung die ordentliche Ber- 

jährung.° 

I. Durch Eröffnung eines Zufchfogserfenntuiffes geht bei nothe 

wendigen Verkäufen das Eigenthum auf den Käufer über.” 

26 6.9.1,16,7. Dies gift aud; von einer angebrachtermaßen erfolgten 

Abweifung (vgl. Striethorft, Ardjiv XI, 294), desgleichen von Sneompetenzerfläruns 

gen, dafeın nur die Bedingungen der invede entfchiedener Sade wirklich vor: 

Viegen. Biveifel wegen der Sncompelengeintebe erheben zivat die Enifheidnngss 

geünde des DO. Trib, Uciheils bei Striethort XL, 171. Sepoh if daranf nicht 

mäher eingegangen. &. dagegen ein Urtheil des D. A. ©. zu Kübel in der Sarınl, 

Hamburg. O.R. 6. Eifenntnife 1855. ©. 75. — Auf Beweismittel, die bei Ent 

fHeidung einer Sache unzureichend befunden find, Tüpt fd} die Gineede natürlich 

micht ausdehnen, Dgl. Striethort, a. a. D. IX, 123, 127. 

2) Einen Beleg dafür giebt ©. D. 1,24, 13. Bol. Koh, Civil. 8.516, 2, 

3) 4.9. Bürgfhaft, Hypotfel, Cs Tiegt in Obigem bie volltündige Ber 

mugung des vömifhen Grundfages: evidenter iniquissimum est, exceplionem rei 

iudicalae ei proficere contra quem iudicatum est. 

4% 88. 1,9, 660, Bornemann, Eivilt, IL. ©. 213 f. 

5) Das Genauere im befonderen Theile bei dem Manbats= und Grecktionds 

proceß; auslindifche Meiheife haben nad eitem Präjubiz deö D. Trib, (394) diefe 

Wirfung nicht, 
%) &. das angef. Gefeß (8.251 8.10. Daß feldes auf) auf die Wedhfel 

verjäßrung anwendbar fei, ift zu Beilieiten. ©. bavan an f. D. 

7) 8% 1, 11,342.



  

Defswerer Theil, 

Das Verfahren in feiner vollftändigen Gliederung. 

Erfter Abfchnitt. 

Das Streitverfahren bei den gewöhnlichen Gerichten erfter 
Suftanz, 

Erfte Aötheilung, 

Das ordentlihe Derfahren. 

Sefegfihe Grundlagen desfelben. 

172. Dis in das Sahı 1833 bildeten die Vorfchriften der A.G.O, 
&h. I. it. 4—13, 25. die foft alfeinige Quelle für die regelmäßige 
Behandlung der Streitfachen oder den fog. ordentlichen Proceh, wel- 
Ger immer eintrat, mern nicht für beftimmte Fälle ein befondeves 
Verfahren vorgezeichnet war. Dabei beftand nur noch eine Ver 
Thiedenheit ziifchen dem Verfahren bei Obergerichten und Unter» 
gerichten und bei Iegteren wieder mit Rücfficht davanf, ob e8 Unter» 
gerichte erfter Mlaffe mit collegialifcher Eimichtung und Befeung 
durch wenigftens Drei vichterliche Beamte, oder Untergerichte zweiter 
Maffe, ohne folde Einrichtung, waren! Die Königl, Verordn. vom 
1. Iuni 1833 entzog, ohne den Iegteren Unterfchied aufzuheben, viel- 
mehr mit defien Berüdfichtigung, eine Menge von Nechtsfachen jenem 
ordentlichen Proceh und veriwieß fie zu einem neugebideten funmas 
tifchen Proceß; die fernere Königl, Verordt. vom 21. Iuli 1846 
aber erhob diefen zur allgemeinen Regel, zum ordentlichen Procek, 
und e8 ift demnach derfelbe aus beiden Verordnungen im Aufammen- 
halt, aus den Darauf Kezüglichen Königl. Specinlverordnungen und 
minifterielfen Inftvuctionen,? forie anspätflih noch ans der N. GO, 
foweit diefe damit verträglich bleibt, zu erheben,” wohei aber der
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frügere Unterfehied zwifchen Untergerichten exfter und zweiter Kaffe 

nicht mehr in Betracht Tommt, vielmehr alle Gerichte erfter Inftanz 
als Coflegialgerichte anzufehen find. 

)&08.9.1,25,3 und Kefer. vom 7. Rovbr. 1815. Jaheb. VI, 187. 

2) Bon bejonderer Exhebligfeit war die vom Juftignrinifter zur Ausführung 

der Berorbn. v. 1. Juni anı 24. Juli 1833 erfaffene Infteuction (Zahrb. ALI, 437), 

welhe ausdeädlich durd, eine 8. Cab. D. vom 17. Dxrtober 1833. ©. ©. 119. ge 

nehmiget ward und daburd; Gefeßesfraft erlangt hat. Zugleich warb Hierin der 

Zuftigminifter ermädjtiget, die Gerichte auf andertveite Erinnerungen über einzelne 

Anweifungen der Suftruchion zu belehren und zu Beicheiven, n 

3) Die duch Die Verordn, von 1. Juni 1833 Hervorgerufenen Schriften über 

das neue Bebilde finden fich verzeichnet bei Abegg, Dexf. ein, Geh. der preuß. Eiv, 

Proc. Sefebgeb. S. 237-—239. Darunter bot insbefondere Schering, ver Mandater, 

fümmarife und Bagatellproceg. Berlin 1843, eine brauchbare Zufammenftellung 

der Berorbn, vom 1. Suns mit fpäteren Gefegen and Minifterialverorinungen. 

Klage-Anbringen und Einleitung. 

173. Hinfichtfih der lage Anftellung und Einleitung gelten 

Die affgemeinen Vorfehriften (oben 8. 102—108 u. 81,8). € er- 

fordert jedoch Die thatfächliche Begründung der Mage eine Befondere 

Borficht, dag alfe Dazır gehörige, eines Beweifes bedürftige That 

fachen beftiummt angezeigt werden, weil fie außerdem in Diefer Inftanz 

. nicht mehr beridfichtigt werden (unten $. 178), auch, find die damit 

in Verbindung ftehenden Editions- und Adcitationsgefuche fogfeich 

beizufügen! Wird die age nicht zurücgemwiefen, fo erfolgt die Ein- 

Teitung duch fofort pevemtorifche Borladung des Verflagten zu einen 

Klagebeantwortungstermin vor ein Dazu benanntes Gerichtsmitglied, 

mit Freilaffung einer Frift bon zwei bis fehs Wochen nad) Der 

Kingezuftellung, vorbehaltlich des viehterfichen Ermeiiens, die Frift 

in befonders fehleunigen Sachen abzufirzen, in verwwidelten Fällen 

aber und auch aus anderen in ber Sache fiegenden Gründen zu 

verlängern, Deögleichen den Termin auf Antrag des Berflagten ein- 

mal zu verlängern? Dem Släger wird von ber Zagfagung blos 

Kenntniß und anheimgegeben, auch feinerfeits zu erfeheinen.” 

1) Beroron. vom 1. Juni 8.16.55. Nur diejenigen Nebengefude der ger 

Hadjten Art, zu welchen fh erft Fpäter Anlap ergiebt, Eonnen nachgebracit werben. 

2) Berordn. vom 21. Zufi 1846 8.2. 

3) Ehf. $.4,
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Antwort des Verflagten. 

174, Räumt ber Verflagte in oder 6i8 zum angefeßten Nechts- 
tage den Anfprucd; in geeigneter Forın ein (oben 8.125), fo wird 
auf Vortrag des Gerichtspeputivten in nächfter Sigung der betref- 
fenden Gerichtöabtheilung der Anerfennungsbefcheid (8.162) abgefaht, 
felöft wenn Mläger nicht erfchienen ift.! Außer diefem Falle hat der 
Derflagte die lage vollftändig zu beantworten und fh im Befon- 
deren Darüber anszulaffen, welche der Xhatfachen des Mlagenntrages 
er beftveite, Foiwwie alfe Einveren auf einmal vorzutragen md that- 
FRhlich zu Kegründen;? nicht minder feine Gegenforderungen, welche 
aur gleichzeitigen Berhandfung als uneigentliche Widerflage geeignet 
find.’ Endlich find and) von ihm die mit. feinem thatfächlichen 
Vorbringen in Verbindung fehenden Ehitionsgefuche fofort anzu 
bringen.‘ 

Bi fi der Verflagte zuerft mit proceghindernden berzöger- 
lichen Einreden der obigen At (8.109) fügen, fo muß er fie, 
foviel er deren Hat und gebrauchen teilt, auf einmal worbringen und 
befpeinigen, mit dem Antrage, daß Darüber gunächft verhandelt und 
erfannt werde. Wird derfelde indeg — wegen mangelhafter that 
füchlicher Angaben und Befcheinigung — nicht begründet gefunden, 
fo muß der Berflagte in einen neiten Rechtötage die ordentliche 
Klagebeantwortug wolßzichen md e8 wird fein früheres Borbringen 
nur infoweit beachtet, als ex fi Darauf wiebernm bezogen hat’ 

Iede fowohl vorläufige wie fchließfiche Klagebeantwortung muß 
Übrigens entteder nor der Partei, die noch feinen Rechtsanwalt ber . 
volfmüchtigt Kat, zum Protofoff zur beftimnten Zagezeit eıflärt oder 
unter beranttosrtlicher Beglaubigung (8. 81, 2) fpäteftens im Ter- 
mine eingereicht Werben. Hat fie einen Rechtsanwalt beftelft, fo 
muß und darf diefer die Vernehmlaffung nur fhriftfich einbringen. 

1) Berorbn, vom 1. Sun 1833 8, 13. 
2) Ebdf, 8.14, 
°) &bbf. 8.59. Infusion vom 24. Zuli 1833 8.29.30, Bol, Refeript 

vom 8, Ottober 1837. Jahıb. L, 497. 
 Bersrdn. vom 1. Iuni $, 16, 
’) Berordn. vom 21. Juli 1846 8.5, 6,« 
9) Gbof. g3. 

14
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Abflug des Borverfahtend und Form deöfelben. 

175. Dem Exneffen des Gerichtes bleibt überlaffen, wenn bie 

Kagebeantioortung des Exftverfiagten Thatfachen anführt, die in der 

Mage nicht vorgefommen find, oder Einveben aufftelft, dem Kläger 

noch zu einer Nepfil, d. i, einer bollftändigen Beantwortung der 

Mlagebeantwortung und den Berkiogten wiederum zu einer Duplit, 

di. nollftändigen Beantwortung der Neplit, einen Tag zu feßen.! 

Jedenfalls ift der Mläger, wenn eine ımeigentliche Wiberffage er- 

hoben ift, hierüber als Widerverliagter gleih dem urfprüngficen 

Berflagten mit feiner Antwort mit beftimmter Zagfagung zu herr 

nehmen. 

Zu offen diefen Fällen ift dem bevollmächtigten Nechtsanwalt 

der betreffenden Partei die fehriftliche Einreichung der Exriiärung auf- 

zugeben. Sonftwird ihr felsft Tag und Stunde zur protofollarifähen 

Abgabe ihrer Erflärung gefeit, mit der Befuguiß gleichwohl, felbige 

in einer verantwortlich beglaubten Schrift ($. 81, 2) vor Ablauf des 

gefegten Termins einzugeben.’ 

Ueberdies ift das Gericht befugt, nach erfolgter Klagebeantwor- 

tung, 88 fei mit ober ohne ein ferneres Parteiverfahren der gefgil- 

derten Art, fowie in jeder weiteren Lage des Verfahrens, in Dazu 

geeigneten Saden, namentlich in Neduungs- und Baufadhen über 

zu bezeichnende Gegenftände nod; eine nähere Exdrterung vor einem 

dazır beauftragten Gerichtsgliede anzuordnen.‘ 

Sind Epitionsgefuche wider Dritte angebracht, fo find diefelben 

in befonderen Schriften oder Protofollen mit den Parteien zu ver 

handeln. 

Erfheiten in einer der Verhandlungen affe Parteien, fo Tann 

auch die Sühne unter ihnen verfucht werden.° 

1) Berorbn. vom 21. Suli 1846 8.7.8. 
2) Beroron. vom 1. Juni 1833 8.59. Diefe Beimmung ift duch den zus 

vor angeführten $.7 von 1846 nicht aufgehoben, zumal eine felöft. uneigentliche 
Wiperflage immerhin auf befonderen Thatfachen beruhen wird. reilich wäre das 
nicht der Fall, wie e8 denfbar if, fo winde $. 7 ausreichen, 

3) Berordn, von 1846 8.7. 
2) Ef. $. 14. 
5) Berordn, vor 1. Sunt 1833 9.17. ©. auch den folgenden Gab. 
%) Bol. Berorbn. vom 1. Juni $. 15,



    

8.176. Abfchn. 1, Streitverfahren bei Gerichten erfier Inftanz. 211 

Hauptberfahren. 

176. Der folchergeftaft vorbereitete und befeftigte Streit wird 
durch ridhterliche Verfügung zur mindlichen Verhandlung unter Bor- 
Indung der Parteien veriviefen,' Ein Verzicht findet darauf niemals 
ftatt,? jedoch darf die Ausfegung verfügt werden, 

2 

b. 

wenn ziwedmäßigerweife erft ein Ebitionsgefuch gegen Dritte . 
äu erledigen ift;* 
wenn bie Parteien übereinftimmend beantragen, noch hor der 
mündlichen Verhandlung Beweife, über deren Erheblichfeit Fein 
Zweifel obiwaltet, aufzunehten.* 

Anh darf die Vertagung Der Berhandfung fehon auf den eitt- 
feitigen, durch erhebliche Gründe anterftügten Antrag einer Partei, 
jedoch nur einmal, erfolgen. 

4. 

e 

d. 

e. 
Nah dem Abfchluffe der ganzen Berhandlung Hat das Gericht 

Die Verhandlung feldft beftehet:* 
aus einem Furzen mündlichen Vortrage des bisherigen Depu- 
fieten oder hei deffen Verhinderung eines anderen Mitgliedes 
des Gerichtes, worin Die Rage der Sadje auf Grund der vor 
ansgegangenen Verhandlungen darzuftelfen ift; 
aus den Vorträgen der Parteien — wobei Verflagter Das 
Teßte Wort hat — oder der allein erfchienenen Partei, ber 
aüglich ihres Vertveters ober de8 ihr äugeorhneten Beiftandes,? 
während der norfigende Richter durch Fragen und Erinnerungen 
Anlag zu beftinunten Aeußerungen über aufzufläxende Punkte 
geben Tann, unlengbar auch noch neie Thatfachen zur Wider 
fegung der legten Behauptungen des Gegners angeführt wer- 
den Dürfen, foweit man Damit nit fhon ausgefchloffen ift 
(8. 178); | 
aus der Vernehmung des eva Beigefadenen zue Aufklärung 
888 Sachverhaltes;* - 
aus ber jest fon möglichen Erhebung der etwa zur Stelfe 
befindfichen Bemeife; 
aus einem Sühneverfuch, in jedem dazu geeigneten Zeitpuntte.! 

über die Entfeheidung zu berathen und zu beichließen. 
1) Beroron. vom 1, Juni 1833 8.18, « 
2) Berorbn, vom 21. Suli 1846 gl 

14*
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3) Berorbn. vom 1. Juni 8. 17. 
4) Berovon. vom 21. Juli $. 1. 

6) Berordn, vom 1. Suni $. 19, vom 21. Jufi 8. 10. 

% DBeroron, yom 1. Juni $, 26. Inftvitchien vom 24. Juli $.32, Der wer 

fentfiche Swe£ fan nur fein: für die Parteien, ihre Angriffe: und Bertheibigungs- 

mittel anseinandergufegen und vorzubringen, sund noch in biefer Lage ber Sadıe 

zur Unterftügung vorgebracht werden Fanı, imgleichen die Gründe Des Gegners zu 

widerlegen; für das Gericht, fi möglihft über das Vorgebrachte aus dem Munde 

der Parteien oder ihrer Stinmführer aufzufläven. 

7) Nengfifiche Beftimmungen, ob eine Partei felbft neben dem Antwalt zum 

Worte zu Iaffen fei und deugfeichen, hat das Gejeß nicht getroffen, fondern bem 

Keitungsamt überlaffen. Mit Recht. Sind mehrere Streitgeneffen zu hören, fo 

wird bei gleidhen Sntereffen und Streitmitteln der Gerignetefte zu hören fein, fonft 

Zever für fi. Bl. die Veroron. für Pofen vom 9. Zebruar 1817 8.31. 

3 ©.9.1,19,5u6. 
9) Beroon, vorn 21. Zuli 1846 $. 11. 

30) Berordn, vom 1. Juni $, 28. 

Entfpeidung. 

177. Die Beichlußnahme des Gerichtes Fann fein: 

ein Endhefheid in der Sarhe jelbft mit fofortiger Eröffnung des= 

felßen, wenn and) in vorerftiger Befchränfung auf ven heftimmt 

befehloffenen Urtheifstert (tenor sententiae) und auf die wefent- 

Yichen Entf—heidungsgründe, vorbehaltlich deren weiterer fchrift- 

Yioher Auffegung, Genehmigung und Vollziehung din die 

Richter, weldhe an der Verhandlung und Entjheidung Theil 

genommen haben, bis zur nächften Sieung;' 

eine Bertagung des Erfenntniffes auf eine andere, gewöhnlich 

nicht über acht Tage hinauszufegende Sikung;? 

die Anordnung einer fortgefegten mündlichen Verhandfung, wenn 

in der bisherigen von einer Partei anno zuläffige That- 

umftände und Beweismittel angebracht find, auf weile der 

andere Theil nicht vorbereitet fein Tonnte; 

die Anordnung einer Beweisaufuchme, durch eine fofort abzu- 

foffende und zu eröffnende Nefolntion, welche die zu beweifen- 

den Thatfachen und Beweismittel fefifegt!  « 

Die weiteren Verfügungen im egteren Falle richten fih nach 

der allgemeinen oder bejonderen Befchaffenheit dev Beweismittel. 

Soll ein Eid non einer Partei geleiftet werden, melde in der 

Nähe des Gerichtes wohnt, fo ift dazu eine neue Gerichtefigung,
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gervößnlich nach acht Tagen, in dringenden Fällen auch früher at 

zuberaumen; bei abwefenden Parteien Das Gericht ihres Wohnortes 

zu erfuchen Dem Gegner des Schwärenfollenden wird davon nur 

Nahrigt erteilt und zu erfäheinen anheimgeftellt, im Falle des 

Nichterfheineng aber ein Bevollntächtigter von Antswegen Beftelft,° 

Handelt e8 fi um eine andere Beweisaufnahme, fo Tann das 
Gericht entiweder dazu eine nene mündliche Verhandlung anfegen, 

oder die Ernennung eines Commiffars Dazu befehliegen, bezüglich bei 

einem auswärtigen Gerichte veranlaffen.” 

If die angesrönete Beweisaufnahme erfolgt, fo wird entiweber, 

wenn fie in der Gitung felbft ftattgefunden Hat, auf der Stelle zu 

einer mündlichen Schlußverhandlung mit den Parteien übergegangen, 

der 28 wird ein endlicher NRechtstag (Schlußtermin) Hierzu angefett, 

um daranf Das Exfenntniß fofort oder Doch im eimem fofort ange- 

fegten neuen Sikungstage abzufaffen und zu eröffnen. Eine nadı= 

trägfiche Erhebung nener Beweife ift nur. auf Antrag ftatthaft, wenn 

nämlich od) eine Eideszufchiebung erfolgt oder das Dafein Der 

neen Berweife fich erft aus der ftatigehaßten Beweisaufnahme er 

geben hat.° 

2) Beroron. vom 1. Suni 8.29. Suftenchion vom 24. Juli $. 38. 41. 
2) ©. ebbf. und Verordn, yom 21. Juli 1846 8. 12, 

3) DBeroron. vom 1. Juni 8. 27. 
4) Ghöf. 8.30. Die Parteien erhalten davon nur auf.Berlangen Abfcrift. 

Nefeript vom 3. Auguft 1833. Yahıb. XL, 461. Db gegen ein folches Kefolut 
Befäiwerde zuläffig fei, darüber f unten bei den Rechtamitteln, 

5) Berordn. vom 1. Juni $. 31.32, Infteuetion vom 24. Juli 8.40, Ber: 
orbn, yom 21. Zuli 1846 8. 12. Können Eide mr an Cuftusorten gefeiftet wer 
den (oben $. 101), fo muß dazu ein Deputixter oder Conmtiffar ernannt forrden. 

Die angeorbnete Frifibetimmung gilt übrigens aud von anderen als ben Durch 
Beweisrefofut auferfegten Giden, z.B. von Diffeffionds und Gefägeberide. Nefer. 
vom 7, October 1833. Jahıh. XLIIE 414, 59. . 

%) ®.9.1,10,374. Alfo auf feine Kollen. Das it allerdings unbillig, 
wie Ko, Eiv, Proc. $. 252, 8. bemerft bat. 

7) Berorbn. vom 1. Zuni 8.33. Berorbn, vom 21, Sufi 8.11. Sollen Zen: 

gen auswärts vernommen werden, fo muß natürlich das Erfuchungsfchreiben genau 

die Thatfachen anzeigen, über welde nad bem Nefolut die Abhör befchloffen if. 
Eines eigenen status causae specials, wie die #. ©. D. I, 10, 218 vorfehreibt, ber 
darf es dazu nicht; ex tft auch nicht unbedenklich, zumal wenn bei feiner Aufnahme 
die Parteien nicht mitvertreten werben follten« 

8) Deroron. vom 1, Juni 8. 34.35,
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Ungehorfamsnachtheile. 

a. In der Barteiverbandlung. 

178. Schon oben (8. 67) ift anf die Strenge der Ungehorfams- 
nochtheile im Verfahren neuen Stiles Hingewiefen. E3 find Diefe: 

Der Berklagte wird zur Vernehmlaffung auf Die Klage unter 

dem Nachtheile geladen, daß, wern er nicht zur beftimmten Stunde 

(oben 8.173) evjcheine, die in der Klage angeführten Thatfachen 

für zugeftanden erachtet werden winden und deninach, foweit Nech- 

tens, gegen ihn erfuunt werden folle; Daß ferner, auch wenn er er- 

fheine und die Klage nicht vollftändig beantivorte, jede Thatfache 

und Urkunde, worüber er fic) nicht erklärt, für zugeftanden und au 

erfannt werde erachtet werden; daß endlich auf Einreden, die er nicht 

bei der Klage norbringe, foweit fie auf Thatjochen beruhen, Teine 

weitere Rückficht genommen werden folle" 

Exrfoheint der Verklagte demnach nicht, fo wird, felbft ohne fer- 

neren Antrag des Klägers, in der nüchften Sikung des Gerichtes 

ein Ungehorfemsbefcheid, auf Grund der für zugeftanden anzuneh- 

menden Thatfachen wider ihn abgefaßt und ihm zugefertiget.” SIedoch 

fteht Dagegen eine Neftitution zu, um noch in erfter Inftanz zum 

vollen vechtlihen Gehör zu gelangen. (S. bei den Nechtsmitteln.) 
Schlimmer fteht e8 nit der unnolfftändigen Einlaffung auf die 

Thatfachen der Klage. Das aus dem Stilffehweigen des Berlagten 

abgeleitete Zugeftändnig® Tan nur in der Berufungeinftang ver 

beffert werden. Dasfelbe gilt von nicht vorgefgügten thatfüchlichen 

Einreden.! " 
Die Aufforderung zur Neplif und Duplik erfolgt unter dem 

Nachtheile, daß im Mangel einer volfftändigen Bernehnlaffung auf 

die Rlogebeontwortung, bezüglich auf Die Nepfif, Die vom Gegner 

angeführten Thatfachen und beigebracten Urkunden, worüber Feine 

Erklärung abgegeben worden, für zugeftanden und anerfannt erachtet 

werden wwinden, fernere thatfächliche Entgegnungen (Neplicationen 

und Duplieationen) auch in Diefer Inftanz nicht mehr vorgebracht 

werden dürfen.’ 

Die Borladung zu der mündlichen Verhandlung wird endlich 

dahin gerichtet, dap im Falle des Nichterfcheinens beider Theile Die 

Acten auf Roften des Klägers forigefegt (reponirt) werden würden;*
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daß ferner jeder Theil Die in Bezug genommenen oder nur in Ab» 

fogrift beigebrachten Urkunden urfchriftliih zur Stelle zu bringen’ 

habe, im Webrigen aber jede ftreitige, von Dem Nichterfchienenen ans 

geführte, mit Beweismitteln nicht unterftügte Thatfache fin nicht 

angeführt, olfe vom Ausbleibenden vorzufegende Urkunten für nicht 

beigebracht erachtet, alfe vom Gegentheil angeführten Thatfachen aber, 

denen noch nicht ansdräckich widerfprochen worben, für zugeftanden, 

imgfeihen die vom Gegentheil beigebrachten Urkunden für anerfannt 

angefehen werden folfen.? " 
In einem folhen Falle ift nun durch die Verhandlung feldft, 

eventuell bei dem Fünftigen Urtheil, dasjenige feftzuftellen, t0a8 twider 

den Ausbleibenden gelten fell,’ e8 fei denn, Daß dev Erfehienene auf 

Actenfortlegung anträgt, was fowohl dem Kläger wie dem Berfing- 
ten quftehet.' 

Gleiche Grundfäge gelten von den fortgefegten mündlichen Ber- 
bendlungen der Parteien.” 

3) Berorbn. vom 1. Juni 1833 $.8. 12. 14. 

2) Beroron. vom 1. uni 8.12. Deroron. vom 21. Juli 1846 $. 4, „ohne 

Antrag des Klägers und felbft alsdann, went berfelbe nicht erfhienen if.” Ce 
wird alfo das Kfagegefuch als fortdauernd mirffam angefehen, fo lange es nicht 
gurüfgenommen it. " \ 

2) Daß der Mangel einer vollftändigen Einfaffung In Betreff einzelner 
Punkte fo ftteng geahndet wird (Werorbn. vom 1. Zuni $. 14), war vormals nur 
eine Eigenheit des jächfifhen Procefrechtes, wobei aber die Vorfcrift einer artieus 
Tirten Einlafjung befand und ucd} beftchet. Der früheren preußifchen Gefeßgehung 
war biefe Strenge fremd. 

% ©. die Berorbn. von 1, Zum ebbf, Daß Berklagier nee Thatfachen nicht 
einmal zue Unterfügung fon vorgebtachter thatfächlicher Ginreden folle anführen 
dürfen, wie Schering a. a. D. Art, 333 aufgeftellt Hat, ft weber im $.14 0.8. 
gefagt, no) auch aus der Vorfchrift des $. 44 über das Appellationsvsrfahren her- 
zufeiten und felbft in ber Snflrustion vom 24. Juli 1833 8.29 nicht austrädtih 
gefagt. 

5) Beroron. vom 21. Sufi 1846 8. 8. 

6) Beroron. vom 1. Suni 8.23. 
7) Ebbf. 8.18. 

3) Beroron, vom 21. Suli 1846 8. 9. 

°) Daß das Urtheil felbit auch exft eine foldhe Feftitellung treffen dürfe, Tiegt 

in der Faffung des 8.9.0. DO. Wenn une die erfcheinende Partei die Fort: 

feßung ber Sache verlangt, Bringt fie felbft erft noch neue zuläffige Thatfachen 

und Beweife vor, fo muß eine Vertagungwiach 8.27 der Berorbn. vom 1. Juni 
fattfinden, wobei der Ansgebliebene wieder feine Nechte wahrnehmen Tann.
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10) Berordn. vom I. Zuni $. 24. 
1) Anders, wenn es fih um eitgelne Nete der Beweisaufnahue, 3.8. vor 

einem Gommiffer, allein hanpelk, 

b. In Betreff der Beweifung. 

179. Obgleich) noch die neuefte Gefeßgebung, ivie in milberer 

Veife fhon MEN. G.D., soransfeit, daß Pie Parteien zur Be 

wahrheitung ber von ihnen beigebrachten Thatfachen fofort auch tie 
geeigneten Beweismittel anzeigen und hezügfich worlegen,” fo ift doc 
anf die Unterlaffung oder unvolfftändige Beibringung nicht ohne 
Weiteres Die Strafe der Ausfehliegung gefegt, vielmehr ftillfchweigend 
eine nachträgliche Beweisangabe und Vorlage auch nech in dev münd- 
lichen Verhandlung wor Erfaffung des Veweisrefolntes geftattet, im 
Bejonderen aber ein Eivesantrag noch bis zur Abfaffung des 
Erfenntniffes zugelaffen und jelbft noch die Angabe neuer Be 
weife, deren Dafein fich erft aus der fehon erfolgten Beweisanfnahne 
ergeben hat,” 

Beltimmter ift die Stellung jeder Partei zu dein Beweishorbrin- 
gen Des Gegevs. Man hat nämlich in feiner nächften Gegenhand- 
tung nicht allein wider die Zufäffigfeit und Glaubiwürdigfeit Der 
andererfeits vorgebrachten Veweismittel feine Ihatfüchlichen Einwen- 
dungen worzibringen, welde einer befonderen Erörterung bedürfen, 
und zwar bei Verluft derfelben in erfter Inftanz, fondern auch fich 
über Die jenfeits angeführten Urfanden zu erffären, fo weit darüber 
eine Erfiinung fehon bei Dem Anführen des Gegners nd mit deffen 
Mittgeilung möglich gemacht ift, d. h. eine Nichterffärung über Das 
Dafein und den angegebenen Inhalt einer Mrkmbde würde als Zur 
geftändnig und die Nichterffürung über die vorgelegte Urfchrift als 
Anerfennung zu gelten haben? . 

Nichterffärung auf den beftimmten Gidesanting Dde3 Gegners 
gilt als Verweigerung bes Eides,‘ ebenfo die Nichterffürung über 
einen zurüdgefhobenen Eid Seitens des wfprünglihen Gidgebers. 
Ungehorfom des Schwörenfolfenden am Schwurtage zieht die gleichen, 
fhon oben $. 184 bemerften Nachtheile nach fich. 

2 6.9.1,5,5.172. 6,14. 9,41.6, 16% 10,2. uff 
2) Veroron. vom 1. Juni 8.27.35. Vgl. Schering a. a. D. Art, 333. Die 

orte „Bis zue Nbfaffung des Erfenutniffes* Fonnen übrigens nur fo viel heißen,
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als 5is zum Schluß der mündlichen Verhandlung, nady welder zur Abfaffung des 
Srlenntniffes gefgritten seird, To daß alfo der Gegner noch gehört werden Fann, 

> Tolgt ans der Veroron. vom 1, Juni $. 14. 45 und aus 8. 8 der DVerordn, 
vom 21. Suli 1846. 

*) Shen nad ©. D, 1,10, 291. 295. 297. Bis zur mündlichen Berhand: 
Tung ift die Grffärung für zuläffig angefehen in Sommer, N, Archiv XVI, 589. 
Bei enentuellem Cidesantrag ift angenommen worden, baf bie Erklärung ext banın 
abzugeben fei, wenn der Richter auf den Eid einzugehen erheblich befinde, D. Trib, 
Bräjud, 2649 und Urtheil 6. Steielhorit, Archiv XVIM, 255. 8 laffen ih in- 
be ebenfowohl Gründe für die Pflicht zu einer fofortigen Erflärung angeben, wenn 
der eventuelle Givesantrag überhaupt zuläffig if, 

%) ©.9.1,10,296. Diefe ganze Beftimmung ift freilich nicht vet erklär- 
ti, wie fon Grävell dazu bemerkt Hat, Dee Eidgeber Fun gefeglich nichts 
Anderes als den heimmgegebenen Gid leiften, 

Vorausfegungen zum Eintritt der Ungehorfamäfoigen. 

180. Weber den Eintritt der Ungehorfamsnaditheife entfcheidet 
im Laufe des angezeigten Verfahrens der beftimmte Stundenfchlag,' 
wen fih außerdem Die bereits oben (8. 89) verzeichneten Bedin- 
gungen vorfinden.’ 

Beftehet eine Partei aus mehreren Streitgenoffen mit einer 
wahren Ntechtegemeinichaft, fo Tann der Ungehorfam des Einzelnen 
den Uebrigen nicht fhaden, ja, wofern feite Trennung des Ber- 
fahrens bereits ftattgehabt Kat, nicht einmal bewirken, daß gegen den 
Ungehorfamen früher erkannt werde ald gegen die Hebrigen, felbt 
wenn der Gegenftand ein theilbarer wäre. 

Sollte dagegen eine Streitgenoffenfchaft ohne alle Nechtsgemeine 
fohaft, alfo nr eine rein fühjective Kagehäufung zugelaffen worden 
fein,‘ fo würde jedenfalls der Ungehorfan bei der Magebeantiwortung 
zu einer Trennung der Entfeheidung führen und im Uebrigen jeber 
Mitftteiter nach feinem Verhalten und Vorbringen zu beurteilen fein,® 

) Cab. D, vom 18. Osteber 1837. ©, ©. 147. Man hat ih allmälig an 
bie babur nöthig getorbene Pünktlichkeit gewöhnt, Aber fie Fan noch zu ent 
fegliien Hätten führen. Mit Zug hat ein Min. Refer. vom 15. Mai 1840 (Zufl. 
Din. BL. 179) den Gerichten billige Nücfichtnahme und Bermittelung in geeigner 
ten Fällen anempfohlen. Bel. Schering, Mand.s Bagat.-Pror. Art. 313 f. Bei 
Nebenverhanbfungen, die nicht im Verfahren neuen Stils, fondern nod; nad; der 
Berföeift ber früheren Gefepgebung vorgenommen werben, z.B. bei commiffarifchen 
Beugenverhören, Urfunbenvorfagen und- Recogittionen werben noch bie nachfichtigeren 
Beflimmungen der ©. DO. Pag finden.
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2) Iufonderheit alfo gehörige Aufforderung und Androfung. Soll eine Bars 
dei jelbft etwas thun, 3.2. einen Gib feiften, fo ift angenommen, da fie felbft 

geladen fein muß, follte fie auch einen Bevollmächtigten Haben, Gntfiheid. des 
D. Teib. vom 11. December 1841 6. Ulrich, Archiv VI, 551. Wenn nun aber 
der Vevollmächtigte ansoräflich auch zur Gmpfangnahme ber verfönlichen Ladungen 
beauftragt wäre? 

3) Solgt aus der ganzen Behandlung der Streitgenofienfhaft in der ©. D,, 
befonders aus 1, 14, 14a. ©. fon oben 8. 45. 

*) Nänfich bei blos gleihartigen, nicht rechtegemeinfhaftlichen Verhäftniffen, 
vwermiöge der bereits 8.45 Note 3 angef Cab. D, vom 7. Mai 1838 (v. Kampb, 
Sahrh. LI, 374 ff.) 

5) ©o au Refer, vom 7. Zuli 1837. Safıb, L, 101. 102. 

Allgemeine Regeln der Verhandlung. 

181. Den Mittelpunkt der ganzen Verhandlung bildet Das 

Gericht (in der betreffenden Abtgeilung), ingbefondere der Vorfigende, 
Dem Ietteren gebührt namentlich: " 

die Ernenmmg der Deputirten in den einzelnen Sachen; 

die Ernennung der erbetenen oder von Amtswegen beizugebenden 

Berofmächtigten oder Rechtöbeiftinde; 
die Anfegung der Nechtstage und Die Bernilfigung einer Vers 

tagung,! wenn nicht in ber Verhandlung der Sache felbft darum 

gebeten wird;? 
die Leitung der mündlichen Verhandlung, die Sorge für gehörige 

Erörterung der Sache, der Sühneverfuch dabei, das Discipfi- 

narifhe Einfchreiten gegen BVerlegungen dev Drduung, ber 

Abjchlug der Verhandlung. 

Dronungsmäßig foll das Verzeihniß der zur mündlichen Ber 

handlung an einem Tage beftimmten Sachen drei Tage zuvor vor 

dem Sigungsfaale aushängen und die Verhandlung nach der Reihen- 

folge Diefes Verzeichniffes vor fich gehen, falls Feine dringenden r- 

fachen nach dem Ernteffen des Gerihtes eine Abweichung erfordern.‘ 

Ueber jede mündliche Verhandhrng ift fchlieglich durch den Ne: 

ferenten ein Protofoft aufzunehmen, welches enthalten fol: 

die Namen der anwefenden Gerihtsimitglieder; 
die Namen der Parteien und ihrer Sachtwalter, auch ob fie er- 

fohienen find oder nicht; 
den Gegenftand des Nechtsftreites; 
den Gang der ftattgefundenen Verhandlungen im Allgemeinen;
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die Zugeftänbniffe ber Parteien, deren Aufzeichnung verlangt wind, 

fowie Diejenigen Exflärungen der Parteien, deren Aufnahme 

das Gericht erheblich erachtet; 
natürlich auch, als zum Gang der Verhandlung gehörig, den Bes 
fehluß des Gerichtes and defien Beranntmadung* 

Das Ganze wird den Parteien worgelefen und nad) deren Ein: 

wendungen berichtigt ober vervolfftändigt. Einer Unterfchrift derfel- 

ben aber bedarf e8 nicht, fordern e3 wird nur won den Mitgliedern 
des Gerichtes felbft wolfzogen.’ 

2) Bol. wegen der Prorogationsgefuche die Snftruction yom 24, Iuli 1833 
8.22, 27.34, 

2) Vgl. Nefer, von 5. Zuni 1839. Zufl, Min. Bl. 217. 
?) Berorbn. vom 1. Juni 1833 8.26, Inftructon vom 24, Juli 1833 8.22, 

Degen ber Disciplinarmittel |. fen oben 8.77. Hinfihtlich des dafelbft nicht 
näher bemierften, allerdings etwas zweifelhaften Berhältuifes der 8. Cab. D. vom 
24. Ditober 1838 zu der Iuftenction vom 24. Zufi 8.36 vgl. Schering, Mand,- 
Bagat.Proc. Art, 386-389. Sollte eine Partei mit Entfernung zu betreffen fein, 
fo Fönnte zivar gegen fie wie wegen Ungehorfams milverfahren werden (Schering, 
Art. 393), allein das Gericht Hat Hierin fehlechterbings eine andere Negel nit zu 
befolgen als die der Billigfeit und des Anfkandes, 

4) Berordit, vom 1. Juni 1833 $. 21, 
5) Angef, Beroron. 8.36. Sufruction bazı $. 41. 
9) Angef. Inftrnction 8. 41. 
?) Gbf Dab es felbit zu einem gefhloffenen Vergleiche der Uuterfehrift bee 

Parteien nicht bebürfe, behauptet Koch, Civ. Proc. 8.138 a. €, Dies ift aber 
nicht ohne Bedenken. Der Vergleich, Tiegt eigentlich außerhalb der wefentlicen 
Gegenflände des Sigungeprotofolles. Borfichtige Gerichteabtheilungen Taffen darz 
über ein Nebinprotokell nad. der ©. D, aufnehnten, 

Biveite Ablheilung. 

Das fummarifhe Derfahren. 

1 Das abgelürzte ordentliche Verfahren. 

182. Eine Abkürzung des ordentlichen Verfahrens ift vorge 
fchrieben:* 

1. in Wechfelfachen; 

2. fir lagen, welde auf Einzahlung der in der Affecuranzpofice 
werfprodhenen Prämie binnen dreißig Tagen nach) der Zeich- 
zung (ALR. N, 8, 2110) erhoben werben; 

3. in Arreftfachen, weldhe mit dev Hauptfache nicht zugleich ver 
handelt werden;
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4. in fog. eigentlichen Mexcantiffachen, d. . in folchen Rechts- 

ftreitigfeiten, weld;e zu Zeiten und an Orten eines Tebhaften 

Handels- oder Schiffsnerfehres unter den hieran Betheifigten 

entftehen und Wofür eigene genifchte Deputationen aus Nic 

tern und Handelskundigen angeordnet find oder werben; 

5. fir die im possessorium summariissimum zu berhandelnden - 

Streitigkeiten und Spolienfachen; 

6. in Baufachen, wenn c8 fi won Fortfegung oder Vernichtung 

eines fchon wirklich angefangenen Banes handelt; 

7. in Miethsfachen, wo es fih um Einvhumung oder Verlaffung 

einer Wohnung und über die Befugniß zur Auffündigung der 

felden handelt; 

endlich: 

8. in anderen fchleumigen und in einfachen Sachen, in welden 

das Gericht die Abkünzung angemeffen erachtet,’ 

3) Berorbn. yon 21. Iufi 1846 8.13. Es fteht auf gleicher Linie mit dem 

allgemeinen funmarifchen Verfahren (processus summarius indeterminatus s. ge- 

meralis) des gen. deutfch. Neichsprorefies. Syftem 8. 400, Der Gegenfab zwifchen 

ordentlichen und funmmarifchen Proceh findet fih beifäufig and in du ©.D. 

1,46, 40. — Die Beroron, vom 1. Juni 1833 Einl. gebrauchte dafür Then" die 

Benennung: abgefürztes Verfahren. — Die fperiellen fanmarifigen Brochhartmn 

felgen im nädjften Abfguitte, 

2) Ob Hinwiederum der Kläger flatt des abgefürzten Verfahrens das srbents 

liche Beantragen dürfe, ift soohl nur dann zu bejahen, wenn die Befdleunigung deö 

Verfahrens nur zu feinen Gunften dient, Co ift and 4.8. gleihmäßig von 

dem Appell.Ger. zu Hamm und den D, Trib. erfannt worden, dag ber Inhaber 

eines zur Verfalfzeit nicht bezahlten Wedhfels feinen MWedifelregreß gegen den Auss 

fteffer fowohl im- ordentlichen ala im Wedhfehprocep nehmen Fönne Gteiethorit 

V,70. In anderen Fälfen Tann das fehr zweifelhaft fein, auch Hat es fiher nicht 

im Syftem der ©. D. gelegen. ©. Iden oben 8. 1086. 

183. Die gemeinfanten Negeln des abgefürzten Verfahrens! find: 

1. Auf die Klage wird fogleih.Tag und Stunde zur Klage 

beanttwortung und zur mündfichen Verhandlung, fewie zur urfhrift- 

Yicpen Vorlage der Urkunden von dem erfennenden Gerichte ande- 

ranmt,? mit dem Erfolge, Daß, wenn beide Theile ausbleiben, die 

Hcteniveglegung verfügt, gegen den alfein ausbleibenden Berflögten 

Dagegen ein Ungehorfamsbefcheid erfaffen, gegen den allein ausbleiben- 

den Mläger aber auf Antrag des Verflagten mit Acteniveglegung ver- 

fahren wird, falls Ietgterer nicht ein Anerkenutniß der Anfprache erflärt,’
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2. Die Magebeontwortung Fan fowohl mündlich zum Proto- 

toll erklärt als auch fchriftlich im Termine übergeben werden. In 
den Fällen, wo das abgefürzte Verfahren nur auf befondere Anz 
orbmung ded Gerichtes angetvandt wird (8. 182, 8), muß fie fehrift- 
lich eingereicht werden. 

Im Uebrigen bleiben die Regeln des ardentlichen Verfahrens, 
fowie Die befonderen Eigenheiten der zum abgelünzten Verfahren ge- 
wiefenen Sachen moßgebend.‘ Dergleichen find aber vornehmlich 
nur fir Wechfel-, Arveft-, fehleunige Befig- und Baufachen getroffen 
und nachfolgends an geeigneten Stellen zu vermerken, 

) ©. Beroron. vom 21. Zuli 1846 8.18 und den barin in Bezug genont: 
menen $. 61 der Beroron. vom 1. Juni 1833, 

?) Eine Anfeitung dazu gewährt die Juftruction vom 24. Juli 1833 $. 52. 
2) Nah Ko, Civ. Pror. $. 387 und Gvelt, Gerichtsverf. 8. 389 fünnte Ber- 

Hagter and) die Klage beantworten und dann auf weitere Verhandlung mit dem 
Kläger beftehen, Mit dem in der Alerhödhften Orts beflätigten Zufteurt. 8.52, 23 
angegebenen Präjubiz der Ladung des Klägers ift jene Anfiht nicht vereinbar, 
Auch fchet einer folden Ungehorfamsfolge gegen ven Kläger nunmehr ber Bienar- 
befchluß des D. Trib. vom 3, Mai 1852, Entfcheid. IXII, 20, Präjud. 2368 ent: 
gegen, wovon unten Bei deu Ineidentpunkten, 

*) Roh und Gvelt zählen no als Gigenheit auf, daß der Nechtstag ber 
mündligen Berhanbfungen auf einfeitigen Antrag nicht hinausgefchoben werben 
bürfe. Die in Note 1 angeführten Berorduungen fhweigen davon, Dagegen find 
allerdings die Vorfehriften der ©. D. über bie Zus ober Unzuläffigfeit etwaiger 
Befriftungen in einzelnen Saden no zu beasiten. 

Im Befonderen in Mechfelfachen. 
(8. ©. 0. 1, 27.) 

184. Die proceßrechtlichen Eigenheiten des echfelverfahren 
find in Betreff der Einfeitung: 

Der Lage auf wechjelmäßige Berurtheilung ift fofort der Orts 
ginafwechfel mit den dazı gehörigen Proteften, Contraproteften und 
fonftigen zur Begrünbung des Anfpındjes erforderlichen Schriftftücen 
beizufügen. (6. D. $. 4.) 

Eine Wechfefflage Tann fowoht bei dei Gerichte des Zahlungs- 
ortes als in Dem perfönlichen Gerichtsftande des Verkfagten erhoben 
werben; gegen mehrere Wechfeloerpflichtete zugleich bei einem der 
biernad) jelbft nur in Betreff eines®Einzigen zuftändigen Gerichte, 
An das Gericht der anhängigen Sade Fönnen auch alle Wechfel-
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vegreßpffichtige beigefaden oder dafeldft nach erfolgter Streitanfündi- 

gung befangt werden. . 
Wird die Klage fofort durch Nefolution zurücdgeiwiefen, fo fan 

dennod) in dem etiva angeftelften ordentlichen Verfahren eine wechfel- 

mäßige Verirtheilung erlangt werden. (8. 1O dief. Zit,) 

Die Ladung auf die Klage Tan bei Gefahr im Berzuge von 

dem Borfigenden Des Gerichtes allein verfügt werden (8. 8). Sie 

wird gegen den Verflagten zugleich auf Anerkennung oder eibfiche 

Ablenguung Des Wechjels gerichtet, Die Verhandlung Darf gegen 

Kauffente wicht über 1-3 Tage Hinausgefegt werden (8. 11. 12). 

Berlängerung findet auf Antrag des Verffagten nur ftatt bei Natur 

begebenheiten ober unabiwendbaren Zufälen, welde c8 dem Ber 

Hagten unmögfich machen, den Nechtstog felbft oder durch einen Ber- 

treter abzuwarten ($. 16). 
4) Einführ.Cefeh vom 15. Februar 1850 8.6. Dabei findet fein Unterfchied 

goifegen Hauptz und Nebenverpfliäteten flat, D. Trib, Präj. 2284, GEntfcheib, 

XX, 544. Die Zuftellung der Ladung Fann gültig nue nach den allgenieinen Me- 

geln erfolgen, nit etwa au am gewählten Domicil, OD. Teib, Entfeid. 
XXU, 405. 

Fortfebung. 

185. I Betreff des Parteiverfahrens follen folgende dem neueren 

Stile nicht mehr affenthafben entfprechende Vefonderheiten eintreten: 

Bill der DVerfingte den Wechiel abfchrwären, fo Fann borerft 
Kläger im jelben Verfahren den Aechtheitsbeweis unternehmen. Außer- 
dem wird der Eid den VBerflagten in einem dafiiv anzufegenden nahen 
Gerihtstage, allenfalls auch wegen Krankheit, Die ned einen Eid- 
fhwur ermögficht, in feiner Behanfung, abgenommen, Ift der Vers 
Hagie wegen einer vor Zuftellung Der Ladung unternommienen Reife 

abwefend, fo muß fein für ihn exfeheinender Generalbevoftmächtigter, 
falls Kläger feinen Aechtheitsbeiveis unternimmt, einen Glaubenseid 
gegen die Nichtigkeit des Wechfels fchiwören und auf Verlangen des 
Klägers den Aufenthalt des Verflagten anzeigen, Damit ihm der 
Wechfel dort zur Anerkennung oder Abfchtörung vorgelegt werde, 

toidrigenfalls Derfelbe MWechfel für anerfannt gilt. Uiternimmt und 
führt Kläger den Aechtheitsbeweis gegen den Bevollmächtigten, fo 
wird vorläufig, d. i. bis zur Habhaftiverdung des Verffagten, geriht- 
liche Niederlegung oder annehmliche Sicherftellung des eingeffagten
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Vechfelbetrages erkannt und im Zwangsverfahren gegen das Ber- 
mögen des Berflngten zur Ausführung gebracht. (8. 21—24 9. T.) 

Die Wechfelffage wird zuerkannt: 
a. wenn Verflagter gänzlich aushleibt; 
b. wenn ex ofme alfe Arfache ausgebfieben ift, obgfeidh ein Ber 

vollmächtigter den Ablengnungseid anbietet;! 
e. wenn der Bevolimächtigte Diefen Eid nicht Teiftet oder hei 

Aufenthalt des Verkiagten nicht anzeigt. 
AS Einwendungen find nur Tolche zuläffig, welde aus dem 

Vechfelrehte felbft Hevvorgehen oder dem Berflagten unmittelbar 
gegen den Kläger zuftehen und dazu durch Urkunden, Cidesantrag? 
ober zur Stelle gebrachte Zeugen ober durch ansiwärtige mit Zur 
siehung des Gegentheiles oder feines dazu Benolimächtigten aufgenomz 
mene Zeugenverhöre dargefhan werden. Andere Einveden und Gegen- 
forderungen werben 5lo8 aufgezeichnet und zu befonderer Verhand- 
fung, bei demfelben Gerichte jenodh, geiviefen und gezogen.’ 

Ueber einen hierbei angetragenen Eid foll fich jeder Theil, 
wenn in Perfon anmwefend, fofort erklären; fonft erhält ziwar der 
Kläger einen neuen Gerichtstag, Verflagter aber foll fih Binnen 
vierumdzwanzig Stunden zur Ableiftung des ihn angetragenen oder 
auvücfgegebenen Cides geftellen. (8. 28 dief. Tit.) 

Rechtsmittel wider Erfenntniffe finden ar wegen folder Be- 
fhwerben ftatt, die mit der Natur des Wechfelserfahrens beitehen 
fönnen. ($. 31. 32 dief. Tit) Arch Haben fie nur Devofutivkraft 
(8. 33. 44). Der Verffagte Tan fi jedoch von der BZwangs- 
volfftvedung eines Wechfelerfenntniffes dir) haare Niederlegung be- 
freien, wenn er ein Rechtsmittel gebraucht oder bei fepavater Ver- 
handlung feiner Einzeden einen Arxeft begründen Tann. (8.51%. T.) 

Bird der Mäger abgewiefen, fo bleiben ihn doch feine ander- 
weiten Forderungsredhte zur Ausführung im geeigneten Berfahren 
sorbehalten.! (8. 55 dief. Tit.) 

I) Nah Koh, Proc. OD. ©. 603 Note 15 wäre diefe Betimmung des $. 24 
der Proc. D, unanwendber geworben, weil die Abnahme des Eides in eben dem 
Termine wegfalle, 

2) Einen Cfüllungseid Hat das Kanımergericht für nicht zufäffig erachtet. Ncch, 
für Wechfele. N, 430. Dagegen Hat das DO. Trib, dem Kläger über feine zum 
Keil wahrfheinfih; gemaditen Behauptungen "ben Erfüllungseid zuerkannt, Stviet: 
Hort, Archiv UN, 171. Bl. Borharht, Allg. deutfe Wedif, D. 1854. ©, 103,
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)6&68.9. 8.26.5154. Til. Deutfe Medf. D. 8.82, Einführungss 
Gefeb vom 15. Februar 1850 $. 7 mb dazu Bordardt, Der orbentlihe Proceh 

Toll nad} einer Entfheid. des D. Leib, mr für folche Einwendungen zufäffig fein, 

welde in den Formen des Medhfelverfahrens nicht conftatist werden Tonnten. — 

Striethorh, Min V, 304. 

4) Stengel IX, 300. 

Scähleunige Befigfireitigfeiten. 
&.6.2.1,31) 

188. Schleunige Befigfachen find: 

1. wenn Semand im Tegten ruhigen, nicht offenbar uweblichen 
oder fehlerhaften Befige einer Sache oder eines Rechtes ge- 

ftört oder 

2. eines folchen Befiges nenerlich gewaltfant ober heimlich ent- 

fegt zu fein behauptet ($. 1. 3. 14 dief. Tit.); 

und im erjten Falle vichterlichen Schug im Befige, im zweiten die 

Herftellung feines Befiges gegen hen Störer oder Entfehenden bean- 

tragt, dem VBefigftand auch der rechtliche Schug ausnahmmveife wicht 

entzogen ift.' - 
Klage, Verfahren amd Urtheil müffen fi) Tediglih auf jene 

Boransfegungen? und Zwede? befehränfen. (8.3. 4. 12.14 d. X.) 
Wird der Iehte Befig bes Klägers fogleich bei der Afnge wegen 

Befiftirung einigermaßen befcheinigt, To Hat das Gericht bei Ein- 

feitung der Sache? dem Verffagten mandatsartig unter Strafe aufz- 

geben, Ti jeder ferneren Störung zu enthalten, aud) die etton ge- 

pfändeten Sachen gegen Bezahlung von Pfand» und Futtergeld mit 

Vorbehalt feines Kechtes zuviidzugeben; bei eingeränmten Mitbefik 

aber, dem Säger den befcheinigten Meitbefik ferner zu geftatten. 

Sonft wird beiden Theilen auferlegt, fi Bi zuv Unterfuchung (Ent: 

fheidung?) des ftreitigen Befiges und alfer dahin gehörigen Hand- 

tungen und Verfügungen zu enthalten, bezüglich bei eingeräumten 

Mitbefig, die Sache in der gegenwärtiiin Lage zu helaffen. (8.5 

dief. Tit.) \ade: 
Zu der erften mimblichen Verhandlung werden fofort auch die 

vom Kläger benannten Zeugen vorgeladen; desgleichen ift Dem Ver- 

ogten in der Ladung aufzugeben, feine Berveife gegen die Klage 

and für feine Einreden entweder zu dem Gerichtstage mitzubringen 

der zeitig vor demfelben anzuzeigen. ($. 9. IO dief. Tit) Nur die
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folchergeftaft zum Gevichtstage hevbeigefchafften Beiweife werden be- 
rüdfichtiget (8. 12), Editionsgefuche gegen Dritte, desgleichen der 
Nechtgeitsheweis gegen bie angebotene eidliche Ableugnung einer Ur- 
tunde finden nicht ftatt, fowerig ald_ feparate Unterfuchungen der 
Einwendungen gegen Die Zeugen (8. 13). 

Das Erfenutniß gift nur als Proviforium Bis zum exften Urs 
theile im Petitorium (8. 18) und entzieht dem dariıc obfiegenden 
Theile nicht den Anfpruc auf Erfag des Schadens und der ent- 
begrten Nugungen. Nur bei ver DVeltimmung des Koftenpunftes im 
Poffefforium Hat es fein definitives Derbfeiben, 

1) &o findet gegen Vertwaktungsacke der Polizei ein Poffefforium nicht flat. Sefeb vom 11. Mai 1842, &. ©. 192, 
2) € find darüber die V Ergänzungen und die Bräjubieien des DO, Trib, zu diefem Titel nachzufehen. Vgl. aud) Steiethorft VI 296, IX, 217. — Das Befip- recht (Neht zum Befip) gehört nit in den Bereich des Pofefforiumg, jeod Fanır feine völlige Klarfiellung afferings das Boflefforium erledigen, Bgl. Striet- horft, Mio IX, 3. — Daß dem Pachter die Epolienkinge gegen den Berpachter auftehe, beruhet auf ausbrüfliher Vorfärift ver ©. D. 1,44, 44. 
®) Ausgefhloffen bleibt ber Schadenerfaß für die Störung oder Entfeßung. 8.17 dief. Tit, 
*) Die nachher erwähnten Mandate werden mr beifäufig erlaffen, ober, wie #8 deutfiier im Cod. Frid, March. IV, 3, 4 angeordnet var, &8 tuirb mit dem einen Mer anderen Mandat eventuell Termin in der Sade auberanmt, 

I. Das Mandatöverfahren. 
Veroronung vem 1. Smi 1833 &1-—5.) 

Sefhicter 

187. Der reichgerichtfiche Mandatsproceh war, wie überhaupt 
in deutfehen Staaten, fo auch in den preußifch - brandendurgifchen 
Landen zu feiner lebendigen Anerkennung ad Enttwieelung gelangt, 
Es ward von Mandaten oder fofert oder bedingt voffftreXharen Be- 
fehlen nur beifäufig ober in Fällen einer auf der Stelle nöthigen 
Nechtshülfe Gebrand) gemadt. In diefer Weife geftattete auch Die 
N. 6.9. ausnahmmweife den Erlaf unbedingter Stvafbefehle md 
fofortige Einfeitung der Execution in beftinmmmten Fällen, verordnete 
überdies auch Die Anwendung von Mopdaten in ganz fummarifchen 
Vefigfaen ($. 186), fowie bei Anforderungen zur Rage (f. unten). 
Endlich gewährte fie ein Derfahren mit bedingten (claufulicten) Man- 
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baten bei Magen aus Judicaten nnd wegen rücftändiger Hypotbel- 

ainfen, als befondere Form des Eyecutioprocefied (1, 28, 14 u. 15). 

Diefe Iegtere Form Hat die Gefeßgebung feit 1833 als ausfchließ- 

Ki og. Mandatsproceh unter Befeitigung des Erecutivproceffes auf 

genommen und ausgebildet, daneben aber noch immer die Fälle fo= 

fortiger Steaf- und Ereeutiongbefehle — in der That alfo unbedingte 

Mandate — fertbeftehen laffen. 

3) ©, die fhon zu 8. 173 Note 3 angeführten Schriften. 

1. Der bedingte Manbatsproceß, (Processus mandatorum cum dlausula.) 

188. Dev Mandatsproceß! findet ftatt, unter Ausflug jedes 

anderen Verfahrens, der Gegenftand fei groß oder gering, 

i. wegen affer Berbindfichfeiten ans einfeitigen Gefchäten, jofern 

eine darüber errichtete öffentliche infändifche Urkunde (oben 

8. 148), oder die von einer inländifchen öffentlichen Behörde 

in eigener Angelegenheit ausgefertigte Urfunde, oder eine Private 

mfnde, wo die Unterfchrift des Ausftellers von einem in- 

Yändifchen Gerichte ober Notar beglaubiget ift,’ vorgelegt? wird; 

2. wegen aller, auch aus zweifeitigen Gefchäften herrüßrenden 

Forderungen von Eapitalien, Zinfen und zu beftinmten Zeiten 

wiederkehrenden Leiftungen, wenn diefe Forderungen aus dem 

Htpothefenbuche Hexsorgehen oder dariiber in Ermangelung 

eines vollendeten Hhpothefenbuches eine Recognition von der 

Hüpothefenbehörbe ertheilt worden ift; 

3. wegen der Anfprüche ans einem nicht mehr unmittelbar (oben 

8. 171) vollftrefbaven inländifchen Erfenntniffe innerhalb fünf 

Zahren feit der Nechtskraft;' 

4. wegen der Gebühren und Auslagen, welche gerichtliche An- 

walte oder Notarien von ihren Gfienten zu fordern haben;* 

5. wegen Forderungen der Seldmeffer und Conductens für ihre 

Gebühren und Auslagen, worüber ein Beftfegungsbecret der 

vorgefegten Behörde beigebracht wird; 

6. wegen Forderungen der Geiftlichen, Kirchen und Schuldiener, 

die ihnen nach einem Weftfehungsbeceret der borgefegten Ber 

Hörde zuftändig find;® 

7. wegen des duch den Einvichtungspfon feftgefektert Schul: und
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Penfionsgefdes conceffionirter Schul und Erziefungsanftalten 
aus dem Testen Jahre vor Eimveihung der Klage;” 

8. wegen tarmäßiger Sorderungen der Medicinalperfonen und 
wegen der aus Apotheke gelieferten Arzneimittel, wenn über 
Teßsteve die äyztlichen Necepte und ein Seftfeßungsdecret der 
Behörde beigebracht wird; Beides mr ans dem Ießten Jahre 
vor eingereichter Mage? 

In den Fällen unter 1. und 2, darf die Klage fogar noch vor 
der beftinmten Verfallzeit und ötver in deuten unter 1., felbft wern 
die Verbindlichkeit in Handlungen befteht, und in denen unter 2, nicht 
6lo8 twegen Eapitalien, fondern ud wegen Zinfen und anderer zu 
beftimmten Zeiten twieberfehrenben Leiftungen angeftelft,? desgleichen 
in Betreff einer auf Kündigung ftehenden Sorberung die Kündigung 
fetöft exft mit der Klage verbunden werden; '® iberalf netürfich nur 
au dem Zweck einer Befriedigung nad} eingefretener Verfalfzeit. 

") Auffülligertweife {f diefer Mandatsproceh, tweldher offenfichtlidh nichts Anderes 
iR ale der gemeintehtlihe danfulicte, alfo bedingte Mandatsproceß, in der Ber- orbn, vom 21. Zufi 1849 für das Verfahren in ben noch unter gemeinen Nedte Rehenden Sanbesiheifen 8. 1 der unbebingte Mandatsproce genannt worden, in Saden bis zu 50 Thlen. 8.4 aber der bedingte! 

?) Meber bie hierher gehörigen Gefchäfte und Urkunden vgl, Schering, Mand.e Bagat.-Proc, Act. 3350 und A. BVengell, Mand.-Bagat.:Broc. 1. &.32 f. Das Sefeg felbft ift in der Anwendung wenig bebenflic; geworben, fo daß es Faunt od) einer Grläuterung bebarf. Degen dee Urkunden öffentlicher Behörden in eiger 
nen Angelegenheiten it: befonbers auf 5.415 d. Anh. Kinzuverweifen, Wegen bes Begriffes „einfeitiger Gefdäfte” auf ein Erfenntnig des D. Trib, vom 28, Noobr. 
1840. Zur. Wocenfähr. ©, 673, 

3) Mini, Inftenetion vom 21. Sufi 1833 $. 6. 
4) Erfenntaiife find bier alle bereits oben $. 162 verzeichneten Eutfcheidungen, beögleidhen die im Mandate: oder Bagatellproreß felbit rehtefcäftig gewordenen 

Piandate. Ferner die Anseinanderfegungsreceffe ber Generalconmiffionen (Cab. Drere vom 18, Derenber 1841, ©. ©, 1842, 17) und die vor dem orbentlichen 
verfönfichen Ricster gefchleffenen Erötheilungsrerefle. (ER. 117,111. 6,0. 1,46, 14. 25.) Dagegen ift in einer DO. Trib, Entfheid. (XVIN, 176), wiewohl nur Bei- 
Käufig, vie gleichmäßige StattHaftigkeit der Mandatsflnge aus einen gerichtlichen Vergleiche verneint worden. Dafür fpriht indeß die fonft ganz entfchlebene Steig: 
flellung eines foldhen Bergleihes mit einem techtöfräftigen Urtheile. ©. 9.111,13. 
Derorbn. vom 4. März 1834, Chen dafür Hatte fih bee Zuftigminißter in zwei 
Referipten von 7. October 1833 und vom 9, Febinar 1834 eflärt. ©. au She: 
ring Art. 86 und Wengel ©. 81. Dann müffen ferner Hierhergegogen werben die 
ven Schiedemännern aufgenommenen, Binteichenb Haren Vergleiche nad; Maßgabe 
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der hierüber ergangenen Verordnungen (gewöhnlich $. 27. 28). Envlih fann Zus 

Taflung eines Mandatverfahrens aus einen beglaukigten fhiedsrichterlichen Erfennt: 

niffe, wogegen ein ferneres Rechtsmittel nicht flattfindet, vermöge ©. D. 1,2. 176, 

niit angezieifelt werben. Ueberall Tann jedoch hier mur von inländifhen Arten, 

Zubicaten u. |. w. bie Nede fein (Simon und v, Stumpf, Netsfpr. 1, 25 und 

Entfheid. BL, 277), fofern nidt Staatöverteäge ober Herfonimen ansländifhen 

Arten gleiche Gnltigfeit eincäumen, ivie bied wegen Der Erfenntniffe und Vergleiche 

in mehreren Verträgen mit beuffhen Staaten gefjehen it. Krug, Internat, N. 

©. 14.15. 

5) Gefeße vom 11. u. 12, Mai 1851 $.3—5. ©. ©. 651.656. And aus 

ländifche Sachwalter Haben darauf Anfvrud, wenigftens auf Grund der mit beute 

fen Staaten beftehenden Derträge. Vergl, Krug, das Suternationafe. der Deuts 

hen. ©. 65. — Die in der urfpränglic—hen Beroron. vom 1. Suni 1833 $. 1 no 

hiechergezogenen Forberumgen der Gerichte find wieber ausgefchieten feit Cab. D. 

som 17. October 1833. ©. ©. 119, obwohf dadurch die Zuläffigfeit des Mandate: 

verfahirens in geeigneten Füllen nicht aufgehoben ift. Schering a. a. D. Art. 121.125. 

%) Gab. D. vom 19. Suni 1836 (©. ©. 198) Nr.5. Weldie Korderungen 

herunter gemeint find — Hauptfähli gehören Stofgebühren dahin — ergiebt 

FH aus denn Gegenfaß in Nr. 1w.4 ber Cab. D. 

9) Ehof. Nr. 6. 
3) Chf. Nr. 7. Vgl. Scheing Art. 126, 

5) Sufteuetion vom 24. Zuli 1833 8.5. (Cab. D. vom 17. Oktober desf, 3, 

f. oben 8.172.) Refer. vom 3. September 1833. Jahıb. XL, 395. 

19) Nefer, vom 6. Sanıtar 1834. Ebbf. 399. 

189. Der mit den gewöhnlichen Erforderniffen verfehenen Klage 

müffen die zur Begrindung des befonderen Verfahrens nöthigen 

Originalmfunden! beigefügt werben, jedoch genügt bei Einklagung 

rüchjtändiger Zinfen oder terminficher jährlichen Leiftungen die Bezugs 

nahıte auf das nom Procekrichter geführte Hhpothefenbug.? Städti- 

{chen Kafien und Verwaltungen wird überdies geftattet, die nah SI 

Nr. 2 der Verordn. vom 1. Iunt 1833 zuläffigen Mandateflagen 

gegen mehrere Schuldner aus einem Exbpachts-, Exbzind- oder Zins- 

verhäftniffe, in dem Pingfichen Gerihtsftunde vereinigt anzubringen, 

auch wird ihnen die Zuftellung der Mandate, jotvie die Bolfftvedung, 

durch ihre eigenen, befonders dazır verpflichteten Boten und Erecutiond- 

beamte überlaffen? In anderen Beziehungen gelten Pie alfgemeinen 

Süße der fub- amd objectiven Ragehäufung.‘ 

1) Mad) einem Präjudiz des DO, Trib. 5. Senates, ineldjes fih allerdings auf 

die Verordn. vom 21. Zuli-1849 für die gemeinvehtlichen Landestgeile bezieht, aber 

aud} auf die Berordu. vom 1. Juni 1833 $. 1, 1 pafen würde, muß die Kegitimes
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tion ber Parteieı ebenfalls durch formgeredhte öffentliche Urfunben bargefhjan wer- 
den, Entfäheid. XXXI, 186. Dasfelbe muß in Hinficht jedes anderen thatfäglichen 
Punktes behauptet werden, der zur Kfarftelung des Anfpruches in Haupte und 
Nebenfücken gehört. Imfonderheit werden bei Klagen wegen Kypothefarifch ein 
getragenen Forderungen und aus Zudicaten die twefentlichen Stügpunkte, 8. in 
Betreff ber Pegitination, ihre Rechtfertigung duch Urfunden ber unter gE1Ne.1 
bee Berorbn, vom 1, Zumi 1833 zu erhalten haben, wenn mar night mit dem Sinne 
und Ze des Manbatsprocefes in Wiverfpruch gerathen will, 

2) Sufteucion vom 21. Zuli 1833 8.6. — Bei der Sudicatffage wird es 
ebenfo erfaubt fein, auf bie Prorßarten bei bem nämlihen Richter Bezug zu 
nehmen. 

®) Derorbn, vom 2. December 1837, ©. &, 1838 ©, 1. 
*) Eine anzichende Kraft übt der Mandatsproch auf dazu nicht geeignete 

Borderungen nicht aus, Mit einfadhen Gelb» Bagatelfforderungen wäre fie wohl 
twünfhenswerth. Bereindar mit den Manbatspreveß ift ein gewöhnlicher Aereft, 
Vgl. Nefer. vom 1, Auguß 1834, Safıcb. LI, 151. 

190. Auf die Klage, wenn fie zuläffig befunden worden, ev- 
folgt unter abfchriftficher Mittheitung derfelen und ihrer mittheil- 
baren Unterfagen, ein Befehl an ben Berflagten, binnen vierzehn 
Tagen, oder nad) Unftänden Binnen einer Türzeven oder Tängeren 
Beift von mindeftend acht Tagen, Höchitens fechs Wochen, den Kläger 
Haglos zu fteffen oder Einwendungen gegen die Forderung midi 
au Protokoll oder fehriftlich anzubringen, wibrigenfall auf Antrag 
de8 Klägers die Execution verfügt werben würte. Von der gehörig 
erfolgten Zuftellung des Vejehles! ift dem Kläger Nachricht zu er- 
theifen. Die Einbringung der Einveden Tann zu Protofoll oder 
friftlich ofne beftimmte Form gefchehen. Unbedingt zufäffig find 
aber mr folde Einveden, welche (foweit fie von thatfächlicer Be- 
f&hoffengeit find) fofort duch Urkunden, Eideszufchiebung oder folde 
Zeugen, deren amverzüglicher Abhörung fein Hindenuifi im Wege 
fteht, Tiquid gemacht werden Fönnen;? Gegenanfprüdhe unter gleicher 
Boransfegung blos infofern, als fie fi) zur Compenfation eignen, 
fonft nur zue Begründung des Gerichtsftandes bei demfelben Ges 
rigte, (Berorbn. vom 1. Juni 1833 8. 2 u, 3.) 

Bird dem lägen das Mondatverfahren abgefchlagen, fo fteht 
ihm Kiergegen der Recurs an die vorgefeßte richterfiche Iuftanz, aber 
nicht weiter zu;° der Verfagte Dagegen hat fein Recht der Befchtverde- 
führung über Die befchloffene Einleitung des Berfahrens;‘ es Tann 
bielmeht, wenn e8 einmal, obwohl zur Ungebühr, zugelaffen ift, nur
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Durch Erfenntniß wieder befeitigt werden.’ Ebenfotwenig ift die Ber 

wilfigung einer Zriftserlingerung ausbrüdlich geftattet. 

1) Die Strenge des Mandatverfahrens erfordert eine Specinlzuftellung und 

iR mit einer Edicalfadung nicht zu vereinigen. Vgl. deshalb die Infteustion vom 

21. Zufi 1833 $. 10. 
2) Daraus folgt nicht, daß Nehtseinwendungen, twelche eines weiteren Bes 

teeifes nad) Maßgabe des Sadheftandes gar nicht bedürftig find, überhaupt nicht 

vorgefhäßt zu werden brauchten, Die Verwarnung in dem Mandat fann nur dur 

Vorbringung von Ginreben in der gefeßten Brift abgewehrt werben, fonft unters 

wirft man fi dem Mandat. Danad} rechtfertigt fich die fchen oben 8.111 Note 6 

angeführte D. Trib, Entfgeio. in ihrer grundfäglihen Strenge, — Daß übrigens 

die Einveden fowohl zeeitörlicher wie auch blos verzögerlicher Natur fein können, 

unterliegt Teinem Zweifel, 
3) Beroehn, vom 1. Suni 1833 8,5. Weber bie Natur diefes Mecnrfes f. bei 

den Rehtsmitteln. 
4) Ge mag fh der Cinvede der unftatthaften Procefart bebienen. Vergl, 

Kefer. vom 9. März 1837. Jahr. LI, 191.194. Schering Art. 176. 221. 

5) Bol. das Protofofl der Gefegrevifionscoemmiffien vom 14. März 1833, ans 

geführt bei Schering, Art. 180 ©, 139 a. E, 

191, Das erlaffene Mandat wird mit Ablauf der gefekten 

Frift volfftrekbar, ohne jeroh dem Rechte des Verflngten definitiv 

zu präjudieiren, 

a. wenn gar Teine Einveden vorgebract find; 

b. wenn fie erft nach Ablauf der Frift vorgebracht werben, ober 

c. die gefetlich erforderliche Eigenfchaft fofortiger Klarftelbarfeit 

wicht haben. 

Die Zurücdweifung in den beiden Tegteven Fällen erfolgt durch 

einfache Verfügung. ine Ausnahme zu b. machen nur Diejenigen 

Einwendungen, welche, foweit fie no in der Erecutionsinftenz 

zugelaffen werden müfjen (fiehe Diefe), namentlich aber evit nad 

Berlanf der Mandatsfrift entftanden oder zur Kenntniß des Vers 

Hagten gelangt find.’ In folhem Falle, desgleichen alsdann, wenn 

der Verklagte vechtzeitig geeignefe Einwendungen worgebradht hat, 

muß daräber im gewöhnfichen Verfahren, oder wenn es fi in den 

Einveden blos um einen Gegenftand won 50 Thalern Höchftens han- 

delt, im fog. Bagatellverfahren verhandelt werden. Die hiernad 

geeignete Nichterftelle erläßt Deshalb eine Borladung an beide Theile, 

wie nad) erfolgter Rlagebeantwwortung, giebt dein Verklagten auf, Die 

in Bezug genommenen oder in Abfchrift beigebrachten Urkunden ur-
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fchriftfich vorzulegen und die Zeugen, zu deren Stellung er fi) er- 
boten Hat, mitzubringen und vorzuftellen. Nach Anhörung des vichter- 
lichen Vortrages, der Parteien felbft und nach Erhebung der zur Hand 
befindlichen Beiveife ergehet dann entweder fogfeich oder an einem 
neuen Gerichtötage binnen acht Tagen das Erfenntniß, welches Tedig- 
ch auf (volfftändige ober theifweife) Zuricinahme ober Bollftredung 
bes Diandates gerichtet und unbefchadet der dagegen zufländigen Rechts: 
mittel vorläufig vollftvefhar gegen den Verflagten wird.* 

Dem unterliegenden Theile, e8 fei Mläger oder Verflagter, bleibt 
bie weitere Verfolgung feines Nechtes durch agennftellung im ge- 
eigneten Verfahren und bei dem nach allgemeinen Grundfägen zu: 
ftändigen Richter vorbehalten? Meifet daS Gericht vechtzeitig ans 
gebrachte Einreden des Berflagten wegen mangelnder Eigenfchaften 
im Erfenntniß ab, fo hat es bei fich felhft Die weitere Berhandkung 
im abgefonderten Verfahren anzuordnen,“ wenn nicht Verflagter auf 
diefen Weg verzichtet. 

N) Eine definitive Anerkennung des Anfpruches Tiegt darin nicht. ©, die 
Verhandlungen der Stantsrafhscomm. in den Brotofollen vom 7. u. 14, März 1833, 
Schering Art, 212. 

2) Berorbn. vom 1. Juni 1833 8, 4. 
®) Snfructien vom 24, Juli 1833 $. 15 und Schering Net. 213, _ 
*) SInfruction 8.13. Schering Art. 193, Werorbu. von 1, Juri 8.3. 
5) Berorbn. vom 1. Juni 9.3 Nbf. 5. 
9 8.9.128,5.6. Snftwnetion vom 24 Juli 8.14, Schering Art, 205, 

2. Unbedingter Mandatsprocef. 

192. Ein Verfahren mit undedingten Strafbefehlen greift Bla, 
wenn ein Dritter Die ihm aufgegebene Urfundenedition behnrrlich 

verweigert (6. D. I, 10, 105. 108); 
gegen denjenigen, der ohne weiteren Proceß von Nechtswegen 

für verbindlich zu achten ift, einen Offenbarungseid zu Teiften 
(22, 31. [29 Rx. 4—7] 34); 

auf Antrag des DVerpachters gegen den Gutspachter, welcher 
vor der Nücgeräge des Pachtgutes Tondwirthicähaftliche Ge- 
genftände, die dem evfteren zum Unterpfande dienen, fort- 
T&hafft oder fortgefgafft hat, um“ fi daran halten zu Fönnen 
(44,56);
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wenn ein Nechnungspflichtiger eine fchuldige Rechnung abzulegen 

unterfäßt (45, 4); 

wern der Befier eines Nachlafjes dem unftreitigen Erben Iu- 

ventar oder Adminiftrationsreinung worenthält (46, 7). 

Auch darf fofort Die Execution eingeleitet und vwolfftredt werden 

gegen Denjenigen, welder in einer gerichtlichen Zmwangsverfteige- 

vung eine beivegfiche Sache erftanden, jedoch den Kaufpreis 

nicht bezahlt Hat, wegen des Ausfalfes am Preife, der fich bei 

einer nochmeligen BVerfteigerung ergiebt (24, 89); 

wegen der Zinfen von Depofitaldarlchen, wobei e8 nur der Bor- 

zeigung dev ereenterifhen Schuldurhimde bedarf (Dep. Ordn. 
1, 352); 

wegen ber Schadloshaltung, die ein Auftigdiener der von ihm 

durch pflichtiwidrige Ausübung feines Amtes in Nachtheil ver- 

fegten Partei zu gewähren hat (6. ©. II, 1, 23); 

wegen der von einem Vormmnde vor der VBormundfhaftsbehörde 

anerkannten Kaffenbeftände und Defecte (6. D. 1, 39, 16). 

€ fanıı endlich anf Antrag eines Miteigenthümers zum Zweck 

der Auseinanberfegung fofort der öffentliche Verkauf der Sache im 

Wege der nothwendigen Subhaftation verfügt werden. 

Ein näher geregeltes Verfahren ift für Fälle diefer Art nicht 

nachzuweifen. SIndeffen verfteht fich von felbft, daß der Davon De- 

trofjene fotwohl den Weg der Remonftrotion bei dem verfügenden 

Nichter, wie auch den der Beichiwerde einfchlagen und dadurch eine 

Aufpebung der Verfügung eviwirfen fann.? In zweifelhaften Fällen 

wird die Frage von Der Stotthaftigfeit, z.B. eines Offenbarungs- 

eides, dorerft zur fürmlichen Ausführung im Wege der Mage ver- 

wiefen werden Dürfen; endlich wird, wenn e8 zur Zwangsvollitvedung 

fommt, der Davon Betroffene jedenfalls Kefugt fein, die dam noch 

insgemein zuläffigen (privilegixten) Einreden zu gebrauchen, 

©. die Suhhaft. Berordn. vom 4, März 1834 und unten bei den Subhaft, 
BProceh. Was hier gilt, muß wohl and; von beweglichen Sachen um fo eher gel: 
ten, natürlich ohne Subhaflation. 

2) Bol. ein Refer. von 1816. Jaheb. VII, 29 wegen der Zinfen von Depofital- 
capitafienz; ferner die V Ergänz. zu ©. 0. 1,52, 6—8 (M,358), wo von dem 

Verfahren bei Subhaflationen gemeinfaftlichen Cigenthumes vie Nebe ift,
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MI. Das Bagatellverfahren, 
(8. Siegel, d. Preuß. Bagatell- u, Injur,-Berfaßten. Berlin 1854.) 

193. Geringfügige oder fog. Bagatell'-Sachen find alle die- 
jenigen Rechtsftreitigfeiten, deren in Gelb fhäßbarer Gegenftand den 
Betrag oder Werth von 50 Thalern nicht überfteigt? Sie werden, 
foweit fie nicht zum Mantatsprocep® geeignet find, ohne daß es 
außerdem auf die vechtliche Befchaffenheit der Anfprüche ankommt 
durch benuftragte Einzelrichter® in der fogleich anzugebenden Weife 
mit Unterfcheidung zweier Kategorien verhandelt und entfchieden. 

3) Die Gefepgebung und Praxis follte endlich diefen häßlichen, aus ber fran- 
zefifgen Zeit des vorigen Jahrhunderts fammenden, fat verleßenden Nanten ver 
meiden. Für die Zuftiz ift fein Begenftand eine Bagatelle. Und nun zuntal die 
weiteren Anwendungen des Mortes, 3.8. ein Bagatellcommiffarius! ı. dergl, — 
Anderwärts in Deutfchland heißen diefe Gaden fon Tängft geringe oder gering- 
fügige, 

29.9.9.1,26,1, Berordn. vom 1. Juni 1833 8.66—69. Cab, DO. v. 
23. Novenber 1839, ©. ©. 336. Verordn. vom 2, Samuar 1849 8.20. Die Bes 
veehuung gefhieht nad; ben Grundfüßen ber Beroron, vom 21. Suli 1843 und 
nad) ber Beroron, vom 21. Juli 1846 8.32 (f. eben 8.76). Bel. and; Gefeh 
vom 10. Mai 1851 8.12. Wird eine Sache erft durch Verzicht auf einen Theil 
de Oegenftandes oder aus anderen Gründen eine geringfügige, fo wird es allemal 
gerechtfertiget fein, daß bie Abteilung fie an fih behäft, vornehmfich dann, wenn 
bie Safe fehon zue mündlichen Verhandlung gediehen if. Ein Nefeript des Zuft, 
Min. vom 13. Jufi 1833 hat freilich mehr für das Gegentheif entfjieden. Jahık. 
LH, 187. 

®) Diefer geht allen ver. Derorbn. vom 1. Juni 1833 8. 75. Beroron, vom 
21. Juli 1846 $. 28. 

*) Injeution vom 7. April 1839 Nr. 22. GSelbft Wechfelffagen machen beme 
mad} Teine Ausnafıne, Del. au; Zahıb. LIE, 187. Die Braris Hat fein Bedenken 
dabei zu finden vermodht, 

5) Berorbn. vom 1. Sun 1833 $. 66. 67. Berorbn. vom 2. Zanuar 1849 
8.20.22, 

°) Eignet fih eine Forderung für einen Theil ihres Objectes zur einen, fir 
einen anderen Teil zue anderen Art, fo Befindet fi ber Michter in ver Nothe 
wendigfeit, das Verfahren zu trennen. Ueber bie deshalb fiattfindenbe Meinungs 
serfhiebenheit vgl. Sliegel aa. DO. 8,5153, Dazu Tomımt man mit Haar 
fpalterei in der Gefeßgebung. Ju Zweifel wird man ber affgemeinen Regel — 
hier dem Verfahren wegen micht verkreibarer Sade — den Borzug geben müffen. 

a Bei Klagen anf nit veriretbare Saden. 

194. If die Klage nicht (schein) auf Leiftung einer Gefb- 
funme ober anderer vertrefbarer Sachen gerichtet, fo wird beiden
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Theiten Tag und Stunde zur mündlichen Verhandlung, dem Kläger 

bei Vermeidung der Actenweglegung, dem Verflagten Hingegen zur 

voffftändigen Klagebeantwortung bei Strafe des Eingeftändniffes der 

Thatfachen und zur Vorbringung affer Einreden bei Verluft jeder 
ferneren auf Thatfachen beruhenden Einvede, gefegt und danach wei 
ter, wenn fein Theil oder nım der Kläger nicht erfcheint, mit der 
Aetenweglegung, auerdem entiveber mit Abfaffung eines Ungehorfams- 
oder Anerfennungsbefcheides, oder wern Kfagebeantwortung! und weis 
tere Verhandlung folgt, mit Abfaffung eines Beweisrefolutes, fowie 

mit der Beweisaufuahime verfahren, wozu Die am Orte befindlichen 
Zengen unverzigfich befchieben werden Ehen, widrigenfalts fie erft 
noch mit den Parteien, Tegtere unter dem Präjudiz der Submiffion, 
zum Grfenutniß vorgeladen werden. Daranf folgt das Endurtheif. 
Ueber die Verhandlung wird, unter Anfcpluß des Erfenntniffes, ein 

das Sachverhältniß und Die Streitpunfte nebft den Anträgen der 
Parteien funmarifh enthaltendes Protokoll aufgenommen, ven Par- 
teien vorgelefen und zur Unterzeichnung vorgelegt. Wollen oder Fin- 

nen fie diefe nicht bewirken, fo wird Dies einfach bemerft? Ber: 

tagung auf einfeitigen Antrag wird mm einmal zugefaffen.: 

!) Abweichend von den neueflen Vorfchriften in anderen Källen Tann hier 
gegen den Kläger wegen Ungehorfans nicht anders verfahren werden. Bol. Ulcid 
und Sommer, Archiv XI, 500 und Sur. Wodenfehr. 1847, 593. Zliegel ©. 98. 
©. überhaupt Berorbn. vom 21. Juli 1846 8.28 4, &. Deroron, vom 1. Sun 
1833 8. 60—65. 

2) Mad einem Refer. dürfen die Nechtsanivalte in dem Termine fhrifiliche 
Klagebeantwortungen übergeben. Zur. Wochenfchr. 1846 ©. 375. Jedoch verficht 
Rh, daß dur; Aulaffung folder oder anderer Schriften die Natur des mündlichen 
Verfahrens Feine Aenderung erleiden darf, Giner verantwortlichen Beglaubigung 
bedarf fein friftlicher Parteivortrag im norftehenden Verfahren. So Hat aud 
das Königl. Kammergericht am 28. Mai 1851 Präjud. 6 angenommen. 

®) Ueber Die dazu nöthigen Bedingungen vgl. Fliegel ©. 100101. 

b. Bei Klagen auf vertretbare Sachen. 

(Berordn. vom 21. Iuli 1846 8. 28.) 

195. It die Mage fhlechthin auf Zahlung einer Geldfumme 
oder einer ober mehrerer vertvetbarer Sachen gerichtet, fo wird, wenn 
fie nur begründet befunden ift,’ an ben Berfagten ein Mandat mit 
viergehntägiger oder and in fehleunigen Fällen mit Firzerer Frift jur
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Befriedigung des Klägers unter genauer Angabe des zu Leiftenden 
erfafjen, mit der Vertvarnung, daf, wenn verflagterfeits bis zum Ablauf 
diefer Srift weter mündlih zum Protofofl, noch fhriftlich Wider 
feruch bei dem Gerichte erhoben werde, Hiermit das Mandat bie 
Kraft eines Ungehorfamsbefgheides erfange und auf Antrag des Mi 
gers, welcher deshalb non der gefehchenen Zuftelfung zu benachrichtigen 
ift, ohne Weiteres zu Volfftveefung werde gebracht werden. Erfolgt 
ein Widerfpruc, wofür es feiner beftimmten For bedarf? fo wer- 
ten beide Theile bezüglich zuv velfftändigen? Kogebeantwortung und 
weiteren mündlichen Verhandlung vorgeladen, mit dem Erfolg, daß 
tvenn beide Theile zur Beftimmten Stunde nicht exfejeinen, die Acten 
wengelegt werben, fojern aber Ein Theil ausbleibt, oder fi nicht 
gehörig einläßt, Der Andere entwerer die Wegfegung ber Acter auf 
Koften des Anshleibenden oder bie Ungehorfamsverhandlung ver- 
langen fan. Hierüber, fowwie im Tall des weiteren contradictorifchen 
Berfahrens wird durdh Erfenntniß entfchieden, 

Erfolgt Tein Einfpruch gegen das Mandat, fo bedarf e8 keiner 
weiteren Entfheidung. Eine abgefonderte Ausführung von Einreden 
gegen die Forderung, wie im eigentlichen Mandatsprocef, ift aber 
nirgends zugelaffen.‘ 

I) And, Hier Fann eine Zurätteifung und Recurs dagegen vorkommen, Bel. 
Nefer, vom 18. Januar 1836. Shiethorf, in Jur. Wocenfhr. 1847, 463, Klier 
gel ©. 54—56, 

2) Fliegel S. 62. 63. 

®) Der erhobene Cinfprug gilt fon als Anfang davon, it alfo auch ohne 
fernere Ergänzung zu berüffihtigen. und Berflagter hat feinerfeits, wenn ex aus: 
bleibt, das Netömittel ber Refitution nicht mehr, DBgl. Iuf. Min. Bf. 1840, 147, 
1847 ©.341. Jurift. Wocenfähr. 1847, 593, 

) Ueber die veshalb erhobenen Sweifel vgl. Kliegel ©. 103. 

Dritte Abiheilung. 

Geridhilihe Auseinanderfehungen, 

Iudicia mixta, 

196. Anträge auf gerichtliche Auseinanderfegungen finden im 
Allgemeinen ftatt, fo oft es Darauf anfommt, bon einer gemein 
Ihaftlichen Scche oder von einer Zufommenmifung verfgjiedener 
Saden jedem Belheiligten feinen AntHäL zuguweifen. Infonderheit 
eignet fih dazu:
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1. die Vollziehung einer Nachlaßtheilung unter den Erben (6. D. 
1,46, 1-25). Dana) auch 

2. die Vermögensauseinanderfegung unter Ehegatten oder deren 

Kechtenachfofgern, namentlich bei ftattgehabter Gütergemeinfchaft, 

3. Die Abfonderung des Lehns- oder Fideicommißvermögens von 

dem Aode des bisherigen Befigers (ebif. 46, 26-33). 

4, Die Anseinanderfegung mehrerer Handlungsgenoffen in An- 

fehung einer bisher unter ihnen lange Zeit beftandenen wich- 

tigen Handlungsfocietäit (46, 34—40). 

5. Die Auseinanderfegung des Gutsverpachters und Pachters bei 

der Nücfgewähr des Gutes (44, 48—53). 

Gewiffermaßen gehören dahin überdies die Auseinanderfegungen 

zwifchen Rednungsleger und Empfänger, fowie die Angeinanderfegung 

ftreitiger Grenzen. Endlich Tieße fi) dazu eine nad den VBorfchriften 

der A.G.D. TH. 1 Tit. 43 zum Zwed einer neuen Adervertheilung 

gerichtlich vollziehbare Auseinanderfegung unter den Eigenthümern 

Ger miteinander im Gemenge Tiegenden, eine Gemeinheit bildenden 

Aeder, Wiefen und fonfligen Ländereien rechnen, welde inzwifchen, 
wenn fie mit der Regulivung gutsherrlich-Bäuerficher Verhättniffe, 
oder mit einer Gemeinheitstheilung in Verbindung fteht, an die 

Generalconmniffionen gehört, außerdem aber fo gut tie gar nicht 
vorkommt." 

Handelt e8 fi mm um Theifung einer beftinmten einzelnen 
Sache, fo muß die Naturaftbeilung oder der öffentliche Verkauf, fo 
weit Dazu nicht fon ein mandatsartiges Verfahren ausreicht (8. 192), 
gegen den widerfprechenden Theilhaber im Wege der gewöhnlichen 
Rageanftelfung nachgefucht werten. 

)) ©. Berorbn. vom 20, Juni 1817 8. 10. 11.102.103. Ausf. Ordre von 
7. Zuni 1821 8.6. Berern, vom 30. Juni 1834 8.7.8 Eab,D. v. 28, Juli 
1838, ©. ©. 429 und bie V Eigänz. zu Tit, 48, 

Gemeinfames diefer Fälle. 

197. Im Allgemeinen ftehet den an einer Auseinanderfegung 
Berheiligten felöftverftundenermaßen zu, diefelbe frieblich und fehiedlich 
außergerichtlich zu wolfziehen, fofern nicht d08 Dafein bevormundeter 
Xheilhaber das Zuthun eites Bormundfcheftsgerichtes mit fi) bringt 
(EUR. 1,18, 419, 420). I jedoh auf folhem Wege ein Ein
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verftändniß nicht zu erreichen, fo darf Die Streitgerichtsbarfeit durch 

eine Provocation auf Anseinanderfegung in Anfpruch genommen wer- 

den. Diefelbe ift num zwar wie jede andere lage zu begründen 

amd zwar in dem nach Maßgabe des Gegenftandes oder anderer Ber- 
häftuiffe fi) beftinmenden Gerichtsftande und Verfahren. Indeffen 
treten Dabei nach der Natur der Sache folgende Eigenheiten ein: 

1. Ieher Betheifigte fann fowohl Kläger ol8 Verflagter fein, 

ja in demfelben Verfahren bald die eine, bald die andere Stelle ein- 
nehmen! 

2. Ieber Antrag auf Anseinanderfegung feßt voraus, daß dag 
Rechtsvergäftniß unter den bezeichneten Parteien, bezüglich das an- 
theilige Recht einer jeben bereits feitftehe ober doch vorab im näm- 
lichen Verfahren feftgeftellt werden Tönne,? 

3. Das Verfahren ift ein gemifcht freiwilfiges und fiveitgericht- 
liches und Hat tHeils durch Cinverftändnig der Parteien, teils im 
Wege der Streitverhandlung hauptfächlid feftzuftelfen:; 

a. den Gegenftand der Auseinanderfegung, wobei e8 auf Vorlage 
bon-Inventarien, Verwaltungsrehnungen, Leiftung von Offen 
barungseiden und dergleichen mehrfach ankommt; 

b. die Theilbarkeit und Art der Theilung; 
c die Bildung der einzehten Antheile und deren Gewährung? 
4. Sachen diefer Art eignen fih vorzugsweife zu einer com- 

mifforifchen Verhandlung, zum Theil an Ort und Stelle und mit 
Zuziehung von Fachkundigen.‘ 

5. Das Derfahren Hat mit einer Bernehmung aller Betheiligten 
behufs Negulicung der Sache zu beginnen,’ fotwie mit geeigneten 
Nebenverfügungen zur Evidentftellung der Gegenftände der Nıs- 
einamderfegung. Nachdem fobann die aufer Streit Tiegenden Bunfte 
von den no Darin befindlichen abgefondert worden, find lehtere zur 

mündlichen Verhandlung und Entfheidung des Gerichtes zu bringen 

Inmittelft it, foweit thunlich, ein Interimiftieum gu veguliven.? 

6. Sind fünmtliche Streitpunkte erledigt, fo wird, io e8 Deffen 

noch bedarf, die Aırseinanderfeßung felbft nad) der feftgeftellten NRicht- 
form den Beteiligten im Entwinf vorgelegt und nad) Exledigung 
der eva noch worgefommtenen Erimmerungen vollzogen, hierüber auch 
nad Befinden und Bedinfuig ein gerichtlicher Neceß errichtet 

Sm Mebrigen find die für Einzelne ertheiften Suftenetionen der
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zu 8.196 angeflßrten Gefete felbft zu benngen, foweit fie mit der 
jegigen Anordnung des Streitverfahrens wereinbarlich find.’ 

Y Bol im Befonderen ©. D. 145,5. 

2) Erf. 43,7. 46, 3—6.8-— 30. 

®) Ef. 46, 12. 

4) Ehvf. 43, 1.20. 46, 18, 36. 

>) ©. «bbf. 46, 9.26.39. MWelhe Grundfäße follen aber in Betreff der Bor: 
Yabungen und des Ungehorfans gelten? Die font fo ausführligie ©. DO. fdiweigt 
darüber, Gbenfowenig hat fih die neuere Gefepgebung über ihe Verhältnig zu 
dergleichen Auseinanderfegungsfachen auggeiprodhen. Das Angemeffenfte möchte 

fein, auf eine wohlbegründete Provocationsklage zu beftehen und darauf eine Beant- 
wortung ber Provocaten ganz tie im orbentfichen Proveffe zu fordern; demnächft 
die Sache an einen Commiffar zu verweifen, 

%) 43,15. 46,16 u. 36, 2 u. 39, 

?) 46,15. 30. 
%) 43,29 f. 46,25. In Pachtrücgereägefachen füllt biefes weg. Hier 

toird das zu Leitende dur; Grfenntniß oder Vereinbarung feftgeftellt, 
9) © au Koh, Eiv. Proc. $. 430 —433, 

Am Befonderen. 

a RehunngsabnahmerBerfahren. 
(8. 9. 1,45.) 

198. Ein eigener Nechnungsproceß findet ftatt, wenn es fich 

nicht um die Verbindlichkeit, eine Rechnung zu legen, fondern um die 

Beftftellung einer bereits gelegten Nechnung zwifchen dem Neduungs- 

feger und dem Nehnungsnehmer handelt, worauf jeder Derfelben anz 

tragen fan. Hierbei ift Folgendes zu beobachten: 

1. Die Rechnung wird mit den Belegen vorab einer calcıla= 

torifhen Prüfung unterworfen. (8. 7 dief. Tit.) 
2. Sodann wird diefelbe won einem beauftragten Nichter mit 

den beiden Parteien durchgegangen, das Unftveitige von dem Ber 

ftrittenen oder Zweifelhaften abgefonbert und offenfalls dem Rechnungs- 

nehmer eine Frift gefegt, um feine Einwendungen volfftändig borzız 

bringen. Diefe Bilden die Grundlage des weiteren Verfahrens, (das 

fog. Defectatorium). Der Rechnungsleger hat darauf ze antivorten 

und das Gericht ann demmüchft über die Streitpunfte entiveder for 

fort mündlih vor fi) verhandelt laffen und entfiheiden, oder vorerft 

eine weitere commifferifche Inftruction zum Protokoll ansrdnen, nos 

bei and Die Zuziehung eines FSachkundigen, namentlich bei Tauf- 

männifhen Rechnungen ftattfindet.'
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3. Dos Erfenniniß muß eine möglichft genaue, wer auch zum 
Zeil von zu Teiftenden Ciben über Specialpunfte abhängige, Beft- 
fellung der Redpnungspoften enthaften und ei Schlugjafdo ziehen. 
Anh darf darin nunmehr auf eidfiche Beftärfung der ganzen Ned)- 
mung, wo folhe gefeglich gefordert werden Darf (vgl. I, 22, 32), er= 
Tarınt werden.’ Das unangefochtene Riguibum, foweit e8 nicht Durch 
die noch ftreitig bleibenden Poften überwogen wird, Fan darauf un- 
befchpabet der wegen Iegterer gebrauchten Rechtsmittel, zuc Bollftvet- 
fung gebracht werben.* 

) © 87-17 dief, Til. und 46, 35.36 und Berordn. vom 21. Sufi 1846 
8.14. Gollte das Berfahren in dem Verhalten des einen oder anderen Theifes 
ein Hinberniß erfahren, fo mödte, in Gemangelung gefeglicher Bräjudicien, nichte 
übrig bleiben, als die Parteien zum fornlichen Nehtswege mit Mageanfkellung aus 
dem zum Grunde Tiegenden Gefchäft, wobei dann die Nehnung nur eine thatfäch 
fie Unterfage bildet, zu verweifen. Diefen Weg wird man aud von noruherein 
einfhlagen Fonnen, 

2) 521 d. Tit. vgl. mit 8.9 Til, 44. Wo dies nicht ausführbar ift, pflegt 
eine befonbere nacträgliche Liquiftellung vorbehaften zu werden, Darüber vgl. 
Sinen, Redtsfpe, II, 266, 

3 9.25 0.2. 
9.22.23 d. Tit. 

b. Batgelderberehnungs- Verfahren. 
(6.9. 1, 44, 3—35.) 

199. Denn fih zwiiGen einem Gutspachter und Verpachter 
über die Pachtgelder und die Gegenforderungen des Pacıters ein 
weitläufigerer Streit entfpinnt, fo bleibt zwar auch Hier das regel- 
mäßige Verfahren maßgebend, jebod) Tann 

1. die Sache nad; der Rlagebeantivortung gwedmäßig an einen 
Commifjerius zur weiteren Inftruction der einzelnen Punfte 
behufs einer mündlichen Schlußverhandlung vor dem Gerichte 
beriwiefen werben. (Bot. den vorhergehenden Paragrapheı.) 

2. &8 fan fon während des Verfahrens bei iffiquiden Gegen- 
forderungen des Pachters gegen die Tiquide Vorbderung des 
Verpachters (anf deffen Antrag) von dem erfennenden Gerichte 
auf eine besfallfige befondere Verhandlung ein vorfäufiges 
igquidum dur eine Rejolution, toogegen fein Rechtsmittel 
zuläffig ift, 6i8 zum Urtheil erfter Inftanz feftgeftelft und voll- 
fireeft werden. (8.16—23 dief, Ti) Sobald diefes er-
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gangen ift, tritt felbiges in allen Fällen, e8 mag ein horläus 

figes igquidum fefigeftellt fein oder nicht, in proniforifche Voll- 

firedbarkeit gegen den Pachter, Bis in der Appellationsinftanz 

ein Anderes erfannt worden. (8. 11. 12, 22.) 

©. Verfahren in Orenzfagen. 
(©. ©. 1, 42, 1-38. 

200, Wird auf Berichtigung einer werdunfelten Grenze geffagt,‘ 

fo gelten zwar auch hier Die Negeln bes gewöhnlichen, nach DBe- 

finden funmarifchen Verfahrens, inzwifchen giebt Die Procekordnung 

noch nachftehende beachtenswerthe Anleitungen: 

a. Die lage foll den als richtig beanfpruchten Gvenzzug genau 

befchreiben und e8 kann zum befferen Berftändniß fofort eine 

Augenfheinseinnahme ftattfinden. 

| b. Zur weiteren Verhandlung der Sache it, wenigftend nad ftatt- 

gehabter Klagebeantwortung und fofern e3 nom Erhebfichfeit 

fein Tann, eine Xocalcommiffion zu verordnen, um die Parteien 

an Dre und Stelle zu vernehmen, die Zeugen und Sad- 

verftändigen zu hören, Niffe und Karten zu veranfaffen, die 

Sühne zu verfuchen, außerdem aber ein Iuterimifticm dahin 

zu veguliven, daß Alles im vorgefundenen Stande erhalten 

werde, ridfichtlich derjenigen Stellen aber, wo and) der neuefte 

Befig ftreitig geblieben ift, jedem Theile Gebraud und Des 

nung zu unterfagen, ‚event. den Streitplaß unter einen Ser 

quefter zu ftelfen. 

c. Kommen bei der Orenzbeftimmmung Rechte Dritter in Berüß- 
zung, fo find Diefelben zu abeitiven.? 

Demnächft ift die Sache zur Schlußverhanblung bei dent Ger 

richte felbft zu bringen, Diefes aber hat, falls die vichtige Grenze 

nicht zu ermittelt gemwefen ift, die Befugniß, den Streitplag unter 

die Parteien gleich zu vertheifen und die neten Grenzen feitzuftellen. 
Der zuftändige Richter ift allein dev Richter der befegenen Sache 

      
%) Berfchieden daven ift der Antrag auf Orenzerneuerung nad; & I. I, 17,384, 

welhe mehr die Natur einer freiwilligen Nechtshandlung hat. Andy Fann die Grenze 
beriitigungsklage nicht chen die Stelle der Vindisation eines Grunbftärkiheiles 
vertreten. Striethorft, Archiv VU, 288.          
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2) Belde Perfonen zuguziehen, Beflinmte das LM. aa. D, 323-332. Die 
neuefte Gefepgebung Hat mehrere Kategorien ausgelöfcht, wenn nicht fehon über 
Haupt duch die Gemeinheitstheil. Orbre vom 7. Juni 1821 8.6 ff. dem nugbaren 
Eigentgümer allein das Klagerecht ertheift fein follte, 

°) Bei gutöherrlich = bäuerlichen Regulivungen, besgt, bei Semeindeitstheilungen, 
gehören die vorkommenden Srenzberichtigungsfragen zue Sufänbigfeit der Generals tommiffienen. Versen, vom 30. Zuni 1843 8.7.8 6, 96, 

Bierte Abtheilung. 

Derlöbniß-, Ehe-, und Schwängerungsfahen. 

Vorbemerkungen. 

201. Bis zum Sabre 1748 unterlagen die Ehefachen ber Juris: 
Diction ter Confiftorien oder der hin und wieher Damit privilegirten 
geiftlichen Gerichte. Von da an ging jene auf die Landesiuftizcoffegien 
über und feit 1803 auf die ordentlichen Gerichte nad) den Regeln 
tes perfönfichen Gerichtsftandes, jedoch warb in Den neueriworbenen 
Tatholifchen Bandestheilen die Wirkfamteit eigener geiftficher Gerichte 
für die Unterthanen tiefes Befenntniffes zugelaffen und eingerichtet! 
Das Berfahren ward Nurd die A. GO, 1,40 geregelt. Eine Ber- 
sdnung vom 28. Iuni 1844 (©. ©, 184), welche indeß nur die 
lagen auf Chetvennung betraf und die Totgolifche geiftliche Nechts- 
pflege nicht berührte, fuchte diefem Theile der richterlichen Wirkfant- 
feit eine größere Geimeffenheit zu geben und feßte zu dem Ende bei 
jeden Obergerichte eigene Ehefenate erfter und ziyeiter Inftanz ein? 
Die Verorinung vom 2. Januar 1849 8, 12 ftelfte Dagegen das ge- 
wöhnfihe Inftanzverhäftnig wieder her und bernichtete zugleich Die 
äußere Gerichtsbmfeit der fatholijchen Gerichte in Chefachen, Alfen 
Anfcheine nach wird es aud bei dem dermaligen Zuftante für die 
Tolge nicht beweitden, da er nad) vielen Seiten hin nicht befriediget 
and nicht befriedigen Fan. — Gemeinfam für alfe Arten von Ehe- 
fodhen ift nur Die Ausfchhießung der Deffentlichfeit? 

Del. Löwenderg in Hinfhius, Zurift, Wocenfhr. 1835, 137. 
2) Bol. Hierzu die faft amtliche „Darfellung der in den preußifien Gefepen 

über die Shefgeidung unternommenen Reformöh.“ Berlin 1844, und Sonas in 
ber Juri, Wodenfhr. 1845, 17 f 

®) Gefeh vom 26, April 1851 Ar, XL. 

16
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L Klagen auf Erfühung eines Cheverfprechens. 

(8.8. 1, 40, 1—12.) 

202. Klagen aus einem vechtsgältigen Chegelöbniffe auf Voll- 
ziehung der Che oder Leiftung des Autereffe, womit auch Anfprüce 

wegen Entjungferung, Schwängerung und Kindesunterhalt unter Zus 

jiehung des Curators des Kindes verbunden werden Fönnen, find in 

dem ordentlichen Gerichtsftande des verflagten Theiles anzubringen 

und im gewöhnlichen Berfahren zu verhandeln. Es muß jedod, 

wenn Gefahr im Berzuge obwaltet (A. &. 9. II, 1,158 —160), fo- 

gleich dafür Sorge getragen werden, daß Affes im bisherigen Stande 

erhalten bleibe und Störungen desfelben unterbleiben, namentlich in 

Bezug auf eine anderweite Vollziefung der Ehe des Verflagten 

mit einer dritten Perfon; auch muß in dem nahe anzuberanmenden 

Kiagebeantwortungstermine, allenfalls durch einen Commiffarins, die 

Sühme mit dem in Perfon zu Indenden verffagten Theile fommt 

Eltern oder Vormündern desfelben verfucht und die beftimmte und 

freie Verweigerung der Ehe conftatirt werden. 

1. Klagen auf Ergänzung des erforderligen Checonfenfes, 
(Ebpf. 8.18—19.) 

203. Auch Klagen auf Ertgeilung des Checonfenfes, weldhe 

entweder 

a. ber Verlobte gegen die eigenen Eltern oder Bormünder, oder 
b. der eine Berlobte gegen Eltern und Vormünder des anderen 

Theiles 
anftelfen kann (&.R. U, 1, 68—71), gehören vor den ordentlichen 

Nichter des verfingten THeiles und zum gewöhnlichen Verfahren. 

Es joll jedoch im zweiten Falle (b) wor oder hei ver Verhandlung 

der Sache die andere werlobte Berfon, welcher die Genehmigung ver- 

weigert wird, perfönlih und alfein vernommen werden, ob fie der 

Klage beitrete oder fi die Weigerung der Eltern gefallen Iaffe. Im 

legteren Falle wird die lage durch Decret abgewiefen, außerdem aber 

im Namen beider Verlobten verhandelt, auch wegen Sicherftellung 

gegen elterliche Verfügungen, wodurd die Nechte des Klägers ver- 

eitelt ober erfehwert werden Tünnten, das Geeignete nah WUR.T,IA, 

107.108 it Betreff etwaiger perfünlicher Seqneftration angeordnet.
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IN. Klagen auf Löfung des Epehandes, 

Orundregein des Verfahrens, 

204. Das Geneinfane für alfe Klagen auf Löfung eines be- 
ftehenden Ehebandes ift, fie mögen wegen Nichtigfeit ober Ungiftig- 
feit desfefben oder tegen eines Chefcgeidungsgrundes angeftelft werden: 

1. Sie gehören dermalen an den ordentlichen Richter erfter 
Saftanz, weldem ber Ghemann für feine Perfon unterworfen ift. 
Vreiwillige Erftredung des Gerichtsftandes findet in feinem Sale 
fett! Ein Ausländer jedoch, welden eine Inländerin im Vertrauen 
auf feine Ueberfiedelung geheirathet Hat, form, wenn Diefe unterblieben 
öft, bei dem Ortsgerichte Der Eheichliegung belangt werden? 

U. Verfahren and Entfcheidung haben wefentlich den Fort- oder 
Nichtfortbeftand eines angefochtenen Chebandes und die rechtlichen 
Tolgen ver fung fir die bißherigen Ehegatten, fowie für deren 
Kinder zum Gegenftande; anderen Gegenftänden wird nur eine bei- 
Täufige Ntüdfiht gewidmet (unten 8.209). Im Befonderen bleibt 
die Auseinanderfegung wegen des Vermögens, foweit fie nicht im 
Dege des Vergleiches erfolgt, won den Verhandlungen aller Inftanzen 
ausgefchlofien.’ 

IM. In allen angegebenen Ehefachen ift die Zuziehung eines 
bei dem Gerichte angeftelften Staatsanwaltes erfordertih, un Das 
Öffentliche Iutereffe daran in den Suftanzen wahrzunehmen. Er er 
hält von jeder Klage und Mlagebeanttwortung Abfchrift und ift zu 
alfen vorkommenden Verhandlungen von Amtswegen zuguzichen. — 
Namentlich gehört zu feinen Befugniffen: 

a. Die Anfechtung wichtiger Ehen, welche zu feiner Kenntniß ger 
langen, in welden Zalfe die Klage wider beide Ehegatten zu 
richten ift; 

b. in anderen Eheproceffen Erflärungen und Anträge zu machen, 
weldhe fi auf Aufretgaktung der Ehe beziehen, ohne jedoch 
zur Einlegung von Nechtsmitteln berechtigt zu fein; 

©. Beantragung einer Euvatel über Kinder, deren Rechte oder 
Satereffen in einem Cheprocei wahrzunehmen find, Bei dem 
betreffenden Bormunbichaftagerichte.* 

IV. Sage und Mlagebeantwwortung, desgleichen eine Widerflage, 
möffen zum gerichtlichen Protofolf angebracht ober non einem Rechts- 

16°
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anwelte abgefaßt fein, wenn die Partei nicht etivn felbft Befähigung 
zum Nichteramte hat? 

V. Dei allen gerichtlichen Verhandlungen in Ehefachen ift ein 
verpflichteter Protofollführer zuzuziehen.s 

)9.0.9.1,2,129. Ant, 38, 
2) Cab. D. von 25. Februar 1833, 9,8, 4. 
3) 8.0. 8.52 vie. Ti, 
2) Verorbn, von 1844 8.4—9, 16. 54, vom 2. Januar 1849 8.12. Die 

Stelle des Stantsantwaltes wird von der feit 1849 beftehenden Stantsaumwaltfchaft 
in Steaffadhen wahrgenommen, 

6) Berorda, von 1844 8.17.18, 
9 Ef. 89. 

Das Berfahren felsk. 

205. Der Gang des Verfahrens ift im Wefentlichen diefer: 
1. Die Slage wird dem verffagten Theile einfach zur Beant- 

wortung an einem beftmmten Tage vor einem dazır ernannten Der 
putirten mitgetheilt, jedoch auch eine fehriftliche Beantwortung zu= 
gelaffen. (8. 16.17 d. Beravdn.) 

2. Gegen einen öffentlich (edictalifch) borgeladenen, jedoch aus- 
gebliebenen Verflagten wird bie gewöhnliche Verwarnung vollzogen. 
Sonft aber wird im Salfe des Ungehorfams des DVerflagten anges 
nommen, Daß er die Thatfachen beftreite und Die Nrkunden nicht‘ 

, merfenme, welche zum Beweife des Klagegrundes dienen fol- 
Ien. In alfen anderen Beziehungen bleiben die gewöhnlichen Regeln 
des Ungehorfamsverfahrens mafigebend. (8. 44. 46. 47 d. Beroron.) 

3. Nach eingegangener oder auch verfänmter Klagebeantiwortung 
Tann da8 Gericht die Parteien oder eine derfelßen, namentlich auch 
ben Verflagten, falls feine befondeven Hinderniffe, als Krankheit, 
Armuth, Dienftrerhäftniffe u. fe f vorhanden find, zum perfönfichen 
Erfcheinen in einer Gerichtsfigung nöthigen, wenn fofches zur Er- 
forfhung der Wahrheit oder zur Ausföhnung der Parteien Dienlich 
erfheint, oder and) bei Verhinderung om perfönfichen Erfeheinen die 
Erflürungen beider Theile oder eineg berfelben Durch einen beauf- 
trogten oder erfuchten Richter aufnehmen Iaffen, Hierbei findet überaft 
eine Vertretung dur DBerollmächtigte nicht ftatt. (8. 19— 24. 45 
d. Berordn.) Demnäcf, oder and ohne folde Vorbereitung, erfolgt 
Die Verhanhlung vor dem erfenmenden Geriäte felbft (8. 21. 25),
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wobei Beneltmächtigte zuläffig find (8. 25), unbefchadet der Befug- 
niß des Gerichtes, auch noch ferneriwveit die Parteien zum perfän- 
lichen Erf'einen anzuhalten (8. 32), fowie diefen in allen Fällen 
des perfönlihen Exfcheinens die Hülfe von Rechtsheiftänden geftattet 
ift (8. 33), 

4. Bleibt der vorgeforderte Kläger aus, oder fein Vertreter, 
wo ein folder geftattet ift, ober trägt er auf Siftivung des Ver- 
fahrens an, fo wird Die Sache nur fortgefeßt, wenn die Anträge 
des Berflagten foldhes nöthig machen oder der Kläger die Wieder- 
aufnahme verlangt (8. 34). 

5. Die Leitung der Verhandlungen, welde aud an anderen 
Gerichtötogen fortgefegt werben Tönnen (8. 31), gebührt dem Bor- 
figenden. Demfelben fteht Dabei ein Trageredht zu, ebenfo jeden 
Mitgliede des Gerichtes durch den Vorfigenden oder mit deffen Ge- 
nehmigung (8. 28). 

Fortfehung Beweis und Grfenntniß. 

206. Die Beweiserhebung erfolgt der Negel nad vor dem 
erfennenden Gerichte, wenn deren Vornahme nicht aus befonderen 
Gründen, z.B. wegen Entfernimg der Zeugen, durch einen beanf- 
tragten oder 'erfuchten Nichter angemeffener befunden wird (8. 35). 
Die Parteien Töunen der Beweisaufnahme durch Bevoflmäctigte, 
ober auch nach Ermefjen de8 Gerichtes in Perfon beituohnen (8. 37). 
Die Borladung der Zeugen Tann fogar fehon zu der erften Ver- 
handlung nach dem Rlagebeantwwortungstermine verfügt werden (8.36). 

Die Beweismittel find die gewöhnlichen, auch bleiben die ho- 
fitioen Regeln in Anfehung der Vollftändigfeit eines Beweifes zu 
wächft maßgebend. Jedoch Hat ein Zugeftändniß über den Grund 
der Scheidung, Nihtigfeit oder Ungüttigfeit mr infoweit Beweis- 
Kraft, ald e8 dem Gerichte die Meberzeugung von feiner Wahrheit 
giebt. Gerner ift ein Eidesantrag über Thatfachen, welche den Grund 
ber Scheidung, Ungüftigfeit oder Nichtigfeit der Che darthun follen, 
wur nad Exmeffen des Gerichtes und aur aladann zufäffig, wenn 
die Leiftung des Eides aus eigener Wiffenfhaft von der Wahrheit 
ober Nichtwahrheit der Thatfache eripfgen Ton, Die Leiftung felbft 
darf erft nach rechtsfräftigem Uxtheife vor fi) gehen. Sofern num nicht 
auf Diefen Grundlagen ein wollftändiger Beweis erlangt wird, hat
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das Gericht nach feiner, ans dem ganzen Inbegriffe der Verhand- 
Tungen und Beweife geföpften Weberzeingung zu beurtheilen, ob und 
twieweit ber Kagegrumd eriwiefen fei, wobei ihm zufteht, einen noth- 
wendigen Eid nach allgemeinen Grundfügen aufzufegen, jedoch über 
die Thatfochen des Klagegrundes nur demjenigen Theile, dem dar- 
über die Wahrheit ans eigener Wiffenfehaft bekannt fein muß (8.39 
bis 43. AT) — Dem Schluffe der Verhandlungen folgt das Er- 
Tenntniß entweder fofort oder nach weiterer Berathung. (8. 30 d. 
BVerordn.) 

2) Dot. Darftelfung ber Ehefcheibungsteforn S. 67—71. 

Befondere Regeln für Ehefheidungsfaden. 

207. Handelt e8 fi) um eine Ehefcheidung wider einen Dur) 

divecte Lobung erreichbaren Verklagten, fo wird die lage nicht an- 

genommen, bevor durch ein Zeugniß des für beide Theile zuftindigen 

Geiftfichen oder Nabbiners, bei gemifchten Chen der Geiftlichen von 
beiden Belenntniffen, nachgewiefen wird, daß dafefbft auf Anzeige des 

die Scheidung beantragenden EHeiheiles die Sühne fruchtlos ber- 
fucht worden fei, was fpätefiens nach Verlauf won vier Monaten 
feit der erften Anzeige verlangt werden Yan. Das Ausbleiben des 

Klägers gilt als Zurücnahme der Klage. (8. 10—15 d. Verordn.) 
VBerweigert ein vömifch =Totholifcher Geiftlicher den Sühneverfug, 
weil er Die Ehe fefbit nicht ale Frchlich giftig anfieht, fo genügt 

ein von ihm über die Weigerung und deven Grund anszuftellendes 

Zeugniß. (8. 72 d. Verordn.) Bei Perfonen aber, welche aus ihrer 
Kirche ausgetreten find und feiner vom Stante genehmigten Neligiong- 

gefellfchaft angehören, wird vor Einfeitung der Alage ein Sühne- 

berfuch durch das Gericht veranftaltet, wobei der Staatsanwalt und 
nach feinem Antvage Diejenigen zuguziehen find, von welchen eine 
awedentfprechende Mitwirkung zu erwarten fteht! Außerdem Tann 
das Gericht noch in jedem anderen Falle Sühneverfuche, fo oft es 

folche für angemeffen erachtet, mit oder ohne Zuziehung von Geift- 

lichen, entweber feldft oder durch einen beauftragten Nichter unter 

den Parteien vornehmen. ($. 38 d. Berordr.) 
Ein Ehefcheidungserfenntniß Hat jederzeit über die bürgerlichen 

Strafen, fowie über die fünftige Erziehung der Kinder Verordnung 
38 treffen. (G.D, 8.51 dief, Ti. Ah. 8,298.) Wird die Schei-  
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dung aur ivegen geringerer Gründe — nicht wegen Chebruchs, 638- 

tichee Berlaffung, Naferei, Wahnfinnes, oder wegen grober, mit Zucht: 

haus zu ftrafender Verbrechen, oder wegen Nachftellungen nach dem 

Leben — erkannt und die Ausficht auf Wiedernerföhnung nicht aus» 

geichloffen, To erfolgt die Verkündung des Urtheifs erft nach Verlauf 

eines Jahres und nach einem nochmaligen Sühneneriuhe mit den 

hierzu vorzuladenden Parteien. (8. 70 d. Brad. G.D. 8.47.48 

dief. it.) 
Schlieglih Fan jede Ehefcheidungsklage Bis zur Nechtsfraft des 

Ehefheidungsurtheiles zurückgenommen werden und e8 verlieren Damit 
ale inzwifchen ergangenen Erlenntniffe (jeder Inftanz) ihre Araft; 

die Thatfachen aber, ans weldhen geflagt war, Tönen als felbft- 

fländiger Scheidungsgrund nicht weiter geltend gemacht werden. (8.53 

d. Berordn.) Andererfeits fteht im Lanfe der erfien Inftanz bis zum 

Abfehluffe der Verhandlungen zum Erfeuntniß, fowohl dem Kläger 

wie dem verflagten Theile die Vor» und Nachbringung aller That 

lagen zu, welche zur Unterftügung der felbftftändigen Begrimdung 

der Anträge auf Scheidung oder zu ihrer Abwehr dienen Eönnen, 

felöft wenn fie für den Kläger einen neuen Klagegeund Darftelfen.? 
’) Seber Theil Hat gegen die biesfallfigen Beftimmungen oder wegen Hebers 

gehung verfelben ein NRetsmittel, D. Trib, Bräjud. 1471. 
2) ©.9. 8.59 dief. Tit. und Präjud. 400. 1184, 1352, 

Bei bösliher Berlaffung. 

208. Wird wegen böslicher Verlaffung gegen einen abivefenden, 
nicht erreichbaren Ehegatten geffagt, und zwar, weil der andere Ehe- 

gatte wegen eines zur Ehefcheidung berechtigenden Verbrechens zu 

einer Criminalftvafe verurteilt ift und fid) Diefer Strafe dur) die 

Flucht entzogen hat, fo fan, wenn der Kagende Theil auf die Ehe 

Theidungeftrafe verzichtet, nachdem hie Vorfadung des flichtigen 

Theiles an Gerichtsftelle angefchlagen und zweimal in Zeitungen ber 

Probinz eingerüct worden, ohne Meiteres die Chefcheidung ansger 

fprogien werden. (G. DO. 8.63 dief. Tit.) 
Dagegen bedarf e8 einer Edictelladung des Abwefenden mit 

drei Monsten Ziel: « 
a. wenn im vorerwähnten Falle eine Chefcheidungsftrafe verlangt 

wird (8.64 chf);
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b. wenn ein Ehegatte wegen eines mit Zuchthaus oder Beftungs- 
fteafe zu ahndenden Verbrechens, woran der Magende Ehegatte 
feinen Theil genommen, die Flucht ergriffen hat, ohne bereit 
veruntheilt zu fein (Anh. 295); 

6. wenn ein Ehegatte, dev fih noch fenft im Falle einer böslichen 
Verlaffung °e8 anderen befindet, nicht erreichbar ift. 

Die Ladung felbft wird erft nad, Ablauf eines Jahres feit der 
vorfäglichen Entfernung erlaffen, und wenn der eigentliche Grund 
der Entfernung nicht zu ermitteln ift, erft nad, Ablauf zweier Jahre 
N. 11,1, 688-693). Feines Auffchubs bedarf es in dem Falle 
zu a., desgfeichen wenn gegen einen entwichenen Sofdaten geffagt 
wird (RR. Anh. 80), 

Nach Ablauf des Edictalternins Hat im Falle des Nichterfcheineng 
des Verflagten der Rügen mır noch zu fehwören, dap er won dem 
Aufenthalte des Verflagten Teine Nachricht erhalten habe und e8 er= 
folgt darauf das Echeidungsurtheil. (GO. 8. 61. 62 diej. Tit.) 

Bird wegen böslicher Berlaffung gegen einen Ehegatten geffagt, 
deffen Aufenthalt befannt und erreichbar ift, fo muß das Ehegericht 
vorab durch den zuftündigen Geiftfichen oder falle folches wegen Ab= 
wefenheit eines Ehegatten unausführbae wäre, durch einen anderen 
Geiftlichen binnen einer hierfür zu beftimmenden Srift die Herftellung 
de3 ehelichen Zufummenlebend verfjuchen. ft fotches fruchtlos, fo 
wird dem abtrünnigen Theile diefe Herftelfung binnen einer beftiumns 
ten Grift anbefohlen und exft nach Deren Ablauf die Ehefcheidungs- 
Hlage zugelaffen, welcher übrigens, wie in anderen Ehefcheidungsfachen, 
ein geiftliher Sühneverfuch vorangehen muß (8. 61—65 der Berordin. 
von 1844), worauf dann Das weitere contendicterifehe Verfahren iwie 
in anderen Ehefcheidungsfachen Plag greift. 

Nebenpunkte, 

209. Sofort im Anbeginn des Chefcheidungsverfahrens, fobatı 
die Anzeige zum Zwede eines Sühnenerfuches bei dem Geiftlichen 
gemadt ift und in Defertionsfällen, nachdem Die gerichtliche Ber- 
fügung zur Herftellung des ehelichen Zufammenlebens nachgefucht 
ift, Tann ein Interimifticm veranfaßt werden, infonderbeit 

tegen des Aufenthaltes des einen oder anderen Theiles, nament- 
li wenn wegen perfünlicher Mißhandlungen geflagt it; 
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wegen des der Ehefrau zu gewährenden Unterhaftes; 
wegen Sicherftellung des Verinögens; 
wegen Erziehung der Kinder. 
Hierüber wird abgefondert vor einem Deputirten zum Protofolt 

verhandelt und durch ein fofort volfftrefhares Decret des Gerichtes 
mit Ausflug jedes Nechtsmittels entfchieden. Das Proviforium 
erlifcht jedoch, 

wenn bie Klage binnen ber verbeftimmten Zeit nicht eingereicht, ober 
wen fie Durch ei Decret zuüdgemwiefen wird; 
mit der rechtefräftigen Entfjeidung über Die Klage und bezüglich 

deren BVoffftvedung. 
9.0.0. 55356. Anh, 294. Beroron, von 1844 8.5560. 

I, Schwängerungsfachen. 

210. Shwängerungsfachen find im Allgemeinen diejenigen Rechts- 
ftreitigfeiten, welche Durch die aus einer auferchelichen Schwähung 
bervorgehenden Ansprüche veranfaßt werden. Darunter find begriffen; 

a. die der Gefchwächten felbft behufs ihrer Entfhädigung zit 
fteßenden Borderungen, foweit eine folche vechtfich verlangt 
werden Fan; 

b. Die dem außerchelich geborenen Finde gegen feinen Erzeuger 
äuftehenden Anfprüche? 

Das Verfahren felbft ift das gewöhnliche, mach Höhe des Be- 
trages, Das Defondere ift nur Diejes: . 

a. Die Entfhädigungsflage der Gefchtwächten Tan fowohl bei 
dem Gerichte des dermaligen Wohnfites angeftellt werben, wie au 
bei demjenigen, welchem der Schiwängerer zuvor, d. }. zur Zeit der 
Niederfunft oder Fehlgeburt unterworfen war 

b. In jeder Art von Schwängerungsfagen fann zwar eine 
Partei über bie Thatfache des flattgehabten Veifchlafes und-über die 
erhebliche Zeit desjelben Anträge auf einen von ihr oder von dem 
Gegner zu Teiftenden Eid ftellen; der Richter aber hat darüber, ob 
ein folder Eid überhaupt zuzufaffen und welchem Theile ex aufzit- 
Iegen fei, nach Umftänden zu erfennen, Eine Ableiftung darf erft 
Bad vechtefräftiger Entfheidung erfolgen. Das Näntiche gilt von 
dem Berweife folcher Thatfachen, welde die Vermuthung des fiat:
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pehabten Beifchlafes oder der Zeit desfelben begründen, bezüglich 
ausfchließen follen. 

e. Eine dritte ordentliche Inftanz ift in Sachen der Art un: 
bedingt ansgefchloffen.’ 

Die vormals den Gefchwächten zugeftandene Klage auf vor 
herige Zuerfennung der Koften der Niederfunft und dergleichen® findet 
gegenwärtig nicht mehr ftatt, 

2) Bgl. Berorbn, vom 14. December 1833 8.3, wo freifich die Alimentatione- 
forderungen der größeren Deuffichfeit wegen mitgenannt find. Dal. Inftruction 
von 7. April 1839 Nr. 6 und Saheb. XLAT, 130, 

2) Die näheren Beflinmpngen enthält Gefeg v. 24. Mil 1854. ©. ©. 193, 
womit die des &,R, aufgehoben find. 

3) Daß der vorige Gerichtöftand nad; ber angegebenen Zeit gemeint ift, ers 
helfet aus 8.10 ebhf. Damit dürfte das Präjudiz des D, Trib. 2231, zu bem 

anfgehobenen 8. 1087 v5 UN. I, 1 nicht mehr zufammen beftchen Fönnen. Ienes 
iR auch ein viel präciferer Termin als ber felten ganz befimmte der Beitvohnung. 
Mit jenem tritt auch bie Berbinblicfeit des Mannes erft ins Leben. 

4) Angef. Gefeb $. 16. 17. 18. 
5) Berordi. vom 14, Deseniber 1833 a. a. ©. 
%)&R. 1, 1,1019. 11,20, 897—899. 

Fünfte Nötheilung. 

Iniurienprocehi 

4.6.9. 1,34 (gröftentheils aufgehoben). Gefeg oom 11. März 1850. 0.6. 175. Eins 
füßrungsgejeg zum Strafgefeghuge vom 14. April 1851 Art. XVII Gefeh d. 29. Mai 

1852, ©. ©. 250. 

FW: Fliegel, das Breuf. Bagatel= und Injurienberfaßren. Berlin 1854 ©. 336 ff. 
, 

211. Soweit wegen Ehrenfränfung und leichter Mißgandlung 

den Berlegten der bürgerliche Nechtsweg offen gelaffen ift, gehören 

die desfallfigen Straffiogen an des Beleidigers ordentlichen perfün- 

lichen Richter, der indeß bei fremden Durchreifenden durch den Nich- 

ter de8 Ortes der That und bei fremden Vagabunden überdies 

dich den Richter des Anfenthaltsortes vertreten werden Tann? Sie 

folfen aber sur zugelaffen werden, fofern Durch ein vom Schiebe- 

mann des BVerklagten ausgeftelftes Zeugniß nachgewiefen wird, daß 

Kläger die Vermittelung des Schiedsmannes ohne Erfolg nad» 

gejucht hat, es wäre denn, daß Kläger und Verflagter in ver- 

fchiedenen Gerichtsbezivten wohnen? 
Mit der Strofflage Fam Übrigens and) die Klage auf Schaden»
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erfab verbunden ierben,* foneit die Negen der Eormpetenz und des 
Verfahrens Fein Hinderniß der gleichzeitigen Verhandlung darbieten. 

1) Derfelbe ift ausgefloffen, a. wenn Militäcperfonen ober Gensb’arınes eine 
Beleidigung verübt Haben, Hier frift der Militärgeriätsfland ein. A.C.D. Anh, 
8.15—20. b. wenn fih Perfonen des Königl, Hofftaates über Beleidigungen ber 
Hagen, die fie von ihres Gleichen, ihren Worgefeßten ober Untergebenen erlitten 
haben wollen. Anh. 3. ®.D. 8.235. e. In folden Fällen, ivo die Staatsanwalt 
Ihaft im Wege des EStrafverfahrens einfhreitet, Ginf, Gefeß vom 14. April 1851 
Act, XVII. Dazu ift diefelse unbedingt befugt: 1. im Falle dee 8.102; 2. wegen 
Mißhanblungen, felbft von Teichter Befchaffenheit. Plen, Präjud. des Erim, Sen. 
be8 D. Trib, 39 vom 27. Juni 1853. Dagegen nur auf Antrag des Berlebten 
bei allen Beleidigungen, welde Vergehen find (Sir. ©. 8. 160). Gar nicht bei 
einfachen Beleidigungen, welche Hebertretungen find. &. Einf. Gefeg At. XVE 

2) ©, Anh. zur &.D. 8.8 u. 53, fowwie deren Quellen, Refer. v. 13. Ochbr. 
1804, R. Archiv IH, 395. und vom 30. Juni 1800, PL Archiv 1,175. Zwar ift 
hierin nicht ganz genau der zufändige Richter bezeichnet, jedoch; entfehieden in erz 
fterer Stelle auf das Forum delicti eommissi in der Grim. Orb, Hingeteiefen und 
alfo wohl der Michter des Ortes ber That gemeint. Bei fremden Bagabunden 
darf man bie Analogie bes 8. 25 der ©. DO, 1,2 benugen. 

?) Einf, Orfeh a0. D. Ms ein nidt gehöriges Nachfucen if angefehen 
werben, wenn Kläger bemmächft bei dem Schiedsrichter felft nicht erfhienen ift, 
Striethorit, Arhio XI, 47 vgl. mit X, 279. Die Rachfuhung der Süfne bei den 
unzuftändigen Nichter unterbricht die Verjährung ber Privatlfage nicht, Bol, ebhf. 
XVII, 236. 

4) Anh. zur ©. 9. 8.226, 

212. Die Verhandlung und Entfeidung der Sache erfolgt 
im Wege des bürgerlichen Verfahrens vor dem Cinzefrichter, dafern 
nit auf Antrag einer Partei die Sache an das Gerichtscollegium 
für bürgerliche Streitfachen gezogen wird;" im Iekteren Falle wie 
im ordentlichen, affenfalls abgefürzten Proceffe, im erfleren Zalfe 
nad den Regeln des Verfahrens vor dem Cinzelvichter, melde bie 
Verordnung vom 1. Sun 1833 Tit. 2. Abfchn. 2 vorgezeichnet Hat. 
€ wird nämlich auf die Klage ein Termin zur Beantwortung und 
zur weiteren mündlichen Verhandlung anberaumt und darauf ferner 
verfahren, wie bereits bei Bagatellfachen angegeben Worden. Cides- 
Antrag und Auflage ift anftatthaft? Der Nichter hat unter Priifung 
alfer Beiveife für die Mage und Vertheidigung nach feiner freien, 
aus dem Inbegriffe der Berhanblunggr gefchönften Weberzengung, 
unter Angabe ber Beweggründe, über Schuld oder Nictfehuld zu 
entfcheiden und im eriteren Zelle die gefehliche Strafe auszufprechen.
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Die thatfächliche Feftftellung des Injurienrichters bleibt auch fir die 

Berufungsinftang maßgebend, wenn fie nicht durch neue Thatfachen 

oder Beweismittel von dem Appelfanten angefochten wird und hierdurch 

nach dem Befinden des Appellationsrichters die Annahme des erften 

Snftanzrichters in Bezug auf Thatbeftand und Thäterfchaft eine Ab- 

änderung erleiden muß.‘ Unter allen Umftänden bleibt die Zurkd- 

nahme der Privatflage bis zum Anfange der Vollftvedung des Er- 

Tenntnifies dem Kläger geftattet. 

1) Berorbn, vom 2, Januar 1849 $.20,2. 22,1. 29,3. Gefeh v. 22. Mat 
1852 Art. IH. 

2) ©.D. Anh. 232, Das au das eidliche Ablengnungsverfahren bei Ur- 
funden unzuläffig fein folfte, fofgt nicht mit NRoikwendigfeit. A. M. Zliegel, a.a.D. 
©. 351. 

®) Gefe vom 11, März 1850 8. 6. 
4) Ghrf. 8.8. 

%) &tr. 6.28. $. 160. 189. 

Schöte Mbtheilung. 

Provoration anf fchiedsrichterliche Entfcheidung. 

213. Wenn in einzelnen Fällen Zwangsausträge vor Schiedg- 

rihtern in Privatftreitigfeiten Durch Die Gefetse angeordnet find," fo 

bedarf e8 eines ftantsrichterlichen Einfchreitens felbftwerftändlih nur 

infofern, al3 die Parteien nicht Schon unter fi) wegen des jchieds- 

rihterlihen Verfahrens, der Wahl ver. Schiedsrichter u. f. w. einig 

find. Es wird erforderlich, 

a. wenn der Richter gefelich einen Obmann zu ernennen ober 

an Stelle einer widerfpenftigen Partei einen Schiedsrichter zu 

wählen hat, wobei e$ feines anderen Verfahrens als auf dem 

Wege einfacher Verfügung bedarf; oder 

b. wenn darüber Streit obwaltet, ob die Sache überhaupt zu 

dergleichen Zwangsansträgen angethan fei, Mlsdann würde 

hierüber im gewöhnlichen oder, nad Umftänden, abgekürzten 

Berfagren zu verhandeln und zu befinden fein. 

Noch gleihen Grundfären ift zu verfahren, wenn durch einen 

Rehtsaet, z.B. Teftament, Stiftung, Vertrag, die Betheiligten in 

vorkommenden Streitfällen zu einem fehiedsrichterlichen Austrag ver 
pfligtet find,’
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Stellt das Gefeß ein fehiebsrichterfiches Verfahren ganz in den 
freien Willen der Parteien, fo ift es blos eine Ehrenpflicht des 
Richtevamtes, fie zu einem Compromiß zu veranfaffen, wer nicht 
bie eine oder andere fich fehon beftimmt dagegen erflärt hat? 

Kommt 08 endlich mr darauf a, einen Vertrag, worin die 
Beftimmung einer unbeftimmt übernommenen Verbindlichfeit dem Aus- 
fpruche eines Dritten überlaffen worden, zur Bollendung zu bringen, 
indem ber Dritte zur Abgabe feines Anfpruches veranlaßt wird, fo 
hat der Richter demfelben im Falfe der Verzögerung des Ausfpruches 
eine Frift zu fegen, mit deren Ablauf der Bertrag für nicht gefchlofe 
fen gilt, ohne dag irgend Smangsmittel in Anwendung gebracht wer- 
den Dürfen.‘ 

1) Hauptfälle find: a. die Gntfehänigung des mit einer Noihvienftbarkeit zu 
befaftenden Srundeigentdumes nah ER. 1,22, 4—7. b. Sewiffe Fragen, wo 5 
bei Bamifienfideicommiften und Lchen eines Bamilienbefchluffes bedarf. Gefeh vom 
15. Sebinar 1840 ©. 20—25 8. 18.19.21. — Andere Bälle gehören der Agrarz 
gefepgebung an und zum Wirkungskreife der Generaleonmifftonen, 

2) Bäl. fhon oben 8. 404. 
?) Dben 8.41 Note 2, 
4) EM. I, 5,4851. 72,73. 1, 31,13—18. 48-51. v. Daniels, Hands. 

ber Eivifvehtspfl, I, 325. 

ESiebente Nbtheilung, 

erfahren in vormundfchafttichen Streitfachen, 

(9.9. 1,39.) 

214. Bei Verwaltung der Vormundfchaftspflege, welche jet 
der zweiten Abtheilung jedes Kreisgerichtes regelmäßig übertragen if, 
Fönnen „Zälfe vorkommen, wo e8 in gewiffen Maße einer Inftretion 
und eines Erfenntuifjes bedanf," Die betreffenden Fälle und Bor- 
fhriften Diefes Titels find: 

I. Ben Jemand aus gefeßlichen Entfepuldigungsgründen eine 
ihm Übertvngene Bormundfchaft ablehnen will. 

U. Bern mehrere Perfonen darüber, welcher von ihnen die Bor- 
mundfchaft über einen Pflegebefohlenen zır übertragen fei, fteeitig find, 

In beiden Fällen werden Die Anträge und deren Gründe duch 
einen Deputivten oder Commiffarius protofolfarifeh — ohne weitere
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Törmlicfeiten — onfgenommen und erörtert, die Verhandlungen 

aber fodenn dem Colfegium felbft zur Abfeffung einer Nefelution 

vorgelegt, welche, twofern nicht das Dagegen zufäfiige Rechtsmittel 

(f. unten 6. d. Appell.) gebraucht wird, die Kraft eines Endbeicheides 

über Die Brage hat. (8. 2—12 dief. Tit.) 
I. Wenn fid) ein Bormund eines amredlichen oder doch nach 

läffigen, mmachtfamen, der Perfon oder dem Vermögen des Miündels 

zum Nachtheil gewährenden Berhaltens verbächtig macht. — Hier 

findet im Wefentlichen nur eine protofollarifhe Unterfuchung der 

zur Senntniß gelangten Berdachtsgründe und Borwärfe ftatt, welcher 

gemäß das Gericht befihließt, ob der Vormund wegen der Sadhe 

zur ftrafrechtlichen Verfolgung zu Pringen oder nur im Civifwege 

durch einen dem Miündel zu beftelfenden Pfleger (Curator ad hoc) 

zu verfolgen fei. Schon während diefes Verfahrens Hat Das Bor- 

mundfchaftsgericht geeignete Sicherheitsinaßregeln im Interefie des 

Pflegebefohlenen anzuordnen (8. 18—25). Die nähere Unterfuhung 

unterbfeibt, wen der Bormund nieberfegen will und fich feiner bor= 

mundfchaftlichen Pflichten gehörig entledigt, auch fein Verbrechen 

oder Vergehen in feinem Verhalten zu erfennen ift (8. 16). 

W. Bent gegen die von einem Vormunde gelegte Rechnung 

Einwendungen zu machen find. Hier findet vorerft eine Verneht- 

Laffung über diefelben ftatt, im Salfe ihrer Nichterfedigung aber Die 
weitere Verfolgung der Sache im gewöhnlichen Rechnungsverfahren 

(oben 8. 198) durd einen Hierzu beftelften Streitpfleger. (8. 26. 27 
Dief. Tit.) ° 

2) Die beiden Teßten Fälle (UI u. IV) gehören eigentfich nicht hierher, fonz 
dern bleiben ganz im Bersiche der Verwaltung. Dagegen würde mit Koh, Ei. 
Pros. $.41L noch Hierher zu ziehen fein, wenn das Vormundfhaftsgeriht aus 
irgend welchen erheblichen Grunde im Snterefie des Pflegebefohlenen die Entlaffung 
des Dormundes befchlieht, welchenfalls ihm dagegen das Gehör verftaktet werben 
muß. EN. 518,918 f. Die Vormundfhaftsftele muß dann duch eine anders 

weite Refolntion darüber befinden und dem bisherigen Vormunde bie gewöhnliche 
Befchiwerbe aufdent Zufligverwwaltungsiwege zuftehen; denn die Beftimmungen ad.u. IE 
Tonnen darauf nicht ohne Weiteres ansgebehnt werden. Gnolic gehört noch Hier: 
Her bie Dem Bormundfchaftsrichter beigefegte bald befinitive, bald nur vorläufige 
Entfcheivung wegen Aufhebung dev gegen einen Verfchivenber eingeleiteien Borz 
munbfheft &, naher $. 216.
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Akte Abtheilung. 

Enimündigungsperfaehren 

a. Wegen Wahn und Blödfinns, 

(8.9. 1, 38, 2-8.) 

215. Auf Entmändigung farın wegen Wahr oder Blödfinns 
gegen den damit Behafteten im perfönlichen Gerichtsftande Desfelben 
angetragen werden: 

1. von feinen Verwandten oder 
2. von einem durch das Gericht dazır ernannten fiscalifgen Anwalt, 
Der Antrag foll foglei) dur Thatfahen und Beweismittel 

unterftügt und einigermaßen Befcheiniget werben. (8. 4.) 
Das Gericht ernennt dem Propocaten einen Streitpfleger, mit 

der Verpflichtung zur Siherftellung des Vermögens (Anh, 283), 
wern Dasfelbe nicht fchon anderweit unter gefeßlicher Verwaltung, 
3 D. des Chemannes oder des Waters ftehet! und verorönet eine 
Unterfuchung des Gemütheftendes durch einen Deputitten, mit Zu- 
siehung der Implovanten, foiwie des Proceparators nebft zweien 
facgverftändigen erzten, deren einen die Smplovanten, den anderen 
der Gurator vorfchlägt, eventuell dag Gericht zu requiciven hat? 
Dabei giebt das übereinftinmende Öutachten der Sachverftändigen 
den Ausfchlag. Sonft ift noch ein dritter Arzt zugugiehen oder dem 
Medieinalcollegium der Provinz die Entfheidung zu überlaffen (8.6.7). 
Danach? ergeht ohne weitere Förinlichteiten das Erfenntniß, wogegen 
nur der Euvator Rechtsmittel hat. Cinfiweilen wird c8 proviforifh 
volfftvedt (8. 8). " 

I) Refer, vom 3. Februar 1840, 
>) Bel. Anh. 285. Der Widerfprad mit A.G.9. 1,9. Anh. 64 ift nicht 

fa) bemerkt. Die Vorfikeift für den fpeciellen Fall ift jedoch Har. 
°) Eine Darftellung des Verfahrenz Hat Koh in f. (Schlef.) Ardhiv IV, 81 f 

gegeben. Die Gerihtsorbnung bezeichnet allein ben Kern, worauf 3 anfonmt. 
Die Form der Verhandlung if die des alten Stiles, alfo ein Protofolfführer nicht 
nothtoendig zuguziehen, 

b, Wegen Berfhwentung. 
(8.2. 1, 38, 9 2) 

216. Wegen Berfäwendung Tann auf Entmündigung angetra- 
gen werden Durch einen dafür angeorbneten fiscalif en Anwalt,
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falls nicht Verwandte (8.2 dief, Tit.), oder der Vertragserbe' da- 

mit heroortveten wollen. 

Die auf Thatfachen gegründete Klage wird unter Anberauming 

eines nahen Nechtstages? nach den Negeln des ordentlichen Ver 

fahrens neuen Stiles eingeleitet und verhandelt. Es Tann danad) 

auch ein Contimacial- nder Aanitionsbefcheid gegen den Provocaten 

abgefaßt werden Sind einzelne Thatfachen befeheiniget, fo greifen 

einftweilige Sicherheitsmaßvegeln gegen ihn Pla. (8. 20. 22 d. Tit.) 

Das auf Entmündigung fautende Exfenntniß ift gegen ihn vorläufig 

volfftrefbar und öffentlich durch) Gerihtsaushang, desgleichen durch 

dreimalige Eimüiclung in den Negierumgsanzeiger und bei Kaufleuten 

an der Börfe befannt zu machen, ausgenommen, mem der Immplovat 

mit der Berufung fofort erhebliche neue Thatfachen zur Ablehnung 

der ihm vorgerorfenen Berfchwendung beibringt (8. 25— 32). 

Eine Aufhebung der rechtskräftig ansgefprochenen Entmündis 

gung erfolgt nach einer zwei Jahre hindurch bewiefenen Befjerung 

»e8 Berjchwenders, und zwar: 

a. Durch das Vormundchaftsgericht, wenn der Eurator und die 

näcften Verwandten Damit übereinftinımen (8. 36—39); 

außerdem 

b. auf einen vom Bormundfchaftsgerichte antorifirten Antrag Des 

Berichwenbers, dem fein Guvator oder ein befonderer Proceß- 

euvator Beiftand Teiften muß gegen Die widerfprechenden Ber- 

wandten. Hierüber hat der ordentliche Richter* im Lege des 

gewöhnlichen Verfahrens zu befinden. 

Segen ein die Entmündigung auffebendes Urtheil findet fein 

Rechtsmittel ftatt, gegen ein den Antrag auf Aufhebung abweifendes 

aber die Appellation (8. 40— 44). 

2) 8%.9.1,12,626. Nah D. Teib, Bröjud. 1617 au der gütergemeine 
ichaftliche Ehegatte. 

2) Nah $. 15 dief. Tit. 
3) 8.15—19 dief, Tit. und arg. Verordn, von 21. Juli 1846 8.1.13. 29. 
4) Der 8.40 verweifet an „das orbentliche combetente Gericht." Dies würde 

der gewöhnlichen Negel zufolge der perfonfiche Richter des widerfprechenden Vers 

wandten fein. Denn einen Gerichtsftend des Zufanimenhanges (bei dem Richter, 
ber die Prodigalität erflärt hat) zeigt das Gefeg nicht an, Grävell Hält indeg 
diefen für den wirklich zufläindigen; und ber Natur ber Sache entfprehend üt c8 
gewiß, den perfänlichen Richter des Verfehimenders entfcgeiden zu laffen, -
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Neunte Abtheifung, 
Pronocation auf Eodeserklärung. 

(8. ©. 1, 37.) 

217. Die Todeserkfärung eines Verfhollenen wird in deffen 
fegtem perfönlichen Gerichtäftande beantragt, entweder von feinen 
Verwandten oder, wenn deren feine vorhanden find oder Die be- 
Tannen nächften Bfutsfreunde einen folcpen Antrag nicht ftellen iwol- 
len, von dem Abwefenheitspfleger des Verfehoffenen felbft, (8. 3 dief. 
zit. Anh. 282. UN, N, 18, 825. 826.) 

Der Antrag muß die Thatfachen enthalten, auf welde die 
tichterliche Tobeserffärung gegründet werden Kann. Das toeitere 
Verfahren gehört zum Edictafproceffe (8. 222), Deffen bedarf 
es niöht, 

a. wenn Jemand bereits vierzig Sahre hindurch feit erreichter 
Großjährigfeit verfholfen ift;! 

b. wenn von dem Leben eines Theilnehmers an einem der Kriege 
in ben Sahren 1806 bis 1815 feit defen Beendigung Teine 
Nachricht vorhanden ift;? 

wenn fih Iemand zur See auf einen untergegangenen oder 
dafür zu ernchtenden Sahrzeuge befunden Hat? 

and in allen Diefen Fällen der Antragfteller eidlic) beftäkt, daß er 
won dem Leben und Aufenthalt des Adwefenden Feine fonftigen Nach 
richten erhalten Habe.‘ 

Der Zag der Rechtskraft des Erfenntniffes® gilt für den Todes- 
tag. Iene aber tritt für den Verfpolfenen ein mit dem Ablauf 
ven vierzehn Tagen, während weldhen das Erfenntniß an Gerichte- 
felle ausgehängt getvefen if, wofern nicht Das Nechtsmittel der Pe- 
fütution noch eingelegt wid. 

YMER. 1,18, 854.855 und Refer. vom 26. März 1798, 
2) Gefeh vom 2. Auguft 1828. ©. &. 98, 
?) Gefeh vom 24. Februar 1851, ©. ©. 23, 
) 2.0.9. 8.10,3 dig. Tit. und Sefeß von 1828. 1851 8.4, 
°) Bol, Gefeh vom 5. Mai 1838 $.3c « 

17
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Behnte Abtheilung. 

Yräüslufionsverfahren 

%. Bei Nufforderungen zur Klage. 

(Provocaliones ad agendum.) 
(8.9. 1,32) 

218. Eine Aufforderung zur Meageanftellung bei Vermeidung 

der Ansichliefung mit derfelben findet ftett: 

1. gegen denjenigen, der fi) am des Anderen Perfon, Grund- 

ftüden oder fonftigent Vermögen getviffer Rechte, Anfprüche 

oder Prürogativen berühmt, welche ihm diefer nicht zugefteht 

(Diffemationsproceh); 
2. gegen denjenigen, defien Forderung der Andere Einwerdungen 

entgegenzuftelfen Hot, von welchen ev mit Wahrfcheinlichfeit 

bejorgen kann, daß fie oder die Beweife darüber bei Tängerent 

Aufjhub der lage ganz verloren gehen oder Doch in der Aus- 

führung erfchwert werden möchten, fofern nicht etwa der Ein- 

wand durch befondere Klage geltend gemacht werden Tann. 

(Eigentlicher? Provocationsproceß.) (8. 1.34, 1.2 d. Tit.) 
Der Zwei des Verfahrens ift: daß bei enblicher Berfüummiß 

der Klage den dazu Aufgeforderten ein eiwiges Stillfeämeigen damit 

auferlegt werde, tm zweiten Falfe jedoch nur foweit, als fie durch bie 

Einveve betroffen wird. (8. 10. 12.16. 23. 34, 3 dief. Tit.) 

Beide find mur unter der Boransfegung jeder anderen Klage 

ftatthaft, daß nämlich der Provocant ein vechtliches Interefje habe, 

einen gewiffen Steeitpunkt zwifchen fih und dem Provocaten zur 

Entfeheidung zu bringen und es auch hierzu au der erforderlichen 

Sadlegitimation, fowie an der rechtlichen Klagbarfeit des gegen- 
feitigen Anfpruches nicht fehle. 

Mit der erftgedachten Aufforderung darf übrigens anf den Fall der 

Klageverfinmung zugleich eine Injuvienklage verbunden werden (8. 31. 

32 dief. Tit), fofern männlich in der unbegründeten Berühmung eine 

Ehrenkränfung für den Provocanten zur befinden fein follte. 

2) Shwalih wird man im Stande fein, nod; andere Erforderniffe darzuı- 
ihun. Der Cod. Frid. March, 111, 7 geftattete die Diffamationsflage in dem weiten 
Umfange, welchen fie auch in der beutfchen Neichögerichtspraris Hatte, uud zählte 

Sahin: wenn Jemand fid Kerühmt, baß er eine Präjubisials, Neal oder Perfonal-
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action gegen einen Anderen Habe; oder Semand difimirt, daß er fih ein Net 
anmaße, welhes nicht ifm, fondern dem Diffamafen zuflehe; ferner, Heißt es 8.7, 
fanıı Jemand ad agendum geswungen werben, wenn bem Reo baran gelegen, daß 
ber Erebitor feine Action anftelle und folde nicht Tänger ausfege; endlich ($. 8) 
wird das beneficium britteng auf alle debitores exrtenbict, weldje gegen ihre Grevie 
tores eine Exception Haben, Die mit'ber Zeit erpirieen ober fajiwerer gentacht werben 
fönnte (provoe. ex 1. si eontendat). Das Corp. Jur. Frid, 11, 8 bat, wie die ganz 
gleilautende A. ©. DO, a. a, D. nuc die Teptere Provmcation etwas befchränft und 
den ganz vagen Cap des 8.7 des Cod. Frid, March, weggelaffen. — Befonbere 
Velgränfungen diefer Prevorationen, welde von Manden no angenommen wer 
den, f. bei Grävell, Comment. IV, 202. Rod, Eiv. Proc, $. 394. 

219. Die Anftellung der Aufforderung gehört an ben ordent- 
lichen perföntichen Richter des Aufzufordernden und aux gegen Aus= 
Kinder an das Gericht der Hauptfache. Auch Fan der Befiger einer 
unbeweglichen Sache der fich eines Rechtes auf ein Nachbargrund- 
ffüef berühmt hat, in feinem binglichen Gerichtsftunde belangt wer- 
den und ber Eurator eines Verfchtwenders, deffen befannte Gläubiger 
in deffen ordentlichen Gerichtsftaud Iaden Taffen.2 

Liegt fehon bei Anftellung der Aufforderung bie Diffametion 
ad im anderen Falle ein Grumd zur Beforgniß des Einredeverluftes 
actenfundig vor, fo wird (durch ein uncfanfulirtes Mandat) fofort dem 
Verfagten eine Frift zur Anftellung der Hanptklage und ein Zieftag 
gefebt, in melden er hie Befolgung der Auflage nachzumeifen habe. 
(8. 30 dief. Tit.) 

Auerdem wird auf den Fall, daß der Verlagte nicht etwa der 
Rogeaufforderung ohne Weiteres nadjfommen folfte, über biefelbe 
im regelmäßigen, objectiv geeigneten Verfahren verhandelt und ent 
fohieden. (8.6 ebdf. md 8.1 der Berordn. vom 21. Yu 1846.) 

Erkärt der Aufgeforderte, daß er Hagen wolle, fo wird ihm 
dazu durch eine Mefolution mit echtöfräftiger Wirkung eine Frift 
unter Androhung der Ausfchliefung gefeßt. (8. 12. 13 dief. Tit.) 

Erflärt er, daß er feinen Anfpruch zu machen begehrte, fo wird 
Pur eine (Aguitions-) Nefolution feftgefetst, daß e8 Dabei beivende 
und ihm ein ewiges Stilffchweigen auferlegt. (8. 10. 11.) 

Beftreitet er den Grund zu einer Rageaufforderung, jo muß 
der Auffordernde die Diffemation befch einigen (8.15.16), be 
züglich Die Beforgniß eines Einredeverfuftes nachweifer. (8. 34,1.) 

Außerdem Fan der Aufgeforderte feine Schuldigfeit zur Klage 
17*
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anfteffung in der Hauptfache beftveiten® oder doch dafiir aus Befon- 

deren Gründen eine Tängere Frift in Anfpruch nehmen. ($. 18—21.) 
1) 9.4. Tit. Su neueren Staatsverträgen hat man in Betreff des Gerichte 

Randes mehrfad; die Regel des deutfchen gemeinen Proceßrechtes angenommen, \uos 

nad; die Sache wegen präparatorifcer Connerität an den Richter der fünftigen 

SHaupffache gehört. 

2) ©. 0. 1,2, 1135 1. 51, 176. 

3) Hier kommen bie Streitfrngen in Betracht, womit fh die Theorie und 
Praxis des gemeinen Hedjtes vielfach befchäftiget hat, SI Uebereinfiinmung Hier 
it ift fehon entfchieben, daß ber Wefiger zu einer Bindieationsflage nicht provocitt 

werben Fann, Gtriethorf, Ardiv XV, 328. 

220. Ift die Verpflichtung zur lageanftellung gegen den Aufe 

geforderten vechtöfräftig feftgeftelft, fo wird ihm nach Verlauf Der 

gefeßten Frift auf Antrag des Auffordernden ein Nechtstag gefebt, 

in welchen er wor dem Gerichte die Anftellung der Klage durch ein 

Zeugniß des in der Hauptfache zuftändigen Gerichtes nachzumeifen 

habe. (8. 23—25 dief. Tit.) Im entgegengefeßten Falfe wird ihm 

duch ein Prächufionsuntheil ein ewwiges Stilffejweigen auferlegt, imo- 

gegen ein Rechtsmittel nicht weiter ftattfindet (8. 28). Anbererfeits 

darf das Gericht dem Aufgeforderten auf fein Verlangen wegen ers 

hebficher Urfachen und Hinderniffe noch eine Srifterftredung geftatten; 

nach deren vergeblihem Ablauf aber wird das Prächrfionsurtheil in 

einem Dazır angefegten Gerichtstage publicht, wenn nicht bis dahin 

noch die Anftellung der Hanptflage befcheiniget ift. (8. 26—29 d. Tit.) 

DM. Präclufionöverfahren mit öffentlichen Vorgebot. 
(.6.2.1,51,5.4. %gl, 32, 35.) 

221. Ein öffentliches Aufgebot, foweit e8 nicht die Stelle einer 

perfönfichen Vorkadung zu vertreten hat (oben 8. 88), ift befonders 
au dem Zmedfe geftattet, Perfonen, von deren Dafein oder Aufent- 

hatt man feine Kenntnig hat, zur Meldung-und Geltendmachung 

ihrer Befugniffe in Betreff gewiffer Sachen oder Berhältniffe zu wer- 

anlaffen, bezüglich fie im Zalfe der Unterlaffung einem beftinmmten 

Negtsnachtheil zu unteriverfen.! Das Gemeinfame in allen folchen 

Fällen ift wefentlih diefes: 
a. E38 bedarf zur Einleitung des DBerfahrens einer ausdrüd- 

lichen Beantragung (Provocation) Seitens einer zur Sache beretig- 

ten (legitimixten) Perfon.
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b. Das Aufgebot ergeht nur an Perfonen, von denen man 
nicht weiß, ob bergleichen überhaupt vorhanden find, oder iwo fie fi 
befinden; befannte Beteiligte dürfen anf Diefenm Wege nicht geladen 
werden.’ 

c Die Form des öffentlichen Aufgebotes ift nicht für alle Fäffe 
gleichmäßig vorgefehrieben; nur im Allgemeinen Fommt das fehon 
oben $. 88 Angegebene in Betracht; auch ift mehrfach, foweit nicht 
im Nachfolgenden ein Anderes zu bemerken fein wird, der Terntir 
mit Rüdficht auf den Werthgegenftand, wen folcher nich Abzug der 
auf dee Sache haftenden Hppotheffchulden über 1000 Ihle. beträgt, 
auf drei Monate, mit fehsmaliger Einrüclung in das Intelfigenzblatt, 
ober im Mangel eines folden in das Regierungsamtsblatt anzube- 
ranmen; wenn der Gegenftand mehr ala 200 5i8 1000 Thlr. be 
trägt, auf neun Wochen; bis 200 Thle. auf fechs Wochen, und zwar 
in beiden Fällen mit Dreimaliger Cinrüung. Im Zweifel entfgei- 
det der Höhere Betrag’ 

d. Das Berfahren endiget in Betreff der Nichterfchienenen mit 
dem Erfaß eines vichterlichen Ausfchließungsbefcheides, vorbehaltlich 
Bes Dagegen zuftändigen Nechtsmitiels. In Betreff derjenigen, welche 
der Aufforderung nachkommen, hat das Aufgebotsoerfahren felbft 
feinen weiteren Fortgang, vielmehr ift e8 alsdann ihre Sache, wegen 
der ferneren Ausführung ihrer Gerechtfome dasjenige Verfahren eitt- 
aufhlagen oder abzuwarten, weldes nad Befchaffenheit der Sadje 
und der Nechtsverhäftniffe unter den Betheifigten ftettfinben Tan. 

Mehrere Arten öffentlicher Aufgebote find übrigens den Berwal- 
tung&behörben überwiefen,' wovon hier Feine weitere Nede fein wird. 

’) Die Abteilung der Hierhergehörigen Fälle in der 4, C.D. a.a,D, nad 
den zwei Oefihtspunften, je nachdem «8 fi von einem Aufgebote Tiegenber Gründe 
und barauf eingebtagener Forderungen Handelt, oder von Aufgeboten unbefaunter 
Interefienten — it, wie fon mehrfach bemerft tuorden, Feine tehtsreiftenfhaftlich 
begründefe. Ge Fann fh inmmer nur um Aufgebote von Perfonen handeln, 

2) Bolgt aus ber Natue der Aufgebote, als eines Nothbchelfes, fowie aus 
den gefeglichen Borfäriften in den einzelnen Fällen ©. auf) ©, ©. 1, 51, 158, 
163. 171« 

°) Diefe Borfiheiften ftehen in ber ©. ©. 1,50, 107—113, und find mehrfach 
in Bezug genommen. ©, 1,51, 1035. 151. 161. 

%) &o in dem Falle, wenn ein Unbefarfhter, der bei einer eberfretung der 
Bolfgefege Betroffen werben, Sachen zurädgelaffen Hat. Sollgefeß vom 23. Zannar 
1838 5.60. ©. ©. 90, ferner bei Bemäflerungsanfagen nach Gefeh vom 28. Ter
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bruar 1843 8.1922. ©. ©. 44. Bei Entwäherungsanlagen nad) Gefeh vom 
23, Sanıaı 1846, ©. ©, 26. Sodann bei Mühfenanlagen und vergl. 

a. Aufgebot von verfchollenen Berfonen und Erbbeiheiligten. 

222. Eine öffentliche VBorladung zu einem Nechistage mit neun- 

monatlicher Borfrift und fehsmaliger Einvückung in Die Regierungs- 

Amtsblätter des Bezirkes findet ftatt zum Behuf der Kodeserflärung 

eines bereits feit zehn Sahren nach erreichter Großjährigfeit oder feit 

fünf Iabren nad) erreichten fünfundfechszigften Lebensjahre Ber- 

icholfenen.! 
Au Betreff des Nechtes zur Beantragung, fowie des Gerichts- 

ftandes? gilt das Dbige (8. 217). 
Gleichzeitig werden in derjelben Ladung die von dem Berfchol- 

Ienen etwa zurücgelaffenen unbefannten Erben und Exrhuehmer mit- 

vorgeladen. 

Die gefetzfiche Androhung geht indeß nur dahin, Daß der fih im 

Termine nicht meldende Verfchoffene werde für tobt erflärt werden.’ 

Nebenher ift der die Sache betveibende Verwandte zu feiner 

Bernehmung nnd Beeidigung, fowie der befannte nächfte Verwandte 

zu feiner Legitimationsführung mitoorzuladen, 

Mefdet fich Der Berfcholfene nicht, fo hat der Antragfteller eid- 

ich zu exhärten, Daß ex in der gefetlich erforderten Verjcholfengeitd- 

zeit und insbefondere feit Beantragung des VBorgebotes feine Nach- 

richt von Dem Abwefenden, Deffen Leben und Aufenthalt erhalten 
habe. Denmächft wird, wenn die Sörmlichfeiten beobachtet find, mit 

dem Erlaß des Befcheides verfahren, wodurch der Abtwefende für 

todt erflärt wird. Die Koften des Verfahrens treffen den Nachlag.‘ 

Meldet fih der Verfoffene, fo erlediget fih das BVerfahren. 

Werden Erbanfprüche angemeldet, jo gehören Diefe zur befondeven 

Ausführung, ohne daß Die Tobeserffärung aufgehalten wird. 

9.137. &R. U, 18,821 f. und 1,9, 482. 494, 
2) Das Gericht Tann der Koftenerfparnig wegen mehrere Vorgebote der Art 

miteinander verbinden. ©. D. $. 14 dief. Ti ©. dazu die V Ergänz. 
?) Wegen der mitborzulabenden unbekannten Giben zeichnet die ©. OD. Feine 

Androfung vor. Auch muß ben nicht angemeldeten Grben dasfelbe Recht wie dem 
BVerfchollenen nach der Tobeserflärung verbleiben. EN. U, 18, 842. 

ER mD. 846,
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b. Aufgebot von Grben. 

223. Ein öffentliches Borgebot von Erben Fan im Allgemeinen 

veranlagt werden theil3 won demjenigen, welder für fich oder für 

andere von ihm zu vertvetende Intereffenten ein Erbrecht an einem 

Rolog in Anfpruch nimmt, tHeils von demjenigen, der zu feiner 

Legitimation im Beziehung auf Vermögensrechte eines volfgäftigen 

Nachiwveifes, wer Erbe fei, bedarf! Dabei werden Hinfichtlich des 

DVerfohrens folgende Fälle unterschieden: . 

1. Wenn zu einer Erbfchaft gex fein Erbe befannt ift und der 

beitellte Nachlageurator dieferhalb ein Vorgebot der unbekannten Erben 

beantragt, worit die Verwarnung verbunden wird, „Daß der Nuch- 

Io8 Dem fich meldenden und Yegitinivenden Erben, außerdem dem 

Figeus werde verabfolgt werden, Der exft fpäter fich meldende Erbe 

aber alle Verfügungen anzuerkennen fchuldig und weder Rechnungs- 

legung noch Erfag der Nugungen, fonder nur Hevausgabe des noch 

Vorhandenen zu fordern bevechtiget fein werde." 
Das Berfahren ift wie hei Todeserffärungen; der Eurator muß 

aber den bei jeder Edictalfadung vorgefchriebenen Difigenzeid Teiften, 

tidrigenfoll8 auf feine Koften ein anderer Euvator beftellt werden foll... 

Meldet fi Niemand, jo wird anf Ausfchliefung der unbefann- 

ten Erben in gedachtem Maße erfannt” Anmeldungen von Erben 

hat der Erbichaftsrichter im gemöhnfichen Legitimationsnerfahren zu 

prüfen, im Dalfe des Ziveifels aber zur rechtlichen Ansführung im 

Streitiwege gegen die außerdem amnzuerfennenden Erbberechtigten an- 

zuieifen. 

Ein etwas verfchiedenes Berfahren ritt ein: 

MH Bern nur der Aufenthalt eines Exben unbelannt ift, ober 

II. über Leben und Aufenthalt eines zur Zeit des Erbanfalles 

wirklich vorhandenen näheren oder glei) nahen Exben Ungeivißheit 

obwaltet. 

In diefen Fällen hat das Erhfchaftögericht Die betreffenden Per- 

fonen blos durch) eine beliebige öffentliche Aufforderung zue Meldung 

and Berfolgung ihrer Anfprüche aufzufordern, jowie wegen etiuaiger 

Beftellung eines Abwefenheitspflegers „das Erforderliche bei dem 

Bormundfhaftsgerichte zu veranlaffen. (&. DO. 1,51, 147.154. — 
UR. 1,9, 465— 470.) Walten endlich
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IV. nr bedenkliche Vermuthungen ob, daß zur Zeit des Erb- 

anfalles nähere oder glei) nahe Verwandte borhanden gewejen find, 

fo Hat auf Antrag des hierbei betheifigten fihheren Exben oder auch 

Bermähtnignehmers? oder fonftigen Berechtigten das Gericht alle 

Diejenigen, welche ein näheres oder gleich nahes Erbrecht Haben, zu 

dejfen Anmeldung mit der Drohung öffentlich vorzuladen, daß fonft 

der Antragfteller für den rechtmäßigen Erben oder Berechtigten an- 

genommen, und ihm der Nachlap oder Nachlaftheil zu freier Ber: 

fügung überlaffen werden, dem fpäter fi Meldenden aber nur ein 

Recht auf das alsdann noch Vorhandene zuftehen folle. 

Die Andberanmung bed Termines und die Art der Belannt- 

mocung richtet fi nad) dem Betrage des Nachlafies (oben 8.221). 

Don dem Antragsteller ift vor der Prächufion eidlich zu offenbaren, 

daß er alfer Nachforfchungen ungeachtet über nähere oder gleich nahe 

Erben nichts erfahren habe, (&. D. 1, 51, 148-—153.) 
2) &. ©. ©. 1,51,145. 146.156. Anh. 390. 2.9. 1,9, 471-481, 494. 

Refer. v. 18. Sept. 1835. Jahrb. XLVI, 127, 11. San. 1839. Zuft. Min. Bl. ©, 58. 

2) Bol. D, Trib. Entfheid, XXIV, 23 und au fehon Nefer. vom 28. Sep: 
tember 1832 in ben V Grgänz. H, 333. 

2) Derlaration vom 29. März 1829. ©. ©, 23. 

© Borgebot von Lehnövettern, Fideicommiß- und Familien: 
fiftungsberedtigten. 

224. &o oft es darauf ankommt, die zır einem Lehen, Fibei- 

commiß oder Familienftifte Berechtigten feftzuftellen und fie zu Er- 

flärungen zu veranlaffen, muß auf den Antrag eines hieran Be- 

theiligten ein öffentliches Vorgebot der unbelannten Berechtigten jener 

Art oder derjenigen von ihnen, beren Aufenthalt unbekannt tft, durch 

den Richter des Gegenftandes erlaffen werden! Die Verwarnung 

richtet fih nach dem Zwede der Zufammenberufung,? die Form 

Des Vorgebotes aber nach dem Werte des gemeinfchaftlichen Gegen- 

ftandes’ Bon dem berechtigten Antragftelfer ift der gewöhnliche 
Diligenzeid zu leiften. Die Ausfchfiegung der nicht Erfchienenen 
erfolgt din Exfenntniß.‘ 

) 8.9. 1,51, 157.158. Säle der Anisendung biefet: a, das Gefeb, wegen 
Beräußerung der Lehen in Ponmern an Famifiengliever, vom 28. November 1826. 
©.©. 120. b. das Gefeh Über Familienfhlüffe bei Familienfideiommiffen, Fa- 
mifienfiftungen und Lehen vom 15. Februar 1840. ©, ©. 20.
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2) Unftattyaft it bei Lehen ein Borgebot mit Präduflon behufs Berwanblung 
des Sehens in Erbe. Gutfcheid. ber Gef. Eonın, von 22, Februar und Nefeript 
vom 5. März 1785. Klein, Annalen I, 166. 

>) ©. oben 8.221. Kommt «8 jedod; auf einen Familienfehlug an, fo eut: 
fjelbet das Gefep von 15. Februar 1840 $. 10, teonach mır zwifchen Objetten 
über 5000 Thle. und bis 5000 The, unterfhieden wid. Dort if ein Termin 
von fehs Monaten mit fehömaliger Befanatmahung im Amtsblatt und Sutelligenz 
blatt, im Mangel bes Iepteren in einer inländifhen Beitung, jebenfalls au in 
einer aueländifchen Beitung vorgefhrichen. Gier, bei geringeren Objeten, Termin 
don drei Monaten mit dreimaliger Befanntmachung im Amtsblatt und Sntelligenz= 
blatt (oder einer inländifhen Zeitung). 

4) Im Tale des Gefehes vom 28. November 1826 ift mit der Ausfchließung 
der Ausgebliebenen noch eine Friftbefimnung zue Rlagennfellung für die Erfchier 
nenen zu verbinden. 

4 Deffentlihe Vorladung unbekannter Handlungs- und 
Sorietätsglänbiger. 
(8. ©. 1, 51, 159-168.) 

225. Eine öffentliche VBorladung unbefannter Gläubiger, behufs 
Prächufion mit gewifjen Rechten, fan ftattfinden: 

a. wenn ein Kaufmanı, welcher die feinem Factor extheilte Bro- 
eura zurüdgensmmen, und dies öffentlich befaunt gemacht Hat, 
ih wegen der vom Factor während feiner Verwaltung vor- 

genommenen Gejhjäfte gegen unbefannte Anfprüche ficher- 
fteffen will; 

b. in Anfehung unbefonnter Societätsgläubiger, wenn einem aus- 
tretenden Gefelffchafter die Führung der ganzen Societätg- 
handlung oder eines Theifes derfelben als Disponenten über 
tragen gewefen ift; 

c. wem ein fich trennender Gefellfchafter gegen unbefannte So- 
cietätsgläubiger gefichert fein will. 

Diefes Borgebot muß im erften Balle beim perfünlichen Richter des 
Principals, in den beiden anderen Fällen im Gerichtöftande der Ge- 
felichaft nachgefucht und Dabei vom Antragfteller an Eidesftatt ange: 
zeigt werden, nach welchen in- und ausländifchen Handlungspläßen dev 

Verkehr der Handlung, bezüglich Societät, vorzüglich gerichtet geivefen. 
Das Verfahren felöft ift dann folgendes: 

Der Termin wird mit Rüdficht auf Die Ausdehnung des Ver- 
fehres auf minbeftens jehs und Höchftens achtzehn Monate Hinaus-
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geriet uud in der Edictalladung die Warng geftellt, Daß diejenigen, 

welche fich im Termine nicht melden, wenn fie fi an den Ertvahenten 

halten wollen, für fehufdig geachtet werden würden, Die gefhehene 

Berwendung ber gegebenen Gelder oder Wanren in die Handlung, bezlige 
lich Societät nachzuweifen und folche Umftände beizubringen, woraus 

exhelle, daß fie Das gegenwärtige Aufgebot zu erfahren Feine Ge- 

Tegenheit gehabt! 
Die Eimchdung erfolgt monatlich in den Intelfigenzblättern Der 

Provinz oder in dem Negierungsamtsblatt. Außerdem muß aber 

auch auf den Börfen der angegebenen Handlungspläge eine Belannt- 

machung gefehehen, für Deren Bejorgung nebft Beibringung eines 

Nachweifes Darüber der Betreibende verpflichtet wird, endlich eine 

Belanntmachung in den Zeitungen der Linder und Provinzen, wohin 

der Handelöverfehr gegangen ift. 
Die Folgen der Prächrfion find: 

a. daß fr die vom Factor eines Kaufmannes gemachten Schul- 

den, welche aus den Büchern und anderen vorhandenen Nad)- 

richten nicht belannt gewefen find, ber Prineipol nur infomeit 

haftet, als aus dem fraglichen Gefchäfte etwas, und inwieweit 

dasfelbe wirtih an die Handlung gefommen ift; und daß 

b. die Societätsgläubiger den antragenden Gefellfehafter nur in Be- 

treff deffen, was aus dem Gefchäfte wirklich in die Handlung 

gekommen ift, und mv nach Verhältnig feines an Dev aufgehobe- 

nen Societät gehabten Antheiles in Anfpruch nehmen Könnten. 

An die Perfon deffen, mit welchem fie contrahirt Haben, be- 

halten fie ihre Rechte, (2. N. II, 8, 539. 683. 675. 676.) 
4) Die Iebtere Elaufel Fennt, wie Koch bemerkt, das ER. II, 8, 539 affer 

dings niät. . 

e. Deffentlihe Borfadung unbefannter Bau und Kaffengläubiger. 
(&. ©. 1, 51,169-1711e.) 

226. Im Intereffe des öffentlichen Haushaltes darf Die öffent- 

fiche Vorladung von Gläubigern beantragt werden: 

1. von dem Fiscus und wer mit ihm gleiche Nechte Yat, in Des 

zug auf diejenigen unbefannten Gläubiger, welche bei einem 

anf Tönigliche oder andere öffentliche Rechnung geführten Dane 

Materialien geliefert oder Arbeiten Dazır geleiftet Haben; vom    
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Fisens überdies auch wegen aller Verpflichtungen der Staats- 

und Domänenkaffe ans Verwaltungsacten;' 

2. von den Corps-Intendanturen in Bezug auf die unbekannten 

Mititärkafiengläubiger, und zwar bei demjenigen Gerichte, in 

deffen Departement fid) die betveffende Mifitäixfoffe befindet; 

3. von der, einer Föniglihen oder anderen öffentlichen, mit fiöca- 

lichen Nechten verfehenen Kaffe vorgefegten Behörde, in Ber 

zug auf unbekannte Anfprüche an Die Kaffe felbft oder an die 

Coution eines dabei angeftellten Beamten, wenn 

a. e8 fi darum Handelt, Die Rechnungen eines abgehenden 

Rendanten oder eines anderen mittelbaren oder ımmittel- 

baren Kafjen- oder Magazinbeamten abzufchließen uud ihm 

oder feinen Exben die aution zurichzugeben; oder 

b. wenn ein gewilfes beitimmtes Gefhäft, z.B. die Neguli- 

rung des öffentlichen Schuldenwefens einer Provinz oder 

Stadt, für einen gewiffen Zeitraum erfolgt ift, und mit 

dem Abfchluffe dev Bücher und Nechnungen verfahren 

werden foll, oder das Gefchäft felbft nicht anders zu 

Stande gebracht werden kann? 
Das Berfahren gehört an da8 Kreisgericht des Domänenamtes, 

fonft an das Kreisgericht am Site des Appeflationsgerichtes: 
Der öffentlichen Aufforderung wid die Warnung beigefügt: 

daß derjenige, welcher fich imnerhafb der zu beftimmenden Frift bei 
ber Behörde, welche den Bau dirigirt, oder die Kafie verwaltet hat, 
fpäteftens aber in dem anzufegenden Liquidationstermine beim Rich- 

ter nicht meldet, nach fruchtlofen Ablaufe des Termines feines An- 
fpruches an Die Kaffe verkuftig fein und blos an die Perfon deffen, 
mit welchem er contrahiet hat, veriviefen werden folf. 

Der Termin wird in der Regel auf drei Monate, bei Bauten 
oder Verwaltungsgegenftänden, Die nach vichterlicher Ermeffen von 
feiner fonderlichen Wichtigkeit find, auf jechs Wochen beftimmt. Ehen 

danach richtet fih Die Art und Zahl der Bekanntmachungen. 

Meldet fih im Termine ein unbefannter Bau- oder Kaffen- 
glänbiger, fo werden ihm im Prächnfionsurtheile feine Rechte vor- 
behalten. Im Vebrigen aber wird er, «wenn fein Anfpesch nicht 
fofort anerfannt wird, wegen näherer Ausführung desfelben, an die 
in der Sache competente Behörde verwiefen,
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Oflänbiger, deren Anfprüche aus dei vorhandenen Acten und 

Rechnungen zu erfehen oder angemeldet waren, werden Durch das 

Ausfchliefungsurtheil nicht betroffen. (6. DO. 17Le. diel. Tit.) 

Dosfelbe Verfahren Teidet übrigens Anwendung, wenn die De- 

pofitalderwoltung eines Gerichtes aufgeräumt umd gegen unbelannte 

Anfprüche gefgügt werden fol (Anh. 392). Befinden fi dagegen 

im Depofitorium eines Gerichtes einzelne Maffen, die bios deshalb 

nicht ausgefohlittet werden Fünnen, weil entweder ihr Eigenthimer 

unbekannt ift, oder weil derfelbe die Annahme oder Verfügung dar- 

über ablehnt, fo bedarf e3 Feiner Edictalladung und Präckufion, 

fondern e8 tritt ein Fürzeres, durch Ah. 391 geregeltes Verwaltungs- 

verfahren ein. 

Jedoch Teidet folches auf Depofitalmaffen, welche zu vacanten 

Erhfchaften gehören, feine Anwendung, fondern e8 fommen alddarn 

die Säte von $. 223 in Betracht. 

Y Cab. D. vom 27. Mir; 1833. ©. ©. 31. 
2) ©.9.1,51,169. 171d.n.e. Anh. 393. Sefrript vom 21. Suli 1823. 

SZahıb, XXI, 84. Nefer. vom 28. October 1830. Jahıb. XXX VI, 320. Gab. D. 
vom 11. Zult 1833, ©. ©. 80, vom 11. Febr. 1832. ©.©. 61 und vom 12. Mei 

1834. ©. ©. 68. 
») ©.9D. 170 dief. Ti. Gefeh vom 26. April 1851. Art, 11,2. ©. ©. 181. 

£ Deffentlihe Borlapung der Gläubiger eines Berfhiwenbers. 
(8. 9. 1, 51, 172-173.) 

227. Der Eivator eines wegen VBerfhwendung Entmindigten 

fan auf öffentliche Vorladung Der unbelannten Gfäubiger des Ber- 

fchwenders antragen, um von den sorhandenen Schulden näfer unter- 

richtet zu werben und feine ferneren Einrichtungen Danach treffen zu 
fönnen und um den Euranden zu verhindern, neue Schulden zur 
machen, fowie durch Zurückdatirung der Inftrumente die Abficht der 

Prodigalitätgerflärung zu veveiteln. Hiernach werben die gebachten 

Gläubiger aufgefordert, ihre Forderungen beim Gerichte anzuzeigen, 
mit der Warnung: Daß fie fonft die Vermuthung wider fich haben 

werden, daß fie dem Verfchwender erft nach der Prodigalitätserflärung 

ewebitirt, wenn auch ihre Inftrumente von älterem Datum wären, 

und daß fie alfo, wenn fie nach Ablauf Des Termins ihre Forde- 

vung einklagen und bei der Inftrnction das Gegentheil obiger Ver
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mutgung nicht ansgemittelt twird, mit ihren Forderungen abgeivie- 
fen werden folfen. 

Die Befonmtmachung der Ehictalladung gefchieht in der Regel 
mit der Velanntmachung der Prodigalitätserflärung zugleich und in 
Einer Verordnung. 8 find dazır Feine geiviffe Friften beftimmit, 
fondern ber Richter Hat Diefe durch Aushang, fotvie durd; eine Anz 
zahl der den Sutelfigenzblättern und Zeitungen einzurüdenden An- 
zeigen nad) vernünftigen Exmeijen, mit Nückficht auf das Vermögen 
des Berfcitwenders und auf den größeren oder geringeren Umfang 
feines bisherigen Verkehrs zu beftimmen. 

Im Termine wird dann jeder fich meldende Gläubiger mit der 
Anzeige feiner Forderungen zum Protofoll vernommen and die Sache 
biernächft zur weiteren befonderen Ausführung zwifchen ihın und dem 
Eurator verwiefen. Gegen die Aushleibenden aber wird ein Prä- 
elnfionsbefheid nach der vorgedadhter Warnung abgefaßt und ger 
wöhnlichermaßen publicirt. 

g Deffentlihe Aufforderung unbefannter Contravenienten, 
(&. ©. 1, 51, 179-181. Anh. 392) 

223. Ein öffentliches Vorgebot von unbefannten Perfonen, . 
welche anf einer ccifer, Zoll» oder Polizeicontravention betroffen 
worden und mit Zuvüclaffung von Sachen, woran die Uehertretung 
begangen ift, fich entfernt haben, fol nach der Gerichtsouhnung er- 
folgen, wenn e8 fi blos um Bolfftvefung ber Eonfiscation auf 
Grund der amtseidlichen Anzeige eines vereideten Beamten der be- 
treffenden Berwoltung handelt, durch eine zweimalige öffentliche Be- 
fanntmadhung der damit befaßten Verwaktungsbehörbe; wenn es fih 
aber außerdem noch um eine Strafe Handelt oder die Sachen nicht 
fchlehthin der Eonfiscation verfalfen, durch eite gewöhnliche Edictal- 
Gtation (oben $. 88), behufs weiteren Verfahrens und Erfenntniffee. 
Nachdem jedoch in Betreff der Zollübertretungen ein anderes ad- 
miniftatived Verfahren Durch das Zolfgefeg vom 23, Januar 1838, 
©. ©. 90 vorgefehrieben ift, fo bleiben die obigen Beftimmungen 
bauptfählih no in Anfehung der Polizeitibertretungen anwendbar, 
Wobei aber nunmehr, wenn e8 einer öffefitlichen Zadımg bedarf, Die 
Vorfriften der Strafprocefnonelle vom 3. Mai 1852 Art. 46 ff. 
in Betracht Tommen. Bei Gegenftänden 619 höchftens 20 Thaler
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Toll übrigens nach Ant. 394 in Poligeifachen ein 6los zum Zwecke 
der Confiscation dienendes Aufgebot ganz unterbleiben. 

h. Aufgebot eines Fundes und eines Schakes, 
@R. 1, 9,19— 102.) 

229. Wird ein Fund oder Schak vom Finder der Gerichts- 

obrigfeit des Fıtnd=, refp. Entdeiingsortes angezeigt, jo Hat diefe 

zrnächft für Aufbewahrung der Sache zu forgen, oder bei Sachen, 

weldhe dent VBerderben oder einer, beträchtlichen Berminderung des 

MWerthes unterworfen find, oder zu deren Aufbewahrung beträchtliche, 

Bis zur Hälfte des Wertes anfteigende Koften erforderlich wären, 

einen baldigen öffentlichen Verkauf zu veranftalten amd Das Kaufgeld 
bis zum weiteren Austinge der Sache in gerichtliche Verwahrung 
zu nehmen. 

If binnen acht Tagen nach gefchebener Unzeige der Verlierer 

der Sache, bezüglich der Eigentbimer des Schages nicht ausgeforfcht, 
fo muß derfelbe öffentlich worgeladen md ein Termin zu feiner An- 
meldung, bei Verluft feines Nechtes, befiimmt werden. Das Auf 
gebot unterbfeibt m, wenn fich ein Berechtigten binnen fee Wochen 
vollftändig anszuweifen vermag, auch bedarf e8 hei einem Schage 
feines Aufgebotes, wenn aus feiner Bejchaffenheit fi) ergiebt, daß 
derfelbe fchon feit einem oder mehreren Jahrhunderten verborgen 
gewefen fei. 

It ein Aufgebot uöthig, fo gehört Dazu bei Gegenftänden über 
200 Ihr. eine fürmliche Edictaffodung und alfo and) Aushang an 
der Gerishtsftelfe. Im Uebrigen muß 

a. bei Sachen ton 2000 Thlen. und harüber an Werth die Hin- 
ausrüdung des Ternines auf feche Monate und fechsmalige 
Einrichtung in die Iutelfigenzblätter der Provinz erfolgen, auch 
Tann hreimafige Eimüdung in eine Zeitung verfügt werden; 

b. bei Gegenftänden unter 2000 Thle. 6i8 200 Thle. an Werth 
muß der Termin drei Monate hinans- und viermal in bie 
Inteffigenzbfätter eingerückt werden; eine zweimafige Einrüchung 
in die Zeitungen Darf nad richterfichem Ermejjen verfügt 
iwerbeit, 

Bei Sachen, deren Werth; unter 200 The. und bis 50 Thle. 
beträgt, wird ber Termin auf zwei Monate beftimmt. Die Belannte
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mechung erfolgt dreimal in den Intelligenznachrichten, nach Umftän- 
den aud) zweimal in den Zeitungen, 

Bei Sachen unter 50 Thlr. und Aber 10 Thle. im Werthe 
wird der Termin auf vier Woden Hinansgefegt und zweimal in den 
Intelligengblättern, nad Umftänden aud einmal in den Zeitungen, 
befannt gemacht. 

Bei Gegenftänden von 10 Thlen. und weniger im Werthe ev= 
folgt Die Hinausrüdung des Termines auf vierzehn Tage ımd Die 
Einrücung einmal in die Sntelligenzblätter. 

Wo dergleichen nicht erfeheinen, treten an deven Gtelfe überall 
die Amtshlätter. 

Bei Sachen von 10 Thlen. oder weniger an Werth Fanı aud) 
dem Finder felbft iberlaffen werden, die Befauntmachung zu bewirken 
and den Verlierer, bezüglich; Eigenthimer aufzuforden, daß er fi} bei 
dem Sinder unmittelbar melde. Diefer Hat jedoch nach Ablauf des Ter- 
mines Die gehörig gefhehene Bekanntmachung dem Richter nachzumweifen. 

Sind Vermutungen vorhanden, daß ein fremder Reifender oder 
fonft ein Abtvefender die Sache verloren haben Fünnte, fo find Die 
gefegmäßigen Sriften zu nerdoppefn. Die Zahl der Belanntmachuns 
gen bleibt zwar Diefelbe, Tach Fönnen fie in Fällen, too, nad) Verhältnif 
de8 Werthes, die Einrüdung in die Zeitungen gefehehen mag, eben 
To oft, wie in die inländifhen, fo in eine ansländifche Zeitung ein- 
gerückt werben. 

Denn weder vor, noch int Termine der Verlierer, bezüglich Eigen- 
thümer oder deffen Exbe fih gemeldet und auch der Verlierer feinen 
Derhuft, mit einer deutlichen Befchreibung der Sache nicht nd) ver 
dem Bufchlage öffentlich im den Zeitungen der Provinz, wo das 
aufbietende Gericht fich befindet, befannt gemacht hat, fo muß ber 
Zufhlag der Sade an die nach Vorfehrift des WR, dazu Der 
rechtigten erfolgen. 

i. Aufgebot fogenannter Realprätendenten. 
(©. ©. 1, 51, 99-109.) 

230. Ein Aufgebot von Grmdftücen und folden Gerechtig- 
feiten, die zu einer felbfiftändigen Berzeichnnng im Grund» und Hh- 
pothefenbuche geeignet find, findet im Allgemeinen gegen unbefannte 
Nealprätendenten ftatt,' d.h. fowwohl gegen Eigenthumsanfprüche wie
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auch gegen die das Cigenthum dinglich befaftenden Aufprüche, die 
nicht auch ohne Eintragung gegen jeden Befiger fortbeftehen.? 

Der Zwei des Verfahrens ift im Wefentlichen Sicherung des 
Eigentfumsbefigers gegen dergleichen Anfprüche, bezüglich Klarftelfung 
des Befigtitels im Hppothefenbuche; zuftändig alfo nur der Hhpo- 
thefenvichter dev Sache, und zum Antrag berechtigt num der Eigenthums- 
befiger des Orundftüces,® in welcher Hinficht er entweder durd, ein 
Zengniß der Ortöobrigkeit, daß er das Grundftiik eigenthümlich ber 
fige, nachzumeifen oder die Eriwerbung desfelben durch eine öffent- 
Tiche Urkunde zu befeheinigen hat. Das Aufgebot ift übrigens behufs 
Berihtigung des Befittitels feibft dann zuläffig, wenn der Befiger 
fein Recht von einem anderen, als dem zulegt eingetragenen herz 
leitet, oder ziwax won diefem, felbiger aber geftorben oder rechtskräftig 
für tobt erffänt it. Seboch Hat der Antrogfteller in folchent Falfe 
no die Urkimde, wohurd der Ietteingetragene Befier das Grund- 
ftüd veräußert Hat, oder deffen Eimvilfigung in Die beantragte Um- 
fehreißung Des Befigtitelö in begfaubter Form beizubringen oder den 
DBerveis zu führen, Daß der Tekteingetvogene Vefiger vor Länger als 
einem Jahre geftorben oder vechtsfräftig für todt euflärt worden ift.* 
In jedem Falle hat er fi Über die ihm bekannten Nealprätendenten 
mit Borlage eines Hhpothefenfcheines oder eines Verzeichniffes zu 
erflären und bei Nichter eine gewiffenhafte Verficherung zu extheilen, 
daß ihm außerdem feine anderen Anfprüche bekannt feien. (G.O, 101 
dief. Tit,) 

2) ©.D. 1,99, 100. 109, Cab. D. vom 9. Mai 1839, ©. ©. 163, 1,2 und 
efes vom 7. März 1845. ©. ©. 160. 

2) So werden nah einem Präjudiz des D. Trib. 1866 vom 5. Mai 1847 
aunbelannte Grundgerehtigfeiten oder Servituten, felbft wenn fie ven Nugungsertrag 
fämälern und duch eine äußerlichen Kennzeichen oder Anftalten angebeutet wer- 
den (gegen $. 1032. dief. Tit. wegen Anh. 58 zu A.L.NM. I, 22,18) duch das 
Aufgebot nicht berühkt. 

3) Rad der ©. D. 100 a. 0. D. nur ber Singularfurceffor. Die in Note 1 
angeführte Cab. D. von 1839 geflattet aber zum Ziwede der Befißtitelberihtigung 
noch eine weitere Anwendung. ©. au Ködfing in Wei, IL Archiv 1839, 556. 
Anftatt des Befigers werden übrigens noch die zur Befptitelberehtigung für ihn 
Berechtigten, nämlich die Hopothefarifchen Gläubiger, bie Gutsherrfihaften und 
Generalcommiffionen das Aufgebot zu Beantragen fühlg fein. Cab. D. vom 31. De 
tober 1831. ©. ©. 251. und vom 6, October 1833 ©, 1. Gndlih erfolgt bei 
notfiwendigen Subhaftetionen mit dem Ausgebote ein Aufgebot ber unbefannten
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Nealprätenbenten, deren Anfprüdie einer Gintragung in bas Hhpotfefenbud; ber 

dürfen, fofern der Befigtitel für den Schufbner nod nicht eingelragen ober bas 
Hynotgefenbudh noch nicht angelegt if, von Amtswegen. Berorbn. vom 4. März 

1834 ©. 40 8.7. 
4) Gefep vom 7. März 1845. ©. ©. 160. 

Sortfebung. 

231. Ift der Antrag begründet, fo werden die unbelannten 

Prätendenten zu einem Xermine, welder bei Gegenftänden von 

5000 Thlen. und weniger an Werth auf drei Monate, bei Gegen- 
fländen von mehr als 5000 Thlen. im Wertge auf fehs Monate 

hinausgerüdt wird, ebictalifeh mit der Warnung vorgeladen: daß die 
Ausbleibenden mit ihren etwaigen Nealanfprüchen auf da8 Grund» 

ftüct prächubirt werden follen und ihnen deshalb ein ewwiges STIL 

fehweigen auferlegt werden würde. 
Neafintereffenten, welche nur igrem Aufenthalte nach unbelannt 

find, werden im Proclama namentlich worgeladen. Außerdem er- 

halten die aus dem Hhpothefenbuche erfichtlichen, oder vom Antrag- 

ftelfer angezeigten Intereffenten Abjehrift der Befanntinachung zur 

Nachricht. Sind bei beantragter Befigtitelberihtigung vom Antrag- 

fieller EigentHumsprätendenten angezeigt, welche aus dem Hüpothefen- 

buche nicht erfichtfich Find, fo muß denfelben der zur Anmeldung der 

Anfprüche anberaumte Termin, fofern ihr Aufenthalt bekannt ift, 

durch befondere Erlaffe, fonft aber durch namentfiche Aufforderung 

in der Edictalfadung mit der Verwarnung befannt gemacht werden, 

daß, wenn fie fih nicht fpäteftens im Termine melden, und ihr 

Widerfpruchsrecht befheinigen, die Eintragung des Vefigtitels für 

den Erteahenten erfolgen werde, und ihnen überlaffen bleibe, ihre 

Anfprüche in einem befonderen Proceffe zu verfolgen. 

Zur Veröffentlichung ber Evictalladung genügt bei Gegenftänden 

Bis 50 Thle. der dreimonatfihe Aushang an der Gerichtsftelle und in 

der Ortsgemeinde, wo da Grundftücf belegen ift, an derjenigen Stelle, 

wo dafelbft polizeiliche Aushänge zu erfolgen pflegen; bei Gegen- 

ftänden über 50 Thle. bis einfchliefich 500 Thlr. im Werthe außer 

den beiden Aushängen wie zuvor, die einmalige Eimrüdung in das 

Intelfigenzblatt und in den Anzeiger des Amtöblattes, oder io jenes 

nicht erfeint, in diefes allein; bei Gegenftänden über 500 Thlr. 
18
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6i8 5000 Thlr. einfehliehlich im Werthe ein Aushang an der Gerichts- 

ftelle und dreimalige Eimrüdung von Monat zu Monat in Die ge- 

dachten Blätter; endlich bei Gegenftänden von mehr als 5000 Thlr. 

im Werth der Aushang an der Gerichtsftelfe und fechsmalige Ein- 

rüfung in Diefelden Blätter, fowie in eine inländifche Zeitung! 

Melden fih im Termine Reafprätendenten, fo muß der Depu- 

tirte die Anfprüche derfelben zu Protofoll nehmen und fie anhalten, 

daß fie Diefelben beftimmt angeben und worauf fie fi gründen, 

weiter aber auf eine Infteuction derfelben fich nicht einlaffen, viel- 

mehr diefe zur befonderen Verhandlung verweifen. 

Melden fi) Teine Reolprätendenten, fo wird dies im Protofoffe 
vermerkt, 

Denmächlt wid in beiden Fällen das Protokoll nebft Acten 

zue Abfaffung des Pröchrfionsurtheils vorgelegt. Sind die gefeß- 
Tichen Borfehriften bei der Borkadung beobachtet, fo werden im Ur 
theil gegen die Ausgebfiebenen die angedrohten Folgen ausgefprochen.? 
Den aus dem Hhpothefenbuche oder aus der Anzeige des Extrahenten 

Bekannten, fowie denen, welche im Zermine fich gemeldet Haben, 
werden ihre befannten oder angemeldeten Nechte ausdrüdflich tor= 
behalten? Wollen fie nicht felbft fofort Kinge anftelfen, jo bleibt nur 
eine negatorifche oder provocatorifhe Klage des Antragftellers übrig‘ 

) ®9. 103, dief. Tit, Eab. DO, vom 9. Mai 1839, 1,2, Cab. D. vom 
2. December 1837. Subh, Berorbn. von 4. März 1834 8.8, 

2) Durch die Präcufion werden diejenigen Hinderniffe der Gintragung des 
Befigtitels nicht befeitigt, weldhe füh aus ber zweiten Rubrik des Hypothefenbucdes 
ergeben, Gef vom 7. März 1845 8, 4. 

3) Bol, DO, Teib. Entfheid. XXIX, 241. 
4) Ein in den V Ergänz, zu 8. 104 dief. Tit, angef, Refeript vom 6, Sep- 

tember 1806 Hat zum Theil ein anderes Verfahren angebentet, wobei das nemo 
invitus etc. nicht berückfichtiget fcheint. 

k. Aufgebot eingeftagener Sypotpefeurehte, 
(6.9. 1, 51, 110-114.) 

232. Anfpräche, weldhe in das Hhpothefenbuch eingetragen 
find, oder bei noch nicht zegufixtem Hhpothefenduche in Folge der 
Beicheinigung der Hüpothefenbehörde, ‚daß fie zur Eintragung an- 
gemeldet und für eintragungsfähig erachtet worden, Nenlrecht evivorben 
haben, find zue Köfchung im Hhpothefenbucdhe nur geeignet, wenn
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Wiäungsfähige Onittung des aus dem Shpothefenbuche erfichtfichen 
oder fonft unzweifelhaften Inhabers der Boft und das darüber Int 
tende Hhpothefendochment (infofern foldes audgefertigt ift), beigebracht 
wird, Kann diefem nicht genügt werden, fo muß, bevor Sölhung 
erfolgen fanıı, wenn Wihungsfühige Duittung nebft Document oder 
au nur Ouittung fehlt, vom Eigenthümer des verpfändeten Grund- 
füdes aber Bezahlung behauptet wird und der Inhaber ber Poft 
unbefannt ift, die Edictaffadung diefes Inhabers und feiner Nachfolger 
im Befige erfolgen. 

Der Antrag darauf fteht allein dem Befiger des verpfändeten 
Grundftides und blos dann 38, wenn er Tilgung behauptet, darüber 
aber weder begfaubte Quittung des unftreitigen Tegten Inhabers nor 
zeigen, noch diefen Inhaber oder dejien Erben dergeftalt nachweifen 
Tann, daß diefelben zur Duittungsfeiftung aufgefordert werden Hunten, 

Zur Begründung des Antrages, welder übrigens bei dem Nich- 
ter, unter welchen das verpfändete Grundftücf gelegen ift, angebracht 
werden muß, gehört: 

a. die pflichemäßige und geroiffenhafte Anzeige des Erivahenten, 
daß ihm der im Hhpotfefenbuche eingetvagene Inhaber der 
Torderung oder deffen Erben oder Seffionavien, ihrer Exiftenz 
oder ihrem Aufenthalte nad, unbefonnt find; 

b. die beftimmte Angabe und eine nad der Natur der Sache 
mögliche Vefcheinigung der zu deren Ausforfhung angewven- 
deten Bemühungen; endlich 

e. das Exbieten zur eiblichen Beftärfung, 
Einer Vorlage des Originafinftrumentes bedarf e8 nicht. 
In der hierauf zu erlaffenden Edictelladung wird der Name des 

eingetragenen Gläubigerg, die Beichaffenheit der Sorderung und das 
Datum des Inftrumentes ausgedrüct, die Aufforderung aber ergeht 
an den Juhaber, deffen Erben, Seffionarien oder fonftigen Nechts- 
folger und Vertreter, unter der Androfung einer Ausfchfiegung mit 
der Forderung an dei Srmbftücte im Falle des Nichterfcheineng. 

Der Termin zur Meldung wird drei Monate hinausgerüct 
und der Befiger des verpfändeten Grmdftides davon in Kenntnif 
gefegt, auch zur Leiftung des Diligenzeides mitoorgeladen, 

Hinfihtlich der Befanntmadung der Öffentlichen Ladung gelten 
Die Regeln des vorigen Paragraphen. 

18*
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Dasfelbe Verfahren findet ftatt in Betreff einer Poft, woron 

der Grundbefiger behauptet und befcheinigt (Hhp. Ordn. I, 69), daß 
fie getilgt fei, fofern der Inhaber des Intabılates zwar bekannt, 

jedoch als folcher nicht Legitimirt ift, unter folgenden näheren Be- 

ftimmimgen:’ 

a. der Grundbefiger hat ein Verzeihniß der ihn befannten ait- 

geblichen Nechtsnachfolger des Testen Iegitimirten Inhabers der 

Poft zu übergeben und zu verfihern, Daß ihm amdere nicht 

befannt feien; 

b. Diefe werden fodann duch befondere Ladung und mit ihnen 

die der Perfon oder dem Aufenthalte nach unbefannten Rechts- 

nachfolger durch Edictaleitation vworgeladen, welche die Ber- 

warung enthält, daß die Ausbleibenden mit ihren Anfprüchen 

auf bie Boft winden ansgefchloffen und diefelbe im Hhpothefen- 
buche wände geföfcht werden. 

Berfihert ein Grundbefiger, daß der Inhaber einer bereits fälligen 

oder Doch zu Fündigenden Poft, welche er zu Löfchung bringen will, 

ihm unbefonnt oder nicht Tegitimivt fei, fo erfolgt bei dem Gerichte 
der Sache nur eine Öffentliche, durch Aushang und einmal im Amts- 

blatte befannt zu machende Aufforderung an den etwaigen Sthaber, 

fewie eine befondere am den befannten, aber nicht Iegitimirten, fich 

Binnen einer Frift won drei Monaten — die bei noch nicht gefün- 

digten Forderungen um die Kündigungsfeift zu verlängern ift — zu 

melden. Meldet oder Iegitimivt fich Niemand, fo wird der Antrag- 

ftellee zur gerichtlichen Niederlegung des Capitals nebft fünfjährigen 

vorbedungenen Zinfen zugelaffen und nach vergeblichem Berfauf eines 

Jahres wie mit Depofitalbeftinden unbekannter Intereffenten (AH. 391 

oben 8. 226) verfahren.’ 

) ©. Sefeß vom 29. Mai 1853 9.42. ©, ©. 533. ©. dazu D. Trib. Ent 
fcheid. XXIX, 237. 

2) Dasielbe Gefeh 8. 36—42, 

Bortfegung. 

233. Ift ein Hupothefendochment verloren worden, fo Tann defjer 

Aufgebot bei denı betreffenden Hhpothefenbuchrichter beantragt werden: 

a. bon dem Grundbefiker, fofern der Iegitimixte Inhaber der Pot 

belannt und Owittung geleiftet hat ober leiften will;    
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b. von dem Gläubiger, wem der Schufoner die Schuldpoft als 
noch vorhanden anerkennt, 

worliber das Erforderliche beizubringen if, Im jedem Zalle Hat auch 
der Gläubiger den Offenbarungseid zu erbieten und zu leiften, daß 
er die Mrkunde weder felbft befige, noch wilfe, vo fie befindlich fei, 

felbige auch gefährlicheriweife nicht abhanden gebracht Habe, 
Hiernah erfolgt unter näherer Bezeichnung des angeblich wer- 

lovenen Documentes die öffentliche Vorladung aller derer, melde an 
bie Poft als Eigenthümer, Ceffionerien, Pfand- und fonftige Briefe- 
Inhaber Anfpruc zu machen haben. Dabei, fowie bei der dem- 
nächftigen Prächrfion fommen die Regeln des 8. 231 in Antoendung? 

Dos Berfahren leidet übrigens nur auf folhe Documente An- 

wendung, über welche nad) der Natur der darin verbrieften Forde- 
zungen zu Gunften eines Dritten verfügt werden Fonnte’ Yusge- 
fehloffen bleibt e8 demnach bei nicht übertragbaren Anfprüchen und 
bermöge ausdrüdlicher Vorfchrift bei Hhpothefenurfunden über Do- 
mänenabgaben und Iuventariencapitalien, welche der Domänenbehörde 
abhanden gefommen find.‘ Endlich bedarf e8 auch wegen eines etion 
verlorenen Ingroffations- oder Recognitionsfcheines der Hypothefen- 
behörde keines Aufgebotes, wenn Die Identität Des eingelragenen 
Schufddocumentes jelöft außer Zweifel fteht 

1) Im $. 118 heißt es: derjenige, welcher das Juftcument verloren zu haben 
dorgiedt. Die Praxis ift wohl nicht zweifelhaft, daß darunter nur ber Iegitinicte 
Gläubiger, bezüglich feine Erben zu verftehen fein. Dal. Koch, Proc. DO. zu dem 
Paragraphen. Weigert ber Gläubiger dem anftehenden Schuloner den Eid, fo 
muß jener fein Recht anberweit im fürnlihen Rechtöwege gegen ihn verfolgen. 
Gin unmittelbares Zivangöverfahren gegen ihn findet nicht flatt. ©. D. 1,22, 30.31. 

2) 6.8. 1,51,115—119. Ant, 378. 

») 6.0. 8.115 bie. Til. Gefeß vom 29, Mai 1853 $. 35. 
% Cab. D, vom 3. Juli 1843. ©. ©. 292. Für Specialfälle find auch 10 

fonft Eeleiterungen gegönnt worden. ©. ©. 1837 ©. 109. 130. 
9 8.9, 8.119 bief. Tit. 

L Aufgebot von Pfandbriefen. 

(8. D. 1, 51, 190-140.) 

234. Behauptet Jemand, daf ihm ein Pfandbrief verloren oder 
vernichtet worden, oder ift folder nurnoch in unvollftändigen und 
sweifelhaften Bruchftücfen vorhanden, fo wird Seitens der Landfehafte- 
oder Ereditdirection, falls fie nit unter den vorwaltenden Umftänden
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die Ausfertigung eines neuen Scheines für auläffig erachtet, vorerft 
eine Öffentliche Belanntmachung wegen des Verlufteg erlaffen, nad 
Ablauf des festen Zinstermines aber auf weiteres Anftehen des 
Berlierers eine Edictalfabung mit der Aufforderung erlafien, daf 
der etwaige Inhaber des betreffenden Pfandbriefeg fi fpäteftens 
zum achten Zinstermine zu melden oder die Amortifation zu ge- 
wärtigen habe, Die Belanntmachung der Ladung erfolgt dur Aus- 
Hänge bei dem Gtadt- ober Kreiögerichte des Ortes, wo dag Ober- 
gericht fich befindet, im Deffen Bezirk das bepfandbriefte Gut Tiegt, 
fowie bei alfen Kaffen des Inftitutes; augleih durch viermalige Ein- 
rüdung in die Intelligenz. oder Amtöblätter ber Provinz und zwei 
malige in die Zeitungen einer benachbarten Provinz, einmalige in eine 
ansländifche Zeitung. Meldet fi, Jemand als Suhaber, fo Hat der 
Antragfteller gegen benfelben im befonderen Verfahren fein Recht aus: 
zuführen, (ER. 1, 18, 11 ff) Außerdem werden noch dem Eintritt des 
achten Zinstermines die Verhandlungen dem Stadt oder Kreisgerichte, 
unter welchem die Divection des Inftitutes ihren Si hat, zur Abfaffung 
de3 Amortifationgerfenntniffes abgegeben. Das Urtheil wird vechts- 
kräftig, wenn fih binnen vier Wochen nad) bierzehntägigem Anhang 
Niemand gemeldet hat.’ 

Sf an einem noch vorhandenen Pfandbriefe Nandform oder 
Nummer, oder Summe, oder ©utsname, oder Eintragungsvermert 
unfenntlih geworden oder abhanden gefommen, fo hat der Inhaber 
mit Autorifation der Lundfchaftsdirection bei dem Richter des Gutes 
eine Erictaffabung mit fechsmonatlicher Frift, behufs Amortifation 
au beantragen, wobei dann die obigen Vorfäriften ($. 232) Pla 
greifen? 

Befondere Borfehriften find außerdem extheilt: 
a. wenn Pfandbriefs- Zinscoupons ober dergleichen Zinfenrecognis 

fionen verloren find (Berordn. ©. 6. Ian. 1810. ©, ©. 18% 
©. 421); 

b. wenn e8 fi um dn8 Aufgebot eines hom Schuldner gefün- 
digten Pfondbriefes Handelt. (Cab, O©. vom 7. Ecptbr. 1830. 
©. ©. 128.) 

In beiden Fällen bleibt Das Verfahren in der Hand der In- 
ftitutöverwaltung. 

End giebt € fonderlihe Vorferiften für Sählefien. 
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Im Allgemeinen aber Fünnen anf öffentliche Vorkadung der ums 

bekannten Pfandbriefsinhaber auch Diejenigen antragen, weldje, wie der 

Berlierer eines Pfandbriefs - Zindconpons oder einer Zinsrecognition, 

ein vechtliches Intereffe Dabei haben, daß ver Pfandbriefsberechtigte 

ausgemittelt werde. E8 wird jedoch, wenn fi Niemand meldet, 

im Falle der Amortifation das Pfondbriefscapitel wie das Vermögen 

eines Abiwejenden behandelt. 
29.09, 5.121—132 vd. Tit. Jahıb, VE, 21. XL, 135, DBeroron, vom 

5. März 1838 8. 3e. Gefek vom 26. April 1851 Art. U, 2. 
2 ©.0D. 8.134—136 bie. Tit. 
3) ©, die angef, Verorbn. vom 16. Januar 1810 8. 16. 17. 

m. Aufgebot von Staatefhuldigeinen und anderen öffentlichen 
Gelbpapieren. 

235. In Bezug auf Stantsföäuldfcheine, füchfifche Central: 

Steuerobligationen und füchfifche Kammer und Steuer- Ereditkaffen- 

fcheine findet folgendes Verfahren ftatt: 

Seder, welhen durch Zufall ein folches Papier gänzlich ver- 

nichtet worden, oder verloren gegangen, oter zur Unfennbarfeit ver- 

dorben ift, muß folches vor allen Dingen der unter dem Schat- 

minifterium ftehenden Controle der Staatspapiere anzeigen, wenn er 

da8 verlorene oder ein anderes Papier an deffen Stelle wieder zu 

erhalten wünfcht. 

Kann er die gänzlihe Vernichtung dergeftalt Darthun, daß Dar- 

über beim Schagminifterium fein Zweifel mehr übrig bleibt, fo foll 

ihn ein anderes Stantspapier der vwernichteten Art von gleichem 

Werthe ausgehändigt werden. Hat jedoch das Schagminifterium 

noch Zweifel über die gänzliche Vernichtung des verloren gegangenen 

Papiers, oder ift non dem Iegten Suhaber desfelben überhaupt eine 

folhe Art des Verfuftes behauptet worden, welde es unmöglich 

macht, daß das angeblich verlorene Papier wieder zum Borfeein 

fommen fann, fo eignet fi die Sache zum gerichtlichen Amortifations- 
verfahren im Wege des Bffentlichen Aufgebotes.  . 

Das Aufgebot von Stoatsfchufdicheinen muß bei dem Stadt: 

gerichte in. Berlin, von ehemals fächfifchen Staatspapieven bei dem 

Kreisgerichte zu Naumburg durch den Iegten Inhaber beantragt werden. 

&8 wird eingeleitet Furch eine Belanntmachung des Verluftes, und zwar,
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a. wenn das Papier im Inlande verloren worden, aa, in den Ver- 

finer Intelfigenzbfättern bei Staatsfehufdfcheinen, und in den 

Peerfeburger Amtshlättern bei füchfifchen Papieren; bb, in den 

Amtsblättern der Negierung oder Intelligenzblättern im Bes 

dirk des Obergerichtes, mo der Verkuft fich ereignet hat. Ift 

ein vormals füchfifches Stantspapier im Bezirke der Merfe- 

Burgifchen Regierung verloren gegangen, fo genügt die Ein- 

rüdung in deren Amteblätter. 

b. Wenn e8 im Auslonde verloren worden, gefehieht die Befannt- 

machung bei Staatsfchuldfcheinen durch die Berliner Intelligenze 

bfätter und ein auswärtiges Blatt, bei fächfifchen Papieren 

dur die Merfeburger Amtsblätter und ein auswärtiges Blatt. 

Die Wahl des auswärtigen Blattes hat die Controle der Staats- 

popiere, oder derjenige Beamte, welgen in Betreff gemiffer 

Stoatsfchulden die Functionen der Controle von der Haupt 

verwaltung der Gtantsfchulden übertragen find. 

Sf fodanı nad fehs Zinsterminen der Eontrole ber Staats- 

papiere die Criftenz des betreffenden Scheines nicht befannt geiwor- 
den, fo Kat fie Darüber dem Betheiligten auf fein Anfuchen ein 

fgriftliches Zeugniß zu ertheilen und diefer nunmehr unter gleich» 

geitiger Ueberveichung der betreffenden Blätter wegen erfolgter vor- 
friftömäßiger Bekanntmachung bei dem Gerichte die förmliche Edictal- 
Todung zu beantragen, worin Der eitvaige Yuhaber des genau zu 

bezeichnenden Papiers aufgefordert wird, fich fpäteftene im achten 

Zinszahlungstermine zu melden oder der gänzlichen Amortifation des 

fraglichen Papiers zu gemärtigen. 

Die Edictalladung gefchieht mittelft viermaliger Einrücdung, bei 

Stoatsfchufdfcheinen in die Berliner Intelligenzblätter, bei ehemafs 
fähfiihen Stoatspapieren in die Merfeburger Amtshlätter, und we- 
gen beider noch in ein ausländifches Blatt, ferner durch einmalige 

Einrücung in ein zweites ausläindifches Blatt, dergeftalt, daß von 

dem Zeitpunfte Der Teßten Belanntmacdung an bis zum achten Zins- 

aahlungstermine ein Ziwifchenraum von menigftens drei Monaten 

bleidt. Die Wahl dev Blätter des Auslandes hängt vom Ermeffen 

des Gerichtes ab, jedoch muß bei Aufgeboten füchfifher Stantspapiere, 

fie mögen im Königreihe Sachfen, oder anderswo, verloren fein, 
jeberzeit Die Leipziger Zeitung unter diefen beiden Blättern fich befinden. 
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Meldet fich ein Inhaber des aufgebotenen Papieres, oder Fommt 
83 fonft bei der Behörde zum Borfchein, ohne fehen realifirt zu fein, 
fo muß die Sache zwifgen dem angeblichen Eigenthüner und dem 
ettweigen Inhaber nach den Gefeken erörtert und entfehieden werden. 
aft aber das Papier überall nicht zum Vorfchein gekommen, fo hat, 
wenn alle erforderlichen Formen beobachtet find, das Amortifationg- 
erfenntniß zu erfolgen und flatt der Berfindigung an öffentlicher 
Gerichtöftelle vierzehn Tage auszuhängen. Cs muf jedoch zwifchen 
der obigen Bekanntmachung und der Abfaffung diefes Erfenntniffes 
berjenige Termin eingetreten fein, in welchem dag Staatspapier felbft 
ar Empfanguahme neuer Zingcoupons Hätte vorgezeigt werden müf- 
fen und auch ein Zeugniß der obengedachten Art wiederum nor Ab- 
faffung des Erfenntniffes beigebracht werten. 

IR das Erfenntniß vechtsträftig geworden, ton8 anzunehmen ift, 
wenn fi binnen vier Wochen nach gefchehenem Aushang Niemand 
Dagegen gemeldet hat, fo wird der Inhalt desfelben von Seiten des 
Gerichtes durch die betreffenden Brovinzial- und Berfiner Sntelligenz- 
ober beziehungsweife Merfeburger Amtsblätter befannt gemacht. Au 
muß von jedem Mortificationgerfenntnife eine finpfe Abfhrift an 
die Controfe der Stantspapiere überfendet werden, damit folhe Die 
Löjhung fogfeih dewivke, die Autorifation des Königlichen Schak- 
minifteriums zur Ansfertigung eines neiten Documentes einhofe und 
foldes für den Extrahenten der Amertifation bereithalte, auch die 
amtlichen Liften verbolfftäudige. Der Extrahent aber erhält nad) 
Rechtskraft des Urtheils ein anderes Staatsfchuldpapier mit den zum 
amortifirten Documente gehörenden, bis dahin noch nidt anögehän- 
digten Zinscoupons. 

2) ©. Beroron, vom 16. Juni 1819, ©. ©. 157. Gefeh vom 7. Juni 1821. 
©. ©. 9%. Cab. D. von 22. October 1835. ©. ©. 229, Cab. OD. vom 3, Mai 
1828. ©. ©. 61. Referipte vom 10. Santar 1820 und vom 24, September 1832. 
Sahrb. XIV, 218. Band XL, 174. (Mad; Alfer, Eisifproseßverf, 8. 352.) 

Fortfekung. 

236. Kommt «8 auf Umortifation der bon der Hauptbanf und 
ihren Provinzialcompteivg von 1765 118 zu Ende des Jahres 1810 
ausgefertigten Banfobligationen, Interimsjcheine, Pfandfgeine, Bank- 
noten, Banffaffenfcheine und ähnlicher Papiere an, fo ift auf Grund
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der Königl. Cab. OD. vom 7. Februar 1845 ein öffentliches Aufgebot 
von dem Kanmmergerichte (jet dem Stabtgericht zu Berlin) mit einer 
fechsmonatfichen Frift und mit der Warnung zu erlaffen, daß, wenn 
bis zum Ablaufe des danach beftinimten ZTermines bie fchriftliche 
Anmeldng weder bei dem Gerichte noch bei dem Hauptbanfbirectorium 
zu Berlin oder bei dem Pankdirectorium zu Breslau, ober bei einem 
ber Bankeomptoirs zu Königsberg t. Pr., zu Danzig, zu Stettin, zu 
Magdeburg, zu Münfter oder zu Cöln erfolgen folfte, alfe nicht an- 
gemeldeten Anfprüche aus dem Gefchäftsverfehre mit der Bank aus 
den oben bezeichneten Jahren gänzlich erlofchen fein follen, und zwar 
ohne Unterfehied, ob Die Anmeldung fchon früher irgendivo erfolgt 
fein möchte ober nicht. Nachden die fogleih nad; Ablauf des Prü- 
elnfiotermines von dem Berliner Hauptbanfbirectorium, dem Bres- 
Iauer Banfdivectorium und den worftehend genannten Bankomptoirs 
dem Gerichte über die efiva erfolgten Anmeldungen zu machenden 
etlichen Anzeigen eingefendet find, faßt dasfelbe das Präclufio- 
erfenntniß ab. 

Sollen andere, vorftehend nicht ermähnte Stantsfchuldpapiere, 
namentlich aud) andere als die vorbezeichneten Banfohfigationen, fer- 
ner Empfangsrecepiffe und Obfigationen der Seehandfungsfocietät, 
Obligationen der Hanptnugholz- und Hauptbrennholz- Adminiftvation 
und überhaupt alfer öffentlichen Anftalten, desgleihen die Papiere 
über Provinzialftantsfchulden, fowie unter Umftänden Amtscautions- 
fheine der Genexalftsatsfaffe amertifirt werben, fo findet ein äfn- 
liches Verfahren wie nach 8.235 mit folgenden Modalitäten ftatts. 

a. Eine vorläufige Bekanntmachung der Behörde ift dann nicht 
nöthig, wenn zu beim aufzubietenden Papiere entiveder niemals Zins: 
coupons ausgegeben waren, oder dasfelbe zu einem Theife-der Staats- 
fehuld gehört, welcher bereits abgelegt, oder bei welchem die Aus- 
fertigung neuer Eonpons eingeftellt if. Im Dielen Fälfen kann das 
Aufgebot ohne norherige Ahwartung eines’ Zeitraumes erfolgen. In 
anderen Fällen dagegen muß jene öffentliche Befanntmachung und die 
Abwartung des dafelbft beftinmten Zeitraumes vorangehen. 

b. Das gerichtliche Aufgebot eines Stantspapiers erfolgt bei 
dem Gevichte erfter Inftanz desjenigen Ortes, wo das Obergericht 
feinen Sig hat, in deffen Bezirk die Schuldenverwaltungsbehörbe 
befteht, auf deren Etat die mit dem aufzubietenden Papiere verbriefte
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Schuld fich Befindet. Nur Domeinenpfandbriefe und andere in Hy- 
pothefenbücher eingetragene Stantsfchufdenpapiere werben bei dem 
Gerichte aufgeboten, unter defien Gerichtsbarkeit Das verpfändete 
Grumdftüc belegen ift. 

e. Zur Begründung des Antrages gehört: 
1. eine Benadprichtigung derjenigen öffentlichen Auftakt, welche das 

aufzubietende Papier ausgeftellt hat, enthaltend den Namen 

deffen, auf welchen d08 Staatspapier geftelft if, die Summe, 

die Münzforte und das Datum der Ansftellung und Con- 

firmation, imgfeihen den Buchfteben nd Die Nummer, wonit 

dasjelbe in den Büchern der betreffenden Anftalt bezeichnet 
geiwejen ift; > 

2. im Balle, wo die vorläufige Befanntmadpung nicht nöthig var, 

ein von dev betreffenden Schuldenverwaltungsbehörhe dahin 
ausgeftelites Zeugniß: daß die mit dem verloren gegangenen 

Papiere verbriefte Schuld in den Büchern oder Etats noch 
offen fiehe; 

3. in dem Talfe, wenn eine vorläufige Belsuntmadhung voraus- 

gehen mußte, der Nachweis Diefer Bekanntmachung und das 

Zengniß über d08 Nichtvorgefommenfein des Schulopapiers. 

d. Der Termin wird in der Edictalladung auf zwölf Monate 
hinausgerüdt. 

e. Die Einrüdung erfolgt fechsmal; die eriten beiden Male von 

bier zu vier Monaten, die legten vier Male von Monat zu Monat 
in die 8. 235 erwähnten Blätter des Inlandes und des Auslandes, 

to der DVerluft fich ereignet Hat. Bei dem NAufgebote verlorener 

BVerbriefungen über Provinzialfcpulden treten die Amtshlätter des 

Negierungsbezivkes, in welchem die befveffende Schuldenverwaltung 
ihren Sig hat, an Die Stelfe der Berliner Intelfigenzblätter. 

f. Bor Abfafjung des Brächfions- und Amoertifationsurtheiles 
muß ein bon ber betreffenden Schufdenverwaltungsbehörde nach Ab- 

haltung des Edictaltermines ausgeftelltes Zeugnig Darüber beigebracht 
werben, daß das aufgebotene Papier aud) bis Yahin nicht zum Vor- 

fein gefommen und die durch Dasfelbe verbriefte Schuld in den 

Büchern oder Etats noch offen fiche.” 
Schließlich findet die Ausfertigung eines Staatsfchuldenpapters 

an Stelle des gerichtlich amertifirten nicht mehr flott, wenn die Ber-
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briefung desjenigen Theiles der Staatsfhuld, zu weldem e8 ge- 
hört, bereits gefchloffen ift. Im diefen alle Hat die betreffende 
Schuldenverwaltungsbehörde einer von ihr zu beglaubigenden Ab- 
fehrift der mit dein Attefte der Rechtskraft verfehenen Ausfertigung 
bed Amortifationserfenntniffes, wovon die Urfehrift bei ihren Acten 
gu verwahren ift, ein Anerkenntniß beizufügen, Durch welches fie eben 
fo, wie dur) das amortifivte Papier, verpflichtet wird. In diefes 
Anerkenntnig ft, fo viel als möglich, der nolfftändige Inhalt des 
emortificten Papiers, und in den Fällen, wo das Iegtere auf jeden 
Inhaber gelantet Hat, auch noch die Crffärung aufzunehmen, daß Die 
Zahlung des Capitales und ber Zinfen von Seiten der Schulden- 
verwaltungsbehörbe an jeden Inhaber des Anerkenninifes, ohne wei- 
tere Legitimation desfelben, mit voller Wirkung gefehehe. 

©. Ant. 388 zu ©. ©. 1,51,120. Ea6, OD, vom 15. April 1837 Ne. 3, 
©.€©. 74. Beroron, vom 9. December 1809 9.6. Nabe X. ©. 217. Cab. D, 
vom 7. Gebruar 1845. ©. ©. 97. Gefeh vom 16. Juni 1819. ©. ©. 157. Gab, 
Dibre vom 3. Mai 1828. ©. ©. 61. Nefeript vom 22, November 1819. Sahıb. 
XIV, 216. (Nah Alter, Eivilpeoeeverf. 8. 352.) 

n. Aufgebot ber Sparfaffenbüder, Eifenbahnactien und Tonfiger 
Sähuldurfunden. 

237. Ift über andere Anfprüche, als bie bisher erwähnten, ein 
Suftrument vorhanden, fo fann der Schuldner bei Zahlung des Un- 

. Freundes Quittung und das Darüber Iautende Inftrument, falls aber 
dies abhanden gefommen ift, deffen Mortifieirung verlangen. Diefe 
erfolgt, wenn das Inftrument auf einen Beftimmten Inhaber Tautet, 
in der Kegel durch Ansftellung eines Meovtificationsfcheines, in iwel- 
Gem die verloren gegangene Urkunde genau bezeichnet und das Be- 
fenntniß, Daß der darin gegründeten Verbinplichfeit volftändig genügt 
worden, enthalten fein muß. Denfelben Hat der urfprüngliche Gfäit- 
biger anszuftellen, wenn er noch im Befike des Anfpruches ift, oder 
ihn ohne Eimoilligung des Schuldners einem Dritten abgetreten 
hat, font der Dritte, 

Kann der Schuldner bei Infteumenten der zunor bezeichneten 
Art, und namentlich in Anfehung der auf Ordre anögeftellten Ur- 
kunden, wahrfeheinlich machen, daß er enttweder bei auswärtigen Ge- 
richten ober fonft, unangenehmen DWeiterungen, oder wohl gav ber
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Gefahr doppelter Zahlung ausgefet fein tolrde, wenn er das Dri- 

ginal nicht zurlid empfinge, fo muß der Gläubiger entweder den 

Berluft der Urkunde näher nachweifen oder auf feine Koften das 

öffentliche Aufgebot derfelben bewirken. Lauter das Inftrument auf 

jeden Suhaber, fo kan der Schuldner öffentliches gefegmäßiges Auf- 

gebot und Mortificirung auf Koften des Zahlungsnehmers verlangen 

und bis dahin zur Zahlung nur gegen annehmlihe Kaution ange 

halten werben, bei deren Verweigerung aber die zu zahlende Summe 

gerichtlich niederlegen. 
Dos Aufgebot erfolgt in der $. 233 bemerften Art, unter nache 

ftehenden Modificationen: 

Dasfelbe wird in der Negel vom Nichter des Ausftellerd der 

Urkunde exlaffen. Ift aber der Verlehr zwifcden dem Orte, too der 

Verlierer fi befindet und dem, wo der Ansfteller der Urkunde fich 

aufhätt, unterbrogen, fo Tann der Verlierer bei dem Gerichte erfter 

Snftanz am Site des Obergerichtes feines Aufenthaltsortes auf Er- 

To des Aufgebotes antragen; das hierauf ergehende Präclufions- 

urtheil fteht indeß Denen nicht entgegen, welche zur Zeit des Ber- 

Tierens fih in den Ländern befanden, deven Verkehr mit dem Orte 

de3 Aufgebotes gehindert wurde, 
Sft feine Abfchrift der verlorenen Urkunde vorhanden, jo muß 

der Betveibende die Eriftenz und den Inhalt gemäß $. 147 nadı- 

weifen, überdies auch der Ausfteller der Urkunde in der Regel zu 

gezogen und das Erfenmtniß gegen ihn mitgerichtet werben. Diefer - 

ift fodann befugt, Daranf anzutragen, daß entweder die Zahlungszeit 

des Gapitales ober der nächte Zinfentermin abgewartet werde. Aber 

auch ofne feinen Antrag muß die bis zu Diefem Termine verlaufene 

Zeit der Frift des Anfgebotes Hinzugerechnet werden. 

Die Einviefung der Edictalledung muß au in die Zeitungen 

und namentlich in die der Provinz, wo der Verlierer fich befindet, 

erfolgen.’ 

Ganz befondere Borferiften find endlich fin Aufgebote und 

Mortificationen von Sparfaffenbüdern,’ Wechfeln! und gewiffen 

Eifenbahnactien, Eonpons und Dividendenfcheinen® ertheilt. 

9 © 92.9. 1,16,125—132. Beroeon, vom 9. December 1809 $. 3.6.7. 

Anh. 385 zu 9. ©. ©. 1,51, 115. 
2) Anh. 385. 386 zu ©. 9, 1,51, 118.
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?) Sparkaffenreglem. vom 12, Dereniber 1838 $.15. ©. ©. 1839, 10. 
*) Sefeb wegen Einführung der Allgem. Wechfeloron, vom 15. Sebruar 1850 

$.2. Ant. 386 zu ©. ©. I, 51,115. 
°) 38. bei der Cöln- Mindener und Nheinifchen Sifenbahngefellfgaft. Sonf 

gelten aud) bei Eifenbahnpapieren die obigen Säße, 

Elfte Abtheilung. 

Mebenfachen. 

I. ©erihtlihe Kündigungen und Proteftationen. 

238. Abgefehen von den eigentlichen Kindigungsflagen (oben 
8.103), welche nach dem Betrage des Gegenftandes im ordentlichen und 
Bagatellverfahren, forwie nach Beichaffenheit der Sorderung felhft auch 
im abgefürzten oder Mandatsperfahren! erhoben und durchgeführt 
werden Fönnen, werden von den Gerichten no) einfache Eapitale- 
Tündigungen vermittelt, indem auf Antrag und Koften? des Gläubi- 
gerd defjen Kündigungserflärung dem Schuldner zugefertigt md für 
die Erlangung eines beweisfräftigen Zuftellungsactes, den der Gläu- 
biger erhält, Sorge getragen wird. (©. D. I, 28, 16.) 

I gleicher Weife haben die Gerichte ihre Hülfe zu gewähren, 
wenn fih Jemand wider einen Anderen gegen einen Nachtheil in 
Betreff eines nicht fogleich zu verwirklichenden Nechtes durch Pro- 
teftation zu fehügen gefeßlich befugt ist; im Befonderen zur Unter- 
brehung der Verjährung durch) Befit.' Hierbei ift auch die Erfaffung 
einer öffentlichen (edictalen) Belnuntmachung unter den allgemeinen 
Voransfegungen einer folhen (oben 8. 88) zuläffig und wirkfem.s 

Sn allen folhen Fällen haben die Gerichte, deren Zuftändigfeit 
fih nach den allgemeinen Regeln des Gerichtsftandes beftimmt,S das 
Gefuch nach den gefegfichen Bedingungen der beantragten Kündigung 
oder Proteftation zu prüfen, ohne daß e8 jedoch einer näheren Be- 
Theinigung dabei wefentlich bedarf.” Ein weiteres Verfahren zwifchen 
dem Impforanten und Imploraten findet nicht ftatt, 

Die Behandlung der Proteftationen zum Hppothefenbucd, gehört 
einem befonderen Ziveige der Rechtsverwaltung an.’ 

1) ©. oben $.188. Val. $. 108. 
2) O5 diefe nächfivem erfegt twerden möffen, hängt von dem Inhalte der 

Obligation ab.
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°) Nue umvollfommen wird davon im fünften Abfehnitte des ME, R. I, 14, 

466—469 gehandelt. Andere Beftimmungen find zerftreut. 

)UR, 19,603 — 610. 
5) Anerfannt im ER. a.a.D, 608, Die Stelle ift fo gefaßt, daß fie auf 

in anderen Fällen analoge Anwendung geftattet, 

6 Do. ER. ebdf. 8. 610. 

7) Sie ift nicht vorgefhrieben. Hauptfächlich wird der Nichter nur den Le 
gitimationspunft zu exriwägen haben und baraber nähere Aufklärung fordern dir: 
fen. Bei eingetragenen Forderungen genügt die Bezugnahme auf das Hhypothefen: 

bu. Bol. Cab. D. vom 16. Februar 1823. Sahrb. XXI, 31. 

®) Belchrend darüber ift die Plenarentfcheid. des D. Trib. VI, 57 ff. 

I. Geritliche Niederlegung. 
MUR. I, 16, 213-234.) 

239. In allen Tälfen, wo eine gerichtliche Niederlegung ftatt- 

findet, hat der Schuldner unter Darftellung des Sad und Rechts- 

verhältniffes bei dem Gerichte des Leiftungsortes die nöthigen Ver 
fügungen nachzufuchen. 

Berubet der Antrag auf der beftimmten Behauptung eines in 
der Perfon des Glänbigerd vorwaltenden Hinderniffes der Leiftung, 

insbefondere darauf, Daß fi) eine zur gültigen Empfangnahme der 

Leiftung berechtigte Perfon am Orte und zur gehörigen Zeit der 

Leiftung nicht worfindet und aller Mühe ungeachtet nicht aufzufinden 

ift, jo wird Die Hinterlegung fofort mit Vorbehalt der Nechte des 

Stäubigers verfügt, im Befonderen auf Gefahr und Koften des 

Hinterlegenden, wenn er die Hinterlegung wider befferes Wiffen ver 

anlapt haben follte? (8. R. 1, 16, 215— 217. 231.) 

Wird die Hinterlegung nachgefucht, weil der Gläubiger die Att- 
nahme unbefugt verweigert oder weil die Legitimation der zur Ems 

pfangnahme anmwejenden Perfon Bedenken evregt, fo muß dariber 

mit Bezug beider Theile (fummarifch) verhandelt und befunden wer 

den. Falls aber die Gründe für oder wider die Rechtmäßigkeit der 
Niederlegung nicht fofort Ear gemacht find, foll leßtere auf Gefahr des 

in der Hauptfache unterliegenden Theiles geftattet werden. ($. 218 
bis 223 ebdf.) Die diesfällige Entfeheidung bleibt der Hauptfache 
vorbehalten, rüdfichtlich Deren übrigens die Niederlegung an fich Tei- 

nen eigenen Gerichtsftand begründet. (224. 225.) 
Wird wegen noch) ftreitiger Gegenforderungen eine Hinterlegung
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beantragt, fo bedarf e8 dafür der Erforderniffe eines Arveftfchlages.‘ 
(8. 226.) 

YDBELR T,7, 167.168. I, 11, 417.418. I, 8, 892, Mechfelordnung 
Art. 40.73 und dazu Bordharbt ©. 58, Gefeh vom 24. Mai 1853. ©. ©. 532. 
$.539. Meberhaupt Ko, Eivilr. 8.579 ff. 

2) Wer, abgefehen von biefem Fall, die Koften der Niederlegung fehlieplich zu 
übernehmen habe, Hängt von der Befchaffenheit ver Obligation und von den Grün: 
den der Nieberlegung ab. 

3) Die Entfcheidung erfolgt durch ein bloßes Decret, wie die Materialien des 
ALNR, ergeben follen. Bornemann, Syflem III, 607. Hat der Impforant nit 
einmal einen rechtlichen Grund der Nieverlegung angeführt, fo wird felbftverftan- 
benermaßen der Antvag ohne weiteres Verfahren zurückzuweifen fein. 

#4) Auch wohl des Nereftverfahrens, Nur wird die Caution bes Smploranten 
felöft im fpfeunigen Verfahren durch den niebergelegten Betrag meiftens erfeßt werben. 

UN Beweisführung zum ewigen Gedächtniß. 
(©. 2. 1, 33.) 

240. Die Aufnahme eines Beweifes durch Vernehmung von 
Zeugen oder Befichtigung — mit und ohne Fachkundige! — findet 
Ihon vor der Nechtshängigfeit eines Stveithandels ftatt, wenn: 

a. ein beftinmtes für denfelben erhebliches? Beweisthema ange- 
geben wird; 

b. Gründe, weshalb der Nechtsftveit jelbft noch, nicht eingeleitet 
werden Tann, vorwalten, fowie 

e. Gründe zu der Beforgniß, Daß bei Tängerem Aufenthalt ein 
folches Beweismittel verloren werden möchte, befcheinigt wer- 
den. (8.1.2.5 dief. Tit.) 

It der Nechtsftreit bereits eingeleitet und nur ohne Schuld der 
Partei bisher zu Feiner Beweisaufnahme gelangt, fo genügt das 
(erfte und) dritte Exforderniß. (8. 23 dief. Tit.) 

Berechtigt zur Beantragung ift jede der finftigen oder fhon im 
Streite befangenen Parteien. Das Verfahren jelhft gehört an den 
Richter der Hanptfache, jedoch darf in dringenden Fällen, wo Die 
Gefahr eines gänzlichen Verluftes des DBeweismittels obwaltet, der= 
jenige Richter, in deffen Bezivk fich der Zeuge (oder der Gegenftand 
einer Befichtigung) findet, unmittelbar angegangen werden (8. 3. 22). 

2) Bol. 8.9 die. Tit. Im Bezug auf Urkunden ift ein ähnliches Verfahren 
nit ausbrüdfich zugelafien. Man wird es aber feierlich zu einem ber in Der 
2.0.0. 1,10, 111 angebeuteten Sivedfe verfagen Fönnen,
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2) Dal. $. 15. 
®) Das Corp. Jur. Frid. U, 9,3 war hierüber ganz Far. Nah der ©. 9, 

8.4 dief. Tit, Fönnte es fcheinen, daß nur der Tünftige Kläger zum Antrage be 
techtiget fei. Allein 8.1 vedet auch von einem Beweife der Einwendungen. Auf 
den Verffagten deutet überdies 8.7 am Ende, deögfeichen die Borfchrift des 8. 21 
zit. 32, überhaupt die ralio iuris, Dot. Refer. vom 18. December 1828, 

Fortfegung. 

241. Ift das Gefuch begründet, fo muß vorläufig auf Roften 
des Antragftellers die Aufnahme Des Beweifes angeordnet, dem 
Gegner davon Nachricht, zugleich aber Öelegenheit gegeben werden, 
womöglich noch vor der Aufnahme felbft feine Erinnerungen gegen 
deren Statthaftigfeit und Erhebfichfeit des anticipirten Berweifes, des- 
gleichen gegen die vorgefchlagenen Beweismittel, endlich feine Aug- 
ftellungen oder Berichtigungen zu den thatfächlichen, durch Beweis 
zu erhebenden Punkten zum gerichtlichen Protofolfe anzubringen. Cs 
wird jedoch hierüber ein weiteres Verfahren nicht geftattet und eine 
Entfheidung nicht abgegeben, fondern nur anf Die thatfächlichen Be- 
merfungen bei Erhebung des Beweifes Nücficht genommen und we- 
gen Ermittefung der Einveden gegen Die Beweismittel, befonders 
gegen die Zeugen, wie im ordentlichen Laufe einer Deweiserhebung 
verfahren. (8. 9—25 die. Tit.) 

Dei der Aufnahme der Beweife jelbft werden die gewöhnlichen 
Regeln der Beweiserhebung befolgt (Allg. Ihr, Abfchn. 8), im Befon- 
deren aber ift dem Pronocaten, to diefer nicht felbft oder ein fehon 
vorhandener Vertreter oder. Beiftand äugezogen werben Fonnte, ein 
vechtöverftändiger Beiftand zuzuordnen. (8. 22. 26.) 

Don den aufgenommenen Verhandlungen erhalten beide Theile 
Abjehriften, der Antragfteller überdies eine gerichtliche Recognition 
von der Einbringung des Originals zur Kegiftratur (8. 27). Beide 
Theile Fönnen fi) darauf beziehen (8.19), auch Hat der Nichter der 
Hauptfache, welcher davon aus den Verhandlungen derfelden Kennt- 
niß erhält, von Amtsiwegen! darauf KRücfiht zu nehmen (8. 29). 

1) Aus dem Gefichtepunfte der freieren Verhandlungsweife Fönnte die dauernde 
Gültigkeit diefer Beftimmung bedenklich erfgeinen,. Dennod; muß fie nach dem 
Obigen ($. 65. 67. IV.) ihre Geltung behalten. 

19
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W. Bfändungsfachen. 

242. It eine Pfändung erfolgt, und zwar A. blos in der Ab- 

ficht, fich gegen Beeinträchtigung eines Nechtes zu fügen, fo hat 

der Nichter des Drtes die Parteien fummarifch zu vernehmen und 

die Pfandftücle dem Eigenthümer (Gepfändeten) verabfolgen zu Inffen; 

der Pfändende arhält nur eine gerichtliche Befcheinigung über Die 

Pfändung und über die mit Vorbehalt feines Nechtes erfolgte Nid- 

gabe der Pfänder auf Koften des Gepfändeten. Die Frage über die 

Nechtmäßigfeit der Pfändung bleibt Der Entfcheidung der Hanptfache 

vorbehalten, welche der Pfändende wegen erlittener Beeinträchtigung 

feines Nechtes im ordentlichen Gerichtsftande, wohin fie auch fonft 

gehören würde, anzubringen hat. Nr Ausländer haben jich dem 

Ortsgerichte auch für Die Hauptfache zu unterwerfen und Dafür Sicher- 

heit zu beftelfen, widrigenfalfs die Pfänder gerichtlich verfauft, Pfand- 

geld und Koften davon beftritten, die Ueberjchüffe aber in gerichtliche 

Verwahrung genommen werden. (8. R. I, 14, 451— 457.) 

ft Hingegen B. die Pfändung wegen einer Schadenszufügung 

unternommen, fo bat das Ortsgericht" fofort den Schaden mit Zu- 

ziehung des Gepfändeten, falls diefer binnen wierundzwanzig Stunden 

erfheinen Fan, abzufhäten. Meldet fich dann der Gepfändete nicht 

binnen drei Tagen, fo darf mit gerichtlicher Berfteigerung des Pfan- 

des verfahren werden und der Pfünder erhält daraus Erfaß der 

Schäden und Koften, fowie Das Pfandgeld. Widerfpricht der Ge- 
pfändete dev Nechtmäßigfeit der Pfändung und dem Verkaufe und 

verlangt er rechtliches Gehör, fo müffen ihm auch in diefem Zalfe 

die Pfandftücde mit Vorbehalt der Nechte des Pfandnehmers verab- 

folgt werden. Die Hauptfache felbft, in Betreff der Befchädigung, 

und die Frage der Nechtmäßigfeit der Pfändung ift bei dem Gerichte 
des Ortes der Pfändung im gewöhnlichen Wege zu verhandeln und 
zu entfcheiden. (X. N. ebdf. 433 — 450.) 

In beiden Fällen Tann übrigens der Gepfändete, wenn er unter 
einer anderen Gerichtsbarkeit fteht und Bedenken gegen feine Sicher: 
heit obwalten, bei Berabfolgung der Pfandftücfe zu einer Sicherheits- 

leiftung für die Forderungen des Pfändenden angehalten werden. 

(Ebhf. 449. 452.) 

I Nicht die bloßen Dorfgerigtsperfonen. An diefe Fönnen und müffen bes 

züglich Die Pfandftüde von dem Pfünder blos vorläufig abgegeben werben,
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V. Arteftfachen, 

(9.9.1.29.) 

243. Eine vorläufige Befchlagnahme (Verfüinmerung)' zur Sicher 
rung eines noch nicht volfftvefbaren Anfpruches findet auf Antrag des 
Slänbigers ftatt fotwohl an Sachen wie au an der Perfon des 
Schuldners und zwar im Allgemeinen infotweit, al8 die einzelne Sache 
oder Perfon Gegenftand einer demmächftigen Zwangsvolfftedung fein 
faun, und infofern eine Gefahr obwaltet, Daß, wenn dem Schuldner 
die freie Verfügung verbliebe, dem Gläubiger die Mittel zu feiner 
Befriedigung entzogen werden möchten.” (8.1.29 dief. Tit.) Der 
gewöhnliche Gerichtsftend dafür ift der des Berpflichteten in der 
Hauptfahe; ausnahmsweife jedoch bei Landfahrern (Bagabunden) 
jedes Gericht, unter welchem fich Grundftüde, Effecten, Bamfchaften 
oder Capitalien befinden,® ebenfo bei Ausländern, und zwar auch bei 
folchen, die zu den Unterthanen deutfcher Bundesglieder gehören.‘ 
Wer jedoch den Ausländer bereits in feinem heimifchen Gerichts- 
ftande belangt hat, Faun, fo lange hier die Sache fehwebt, einen 
Arreft nicht weiter unmittelbar bei den diesfeitigen Gerichten aus- 
bringen, e8 fei denn im Falle von Dringlichkeit.’ 

Böllig ansgefchloffen ift eine Berfünmerung: 
a. Wider vegievende deutfche Fürften und gegen abgetheilte Mit- 

glieder folcher finftlichen Häufer; 
b. gegen fremde, am preußifchen Hofe beglaubigte Gefandte und 

Gefhäftsträger, welche bei ihrer Beftallung der inländifchen 
Gerichtsbarfeit nicht. untertworfen geblieben find (Anh. 201); 

e. auf Antrag eines Fremden gegen einen Sremden, e8 fei Dem 
aus einem in Preußen gefchloffenen, oder in Preußen oder 
„aller Orten" zu erfülfenden Vertrage tvegen verfallener Wech- 
fel eines Kaufnannes, welcher preußifche Meffen befucht; oder . 
anf Anftehen eines auswärtigen zuftändigen Gerichtes im Wege 
dev Nechtshüffe. (8. 88. 89 die. Tit.) 
Nr bedingt zuläffig ift fie gegen andere Fürften als Die unter 

a. bezeichneten, gegen Durcchreifende fremde Gefandte, Hof- uud Staats- 
bediente in answärtiger Sendung, nad) vorheriger Erlaubnif des 
Minifters der Juftiz und auswärtigen Angelegenheiten (Anh. 202.203). 
An ift vor Verhängung eines perfönlichen Arveftes wider Mitglies 

19*
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der ehemals veichgunmittelbarer, jelt mittelbar geivordener Bürften- 

hänfer die Beftimmung des Königs einzuholen. 

2) Das ältere Recht gebraucht diefen Ausdrud als gleichbedeutend nit Arreft, 
namentlih in tautologifcher Verbindung: „Nrreft oder Kummer.” Bergl. .D. 
Hynmen, Beitr. 1,202, ©. auch den 8. 6 dief. Tit. feibt. 

2) Diefe Gefahr beftcht nach deutfchen Herfommen alfezeit, wenn der Schuld: 
ner ein Ausländer if. Webereinftimmend damit ift Die preußifche Nechtspraris, 

Bl. .©.D.1,2,119. Anh, 198. Nefer. vom 9. Deebr. 1817. Jahıb. XI, 22, 
Freilich ift Hier immer nur von einem in Preußen irgendivie begäferten Ausländer 

die Rebe, Um wieviel mehr aber muß ein nicht begüterter mit perfänlichem Ar- 

teft angegriffen werben Fönnen. Gefeßgebung und Stantsverträge haben die Sadıe 

aber noch Feinesweges Hargeftellt. - 
9) ©.9.12,2. 
%) Bol. Krug, Internat, Recht ©. 45. 

5) Anh. zur ©. D. 198 dief, Tit. 

6) Cab. D. vom 2. Auguft 1826 und 16. April 1836. Sahıh. XLVIL, 554. 

OB diefe Beltimmungen nod) gelten, ohne ausbrürfliche MWieberherftellung, darf in 

Biweifel gezogen werden, megen Berf. IE. Art. 4 u. 86. Snzwifchen if die Sub: 

festion ber mittelbar geivordenen Neichaftände ein völferrechtliches Verhältniß, wor 
über dem Könige die Entfcheidung zufteht. 

244. Sol eine Verfümmerung ftattfinden, fo muß der An- 

fpruch des Gläubigers ein folder fein, daß der Schumann dafür 

mit feinem Vermögen oder auch mit feiner Perfon zu haften hat! 

und feine fichere Ansficht auf Befriedigung vorhanden ift. Deshalb 
ift eine Beichlagnahme unzuläffig: 

a. gegen einen Erben unter der Nechtswohlthat des Inventars, 

wegen Schulden des Erblaffers, foweit e8 fi) um fein eigenes 

Vermögen und feine Perfon handelt ($. 6 dief. Tit.); 
b. wegen einer Borderung, die Durch Unterpfand gedeeft ift, fo 

lange dasfelbe die anfänglich Davon erivartete Sicherheit ge- 
währt (8. 12 dief. Tit.);? 

c. gegen die mit infändiichen Grundbefige Angefefjenen, ausge- 
nommen, wenn fie fi dem Arrefte freiwillig unterworfen 

haben, oder wenn ein Verpachter oder Vermiether das Zurid- 
haltungsrecht wider fie ausübt, oder wenn fie in Vermögeng- 
verfall gevathen oder zu dem BVerdachte Anlak geben, daß fie 

ihr Vermögen zu veräußern (verbringen) oder aufer Landes 
zu fchaffen fuchen; desgfeichen wenn ihre Grundftücfe Feine 
ausreichende Sicherheit gewähren (8. IO Diej. Tit.), wobei
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ftädtifche Grundftüde nur mit der erften Werthshäffte, Länd- 
liche nur mit den erften zwei Drittheilen des Werthes in An- 
fhlag foımmen.? 

’) Scheinbare Ausnahmen bilden die Fälle, too gewifle Forderungen an ges 
wiffen Saden haften. Bol. &.R. 1,20, 547— 551. 11,8, 17241726. 2452, 

2) ©. au &.R. I, 20,441. 462. 14, 247. 248. Cine weitere Anleitung für 
bie zu berüskfichtigende Werthebeftinmmung gewährt ©. D. 1,47, 21 und jebt Con: 
ursordt. $. 428, 

°) Del. ©. ©. 1,47,16—18, jegt aber Concursoron. 8. 429, vermöge Ein- 
führ. Gefeb vom 8. Mai 1855 Art. II. 

245. Der Beichlagnahme unterliegen mv folhe Gegenftände, 
worüber und foweit der Schufdner daran eine freie Verfügung hat; 
fie ift unzuläffig gegen die, dritten Perfonen daran zuftehenden Rechte; 
insbefondere: 

gegen die Perfon einer Ehefran und an ihrem Eingebrachten 
wider des Mannes Willen, wegen der ohne fein Vormiffen 
von der Fran in der Ehe gemachten Schulden (8. 11 d. z); 

an den zum Poftwefen beftimmten! Pferden, Wagen, Gefehirven 

8. 15); 
on den Effecten einer Gefellfchaft, wegen der von einem einzel- 

nen Gejellfegafter zu vertretenden Schulden (8.3 d. Zit.); 
an Werkzengen und Stoffen, welche Fabrikunternehmer oder an- 

dere Arbeitsgeber einem Künftler, Handwerker oder Arbeiter 

unentgeltlich überlaffen haben, desgleichen an den darauf ver- 

fertigten Waaren wegen der Schulden des Arbeiters (8.16.17); 
auch find Eraft befonderer Beftimmungen und Einrichtungen Feiner 
Berfimmerung unterivorfen: 

Senerfaffen- und aus öffentlichen Kaffen fließende Bauhülfsgelder, 
e8 jei denn für Schulden, Die der Beitimmung jener Gelder 
entjprechen? (8. 18); 

Wittivenpenfionen aus den dafür beftehenden Staatsverpflegungs- 
Anftalten, ausgenommen für Die zur Erhaltung des Penfions- 

rechtes bezahlten Beiträge (8. 20); 
die einem Gemeinfchufdner bewilfigte Competenz (8. 21); 

der Antheil der Gefangenen in Straf» und Gefangenanftalten 
an ihrem Arbeitverdienfte (Egb. D. vom 28. December 1840 
6. ©. 1841 ©. 52);
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die bei der preußifchen Bank oder furmärfifchen Landichaft be- 

legten Gelder, fowie die Actien der Seehandlung ($. 19) und 
preußifhen Seeafjecnranzeoinpagnie (6.©. 1825 ©. 43 8.11); 

Lotteriegewinne (Edict vom 20. Juni 1794 8. 6). 
Inwiefern endlich Perfon, Gehalte und Emolumente, fowie die 

Penfionen und Wartegelder der Staatsdiener einer Berfiinmmerung 
unterliegen, ift nad) den Normen des Erecutionsvechtes zu beurtheilen. 

ı) Auf gleihe Stufe ftellt die Veroron. vom 3. Mai 1804 IL 11 das Boft- 
Halterfuhrfohn, weil folhes zur Unterhaltung der benöthigten Mittel zue Poft- 
beförderung beflimmt ift, 

2) Mehrere Speriafreglements, namentlich für Oftpreußen, das Herzogthum 
Sadfen, Weftphalen, Bofen u. f. f. geftatten jedoch den Nealgläubigern die Arreft: 
anfage für ihre Forderungen behufs gerichtlicher Depofition. ©. &. 1836, 59. 62, 
1838, 97. 215. 281. 313. 1842, 131. 158, 

246. Eine Arveftanlage erfolgt mittelft eines gerichtlichen Man- 
Dates, und zwar: 

1. an beweglichen Sachen im Befite des Schuldners: durch An- 
ordnung einer Verwahrung, bezüglich Verwaltung, und wenn 
fie dem Verderben ausgefegt find, nach Befinden, eines öffent- 
lichen Berfaufes mit Depofition der Kaufgelder;! 

2. an unbeweglichen Sachen, foweit dabei noch eine Befchlagnahme 
zuläffig ift (oben $. 244), duch Verfügung der Einfchreibung 
einer Proteftation de non amplius intabulando s. non amplius 
disponendo in das Hhpothefenbuch;? 

3. am Früchten unbewveglicher Sachen, din) Beftellung eines 
Wöchters, fo Iange fie noch nicht geerntet worden,’ alsdann 
din Wegnahme, Verwahrung 1. f. ww. wie im erften Valle; 

4. an anstehenden Forderungen des Schuldners, durch Abnahme 
und Verwahrung der Schulourkimde, wenn fie fich findet; 
überdies durch eine Verfügung an den Dritten, bei VBermei- 
dung nohmaliger Zahlung feinem Gläubiger nicht zu zahlen, 
nebenbei din) Warnung des Purblicnms vor ettwaigem Griverb 
der Forderung,‘ oder bei hhpothefarifchen Forderungen dur) 
Eintragung eines Vermerfes in das Hhpothefenbuch und bei ge- 
richtlichen Depofiten durch einen Vermerk in Depofitalbuch;? 

5. an Geldern und Effecten, welche mit der Boft eingehen, Durch 
ein Erfuchen an das Boftamt, dem Imploraten Diefelben nicht 
ohne Boriwiffen des Gerichtes, fondern ur unter Eoncuvrenz
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einer Dazu beftinmmten Gerichtsperfon auszuhändigen, welche 

leistere dem Empfänger die für eigene Nechnung beftinmten 

Gegenftände fofort abzunehmen hatz‘ 

- 6. an der Perfon des Schuldners Durd) Anordnung einer Ob: 

ferwation, eines Stadt oder Hausarreftes; bei Neifenden auch 

einer Inhibirung der Abreife unter VBorenthaltung der Effecten 

oder Päfje, was befonders bei Fremden zuerft zu verfuchen 

ift; im äußerften Bafle Durch wirkliche Gefängnißhaft gegen einen 

Alimentenvorfhuß des Gläubigers, fo Tange Derfelbe gezahlt oder 

nachgeiviefen wird, Daß der Implorat fich feldft erhalten kann.’ 

2) ©. 8.14.35 dief. Ti. NR. I, 14, 96—108. 

2) Vgl. V Ergänz. zur Sypoth. D. II, 300. Neferipte von 4. Februar 1833, 

vom 3. Detober 1834 und vom 18. December 1835. Jahıh. XLI, 227. XLIV, 412, 

XLVI, 566. Entfcheid. des DO. Txib. VII, 65. 
3) Bol. 8. 13 dief. Tit, 
4) ©. $. 54 dief. Tit. 
5) Sypoth. D. 1,233. Depof. D. II, 448 ff. 
6) Nefer. vom 31. October 1791. Nabe II, 195. 

n76©. $. 35. 76.77 dief. Tit. Anh. 206. 

247. Die Wirfung eines wirklich angelegten Arreftes an Sachen 
ift zwar fein Dingliches Necht, wohl aber 

1. Nichtigkeit jeder entgegenftehenden Verfügung von Seiten defien, 

gegen welchen die Beichlagnahme gültig erfolgt ift; inshbefon- 

dere jeder Veräußerung des in VBeichlag genommenen Gegen- 

ftandes, vorbehaltlich der Nechte des redlichen Befigers;' des- 
gleichen Ungültigfeit jeder dem Imploraten oder für feine 
Rechnung von feinem Schuldner auf die in Bejchlag genont- 

mene Forderung geleifteten Zahlung, fowie jedes durch frei 

williges Handeln erlangten fpäteren Compenfationsgrundes,? 

ohme Daß im WVebrigen die Lage des Dritten verfchlinmert 

werden darf;? vielmehr fan derfelbe fich durch Depofition 

von weiterer Verpflichtung befreien;* 
2. ein Vorzugsrecht im Concms, jedoch nur im Netorfionsfalle 

gegen auswärtige Gläubiger,’ und infofern der Implovant Der 
Mafje ein Object durch die Arreftanlage gerettet hat, eine 

Forderung an die Maffe‘ 
E83 Tann aber andererfeits durch Beftellung einer genligenden 

Sicherheit für die Forderung einem jeden Arrefte vorgebeugt, bezüglich
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feine Aufhebung zu jeder Zeit bewirkt werden;? felbft bei einem blog 
tequivirten Richter im Falle des Perfonalarveftes Durch Sicherheits- 
leiftung für den ganzen Betrag der Sorderung (8. 73). Grundfofe 
Verfünmerungen bewirken einen Entfhädigungsanfprud; des Ber- 
fümmerten gegen den Beantragenden, bezüglich gegen den Nichter.? 

) ©. 8.83 dief. Tit. In flrafrehtligher Hinficht fonımt in Betracht 8. 272 
de3 Er. G.B. Wegen der Wirkung einer proteftativen Eintragung ins Hypolhefen- 
buch |. Fuchs in d. Zur, Wochenfchr, 1838, 512 ff. u. Plen. Präj. 1135. Entf. VIL,57. 

2) 8.84.85 dief. Tit. 
3) 8.5 bief. Tit. 
4) 8.82, 86 die. Tit, 
°) Bol. die neue Concursoron. 8.3. 
% ©. 9.87 dief. it. Nach der neuen Concursordr, befchränft fich der An: 

fpeuch ohne Zweifel nur auf eine Forderung an bie Maffe wegen der nüglichen 
Berwendung. Bgl. Coneursorbn. 8.112. 

7). ©. 5.38.59. 60. 70 dief. Tit, und Anh. 209. 210. 
2) 5.34.8000. m. WE.NR. 1,6, 132—138, Wegen des Gerichteflandes der 

Entfehädigungsflage vgl. 8.37 d. Zit. u. oben 8.38. Wegen des Richters oben 8. 25. 

Verfahren A. In dringenden Fällen. 
(8. 30—46.) 

248. Der Gläubiger Fan die fchleunige Anordnung eines Be- 
fhlages felbft bei dem im der Hauptfache nicht zuftindigen Nichter, 
in deffen Bereiche der Gegenftand betroffen wird," beantragen, wenn er 

1. feine Forderung und worin fie beftehet, anzeigt; 
2. eine gegenwärtige Gefahr für feine Befriedigung nachweifet 

oder doc) mit Angabe von Beweismitteln beftimmt behauptet; 
3. das zu verfimmernde Object bezeichnet und 
4. eine annehmliche Caution fowoht zur Dedung des Verfiinmer- 

ten wie des Nichters beftelft. 
Diefe Sicherheit ift zuerft nur unbeftinmt in ungefährer Be- 

ziehung auf das verfünmerte Object, demmächft für einen beftinumten 
Betrag nach vichterlichem Ermeffen durch Bürgen oder Pfand, oder 
im Nothfalle Durch perfünfiche Haft des Arreftfuchers zu feiften; von 
Borftehern unvermögender Kirchen, Schulen, Hospitäler, Arnen- und 
Daifenhäufer durch eidesftattliche Verfiherung, daß die Anftalt die 
erforderliche Caution aufzubringen nicht vermöge. Fiscas ift cautions- 
frei. Die Anbringung des Arreftgefuches Tann forwoht vor, als aud) 
in Verbindung mit und neben der Hauptfache erfolgen?
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') Dafür wird nad) der Annahme des D. Trib, eine Forderung des Simple: 
taten an einen Gerichtsangehörigen nicht angefehen. Gntfcheid. XIX, 433, 

>) 3.8. in Verbindung mit dem Mandatsproceffe. Bergl, Refeript vom 
1, Auguft 1834, 

249. Auf das gehörig begründete Gefuch erfäßt und volfftrect 
der Nichter fofort das geeignete Arreftinandat, wonit gegen einen 
Sremden, den man nicht bereits in feiner Heimath belangt hat, zu- 
gleich auch der Gerichtsftand in der Hanptfache begründet wird. Der 
joldjergeftalt oder aus anderen Gründen in der Hauptfache zuftän- 
Dige Richter Yadet dann gleichzeitig beide Theile zur mündlichen Ver- 
handlung behufs fummarifcher vorläufiger Negulirung des Arreft- 
punftes? und entfcheidet Davanf über alle Streitfvagen, welche den 
Gegenftand der VBerfümmerung, ihre Rechtmäßigkeit, Die Art und 
den Betrag der zur Teiftenden oder angebotenen Sautionen, fowwie die 
etwaige Aufhebung betreffen, Durch eine bloße Refokution? Die 
Hanptfache jelbft bleibt Dabei unberührt, e8 fei denn, dafs ihr Ui- 
grund Far exhellet; auch hat der dafiir zuftändige Arreftrichter Sorge 
zu tragen, daß die Hauptfache zu einer Entfcheidung im gejetlichen 
Wege gebracht werde.‘ — Ift die Arveftanlegung von einem für Die 
Hauptfache nicht zuftändigen Richter erfolgt, fo muß diefer fchon die 
vorläufige Regufivung dev Arreftmaßregel (D. i. die Suftification des 
Arreftes) dem zuftändigen Nichter überlaffen, falls fich derfelbe am 
nämlihen Orte befindet oder der Implorat darauf anträgt;? unter 
allen Umftänden die weitere Einleitung md Entfheidung der Haupt: 
fache, Tegtere auch gegen einen fremden Verflagten, wenn fie bereits 
und noch zur Zeit bei dem auswärtigen Gerichte rechtshängig ift.° 
.96&9.G.09.12,119 und 8.42 dief. Tit, and) Anh. 198, Das Prineip 
des forum arresti {ft übrigens durch die oft angeführten Derträge mit deutfchen 
Staaten beflätiget und zwar felbft über den Betrag der Nereftobjecte hinaus, für 
die ganze Sache. 

2) ©. 8.36.40 die. Tit. und Veroron. vom 21. Juli 1846 813,4. Die 
Maßgaben der Ladungen find nicht näher beftimmt. Sahgemäß if für den Arreft- 
fuer die Warnung ber Aufhebung des Arveftes bei feinem Ausbleiben (vergl. 
8.57 dief. Tit.), für den Imploraten: daß es bei dem Arrefte Bis auf weitere Ent: 
fieidung in der Hauptfache verbleiben werde, 

3) $.39 dief, Tit. 
4) 8.37.42. 74 dief. Tit. 

5) 8.40 dief. Tit, ü 
. 9) Mb. zur &D. 198.
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B. In nicht Deingenden Fällen. 

(8. 47 ff) 

250. Ift feine dringende Gefahr eines Berluftes vorhanden, 
fo Tann nur bei dem in der Hauptfache zuftändigen Nichter eine 
Derfümmerung gegen den Verfiagten beantragt erden, wenn man 

1. eine Forderung einigermaßen befcheiniget; 
2. Wahrfcheinlichfeitsgründe zu dev Beforgniß nacdhweifet oder bei 

urkundlich befcheinigter Forderung beftinmt angiebt, daß wenn 
dem Gegner die freie Verfügung verbliebe, dem Arreftfucher 
der Gegenftand feiner Sicherheit und Befriedigung entzogen 
werden möchte. (8. 47—50 dief. Tit.) 

Hieranf ergeht das geeignete Arveftmandat, bezüglich die Regui- 
fition des zur Ausführung befähigten Nichters, zugleich aber auch 
an den Arreftfucher die Aufforderung zur Einbringung der Klage in 
der Hauptfache, falls diefelbe noch nicht angebracht wäre, bei Ver- 
meidung der Wieberaufhebung des Arveftes. (8. 74 dDief. zit.) Im 
Mebrigen bewendet e& hierbei bis zum Entfcheidung der Hauptfache, 
mit deren Verhandlung au) die Erörterung dev Gültigkeit des Ar- 
veftes und feiner etwaigen Wiederaufhebung verbunden wird. Es 
fol jedoch die Verhandlung der ganzen Sache bejchleuniget und in- 
fonderheit die Verlegung eines Nechtstages dem Kläger blos bei 
äußeren unabwendbaren zufälligen Hinderniffen bewilliget werden. 
(8. 56— 59.) Wird die Aufhebung des Arreftes erfannt, fo bleibt 
derfelbe dennoch bis zu der Entfeheidung in zweiter vom Kläger er- 
griffener Inftanz ruhen ($. 60). Eine abgefonderte fehleunige Ver- 
handlung der Arreftfache findet nur ftatt: 

a. wenn die Hauptfache weitausfehend ift und der Smplorat auf 
vorherige Wiederaufhebung des Arveftes anträgt; 

b. wenn e8 fih um einen Berfonalarreft in einer Sache handelt, 
bie weder im Wechfel- nod) Mandatsproceh verhandelt wird, 

und zwar im Wege des abgefürzten Derfahrens (oben $. 182). 
If das Arveftgefuch fogleich Anfangs zuräcgeiviefen, fo fteht 

ein Rechtsmittel dem Arveftfucher nicht zu, fondern allein die Gr: 
nenerung des Antrages im Laufe der Hauptfache, um darüber Durch 
Erfenntniß mitentfeheiden zu Iaffen, welches im Falle der Zulaffung 
des Arveftes fofort proviforifh volfftresfhar wird. (8. 52 dief. Tit.)
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7 68 genügt jede Art von Beweismitteln. Nur bedarf e3 Feines vollen Be: 
weifes, fondern aliqualis probatio sufficit. 

>) %®.D. 8.63 —71 dief, Tit, Veroron. vom 21. Februne 1846 8.13. 

VL Unterbrechungen eines Nechtäftreites, 

a. Wegen öffentliher Hiuderniffe, 
(9.9. 1, 20.) 

251. Ein Nechtsftreit muß ruhen: 
I. Wenn md fo lange ein Stiffftand der Rechtspflege beftehet; 

im Befonderen wenn fie durch gegenwärtige Kriegsgefahr oder andere 
Urfachen gänzlich geheimmt oder wenn wenigftens Durch Kriegs- umd 
andere Landplagen die Verbindung zwifchen dem Gerichts und Partei- 
wohnorte gänzlich unterbrochen ift.! 

U. Wenn eine Partei in Königlichen Militäxdienften bei ent 

ftehendem Kriege ihr Standquartier verlaffen oder fonft ihres Amtes 

oder Berufes halber der Arınee folgen muß, welchenfall® gegen fie 
weder Klagen angenommen, no Edictalfadungen mit ausfchließender 

Dirkfamfeit ergehen Dürfen, bereits eingeleitete Yechtsfteitigfeiten 

aber nur fo lange fortgefegt werden, als Die ihrem zuvor beftelften 

Bertveter ertheilte Information ausreichend befunden wird.? 

MI. Wenn eine Partei im Königlichen Mikitäv- oder Civiienft 
für öffentliche Angelegenheiten wegen eines beftimmten Gefchäftes, 
oder doc auf beftimmte Zeit außerhalb Landes gefchiet wird, fo 

daß nicht etwa ein fefter Aufenthalt Dafelbft auf unbeftimmbare Zeit 
zu erwarten ift. 

Die Einftelfung des Verfahrens hat aber zu unterbleiben: 

wenn der Abwefende in der Sache bereitS einen Vertreter be- 

ftelft und mit Hinveichender Anweifung verfehen hat; 

wenn er felbft auf die Einftellung verzichten will; 

wenn er abgerufen feine Rückkehr eigenwillig verzögert; 

wenn er erweiglich Zeit und Gelegenheit hat, feine Angelegen- 

heiten auch aus der Ferne zu betreiben.’ 

Sobald nun die Gründe des Stiffftandes wegfallen, verfügt das 

Gericht Die Fortfegung der in Ruhe gefegten Sachen nad) ihrer da- 

moligen Sage felbit von Amntswegen‘ Mafregeln zur Erhaltung 
eines Rechtes wider den Verhinderten, „ud auch während der Streit- 
einftelfung geftattet.’
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) ©.D.8.8 dief. Ti. DBefondere Borfehriften auf Anlaß ber Brehruhe 
f. in ©. ©. von 1831 ©. 156. 157. 

>) 6.0. 9.9—12. € ift ein wirklicher Ausbruch des Krieges gemeint, 
Während blos vorläufiger Rüftungen find nad 8. 12 Klos billige Rüdfichten zu 
nehmen. 

)6.09.813—16. 
) Bl. ©.D. 8.8. Bei Krieger und anderen Nöthen pflegt das Nähere 

auch auf dem Wege der Gefebgebung verordnet zu werben. Gin Negulativ über 
das Verfahren bei Wiederaufnahme eingeftelfter Militärproceffe enthalten die Ne= 
frripte som 29, Juni 1795 und von 30. Mai 1809. ©. die V Grgänz. zu $.9F. 

5) Bel. 8.9. 8. 10 dief, Tit. 

b. Wegen Todesfalfes einer Parter. 
(©. D. 1,20, 1-7.) 

252. Stirbt eine Partei während des Nechtsftreites, fo müffen 
deren Erben felbigen in der Lage, worin er fich befindet, annehmen 
und fi auch die Fortfegung dev Verhandlung dur) den vom Exb- 
faffer angenommenen und mit Anweifung verfehenen Vertreter ge= 
fallen Taffen, falls fie nicht die Sachführung felbft übernehmen oder 
einem Anderen übertragen. ft aber fein mit vollftändiger Auskunft 
verfehener Sachführer vorhanden, fo foll den Exben zur Vortfeßung 
der Sache außer den eben laufenden Friften regelmäßig noch Die 
gefetzliche Ueberlegungsfrift offen gelaffen werden. 

An die Stelle des Erben tritt, jedoch ohne Diefes Vriftprivileg, 
bei noch erblofen oder ftreitigen Erbfchaften der gerichtliche Ver- 

Taffenfchaftspfleger, oder wenn ein Erbprätendent bereits in 
den DBefit gerichtlich eingefett ift, Diefer; 

vülfichtlich einzelner Nachlaßgegenftände, iveldhe der Nechtsftreit 
betrifft, der befondere Nechtsnachfolger. 

In allen folchen Fällen aber hat das Gericht von Amtswegen 
für die Aufnahme und Fortfteffung der Sache zu forgen, wie e8 zur 
Pflicht der Sachwalter gehört, das Nichteramt mit den betreffenden 
Nachrichten zu unterftügen.! 

3 Ahnlicher Weife wird zu verfahren fein, weit der bisher 
in der Sache befindliche Bormund einer Partei, fowwie der Syudicns 
einer Corporation verftirbt. 

2) Bel. oben $. 58,
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c Wegen Ungehorfams des Klägers, 

253. Der. Ungehorfam des Klägers Fun eine Stodung im 

Verfahren und weiterhin deffen Aufhebung mittelft Aetenvepofition 
bewirken: 

a. Wenn er den ihm aufgegebenen DVorftand fir die Koften nicht 
beftelit;' 

b. werm wegen feines Ausbleibens der geftellten Verwarnung ge 
mäß Die Netenweglegung verfügt wird. 

In Fällen diefer, werigftens der Teßteren Art, darf jedoch Kläger 

die Fortfegung der Sache in ihrer bisherigen Lage binnen vier Wochen 

feit der Verfäummiß beantragen, unter der Bedingung, daß er dem 

Gegner alle bisherigen Koften erftattet und auf Erfordern nach richter- 

them Ermefjen eine Sicherheit für Die Fortfegung des Nechteftreites 
beftelft. 

Diefelben Berbindficfeiten Tiegen ihm ob, wenn er erft nach 

Derlauf von vier Wochen die vorige Klage abermals einbringt. 
2) 6.9.121,12 

2) ©. 9.1,20,18. 19. 

Zwölfte Abtheilung. 

BZwifhenpunkte im Derfahren. 

L Verzicht des Klägers. 
(8. ©. 1,20, 21.) 

254. Die Einleitung eines Stveitverfahrens hindert den Mläger 

nicht, feinem Forderungsvechte zu entfagei (causae renunciare), o- 

mit diefes feldft, fofern e8 ein Gegenftand freier Verfügung ift,! ver- 

toren wird; oder auch nur dem eingeleiteten Nechtsftveite ohne Auf- 

gebung des Forderungsrechtes (liti tantum renunciare). 

Die unbejchränfte Befugniß dazu Hat inde Kläger blos im 

Laufe der erften Inftanz. Ift hier beveits ein Endbefheid eröffnet, 

fo hat fie Kläger ohne Zuftimmung des Verflagten nur infoweit, 

als dem Letteren Fein Durch das Erfenntniß zugefprochener Vortheil 

wieder entzogen wird, rüdfichtlich deffen ihm nach eingetvetener Nechts- 
traft eine Forderung oder Einvede zuftehen wiirde? 

Abgefehen von Fällen diefer Art genügt die einfeitige gericht- 

liche? Erflärung des Klägers oder feines Dazu befugten Vertreters,‘
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ohne Daß e8 einer Annahme von Seiten des Derflagten bedarf.’ 
Hat jedoch Kläger nur dem Nechteftreite, nicht auch dem Forderungs- 
vechte entjagt, fo fanı er binnen vier Wochen den erfteren wieder 
aufnehmen und in feiner bisherigen Rage fortfegen.‘ Dem Berffag- 
ten fteht ein umbedingtes Recht auf Ietzteres nicht zu, fondern er 
fan, wenn er fich bei der bloßen Streitentfagung nicht beruhigen 
will, vielmehr Die Entfcheidung der Sade felbft wünfcht, verlangen, 
daß der Kläger den Streit in gedachter Frift fortfege oder auch fei- 
nem Forderungsvechte felhft entfage; wenn aber weder das Eine noch 
das Andere gejchieht, wider den Kläger eine Aufforderung zur neuen 
Klage behufs deren Ansfchliefung (oben $. 218) anheben oder den 
Ungrund des Anfpruches im Wege einer Verneinungsflage ausführen? 

Bleibt e8 bei der Streitentfagung, e8 fei mit oder ohne gleich- 
zeitige Entfagung des Sorderungsrechtes, fo hat Kläger dem Ber 
Hagten alfe bis dahin verurfachten Koften zu erftatten, wofern er 
nicht etwa nach vichterfichem Befinden erst Durch die bisherige Ver- 
handlung der Sache über die feiner Sorderung entgegenftehende Hand- 
fung einer dritten Perfon — felbft eines Kechtsvorgängers — hat 
unterrichtet werden Fönnen.® 

1) Hierbei Fommen die Rechte Drittbetheiligter, 3. B. des Streitgenoffen, des 
Litisdenunciaten u. f. ww. in Betradit. 

?) ©. hierzu die Grörterungen der einzelnen Fälle in ber Abhandlung von 
Söfhel in der Iurift. Wochenfhr. 1835 ©. 377, Eine erhebliche Ausnahme madjen 
Ehefceidungsfachen. ©. oben 8. 207 a. €, 

®) d. 5. entweder zum gerichtlichen Protokoll ober auch in einer fhriftfichen 
Eingabe, deren Aechtheit zu bezweifeln das Gericht Teinen Grund hat. 

*) Einer Sperialvollmanht bedarf e8 zu einer bloßen Streitentfagung nidjt 
(arg. & 9. 1, 13,104), wohl aber zur Entfagung auf das flreitige Necht felöht, 
weldhe ald Vergleich zu beurtheilen if. CR, 1,16, 395. Achnfige Nüdkfichten 
werden bei anderen Parteivertvetern, 3. ®. bei Bormündern, niaßgebend fein, 

5) & 9. 1, 16, 392, 
6% &.D.1,20,21 in den Worten: „Sleihe Bewanpnig hat es,” im Bei 

halt von 8.20 ehhf. 
’) Zu diefem Sinne hat das DO. Trib, die den $.21 dief. Tit, betreffende 

Streitfrage entfchieven, Plenarpräjudiz 2368 vom 3. Mai 1852 und bie Aus: 
führung dazu in der Entfcheid. XXI, 20—36. Ueber den Staub der Streit: 
frage f. auch Ko, Civ. Pror. 8. 167. 

?) ©.0.1,23,20 und &.3,3 ebdf. Sollte deshalb ein Streit obwalten, 
fo wird darüber doch noch zu verhandeln und zu entfheiden fein, wenngleich e8 
in der Megel Feines weiteren Erfenntniffes bedarf, Welde Koften übrigens zu er
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flatten feien, vichtet fch nad) den alfgemeinen Beftinnnungen über den Koflenpunft. 
©. davon unten und Zuft, Min. Refer, vom 30, October 1841. Suft. Min, 81. 340, 

I. Vorab anderwärts zu entfcheidende Präjudicialpuntte, 

255. Eine vorläufige Einftellung des gerichtlichen Verfahrens 
Tann noch herbeigeführt werden: 

a. Wenn zuvor, wegen eines erhobenen affirmativen Eonflictes 
die Sache zur Entfcheidung des Competenzgerichtshofes zu bringen 
ift, wobei die oben zu 8. 11 mitgetheilte Königl. Verordnung maß- 
gebend ift. 

b. Ben einer Privatforderung an die Staatsfaffe oder an 
die Alferhöchfte Perfon Sr. Majeftät des Königs der Einwand ent- 
gegengefegt wide, daß Diefelbe einem anderen deutfchen Bundes- 
fouverän oder Staate allein, oder doch in einen gewiffen Verhäft- 
niffe zur Laft falle und deshalb auf Anruf eines Betheiligten Die 
Entfheidung Diefer Vorfrage, wer, bei begründeter Schufdverpflich- 
tung, al8 der Berpflichtete anzufehen fei und in welchen Maße? 
duch eine Anfträgalinftanz vom Bundestage einzuleiten wäre. 

) ES. Wiener Schlufacte Art. 30 und dazu des DVerfaffers Codex Auxtre- 
galis in feinen Beite. zum beutfehen Staats: u. Fürftenreht I. ©. 224 ff, Pfeiffer, 
praft. Ausführungen II, 405. v. Leonhardt, Aufträgalverf. 1. ©. 100 ff. Zadhariä, 
deutfh. Staats: und Bundesreht IL 8.273. ©, Linde, in der Zeitfehr. für Eivile, 
und Proceß. N. %. XIL3IF. — Der Fall wird bei uns um fo feltener vor- 
fommen, als die Regulirung der Staatsfhulden dem Nechtöwege entzogen ift. 

IM SInterimifticn, 

256. In mehr als einem Falle ift dev Richter ermächtigt, einen 
Zrwifchenzuftand unter den ftreitenden Parteien zu ordnen, wobei e8 
bi8 zuc weiteren Entfcheidung der Hauptfache felbft zu verbleiben 
hat. Bornehmlich ift darauf Hingewviefen: 

in Verlöbnißfachen, wenn gegen eine beabfichtigte Ehefchliegung 
Einfpruch erhoben wird (oben 8. 202); 

in Chetrennungsfachen (oben $. 209); 
bei Övenzftveitigfeiten (oben 8. 200); 
bei Streitigfeiten zwifchen Bachter und Verpachter (oben $. 199); 
bei Anseinanderfegungen der Exben, fowie der Lehns-, ZFidei- 

commiß- und Landerben. “
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Die Veranlaffung dazu void der Negel nach von einer der 
Parteien anszugehen haben; nv wo öffentliche Rücfichten eingreifen, 
muß fie and von Amtswegen genommen werden! Die Verhand- 
fung über die GStatthaftigfeit und Angemeffenheit etwaiger Zwifchen- 
beftimmungen wird fowohl in Verbindung mit der Hauptverhandlung 
der Sache felbft, als auch fehon vorher, namentlich im Commiffions- 
wege vor fich gehen Können,” darf aber den Gang der Hauptfache 
jelöft nicht aufhalten Die Entfheidung erfolgt duxc) einen Gerichts- 
befhfug (efolution), mit BVollftvedbarfeit. Lebtere dauert, wenn 
nicht in einzelnen Fällen ein anderes vorgefehrieben ift, bis zur rechts- 
Tröftigen Entfcheidung des damit in Verbindung ftehenden haupt» 
fachlichen Streitpuntteg.! 

) So in Verföhniß- und Chefahen. ©, D. 1,40,8. 11.53 ff. Arch nad 
Umfländen in Orenzfachen I, 42, 19. 

2) Die ©.D. fhreibt an den betreffenden Stellen Separatverhandlungen vor, 
und läßt darauf die Entfheidung duch ein Decret folgen. Da «8 Teinee Urtheiles 
bedarf, fo wird and nach nenerem Stile eine Verhandlung vor dem Gerichte felbft 
nicht erforberlich fein. 

3) Bol, ©. 9.140,54 0.6, 

*) Dgl. wegen der Chefeidungsfachen die Referipte in ven V Ergänz. zu 
1, 40. Anh, 294, 

W. Beiladungen. 

a. Ueberhaupt, 
(8.9. 1 17.) 

257. Beiladungen dritter Perfonen außer dein urfprünglichen 
Parteien, den Zeugen und Fachfundigen, Können in unferem Ber- 
fahren vorfommen entiveder zur Aufklärung dev Sache oder um deu 
Zutritt einer neuen Haupt» oder Nebenpartei zu veranlaffen. Bon 
erfterer Art ift die bereits oben S. 70 a. erwähnte Beiladung des 
Nechtsvorgängers (autor) einer Partei, welche dem richterlichen Er- 
mefjen mit und ohne Antrag eines Theiles überfaffen ift. Zur zivei- 
ten Klaffe gehört vornehmlich die Beiladung im Wege der Streit- 
verfündigung, fowie die Beiladung des Befiggewähren, welchen der 
Derflagte benennt (nominatio autoris), nebft einigen anderen Sonder- 
fällen, 

Gemeinfame Regel des neueren Verfahrens ift, daß Beiladun- 
gen jeder Art vom Kläger (und Widerfläger) gleichzeitig mit der
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Klage (und Gegenflage), vom Verflagten gleichzeitig niit der Sage- 
Beantwortung zır begrinden und zu beantragen, weiterhin aber nur 
noch zufäffig find, infoweit fich eine Veranlaffung dazu erft fpäter 
ergiebt;! während e3 im Verfahren alten Stileg genügt, wenn die 
Veiladung nur noch zu einer Zeit erfolgt, wo fie ohne Störung des 
Derfahrens Erfolg haben Tann. 

') Berorbn. vom 1. Juni 1833 8.55. Mit der Natur des Mandatsprocefles 
feint e8 nicht verträglich, daß Kläger mit der Klage erft ein Beiladungsgefuc;, 
im Befonderen ducd) Streitverfündung verbinde. Dal. Schering, Mand.-Bagat.s 
Proceß Art. 141. 196. 197, 

2) Bıl. ©. 0. 1,17, 17. 

b. Streitverfündung. (Litis denunciatio.) 

258. Gtveitverfündung ift au) bei uns die vom Kläger oder 
Berflagten einem zur Vertretung des Anfpruches oder gegen den- 
felben Berpflichteten gemachte Anzeige von der Einfeitung des Nechtg- 
ftreites über den Anfpruch, mit der Aufforderung an ihn, zur Aus- 
führung oder Abwehr desfelben mit dem Anzeigenden gemeinfchaftliche 
Sache zu machen. Der zureichende Rechtsgrund dafür ift nicht blos 
eine dem Dritten obliegende Pflicht zur Gewährleiftung, fondern auch 
jede andere Rechtsnothiwendigfeit, verinöge deren der Dritte die ftreit- 
verfündende Partei für den Nachtheil, den fie im Nechtsftveite er- 
leidet, ganz oder theilweife fchadlos zu Halten hat. 

Bo und inwieweit eine foldhe Streitanfündigung zuläffig und 
nothwendig fei, gehört dem Iandesgefeßfichen Privatrechte an. Wegen 
des Zeitpunftes gift das zunor (oben 8.257) Bemerkte. Außerdent 
Tann fie num noch in der Berufungsinftanz, niemals aber in dritter 
Snftanz vorfonmen.? 

) Die ©. 9, Laßt im Dunfeln, welchen Umfang fie der Streitverfündung 
neben der allgemeinen Beiladung Dritter habe geben wollen, Sudeffen erhelfet doch 
foviel, daß fie nur da eine eigentliche Streitverfündung will, wo eine Bertretungs- 
verbindlichkeit des Dritten gegen den Beiladenden ftattfindet und durch den Aus: 
gang des Nechtsftreites bedingt if. In einem viel zu weiten Umfange fcheint 
Grävelf im Comment. II, zu 8. 1—4 dief. Tit, das Suftitut zu faflen. her 
wird man der Ausführung von Böle in Mei, Archiv VII, 99 ff. beizuftimmen 
haben, daß die ©. DO, eine eigentliche Steeitverfündung nur in Fällen der von 
einem Bormanne (autor) zu Teiftenden Gewähr, apenfo twie zuvor das Corp. Jur. Frid. 
in bief. Tik, beögl, der Cod. Frid. March. III, 12 anerfannte und nu nebenbei noch 

20
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mit dem nen eingefchalteten 8. 3 dief. Tit. ein ähnliches Verfahren in anderen Fäl- 

Ien, wo man fidh fünftig an einen Dritten zu halten gedenft, geftattet. Nach einem 
Senatspräjudiz de8 D. Trib. von 1825 wäre aber auch hierauf die in $. 19 dief. 
Tit, ausgedrüdte Folge anzuwenden. 

2) Cod. Frid. March. 8.3 a.a.D, Corp. Jur. Frid. 8.27. ©. 9. 15. 32. 

259. Die Streitverfindung fan inmmer nur durch den Nich- 
ter, nicht aber aufßergerichtlich mit Erfolg bewirkt werden! Das 

desfafffige Gefuch ift entiweder zum Protofoffe oder in fehriftlicher 

(unbeglaubigter) Eingabe anzubringen, mit Darlegung der That- 
fachen, wodurch die Bertretungswerbindlichkeit begründet werden folf 

und mit Angabe der darüber zu benugenden Beweismittel.’ Dem 

nah wird der Antrag nebft Abfchrift der bisherigen Verhandlungen 

dem Dritten unter der Auflage zugefertiget, fich in einem Dazır be- 

ftimmten Nechtstage zu erklären, 1. ob er den Grund zu dem angezeig- 

ten Bertretungsanfpruche anerfennen md den Gegenftand desfelben 

dem Streitverfündiger im Talfe diefer unterliegen würde, gewähren; 

2. ob ex ihm bei Verhandlung der Hauptfache Beiftand Teiften wolle 

und 3. was er Dieferhalb zu feiner Unterftügung anzuführen habe; 

mit der Bedrohung, daß bei unterbliebener Erklärung die in der 

Hauptfache ergehenden Endbefcheide gegen ihn dergeftalt gitltig fein 

würden, daß er mit feinen weiteren Anführungen in Bezug auf die 

entfchiedene Hauptfache werde gehört werden.’ 
Eine derartige Streitverfündung ift alfo Teinesiweges als Az 

hebung, fonderun m als Vorbereitung der Fünftigen Rechtsverfolgung 
gegen den Dritten in dem dafür zuftändigen Gerichtsftande anzu= 
fegen,‘ fo daß alfo auch eine Exftveeung des Gerichtsftandes wegen 
Zufammenhanges dieferhalb nicht eintritt.’ 

ı) Bar fon Orundfab des Cod. Frid. March, IT, 12, 5. Corp. Jur. Frid. 
8.8 .©.D,8.9 vief. Tit. 

2) ©.9.5.13. If der Dritte fhon von Auıtswegen beigelaben geivefen, 
fo bedarf 28 nad) 8.7 zwar nur einer Grffärung gegen benfelben, jedoch fol alles 
Mebrige wie bei eigentlichen Litisdenunciationen beobadjtet werden, 

3) 8.9. 8.16.19 dief. Zit. 
4) Nad; einem Plenarpräjudiz des DO, Trib. 2451 unterbräche indeß die Gtreitz 

verfündung die Verjährung der von dem Litisbenumeianten gegen den Litisdenuncia- 
ten anzuftellenden Negreßklage. Entfcheid. XXV, 325. 

5369. $.22 die. Tit,
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260. Berfäumt der Beigeladene den gejeßten Nechtstag, fo 
bleibt ihm Doch noch feine Erflärung in der Hanptverhandlung vor 
dem Urtheile offen und e8 darf felbft dann noch wegen wahrfchein- 
licher Verhinderung an einer erichöpfenden Erklärung eine verlängerte 
Srift dazu geftattet, inzwifchen auch der Abfchlug der Verhandlung 
ansgefetzt werden. 

Erffärt er, daß er fich im Voraus dem in der Sadje etiva er- 
gehenden Urtheife völfig unterwerfe, fo faun fowohl der Kläger deffen 
Bollftrefung unmittelbar wider den Dritten nachfuchen, wie auch der 
ftreitverfündende Verklagte, wein der Kläger fih an ihn Hält? 

Bill er ben Streit ganz allein übernehmen, fo Tann ihm folches 
bon den bisherigen Parteien betwilliget werden. Das Urtheil wird 
aber dennoch, wenn der Kläger nicht darauf verzichtet, auf den Streit- 
Tündiger gerichtet, mit den vorher angegebenen Wirkungen in Betreff 
der Vollftrefung.? 

Bill dev Beigefadene mit oder ohne Anerkennung des Nück 
anfpruches feinen Veiftand Teiften, oder meldet er fih gar nicht, 
fo wird das vechtSfräftig ergehende Urtheil in Betreff der Haupt- 
fadhe fir ihn unangreifbar, ohne daß e8 Dieferhalb eines ansdrüc- 
lichen vichterfichen Arsfpruches bedürfte.‘ Der Streitfündiger darf 
auch im Falle der Nichtanerfennung fofort die Regrefflage anftellen. 

Will er Hingegen, e8 fei mit oder ohne Anerkennung des Ver- 
tretungsanfprisches, der ftreitwerfündenden Partei Beiftand Teiften, fo 
ftellt ex mit derfelden im der ferneren Verhandlung „Eine Berfon,“ 
d. D. eine zur ungetheilten Führung des Nechtsftreites mit jener 
gleichberechtigte Perfon, dar, tritt alfo in eine vollfommene Streit- 
genoffenfchaft mit ihr, wobei indeß Seiner von beiden gehindert it, 
ein Mehreres zur Unterftügung der Sache zu thun al8 der Andere, 
Dagegen darf Keiner ohne den Anderen, wenn diefer fonftige Bewweis- 
mittel hat, Eide antragen. Will ihnen der Gegner einen Eid an- 
tragen oder zuvücfchieben, fo muß derjenige von ihnen, welcher von 
der Thatfache felbft wiffen Tann, den Mahrheitseid leiften; ift Der 
Beigeladene in diefem Falle, fo Kan der Gegner auch noch von der 
Hauptpartei den Eid über Nicht- oder Nichtandersiwifien verlangen. 
Bil oder Fan der Streitfündiger einen Eid über feine eigene That- 
jache nicht fehwören, fo verliert er den Anfpruh an den Dritten. 
ft für beide Streitgenoffen von einer fremden Thatfache die Rede, 
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fo fhwört zwar auch nur der Streitfündiger, jedoch verliert er im 

Falle der Nichtleiftung des Eides Deshalb noch Feinesiveges den Nüd- 

anfprud, wenn er zur Verweigerung hinreichenden Grund hatte? 

Rechtsmittel fauın fowohl der Streitverfündiger al8 aud) der 

Deigeladene einivenden, wovon das Nähere im vworlegten Abfchnitte 

Diejes Theiles. Der Beigeladene fjelbft ift übrigens feinem eigenen 

Bormanne den Streit zu verfindigen unverhindert.‘ 
) 8.9. 17.18 dief. Tit, 
2) Ehdf. 8.33 im Gegenfabe von 8.24 „wie in dem Falle” u. f.iw. Die 

obigen Folgen werden jedenfalls durch Erfenninig feftzuftellen fein. 
3) Chrf. 8.2830. 
4) Ebdf. $.22.23, Gewöhnlich wird 28 im Uriheile gefagt und ein Refeript 

vom 16. September 1836 (in den V Ergänz. zu 8.19) erflärt c8 für nothiwenbig 
nah &.9.1,8,10. Aber 8 ift Feine Beftinmung von urtheildmäßiger Beben: 
tung (vgl. Präjud. 1616) und dient nur zur Beurkundung, 

36.9. ehbf. 824—27 und fehon oben $. 130. 131. Wegen bes Eitates 
von TEL 1 Tit. 10 8.288 im 8.25 dief. Fit. der ©. D, vol. Grävell zu biefem 
Paragraphen (TH. IN, 199). ©. auch) I, 10, 279. 

6) Das Corp. Jur. Frid. $. 3 dief. Tit, hatte folches ausbrüdtich anerfannt, 
Die BWeglaffung der Stelle in der ©. D. fleht Feinem Berbote gleich. 

ec. Anderweite Beilabungen auf Barteiantrag. 

261. Sonftige Beiladungen mit verfchiedener rechtlicher DBe- 
deutung find gejeglich anerkannt: 

a. Wenn zım Beweife eine Brivatınkunde vorgelegt twind, welche 

von einem Dritten herrührt, jedoch für den Broducten verpflichtend 

ift (oben $. 153) und der Producent Vorladung, Bernehmung, fo- 
tie eintretenden Falles den Ableugnungseid des Dritten verlangt. 

(6. ©. 1,10, 138.) Hier wird in ähnlicher Weife, wie gegen den 
Producten felbft, fo gegen den Dritten zu verfahren fein. 

b. Wenn eine abgetvetene Forderung eingeffagt wird, fo fan 
nicht allein dev Kläger durch Streitverfündung den Cedenten in Die 

Sache nah Maßgabe der vorigen Säbe ziehen, fondern aud) Der 
Berflagte darf Denfelben zum Behuf feiner Compenfationseinvede und 

einer uneigentlichen Gegenflage (oben $. 112) wegen Ueberfchuß- 
forderungen an denfelben worladen Yaffen, twas aber fpäteftens im 

Berhandlungstermine über die Vorflage wor dem Urxtheile zu bean- 

tragen ift. Zum Zwed einer eigentlichen Gegenflage aus einem anz 

deren Gejchäfte findet die Beiladung des Eedenten nur dann ftatt,
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wenn derfelbe unter dem Gevichtszwange des Richters der Vorflage 
ohnehin fteht (G.D. 1, 19, 8.19). Eedent und Geffionarien wer- 
den dann, fofern e8 fich nicht alfein um einen vom Cedenten zu 
leiftenden Ueberfchuß Handelt, ganz wie Litisdenunciant und Litis- 
denmmeiat zu einander ftehen. (G. DO. 1, 10, 278.) 

AS Beiladungsfälfe endlich, auf welche das bei Streitverfün- 
dungen vorgefchriebene Verfahren nicht unmittelbar oder gar nicht 
paßt, Dirfen bezeichnet werden: 

a. die Befugniß eines Glänbigers, bei Belangung des Haupt: 
Ihuldners den Bürgen mitvorfaden zu laffen, m dadurch and) 

ihm gegenüber die Verpflichtung des Hauptfehuldners vechts- 
kräftig zu machen;' 

b. die Beiladung folcher Perfonen, ohne welche eine Partei einen 
Rectsftreit gültig zu führen nicht vermag. 

Nah der natürlichen Befchaffenheit Diefer File und im Mangel 
paffender ausdrüdticher Verfügungen müßte e8 genügen, die Bei- 

Todungen der Drittbenöthigten mit dev Verwarnung zu verfnüpfen, 

daß bei ihrer Nichtbetheifigung an der Sache — in die fie alfemal 
durch Intervention treten fünnen — die ergehenden Entfeheidungen 
auch in Betreff ihrer als unangreifbar gelten wilden.’ 

89 114,311. Die © 9.117,83 flelft ven Fall fcheinbar unter die 

Regel der Regreßfälle, wohin man do ben Anfprud) an den Bürgen nur fehr 
uneigentli vechnen dürfte, 

2) Dahin gehört Die Beiladung des Chemannes zu einem Nechtäflreite, welchen 
feine Brau über einen Gegenftand der Subftanz ihres Eingebrachten führen will, 

®9.1,1,20.21. Die Veiladung des Kirchenpatrones zur Ausführung und 

Unterflägung ber Vorficher bei einem Nechtöftreite über das SKirchenvermögen, 
e.R. 111,651. Die Zuziehung der Fideicommißantvarter bei einem vom Des 
figer über die Fideicommißfubftang zu führenden Rechtöftreite. &, N. IL, 4, 118, 

Die Zuziehung des Eigenthümers bei einem die Subitanz betreffenden Nechteftveite 
des Nießbrauders. ER. I, 21,83. 

3) Die nähere Betrachtung der Natur der angezeigten Falle muß die Anficht 

von DBöle (f. zuvor 8.258 Note 1) über 8.3 ver ©.O. 1,17 bebeutend unter 
fügen. Man vergleiche übrigens den Fall der Beiladung des Autors und den 
darauf bezügfichen $. 39 Dief. Ti. Im der PBraris möchte man allerdings geneig- 
ter fein, die gedachten Fälfe ganz nach Weife ver Eitisdenunciation (was freilid) 
im Falle des 2. R. 1, 14,311 faum möglich if) zu behandeln, wie denn au 
fon das ER. Regifter unter dem Worte Lilisdenuneintion einige ber vorflehend . 
benannten dahingezogen hat. Gewiß bevarf einmal ber Gegenfland einer gründ- 
lichen Isgisfativen Revifion,
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d. Beilabung des Befiggewähren. Nominatio autoris, 
(8. 9. 1,17, 34—141.) 

262. Wird Iemand al3 Befiter! einer beweglichen oder un- 
beweglichen Sache in Anfprud) genommen, die er nur im unvoll- 
ftändigen Befig (nicht für fi, fondern im Namen eines Anderen) 
Hat, fo Fanın er auch nach unferem Rechte durch Hinverweifung auf 
feinen Befitgewähren ganz oder doch zum Theile aus der Sache 
Iheiden. Die dabei maßgebenden Regeln find Diefe: 

Der DVerflagte hat feinen Gewähren fpäteftens bei der Klage- 
beantwortung zu benennen, fonft wird er dem Kläger, der fi nächft- 
dem noch an den eigentlichen Befiker halten muß, wegen aller Koften 
und für das Intereffe des Verzuges verantwortlich. 

Eine ausreichende Benennung ift nur Die, welche nicht allein 
die Perfon des Befitgewähren erkennbar macht, fondern auch das 
nähere Berhäftniß des Verklagten zu demfelben darlegt und nöthigen- 
fal8 befcheinigt, fowie überdies den Aufenthalt des Dritten angiebt. 

Wil der Kläger die Hinverweifung auf den Dritten nicht fchlecht- 
hin gelten Yaffen, fo joll zuwörderft der Dritte, allenfalls dur) Er- 
fuchen feines Richters zur Erklärung aufgefordert werden, ob er fidh 
das Eigenthum (oder das Berfügungsreht) über die ftveitige Sache 
beilege und in diefer Eigenfchaft die Klage annehmen wolle, unter 
der Warnung, daß im Sale feiner Nichterflärung die in der Sade 
zwifchen den bisherigen Parteien ergehende Entfcheidung Feiner wei- 
teren Anfechtung unterliegen werde. Crflärt er ih zur Vertretung 
bereit, fo wird Der urfprüngliche Verflagte feiner Verbindlichkeit 
zur ferneren Bertheidigung der Sache enthoben und Kläger dieferhalb 
an den Dritten veriviefen. Widerfpricht jedoch Kläger in der einen 
oder anderen Hinficht, fo foll der Streit hierüber als proceßhindernde 
Einvede der beendigten Sache? boriveg verhandelt und erfedigt werden. 

Erflärt fi) der Dritte gar wicht, oder beftveitet ex fein Ber- 
fügungstecht über die Sache, fo geht der bisherige Rechtsftreit unter 
den urfprünglichen Parteien fort, fofern nur BVerklagter als umnvoll- 
fländiger Befiger irgend einen VBiderfpruch im eigenen Intereffe 
geltend machen fan. In Ermangelung eines folchen Vertheidigungs: 
vechtes wird er zun Herausgabe der Sache an den Kläger veruntheilt, 
wenn diefer dem Nichter den Grund jeines Anfpricches „wenigiteng
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wahricheinlich nachgeiviefen" Hat. Der Dritte felbft ann dieferhatb 
on den Nominanten feinen Anfpruch erheben. 

Eine Exftredung des Gerichtöftandes der rechtshängigen Sache 

ift übrigens mit der Benennung des Befisgewähren in feiner Art 
bon Nechtswegen verbunden. 

1) Gegenftand Fan alfo auch nur fein, wofür ein Vefiker als folder Haftbar 
if. Der Aufpruch benucht nicht gerade ein dinglicher zu fein. Bergl, D, Zrib, 
Eutfeid. XVII, 11. 

2) © ud 9. 1,7,165 ff. Die Nuffaffung des ganzen Inflitutes eut- 

fprict deu vormals gemeinreditlichen. Die bei weitem einfachere prafifche Geftaft, 
welche 28 im rom. Rechte Hat, | bei Bad, in Linde und Marezoll, Zeitfehrift für 
Eivilrecht und Broceg XVU, 141. 

V. Intervention. 
(8.9.1, 18.) 

263. Die Dozwifchenkunft eines Dritten als Haupt» oder Neben- 

partei in einem unter Anderen fchwebenden Nechtsftreite ift nach un- 

ferem Proceßrechte im Allgemeinen geftattet, „wenn Semand an der 

im vehtshängigen Streite befangenen Sache oder Befugniß ein Necht 

oder ein Intereffe zu haben glaubt," natürlich auch nach Rage der 

Dinge haben kann. Die Einmifchung feldft Tann in folgenden Ge: 
ftalten vorfommen: 

I. US Nebenintervention, wobei e8 mc Abficht und Zived ift, 

eine der bisherigen Hauptparteien bei ihren Nechtsansführungen im 

eigenen Inteveffe zu unterftüten (interventio ad assistendum). &ie 

ift nicht blos in exfter, fondern and in höherer Iuftanz noch zu= 

Täffig. Erf die vechtsfräftige Entfcheidung fhließt fie aus. Ihre 
Zulaffung ift aber bedingt Durch ein aus der Sachlage erhelfendes 

oder zu befcheinigendes Interefie dev Mitbetheiligung. Sie hat fi) 
ferner auf die noch übrigen Stadien des Verfahrens zu befchränfen, 

muß alfo die Sache in ihrer bisherigen Rage annehmen und fortfegen 

und darf den Gang der Hauptfache nicht aufhalten? Die unter 

ftügte Hanptpartei und der Intervenient ftellen alsdann Eine Perfon, 

wie bei der Streitverfündung dar. 

I. As Hauptintervention, welche darin befteht, Daß der Dritte, 
welcher ein felbitftändiges Klagerecht in Betreff des unter anderen 
Parteien ftreitigen Gegenftandes hat, Diefe Klage gegen beide bie- 

herige Parteien bei dem Richter der Techtshängigen Sache ebenfalls
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anbringen und ausführen Darf? (interventio ad excludendum). Jede 
Streitfache wird für fi verhandelt und entfehieden, and was darin 
erfannt wird, in Vollzug gefeßt, fofern nicht der andere Kläger in 
der noch anhängigen Sache einen Arveft wegen des Streitgegenftandes 
auszubringen im Stande ift oder gegen die Bolfftrelung felbft wieder 
intervenirt.‘ Eine Vereinigung beider Sachen findet nur infoweit ftatt, 
als der Intervenient von dem Nichter zur Vermeidung einer Vervielfäl- 
tigung von Nechtsftreitigfeiten angetwiefen werden Fann, mit derjenigen 
Hauptpartei, mit welcher feine Rechte und Behauptungen am meiften 
übereinfommen, darunter gemeinfchaftliche Sade zu machen, fo dafı 
nme im Mebrigen noch eine abgefonderte Streitführung nöthig bleibt. 

Der Interventionen im Stadium der Zwangsvollftiefung wird 
anderiweit im zweiten Abfchnitte gedacht werden, 

’) In der Grecutionsinftang Fann allerdings wegen ber aladann noch mög: 
lien Einreden eine neue Nebeninterention möglich werben, 

2) Berorbn. vom 1. Juni 1833 8, 58. 
°) Das ift aud) der Charakter derfelben nad; gemeinem Nele, Einer be: 

fonderen Befcheinigung des Intereffe bedarf e8 Hier nicht, Schon das Zufammen- 
treffen mehrerer Anfprüche in bemfelben Objecte genügt, 

4) ©. 8.5 dief, Tit. und ©. 9. I, 24, 7577. 

Dreizehnte Abtheilung. 

Behandlung der Proceffhäden und Procefkoflen, 
(8.9. 1, 23.) 

L Procefihäden. 

(8. 59— 62 edtf.) 

264. Procekfhäden find diejenigen Schäden, welche einer Partei 
aus Gelegenheit eines Nechtsftveites und einer dariıı vorgefonmenen 
Handlung oder Unterlaffung des Gegners entftanden find; z.B. wenn 
fie fich zur Abwehr eines widerredhtlichen Anfpruches an ihrer Nah- 
rung oder Gewerbsthätigfeit verfäumt hat, oder wenn die vom Rlä- 
ger in Anfprnch genommene Sache während der Daner oder Durch 
DBerzögerung des darüber entftandenen Nechtöftreites an ihrem Merthe 
verloren Hatz' nicht aber Schäden, welche ein Zubehör der Haupt- 
jache felbft bilden. 

Schäden jener Art foll num die beichädigte Partei aın Schluffe 
jeder Inftanz Tiquidiren und jowohl deren Dafein als auch Betrag 
befoheinigen. Wenn dann der Gegner Darüber funmarifch vernupim-
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men worden, ift in dem Endurtheile feftzufeßen, ob und teldjer 
Erjag in Diefer Beziehung geleiftet werden folfe. Ift die Liquidation 
unterlaffen worden, fo Tann fie nur noch binnen vier Wochen nad) 
Zuftelfung des Exfenntniffes nachgeholt werden md es ergehet Dar- 
über (auf vorherige fuinmarifche Anhörung des Gegners) eine nach- 
träglihe Feftfegung des Punktes durch einfache Refolntion, wogegen 
6108 ein Recurs, Fein fürmliches Rechtsmittel ftattfindet.? 

Wären wirklich geforderte Schäden im Endurtheife der Inftanz 
übergangen worden, fo gilt folhes als Aberfennung, es müßte alfo 
Dagegen ein Rechtsmittel gebraucht werden? 

68 gehören dahin auch; die Unterhaltungskoften eines Pferdes, beffen Ber: 
Fauf wegen Gewährsmängel angefochten if. D. Tıib, Entfcheid. XXIX, 222. 

2) Diefe Borfriften find mit dem Verfahren neuen Stiles fehwer zu ver- 
einigen. Jedod; ift die Möglichkeit nicht ausgefchloffen, bie Angemeffenheit aber 
fche zu beftreiten, 

?) So wird $. 62 der ©.D. 1,23 zu verfichen fein im Hinblick auf 8.22 ebpf. 
Bol. auch, die anderiweiten Beftimmungen in der Veroron. von 14. Derember 1833 
$. 5, 10d. und Dedar. vom 6. April 1839 Art. 1,3. — Sn der twirflichen Rechts: 
Übung find, beifäufig gefagt, Liquidationen von Procepfchäden äußert felten. 

HM. Procefkoften, 
®.D.1,23, 1-58, jegt vornehmlich Gefek vom 10. Mai 1851 nebft Zarif; und Minift. 

Snfte. dazu vom 10. September des. I. und Zufatgefek vom 9. Mai 1854. ©, ©. 273. 

265. Einen ungleich gangbareren Gegenstand bilden die Procep- 
foften. 

Sie find theil® gerichtliche, tHeils aufergerichtliche, je nachdem 
fie dem Gerichte oder anderen Perfonen unmittelbar von einer Partei 
zu zahlen find." Der Betrag und woftr er zu erlegen, ift in wer 
Ihiedenen Zeiten durch Sportelovdiungen und Gefeke feitgefteltt;? 
zulegt im Jahre 1851 und zwar nım mit der allgemeinen Einfüh- 
rung von Panfchfägen, welche fih nach dem Werthe des jedesmaligen 
Streitgegenftandes richten und tworin alle Nebenausgaben, insbefon- 
dere Stempel und Porto einbegriffen find, blos mit Ausnahme ge- 
wiffer Nebenfoften.? 

Dei Teftftellung des Werthbetrages* dienen die obigen Grumd- 
füge (8. 43) mit einigen näheren Beftimmungen in Betreff un- 
Thäßbarer Gegenftände? zur Kichtfehnun. Zunächft maßgebend ift 
ober dabei das Einverftändnig der Parteien, und zwar vorab die
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mit jeder Klage und Widerflage zu verbindende Angabe des Streit- 
gegenftandes, welcher die Gegenpartei innerhalb der Frift zur Klage- 
beantwortung nicht widerfpricht; im Falle fernerer Nichteinigung die 
gerichtliche Abfchätung nach den alfgemeinen Grundfäten berfelben 
unter gewilfen Modificationen.° 

Ss Berhättniß der Klage zuw uneigentlihen Widerffage ent: 
fcheidet der höchfte Werthsbetrag.’ 

1) Dies wird wenigftens jeßt die entfprechende Bebeutung fein. Im Wefent: 
lichen Tiegt fie au) der A. ©. D. 8.4. 25—27 dief. Tit. zum Grunde, 

2) Die früheren Regufative waren das Sportelfaffenreglement vom 20. Mil 
1782. N. C. C. 1782. p. 941. Dann das Patent vom 23; Auguft 1815 mit den 
dazu gehörigen Gebührentaren. Nunmehr das Gefeß, betreffend den Anfag und 
bie Erhebung der Gerichtöfoften vom 10. Mai 1851. ©. ©. 622 und dazu Die 
uf, Din. Infteuction vom 10, Septbr. desf. 3., forwie das Zufaßgefeb von 1854. 
Nebenbei noch die Veroron. vom 29. März 1844 über Die Gebühren ber Sadver- 
fländigen und Zeugen (desgl, der Dofmetfcher). ©. ©. 73. Ferner das Gefes, 
betreffend den Anfag und die Erhebung der Gebühren ber Rechtsanwalte von 
12. Mai 1851. ©. ©. 656. 

°) ©. ben Eingang der Minift, Inftr. vom 10, September und 8.5 De8 Ge: 
feges felbft, fowie $. 61. 65—67 de6 Tarife, 

4) ©efeß von 10, Mai 1851 8. 11. 
5) Chöf. 8.11 Nr. 4. 
°) Eböf. 8.12 und die Inftruckion dazu, 
7) Taf 7. 

Koftenvorfhuß und Roftenvorftand. 

266. Im Laufe einer Inftanz findet von Gerichtswegen in der 
Regel Feine Kofteneinziehung ftatt, jedoch ift in erfter Inftanz vom 
Kläger in Mandatsklagen fofort die Tare bis zur Benadrichtigung 
über Die Zuftellung des Mandates einzuziehen und in allen anderen 
bürgerlichen Streitfachen mit Ausnahme der Bagatelffachen die Hälfte 
des für die Inftanz in Anfag zu bringenden Koftenbeirages als Vor- 
[huß zu erheben; von Ausländern aber fogar in alfen Fällen der ganze 
Koftenbetrag glei) Anfangs als Caution zu erlegen, wenn fie nicht ihr 
Unvermögen nachweifen oder die Befreiung davon als internatio- 
nale Gegenvergünftigung fir ihre Heimathland in Anfpruch nehmen 
Tönnen. Der Betrag foll niemals 100 Täler. überfteigen.! 

Nicht minder ift der Verflagte befugt, von jedem fremden Klä- 
ger, deffen Anfpruch nicht auf Urkunden oder anderen nahen Beweis- 
mitteln beruft, ferner von jeden einheimifchen Kläger in alfen Sachen,



8.267. Abfhn.1. Streitverfahren bei Gerichten erfier Inftan;. 315 

welche Feine Wechfel-, Erecutiv-, Iudicat-, Thleunige Befit-, Che- 
Theidungs- oder Meßhandelsfachen find und worin eg fih nit um 
laufende Alimente, Befoldungen oder Löhne handelt, einen Koften- 
vorftand zu verlangen. Bereit find davon nur unfer Fiscus, in- 
lündifhe Grundbefiger, Stadtgemeinden, Kirchen, Schulen und fronıme 
Stiftungen, Inhaber anfehnlicher Nenter, Pfründen und Hebin- 
gen, jowie anfehulihe Handelsleute. Der Antrag anf Cautions- 
feiftung ift bei dev Klagebeantwortung fpäteftens borzubringen, went 
aber der Grund dazu erft fpäter eingetreten ift, aud) noch feruer. 
Das Gericht ftellt den Betrag nad) Vernehmung des Klägers feft und 
zieht ihn im Wege der Zwangsvollftvedung ein, ohne daß das Ver- 
fahren im Uebrigen aufgehalten wird. Bon der wirklichen Sicherheits- 
feiftung fan demnächft den Kläger nur ein Eid befreien: 

daß er alles Fleißes ungeachtet die Sicherheit nicht beichaffen 
Tönne, jedoch iin Falle der Verurtheilung die Koften dem Gegen- 
theile vedlich exftatten wolle. 

Nur Fremde werden zu diefem Eide nicht gelaffen, vielmehr Yanır 
bier der Verfagte den Antrag auf Leiftung eines Roftenvorftandes 
als verzögerfichen ftreithindernden Einwand geltend maden.? 

Schließlich darf auch der Nechtsanmwalt von feiner Partei einen 
angemeffenen Vorfchuß verlangen.’ 

1) fe v. 10, Mai 1851 8.8 u.10. Gef. v. 1854 Mt. 1, Die Snftruction 
dazu giebt indeß bei Fremden in dringenden Fällen Nücjichtsnahmen anheim. 

2) ©. 68.9.1,21,1—-13. Berorde. vom 21. Zuli 1846 8.58. 
°) ©efeh vom 12, Mai 1851 8.6. ©, 657. 

Endlihe Beftimmung des Koftenpunktes, 

267. Bei der iu Endurtheile erfter Inftanz zu treffenden Be- 
ffinmung über den Koftenpunft (oben $. 168) find folgende Regeln 
maßgebend: 

1. Der völlig unterliegende Theil wird in fanmtliche Koften, 
bezüglich zu deren Erftattung an den Kläger verurtheilt. 

11. Eine Koftenvertheilung wit ein (8.3 d. Tit. der ©. D): 
a. Wegen einer Zupielforderung von einigen Belang; 
b. bei theiliweis günftiger und ungünftiger Entfeheidung für die 

eine und andere Partei; u 
e. wenn der fachfälige Theil exjt durch Die Verhandlung der
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Sache von einer entcheidenden Thatfache in der Perfon eines 

Dritten, felbft feines Erblaffers, unterrichtet werden Tonnte; 

d. wenn dev Streit durch einen mothiwendigen Eid und defien 

Abteiftung entfchieden ift und e8 fich nicht etwa won Beftär- 

fung eines Handelsbuches oder von der eigenen Handlung des 
Gegners handelt. 

Die Koftenvertheilung felbft gefchiehet nad) Ermeffen des Nichters 

in der Art, daß in Betreff der Gerichtöfoften ein Verhältniß be- 

flimmt wird, in welchem die Parteien zu dem ganzen Betrage bei 

zutvagen haben oder auch fo, daß dem einen Theile die Zahlung 

einer beftimmten Summe ded Betrages auferlegt wird." Hinfichts 
der außergerichtlichen Koften Tann entweder der einen Partei Die 
Erxftattung eines beftimmten Theiles der Koften, welche die andere 
gehabt hat, auferlegt oder Die gegenfeitige Aufrechnung (eigentliche 

Compenfation) der beiderfeits gehabten Koften erkannt werden, fo 
daß fein Theil etwas von dem anderen Dieferhalb zu fordern hat. 

Lebteres ift anzımehmen, wenn ohne Weiteres die Compenfation der 
aufßergerichtlichen Koften erkannt ift.’ 

IM. Der obfiegende Theil ift in alle Koften zu verurtheilen: 
a. wenn dem Kläger fogleih Anfangs foviel eingeriumt worden 

ift, als ihm zufom; 

b. wenn angemeffene VBergleichsnorfchläge verworfen find, aus- 
genommen bei zweifelhaften Rechtsfragen, dunfelen Urkunden, 
oder wenn die Vorfchläge zu einer Zeit gemacht find, wo fich 
die Sache noch nicht überfehen Tief. (8.5 d. Tit. m. ], 11,14 
der 6.9.) 

IV. Mebernimmt ein Litisdenunciat den Streit ganz allein, fo 
wird er, int Balle der Sachfälligfeit, ftatt der eigentlichen Partei in 
die Koften verurtheilt. 

Vv. Was von den Hauptparteien gilt, gilt auch von dem Haupt: 
Interpenienten. 

VI Wird ein Streit Durch Entfogung beendigt, fo gilt hierbei 
alles Dasjenige, twa® bereits oben 8. 254 von der dem Entfagenden 
obliegenden Erftattungspflicht, falls der dafelbft angeführte Ausnahme- 
fall nicht worliegt, bemerkt worden ift. 

VI Wird eine Sache durch) Vergleich abgethan, fo ift in Erman- 
gelung einer ausdrüdfichen Beftimmung über die Koften eine Ver:
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gleihung (Compenfation) derfelben anzunehmen, demnach gleiche Thei- 
fung der Gerichtsfoften und gegenfeitige Aufrechnung der aufer- 
gerichtlichen. ($. 21 ebf.) 

Entftände in beiden Teßtgedachten Fälfen ein Streit über die 
Koftentragung, fo wirde derfelbe bei dem Gerichte, wo Die Sache 
anhängig ift, im geeigneten Verfahren? zu verhandeln und zu ent- 
fheiden fein. 

2) Eingefühet dur 8.9 de8 Gefehes vom 10. Mai 1851. 
2609.84 vie. Tit. 

°) Eine nähere Borfchrift befteht darüber nicht. Sfk die Sade bei einer Ab: 
Heilung des Kreisgerichtes eben in der Verhandlung begriffen, fo wäre «8 freilich 
unpaffend, fie wegen des num veränderten Gegenftandes des Streites an die Bagatell- 
Commiffion abzugeben. 

Nebenbeftimmungen. 

268. Nebenbeftimmungen find zu treffen: 
a. Wegen Zragung und bezüglich Erftattung unnüger Koften, 

welche eine Partei oder aud) ein Anwalt oder Beiftand oder ein 
Dritter durch feine Schuld veranfaßt hat! 

b. Wegen der Koften der Streitverfindung, welche, wenn der 
itisdenmeist den Nücdanfpruch an fich nicht anerfennt, worerft der 
in der Sache unterliegende Litisdenunciant tragen muß, obwohl mit 
Vorbehalt Fünftiger Rückforderung von dem Litisdenumciaten, im Talfe 
der Nüdgriffsanerfennung aber diefer. Unterfiegt der Gegner mit 
den Koften, fo muß derfelbe auch die Koften der an fich ftatthaften 
Streitverfündung tragen. (8. 17 dief. Tit. der ©. OD.) 

©. Wegen der Koften einer Benennung des Befikgewähren. Diefe 
find dem Erftverffagten anfzulegen, wenn Derfelbe den Irrthum ver 
anfapt Hat, fonft dem Kläger, vorbehaftlich ihrer Rücforderung von 
dem Befiggewähren, falls diefem eine Schuld in Betreff der irrthüm- 
lichen Wahl des Verflagten zur. Laft fällt. (8. 19 vief. Tit.) 

d. Wegen der Koften, die ein einzelner Streitgenoffe oder der 
Beiftand Teiftende Litisdenunciat oder der Nebenintevvenient gehabt 
oder verurfacht hat, worüber zwifchen ihnen und dem Gegner nad) 
Anfeitung derfelben Grundfäge wie zwifchen den Hauptparteien zu 
entfcheiten ift. ($. 18 dief. Til) 

Befondere Gerichtsfoften finden übrigens in Anfehung dev Streit»
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verfündung, der Intervention und Benennung des Gewähren an und 
für fi) nicht ftatt. 

) 6. Tarif von 1851 ©. 649 8.64 in Berbindung mit &.D. 8.23 dief. 
Tit., ferner I, 10, 10, 27b. 181. 185. 236. 237. Die Bellimmung dr ©. 09. 
1,10, 13. 14, welche den Rechtsanwalt unter gewiffen Umftinden wenigftens für die 
Sälfte der Koften einer Terminserfirefung verhaftet erflärt, wird Faum nod) in An- 
wendung zu bringen fein. 

2) Tarif $.7 und Gefeß vom 9. Mai 1854 Ark 10, 

Seftftellung und Beitreibung ber Gerichtskoften. 

269. Die Gerichtsfoften werden in dev Regel exft bei Beendi- 
gung der Inftanz denjenigen in Rechnung geftelft, welchen fie durch 
gerichtliche Entscheidung zur Laft gelegt find oder, wenn eine folche 
Entfeheidung nicht erfolgt, denjenigen, welche die Thätigkeit des Ge- 
richtes in Anfpruch genommen haben oder in deren Interefie das- 
jelbe von Antswegen eingefehritten ift. 

St der Streit durch Entfagung beendigt, fo find die Koften 
der Inftanz von der Partei zu erheben, welche der Klage (oder dem 
Rechtsmittel) entfagt hat; bei einem Vergleiche von derjenigen, welche 
die Koften übernommen hat oder nach Wahl der Gerichtsfaffe von 
jedem Theile zur Hälfte, 

Sf anf einen Eid erkannt und dagegen ein Rechtsmittel ein- 
gelegt, jo find die davon abhängigen Koften won jedem Theile zur 
Hälfte einzuziehen. (8. 10 des Gefekes vom 10. Mai 1851.) 

War zuvor ein Koftenvorihuß erhoben, jo findet eine Zurüd- 
zahlung blos infoweit ftatt, als derfelbe dei bei Beendigung der 
Inftanz zum Anfat Fommmenden Koftenbetrag überfteigt. Dem Ein- 
zahler fteht im Nebrigen nur das Necht zu, von der zur Koften: 
zahlung verurtbeilten oder verpflichteten Partei die Crftattung zu 
fordern, (8. 8° ebdf.) 

Beichwerden wegen unvichtigen Anfakes der Koften nach dem 
Zarif werden im Juftizauffichtsivege erledigt. (8. 13 e69f.) 

Sind mehrere wahre Streitgenofjen mit Rechtseinheit oder Ge- 
meinfchaft zahlungspflichtig, fo ift zwar jeder mur fir feinen Theil 
berpflichtet, Die Gerichtsfaffe Tann fi) aber bei dem Nnvermögen 
des Einen’ an die Nebrigen halten. (8.29 ebdf.) 

I) Dem if nach Minift, Refeript vom 7, October 1836. Sahrb. XLVIH, 437
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jeder Fall gleichzuftellen, wo fi der Bürge auf die Einrede ber Borausflage nicht 
berufen Fan, Der 8.29 dief. Tit, vedet indep aunsbräflih nur von dem Falle, 
two durch Grecution das Unvermögen des einen Streitgenoffen feftgeftellt worden 
it. — DBgl. übrigens noch wegen des $. 29 das Gefeh vom 10. Mai 1851 8.105 
und dazu die Minift, Inftenetion, 

Betftellung und Tragung zu erflattender Parteifoften. 

270. Um auch den Koftenpunft gleichzeitig mit der Hauptfache 
. ins Klare zu feßen, hatte die © O9. verordnet, daß die Parteien 

bei dem Schluffe jeder Iuftanz ein Berzeihniß ihrer gehabten Koften 
mit den Belegen übergeben folften, um nach vorheriger Vernehmung 
des Gegentheiles die Beträge fofort im Erfenntniffe jelbft feftfegen 
zu Tönnen (8. 26. 27 dief. Ti). Im Falle der Unterlaffung follte 
ihnen die Nachbringung binnen vier Wochen aufgegeben werden ($. 28 
bie]. Tit. der 6.D.). Wenn inzwifchen, wie es jest üblich ift, weder 
Pas Eine noch das Andere gefchieht, fo ift Die gerichtliche Feftftellung 
auch noch fpäter auf Grund des vechtskräftig gewordenen Erfennt- 
niffes behufs Veitreibung im Wege der Zwangsvollftrefung wider 
den zur Erftattung verurtheilten Gegner für zuläffig zu hHaften.! 

Dabei find folgende Negeln maßgebend: 
1. € fönnen bios gefegfich anerfannte Koften bevechnet ter- 

den,” feine willfürlichen, wenn auch für nüglich geachtete Nebenkoften, 
3. D. für Sacıftätsgutachten. (6. DO. 8.25, 9c. dief, Tit.) 

1. €8 dürfen feine Koften berechnet und zugebilligt werden, 
welche der Fordernde durch feine Schuld oder ganz unnöthiger Weife? 
veranlaßt Hat, insbefondere din) Aufftellung von mehr als drei 
Zeugen in Betreff eines umd des nämlichen Bunftes, deren Abhör 
über jene Zahl hinaus fich als überflüffig eriviefen hat. 

11. Wahre Streitgenoffen werden die ihnen zuerfannten Koften, 
foweit fie allen gemeinfchaftlich find, auch nur gemeinfchaftlich bei- 
treiben dürfen. Sind fie zur Erftattung verurtheilt, jo gilt von 
ihnen auch für den Gegner das zuvor (8.269 a. €.) Beinerkte; unter 
der Maßgabe, daß die Einftandspflicht des Einen für den Anderen 
nur eintritt, fofern gegen den Unvermögenden die Zwangsvollftredung 
binnen vier Wochen nad) dem Datum der richterlichen Koftenfeftfegung 
nachgefucht worden if. (6. DO. 8. 29 dief. Tit.) 

’) Bgl. ©.D. 1,24, 22, Das Feffeßungsbesvet Tann natürlich Feine größeren
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und weiter veichenden Wirfungen haben als das Grfenntniß felbfl, Wegen der 
Verjährung ber Koftenforderung vgl. übrigens Gefeb vom 31. März 1838 8. 2. 

2) Diefes find zufolge 8.25 dief. Tit. im Wefentlichen, unter Berüdfihtigung 
der dernaligen Einrichtungen: die an Die Gerichtöfaffe zu zahlen gewefenen Ber 
träge, einfchließlih der dafelbft vorgefommenen Nebenfoften; fodann die Koften, 

welche eine Partei auf die Korrefpondenz mit ihren Nechtsbeiftande, fowie auf 

Herbeifhaffung der nöthigen Nachrichten und Urkunden außergerichtlih Hat ver 

wenden müffen; die Neifer und Zehrungskoften der Partei behufs perfönlicher Ab: 

wartung eines Nechtstages; ferner auch der nad) Til. 3 der ©. D. zuläfligen Be: 

vollmächtigten, welche feine Nechtsanwalte find; besgleichen der nad den Gefeben 
zur gerichtligen Verhandlung nöthigen Veiftände; die Koflen der erforderlichen 
Autorifation zum NRechtöftreite; die Koften der Mitbringung eines nüglich gewefenen 
Sadverftändigen; die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwaltes, deffen fi 

die Partei bevient hat; endlich auch die Gebühren und Auslagen eines fonftigen 
Nechtsbeiftandes, an Stelle des Nechtsanwaltes, foweit dergleichen überhaupt noch 
vorkommen und zugelaffen find. — Hat ein Rechtsanwalt felbft einen Rechtöftreit 

für fh zu führen, fo darf er nue die Halbe Gebühr in Anfab bringen (Gefeß 
vom 12, Mai 1851 8.7), feldft in DBagatellfachen. Sahrb, XLIV, 123. — Der 

Cod. Frid. March. I, 37, 16 war darin freigebiger. — Aber fiehe fon Anh. zur 
6.8. 137, 

3) ©. zunächft $.23,1—4 Nicht zuzubilligen find auch Anwaltsgebühren 
in geringfügigen Sachen (DBerordn. von 2. Januar 1849 8.29, 3.); die Mehr: 
foften der Annahme eines Nechtsanwaltes in einem entlegenen Oxte, während ein 
Anderer näher zu haben gewefen wäre (©. D. 8.25, 9b.); die Benupung mehrer 

Nechisbeiftände zu gleicher Zeit. (Ebdf. lit. c. u. Gefeb v. 12, Mai 1851 8,8.) 

Koftenfreiheit. 
(Gefeg vom 10. Mai 1851 $. 4—6.) 

271. Bon Zahlung dev Gerichtsfoften find befreit: 

a. Fisens und alle Hffentliche für Nechnung des Staates ver- 

waltete oder diefen gleichgeftellte Anftalten; 

b. alfe öffentlihe Armen, Kranken, Arbeits» und Beljerungs- 

Anftalten, Waifenhäufer und andere milde Stiftungen, infofern 

folche nicht einzelne Familien oder beftimmte Perfonen betref- 

fen, oder in bloßen Studienftipendien beftehen, endlich Die 

Gemeinden in den die Verwaltung und Mittel der Armen- 
pflege betreffenden Angelegenheiten; 

ce. alle öffentliche Volfsfchulen; 

d. alle öffentliche gelehrte Anftalten und Schulen, Kicchen, Pfar- 
veien, Caplaneien, Vicarien und Küftereien, fofern die Ein-
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nahme derfelben die etatömäßigen Ausgaben einschließlich der 
Befoldung oder des ftatt ihrer überlaffenen Niekbrauches nicht 
überfteigen und folches durch Ütteft der denfelben worgefeten 
Behörden oder Oberen befcheinigt wird; infoweit jedoch zur 
gleich das zeitige Intereffe der Nusnieger für ihre Berfon 
mitverhandelt wind, Haben Diefe die antheiligen Koften zu 
tragen; 

e. Privatunternehnmmgen, welchen die Koftenfveiheit bereits be- 
willige ift? oder noch ferner bewilligt wird; 

f. Provocationen auf Zodeserflirung der im Siege vermißten _ 
Militärperfonen; 

8. jede Partei,” welche dur) ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde 
unter Angabe des Gewerbes, der Dermögensumftände, Der 
Samilienwerhäftniffe md der zu entrichtenden Steuern befchei- 
tigt, daß fie nicht im Stande ift, neben ihrem und ihrer Fa- 
milie Unterhalt Koften zu bezahlen und ein Verzeihnik ihrer 
ausftehenden Forderungen, Grumdftüce und Öerechtigfeiten mit 
Angabe des Werthes einreicht, auf etivaiges Exfordern der 
Koffenverwaltung auch den Offenbarungseid Teiftet, wozu fie 
felft durch Gefänguißpaft genöthigt werden darf. — Danach 
wird ihr entweder Stundung oder völlige oder theifweife KRoften- 
freiheit bewilligt. 

Sn feinem Falfe foll die Koftenfreigeit einer Partei der anderen 
Partei zum Nachtheile gereichen und ihr größere Laften auferlegen, 
als fie ohnedies Haben würde? Auch entbindet die Koftenfreiheit 
nicht von Bezahlung der neben dei gewöhnlichen Koftenfägen noch 
vorfommenden baaren Auslagen und den dahin zu vechnenden Ge- 
bühren für Localtermine;' fowenig wie von dem Erfaße der Koften 
an den Gegner? und dev Gebühren und Auslagen des eigenen An- 
waltes. — Gelangt die wegen Unvermögens von den Koften befreite 
Partei (d. u. g.) nachnmals zu befievem Vermögen, fo muß fie, falfs 
bie Verjährung no nicht abgelaufen ift, Die geftundeten oder nieder- 
gefchlagenen Koften nachzahfen.® Auch wird der amvermögenden Partei 
das etiva fchon Gezahlte nicht heransgegeben, wenn fie gleich nach 
mals zur Stundung oder Koftenfreiheit zugelaffen wird,” mag felbft 
no nach beendigtem Rechtsftveite geihehen Tann. 

Hat fehlieglich eine unvernögende Partei, ungeachtet der ihr gleich 
21
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Anfangs gemachten Borhaltungen. über den Ungrund ihrer Klage 

oder ihres Widerfpruiches Dagegen, dennoch) auf Fortjegung des Rechts- 

fteeite8 gedrungen, fo foll „die daraus fi) ergebende Procekfucht” 

mit Gefängniß oder Strafarbeit von 1—14 Tagen (im Erfenntniffe) 

geahndet werden? Wer aber das Armenvecht erfchlichen Hat, foll 

nicht nur fünmtliche Roften nachzahlen, fondern auch geeigneten Falles 

im Strafwege verfolgt werden. 

% If eine foldhe Bewilligung zweifelhaft, fo foll die Frage: 0b vorhanden? 

yon den Minifterien der Finanzen und Zuftiz gemeinfchaftfich entfchieden werben, 

wogegen indeß der betreffenden Partei die Ausführung ihrer Nechtszuftändigkeit 
wider den Fiss nah der 8. Cab. DO. vom 18. November 1828. ©. ©. 1829 

&. 16 vorbehalten bleibt, Minift. Inftruction zu dem Grfeße vom 10. Mat 1851 
8.45, — Eine Nachweifung privilegirter Anftalten und Bereine mit Koftenfreiheit 
giebt Koch, zur &.D. ©. 492. 

2) Auch Ausländer, Bgl. Nefeript vom 1. April 1820 in den V Ergänz. zu 
8. 305 dief. Ti. — ©. überdies Krug, Internat, Net der Deutfhen ©, 65. 

3) Megen der Streitgenoffen einer aumen Partei verfügte [hen die ©.D. 

8.38 dief. Tit.: „Wenn unter mehreren Litisconforten Einer das Armenreht ers 

halten hat, fo Finnen die übrigen davon feinen Bortheil ziehen. Doc follen ihnen 
auch, nicht mehr Koflen aufgebürdet werden, als fie zu tragen Haben würden, wenn 
der Arme an dem Proceffe gar feinen Theil nahme, 8 werden alfo zwar ben 

nicht zung Armentehte qualifieirten Mitintereffenten die Gebühren in der Negel für 

voll angefebtz wenn aber Gehüften vorfimen, auf deren Beftimmung die Perfonenz 

zahl Einfiuß Hat, fo wird der Antheil des Armen übergangen; und wenn ein Obs 

jeet, das außerdem nur zu einer niebrigeren Colonne der Sporteltare gehören würde, 
blos durch Theilnehmung des Armen in eine Höhere Colonne Hinauftreten würde, 
fo werden die Gebühren für denjenigen Theil, zu welchen der Arme gehört, nur 
nach der niedrigeren Colonne angefebt.” Das ift noch anwendbar. 

4) Nur Fieeus zahlt natürlich nichts (aus einer Kaffe in die anderel). Min, 
Snfteuction zu 8. 6 de8 Gefebes vom 10, Mat 1851. 

3) 8.9. 8.39 dief. Tit. 
9% 68.9. $.40 dief. Tit, Cab. D. vom 22. Debr. 1843. ©. ©. 1844, 48. 

Nefeript vom 29. Januar 1844. Zuftiz- Minifterialbl, 34. Gefeb vom 10, Mai 
1851 8.5. 

7) ©.09. 8.35 dief. Tit. 
8) Bol. Refer. von 26. Januar 1813, Jahıb, II, 25. 
°) ©.9. 8.37 vief. Tit. Dal. oben $. 72, 
1) 8.9. 8.41. Hier if, wenn Feine erfehtwerenden Umftänbe, z.B. Meineid, 

vorwalten, cine wilffücliche, jedoch empfindliche Geld» oder Keibesftrafe vorgefchries 
ben. Alfo nad dem Einf. Gefeß von 14. April 1851 Art. VIII. eine bei Ueber 

tretungen vorgefchriebene Strafe, 8.333 des Str. ©.B. Sm Livifwege fann 
darauf nicht erfannt werden.
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Befondere Begünftigungen in Betreff ver Rofteneinziehung. 

272. Die Beitreibung der Koften ift in unferer Gefeßgebung 
und Verwaltung mit befonderer Schonung behandelt worden. Im 
Befonderen ift vorgefchriehen: 

Zft eine Partei felbft zur Aufbringung der unerläßlichen baaren 
Auslagen unvermögend, fo müffen fie äußerftenfalls ang der Gerichts- 
faffe vorgefchoffen werden.! 

Sind Militärperfonen Foftenpflichtig, fo find auch bei Einziehung 
dev Koften Diejenigen im Intereffe des Dienftverhältniffes ergangenen 
Beftimmungen, welche gewiffe Einfehränfungen der Erecutiongbefug- 
niffe in Bezug auf Sold, Servig, Eyuipage und Mobiliar der Mi- 
Üitärperfonen enthalten, zu beobachten? 

Niemand foll wegen Gerihtsfoften außer Nahrungsftand ge: 
febt? oder zu perfönficher Haft gebracht werden.‘ Auc) hat bei Voll: 
fredfung der Mobiliaverecution die Gerichtsfaffe dem Schuldner das 
nothwendige Bettwerf und Kleidungszeng für fih und feine bei ihm 
lebenden Kinder und Eftern, desgfeichen ein für das eigene Lebens- 
bedinfnig umentbehrliches Stüc Milchvieh freizufaffen. 

) ®.9. 8.366 dief. Tit. Na Anh. 141 gift folhes aud) von ven baaren 
Auslagen des Nechtsanwaltes der armen Partei, worunter allerdings wohl nur der 
Dffieinlanwalt gemeint fein wird, Bel, Koch zu der Proc. Oron, ©. 486. 

2) DBgl. Minift. Iufeuetion zu Gefeß vom 10. Mai 1851 8.4 Ne. 5, 
®) Referipte von 1. November 1814 und 20, October 1830. Sahırh. IV, 200, 

XXXVI, 316. Damit fteht die fernere Anweifung in Verbindung, daß gegen Nie 
mand wegen eigentlicher Procegfoften ber Zwangsverfauf eines Grundflüdes ein- 
geleitet werben fol, was inveß auf die dem Gegner zu erflattenden Proceßfoften 
feinen Bezug Hat. Nefer. vom 18. Mai 1816, Sahrb, VII, 34. 

*) Anh. zur &.D. 140, 

°) Cab. D. vom 30. Novbr. 1825. Zahrk, XXVI, 389. Bol. XXXVII, 347. 
XXXIX, 161. 

21*



324 Befonderer Theil. 8.273. 

Zweiter Abfchnitt. 

Das gerichtlihe Zivangsverfahren. 

9.©.9.1,24. BVerordn, vom 4 März 1834. G.©. 31. Dazu Löwenberg, bie Verorbn. 

v. A. März 1834 nebft fämmtl. gejegl. und minifter. Abänderungen, Ergänzungen zc. 

Berlin 1836. Schulz, das Preuß. Execut. und Subhaft. Ordn. Shftem. Berlin 1842. 

Gefeg vom 20. März 1854 8. 15 ff. 

Net der Zwangsvolfftredung,. 

273. Das Recht der Zwangs- (oder fog. Hülfs-) Volfftredung 
bat im Allgemeinen jede Behörde in der Staatsverwaltung in Anz 

fehung derjenigen Anordnungen, welche fie innerhalb ihres Bereiches 

zu treffen befugt ift und zu verantivorten hat. Im diefer Weife fteht 

e8 auch den Gerichten im Kreife ihrer Amtsbefugniffe zu, und zwar 

regelmäßig demjenigen, welches in der betreffenden Sache die erfte 

Snftanz bildet, Dergeftalt, daß von hier aus auch die abweichenden 

Anordnungen der höheren vorgefeßten Auftanzen, welche mit der Sache 

befaßt werden Durften nd befaßt find, in Vollzug zu bringen find.' 

Zwangsmaßregeln, welche in einem anderen Zweige der Staats- 

verwaltung? oder vermöge befonderer Berechtigungen? zur Anwendung 

gebracht werden, unterliegen an fich felbft feiner unmittelbaren Benuf- 

fichtigung und Eenfur der Gerichte. Nur die Berechtigung der Ver- 

waltungsbehörde in befonderen Falle, fotwie die etwaige Entfehädigungs- 

pflicht Fan zuv Juftigfache werden, falls nicht gegen gewifje Anordnungen 

im Verwaltungswege, insbefondere wegen alfgemeiner Auflagen ein 

Rechtsverfahren unzuläfjig ift.* Unter allen Umftänden ftehet Den Ge- 

richten affein Die Befugniß zu, Zwangsverfänfe von Liegenfchaften (im 

Wege der Subhaftation) vorzunehmen. 
2) 8.9.81 des 4. Tit, 
2) Eine folge Haben 3.8. Magiftrate, 2. N. 1,8, 130. Kmappfchaftekaffen, 

©. ©. 1854, 142. ©. aud) Iuftenet, vom 30. Mai 1820 $. 35. 

3) ©. deshalb Berord. vom 26. December 1808 $. 42. SInfteuetion für die 
Regierungen vom 23, October 1817 8.11. ©. ©. 248. 8. Cab. D. vom 31. De 
cember 1825. D. No. XIIa.b. ©. ©. 5. Gab. D. vom 6. Mai 1836 ©. ©. 194. 

und vom 19. Juni 1836, ©. ©, 198. Gefeße v. 11. Mai 1842 und v. 11. März 

1850. ©. ©. 265. Eine lihtvolfe Darftellung giebt v. Rönne, Staatsrecht I, 177 fi. 
*) DBgl. Entfheidung des Conipetenz» Gerichtshofes im Zuft. Min. 8. 1849 

©. 11 und von 1851 ©. 36. 
5) Beroron. vom 26. Derember 1808 8. 48.
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Gerichtlich vollftrefbare Aecte. 

a. Unbedingt vollfitebare, 

274. Schlehthin (definitiv) volfftveeibare gerichtliche Acte find: 
a. unbedingte Strafbefehle dev Gerichte, fobald die darin ange- 

drohte Strafe verwirkt ift, und unbedingte Zahlungsbefehle in 
den Dazır geeigneten Fälfen;! 

b. Endbefcheide affer Art (oben 8. 162) und förntliche Mandate, 
desgleichen fchiedsrichterliche Urtheile, deren compromigmäßiger 
Erfaß dem zuftändigen Sachrichter nachgewiefen wird, fofern 
überall ein Rechtsmittel mit auffchiebender Wirkung nicht mehr 
ftattfindet; 

c. Vergleiche, welche vor einem öffentlichen Schiedemanne in 
Mavbeftinnmter Weife (oben 8.41) oder in einer rechtshängigen 
Streitfache vor dem Procefrichter oder einem anderen Gerichte? 
de8 Landes abgefchloffen find (oben 8. 73 u. 181 a. €). 

Die unmittelbare VBolfftvefharfeit dauert indeh, wenn &8 fich nicht 
um Unterlaffungen oder Duldungen, fondern um Leiftungen Handelt, 
blos Ein Jahr vom Tage der Nehtskraft an, bezüglich vom Ablaufe 
der vehtekräftig beftinmten Leiftungsfrift, oder der etwa vom For: 
derungsberechtigten geftatteten Nachfrift; auch tritt die Verjährung 
der Bollftveefbarfeit nicht ein, fo Yange der Gläubiger die Bolfftreefung 
gehörig verfolgt oder fo Lange diefe Durch das Verhalten des Schuld» 
nerd oder Dur) Mangel an Gegenftänden verhindert wird.‘ 

Ansländifhe Acte der vorftehenden Art, Hinfichtlic) deren Feine 
Stanteverträge beftehen,? find nur dann in Preußen gleich inländifchen 
volfftreddar, wenn das ausländifche Gericht darımm erfucht und weder 
in Betreff der Zuftändigfeit des auswärtigen Richters, noch aud) bei 
der Sache jelbft ein Bedenken obwaltet. 

’) ©. oben 8.192. Zu den volliterfbaren Bahlungsbefehlen gehören auch 
bie wegen ber Gerichtökoften zu erlaffenden. Dal, oben 8. 188 Anmerf. 5. 

2) ©. 9. 9.1.2 dief. Tit. und wegen der fehledsrichterlichen Urtheile I,2, 176. 
®) Eresut, Beroron. vom 4. März 1834 8.1. 
*) 8.9. 5.2—4 dief. Tit. Anh. 148, Sind jedod) bereits fünf Jahre ver- 

floffen, fo findet nad $. 14 der ©. DO. 1,28 blos der ordentliche Proceß flatt, und 
eö läuft die fünfjährige Frift vom Tage des Zudicates, ivenn auch inzwifchen Eres 
eution nachgefucht if. Anh. 195. Darauf flüht fih auch das Nefeript v. 4. No- 
vember 1840. Juft. Min. BI. 368. — Wedhfeljudicate und Bergleihe machen in 
Teinev Hinficht eine Ausnahme, Bol, Borhardt, A. Wedhfefordn. ©. 118,
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5) Bol. Krug, Internat, Recht ©. 13. 
% 8.8.30 dief. Ti, „Bei der Sache felbft,” d. i. das Uriheil muß un: 

zweifelhaft vechtsfräftig, Den preußifchen Nechtözuftänden weder in Betreff de3 mıa= 

teriellen noch aud; rationelfen Nechtes widerfprechend fein. Dgl. Foelix, droit inter- 
nalional No, 286. Cine Retorfion gegen einen biefer Praxis weniger günftigen 

Staat darf das einzelne Gericht wenigftens nicht ohne höhere Autorifation ein 
„freien Taffen. 

b. Borlänfig vollfirebare Acte, 

275. Mit vorläufiger Vollftveelbarkeit find verfehen, bevor ein 
vechtöfräftiges Urtheil vorliegt: 

a. Dnterimiftifche Anordnungen in den gefeglich beftimmmten Fäl- 
len (oben 8. 256 u. 251, 5). 

b. Das erftinftanzliche Uxtheil in Pachtgelderberechnungsfachen, 
wodicch dem (im Befite des Pachtgutes annoc) befindlichen) Pachter ein 
beftimmter Betrag fchuldigen Pachtzinfes zu erlegen aufgegeben ift, bis 
in der Appelfationsinftang ein Anderes erfannt wird (G.O. 44,11,12) 
und ebenfo das erftinftanzliche Uxtheil in einer Miethfache, wodurch 
einem Theile die Räumung oder Eimäumung einer Wohnung zu- 
erfannt ift (ebdf. 62. 63 u. Anh. 304). 

e. Das erftinftanzliche Urtheil bis zur vechtsfräftigen anderweiten 
Entfpeidung in Entmündigungsfachen (oben 8.215.216), in Wechfel- 
fachen, in Streitfachen über verdunfelte Grenzen (6. DO. 42, 25) 
und bei Verurtgeilungen zur Zahlung laufender Alimente (14, 6); 
ferner and) über Bewilligung einer Competenz (49, 19 und Conc. 
Drdn. 536) und in vormaligen Exeentivfacdhen, d. i. wenn wegen be- 
finmnter Geldfunmen oder Quantitäten verbrauchbarer Saden aus 
einfeitigen, gerichtlich oder notaviell ansgefertigten Urkunden, oder 
aus Hopothefarifch auf Antrag des Befißers eingetragenen Urkunden, 
oder aus rduungsmäßig geführten Büchern eines öffentlichen Pfand- 
verleihers, oder ans einer Afecnvanzpofice auf Einzahlung dev Prämie 
geflagt und eine Verurtheilung erfolgt ift (G. ©. 28, 1.2.5. Ber- 
ordu. 1. Iumi 1833 8. 40); ümgleichen in Mandatsfachen (diefelbe 
Berordi. 8.3); ferner in Gejindefachen, wenn Die Herrfehaft zur 
Entlaffung des Gefindes befugt erffärt ift (Anh. 113); wenn gegen 
einen Gntspachter wegen fehlechter Wirthfchaft auf Sicherheitsinaf- 
vegeln (44, 41. Anh. 299) oder wegen beendigter Pachtzeit auf Rüc- 
gewähr. erkannt und nicht etton die Frage wegen eines dem Pachter
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zuftehenden Zurücbehaltungsrechtes verhandelt ift (ebdf. Anh. 300. 

301); überhaupt endlich in allen Fällen, wo Gefahr beim Verzuge 
ift, dergeftalt, daß durch Tängeren Auffchub der Vollftveetung dem 

appellivenden ‘Theile ein wichtiger und unerfeglicher Schaden zugefügt 

werden würde (G.D. 14, 6°), e8 fei denn, daß Berklagter durch 
Bürgen oder Pfand Sicherheit beftelft, oder den Nachtveis eines ihm 

felbft wahrfcheinkich nicht erfegbaren Schadens führt, für welchen 

Kläger hiniviederim feine Sicherheit durch baare Niederlegung leiften 

Tann oder will; alles diefes nach näherem Ermeffen des erften Iuftanz- 

richters, welcher darüber Durch eine Nefolntion entfeheidet (6. DO. 
ebdj. 8. 8). 

Bon dem Berurtheilten auf Grund eines noch nicht vechts- 
fräftigen, jedoch chon vollftreefbaren Erfenntniffes Geleiftete muß 

übrigens, wenn und foweit jenes Crfenntniß im nämlichen Nechts- 

ftreite Durch ein vechtsfräftig gewordenes Erfenutniß abgeändert, ver 

nichtet oder aufgehoben wird, auf Verlangen bei Vermeidung der 

Zwangsvolfftredung exftattet werden. (Gefeß vom 20. März 1854 
8.2. ©. 115.) 

2) Und zivar fofert bei der Publication. ©.D. 27,33.44,.45. Striethorft XI, 122. 

Die Parteien im Hülfsverfahren. 

276. AS Folge vechtsverbindlicher Beftimmungen, welche von 

oder unter der richterlichen Autorität getroffen find, Tann die Hülfs- 

volfftrefung auch nur unter denjenigen Parteien ftattfinden, unter 

welchen dadurch eine verpflichtende Nechtebeftimmung getvoffen ift. 

Das Recht, die Bollftredung zu beantragen und zu verfolgen, fteht 
hiernach felbftwerftändlich nur Dem Durch den rechtsnerbindlichen Act 

Berechtigten und dem Nachfolger in fein Recht, e& fei in fein gaı- 

308 Recht oder in das non ihm vertreten gemwefene echt der Sache 

zu. Der Richter felbft Kann zu feiner Volfftredung von Antswegen 

fohreiten, wofern ihn nicht Die Befugniß dazu wegen vorwaltender 

öffentlicher Rücjichten ertheilt ift.? 
Andererfeits Fan die Vollftredung me gegen denjenigen ver- 

folgt werden, welchem eine vechtliche Verpflichtung Durch den auf 

richterlicher Autorität beruhenden Act auferlegt ift, fowie gegen Die- 

jenigen, welche feine Nechtnachfolger in Betreff des Gegenftandes 

der Verpflichtung nach der Natur Herfelben geworden find; des
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gleichen gegen Diejenigen, welche von Rechtswegen und ohne Weiteres 
für die Verpflichtung einzuftehen haben. Dazu gehört nun: 

a. ber Litisdenunciat, welcher fich dem Urtheile im Voraus unter- 
worfen hat,’ was allerdings durch das Urteil felbt feftgeftelft 
fein muß; 

b. derjenige, welcher fich für Das, wozu die Partei rechtskräftig 
verurtheilt werden möchte, verbürgt hat;* 

e. derjenige, deffen Nechte in Anfehung einer gewiffen Sache 
lediglich von dem Nechte dev Partei abhängig find, gegen 
welche in Betreff jener Sache erfannt worden ift;° 

d. bei Klagen auf beftinmte Gegenftände derjenige, welcher die 
im Streite befindliche Sache feit Zuftellung der erften Vor- 
ladung oder des Mandates an den Verflagten wiffentlih an 
fich gebradht Hat;® \ 

e. in allen anderen obligatorifchen Feftfegungen, welche nicht ganz 
perfönliher Natur find, der Erbe? oder wer die Stelle des 
Erben vertritt, namentlich der Erbfchaftsfäufer® und der Erb- 
Ihaftspfleger.” Selbft der Beneficialerbe Tann die Hüffe- 
volfftredung in fein eigenes Vermögen nur abtvenden durd) 
Beantragung des erbfchaftlichen Liquidationsprocefies; auch 
haftet ex mit feinem Vermögen bevorzugten Gfäubigern, wenn 
er den Nachlaß durdy Zahlungen an minder Bevorzugte er= 
Tchöpft bat. 

Derireter einer Partei fönnen für Diefelbe dur Zwangsvoll- 
ftredung nicht angegriffen werden. Nur die Vertreter unfähiger oder 
moralifher Perfonen find verpflichtet, die Befriedigung des Berech- 
tigten fi angelegen fein zu laffen und Dürfen hierzu im Falle der 
Säumnig unmittelbar im geeigiteten Bolfftredungswege angehalten 
werden." 

Streitgenoffen Haften, wenn das Verhäftniß derfelben durch den 
voffftefbaren Act feldft nicht näher beftimmt ift, nach Maßgabe des 
in dem Nechtöftveite verhandelten Verpflichtungsgrundes.? Wider 
Miterben findet nur eine gemeinfchaftliche Vollftvedung ftatt, fo lange 
fie fich nicht abgetheilt Haben und feit der öffentlichen Anzeige hier- 
von Die gejegliche Zrift verlaufen ift. 

2) Hier Fommt die Geffien (und bie tichterliche Geffion im Befonderen) in 
Betraht, Ebenfo Fonımt ber von den tehtmäßigen Vertreter erflritiene Nechts:
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zufland einer gewiffen Sache ven Nechtenachfolgern darin zu Stalten. Bol. beim 
Sideicommig &R. I, 4, 119. Natürlih muß die Legitimation Teinen Zweifel ges 
ftatten. 

2) Dies ift der Fall in Probigalitätsfa—gen (©. DO. I, 38, 31), in Grenzfachen, 
wenn die Barteien e8 nicht ausdrücklich ablehnen (42, 3D) und wenn es fih um 
Erfag ungebührlic geforberter Dienfle Seitens des Gutsheren handelt (41, 60). 

2) ©.0. 1,17, 33. 
)%.R1,14313 „Nuc Cinwendungen, welhe aud) der SHauptfehnfoner 

felbit no in der Grecutionsinftang enfgegenfeßen Fonnte, bleiben no den Bürgen 
offen.” 8. 314. 

) ©.9. 8.7 dief. Tit. Die nähere Anwendung diefes Sakes it von vielen 
anderen, eigenthümlichen Beftimmungen und Snftituten unferes Rechtes abhängig. 

)68D.59 chf. Dies gilt natürlich auch noch von Beräußerungen in 
der Greutionsinftanz. — Wegen ber vielfadyen Siveifel in Betreff einzelner Fälle 
vgl. die V Ergänz. zu $.5—9 dief. Tit. und Präjnd. 2575. 2619. — Degen des 
gem. R. Syftem 8. 510. Acchiv für civ. Praxis XXXVI, 55. Ueber das Berhält 
niß des 8.9 zur ©.D. 1,7, 48e. vgl, Entfheid. XII, 149. Schr weit ging das 
Bräjudiz 265 von 1837. " 

769. 8.17 dief. Tit. 
») 29. 1,11,463, Nur perfönlice Leiftungen, die nicht nad) Gefo gefchäßt 

toerben Fönnen, ift der Erblänfer zu übernehmen nicht verpflichtet. 468 ebbf. Im 
wiefern dem Exbfäufer die Mohlthat des Inventars zu Statten Fomme, barüber 
vgl. Bornemann, Givile. VI, 461 9. €. 

) 9.8.14 die. it. _ 
10) Ererut, Beroron. von 4. März 1834 8.2, Bol. Präjud. 2544. 
") ©.9D. 8.12 dief. Tit. Bol. wegen der Behörden, die den Fische ver: 

treten, ©. D. 1,35, 33. Anh. 242. 

2) 8.9.8. 13 dief. Tit. Wegen der Koften f. oben $. 269. 270. 

Das Verfahren im Allgemeinen. 

277. Das Zwangsverfahren felbft richtet fich theils nach dem 
zu erreichenden Zwecke, teils nad) den anzumendenden Mittel. 

In erfterer Beziehung geht es entweder auf Unterlaffungen, oder 
auf perfönliche Handlungen, oder auf Gewährung beftimmter Sachen, 
oder endlich auf Leiftung won vertretbaren Sachen. 

In Tegterer Hinficht befteht e8 entiveder in Mafregeln gegen 

da8 Vermögen und den Befis des Verpflichteten, oder in Mafvegeln 
gegen feine Berfon. 

Während nun nad) dem älteren Stile eine billige Schonung 

des Schuldners die Nichtfchuue unferer Gefeße war, ift die Exhal- 
tung und Beförderung des Öffentlichen Vertrauens im gemeinen Der:
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fehre worherrfchender Gefichtspunft Der neueren Gefeßgebung feit 
1834 geworden. Befondere Nücfichten werden nur genommen bei 
den Zwangsvoffftrecftungen gegen Militäxperfonen, öffentliche Beamte, 
Fiscus, moralifche Perfonen, Gemeindefaffen und öffentliche Anftal- 
tem. Wegen der gegeir Legtere zu exgreifenden Maßregeln folfen fic) 
die Gerichte mit den betreffenden Kegierungen verftändigen; im Gegen- 
folle aber hat der Iuftigminifter zu verordnen, wie dem Rechte des Gläu- 
bigers ohne gänzlichen Auin der verpflichteten Gemeinde oder Anftalt 
Genüge gefchehen folle;" bei Verurtheilungen des Fiscus ift die Volt- 
ftredung Tediglich auf dem Verwaltungswege, bezüglich gegen die be- 
jonders dabei verantivortlichen Perfonen zu betreiben.? Hinfichtlich 
der Militixperfonen und Stantsdiener wird das Betreffende an fei- 
nem Orte bemerkt werden, 

Wird der Vollftvefung Widerftand entgegengefetst, fo Fan unter 
“ Genehmigung des Iuftizuinifters militärifche Hülfe nachgefucht werden.’ 

Unterfagt ift nur im Allgemeinen jede Zwangsvollftvedung an 
Sonn und Fefttagen, desgleichen in der für jeden Obergerichtsbezivk 
näher zu beftinmenden Saat- und Exntezeit gegen Perfonen, welche 
fi mit der Landiirthfehaft befeyäftigen, wenn nicht das Zivangs- 
verfahren jchon vorher angefangen hat oder Wechfel-, Alimenten- 
und andere dringende Anfprüche, die feinen Werzug leiden, zu be- 
friedigen find, oder der verabrebete Leiftungstag gerade in eine foldhe 
Zeit fällt. Gerichtsferien Tommen nicht in Betracht. 

Für die Koften der Ziwangsvolfftredfung hat der Betreibende 
einzuftehen. 

’) And. zur 6.9. 153. Mefiripte vom 22. April 1833. Jahıb, XLI, 467 
und von 21. Ditober 1838. Ebhf. LII, 458. 

2) ©08.1,35,33. Anh. 242. 

3) ©. 9. 150 dief. Tit. Ant. 179. 
*) Derordn. vom 4. März 1834 8.4, ©. aud) Refer. vom 4. Februar 1834 

und bie Ferienorbn, von 1850, 
5) Grrichtsfoftengefeß von 1851 8. 10e. 

Einleitung des Verfahrens. 

278. Das Verfahren im Erecutionsprocefie beginnt, foweit Feine 
Zwangsvolfftrefung von Amtswegen ftattfindet, mit dem Erecntions- 
gejuche des Berechtigten. Demfelden Fan indeß nur fofortige Folge 
gegeben werden, infofern ein vollftvekhaver Zitel vorliegt, aus
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welchem das zu Leiftende deutlich heruorgeht oder doch durch Aus- 
fegung und Berechnung zweifellos zu erfennen ift, und infofern 
auch die Gegenftände und Mittel der Hülfsvolfftrefung beftimmt an- 
gezeigt find.' 

Der Betreibende hat deimnach diefe Exforderniffe gehörig nad)- 
zuweifen und die Feftftelfung einzelner noch Harer zu ftelfender Neben- 
punkte, foweit fie fih innerhalb der Grenzen der zu volfftredenden 
Rehtöbeftimmung ummittelbar aus den Verhandlungen und den dar- 
auf bezüglichen Vorlagen, allenfalls unter Beihülfe eines Rechnungs- 
beamten bewirfen läßt, namentlich wegen der Procepfhäden und 
Koften, fowie wegen der Zinfen, zu beantragen.? 

Verwandelt fi) das zu Leiftende in eine noch nicht feftgefteffte 
Intereffenforderung, fo ift darüber, wenn fie den Betrag von 100 Thlr. 
nicht überfteigt, zu Protokoll oder im abgefürzten Verfahren (8.182), 
jonft ine ordentlichen Verfahren zu verhandeln und zu entjcheiden.? 

Nach erfolgter Prüfung erläßt das Gericht, foweit nicht in ein- 
zelnen Fällen, z.B. bei der Zwangsveräußerung von Grundgütern, 
noch ein Anderes worgefchrieben ift, den Ereeutionsbefchluß mit nähe: 
ver Anweifung und Sriftbeftimmung für den BVollziehungsbeamten* 
oder mittelft Erfuchung desjenigen Richters, weldhem die betreffende 
Sache oder Perfon untergeben ift,° und benachrichtigt Davon die be- 
teoffene Partei fowie den Antragfteller° 

2) 6.9. 8.22.23 dief. Til, DBeroron, von 1834 8.3, 
2) Dal. oben $. 264. 269. 

®) ©.D. 1,22, 20—24. Berordn. von 21. Zuli 1846 $. 13, 

*) &efeb vom 20. März 1854 8.15. ©. 118. vgl. mit ©.D. 8.31 d. Tit, 
und Verordn, yon 1834 8.4, 

>) ©.D. 8.28 dief, Tit. Diefer hat, wenn er Fein vorgefeßter Nichter ift, 
feine Sugniß zur Bräfung ber Statthaftigfeit einer Swangsvoflftrefung. Ebhf. 
und $. 29. 

) Diefen follte nad der ©. D. 8.30 das: Ereeutionsnandat zur weiteren 

Aushändigung an den Gerichtsvollzicher überlaffen werden unter der im 8.34 bez 
fimmten Berantwortlichfeit. Jebt gelangt das Mandat zufolge Gefeh v. 20. März 

1854 $. 15 unmittelbar an den Gerichtsvoffzieher, wie fhon früher üblich gemwor: 
den iwar. Immer müßte 28 jedoh Cache des Antragftellers bleiben, im Falle er 
vor Ablauf der Frift befriedigt worden if, die Aufhebung der Bollftverfung zu 
veranlaften. Im der Praxis wird freilich nad) einem Refer. vom 23. Octbr. 1820 
der Nadiweis der Befriedigung gegen den Geriäteveiticher von Schuldner 
verlangt.
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Fortfchung. 

279. Der Erecutionsbefehl hat Die Natur eines unbedingten 

Mandates (oben 8. 192). Inzwifchen ift dem verpflichteten Theile 

von Rechtöwegen nachgegeben, gegen die Vollfivefung annoch Die 

Einrede der Zahlung, der Tilgung durch Gegenrechnung, des Er- 

faffes, fowie des Vergleiches vorzufhügen. Sie find jedoch im 

Zwangsverfahren nur dann zu berüdfichtigen und mit hemmender 

Kraft verfehen, wenn die Thatfachen, auf weldhe fie gegründet wer- 

den, fich erft nach Abfchlug der Verhandlungen vor dem Nichter 

erfter oder zweiter Inftanz ereignet haben oder exft nad) diefein Zeit- 
punkte zur Kenntniß des Schuldners gelangt, überdies auch Durch 
Berweife, wie im Mandatsverfahren (oben $. 190) unterftügt find.! 
Hierüber wird fodann wie im gedachten Verfahren verhandelt und 
erfannt. Wird der Einwand begründet und eviwiefen gefunden, fo 
wird die Aufhebung der Execution erfannt, wobei e8 auch bis zur 
vechtsfräftigen Entfcheidung in weiterer Iuftanz verbleibt. Wird der 
Einwand verworfen, fo ift auf Fortfegung der Vollftrefung zu fprechen 
und ein hiergegen ergriffenes Rechtsmittel ohne hemmende Wirkung? 

Die muthwillige Borbringung von unbegründeten Einveden foll procek- 
ordnungsmäßig (oben $. 72) geftraft werden. 

Betrifft der Einwand nur einen oder wenige Punkte, fo hindert 
jolches nicht den Fortgang dev Vollftrefung bei den übrigen.‘ 

Daß außer den genannten Einveden, welche die Leiftungsverbind- 
Tichfeit an fich betreffen, auch mod; andere, theils gleichartige — wie 
die Einvede der Erlöfhung (2. R. 1, 16, 497) — theils folche, wo- 
durch die Zuläffigfeit der Volfftrefung unter den vorwaltenden Um: 
ftänden aus Rechtsgrinden angefochten wird, mit Erfolg vorgebracht 
werden Tönnen, unterliegt weder wiffenfchaftlich noch praftifch einem 
Zweifel. Ber Einwendungen der Teßteren Art" wird fon eine ein- 
fache Gegenvorftellung und meiterhin eine Befhwerde an die vor- 
gefeiste Nechteinftanz zum Ziele führen und den Richter der Execution 
veranlaffen, den Erecutionsbefehl ganz oder theiliweis zuriicfzuzichen, 
bezüglich die Parteien auf den geeigneten Weg Nechtens hinzuper- 
weifen. . . 

Einiger befonderer Nehtswohltgnten für den Schuldner wird 
weiterhin gedacht werden
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Ein um Rechtshülfe erfuchter Richter Hat übrigens fir Ein 
wendungen feiner Art eine Zuftändigfeit, fondern die Verhandlung 
und Entfcheidung Tediglih dem erfuchenden Richter zu überfaffen.° 

) 6.9. 8.36 dief. Til, Derordn. vom 4. März $. 6. 
2) ©.D. 8.40 ehtf. 
3) Erf. 8.40, 
*%) Chf. 8.41. 
>) Cs gehört dahin die Ginrede der mangelnden Sachlegitimation bei dem 

Antragfteller; bie Einvede eines Streitgenoffen, daß er nicht für das Ganze, fon 
dern nur für feinen Theil zu haften Habe; ferner der Einwand der Beneficiaferben- 
qualität unter Beantragung des erbfchaftlihen Liquidationsproceffes (nach 8.2 ber 
Beroron. von 1834) und dergl, mehr. 

4) 9.9. 8.28 dief. Tit. 

Bivangsverfahren in einzelnen Fällen. 

a. Bei Unterlaffungsgeboten. 
(A. ©. D. 9. 54 biej. Til. Verorbn. von 1834 8. 10.) 

280. Handelt es fich nur um Unterlaffungen, fo ift auf Antrag 

des GSiegers durch einen unbedingten Strafbefehl dem Verpflichteten 

die Zuwiderhandlung mit Androhung einer Geldftrafe! zu unter- 

fagen, Diefe demmmächft eintretenden Falfes feftzufegen, einzuziehen und 

auf Weiteres Doppelt anzudrohen, außerdem auf Verlangen dem Ver 

plichteten Sicherheitsleiftung aufzulegen und der angerichtete Scha- 

den von ihm beizutveiben. Dei ferneren Bennruhigungen fan nad) 

richterlihem Ermeffen feldft mit Körperhaft verfahren werden. 

Die jedesmalige Feftfegung der Strafe gefchieht durch Decret 

und ur bei ftveitiger Zuwiderhandlung, nach erfolgter Beweis- 

aufnahme, durch ein Erfenntniß, wogegen alfein Necırs zuläfjig ift.? 
Die Geldftrafen bezieht der Gerichtsfisene. Im Falfe des In- 

vermögen wird verhältnißmäßiges Gefängniß fubftitwirt.? 

») Eine Grenze, ift Hier gefeplich nicht vorgefchrieben. Als Marimum hat 
ein Refer. vom 21. Auguft 1826. Zahıb, XVI, 51. 50 Thle. gefebt. Suweilen ent: 
halten die Urtheile der Gerichte felbft fon eine Befimmung. Dann ift natürlid 
diefe maßgebend und felbft eine Verdoppelung buch nachheriges Mandat Fann 

bezweifelt werben. Aber das Net auf Sicherheitsleiftungen, felbft mit Körperhaft, 
ift damit nicht abgefihnitten. 

2) Bol. D. Teib, Präjud. 1401. 

3) Hier wird die Strafgefebgebung anadogifh zu benuben fein; namenilih 
die Borfhrift des Str. ©. 2. $. 17 u. 334.
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b. Behufs Leitung einer Handlung. 

(6.9. 8. 48-53 bief. Tit. Berorbn. vom 4. März 1834 $. 9.) 

281. Soll eine Handlung geleiftet werden, fo fteht dem Be- 
rechtigten die Wahl zu: 

a. auf Keiftung der Handlung durch den Verpflichteten zu be- 
ftehen, fofern fie von feinem Willen abhängt, und denfelben 

im Balle des Ungehorfams in perfönliche Haft! auf höchftens 

ein Jahr gegen VBorfhuß der Alimente bringen zu Laffen; 

b. die Handlung? durch einen Dritten anf Koften des Berpflich- 

teten verrichten zu laffen, in melden Talfe dev Koftenbetrag 

mit Zuziehung won Sachverftändigen vorläufig beftimmt und 

beigetrieben wird; 
c. 908 Intereffe? befonders zu Kiqnidiven und feftftellen zu Taffen. 

Die einmal getroffene Wahl hindert nicht, eine andere wiederum 

zu treffen. Im jedem Falfe muß den Zwangsverfahren ein Paritions- 

mandat mit Frift von 1—4 Wochen vorangegangen fein, auch muß 

das Wahlrecht felbft nach jeder Seite hin als auf die Dauer des 

Ereeutionsjahres befchränft angefehen werden. 

1) Kein Stand fhügt hiergegen. Sollte aber nicht das Recht der Gewiffens- 

freiheit dagegen fügen, z.8. wenn ein Zube verurtheilt ift, feiner Fran einen 
Scheivebrief auszuftellen, was nad; den mofaifchen Gefegen eine freie Gewiffene- 
befugniß ift? Die Praxis ift frügerhin immer bei dem perfönlihen Zwange ver- 
blieben. 

2) Darımter Fann wohl nur eine Sandlung gemeint fein, die fid mit voller 
Mirkfamfeit auch dur einen Dritten verrichten Täpt, wad allerdings, ohne Zutritt 
gefegficher Firtion, nur eine folche fein Fan, welche Functionem in genere recipit. 
Bol. D. Trib, Entfheio. IX, 173. Kod, Eiv. Proc. $. 320. und wegen der da= 
gegen erhobenen Zweifel die V Ergänz. zu $.49—52 dief. Tit, 

>) Nah Maßgabe der Berfhuldung. NR. I, 11, 890, 

% Wegen Serausgabe von Saden. 
(©. D©. 5. 55-60.) 

282. It Jemand die Herausgabe einer beweglichen Sache zu 
bewirken fchufdig, fo wird dem Gerichtsvoffzieher die Wegnahme und 
Ablieferung an den Berechtigten aufgegeben. Findet fie fich wicht, 
fo fan der Berechtigte entweder den Offenbarungseid fordern und 
zit erzwingen fuchen (8. 281) oder fein Inteveffe Kiguidiven.
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Unbewegliche Sachen werden dem zur Ueberlieferung Berpflich- 
teten duch Befitentfegung und durch Strafverbote auf den Fall 
ettvaiger Wiederbefignahme entzogen und die dem Entjeßten zugehö- 
rigen Sachen auf feine Gefahr und Koften in Berivahrung gegeben. 

Handelt es fi um Ouantitäten beftimmter Sachen, die der 
Schuldner Heransgeben foll, fo treten Die Regeln diefes Paragraphen 
in Anwendung, fonft aber, wenn e8 anf Lieferung einer Quantität 
der Art nach anfommt, die Sübe des vorigen Paragraphen. 

d. Bei Geldfchulden. 

283. Bei Geldfehulden ftehen dem Gläubiger folgende Arten 
de8 Zmwangsverfahrens nach freier Wahl zu Gebote: 

a. eine Pfändung fürperficher beweglicher Saden; 
b. die Beichlagnahme von Forderungsrechten, nugbaren Rechten 

und Einkünften; 
ec. der Ziwangsverfauf von Grundfticen, wofern der Schuldner 

nicht nachweifet, daß der Gläubiger aus Yen Einkünften eines 
Jahres befriedigt werden Fönne, 

ES dirfen mehrere Diefer Wege nebeneinander gebraucht werden, 
jedoch) nicht über das vom Nichter zu ermefjende Bedürfuig hinaus. 
Der Gläubiger darf ferner die gewählte BVolfftvefung aufgeben und 
zu einer anderen übergehen, obwohl mit Berluft dev bereit bei der 
früheren Vollftrefungsart erlangten DBorrechte umd gegen Uebernahme 
der Koften, wenn eine andere Wahl ohne zuveichenden Grund ge- 
troffen ift.! 

Dei unzureichenden Ergebniffen der Zwangsvoffftiwedung in das 
Vermögen fteht dem Gläubiger auch noch Das Necht zu, den Schufd- 
ner in perfönliche Haft bringen zu laffen, foweit Diefe nicht aus be- 
jonderen Rechtsgründen ausgefchloffen bleibt, 

Befondere Regeln gelten: 
1. Bei Wechfelforderungen, wo fich der Gläubiger fofort an Die 

Perfon des Schuldners halten, aber auch nebenher Die Volfftredung 
in das Vermögen verfolgen Fann.? 

2. Wenn für eine Schuld ein Unterpfond geftelft ift, fo Tanır 
au der perfänliche Schuldner verlangen, Daß der Gläubiger fich 
borerft daran halte; gegen den dritten nicht perfönlich verpflichteten
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Befiger Fan die Forderung immer nur in dag Unterpfand volfftredt 
werden. 

) Berorbn. von 1834 8. 11. 12. . 
2) Gefeb vom 11. Mai 1839 8.3, Art. 2 der A Mechfelordn. 
») A%.N. 1,20,46—54. Beroron. von 1834 8.11. 

Pfändung beweglicher Sashıen. 

234. Die Anspfändung wird an bemweglichen Sachen nach Ber- 
lauf der im Eyecutiongbefehl gefetsten Srift Durch einen damit beauf- 
tragten Gerichtsvollzieher bewirkt, bei Abwefenheit des Schuldners 
unter Zuziehung einer Gerichtsperfon, auf dem Lande des Schulen 
und der Schöppen oder zweier unbefcholtener Männer, Es werden 
jo viele Sachen meggenommen, als nad ungefährenn Meberfchlage zur 
Dedung der Schuld und Bollftveefungsfoften erforderlich ift; Das 
darüber aufgenommene Verzeihniß wird von dem Schuldner oder 
den zugezogenen Hülfsperfonen mitunterzeichnet." Außer Befchlag 
bleiben Die zum Poftivefen beftimmten Pferde, Wagen und Gefchirre;? 
fodann bei Civilbeamten im Dienft, desgfeichen bei den auf Warte- 
geld ftehenden oder penfionivten, das unentbehrliche Hansgeräth, Bet- 
ten und auftändige Kleider nebft nothdürftiger Wäfche, Bekleidung 
und Betten fir die Ehefrau und die nod) imerzogenen Kinder, überdies 
bie zur Dienftvertvaltung erforderlichen Bücher; nicht minder foniel 
banres Geld, als dem Beamten von feinem Gehalte oder feiner 
Penfion Bis zum nächften Termine bei deren Beichlagnahme gefeglich 
freigelaffen werden muß (8. 287). Alles dies jedoh nur, wenn Die 
Ehuld aus Feiner unerlaubten Handlung entfprungen ift.? Anderen 
Perfonen ift das für fie und die bei ihnen Tebenden Kinder und 
Eltern nothtendige Bettwerf nebft nothdürftiger Bekleidung und 
Wäfche zu befaffen;* es folfen ferner Betten, worauf Kranfe und 
Wöchnerinnen liegen, fotvie bei Künftlern und Handwerfern die zur 
Sortfegung ihres noch betriebenen Gewerbes unentbehrlichen Gegen- 
fände, fo lange fie nicht von ihnen felbft veräufert werden; bei Land» 
wirthen das Wirthfchaftsgeräth, Vieh- und Seldinventar, nebft den 
bis zur nächften Ernte nöthigen® Saat-, Brot» und Futtergetreide 
in Ermangelung anderer Gegenftände blog aufgezeichnet, unter Ber 
Thlag gelegt und DVeräußerungen bei Leibesftrafe 6i8 auf Weiteres 
unterfagt werden.®
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Auf die Befchlagnahme folgt der Verkauf, und äivar, wenn e8 fih um eine Summe bis 50 Thle. handelt, durch den Gerichts- volfzieher felbft, außerdem durch einen vom Gerichte zu beftimmenden 
Commiffarins; wegen Wechfelfchufden nach Verlauf von 24 Stunden. 

Der Verkauf hat nur gegen banre fofortige Zahlung big zur erfolgten Dedung zu gefchehen. Der nicht zahlende Anfteigerer hafs 
tet für den Ausfall, welcher bei der Weiterverfteigerung eintritt. ® — 
Getreide wird auf dem nächiten ftädtifchen Marfte zu dem nad- weislichen Marktpreife verfauft.? 

dinden fich Feine oder nicht ausreichende beivegliche Vermögeng- ftüdfe vor, fo Darf der Gläubiger ein Verinögensverzeichniß und deffen eibliche Veftärfung unter allenfalffiger Realcitation und Anwendung perfönliher Haft von dem Schuldner verlangen. 
) 66.9. 8.68.72 die. Ti Die gedachte Forın gehört zue Güftigfeit der Handlung. Es Fann daher au, ohne dag biefelbe beobachtet ift, gegen den Auszupfändenden von einer Strafantwendung nad) $. 272 des Strafgefegbuches Feine Nede fein, 
?) Anh. 156. 157. Cab. OD. vom 8. November 1831. ©. ©, 250, 
®) Berorbn, vom 13, October 1843. ©. ©. 336 und v, 18, December 1836. ©. &. 1837, 1, 
4) Hierüber findet fachverftändiges Ermeffen und tichterlihe Beftimmung auf Antrag und Koften des Släubigers flat. ©, D, 8. 96—100 dief. Tit, >) ©.9. 8.71.96. Die Strafe ergiebt fi aus dem angeführt, $. 272 Des Strafgefeßbuches. 
9 ©.D. 8.78 ff. und wegen der Dechfelerecution ©. DO. 1, 27, 47—50, ’) Nähere Anweifungen darüber f. in 8. 79—91 dief. Tit. 
°) ©.D. 8.98. 94, 
°) Beroron. vom 4. März $. 113, 

Beichlag von Vermögensrechten und Forderungen. 

285. VBermögensredhte des Schuldners find im Allgemeinen 
nur infofern Gegenftand einer Beichlagnahme im Zwangsvolfftrefungs- 
wege, als ein Verfauf derfelben vermittelt oder dag Einfommen dar- 
us unter Verwaltung genommen, oder ein Arreft auf den Gegen- 
ftand felbft gelegt, oder endlich Das Sorderungsrecht dem Gläubiger 
zur eigenen Geltendmachung überwiefen werden Tann. Cinzelnes 
hiervon ift in folgender Weife geregelt: 

Hat eine Forderung des Schuldnerg Feine beftimmte Geldfumme, 
" fondern förperfiche Sachen anderer Art zum Gegenftande, fo Tann. 

22
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fich der betreibende Gläubiger dur) das Gericht ermächtigen lafjen, 

diefelhen mit dev Maßgabe, daß der dritte Schuldner zur Abliefe- 

zung der Sachen an da8 Gericht verurtheilt werde, unter Beiladung 

De8 zu Grequivenden felbft einzuflagen. Nach erfolgter Ablieferung 

ift hierin die Crecution, wie wenn fi) die Sachen bei dem unmittel- 

baren Schuldner felbft befunden hätten, zu volfftresfen.‘ 

Befinden fich Sachen oder Gelder, welche dem zu Erequivenden 

eigenthümlich gehören, im Befige oder Gewahrfam eines Dritten, 

fo wird diefer angewiefen, jene Effecten bei eigener Vertretung dem 

zu Erequivenden nicht auszuantworten, fondern an das Gericht ab- 

zuliefern, zugleich auch dem zu Exequivenden aufgegeben, fich jeder 

Berfügung darüber bei Vermeidung der gefetzlichen Folgen zu ent 

halten. Genügt der Dritte der Aufforderung nicht, fo fan der 

Greentionsfucher zur Einklagung wie im vorigen Falle ermächtigt 

werden. 
Sind Schuldpapiere, welche auf Börfen einen marktgängigen 

Soms haben, bei dem Schuldner oder auf vorbemerfte Weife in 

Beichlag genommen, fo kann fie der Erecutionsfucher zu dem Courfe, 

wofür fie verfänffich find, in Zahlung nehmen, unter Herausgabe 

des etivaigen Meberfchuffes gegen feine Forderung. Im Gegenfalfe 

erfolgt die Veräußerung an der Börfe durch einen vereideten Makler. 

Hat der Schuldner Nechte auf gewiffe Nugungen aus unbeweg- 

lichen Sachen, fo findet Dieferhalb eine Beichlagnahme der Früchte, 

. wie an eigenthiimlichen Sachen des Schuldners, foweit e8 das zum 

Grunde liegende Nechtsverhältniß zufäßt, Anwendung.‘ 

1) Gefeb vom 20. März 1854 8. 17. ©. 119. 
2) Cbhf. $. 18. 
3) Gefeb vom 4. Zuli 1822 8. 12-20. &. ©. 178. Dafelbft ift das Nähere 

beftimmt, je nachdem bie Papiere auf inländifchen oder nur auf ansländifchen 
Börfen Eours haben. 

4) Bol, wegen der Altentheils: und Wohnungsrechte Neferipte vom 18. März 
1834, vom 1. September 1835 und vom 18. April 1837. 

Fortfeßung. 

286. Hat der Schuldner Geldforderungen in Capital oder Nente, 
fo ftehen dem Gläubiger folgende Rechte zır. 

Er Tann einen Befehl an den Schuldner des Schuldners aus- 

bringen, wodurch jenem aufgegeben wird, Diefem feine weitere Zah:
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fung anf Höhe der beizutreibenden Forderung zu Yeiften, widrigenfalls 
die gefeiftete Zahlung (dem Erequivenden gegenüber) als gültige Zah- 
fung nicht angerechnet werden würde; zugleich auch die noch rüd- 
ftändigen Beträge, foweit er fih über deren Zahlung auszumeifen 
nit vermag, nad) Beftimmung des Gerichtes entweder an den 
Erequivenden oder an dag gerichtliche Depofitum zu zahlen. Öleich- 
zeitig wird dem Erequivten anbefohlen, fich offer Verfügungen über 
bie betreffende Forderung zu enthalten und Pie Berbriefungen dar- 
über in da8 Gerichtspepofitorium abzuliefern, wozu er aud) Durch 
Zwangsmittel (oben $. 281) angehalten werden Fanın! (6. D. 8. 101 
dief. Tit.) 

Statt deffen oder auch nach biefer Befchlagnahme darf der 
Erecutionsfucher fich dur das Gericht dergleichen Ausftände zur 
eigenen Einziehung anmeifen fafjen und felbige demmächft unter Bei- 
Indung? des Erequivten einziehen. (Verordn. v. 4. März 1834 8. 15.) 

Er fan endlich auf eine Mebereignung? des Ausftandes zum 
Nennwerth desfelben auf Höhe feiner Forderung und mit einem 
Vorzugsredjt vor dem dem Erequirten noch verbleibenden Ueberrefte 
antragen, wobei er noch die Wahl hat, ob er die rüdftändigen Zin- 
jen der an Zahlungsftatt zu übereiguenden Forderung nur theilweife 
oder gar nicht mitübernehmen tolfe, Handelt e8 fi) um übertrag- 
bare Geldrenten, fo gefchieht die Mebereignung zu dem Sage, woflr 
der Rentpflichtige folche abzulöfen gejetlich oder vertragsmäßig befugt 
ift. (Gefeg vom 4. Juli 1822 $, 6—10.)* 

Keiner Beichlagnahme und Entziehung unterliegen die den Boft- 
halter vertrags= oder reglementsmäßig zu zahlenden fiscalifchen 
Suhrgefder;® die einem Gutshefiger aus öffentlichen Fonds bewilfig- 
ten Retablifjementsgefder;° die Competenz eines Gemeinfehuldners;” 
ferner die aus der allgemeinen, imgleichen aus der Officier-Wittiwen- 
Kaffe und aus der bei der Artifferie geftifteten Benfionszufchußkaffe 
zu zahlenden Penfionen, ausgenommen für jolhe Gläubiger, welche 
die Beiträge zur Erhaltung des Penfionsrechtes vorgefchoffen haben ;* 
endlich die Entfhädigungsgelder aus Brandfaffen, fowie die Bau- 
hülfsgelder aus öffentlichen Kaffen, mit der Ihon 8. 245 angezeigten 
Mafgabe? 

) Zufolge der ©. D. 1,22, 29 Ne. 8. arf von demjenigen, bei welchem 
auf eine Forderung von unbeflimmtein Betrage Arveft angelegt worden, die Leiflung 

22*
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des Dffenbarungseides gefordert werden. Man ftreitel (f. die V Ergänz. Hierzu), 
ob damit der Erequirte oder der Schufoner Desfelden gemeint fi. Nach den 
D. Trid. Bräjud. 1917 (in der gedr. Sammlung fteht unvichtig „Arreftanten” ftatt 
Arreftaten) ift e8 der Exftere, was auch die ©. D. I, 24, 102 für fid) hat. Gegen 

den Dritten wäre es ein ungewöhnlicher Zwang. 
2) Nach dem D. Trib. Präjud. von 4. Suni 1854 Nr. 2525 foll die unter 

laffene Beiladung weber in biefem Falle noch in dem im vorigen Paragraphen 

bei Note 1 erwähnten, dem Exequirten einen Ginmwand oder au; eine exceptio 
juris zu Gunften des ausgeflagten Dritten gewähren. Der Sag ift in erflerer 
Beziehung nicht unbedenklich. 

2) 88 verfteht fi, daß ein Eintritt in Die Forderung des Grequirten nach 
den Regeln der Eeffionen rechtlich zuläffig fein muß. Forderungen aus zweifeitigen 
Verträgen find dazu nur infoweit geeignet, als fie Feine Gegenleiftung weiter bedingen, 

DBgl. D. Trib. Prajud. 319 vom 26. Juni 1837. Erbfchafts: und Miteigenthums- 

anfprücdhe Fönnen vorerft nur zur Einflagung angewiefen werden. Entf. VII, 273. 
4) Zur Verftändniß diefes Gefeßes dienen Lötwenbergs Beiträge zur Kenntniß 

der Motive I, 693. 

5) Berordn, von 3. Mai 1804 Abfchn. 2 8.11. Matthis, Iurift, Monate: 
föhrift I, 26. 

6% Cab. D. vom 31. Januar 1822, ©. ©, 48, 

n6.9.1,29,21. 

3) ©.D. 8.109 die. Ti. Cab. DO. vom 20. März 1828. ©. ©. 43. 
°) &.9. 1,29, 18. 

Fortfegung, Beihlag auf Dienft- und Nuhegehalte von öffentlichen 
Beamten. 

287. Die Beichlagrahme von Befoldungen und fonftigem Dienft- 
einfommen öffentlicher Beamten und folher, weldhe die Rechte der- 
felben haben, unterliegt folgenden Maßgaben. 

Einem jeden derfelben im activen Dienfte muß vorab ein jähr- 
liches Dienfteinformmen von vwierhundert Thalern, dem aus öffent- 
lichen Fonds Penfionivten ein Betrag von zweihundert Thalern und 
von dem Übrigen Theile noch die Hälfte freigefaffen werden;? für 
laufende Alimente feit der Klageanmeldung unterliegt jedoch die volle 
Hälfte des Gehaltes, Wartegeldes oder Penfionsbetrages der Beichlag- 
nahme;° fir Iaufende öffentliche Abgaben die ganze Befoldung oder 
Penfion, dergeftalt indeh, daß bei dem Zufammentreffen mit anderen 
Gläubigern nur die eine Hälfte der zur entvichtenden Abgaben aus 
dem freien Antheile des Schuldners, die andere Hälfte aber ans 
dem abzugsfähigen Theile vorweg entnommen wird.‘
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In jedem Balle werden die Beiträge zum Penfionsfond und 
zur Witttvenfaffe bei VBerechmmg des Dienfteinfommens vorweg ab- 
gezogen;° auch Kat ein Verzicht auf die gefeglichen Befchränfungen der 
Gehalts und Penfionsbefchlagnahmen ebenfo wenig als die Ber 
pfändung firivter Befoldungen, Emolumente und Penfionen vechtliche 
Wirkung 

Die Beichlagnahme erfolgt durch Erfuchungsfchreiben an die 
vorgejegte DVerwaltungsbehörde" Sie umfaht aber jedes fpätere 
Dienfteinfonmen, zu welchem der Schuldner durch Amtswechfel oder 
Gehaltszulagen gelangt.’ 

Einer gänzlichen Befreiung vom Beichlage genießen die Pen- 
fionen, welde vermöge des N. Dep. Hanptfchluffes von 1803 be- 
zogen werden, desgleichen die Penfionen und Eompetenzen, welche 
den ehemaligen Mitgliedern und Angehörigen der durch Die vor 
malige Königl. Weftphäfifche Regierung aufgehobenen Stifter beiilfigt 
worden, endlich die Gnadenbewilfigungen, welche den Hinterbliebenen 
eine® verftorbenen Beamten oder Benfionärs außer dem Gterbe- 
quartal oder Sterbemonat zu Theil werden.? 

> E85 gehören Hierzu alle im A. 2, N. II, 10, 68. 69 bezeichneten unmittel- 
baren und mittelbaren Beamten; mithin au die ftädtifchen, Eiechlichen, Tandfchaft- 
lien und ftandesherrlihen Beamten, welde zue Ausübung der den vormaligen 
Neihsftänden überfaffenen Negierungsredhte betimmt find; die Königl. und Prinz: 
tichen Hofbeamten, die Militärs und Mebicinafbeamten, die in Eid und Pflicht 
genommenen Defonomiecommiffarien, Selomeffer und Bauconducteurs; die öffentlichen 
Nehtsanwalte; nicht aber die praftifchen Aerzte. Anh. zu ©.9. 161. Refeript 
vom 7. Juli 1805. N. Archiv IV, 154. Referipte vom 14. Mai 1824, vom 29. No- 
venber 1830 und vom 14. Suli 1831, Sabrb. XXIV, 131. XXX VI, 318. XXX VI, 
101. und Gab. OD. vom 19. Sannar 1833. G.©. 4. Geiftfiche und öffentliche 
Schullegrer zählen ebenfalls dahin. EN. IT, 11,00. Refeript vom 18. April 
1828. Jahıb. XXXI, 276, 

2) Anh. 160, 162. Nicht firixtes Dienfteinfommen wird durch Die vorgefeßte 
Berwaltungsbehörde ermittelt. Dgl. wegen der Nechtsanwalte Refer. v. 1. Auguft 
1831. Sahıb. XXXVIN, 118. Bei Defonomiecommiffarien ift täglich ein Thaler 
für Die Mehrausgaben bei auswärtigen Gefchäften von ber Berehnung auszu: 
fliegen. Üefiripte vom 6. u. 28, Mai 1833. Jahrb. XLI, 468. 471. 

3) Anh. 168. 
4 Anh, 170, 

5) Eab.D. vom 29, Mai 1834. ©, S. 7, 
9 Ant. 163. .



343 Befonderer Theil. 8. 288. 

?) Ebbf. 164 und Referipte vom 28. Juni 1830 und vom 27. Sanuar 1831, 
Sahıh, XXXV, 274. XXXVI, 84. 

8) Coneursoron. von 1855 8. 377. 
9) Refer. vom 26. Auguft 1806, N. A. IV, 263. Neferipte vom 4, December 

1818 x. vom 9. December 1831. Sahıb. XIE, 263. XXXVIN, 334. Cab. D, vom 
15. November 1819. ©. ©. 45. und vom 22, Januar 1826. ©, &, 13, 

Immobiliar:Erecution durch Beichlag der Einkünfte aus Liegenfhaften und 
Geresptigfeiten und duch Subhaftation. 

288. Eine Bechlagnahme der Nuungen aus Liegenfchaften 
und Gerechtigfeiten, welche dem Erequirten aus einem Eigenthums- 
oder fonftigen Titel zuftchen, Fan in nachftehender Weife bewirkt 
werden: 

a. wenn die Sache des Schuldners verpachtet oder wermiethet ift, 
wie die Befchlagnahme ausftehender Forderungen (8.286); fonft 

b. durch gerichtliche Beftellung eines Auffehers zur Erhebung und 
Ablieferung der Einfünfte an den Gläubiger, ohne daß übrigens 
dem Schuldner jelbft die Wirthichaftsführung entzogen wird, 
fo lange er den angeordneten Beichlag nicht beeinträchtigt 
(8.0. 8.113 —115 dief. Tit.); 

c. dd Einweifung des Gläubigers in Die Sache zur eigenen 
Derwaltung und Nusniegung, ohne Verbindlichkeit zur Rech- 
mungslegung, jedoch mm anf Grumd eines zwifchen Öläubiger 
und Schuldner unter gevichtlicher Mitwirkung gefchloffenen 
Vertrages, wobei in Ermangelung ausreichender Beftimmungen 
die Vorfchriften des AL. R. 1, 20, 226 — 242 Anwendung 
finden (6. ©. $. 118. 119 ebdf.); 

d. duch Einleitung einer Sequeftvation, die nad) Befinden dem 
Gläubiger felbft mit allen darin begründeten Berbindlichkeiten 
übertragen werden Tan, übrigens aber nah Maßgabe der 
darüber beftehenden gefeglichen Verfügungen, mit Rückficht auf 
die Beichaffenheit und Verhäftniffe der betroffenen Güter ftatt- 
findet! 

Hierbei muß e8 bewenden, wenn dem Schuldner die Subftanz 
der Sache felbft nicht zugehört. Sonft bildet eine Ziwangsperäufe- 
zung die Teßte Stufe der Immobiliaverecution, wovon im dritten 
Abjchnitte das Nähere. — Die zuvor erwähnten Vollftvefungsmittel 
b. bis d. werden aber nicht blos da, wo dem Schuldner ein Ding.
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liches Nugungsrecht zuftehet, wie 3.B. bei Lehns- und Fideicommiß- 
nugungen, ihre Anwendung zu finden Haben, fondern aud) da, wo 
nur ein perfönliches, mit Befigeimäumung verbundenes Nugungs- 
vecht gegeben ift, fofern nur die Natır eines folhen NRechtsverhäft- 
niffes mit dev Ausübung durch einen Dritten verträglich ift,? 

Die Beichlagnahme der Einfünfte evftvedt fich übrigens fowohl 
auf Die bereits fälligen, al8 auf die Fünftigen Beträge derfelben. 

2) Hierbei Tommen teils die Beftimmungen der ©. D. 8. 120-134 dief. 
Tit, in Betracht, teils die Juftructionen für die ftüdtifchen Häuferadminiftratoren, 
teils Die Reglemente der Tandfchaftlichen Crebitvereine für die zu ihnen gehörigen 
Landgüter. 

2) Unfere Gefege gedenken folder Fälle nicht näher, wenn fie nicht etwa in 
ber N, Eoncursordn, 8.377 unter den „Sideicommißs oder Eehnsnugungen, oder 
anderen an die Perfon des Schuldners gebundenen fortlaufenden Einkünften“ mit 
gemeint fein folften. Cs ift daher aud) beftritten, ob der Fruchtgenuß des Badı: 

ters einer Sache unter Aufficht, bezüglich Verwaltung geftellt werben Tönne, wer 
nigftens zu Gunften de8 DVerpagiters felbf. ©. Koh zur ©.D, 1,24, 116. Es 

foricht dafür bie Erecutionsbefugniß der Regierungen gegen die Domänenpachter 

nah Berordn, vom 26, Desember 1808 8.42 und annähernd auh ©. OD. I, 44, 
41a... 

3) Goncursoron, 8. 377. 

Perfonal: Erecution. 

289. Eine Schuldgefangenfchaft findet mit Ausnahme wechfel- 

mäßiger Forderungen (8.283) erft dann ftatt, wenn eine Auspfün- 
dung des beweglichen Vermögens zu feiner oder doch num zu unvoll- 

ftändiger Befriedigung des Glänbigers geführt hat und der Schuldner 
eine anderiweite Befriedigung. mit ausftehenden Forderungen nicht ge- 

währen fann,' aud) in Beziehung auf feinen etwaigen Grundbefig 

nicht nachzuweifen vermag, daß feine Grundftüde für die Forderung des 

Gläubigers genügende Sicherheit geben, wie zur Erlangung eines 

Zahlungsaufftandes (8.294) erforderlich if, worüber auf feinen Ein- 
fpruch gegen das Arreftmandat im befchleunigten Verfahren (oben 

8.182 ff.) zu verhandeln und zu entfcheiden ift.’ 
Unzuläffig ift die Schuldgefangenfchaft nur wegen vüdftändiger 

Gerichtsfoften und wegen Anwaltsgebühren, die man an Die eigene 

Bortei zu fordern Hatz? ferner gegen Künftler und Profeffioniften, 

welche nach Befinden und Beftimmung der Ortspolizeibehörde im 

Stande find binnen Längftens- drei Jahren ihre Schul abzuarbeiten,
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falls Diefelbe auf feiner unerlaubten Handlung beruhet und fo fange 
fie die ihnen gejeßten Zahlungstermine innehalten, fi} auch der 
ihnen erzeigten Wohlthat durch feine Umveblichkeit unmwirdig machen, 
im Befouderen nichts von dem ihnen belaffenen Werkzeuge veräußern.‘ 

Schlechthin befreit von der Schuldhaft find vegierende deutfche Für- 
ften und abgetheilte Mitglieder jolcher fürftlichen Häufer, fremde, am 
Königlichen Hofe beglaubigte Gefandte und Gefchäftsträger;° fodann, 
von wechjelmäßigen Verpflichtungen abgefehen, alfe in activem Dienft 
ftehenden öffentlichen Beamten, desgleihen die auf Penfion oder 
Wartegeld gefebten, jedoch) commiffarifch befchäftigten Beamten, 

Nur bedingungsweife ift Schuldhaft zugelaffen bei vormals 
veichsunmittelbaven, jet der Krone Preußen unterworfenen Sinften, 
mit Öenehmigung des Königs; bei Mitgliedern eines der beiden 
Häufer der Landesvertretung nur mit defien Bewilfigung;? bei Fvem- 
den von höherem Stande oder amtlichen Charakter nur nah An- 
ordnung des Inftizminifters ;° bei Schiffelenten anf fegelfertigen 
Schiffen nur unter Gefteffung eines anderen tüchtigen Schiffsinannes 
für Diefelbe Heuer. 

Gfeiche Beftimmmngen gelten im Vefentlihen and) vom Wechfel- 
erreft, blos mit nachfolgenden Beichränfungen. 

Wechfelarreft ift nicht bedingt duch Unanwendbarkeit ander- weiter Eyecutionsmittel (8. 283). Er üft nicht zuläffig gegen Exben 
eines MWechjelfehufdners, fowie gegen Frauen, welche weder Handel 
noch ein anderes Gewerbe treiben. Er ift aber zufäffig gegen Eivit- Beamte, die fich wechfelmäfig verpflichtet haben.! 

ı) Die viel Hierin geihan fein müffe, Hat das Gefep nicht näher beflimmt, fügfih auch night beflimnen önnen; es ftellt aber anedrüdficd; die Ermangelung jedes anderen Objeckes umd daß der Gläubiger durch die anderen Arten der Zwangs: vollftierfung zu feiner Bezahlung nicht gelangen fan, als Bedingung des Perfonal- arreftes. $. 142. 143 dief. Tit. Es muß daher aud) die Anwendung besfelhen unter: bleiben, fo Lange nod; ein Object möglicher Befriedigung vorhanden it und Segenftand einer Ereeutionsmaßregel fein Fann, 3.8. auch wern no; durd) den fhon eingeleiteten Concurs eine Befeiedigung des Gläubigers zu erwarten fteht, denn der Conens ift ein combinirkes Eresutionsyerfahren, Dgl. Refer. v. 27. De tober 1812. Zahrh, I, 266. Wegen ausftchender Forderungen vgl, die V Erginz. zu $.142 dief. Tit, Auf alle Fälle ib es nicht Sache des Ölänbigers, den Man: gel anderweiter Erecutionsobjecte, nachden die Mobiliarauspfändung, vergebens ver= fuht if, nachzumeifen, oder erft vom Schuldner den Offenbarungseid zu verlangen, fondern der Schufbner Hat die Objecte anzugeben, wobei aber fein Offenbarungseid
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nicht entfcheide. Nur die efiva gerichtefundigen Dbjerte wirbe das tichterliche 
Amt noch; zu berücfichtigen haben, Sm diefer Weife ift mehrfach verfahren und 
referibick, 

2) Gefeh von 20. März 1854 8.19. ©, ©. 1%0, Das hier enthaltene Citat 
von ©. D. 1, 47,17 verwandelt fi nad Art. IT. des Gefeßes von 8, Mai 1855 
in den 8. 428 der neuen Eonentsordnung. 

°®) ©. fon oben $. 272 und bie Neferipte vom 9. October 1816 und vom 
27. Januar 1832, SJahırh, VII, 264. XXXIX, 165. 

% ©.D. 8.142 dief, Tit, vgl. mit 8.95. 96 ebof. und Verordn. v. 4, März 
1834 8. 14. 

) ©. fon oben 8.243... 
9) ©. D. Anh. 174. Cab, OD, vom 29. März; 1823. ©. &, 39, Bl. übri: 

gend Löwenberg, Motive II, 363 u. 707. 
7) Berf, Mi, Art. 84. 

8) Anh. 201—204 zur ©, 9, 
EUR. I, 8, 1415. 1416, 

20) Folgt aus der Allg. Wechfelorhn, Act. 2 im Beihalt des Anh. 3. ©. D. 174. 
Dal. das von Borchardt zu diefenm Art. ©. 7 angeführte Präjudiz des K. Kammer: 
gerihts vom 23. Januar 1850. — Umgekehrt wie, bei Eivildienern, tritt bei Frauen 
nad wechfelmäßiger Verurtheilung der Bortfeil ein, dag fie nicht in Nexeft ges 
bracht werben Eönnen, "während foldes bei anderen Schulden zuläffig fein toürde, 
D. Trib, Entfheid. XXIV, 162. — Eigenthünliche Rechtsungleichheiten! 

Ausführung und Beendigung der Schuldhaft. 

290. Die Ausführung dev Schuldhaft erfolgt anf Grund eines 
richterlichen Verhaftsbefehles Durch den Erecutor, wenn dev Exequirte 
nicht binnen Kurzer ihm geftelfter Frift, bei Wechfelforderungen bin- 
nen drei Tagen nad) der ihm Durch den Öerichtsvolfzieher gemachten 
Aufforderung, Zahlung Teiftet.! Nach Befinden Eaun das Gericht 
auch eine offene Nequifition an alle Gerichte wegen Verhaftung des 
Tatitirenden Schuldners, wo er fich findet, dem betreibenden Gläubiger 
einhändigen? Nur in Betreff gewiler Perfonen Hat das Gericht 
gleichzeitig oder vorab gewiffe Maßregeln zu treffen oder abzuwarten. 

Der Schuldgefangene wird in dem dazıı beftinmten Gefangen- 
haufe der dortigen Disciplin unterworfen.‘ Den Unterhalt hat der 
Gläubiger vorzufchießen, jedoch Fan der Gefangene auch zu einem 
Selbftverdienfte angehalten werden.’ 

Die Entlaffung ift fofort zu berfügen:. 
wenn dev Derhaftete erkrankt, vorkehaltlich der Erneuerung des 

Arreftes;®
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wenn der Gläubiger den Unterhalt nicht worfchießt;? 
mit Ablauf eines Jahres in gewöhnlichen Fällen und nach Ber- 

fauf von fünf Jahren wegen Wechfelfchufden,? 
und zwar dergeftalt, daß im Falle folchen Zeitverlaufes wegen Feiner 
zu Diefer Zeit fchon vorhandenen Schuld eine fernerweite Schuld: 
daft ftattfindet.? Kann jedod ein Gläubiger nachweifen, daß der 
Schuldner durch unmoralifchen Wandel fich zohlungsunfähig gemacht 
habe, oder die Wahrfcheinlichkeit, daß ein längerer Arreft doch noch 
zum Ziele führen werde: fo hat der Nichter auf Grund einer fun: 
marifchen Protofoflerverhandlung mit beiden heilen wegen Ber- 
längerung der Haft durch eine Nefolution zu befinden, gegen welche 
allein Der Necuns zuläffig if, Wird Die Entlaffung befchloffen, fo 
muß der Schuldner auf Verlangen des Gläubigers jedenfalls noch) 
fein Vermögen eidlich offenbaren und die Befriedigung des Gläu- 
bigevs nad) Möglichfeit angeloben.. 

') ©.9.1,27,45. Der Antrag des Glänbigers fan nach einer Entfcheid. 
de8 D. Trib, von 15. December 1853, bei Striethorft XI, 122. fehon im Publi- 
cationstermine vor Empfang ber Urtgeilsansfertigung nad ©. DO. I, 27,45 ge- 
macht werben. 

?) Refer. vom 21. December 1796. Wird aud) noch angewendet. 
3) Dahin gehört bei activen Givildienern bie Aufforderung an die Dienft- 

Behörde, wegen einftweiliger Dienftverfehung Berfügung zu treffen. ©. D, 8.145 
dief. Tit.- Berorn. von 26. December 1808 8.47. Ferner die Benachrichtigung 
des betreffenden Standesheren, wenn einer feiner Brivatbeamten zur Haft gebragit 
werben fol, Nefeript von 14. Mai 1824. Zahıb. XXIV, 131. Befondere Rück: 
fiätnahmen folfen fattfinden bei Verhaftung der bei ber Königl, Oper, oder Hof: 
capelle, oder bei dem Theater angeftellten Perfonen. 2.9. I, 11, 710, Desgleichen 
bei Apothefern und Bezivishebeammen. Nefeript vom 10, Mai 1822, Sahıb. 
XIX, 328. 

4) Bgl. Infteuction für die Gefängnißbeamten vom 24. October 1897. Zuft, 
Min. Bl. 1839, 270 8. 31. 

5) Anh. zu 6.9. 175—177. Nefiripte von 22%, Februar 1822 und vom 
2. März 1827. Sahıb. XIX, 76. XXIX, 87. 

6) Refer. vom 31. October 1831. Zahrh. XXXVII, 336. ©. au die an 
geführte Gef.-Inftenction. 

76.9. 8.143 dief. Tit, 
2) ©.D. 8.146 dief. Tit. Cab, DO. vom 5. Juli 1832. ©. ©. 176. u, vom 

11. Mai 1839 ©. 173, 
) ©. die in der vorigen Note angeführten Gefebe, 

29) &.0. 8.146 a. €,
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Eigenfeiten der Zwangsvoliftrefung gegen Militärperfonen. 
(Zufammengeftellt von €. Flet im Eommentav Über das Str. Gef. 2. für Das preuß. Heer. 

TH. 2. ©. 251 ff.) 

291. Zwongsvolfftvedungen gegen Militärperfonen find zwar 
in bürgerlichen Sachen ebenfalls den bisher ımitgetheikten Kegeln 
unterivorfen, jedoch mit nachftehenden Maßgaben. 

I. Gegen die in einer- Kaferne oder in einem ähnlichen Dienft- 
gebäude wohnenden Perfonen des Soldatenftandes,! deren Frauen, 
Kinder und Gefinde? findet, fofern fie Feine executionsfähigen Gegen- 
fände anderwärts befigen,’ eine Zivangsvolfftvegfung mit Auspfän- 
dung Tedigfih durch die Militärgerichtshehörhe auf Erfuchen des 
Eivilgerichtes ftatt, und zwar auch diefes nur, wenn Schulden aus 
unerlaubten Handlungen zu bezahlen find, wo überhaupt Fein Ver- 
mögensftück dev Pfändung entzogen ift, oder infofern der Schuldner 
bei einer von dem Civilichter zuvor veranftalteten Bernehmung be- 
hufs Offenbarung feines Vermögens den Befit von exeentionsfähigen 
Gegenftänden angezeigt, diefelben aber freitvilfig herauszugeben ver- 
weigert hat. 

Werden bei der Zwangsvollftredung felbft noch Einveden er- 
hoben, jo hat die Mifitärgerichtsbehörbe foldhe zur Entfeheidung des 
vequirivenden Gerichtes zu verweifen. Ueberhaupt Kann jene auch Die 
Vollftredung in den vorbefagten Fällen dem eizteren felbft überlaffen. 

IE In allen anderen Fällen wird die Zwangsooliftredung in 
das fichtbare Vermögen durch Das zuftändige Civilgericht gegen Mi- 
Üitärperfonen, deren Frauen, Kinder und Gefinde im Garnifonorte, 
unmittelbar verfügt und Dur) fein Erecutionsperfonal volfzogen, nad)= 
dem zuvor die dem Schuldner unmittelbar vorgefeßte Mitittärbehörde 
von der verfügten Crecution in Kenntniß gefegt worden ift und Diefe 
den betroffenen Militärperfonen die Beifung ertheilt hat, fich bei 
Vermeidung der gefeßlichen Folgen nach der Verfügung des Civil 
gerichtes zu vichten, Telzteres auch hiervon wieder benachrichtiget ift.* 

NIE. DBefreiet von der Pfändung bleibt das Mobiliar dienft- 
täuender Dfficiere, Unterofficiere, Gemeinen und aller übrigen zum 
Dienftftande gehörenden Perfonen des Soldatenftandes, welches fich 
an dem Drte befindet, wofelbft der Schulöner in Garnifon fteht, 
ebenfo auch das Mobiliar der mit Inaaivitätsgehalt entlafjenen oder 
zur Dispofition geftelften Officiere an ihrem Wohnorte. Bei activen
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und penfionivten Miltärbeamten gelten nur die Beichränfungen 
wie bei anderen Staatsdienern (oben 8.287). Alfen jedoch ift von 
dem vorgefundenen baaven Gefde fo viel zu belafjen, al8 ihnen von 
ihrem Gehalte oder ihrer Löhnung bis zum nächften Zahlungstermine 
frei bleiben müßte. Ohne jede derartige Befchränfung wird die 
Auspfändung wegen Schulden aus unerlaubten Handlungen voll- 
fredt. Es hat auch der militärifche Schuldner bei Ermangelung zus 
veichender Objecte in jedem Falle feinen DBermögensbeftand an aug- 
ftehenden Forderungen, öffentlichen Papieren und dergleichen vor dem 
Eivifrichter eidlich zu offenbaren. 

Einem Schuldarrefte unterliegt Feine in activem Dienfte ftehende 
Perfon des Soldatenftandes, wohl aber, wenn der gefeßlich zu Iei- 
ftende Offenbarungseid verweigert wird, dem einjährigen Zwangs- 
arrefte, welcher auf Exfuchen des Eivilgerichtes von dem vorgefeßten 
Militörgerichtsheren militärifh volfftcedt twird.® 

> Nicht auch Militärbeane. Milit, Mocenbl. 1,160, Fed 8.6 Nr. 2, 
2) Milit, Gef. Samml, III, 63. Sek 255,1. 
») ©. Flel ©. 254 8. 28,29 umd die Noten, 
%) Fe ©. 251 8.1921. 
5) Ebbf. ©. 252 9.2327. 
6) Ebbf. ©. 253 8. 54. 

Sortfegung. Befchlagnahme der Gehalte und Löhnungen. 

292. Hinfichtlich der Gehaftabzüge find Generale, Stabsofficiere, 
Hauptlente und Nittmeifter exfter Rlaffe, desgleidhen alfe diejenigen 
Officiere, welche Inactivitätsgehalt oder Penfion beziehen, derfelben 
Kegel unterworfen wie die activen Eivilftantsdiener (oben 8. 287); 
jedoch) verbleiben den Brigade- umd Regimentscommandeurs, fowie 
den Chefs der Generalftabe und den Abtheilungschefs im großen 
Generalftabe außer den vorerft in Abzug zu bringenden 400 Then. 
no 700 Thle. zur Beftreitung des Dienftanfwandes frei. 

Hauptlenten und Nittmeiftern dritter Kaffe können bei der Ea- 
vallerie nur fünf Thaler, einem Premierlientenant nur vier Thaler, 
einem Secondelientenant nur drei Thaler; bei der Infanterie dem 
Hauptmanne mu vier Thaler, dem Premierkieutenant drei Thaler, 
dem Gecondelieutenant nu zwei Thaler monatlich abgezogen wer- 
den; aud müffen bei Ermittelung der suläffigen Gehaltsabzüge Die
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Beiträge zum Penfionsfond, ferner die zur Wittwwenfaffe zu entrich- 
tenden Beiträge von dem Gehalte oder der Penfion vorweg in Ab- 
zug gebracht und die Abzüge erft von dem Meberfchuffe berechnet 
werden. (Anh. zur 6. DO. 165.) 

Unbedingt bevorzugt vor alfen, felbft früheren Schulden find 
die Abzüge, welche einem Officer zum Dedung und Wiedererftattung 
der ihn aus Regiments- und Batailfonsfaffen gefekmäßig vorge- 
Thoffenen Equipagegelder gemacht werden. (Anh. zur ©. D. 166.) 

It die Schuld durch unerlaubte Handlungen entftanden, fo 
findet die Erecution auch bei vorgenannten Militärperfonen ohne Rüd- 
fit auf einen dem Schuldner zu feiner Subfiftenz zu belaffenden 
Theil feines Einkommens ftatt. (Ehdf. 169.) 

Befteht die Schuld in Taufenden öffentlichen Abgaben oder in 
laufenden Alimenten, fo gilt dasfelbe wie bei Civifftantsdienern, je- 
doch werden in Ietterer Hinficht non dem Gehalte derjenigen Offi- 
ciere des Dienftftandes, welche aus Königlichen Kaffen einen Beitrag 
zum gemeinfchaftlichen Mittagstif; erhalten, acht Thaler und von 
dem Gehalte der übrigen, welche einen folhen Beitrag nicht erhalten, 
zehn Thaler monatlich borweg in Abzug gebracht. 

Die den höheren Officieren für ihre Dienftverhältniffe bewil- 
figten Tofelgelder und fonftigen Zulagen, Die nicht zu dem eigent- 
lichen Gehalte gehören, bilden feinen abzugsfähigen Theil des Ein- 
fommens, in Gleiches gilt binfichtfich des Servifes fünmtlicher 
Dfficiere. (Anh. zur ©. O0. 167.) 

Don dem Solde der Mifitärperfonen, abwärts vom Teldimebel 
oder Wachtmeifter, findet wegen Feiner Art Schulden ein Abzug ftatt.! 

Auf Militächeamte, welche im activen Dienfte ftehen oder zur 
Dispofition geftellt find, desgleichen auf diejenigen, welche penftonixt 
oder auf Wartegeld gefegt find, Teiden Die allgemeinen Beftimmungen 
wegen des abzugsfähigen Theiles wie bei anderen Stantsdienern und 
bezüglich Penfionärs unbedingt Anwendung. (And. z. ©. DO. 160 bis 
162.) Servis bleibt aber auch bei Militärbeamten außer Berechnung.? 

E5 find übrigens die Kequifitionen der Gerichte wegen der 
gegen Militärperfonen verfügten Beihlagnahmen ihres Einfommens 

‚ om Die der betveffenden Nafje vorgefetste Behörde zu richten.’ 
Mobilmahung hebt jeden Abzug, foinohl bei activen Officieven, 

wie bei Militärbeamten auf.‘
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)) Sk a.a.D. ©. 258 8. 37, 
2) Ebif. &.259 Note 2, 
°) Sek giebt S. 261 Note 1 die Ueberficht der betreffenden Behörden, 
*) Cab, D, vom 22. Derember 1817. ©. ©. 1818, 8. 

Nebenbefugniffe. 

a. Des Öläubigers, 

295. Außer den bisher gefchilderten Befugniffen ftehen dem 
Gläubiger einer volfftreibaren Sorderung noch folgende zu: 

a. Die Anfechtung von Rechtshandfungen des Schuldners, wer 
gen Dermögensungulänglichleit besfelben nach näherer Beftimmung 
des feit dem 1. October 1855 gültigen Gefekes! über Diefen Gegen- 
ftand vom 9. Mai de3f. I. (G. ©. 429), während der Dauer der 
gejeglichen Vollftveekbarfeit (8. 10 daf.). Es findet bei der darliber, 
es jet im Wege der Klage oder Einrede abzugebenden Entfcheidung die 
Eigenthümlichfeit ftatt, daß die gefeßfichen Regeln über die Wirkungen 
der Beweife außer Anwendung bleiben und der erfennende Nichter, wie 
in einigen anderen Fällen (oben $. 117), unter Erwägung aller Um- 
fände ımd bei genauer Prüfung alfer beigebvachten Beweife nach feiner 
aus dem Iubegriffe der ftattgehabten Berhandlungen gefchöpften Ueber- 
zengung zu entfcheiden hat, ob ein angetretener Beweis als geführt an- 
zufehen fei oder nicht, oder ob 8 noch eines nothiwendigen Eides be- 
dürfe. Die Gründe der Ueberzeugung find in dem Urteile vollftändig 
onzuführen. Nıv in Anfehung der Befugnig der Parteien zur Eides- 
zufchtebung, fowie der Wirkungen der gefchehenen oder wertweigerten 
Abfeiftung zugefehobener Eide, bewendet e8 bei den gefeglichen Bor: 
fehriften. (8. 17 ebdf.) 

b. Der Gläubiger Tanıı aus jedem unbedingt volfftredbaren 
Erfenntniffe, Vergleiche oder Zahlungsgebote die Eintragung feiner 
Forderung an Capital,” Zinfen und Koften, einfchließlich der Koften 
der Eintragung auf die dem Schuldner zugehörigen Liegenfchaften, 
fofort nach Berlauf der im Erecutionsbefehle beftimmten Frift (oben 
$. 278) bei dem Procefrichter beantragen. Noch vor der Nach- 
fupung des Executionsbefehles fteht ihm zu, mit Weberreichung des 
volfftredbaren Actes unmittelbar bei dem Hppothefenrichter die Ein- 
tragung einer Proteftation zur Erhaltung feines Vorvechtes nachzu- 
fuchen, welche indeg nach drei Monaten von Amtswegen wieder zu
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Döfchen ift, falls nicht in der Zioifchenzeit durch den Procefrichter 
die Eintragung einer fürmlichen Hypothek veranfaßt ift. Kommt es 
noch auf Feftftellung des Forderungsbetrages an oder ift die Hulfe- 
volfftredung nur proviforifh zuläffig (oben 8. 275), fo darf der 
Gläubiger auf denfelben Wegen die vorläufige Eintragung feines 
Rechtes beantragen.’ 

Befigt der Schuldner mehrere Liegenfchaften und will fi) der 
Gläubiger nicht mit Eintragung auf Eine derjelben begnügen, fo darf 
Leßterer nur einen von ihn zu beftimmenden Theil der Forderung 
auf jede oder einzelne davon eintragen Iaffen.* 

') Es find Hierdurch alle entgegenflehenden Beftimmungen aufgehoben, na- 
mentli; das Gefeß vom 26. April 1835. ©. ©. 53, 

2) Nah einem Präj. des D. Trib. 2347. Entfcheid, XXI, 222, find darunter 
nicht blos Geld, fondern auch Forderungen anderer fungibler Sachen begriffen. 

®) Berorbn. vom 4. März 1834 8.22%, Gefeh vom 24. Mai 1853 8.45. 
©. ©. 534. — Da erftere Verordnung Vollfiteckbarkeit zur Eintragung voraus: 
feßt, fo findet nah D, Trib. Bräf. 1619 bei Verurtheilung zu Tünftigen Zeiftungen 
3. B. Alimenten, Feine vorläufige Eintragung ftatt (viel weniger alfo eine definitive). 

#) DBerorbn, vom 4. März 1834 8.23, 

b, Des Schuldners, 

294. Zu den Rechten des Crequirten gehört, anfier der bereits 
ober erwähnten VBorihügung von Einveden, welche, wenn fie Die 
erforderlichen Eigenfchaften an fi) tragen, Die Hülfsvolfftrefung hem- 
men, noch folgende Befugniffe: 

I. Er Tann fpäteftens vierzehn Tage nach dem Eintritte der 
Vollftvedbarkeit der Forderung, welche Feine Wedhfel- oder Alimenten- 
Ichuld ift, nicht aus unerlaubten Handlungen des Schuldners oder 
aus dem Gefchäftsbetriebe eines Handelsmannes, Aheders oder Fabrik: 
befigers ftanmt, wo ferner auch nicht fchon Durch einen vollftredibaren 
Vergleich dem Schuldner eine Zahfungsfrift bewilligt ift, bei Dem Richter 
erfter Inftanz eine Zahlungsftundung beantragen, durch Angabe: 

a. der Umftände, weldhe den Schuldner an der fofortigen Zah- 
fung verhindern, fowie derjenigen, welche ex für Ausjegung 
der Hüffsvollftrefung anzuführen hat; 

b. der Mittel, aus welchen die Zahlung nach dem Ablaufe der 
Stundungsfrift geleiftet werden, Tann; 

ce. der Beweismittel hierfür;
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zugleich auch mit dem Erbieten zur Sicherfteffung dev Forderung des 
Gflänbigers und mit Angabe der Gegenftände, womit Die Sicherheit 
bewirkt werden folf. 

Die Stundung wird extheilt, entweder im Cinverftändniß des 
Gläubigers, "oder nad bilfigem Exrmeffen des Richteramtes auf Täng- 
ftend ein Jahr. VBerlangt der Gläubiger Sicherheit, fo ift fie ent- 
weder durch Fauftpfand binnen drei Viertheilen des Tarwerthes zu lei 
ften oder durch ftädtifche Grundftüce innerhalb der erften Häffte Des 
Werthes, oder durch Tändfiche Grumdftüde innerhalb der erfter zwei 
Drittheile ihres Werthes, mittelft Eintragung oder Berpfändung von 
Hhpothefenforderungen. Exft die wirkliche Beftelfung der Sicherheit 
Ihliegt die weitere Hilfsvoliftvefung aus, auch geht die erlangte 
Stundung verloren, wenn gegen den Schulner andere Gläubiger 
mit Zwangsvolfftrefung worangehei. 

1. Der Schuldner, welcher nicht im Stande ift, feinen Unter 
Halt auf eine feinen Verhältniffen angemeffene Weife zu erwerben, 
fan die Bewilligung einer Competenz — eines nothdürftigen 
Unterhaltes — beantragen, und zwar: 

a. fir fih, feine Ehefrau und feine noch unverforgten Kinder, 
wenn ev fortlaufende Cinfünfte nicht durch Täftigen Vertrag 
erworben hat, fondern aus Stiftungen oder fonft durch Für- 
forge und Freigebigfeit eines Dritten bezieht; 

b. gegen Forderungen feiner Verwandten in auf- und abfteigen- 
der Linie, feiner Gefchwifter, feines Ehegatten während der 
Ehe, fofern e8 nicht dem Gläubiger felhft am nothdürftigen 
Unterhalte fehlen würde, 

Ueber beide vorftehende Nechtswohlthnten wird im Tchleumigen 
(abgefinzten) Verfahren verhandelt und entfchieden. Ansbefondere 
ift zu L ein naher Termin zur Beantivortung des Antrages und 
zugleich zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen, worin alle Be- 
meife von den Parteien für ihre Behauptungen zur Steffe zu brin- 
gen und im Falle des Widerfpruches fofort aufzunehmen find. Gegen 
das Erfenntnig in Stundungsfachen findet Fein Rechtsmittel ftatt; 
in Competenzfachen dagegen Appellation und Nichtigkeitsbefchwerde, 
obwohl ohne auffchiebende Wirkung. 

Gelangt der zur Competenz zugelafjene Schuldner zu befferen 
Vermögensumftänden, fo wird auf Antıag des Öläubigers in dem
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gleichen Verfahren wie über die Eompetenzbetwilfigung felbft verhatt- 
delt und entfchieden. 

(Conenrsordn. von 1855 $, 421 — 439.) 
) Dben 8.279. Eine Ausnahme findet ftatt in Mechfelfahen, wo die Ein: tebe der Zahlung, gemäß ber befonderei Beltimmung der 1.G.D. 1,27, 51 feine Anwendung leidet, twie zufolge Borhardt, A. Wechfelordn, ©, 113, au vom Königl, _ Kammergerichte 1850 geundfägiih angenommen if, 

Befugniffe dritter Betheiligter, 

2%. Die von einem Sorderungsberechtigten auf Grund eines 
volfftvedbaven Actes veranfafte Zwangsvolfftvedfung Tann dritten Per- 
fonen in mehrfacher Hinficht zu einer Einmifhung und Betheifigung 
Gelegenheit geben. 

l. Behauptet Jemand in Bezug auf eine beftimmte bewegliche oder 
unbewegliche Sache, welche Gegenftand der Zwangsvolfftrefung ift (oben $. 282), dafs foldhe ihn sugehöre oder doch ein Recht daran ihm 
zuftehe, womit die eingefeitete Hülfsvolfftrefung nicht zufammen be- 
ftehen fanıt, fo leiden Die Regeln von der Hauptintervention (oben 8. 263) Anwendung. 

1. Behauptet Jemand, daß eine Sadje, welche bei einer Aus- 
Pfändung von dem Gerihtsvolfzieher in Beichlag genommen wird 
oder ift, ihm gehöre, jo foll jener, wenn noch andere befchlag- 
bare Gegenftände vorhanden find, mit deren Beichlagnahme unter 
Sreilaffung der Sache verfahren, fonft aber deven Beichlagnahme 
vollziehen und Den Einfprechenden zur Ausführung feines Rechtes 
on dag Gericht verweilen, davon auch einen Vermerk in feinem Ver- 
zeihniffe machen und an das Gericht Bericht erftatten. Hier ift 
Dann die Snterventionsflage des Dritten aufzunehmen und darüber 
im ordentlichen, oder va Befinden im abgefürzten Berfahren! zu 
verhandeln und zu entfcheiden. Die Zwangsvollftredung in die Sache 
behält aber nicht8deftoiweniger ihren Sortgang, wern der Interventiong- 
anfpruch felbft mit nichts befheinigt worden ift.? 

Il. Hat ein Gläubiger für feine Geloforderung Beichlagnahmen 
ivgend einer Art ausgebracht, fo hindert folches nicht den Zutritt 
anderer Gläubiger, um aus demfelben Gegenftande gleichfalfs ihre 
Befriedigung zu fuchen, wovon dag Nähere theils im Folgenden, 
theils in dem Concursrechte Darzuftelfen fein wird. 

23



354 Befonderer Theil. 8. 296. 

2) Die Ereeut. Verordi. vom 4, März 1834 8. 13 verivies diefe Intervention 
zum fummarifchen Proceß nach der Berovon. vom 1. Juni 1833 Til. 3. Dies ift 
jet der ordentliche Vroceß, jedoch, wie fhon 8.75 der G.D. dief. Tit. verlangt, 
ein befonderes fchleuniges, alfo das abgefürzte Verfahren nad) der Veroron, vom 

21. Juli 1846 8.1. 13, 
2) 8.0. 8 75—77 0.8 24. Titels. Wegen der Anfprüche der Ehefrau des 

Schuldners auf die demfelben abgepfändeten Sachen ift hier auf as WEN. I, 

1, 206. 208. 213. 314—317 veriviefen. Es find nun auch bie Beftinmungen der 

Sonsursordn, 8.88 — 94 zu beachten, 

Bufammentreffen mehrerer Gläubiger hinfichtlich eines und des nämlichen 
Gegenftandes der Zwmangsvoliftrefung. 

a. Bei beweglihen Sachen und Forderungen. 
(Eoncursorbn. $. 362— 376.) 

296. Hat ein Gläubiger bewegliche Sachen feines Schuldners 

duch Auspfandung in Befchlag genommen, fo fann jeder andere 

zu einer ebenfolhen Zwangsvollftrefung berechtigte Gläubiger noch 

bis dahin, wo der Exftere Zahlung erhalten hat, aus derfelden Sache 

oder ihrem Exlöfe Befriedigung fuchen. Desgleichen küniten andere 

Gläubiger noch der Einflagung einer Forderung ihres gemeinfchaft- 

lichen Schuldners, wozu bereits ein Gläubiger vom Gericht ermächtigt 
worden ift (oben 8.286), gegen den Berpflichteten beitreten, infofern 

fie eine Bolfftveefbarkeit ihrer Anfpriche nachweifen, den Betrag Der- 

felben und das etwaige Vorrecht Derfelben angeben. Die Einflagung 

wird hiernächft Durch einen gemeinfchaftlich gewählten, fonft vom Ge- 

richt ernannten Bevollmächtigten bewirkt oder fortgefegt und nöthigen- 

fols mit gerichtlicher Niederlegung der erlangten Zahlungen oder 

des Erlöfes dev Sachen verfahren. 

Ergiebt fi die Unzulänglichteit des Erlöfes der Sade oder 
Vorderung, fo ift derfelbe zur gerichtlichen Verwahrung zu ziehen 

und von Amtswegen ein Vertheilungs- und Prioritätsverfahren ein- 

zuleiten, Dejjen Eigenheiten bei dem Concursrechte darzuftellen find. 

Macht Jemand an einer Sache oder Forderung die Rechte eines“ 

Vouftpfondes geltend, fo fteht folches an und für fich der Befchlag- 

nahme und Berfilberung des Gegenftandes auf Antrag und zu Gun- 
ften anderer Gläubiger nicht entgegen, obwohl unter Vorbehalt des 

Rechtes eines folhen Pfandgläubigers auf Befriedigung vor allen 
anderen. Wird aber deffen Necht von den übrigen Gläubigern be
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ftritten, fo muß jenes in einer befonderen Snterventiondflage aus- 
geführt und von dem Gerichte, wenn folches noch erfordertich ift, eine 
Srift Dazu gefest werden, widrigenfalls auf den Anfpruch des angeb- 
Tichen Pfandgläubigers Feine weitere KRüdficht genommen wird. 

b. Bei dem Befhlag von Einkünften. 

297. Sind gewiffe Cinfünfte des Schuldners in Befchlag ge- 
nommen, fo werden zwei Fälle unterfchieden. 

I. Handelt e8 fi) um Befoldungen oder andere an die Perfon 
des Schuldners gebundene fortlaufende Einkünfte, welche von meh- 
veren Gläubigern im Wege der Ziwangsvolfftvedung in Beichlag ge: 
nommen find, fo müfjen fie gerichtlich, und zwar alljährlich mit dem 
Ablaufe des Kalenderjahres, nach Eingang der Ießten Hebung ver- 
theilt werden. Hierbei werden 1. Diejenigen Forderungen, welchen 
öufolge der Concmrsorduung ein Vorzugsrecht zufteht, unter Berüd- 
fihtigung der Grundfäße des Prioritätsverfahrens (Abfehn. 4.) vor- 
zugsweife befriedigt. Demnächft Fomımen 2. die vor der erften Be- 
Ihlagnahıne entftandenen zur Hebung; aus den Einkünften des eriten 
Iahres aber nur die Gläubiger, welche Die exfte Befchlagnahme aug- 
gebracht Haben. Die Einfünfte jedes folgenden Jahres werden unter 
diejenigen vertheift, welche die erfte Beichlagnahme ausgebracht haben 
und während des vorhergehenden Sahres ebenfalls Beichlag ausge 
bracht Haben oder felbigent beigetreten find. Erft nad) deren alfer Be- 
friedigung gefangen 3. die nad) der erften Beichlagnahme entftandenen 
Forderungen zur Hebung, wobei derjenige Gläubiger, welcher der 
Beichlagnahme früher beigetreten ift, Die fpäter beigetretenen aus- 
hließt. Mehrere am nömlihen Tage heigetretene Haben gleiche 
Rechte, 

Unter den Gfeichberechtigten findet die Bertheilung nad) Ber: 
hältnig der Borderungsbeträge ftatt. 

Das Theilungs- und eitwaige Prioritätsverfahren ift Dasfelbe, 
wie da8 im vorigen Paragraphen angezeigte und bei dem Concurg- 
vechte barzuftellen. (Concursordn. 8. 377— 381.) 

1. ft einer Befchlagnahme der Einkünfte eines Grund- 
ftüdes, Berg- oder Hütteneigenthumg, einer Schiffsmühle oder 
Gerechtigfeit mit der Eigenfhaft umbewweglicher Sachen, oder einer 

23*
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Sequeftration derfelben Statt gegeben, fo wird ein Nechtstag zur 
Regelung der Nevenuenvertheilung vor einem Commiffer anberaumt 
und hierzu der betreibende Gläubiger mit den aus dem Hypothefen- 
buche erfichtlichen Nenlgläubigern von befanntem Aufenthafte unter 
der Warnung vorgeladen, daß der Ausbleibende die auf Grund der 
vorzunehmenden Negulivung erfolgenden Zahlungen nicht anfechten 
Tünne. Der Commiffar vernimmt die Erfeheinenden mit ihren An- 
Iprücden und entwirft nötigenfalls mit Zuziehung eines Rechnungs- 
verftändigen den Plan zur Vertheilung, Hört Die Snterefjenten und 
vermerkt die unter ihnen entftehenden Streitigfeiten bei den betreffen- 
den Poften. Das Gericht erläßt darauf die entfprechenden Zahlungs- 
anmeifungen für den Verwalter der Einkünfte, dergeftalt, daß Die 
unftreitigen unmittelbar an die Gläubiger erfolgen, die ftveitigen aber, 
imgleihen die für unbefannte Gläubiger auszuwerfenden Beträge, 
al8 Specialmaffen in gerichtliche Verwahrung genommen werden. 

Das weitere Verfahren ift dasfelbe, wie es im nächtfolgenden 
Abfchnitte rücfichtlich der Kaufgeldervertheilung bei Ziwangsverfteige- 
rungen (8. 309) vermerkt werden muf. 

Der nad Befriedigung der Nealgläubiger etwa verbleibende 
Meberfchuß gelangt zur Kaufgeldermaffe, wenn eine Zwangsverfteige- 
rung des Orumdftüces angeordnet ift, fonft zur Vertheilung unter 
die perfönlichen Gläubiger, weldhe die Einkünfte in Beichlag genom- 
men haben. Iit der Betrag dazu unzureichend, fo ift das im 8.296 
bemerkte Vertheilungs- und Nangverfahren einzuleiten. (Concnsordn. 
$. 382. 416 — 420.)
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Dritter Abfchnitt. 

Subhaftationsprocen. 

©.9. 1,52. Suöhaft. Berorbn, vom 4. März 1834. ©. ©. 39. (Dazu Erefinger, bie Ber- 
srönungen Über bie Exec. Breölau 1834. Heft 2 u. 3.) Inftruction vom 8. Mai 1841, 
Iuft. Min. BI. 171. u. viele einzelne Verorbnungen. Eine Zufammenftellung der Grund- 
füge des D. Trib. über das Subhaft. Verfahren |. im Iuft. Min. Bl. von 1853, 101; 
fobann Serb, Sriebenshurg, das Subhaft. und Kaufgelverbelegungsverf. Breslau 1855, 
M. Delius, das Verfahren in Subhaft. Sadhen. Berlin 1856. 

298. Cine Subhaftation, beftehend in einem gerichtlichen Ver: 
feigerungs- und Zufchlagsverfahren Fann überhaupt nur vorkommen! 
bei Grundftüden, bei Schiffen, zu deren DBerpfändung die Natural: 
Übergabe an den Glänbiger nicht erforberlich ift;? bei Öerechtigfeiten, 
welden das Gefeg die Eigenfchaft einer unbeweglichen Sache bei- 
legt,’ wozu im Befonderen das Bergwerf- Eigentum, fotvie einzelne 
Antheile daran und Kuge,‘ desgleichen gewwiffe für fich beftehende 
Gerechtigfeiten gehören;° foweit überall eine Veräußerung im Ganzen 
oder auch zu einzelnen Theilen gefetlich ftatthaft ift.s 

Der zuftändige Richter ift allein derjenige, deffen Gerichtsbarkeit 
die Sache untergeben ift. Liegt fie in mehreren inländifchen Spren- 
geln, fo folgen die Zubehörftide dem Hauptgute;” außerdem Yanıı 
für fie ein gemeinfamer Gerichtsftand des Zufammenhanges nad) 
obigen Regeln (8. 39) beftimmt werben. Liegt fie zum Theil im 
Auslande, fo befchränft fich das Verfahren auf die infändifdhen Stüde, 
wenn nicht von Geiten der ausländifchen Stantsgewalt die Mit- 
verfteigerung der dortigen Stüde dem preußifchen Richter über- 
toffen wird.” — Die Verfteigerung der Schiffe gehört wor den per- 
fönlichen Richter des Eigenthümers, bezüglich an das für ihn zuftändige 
Handelsgericht, wenn ein folches befteht; auch Faun fie dem Orts- 
gerichte, wo das Schiff fich befindet, überteagen werden.’ 

Hinfihtlich des Grundes und der Form des Verfahrens ift die 
Verfteigerung entiyeder eine freiwilfige, welche auf den Antrag des 
Eigenthümers eingeleitet wird; oder eine nothiwendige, welche gegen 
ihn don einem Dazu Berechtigten veranlagt wird, und zwar entweder 
im Wege der Zwangsvoliftreedung oder auf Antrag eines Miteigen- 
thümerd wider den anderen. 

Das weientliche Erforderniß und Kennzeichen einer nothwendi- 
gen Verfteigerung ift die Erlaffung eines Zufchlag- Erfenntniffes.
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Einen leitenden Grundgedanken in der Anordnung de8 Verfahrens 
wird man nur mühjam und nıglos erkennen! 

’) Berorbn. vom 4, März 1834 8.1. Damit ift der galfder 1.G.D. 8.4, 
bief. Tit. aufgehoben. 

2) Bol. & 9. 1,20, 300. Es find infonderheit alle zur Fradhtfhiffahrt die: 
nende See und Stromfhiffe. Dal. Einführ. Gefeb zur Consursordn, vom 8. Mai 
1855 Art. XVI ©. ©. 317. 

2) Vgl... 1,2,8 u. 20,394. SHypoth, Oron. I, 12. 

UN. 1,16,253. Berordn. vom 2. Januar 1849 8.13. 

°) Es gehören dahin die Superficies (V Ergänz. zur ©. OD. IX, 29), Ayo: 
ihefergerechtigfeiten, weldhe vor dem Gefeß vom 2. November 1810 verliehen find; 
Behent- und Fifchereigerechtigfeiten; eigenvs foliirte Praftationen aus gutöherrlich- 
bäuerlichen Berhäftniffen und neh nicht abgelöfete erbfiche Gewerbeberechtigungen 
(Sriedensburg ©. 2); gewiffe ablösbare Nealberechtigungen in ber Provinz Weft 
dhalen. Gefek vom 10, April 1841. ©. ©. 76. Aud) Schiffsmühlen von dauern- 
dev Berechtigung. Vgl. Concursoron. 8. 63 und Refrript vom 3. September 1842, 
Suf. Min. BL. 303, 

°% Ausgefäloffen bleiben alfo Sachen extra commercium, 3. ®. Begräbniß- 
pläße. Cab. D. vom 26. October 1840. ©. ©. 340. Daß aber trennbare oder 
fett nur ibeelle Theile einer Sache zur Berfleigerung Fommen Fönnen, unterliegt 
keinem Bedenken. Die rechtlichen Grundfäße bei Miteigenthumsverhältniffen find 
in Bornemanns Givileeht IV, ©. 14 ff. (S. 20 Ausg. 1) ausgeführt. 

7)0®.D.8.9 die, Ti. Es Tann aber auch der befondere Berfauf der Pers 
tinenz bei deren Richter beantragt werden. Arg. ©. D. I, 50, 662. 

®) Bol. V Ergänz. ©. 348. Die Zufäffigkeit der Annahme eines ausländi- 
fen Auftrages Hat die Praxis für fh; z.B. im Begixk des Appellationsgerichtes 
zu Naumburg. 

°) DBgl. wegen der Handelögerichte Gefeß vom 3. April 1847 8.207. ©. ©. 
186. und Coneursoron. 271. Webrigens giebt cs für Srachtichiffe Fein befonveres 
binglihes Forum. , 

10) Der Grundgedanfe der G.D. war, den Betheiligten zu einem möglichft 
vortheilhaften Verkauf ohne Uebereilung behilflich zu fein. Die neueren Anorde 
nungen haben wieder mehr der Ungeduld des öffentlichen Erepites Redinung tra= 
gen wollen, unter gemeffener Beachtung beftchender Nealvechte. 

J. Mothwendige Snbhaflation. 

Sälle derfelben, 

299. Ein öffentlicher Zwangsverfauf von Liegenfchaften oder 
vehtlih ihnen gleichftehenden Sachen findet nach der Subhaftations- 
verordnung vom 4. März 1834 $.2 ftatt: 

I. im Wege der Hüffswollftreefung (oben $. 288), ausgenommen 
wegen Unterfuchungs- und eigentlichen Procefkoften,' und vegel-
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mäßig auch nicht wegen Geldbußen und Stvafen;? e8 fei in einer 
bei dem Nichter des BVerlaufsgegenftandes felbft anhängigen 
Streitfache oder auf Erfuchen eines darin zuftindigen Richters 
oder jeldit einer Verwaltungs- oder Corporationsbehörde, ver- 
möge der ihr zuftändigen Bolfftveefungsbefugniffe;? 

I. im Concfe und erbichaftlichen Liquidationsproceffe nach den 
im vierten Abfchnitte anzugebenden näheren Beftimmungen; 

IM. auf den Antrag des Beneficialerben, der diefe Eigenfchaft durch 
ein Zengniß des Nachlaßrichters darthut;* endlich 

IV. auf Antrag eines Miteigenthümers,° gegen die übrigen, falle 
nicht alfe darüber einverftanden find, daß eine freiwillige Ver- 
fteigerung erfolge. 

Selbftoerftändliche und mehrfach ausgefprochene Bedingung ift it 
allen Fällen, daß derjenige, deffen Kiegenfchaft vergantet werden foll, 
fi im wirklichen Befige derfelben befindet und daß, fofern fein oder 
feines Erblaffers Eigenthum no nicht ans dem Hhpothefenbuche 
erhellet, jelbiges wenigftens durch einen geeigneten vechtsgüftigen Titel 
erworben fei, fo daß mit dem Ausgebot der Liegenfchaft zugleich das 
Aufgebot der Renlprätendenten erfolgen fan.‘ 

1) Erin, Oron. $. 622. Nefer. vom 18. Mai 1816. Jahırh. VII, 34. Aber 
der beim Gegner zu Teiftende Erfah ift darunter nicht Begriffen. Auch giebt jede 
Koftenforberung einen Titel zum Pfandeeht (Gef. v. 10. Mai 1851 8. 15 ©. 631) 
und Feinenfalls Tann ein beitter Befiger die Subhaftation wegen des Grundes der 
Borberung ablehnen. 

2) Die Bollftrefung ift Hier nur unter gewiffen Vorausfeßungen bei Zoll und 
Steuerdefraudationen und Holgdiebftähfen vorbehalten. ©, die V Ergänz. VIII, 350. 

?) ©. deshalb fchon oben $. 273 und wegen des Verfahrens der Beriwaltungs- 
behörben vorzüglich Verordn, vom 30. Juli 1853. ©. ©. 909 8.34. Eine befon- 
dere Befuguiß zur Beantragung der Subhaftation fleht den Tandfdhaftlichen Credit: 
Suftituten wegen vücdftändiger Bfandbriefjinfen zu. Cab. DO, vom 14. Febr, 1829. 

©. ©. 22, Berorbn. vom 25. Juni 1835 8.38. ©. ©, 101. Cab. Diöre. vom 
19. März 1836. ©. ©. 168. Einf. Gef. zur Eoncursoron. Art, XV. Desgleichen 
den Ortöobrigkeiten, wenn ber Cigenthümer eines verfallenen oder baufülligen Ger 
bäudes die auferlegte Herftellung nicht bewirkt, 8%, N, 1,8, 38. 62, 

*) Bl. Berordn. vom 28. März 1840. ©. ©. 103, 
5) Darunter gehört auch twieder der Fall einer Concurrenz mehrerer Bene 

fietaferben, als Miteigenihümer betrachte. Bol. Frievensburg 9.9 mit Bezug auf 
die Meferipte vom 10. October und 19. December 1834. V Exrgänz. IX, 853 (357). 
©. auch Refer. vom 10, November 1836, Sahıh. XLVII, 465, 

6) Bol, Cab. D, vom 9. Mai 1839. ©, &. 163,
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Befondere Bedingungen ber Vergantung im Wege der Swangs: 
vollfitefung. 

300. Im Wege der Imangsvolfftredung Fanır von dem Rid- 
ter der Etreitfache eine Vergantung nicht eher verfügt und bezüglich 
der Richter Der gelegenen Sache nicht eher darum exrfucht werben, 
bevor nicht an den Schuldner, deffen Liegenfchaft in Anfpruch ge- 
nommen wird umd gegen welchen ein volfftveefharer Act vorliegt, ein 
Zahlungsbefehl. ergangen ift, den betreibenden berechtigten Gläubiger 
binnen vier Wochen zu befriedigen, widrigenfalls die Tare und Sub- 
haftation der namentlich zu dezeichnenden Liegenfchaften eingeleitet 
werden würde. 

Dem Schuldner und Befiter fteht aladann noch zu, feine Ein- 
wendungen gegen die Zuläffigfeit der Dergantung vorzutragen,? na- 
mentlih aber im Laufe der Zahlungsfrift nachzuweifen, daß die Ein- 
Tünfte des bezeichneten Grundftüces nad) Abzug der Wirthfchaftsfoften, 
Reallaften und fänmmtlicher Shpothefzinfen zu einer Tilgung der Schuld 
binnen Sahresfrift ausreichen, in melden Falle der Gläubiger fi) 
mit Beichlagnahme der Einfünfte oder nah Wahl mit Sequeftration 
des Grundftüdes begnügen muß. 

Kommen dergleichen Einveden nicht vor, oder find fie erledigt, 
To bedarf e8 immer eines neuen beftimmmten Antrages auf Ziwangs- 
verfteigerung von Seiten des berechtigten Gläubigers, dem aber bier- 
nächft noch andere zum Zwangsverfahren Berechtigte beitreten Fönnen.* 

Haften für eine Forderung mehrere Liegenfchaften, fo darf der 
Richter unter Abwägung der Werthsverhältniffe vorerft nur ein oder 
das andere Grundftück zur Vergantung ftellen, wenn aus den Er- 
löfe des- oder derfelben mit großer Wahrfcheinlichkeit die Befriedi- 
gung des betreibenden Gläubigers zu erwarten fteht.’ 

Befindet fich dermalen ein Dritter im Defite der Liegenfchaft 
oder einer Barcelfe, welhe zum Derfaufe ausgefteflt werden fol, fo 
Tann gegen ihn auf Grund deg nämlichen wollftrebaren Actes und 
Zahlungsbefehles num dann die Vergantung vollzogen werden, wenn 
entweder die Uebertragung auf den Dritten erft ftattgefunden Hat, 
nachdem die Sache durch eine dingliche Klage im Streite befangen 
worden war, oder auch, nachdem dag volfftvebare Forderungsrecht 
de3 Gläubigers auf die Sahe im Shpothefenbuche (oben 8. 293) 
eingetvagen worden Iar.®
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’) Erecutionsveroron, vom 4. März 1834 $.5 und Gefeh som 20, Mär 

1854 8.15. ©. ©. 115. Daß diefer Bafjlungsbefehl erlaffen worben, hat Der res 
quiritende Richter zu vertreten. Der Requirivte hat dafür Feine Verantwortung. Es 
foll auch nad} dem Refer. vom 9. December 1839. Sahıb. LIV, 396 die Requifition 
erit nadı dem Zahlungsbefehle erlaffen werden. Wird die Vergantung von anderen 
Behörden nacdhgefucht, fo Fommt «8 auf einen tchterlichen Sahlungsbefehl nicht an 
und der Richter der gelegenen Sache Hat danad) nicht zu fragen. Sedo, Bat ein 
Minifteriafrefeript von 5. März 1838, Zuft, Min. BI. 1839, 377 für die Fülle des 
2.9. 1,8, 38.62 vorgefchrieben, daß ber Richter fi) eine zuvor erfaffene Auf 
forderung ber Drisobrigfeit zum Wiederaufbau nachweifen Yaffen und danı felbft 
den gewöhnlichen Zahlungsbefehl noch erlaffen folle, Das Natürlichfte wäre wohl, 
dem ESubhaftationsrichter felöft in allen Füllen den Erlag des Zahlungsbefchles 
au überweifen, 

2) Eine ausfchliegende Feift ift dafür im Allgemeinen nit vorgefehrieben, 
©. indeß die folgende Note 6 und wegen ber Stundungsanträge oben $, 281. 

°) Erecut. Don. vom 4. März 1834 8. 24. 
) Die Aohäfionsbefugnig des Dritten, telcher au) feinerfeits den Bwange- 

verfanf unmittelbar beanteagen Fönnte, verfteht fich wie bei anderen Bollftrerfungs: 
arten von felbi. Nach einer Entfcheid. des DO. Trib, vom 29, März 1852. Zuft, 
Min. 3. 1853 ©. 106— 108. 113 muß ein folder Beitritt dem Subhaftaten be- 
fannt gemacht werden, twidrigenfalld daraus eine Nihtigfeit wegen vechtegeund- 
fäslicher Verlegung entftehen Tann, 

°) Erf. 8.12. ©. au &.M. 1,20, 201 ff. Nefer. vom 23, März 1810. 
Patthis X, 115. 

8.2.1249. Refer. vom 19. Februar 1819, vom 28, Suli 1837 und 
vom 3. Noveniber 1839, 

A. Regelmäßiges Verfahren. 

Einleitung des Subhaftationsproceffes. 

301. Das Gantverfahren (oder der Subhaftationsprocek) wird 
durch eine Verfügung eröffnet, welche entweder jolhes ausdrücklich 
erklärt oder eine darauf zielende Anordrung trifft, infonderheit Die 
Abfhägung der Sache, imgleihen einen Vermerk in dem Hhpothefen- 
buche von Arntsiwegen verordnet, „daß die Subhaftation verfügt fei, 
hiernach aber alfe fpäteren Verfügungen des Befiters den bis dahin? 
eingetragenen Gläubigern unnachtheilig fein folfen." 

Der Antragftelfer hat einen Koftenvorfchuß, welchen das Gericht 
ohne weitere Beichränfung feftfeßt, zu Ieiften.? 

Die Aufnahme der Tare gefchieht in der Regel durch geprüfte 
und vereidete Taratoven unter Leitung eines Gerichtscommiffarius 
mit Beobachtung der Tarordnung jeder Provinz und nach) vorgängiger
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Benachrichtigung des Befigers fowwie dev eingetragenen Gläubiger; 
ausnahmsweife: 

bei adlichen Gütern, in Provinzen, wo ein Creditverein errichtet 
ift, wenn fie fih nur zu einer Bepfandbriefung eignen, dc) 
das Yandfchaftfiche Collegium, und 

bei Grumdftücen alfer Art, deren Werth nach dem Hhpothefen- 
buche oder fonftigen unverbächtigen Angaben den Betrag von 
500 Thlen, nicht überfteigt, durch die Dorfgerichtsfeute oder 
durch zwei Wirthe des Ortes der Lage oder eines benachbar- 
ten Ortes, in Städten durch fachkundige Bewohner, e8 wäre 
denn, Daß geeignete Perfonen fich nicht vorfinden oder alle 
Betheiligten eine gerichtliche Taxe verlangen. 

Zwed der Aihätung ift, den Kaufluftigen zu einer ungefähren 
Richtfhnur zu dienen, jedoch ohne alfe Gewährsfeiftung von Seiten 
des Antragftellers oder des Gerichtes, desgleichen zur Grundlage 
wegen der anzumendenden Formen und für die Zufchlagsertheilung 
in gewifjen Fälfen” Nur der gänzfiche Mangel einer Taxe bewirkt 
eine Nichtigkeit des Verfahrens. 

Erinnerungen dagegen Fönnen behufs etwaiger Berichtigungen 
fowohl von dem Befiter, als au) von dem Antragfteller und von 
Ranffuftigen bis vier Wochen vor dem Bietungstermine gemacht wer- 
den; fpätere Erinnerungen werden zwar aufgenommen und im Ver- 
Taufstermine mitgetheilt, bleiben jedodh ohne Berichtigung. 

!) Sn einem Präjudiz des D. Teib. vom 19. October 1838 Nr. 558 ift die 
Anoronung der Taranfnahıme als Beginn des Gubhaflationsverfahrens in Betreff 
der hierin ftatthabenden Nichtigkeitsbefäjwerde bezeichnet, wenn auch nur beifäufig. 

2) Der Antragfteller felbft, wenn ex zu ben bisher eingetragenen Gläubigern 
nicht gehört, muß fi daher noch in anderer Met, too möglich auch duch Ein 
tragung fichern. 

®) ©&efeh von 9. Mai 1854 Art. 1, ©. ©. 273. Inwiefern Koftenfreifeit 
füge, darüber |. Koch, Eiv. Broc. $. 307. 

9 6.8. 8 17-23 dief. Tit, und 1,6, 3— 11. 
5) 6.9. $.14—17 8. Til. Bei dem Bofenfchen und Weftpreußifchen Creit- 

vereine werben nur bie bepfandbrieften Güter duch die Landfchaft gefchäßt, bie an- 
deren durch einen Sperialcommiffar der Bofener Generalcommiffien. Cab. DO. vom 
1. Juli 1834. ©. ©. 88,, vom 29. November 1835. ©. ©. 293. und v. 3, Sep: 
tember 1847. ©. ©. 1848. ©. 17. 

% Anh. zur ©. D. 437. Gefeh won 15, Juni 1840, ©, ©, 131. Refeript 
vom 14. April 1841. Zu. Min, 3. 152,
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7 ©.09. 8.11.12. 48 dief. Cit, 
ER. 1,11,348. Dedar, vom 6. April 1839 Art. 2, 
») 9. 8.26.27 bief. Ti. Subhaft. Verorbn, vom 4, März 1834 8.5. 

Deffentlihes Ausgebot. 

302. Auf die Zare folgt die Anfegung eines icitationstermines, 
Beträgt der Tariverth bis 5000 Thle. incl, fo wird der Termin 
auf drei Monate, beträgt er über 5000 Thle., auf fee Monate 
angefegt.! Die Bekanntmachung des Licitationstermines erfolgt iwe- 
fentlih Dur) das Subhaftationspatent, fowie durch Benachrichtigung 
der hiernach bezeichneten Intereffenten. Ienes enthält: 

eine genaue Bezeichnung? des Gegenftandes mit Angabe der ZTare; 
die Angabe, wo Hhpothefenfchein und Bedingungen einzufehen find; 
Tag (nnd Stunde) nebft Ort der Licitation; 

nebenbei: 

öffentliche VBorladung desjenigen Subhaftations-Intereffenten, def- 
fen Aufenthalt jeßt unbefannt ift;? 

ein Aufgebot dev Realprätendenten, deren Nechte einer Eintragung 
in das Hhpothefenbuch bedürfen, fofern nämlich dag SHhpothefen- 
buch rücfihtlich der zum Verkaufe gefteliten Liegenfchaft no 
nicht in Ordnung gebracht oder der Befigtitel für den Befiger, 
gegen welden da8 Verfahren eröffnet ift, noch nicht berich- 
tigt ift;* 

endlich: . 
die Befanntmahung, daß Diejenigen Gläubiger, welche iwegen 

einer and dem Hhpothefenbuche nicht exfichtlichen Realforderung 
Befriedigung fuchen, fi mit ihren Anfpruche bei dem Ge- 
richte zu melden haben. 

Die Befanntmachung des Subhaftationspatentes gejchieht bei einem 
Zarwerthe Bis 50 Thle. einfchlielich blos Durch Aushang an Gerichts- 
ftellfe und an der für öffentliche Bekanntmachungen beftinmten Stelfe 
der Ortsgemeinde; beträgt ev über 50 bis 500 Thlr. einfchließlich, 
To erfolgt neben dem Aushang an Gerichtsftelfe die einmalige Ein- 
rüdung in den Anzeiger des Negierungs-Nmtsblattes, bei höheren 
Werthen aber die Eimüdung von Monat zu Monat in den Anzeiger 
des Regierungs-Arntsblattes und bei eingm Tarmwerthe über 5000 Thlr. 
nod) in eine inländifche. Zeitung.
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Wefentlich ift, Daß feit dem erften Erfcheinen des Berfaufs- 
Ausgebotes im Anzeiger bezüglich in der Zeitung die Frift der drei 
oder fechs Monate bis zum Bietungstage verlaufen.” 

Befondere Benachrichtigungen find an den Betreibenden, den 
Befiger und an Die aus dem Hhpothefenbuche erfichtfichen Neal- 
Sntereffenten unter Ueberfendung einer Abjchrift des Subhaftations- 
patentes zu erlaffen? Nebenher follen auch Kaffen und Anftalten, 
welhen das Grundftic zu den im $. 4T—49 der Eoncursordnung 
bezeichneten Abgaben und Leiftungen verpflichtet ift, eine Abfehrift 
des Subhaftationspatentes zugeftelft erhalten, wietwohl ohne Präjudiz.? 

) 89.829 dief. Til. Subhafl, Beroron, vom 4. März 1834 8.6—8, 
Eonsursoron. $. 384. 

2) Darauf beziehen fih die Referipte von 3, November 1837 und 17. März 
1841. ©. au Striethorft, Archiv XI, 171. 

°) Ohne weiteres Präjudiz, nach 8.9 ber Subhaft, Berordn, vom 4. Mär; 
1834, woburd Ant. 401. 403 aufgehoben ift, 

4) Das Unterhleiben diefes Aufgebotes, wo es nöthig war (vgl. fon oben 
$. 230), ficht nach einer Entfcheid. des DO. Trib. vom 7. Suli 1854 den Zufchlnge 
tehtögrundfäglic entgegen. Entfcheid. XXVIIL, 207. 

%) oneursordn, $. 384. 
9 Subhaft. Berorbn, vom 4. März 1834 $.8 und vom 2, December 1837. 

©. ©. 219 81-5. Gefeß vom 21. Desember 1849. ©. ©. 441. Wegen Bes 
flimmung ver Friften auf Grund ber Tare, ivenn mehrere Grumdftürfe ausgeboten 
werden, vgl, D, Teib. Entfcheid. vom 10, October 1846 mit Präjudiz 1789 und 
Entfcheid. vom 3. November 1852. Zuftl. Min. Bl. 1853 ©. 106. 

)8%81,11,348. ©09. 8.31 dief. Tit. Anh. MER, 8.D. 
8.400. D. Trib, Präjudiz 641 von 1839, ' 

°) Subhaft. Verorn, vom 4. März 1834 8.9. Die Unterlaffung gewährt 
demjenigen, welcher übergangen worden, einen Nichtigfeitsgrund. DO. Trib. Bräjud. 
52. Man kann fie wohl ale tehtsgrundfäglichen Berftoß auffaffen. Andere auf 
die Benadrichtigung der Subhaftationg-Intereffenten bezügliche Entfeheidungen f. bei 
Vriedensburg 8, 22, 

9) oneursordn, $. 384. 

Verhandlungen im Verfleigerungs: oder Dietungstermine, 

303. In dem Bietungstermine hat der beauftragte Nichter 
vorab mit dem Antragfteller die befonderen Berkaufsbedingungen zu 
verabreden, fofern folhes nicht fehon feüher gefchehen fein folfte, auch 
bie übrigen Inteveffenten mit ihren DBemerfungen darüber zu Hören; 
außerdem aber Die gefeklichen Bedingungen zum Grunde zu legen.?
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Demnächft werden Gebote angenommen und im Protofoll ver- 
merft, wobei e& Feines befonderen Protofolfführers bedaf 

Vom Mitbieten bleiben ausgefchloffen: 
der Richter und etwaige Protofoffführer;* 
der Befiger einer im Wege der Zwangspollftvefung zum Ber 

faufe geftelften Liegenfchaft, wenn er nicht fofort banre Zah: 
fung Teiftet;° 

Perfonen, deren Zahlungsfähigfeit einer der Gantbetheiligten be- 
ftreitet, wenn fie nicht für den zehnten Theil der Taxe fofort 
Sicherheit mit baarem Gelde oder inländifchen öffentlichen 
Papieren nach dent Courswerthe Teiften, oder mit einer für 
fie auf der Liegenfchaft innerhatb des ZTarwerthes eingetragenen 
Torderung, unter Beibringung des urkumdlichen Titels, 

Im Uebrigen bleibt freie Eoneurrenz verfügungs- und befiß- 
fühiger Perfonen und ein Abhalten davon Tann unter den Vorans- 
feßungen des Strafgefegbucdhes 8. 270 frafbar machen, wenngleich 
das Verfahren felbft dadurd) nicht aufgehalten oder nichtig wird.’ 

Nach fehs Uhr Abends dürfen feine neuen Bieter annoch zu= 
gelaffen werden. Unter den bisherigen aber wird das Bieten fo 
lange fortgefeßt oder offengelaffen, bis auf erfolgten Aufruf oder 
nad) Befanutmahung des Ietten Gebotes ein Mehrgebot nicht mehr 
gemacht wird.? 

Sit bis jechs Uhr gar fein Gebot abgegeben, jo werden die 
Arten auf Koften des Antragftellerg veponirt, falls er nicht die Fort- 
feßung des Verfahrens verlangt.’ 

BIN ein zum Vorfaufe Derechtigter davon Gebraud, machen, 
fo muß er foldes noch im Bietungstermine felöft erklären. 

Ieder Bieter bleibt vermöge fillfchweigender Vorausfegung an 
fein Gebot, dem er auch Bedingungen beifügen Tann," folange ge- 
bunden, bis er überboten wird; der Lebtbietende his zur Erklärung 
der antvefenden Intereffenten, wofern er fi) nicht Die vorherige Zurück 
nahme ausdrüdtich noch vorbehalten Hätte. 

Unbekannte dingliche Anfprüche, welhe in Folge des Aufgebotes 
angemeldet werden, e8 fei mit oder ohne nähere Befcheinigung, mwer- 
den einfach protofolfirt. 

) 0.9.28 dief. Tit. Bol. Briedenshurg $, 28, 
>) E83 find diefe: der Berfauf gefhicht in Baufh und Bogen, ohne Ber
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frelung der Tare. ER. 111,344 ©.D. 8.12 dief, Tit. Durch den Zufchlag 
geht Eigenthum, Nugung, Gefahr und Laft auf den Käufer über. ER, $. 342 
0.0.9. ©.D.$.61. Das Kaufgeld wird mit einem Drittheile am Tage ber 
Eröffnung des Zufchlagsbefcheides in gerichtliche Verwahrung gezahlt, das Mebrige 
am Tage der Kaufgelverbelegung. ©. D. $. 52 d. Tit. Die Koften des Zufchlags- 
Erfenniniffes und der auf Grund desfelben zu erlaffenden Verfügungen, ausfchlie- 
Ü der zue Kaufgelderhelegung gehörigen, trägt der Käufer, während bie vorher: 
gehenden den Kaufgeldern abgezogen werben. Subhaft. Vererdn. vom 4. Mir 
1834 8.18. Bol. Gefeb vom 9. Mai 1854 Art. 12. ©. 278. 

°) Es ift das Verfahren alten Stiles. Alfo Anh. 8.2 no in Geltung. 
URL 11,22. 
7) %9.1,20,42. Bol. D, Trib. Entfcheid. vom 14. Mai 1850. Juft, Min, 

21. 1853, 116. Die erfihienenen Intereffenten Fönnen jedod die Bedingung erz 
Taffen, Entfcheib. von 7. December 1851. 

% Subhaft, Beroron. vom 4. März 1834 8.11. Die Praris des D. Trib, 
hinfichtlich diefes Punktes ift Dargeftellt von Friedensburg $. 24. 

?) PBlenarpräjudiz 1026 vom 16. August 1841. Entjcheid. VIL 114. Weber 
den Entfhädigungsanfprud; an den, welder auf folgem Mege ben Bufehlag er 
langt hat, |. Präjud. 2494. Entfceid. XXVI, 246. Bol. Präjud. 2532, 

2) ©. 9. 8.37 dief. Tit. Subhaft, Berorbn. vom 4. März 1834 8.10. 1eber 
den Begriff eines neuen Vieters, fowie über die efiva dennod) mögliche Zulafs 
fung eines folchen, wenn fänmtliche Intereffenten einivilfigen, wozu aber nach dem 
Gefege auch die bisherigen Bieter zu rechnen fein würden, vgl. Koh, Eiv, Bror. 
$. 310 und Friedensburg $. 25. 

>) Zt Selbitfolge des ganzen Syftens, ©. aud Friedensburg a. a.D. 9.6. 
Wäre der Antragfteller (Oantkläger) ausgeblieben, fo würde 68 eines neuen Aus: 
gebotes bedürfen, falls jener nicht abftchen wilt, 

) 2%.9. 1,20, 615.616. Cr wird aber auch, wenn ihm fein Titel fein 
anderes Recht gewährt, dasjenige zu erfüllen Haben, was dem Bieter, an deffen 
Stelle er teilt, oblag. — DVergl. wegen der Gautionsleiftung Koch, iv, Proc, 
8.310 9.€. 

2) Bol. 9.40 der G.D, die. Til, Es verftcht fi, daß das Gebot, wenn 
88 den verfündigten Kaufbedingungen widerfpricht, zurücigeiviefen werden Fan, 

2) Bol. Bornemann, Civil. II. ©. 112, Ausg. 1. 

Sorkfebung Abfchlug und rechtliche Wirkfamfeit des Bietungss 
\ und Berfaufsverfahrensg, 

304. Sit das Tetste Gebot nach Verlauf der fechsten Stunde 
duch gefehehenen Aufruf feftgeftellt und der Abfchluß des Bietungs- 
verfahrens erklärt, fo Fönnen neue Gebote anch von Seiten der alten 
Dieter num noch mit Einwilligung aller DBetheiligten, einfchließlich 
des Lebtbietenden zugelaffen werden.!
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Sofort find nun auch die antwefenden Betheiligten zu einer 
befttinmten Erfärung über den Zufchlag aufzufordern.? Unterlaffen 
fie, eine folche in dem Termine jelbft noch abzugeben, fo find fie 
dei ausgebliebenen gleich zu achten, demnach für nicht widerfprechend, 
wenn auch nicht für beftimmt einwilligend zu halten; Feinenfalls 
wird auf Vorbehalte oder unbeftimmte Erklärungen, desgleichen auf 
joldhe Nücficht genommen, welche exft dem nach fechs Uhr erfolgten 
Abihluß des Bietungstermines nachfolgen.* 

Der Meiftbietende erlangt hiermit ein bedingtes Anvecht auf 
den Zufchlag, welches ex auch fofort einem Dritten abtreten fann, 
wiewohl ohne Nechtsnachtgeil für die Berfaufsbetheiligten.’ 

Ienes Recht tritt aber außer Kraft: 
wenn der den Derfauf Betreibende (Gantkläger) noch vor Ab- 

Ihluß des ZTermines den Antrag anf öffentlichen Verkauf zu: 
thefnimmt;® 

wenn der Bieter überhaupt oder in Betreff der ausgebotenen 
Liegenfchaft nicht befigfähig ift;? 

wenn alle im DBietungstermine erfchienenen eingetragenen Gläu- 
biger gegen den Zufchlag fich erffäven und einmüthig die Fort- 
fegung der Zivangsverfteigerung fordern ;? 

wenn ein Creditfuften mit feiner Sorderung nicht gededt ift md 
deshalb die Fortfegung des Steigverfahrens beantragt, wodurch 
jedoch der Zufchlag gegen den Willen anderer Gläubiger nie 
über drei Jahre feit dem Tage der veranfaßten erften Sub- 
baftation aufgehalten werden darf;? 

wen auf ein Abelsgut- weniger al zwei Dritiheife der Tare 
geboten ift und nicht alle Intereffenten, einfchließlich der gegen- 
wärtigen eingetragenen und uneingetragenen Gläubiger, fowie 
de8 Schuldners oder feiner Erben, bezüglich des Nachlaß- 
euvators, in den Zufchlag willigen ;'? endlich 

wenn ein einzelner Intevefient auf einen nochmaligen DVerfteige- 
rungstermin anträgt, für das bisherige Meiftgebot, für alfen 
Nahtheil der Verzögerung und für die Koften fih haftbar 
macht md für den zehnten Theil des leiten Gebotes in der 
obigen Weife ($. 303 Note 6) Sicherheit Leiftet, was von einem 
eingetragenen Gläubiger auch, durch feine Forderung gefchehen 
fan, falls und foweit fie noch innerhalb der erften Hälfte



368 Befonderer Theil, 8. 305. 

des gedachten Kaufgebotes eingetragen ftehet." Fiscus Teiftet 
die Caution nur Durch ausdrücfiches Einftandsverfprechen der 
ihn vertretenden Behörde.” 

2) Eab.D, von 5. Mai 1832. ©, &, 143, 
?) Subhaft, Berordn, vom 4. März 1834 $. 12, Val. Concursoron. 8, 269. 
2) Folgt im Mangel eines befonderen Präjudizes aus allgemeinen Grund: 

fügen, namentlich aus 2. N. 1,4, 60, Bel. D. Trib. Srfenntn. v. 19, Febr. 1836 
bei Sinfhins 1838, 473 ff, 

*) ©. den Note 2 angef, Baragrapken. 
5) Vgl, Friedensburg 8. 27. 
°) Borausgefegt, daß Tein Mitbetreibender (Sub. Adhärent) auf Bollziehung 

des gefeblichen Verfahrens beftchet, Bergl. D. Trib. Präjud. 1185 und Entfcheid. 
XXIN, 425. Ueber den Ießtmäglichen Zeitpunft der Suricnahme ift Streit. Siche 
die V Ergänz. zu 8.41 dief. Tit, 

’) Kann der Mangel gehoben iverden, fo darf Dazu Frift gegeben werben, 
%) 6.9. 8.47% und 51! dief. Tit. Subhaft. Verordn. 8.12. Das foll nad 

einem Trib. Urtheil v. 27. Juni 1851 (bei Striethorft II, 196) fogar gegen einen 
meiftbietenden Realmitgläubiger gelten! 

°) ©.D. 8.473 dief. Tit, 
10) Ehdf. $. 48, 

1) Subhaft. Verordn. vom 4. März; 1834 8.13. Vol, au) Prajudiz 1486 
und Entfeid. vom 9. October 1844 X, 486. Wird der Antrag von ben verfchies 
denen Jnteveffenten ohne Caution ausbrüdlic zugelafen, fo ift das Fein Nechte- 
vertoß und Feine Nichtigkeit, Bel, Trib, Entfeheid, von 1. September 1835 und 
V Ergänz. VL, 402, 

2) ©.9. 8.54 bief. Ti. 

Sortgefehtes Steigverfahren. 

305. Wird aus einem der vorgedachten Gründe eine Vort- 
feßung des Steigverfahrens nöthig, fo wird, wenn die Intereffenten 
fein Anderes vereinbaren, ein neiter Dietungstermin angefet und 
bei Gegenftänden über 5000 The. Werth anf zwei Monate, bei 
anderen auf einen Monat hinausgerückt. Die Bekanntmachung erfolgt 
durch Gerichtsausheng, und bei einem Zarwerthe bis 50 Thlr. in 
der obigen Weife ($. 302), bei einem Zarwerthe über 50 Thlr. bis 
5000 Thlr. Durch einmalige Eimücung in die dafeldft bezeichneten 
Blätter, bei noch höherem durch zweimalige Eimücdung von Monat 
zu Monat. Nur die im früheren DBietungstermine erfchienenen Ber- 
faufsbetheiligten, Desgleichen der bisherige Meiftbieter, werden durch 
Abfhrift des neuen Patentes in Kenntniß gefeßt! Dex Legtere wird
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indeß jeder Hafturg für fein Gebot durch die Anfegung des neuen 
Steigtages frei, wenn er nicht felbft eine ausdrüdliche Verpflichtung 
dafür übernommen haben folfte, 

An dem neuen Steigtage wird wie am früheren verfahren. Es 
fann alsdann fogar nod) zur Anfegung eines abermaligen Steigtages 
fommen; nur nicht Durch Widerfpruch eines oder etficher Verfaufs- 
betheiligter. Vielmehr ift in dem deshalb fchon Einmal nenangejegtei 
Steigtage der Zufchlag Ihlechterdings herbeizuführen, und wenn ein 
nachftehender Gläubiger oder auch der Subhaftat demfelben wider- 
fpricht, voranftehende Gläubiger hingegen, welche aus dem Gebote 
Defriedigung erhalten Fönnen, darein willigen, der Widerfpruch der 
Erfteven nu unter der Bedingung zu berüdfichtigen, dafı fie den 
Rebteven Die bereite Zahlung desjerigen, was fie erhalten würden, 
fofort anzumweifen im Stande find.’ 

) Subh. Verordn. vom 4. März 1834 8. 14. 
>) Ebof. Als Anfegung des neuen Termines (f. dabei die Bedenfen von 

Koch, Civ. Proc. 8.311) ift tohl ber Zeitpunkt anzufehen, wo biefelhe dem Meift: 
bieter befannt gemacht if. Ge handelt fih dabei Tebiglich von feiner SHaftbarfeit, 
Degen feiner Rechte vgl. D, Trib, Entfh, v. 29. Mai 1854. Steiethorft XIV, 50, 

°) ©.D. 8.54 dief. Tit. Das will alfo heißen: es ift doch mod) eine Fort- 
fegung bee Verfleigerung zuläffig. 

Rihterlihe Befhlußnahme, 

306. Die gefchloffenen Bietungsverhandlungen werden dem 
Gerichte zur Prüfung und weiteren Beftimmung vorgelegt. Diefelbe 
erfolgt, ohne ferneres Verfahren, durch einfache Verfügung: 

wenn borerft noch etwas. zum VBehufe des AZufchlagserfenntniffes 
zuläffiger Weife nacdhzuholen oder beizubringen ift, 8. ein 
Nachweis der oberuormundfchaftlichen Genehmigung! oder die 
Cautionserflärung der fiscalifchen Behörde; 

wenn bie Bortfegung des Verfahrens ftreitlos ift; 
wenn fi) im Bietungstermine ein Dazu aufgebotener Nealpräten- 

dent gemeldet, feinen Anfpruch auch fofort zur Einfeitung der 
Klage begründet und befcheiniget hat, in welchem Zalfe der 
gerichtliche Zufchlag bis zur vechtsfräftigen Entfcheidung über 
diefe Intervention anszufegen ift;? endlich 

wenn die Aufhebung des Berfahrens mit Weglegung der Acten 
angeordnet wird, 3. B. wegen des Abftandes des Antragftellers 

24
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oder weil dn8 Verfahren zu Unrecht eingeleitet war, worüber 
indeß auch Das vechtliche Gehör im gewöhnlichen Rechtswege 
nicht verfagt werden darf.’ 

Ein Zufchlags-Erfenntniß aber erfolgt, wenn das Dafein der 
gefeglichen Bedingungen eines Zufchlages von feiner berechtigten 
Seite in begründeter Weife angefochten ift oder ferner anfechtbar 
fein würde. Im Gegenfalle wird durch ein Exrfenntniß die Unftatt- 
haftigfeit des Zufchlages ausgefprochen, e8 fei fchlechtgin, oder nach 
Lage der Sache mit Anordnung eines neuen oder fortgefeßten Steig- 
verfahrene. Hiewider fommen die gewöhnlichen Rechtsmittel in 
Anwendung, ohne daß jedoch der Appellationsrichter fih der Ab- 
faffung des Zufchlags - Exfenutniffes felhft unterziehen foll.* 

1) Sit wenigftens Tribumalöpraris. Striethorft, Ar. V, 16. IX, 365. 369, 
2) Zt die Intervention gemäß 8.76 der ©.D., Tit. 24 nicht begründet worden, 

fo Tann fie nuc no) auf das Kaufgeld gerichtet werben, Hemmt aber ben Zufälag 
nicht, fowenig als fpätere Meldungen. Bol. Derlar. vom 6. Aprit 1839. Act. 2. 
©. ©. 126. Jnfte. vom 7. April 1839 Nr.21L. ©. ©, 133, Frievensburg $. 33, 

°) Dgl. D. Teib. Bräjudiz 1503 vom 6. Nov. 1844. Cntfcheib. XI, 482. 
4) 9. Trib. Erfenutn, som 25. Zuni 1847, Säle. Arch. VI, 531. — In 

biefer Weife hat die neuere Praxis das Berfahren aurechtgelegt, während nach ber 
älteren einfacheren Gefeßgebung Alles nur auf die Abfafjung des Zufchlagserfennts 
niffes ober derretalifche Anordnungen Hinausfam, wobei allerdings materielle Rechte 
in Gefahr Tommen Tonnten. Ein befeieigender Standpunkt ift der gegenwärtige 
fwerlih zu nennen. Cs follte enblih mit Aufgebung der hergebrachten witter- 
form des Zufchlags-Erkenntniffes, nachdem in Folge bes Bietungstermines auf Ein- 
fpeuch eines Intereffenten in Türzefler Frift unter ven Betheiligten verfahren, ein 
Erfenntniß über den Zufchlag mit Erledigung aller Streitpunfte erfolgen und da= 
gegen in allen Beziehungen «8 bei den gewöhnlichen Rechtsmitteln beiwenden, Auch 
der notwendige Subhaftationsproceß ift als ein Streitverfahren aufzufaflen. 

BSufhlags-Erkenntnig, 

307. Das Zufchlags-Exfenntnif Hat die Sörmlichkeiten und Die 
gegen den Zufchlag erhobenen Einwendungen zu erörtern, die Be- 
Dingungen, unter welhen er gefchieft, aufzuführen und diefen felbft 
mit gehöriger Bezeichnung der Sache zu ertheilen, auch den Koften- 
punkt! zu beftimmen. Nebenbei ift Die Ausfhliegung der mitauf- 
gebotenen, aber nicht exfchienenen Realprätendenten auszufprechen. 
Andere Gegenftände und Streitpunfte bleiben davon ausgefchloffen.” 

Die Eröffnung gefchieht in einem befonderen Rechtstage an den
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Erfteher der Sache oder an deffen von den Intereffenten angenom- 
menen Ceffionar, unter Zuftellung einer Ausfertigung; an die übrigen 
Verfaufsbetheiligten blos dur) Zuftellung einer foldhen Ausfertigung 
bei Vorladung zu der Kanfgelderbelegung, alfenfalfs dur Umlauf; 
an folhe, deren Aufenthalt nicht befanmt ift, durch vierzehntägigen 
Aushang.? 

Ausgefchloffene Reafprätendenten haben Dawiber nın das Nechtg- 
mittel der Neftitution; die anderen Snteveffenten aber das Nechtsmittel 
des Necurfes, fofern die Beichwerde Höchftens 50 Thlr. zum Gegen- 
ftande Hat; bei größeren Beihwerden allein das Rechtsmittel der 
Nichtigfeitsbefchiwerde, 

Berechtigte dazu find in alfen Fällen nır 
derjenige Bieter, welcher den Zufchlag für fi) in Anfprad nimmt 

und dem erklärten Adjudicatar entziehen will; 
der Adjudicatar, welcher behanptet, daß ihm Die Sade nicht oder 

nicht unter den angegebenen Bedingungen zugefehlagen werden 
dürfe; 

jeder der fonftigen Subhaftations - Intereffenten, foweit ex dur 
808 Zufchlagserfenntniß beeinträchtigt ift, dann aber fowohl 
aus den alfgemeinen gegen richterlihe Erfenntniffe zuläffigen 
Nichtigfeitögründen, nämlich wegen Verlegung von Rechte- 
grundfägen und allgemeinen wefentlihen Procevorfehriften, 
ald auch wegen Verlegung der dem Subhaftationsverfahren 
eigenthümlichen wefentlichen Vörmlichkeiten.* 

Als Gegner (Imploraten) find alfe diejenigen anzufehen, welche 
an der Aufrechthaltung des Zufchlages oder der angefochtenen Be- 
dingungen ein Iutereffe haben. 

) ©. überhaupt ©. D.8.58. 59. d. ih. — Subhaft. Beroron. vom 4. März 
1834 $.13. 15. 18. Nefer, vom 13. Juni 1840. Ssuf. Min. BI. 200. Wegen 
der Koften vgl. oben $. 301. 3032, Die Koften der fortgefehten Verfteigerung, 
welche ein Geringeres gewährt als die vorige, kreffen den Anteagftelfer. 

2) &ie find entiveder in einem Nebenerfennigiffe zu entfcheiden ober zue bes 
fonderen Ausführung vor Abfaffung des Bußhlags-Erfenntniffes zu verweifen. Ge 
ift aber fhwer, Bier eine genaue Grenze zu ziehen, wie die Entfheidungen bes 
8. D. Teib, (nachgewiefen von Beiedensbung, $. 34 und Sfriethorft, Ach. V, 12. 
16. 74. VIN, 4) varthun. 

°) Deroron. vom 5. Mai 1838 8.3» ©, ©. 273. 
4) Beroron. vom 14. December 1833 8.4. ©. ©. 202. Worauf es dabei 

anfomme? darüber vgl, den Auffag im Zuft. Min. BL. 1853 S. 101, — Als 
24*
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Neätsgrundfäge freien in DBerüdfihtigung die vom Kauf und nothivendigen Kauf 

im Befonderen nach dem &.M, geltenden, ferner die bei dem Subhaftationsverfahren 

zur Sicherung der Rechte der Sutereffenten gegebenen, obwohl formellen Borfchriften; 
3. B. wegen ber von den Bietern zu flellenden Sicherheit. DWgl. DO, Trib. Präfudiz 
791 vom 11. Januar 1840. AS wefentlihe Förmlickeiten des Subhaflationsver- 
fahrens ergeben fich: wenn garfeine Tare aufgenommen worden (f. fon oben 8.301), 
oder wenn gar Feine öffentliche Bekanntmachung des Bieungstermines flattgefunz 
den Hat, ober Dabei ein Berftog der oben 8.302 Kemerften Art vorgefonmen ift. 

5) Dedlar. vom 6. Aprit 1839 Art, 2, Einer Anziehung von eingeltagenen 
Sfäubigern mit unbefanntem Aufenthalt bedarf «8 nicht, Inftruet. vom 7. April 
1839. Ziff. 32. 

Birfung und weiterer Erfolg des Iufchlags-Erfenntniffes. 

308. Mit der Eröffnung des Zufchlags- Exrfenntniffes erwirbt 
der Anfteigerer, wie fhon 8. 171 angedeutet ift, felbft ohne Leber- 
gabe das Eigenthum des bieherigen Vefigers am der Sache und 
ihren Zubehörungen, felbige mögen ausbrüctich mitabgefchätt fein 
oder nicht," fammt Nugung, Gefahr md Laften, forwohl denjenigen, 
welche einer Eintragung bedürfen, als auch denjenigen, welche den 
Nutungsertvag vermindern md aus befonderen Nechtstiteln auf der 
Liegenfchaft eingetragen find.” Ift mit dem Gantverfahren zugleich 
ein Aufgebot unbefannter Nealprätendenten und deren Ansichliegung 
verbunden gewefen, fo ift das Eigenthum des Anfteigerers auch gegen 
jede fernere Anfechtung und Beichränfung feitens Dritter gefichert; 
außerdem aber ift dem öffentlichen Verfauf eine umfajfendere Wirkung 
als dem freiwilligen Verfauf fammt Uebergabe in den Gefegen nicht 
beigelegt.° 

Selbftverftandenermaßen giebt das Zufchlags- Erfenntniß dem 
Erfteher auch ein Necht auf thntfächliche Bollftrefung durch Ein- 
weifung in den Befit gegen den bisherigen Befiter, bezüglich gegen 
diejenigen, welche feit Eröffnung des Gantverfahrens und Eintragung 
der Proteftation die Sache oder Theile derfelben an fih gebracht 
haben.* — Die Einlegung der Nichtigfeitsbefehtwerde oder des Ne- 
crjes hat in allen diefen Stüden feine auffchiebende Kraft. Wird 
aber das Zujchlags- Erfenntniß vernichtet, fo muß der Käufer, fowie 
jeder Dritte Nechtsnachfolger Desfelben Die Sadhe auf Antrag des 
Berechtigten ohne weiteres Verfahren und Urtheil, bei Vermeidung 
der Zwangsvolfftvedung, wieder heransgeben.?. 

Y Bee Anh. zur ©. D. 407. DO. Trib, Entfeeid. VI, 279,
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2) ©. hierüber die Plenarbefchlüffe des D. Trib. vom 22, April 1844, Prür 
jubiz 1438; vom 15. Mai 1854, Präjudiz 2520; vom 8. Januar 1855, Peijudiz 
2593. Gntfheid. X, 13. XXVI, 476. XXVIIL, 29. XXIX, 301. Bol. aud) 
Striethorft I, 261. VI, 305, Zriedensburg $. 35. 

?) Nur auf ben bisherigen Befiger geht ©. DO. $. 60. dief. Tit, 
4) Beroron. vom 14. December 1833 8. 10. SInflruc. vom 7, April 1839 

Bf. 24. Gefeg von 20. März 1854 8.12. ©. ©. 118. 
5) Declar. vom 6. April 1839 Art. 11. Imiteuck. vom 7, April 1839 giff. 39. 

Gefeh vom 20. März 1854 $. 2, Der Anfleigerer wird in ber Zioifchenzeit bis 
zum vernichtenden Urteil als venlicher Beftger angefehen, D. Trib, Eatfcheid, XX, 
106. Präjubiz 2294. 

Kaufgelverbelegung und Vertheilung. 

Concuröoron. $. 383— 404. 

309. Nah Eröffnung des Zufchlags-Erfenntniffes und unge- 
achtet des Dagegen ettiva eingewwandten Nechtsmittels, fowie der dem 
Käufer geftatteten Zahlungsfriften, wird von Amtswegen ein Ge- 
vihtstag zur Belegung und DVertheilung der Kaufgelder angefekt, 
unter Borladung 

des Anfäufers mit dev Warnung, e8 werde bei feinem Ausbleiben 
angenommen werben, daß er das Kaufgeld nicht erlegen Yönne; 

der übrigen Oantbetheiligten mit der Warnung, daf ihres Aus- 
bleibens ungeachtet mit Belegung und Vertheilung der Kauf- 
gelder in der Hiernächft zu erwähnenden Weife verfahren 
werden jolle.' 

Auferdem wird der Belegungstag durch Gerichtsaushang, ftatt 
Vorladung der nicht eingetragenen Nealgläubiger, befannt gemacht, 
fie mögen ihre Forderungen fchon angemeldet haben oder nicht, mit 
Bedrohung des Verluftes ihrer Neal-Anfprüche an die Kaufgelder 
im Falle des Aushleibens. 

Auch wenn Niemand erfcheint, ift dennoch über die Kaufgelder 
hinfihts deren Vertheilung und Anweifung zu verfahren. 

Zunächft wird feftgeftelft, was der Anfteigerer an Kaufgeldern 
und Zinfen? zu gewähren habe und wiewiel die Mafje? nach) Abzug 
der Gemeinfoften,‘ fowie in Concursfüllen nach Abzug der auf die 
Raufgelder faltenden Maffefchulden,® betrage, 

Demnächft haben fich die erihhienenen Gantbetheiligten über die 
Anfprüche, weldhe an die Kanfgelder gemacht werden oder aus dem



374 Befonderer Theil, 8. 309. 

Hhpothefenbuche hervorgehen, fowie über Die etwaigen Vorrechte 
derfelben, zu erflären. 

Sind diejelben unter fich einig oder verftändigt, fo erfolgt Die 
Berichtigung der einzelnen Forderungen, die zur Hebung gelangen 
und nicht von dem Anfteigerer mit Bewilligung des Gläubigers 
übernommen werden, e8 fei durch Baarzahlung aus den Raufgeldern 
oder durch Mebereignung eines entfprechenden Betrages von dem 
Kaufgelderrüditande. 

Bei unterbleibender Einigung ftellt der beauftragte Richter, nö- 
thigenfalls mit Hülfe eines Nechnungsverftändigen oder auch nad) 
einem fon zuvor angefertigten Entwinfe, den Bertheilungsplan auf, 
vermerkt bei jeder Forderung, wer die Nichtigkeit, das Unterpfands- 
recht oder auch deren Vorvecht beftreitet, berechnet Die Beträge, welche 
auf die Forderungen, foweit fie unftreitig find, gezahlt werden fönnen, 
und vernimmt bei jeder Poft die Betheiligten, ob fie in die Aus- 
zehlung einwilfigen. Die nicht angefochtenen Forderungen werden 
in vorgedachter Weife berichtigt; die zur Hebung geeigneten ftreitigen 
Beträge aber werden als Specialmaffen in gerichtlicher Verwahrung 
gehalten. 

Die Rangfolge der Forderungen beftimmt fih nach den Gefegen 
über Dingliche Rechtsverhäftniffe.® 

Den nicht erfchienenen Gläubigern werden außer den Capitals- 
beträgen vorläufig die laufenden Hhpothefzinfen, fowie die Rüdftände 
für die zwei Testen Jahre, berechnet. Auf nicht Tiquidirte Koften 
wird feine Nücficht genommen. 

Noch nicht fällige Forderungen werden tie fälfige behandelt, 
einer unverzinslichen Forderung jener Art aber die Zinfen in An- 
vehnung gebracht, welche von dem hievnach zu berechnenden Forde- 
rungsbetrage bi8 zum Fälfigfeitstage hinzutreten Eönnen, 

Den Betrag von Forderungen unter einer auffchiebenden DBe- 
Bingung erhalten einftweilen die, welche darauf Anfpruch haben, wenn 
die Bedingung ausbleibt; den Betrag einer Sorderung mit auflöfender 
Bedingung der einftweilen #i8 dahin berechtigte Gläubiger; in beiden 
Sälfen aber ur gegen eine bon den eventuellen Gläubigen genügend 
erachtete Sicherheit, widrigenfalls Die Beträge von der gerichtlichen 
Depofitalverwaltung verzingfich angelegt werden. 

Eine derartige Anlage erfolgt auch hinfichtlich Desjenigen Capi-
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tal8, welches zur Dedung fortlaufender Hebungen einzubehalten ift. 

Reichen die Zinfen dafür nicht aus, fo wird das Fehlende aus dem 

Capital ergänzt. Zugleih wird beftimmt, wen das Capital bei 
etwaigem Aufhören der Rente zufallen foll. 

Haftet eine Forderung ungetheilt auf mehreren Liegenfchaften, 
fo fan der Gläubiger aus jeder derfelben feine ungetheilte Befrie- 

Digung verlangen, jedoch findet, wenn früher oder fpäter die Aauf- 

geldev der anderen Liegenfchaften zur BVertheilung fommen, eine 
Ansgleihung ftatt. (Concursordn. $. 56.) 

1) In Betreff des Schuloners ift Feine Verwarnung im Gefeb beflimmt. Die 

Folge des Ausbleibens ann nur fein, daß er feiner Einwendungen gegen die Ber 
theilung unter die Gläubiger nad) den gefehlichen Grundfäßen verlufiig wird. ©. 

ah ©. ©. 1, 51, 23. Friedensburg 8. 42. a. ©. 

2) Ob folche zu zahlen find ift nad) den Grundfägen des Kaufvertrages zu 

beurtheilen, wenn nichts Näheres beftinmt worden. 

?) Dazu gehören andy die in Befchlag genommenen Nevenien ber Liegenfchaften. 
Dgl. Eoneursordi. $. 382. 

4) Sie ergeben fih aus 8.41 der oneursordn. in Verbindung mit der Ber 
sronung vom 30. Juni 1834 $. 66. ©. ©. 96. Bol. Sriedensburg 8. 43. 

5) Coneursordi. $. 42. 46. 
6) Ueberfichtlich georbnet von Sriedengburg $. 44. 

Vortfehung. 

310. Zahlung wird den Glänbigern, nad) Prüfung ihrer Legiti- 
mation, nur gegen Vorlegung der Schuldurkunden geleiftet. Auf Diefen 

wird, unter Beidrüdung des Gerichtsfiegels, beglaubigt, daß Die 

Forderung ganz oder nur zum Theil zur Hebung gekommen, oder 
Daß fie ausgefallen ift. Das Belegungsprotofoll hat folches wörtlich 

nachzumweifen. Die Urkunde über die völlig abgezahlten Forderungen 

werden caffirt und bei den Acten behalten, die übrigen den Eigen- 
thümern zurücdgegeben. 

Ausfertigung des Protofolleg md des Zufehlags-Erfenntniffes 
geht von Amtswegen an den Hhypothefemrichter," welcher Die bezahlten 

und überhaupt Die nicht namentlich übernommenen Forderungen und 
den Subhaftationsvermerk zu Löfchen, den Befistitel des Käufers zu 

berichtigen und den etwaigen Raufgelderrüditand einzutragen hat. 

Die auf den Tekteren angewiefenen Gläubiger erhalten auf ihr Ver- 

langen ThHeil-Obligationen. Sie haben, jeder für fi, die Wahl, 

wenn der Käufer nicht zahlt, entwedet binnen Iahresfrift nach dem
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Raufgefderbelegungstermine die Execution gegen den Käufer in deffen 
fonftiges Vermögen auszubringen, oder die nochmalige öffentliche 
Derfteigerung der Liegenfchaften (Refubhaftation) zu beantragen.? 
Das Berfahren bei diefer ift gleich dem urfprüngfichen, nur ohne 
neue Taxe.” Wird das Meiftgebot der erften Subhaftation bei der 
neuen DVergantung nicht erreicht, jo ift der borige Anfteigerer wegen 
des Ausfalfes auf dem Wege der Zwangsvolfftredung verhaftet, während 
ihm anderwärts auch der Vortheil eines etwaigen höheren Gebotes 
zufältt.* 

Was fchlielih von den Kaufgeldern aus nothiwendiger Ver- 
fteigerung nach erfolgter Befriedigung der Realgläubiger noch übrig 
bleibt, dient zur Befriedigung derfelben wegen älterer als zweijähriger 
Rücftände, fowie der perfönlichen Gläubiger, welche die Berfteigerung 
beantragt oder den Kaufgelderreft in Anfprud) genommen haben. Cie 
werben bei Der Raufgelderbefegung entweder unmittelbar mit obigen 
Erfolg? angemwiefen oder im Falle der Unzulänglichteit der Maffe und 
entftandener Streitigkeiten zu einem befonderen Zheilungs= und Prio- 
ritätsverfahren, wie bei anderen gemeinfchaftlichen Gegenftänden der 
Zwangsvollittedung (8. 296), verwiefen. 

!) Die von demfelben vorzunehmenden Handlungen |. bei Friedensburg 8. 47. 
2) Subhaft. Verorde. vom 4, März 1834 8. 20, Wegen der Borausfegungen hierzu f. Briedensburg $. 48. Daß die Beantragung der Wieberverfleigerung an 

das Erecutionsjaht nicht gebunden fet, beruht zwar bisher auf feinem Gefeh, wird 
aber als Folge aus ver gefeblichen Verpflichtung des Anfteigerers (8. 62 dief. Fit.) angefehen. Vgl. DO, Trib. Präjudiz 1948, Entfcheid. XVII, 490. ud) diefer 
Punkt ift aber nicht zweifellos und fichet mit den fonftigen Befhränfungen des 
Ereeutions= und Subhaflationsrechtes in Widerfpruch. 

°) Subhaft. Beroron, vom 4. März 1834 $. 20. Anh. 408. VII. ©.D. 8.61 
dief. Til. Das Ober: Tribunal hat dabei auch einen vorherigen Sahlungsbefehl mit vier Wochen Frift nöthig befunden, Präjudiz 1949° u, Entfceid. a. OD. Cs läßt fich dies beflveiten. Auf Eeinen Fall würde die Mnterlaffung eine Nichtigfeit des 
Oantverfaßrens abgeben. 

*) Vgl. Bräjudiz 1949° u. angef. Entfeid. 
5) Bol. angef. Entfiheid. 

Ausfehrung der gebildeten Specialmaffe. 
Eoneuroren, $. 394415. DBorher, Sefeg vom 21. Detober 1838. ©, ©, 498, 
311. Sft bei der Raufgeldervertheilung eine Specialmaffe ge- 

bildet, weil eine darauf erhobene dorderung in Anfehung ihrer Kid)- 
tigkeit oder ihres Vorvechtes beftritten worden, fo bat der fie an-



g.311. Abfhn.3. Subyaftationsproceß, 377 

fprechende Gläubiger fein Recht noch im Termin näher zu begründen 
oder fi) die Einreichung einer befonderen Hlagefehrift vorzubehalten, 
wozu er vierzehn Tage Frift hat, widrigenfalls angenommen wird, 
daß er fid) Lediglich auf den Inhalt des Hhpothefenbuches und Der 
überveichten Urkunden beziehe. E8 dient dann der betreffende Theil 
des Protofolfes als Klage, und es wird in jedem Falfe nad) den für 
den ordentlichen Proceß geltenden Vorfchriften bei dem Gantgericht 
innerhalb dev Grenzen feiner Zuftändigfeit weiter verfahren. (Eon- 
euvsordt. S. 394.) Nur in Betreff des Beweifes treten bei ange= 
fohhtener Gültigkeit einer Forderung die im Eoneursrecht amd Prig- 
vitätsperfahren zu erwähnenden Beitimmungen ein. 

Sf die Speciafmaffe deshalb gebildet, weil fih Niemand mit 
Anfprüchen auf eine zur Hebung geeignete Hypothek oder Realforde- 
vung gemeldet oder der Anfprechende fi durd) Borlegung des Hhpo- 
thef-Inftrumentes zu Tegitimiven nicht vermocht hat, fo wird von dem 
Gerichte dem unbefaunten Berechtigten ein Curator beftelft. Diefent 
fiegt ob, über das DVBeftehen der Forderung und eines dazu Berech- 
tigten Nachforfchungen einzuziehen, wenn folches aber Keinen Erfolg 
hat, durch öffentliches Vorgebot alfe diejenigen, welche an die Special- 
mafje oder an den Kaufgelderrüdftand Anfprüche als Eigenthimer, 
Erben, Eeffionavien oder Pfandglänbiger oder aus einem anderen 
Grunde haben, zur Anmeldung derfelben in einem Termine bor einem 
beauftragten Richter, bei Vermeidung der Ausihliegung, auffordern 
zu laffen. Die Beweisfrift und Art der Bekanntmachung ift Diefelbe 
wie bei Subhaftationsterminen, jedoch nach Maßgabe des in Frage 
ftehenden Sonderbetrages. — Abjchrift der Aufforderung erhalten 
ber eingetragene Tete Eigener der Forderung oder deffen Nechts- 
nachfolger, fofern der Aufenthalt befaunt ift, der Subhaftations- 
verffagte, jeder nicht volfftändig oder überhaupt nicht zun Hebung 
gelangte Hhpothefgläubiger, endlich der Gurator, 

Eines Diligenzeides bedarf es nicht; wohl aber muß der fi) 
meldende eingetragene Gläubiger oder deffen Rechtsnachfolger fchwören, 
daß er „da8 Document nicht befike, ihm Fein anderer Befier befannt 
jei, auch Tein Oxt, io e8 fich befinden möge, und daß er dasfelbe 
auch nicht zuv Gefährdung fremder Rechte abhanden gebracht habe.” 
Behanptet er Vernichtung der Urkunde, Jo muß er hören, daß und 
wie fie erfolgt fei,
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Das nah dem Termine abzufaffende Präckhufions- Erfenntniß 
ergehet gegen die unbefaunten Intereffenten, unter Vorbehalt der 
Rechte derjenigen, welche fich gemeldet haben. Es wird dem Kurator 
und dem zur Raufgelderbelegung gemeldeten Gläubiger in Ausferti- 
gung zugeftelft, allen übrigen Intereffenten aber blos durch gerichtlichen 
Aushang vierzehn Tage hindurch befannt gemacht; angemeldeten oder 
befannten Intereffenten durch Miittheilung einer Abfchrift. 

Wider das Erfenntniß findet nur Reftitution ftatt. 
Nach; eingetretener Rechtskraft ift unter denen, welche fich bei dem 

Aufgebote gemeldet haben, fowie unter den übrigen befannten Inter- 
effenten eine Verhandlung vor einem beauftragten Richter zu eröffnen. 
Erfolgt Teine gütlihe Vereinigung, fo verhandelt derfelbe die Sache 
bis zur Beweisaufnahme. Demnächft folgt das ordentliche Verfahren 
vor dem erfennenden Richter, wobei neue Thatfachen nicht angeführt 
werben dürfen. Das Erfenntniß entfcheidet, wen Die Specialmaffe oder 
der Raufgelderrüdfftand auszuzahlen fei. (Concmsordn. 8. 405—413.) 

Nach Ähnlichen Negeln wird verfahren, wenn die Specialmaffe 
deshalb gebildet ift, weil auf der Forderung nach Ausweis des Hhpo= 
thefenbuches Rechte haften, deren gegenwärtige Inhaber unbekannt 
find, welchen Daher ebenfalls ein Curator beftelit wird. (Eh. 8. 414.) 

Die gerichtlichen Aufgebotkoften nebft Gebühren und Auslagen 
des Euratord gehen der Maffe ab; die Koften unbegründeter Ein- 
und Widerfprüche treffen denjenigen, der fie erhebt. (Ebd. 8. 415.) 

B. Modalitäten der Ziwangsverfteigerungen. 

a. Bei Bergwerfen und Antheilen baran. b. Bei Schiffen. 

312. Die Regeln des öffentlichen Verfteigerungsverfahrens find 
auch maßgebend, mit folgenden Befonderheiten: 

a. Dei dem Berfauf von Berg- und Hüttenwerfen oder Berg- 
antheilen. 

Anftatt Zare dient eine Beschreibung des Werkes. Arnd. 8.410. 
Die Anfegung des Steigtages und deffen Befanntmachung richtet fich 
jederzeit nach den Formen der Zivangsperfteigerung von Liegenfchaften 
über 500 Thfe. bis ansfchlieglich 5000 The. an Werth; ebenfo bei 
forigefeigter DVerfteigerung. (Cab. O. vom 14. September 1834. 

©. ©. 169.) Soweit e8 aber fonft noch auf eine Taxe ankommt,
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ift nach bilfigem Ermeffen aus den Erträgen der Teßten Zeit eine 
Verthfumme feftzuftellen. (Nefer. vom 8. November 1836.) Endlich) 
find bei verliehenem Bergwerks- oder Hütten-Eigenthum die Berg- 
glänbiger in der vom A.U.R.U, 16, 3Ai—344 oder in den Pro- 
vincialgefegen feftgefetsten Reihenfolge zu berüdfichtigen, 

b. Bei dem Berkaufe von Schiffen nebft Zubehör. 
Zu biefem ift auch die für das Schiff gezeichnete Verficherung 

nebft den von ihm verdienten Brachtgeldern zu rechnen. (Concurs- 
ordn. 8. 64. 266. 271.) Die Afhägung gefchieht durch Sachner- 
ftändige nach dem Werthe der Materialien. (G. O. U, 6,18.) Der 
Derfanfstag wird nach vichterlichem Ermeffen auf 14 Tage bis 3 Monat 
hinausgerüdt. Die Bekanntmachung erfolgt durch einen Aushang bei 
dem Gericht felbft, am gewöhnlichen Verfammlungsort der Kaufleute, 
und in den benachbarten Häfen oder Seepläken, allenfalls auch) Durch 
inländifche oder ausländifche Zeitungen; nothwendig auch im Regie 
vungs= Anzeiger, fo Daß von Der letten Einrücdung bis zum Verfaufs- 
tage eine wolle Woche frei bleibt. Gfeichzeitig werden die auf der 
Shiffserwerb-Urfunde nicht vermerkten Reafgläubiger zur Anmeldung 
ihrer Anfprüche (mie unbefannte Nealgläubiger) aufgefordert. Das 
Schiff Tann währendden nur auf Antrag der Betheiligten mit Zu= 
lafjung des Gerichts und unter gehöriger Berfiherung eine Fahrt 
antreten. Bedarf e8 einer fortgefekten Berfteigerung, fo hängt es 
vom Einverftändniß dev Betheiligten, bezüglich vom Richter, ab, Die 
neuen Termine angemefjen zu beftimmen, wozu dann lediglich ein 
neuer Aushang bei dem Gerichte und einmalige Einrücung in den 

 Regierungs- Anzeiger erforderlich ift.! 

Dei Vertheilung der Kaufgelder fommt eine befondere Reihenfolge 
der Schiffsglänbiger in Betracht; auch werden bei Bertheilung der 
Mafje fünmtliche noch nicht werjährte Zinfen, desgleihen die Koften 
bei dent Capital felbft mitangefett. Nur bei Dodmereiforderungen 
findet eine Befchränfung ftatt. 

)©.©.2.8.55 dief. Tit. Subhaft, Berordn. vom 4. März 1834 8.23, 
Eoneursorbn. $. 64— 71, 403, Einf. Gef. Act, XVI. 

e. Behufs Auseinanderfegung unter Miteigenthümern. 

313. Wird von einem Miteigentgümer einer Liegenfchaft oder 
anderen Dafür geltenden Sache gegen Den nder die anderen Miteigen-
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thümer ein öffentlicher Verkauf beantragt, fo Fan foldhes nur den 
Zwed haben, eine Auseinanderfegung unter ihnen, mit der Wirkung 
eines gerichtlichen Zwangsverkaufes für fie felbft, nicht auch gegen 
die Realgläubiger ar der ganzen Sache herbeizuführen, mit Ausnahme 
derjenigen, welche nur ein auf dem Antheil des einzefnen imploratifchen 
Diiteigentgmers haftendes Nealrecht haben, mithin infoweit in Ab- 
hängigfeit von dem antheiligen Rechte diefes Miteigenthümers fteben.! 

Ueber den Antrag find voverft die Miteigenthümer felbft mit 
ihrer Erklärung zu hören, wozu eine vierwöchentliche Frift beftimint 
wird. Die öffentliche Verfteigerung unterbleibt, wenn Einwendungen 
auf Grund des UL. R. I, 17, 8. 75 erhoben werden oder das 
Miteigenthum des Antragftellevs beftritten wird, in welchen Fällen 
der Antrag vorerft zurü- amd der Streit zur weiteren rechtlichen 
Ausführung zu verweifen ift.? Außerdem aber wird dag Subhafte- 
tionsverfahren nad) den Formen der gewöhnlichen Zwangsverfteige- 
rung eingeleitet, jedoch mit folgenden Eigenheiten: 

1. Die Zugiehung der Nealberechtigten unterbleibt, ausgenommen 
infofern den etton Vorkaufsberechtigten Nachricht zu geben ift,® 
deögfeichen infofern dev Befigtitel der Miteigentgümer noch nicht 
berichtigt ift und e8 einer öffentlichen Mitvorladung der unbe- 
fonnten Nealprätendenten bedarf, endlich auch wenn auf dem 
Antgeil eines der implovatifchen Miteigenthünter allein Hhpo- 
theffäulden oder Nealfaften Haften, vücfichtfich deren Alles zu 
beobachten ift, wie bei jeder anderen Awangsverfteigerung. 

2. ft ein Tall der leßtgedachten Art nicht vorhanden, fo muß 
dev Zufchlag erfolgen, wenn alfe im BVerfaufstermine erfchie- 
nenen Miteigenthümer das Meiftgebot annehmen,‘ feldft wenn 
auf ein Adelsgut zwei Drittheile der Taxe nicht geboten find; 
einen fortgefegten Verkauf kann aber der einzelne Eigenthüner 
nur nach den obigen gefeßlichen Negeln (8. 304) beantragen. 
Es bedarf ferner Feiner öffentlichen Bekanntmachung des Kauf- 
gelderbelegungs= und Vertheilungstermines. Die Bertheilung 
erfolgt Tediglich nach dem Uebereinfommen der Miteigenthümer. 
Streitigkeiten unter ihnen, foiwie mit dem Anfteigerer, müffen 
zur befonderen Ausführung veriiefen werden. Der Erfteber 
felft aber haftet für Die Raufgelder bei Vermeidung der Re- 
fubhaftation auf feine Gefahr, Eine Löfhung der eingetragenen
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Forderungen erfolgt nicht, fondern alfein die fung des 
Subhaftationsvermerfes, nebft Eintragung des Befistitels für 
den Anfteigerer und des Raufgelderrüdftandes für die Miteigen- 
thümer auf Grund des Zufchlagsbefcheides und des Protofolles 
über die Kaufgelderbelegung. 

3. Haften auf dem Antheil eines Miteigenthümers, gegen welchen 
die Verfteigerung ausgebracht ift, Neallaften, ohne da dafür 
der Antheil des Antvagftellere mitverhaftet ift, fo find Diefe 
Berechtigten in demfelben Verhältnif zu berüdfichtigen mie 
bei einem eyecutivifchen Ztwangsverfaufe, 

') Subhaft. Beroron, vom 4. März 1834 8.2, DVerordn. yon 11. Augufi 1843, 
©. ©. 323. Bol. überhaupt Vriedensburg 8. 56. : 

2) Refer. vom 31. Januar 1839 u. 30. Mai 1840. Suft. Min. Sl. 65, 196, 
ENT 20, 615. 
*) Die Beftimmungen des W. 2. MR. I, 17, 91 ff. bleiben Hierbei außer Anz 

tendung. D. Teib. Präjudiz 1022 vom 11. Zuni 1841. 

I. Seeiwillige Derfleigerung. 
(U 6.9.1, 52, 66— 74. Verorbn, vom 6. April 1839. ©. ©. 125. Infteuch vom 

20. Mai 1839. Yuft. Min. BI. 190.) 

314. Die freiwillige öffentliche Berfteigerung einer Sache von 
der im $. 298 angezeigten Art ann bei den Gerichten vornehmlich! 
verfügt werden: . 

zum Zwed der Auseinanderfegung unter mehreren Miteigenthit- 
mern,” einfchließlich der Beneficial-Exben, entweder auf Antrag 
derfelben oder nad) Ermeffen des Richters im Auseinander- 
fegungsverfahren (oben 8. 196); fodann 

wenn e8 auf Veräußerung von Miündelgütern ankommt, ohne 
daß ein Fall der Befreiung von der Form des öffentlichen 
Berfaufes vorliegt.’ 

Dergleichen Berfteigerungen bilden blog eine Art des Rauf- 
abjchluffes und gehören am fich zu der freiwilligen, obwohl gemifchten 
Gerichtsbarkeit (oben 8. 13); nur wegen ihrer Aehnlichfeit mit der 
nothwendigen Berfteigerung und im Gegenfag damit find hier ihre 
Eigenheiten zu vermerken. 

Der Einleitung hat eine forgfältige Prüfung der Legitimation 
zur Sache, fowie die Berichtigung des Befittitels, boranzugehen,
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falls nicht deffenungeachtet von dem befugten Antragfteller auf dem 
Verkauf beftanden wird. 

Das Nächfterforderlihe ift fodann die gerichtliche Aufnahme 
einer Taxe,‘ unentbehrlich bei Miündelgütern, wogegen fie in anderen 
Sälfen mit. dem Willen der Betreibenden durch eine forgfältige Be- 
fehreibung der Sache nach Tage, Grenzen, Zubehörungen, Nutungen 
und Laften, nebft Anführung der aus dem Hhpothefenbuch exhellenden 
Berhältniffe vertreten werden fanın. 

Daran fehließt fich die Regufirung der VBerfaufsbedingungen und 
die Erlaffung des Subhaftationspatentes, wobei die Beftimmung der 
Sriften, fowie die Art der Befanntmachung, von dem Willen der 
Intereffenten abhängt, widrigenfalls da8 Gericht auf gleiche Art wie 
bei nothiwendigen Verfteigerungen verführt, jedoch ohne Benachrich- 
tigung der Real-Intereffenten. 

Wird in oder nad) abgehaftener Verfteigerung der Zufchlag be= 
wiffiget, wofür es bei Mündelgütern der ansdrüdlichen Genehmigung 
der Bormundfchaftsbehörde bedarf, fo wird die Berfteigerungsver- 
handlung mit Beifügung der Kaufbedingungen und der Genehmi- 
gungs- Erflärung der Veränßerer, ftatt Kaufvertrages, ansgefertiget 
und die Urkunde den Hhpothefenrichter äugefertiget. 

Können fich die Mitbetreibenden über den Zufehlag nicht ver- 
einigen, fo ift der Streit unter denfelben mit Ausfegung der gedachten 
Ausfertigungen zum rechtlichen Verfahren zu verweifen und dafelbft 
nad den Grundfäßen über die Rechtsverhältniffe unter mehreren 
Miteigenthümern zu entfcheiden. 

Treten noch vor dem Zufchlage Umftände ein, welche eine nothe 
wendige Subhaftation mit fi führen Fönnen, fo darf der Zufchlag 
nur erfolgen, wenn alle aladann vorhandenen Intereffenten darüber 
einig find, oder doc) die weentlichen Sörmlichkeiten der nothwendigen 
Subhaftation beobachtet find und hiernad) der Zufchlag zu erfolgen hätte, 

1) Die Gerichtsorbnung fagt im $.66 „aus mandjerlei Urfachen“, nennt dann 
aber nur zivei, als gewöhnlichere Fälle, Andere werden in ber That fhon der Koften 
wegen nicht leicht vorkommen, z.B. auf Antrag des einzigen Gigenthümers. Sins 
twieweit au Privatverfteigerungen, namentlih mit Hülfe eines Notare vorkommen 
Tonnen, darüber vgl. Die V Grgänz. zu $. 1 dief. it, 52, 

2) Wenn bdiefelben einig find und genseinfHaftlich den Antrag flelfen. Sonft 
ift 68 ein befonderer Fall nothieendiger Subhaftation. 
BEN. U, 18, 550 ff. u. die Ansnahmebeftimmungen in 8. 574. 576.
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578. 583. 586. Das Wefentliche bei einem folhen Verfaufe Kezeichnet 8, 597. 
Bl. Refer. vom 15. Februar 1841, Fuß. Min. Bl. 102, Den Mündelgütern 
gleihgefteltte Güter bezeichnet &. R. II, 8, 165. N, 11, 219 ff. u. Anh. 126, 

4) Dabei find die Anweifungen der ©. ©. II, 6, 9 ff. zu beadhten und bei 
Gütern von höcftens 500 The. annehmbarem Mech Das Gef. vom 15. Juni 1840, 
® ©. 131. 

JERT 17, 12. 15. 17, 21. 

Vierter Abjchnitt. 

Gonceursproceg, 

Eonemrsordnung vom 8. Mai 1855. ©. ©. 321. Einführungsgefeg vom nämlichen Tage. 
®. ©. 317. Berorbn., die im Eoncurfe zu erhebenden Gerihtsfoften betreffend, vom 
4. Juni 18655. ©. ©. 434. Min. Inftruct, vom 6. Xuguft 1855 im Inf. Min. 
DB. %. Wenzel und Mofe, Concurdorbn. Berlin 1855. 2 Zhle. €. 5. Rod, bie 
Preuß. Eonemsordn. mit Commentar. Berlin 1855. (Mdrud aus ber neuen Ansg. 
der Proceforbn. besfelb. Verf.) Rudolph Simon, Orundziige des neuen Preuf. Son- 
eursreihtes. Potsdam 1856. 

1. Einleitung. 

315. Concurs der Gläubiger im weiteren Sinne ift ein Zur- 
fammentritt mehrerer Gläubiger eines Schuldners und ein Sefammt:- 
verfahren wegen Unzulänglichfeit der Befriedigungsmittel. Ex erfcheint 
in unferem Necht mit beftimmter Geftalt: 

A. in Bezug auf DBermögens- Inbegriffe: 
1. als eigentlicher Concurs bei faufmännifcher Zahlungseinftel- 

fung und wegen fonftiger Vermögens - Unzulänglichkeit; 
2. als erbfchaftlicher Liquidationsproceß gegen die Gläubiger 

eines mit der Nechtswohlthat des Inventar angetretenen 
Nachlafies; 

B. [8 Prioritätsverfahren über einzelne Vermögensftüce, woran 
mehrere Oläubiger betheiliget find. 

Die einheimifche Rechtsentiwidelung hat feit der Sikungsperiode 
der Landesvertretung von 185°/, mit der oben argezeigten Concurs- 
ordnung einen bedeutenden Ausfchnitt an dem auf denfelben Gegen- 
ftand bezüglichen Theile der U. ©. DO. (1, Tit. 47 — 50 nebft Abfchn. 2 
des Zit. 51) volfzogen, Diefe felbft auch mit alfen ergänzenden, ab- 
ändernden oder erläuternden Beftimmungen, Deögleichen alfe der neıten 
Concursordnung fonft noch entgegenftehenden Beftimmungen bishe-
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riger Landesgefege, Verordnungen oder befonderer Gefeke außer 

Wirkfomfeit gefett (Einf. Gef. Art. II) und damit einen ohne Zweifel 
fehr erheblichen Schritt gethan, im Befonderen dem Verfahren zur 

Ihnelferen Erreichung eines Zieles größere Diegfamfeit und Leich- 

tigkeit verfchafft und Die Kategorien der Vorzugsrechte befehräntt.! 

Nen, wie das Gefeß umd feine Hebung bisher ift, ausführfic) zugleich 

und von vielen Seiten her erwogen, foll e8 nad) dem Plane der 

gegenwärtigen Schrift wefentlih nur zu einer Darftellung feiner 

Grundlagen und Rernbeftimmungen ausgebeutet werden.” 

2) Eine tüchtige Darlegung des Verhältniffes der neuen und früheren Cons 

eursorbitung geivährt die angezeigte Schrift von Simon. Ueber die frühere vergl. 
defonders Schued, Eoneursordn. Berlin 1847. u. Koh, Eiv. Proc, der erfien Aug: 

gabe. — Ihre Mängel find viel Befprochen. Sie lagen in dem Hebergewicht bes 
tichterlichen Leitungsamtes; in den ängitlichen Streben, jeder anfcheinenden Befon- 
derheit ihr befonderes Recht wieberfahren zu Taffen. Die neue Ordnung, wobei aud) 
die Erfahrungen und Gebilde anderer Stämme ımd Bölfer benugt find, naments 

ih feanzöfifches Mufter, gewährt größere Freiheit, zugleich aber aud) ein befieres 
Aufanmengehen zwifchen Gericht und Oläubigerfhaft und Tann bei. thatkäftiger 
Leitung guten Erfolg haben. 

2) Scharfe Beurtheilung mander Punkte des neuen Gefebes, fowie der bei 
den Berhandlungen geäußerten und feiterden Gebanfen, darunter viel Anregendes 
zu teilerer Beachtung findet fi in Kocdhs Comnientar. 

Bemeinfame Grundlage. des Eoncursrehtes, 

316. Der beftimmende Grund eines Concursrechtes im ganzen 
Umfange defjelben ift die Gewinnung einer zweemäßigen For, tvo- 
durch die Nechtsverfolgungen gegen denfelben Schuldner zufanmmen- 
gezogen und evleichtert werden, eine gemeinfane Firforge für die 
Befriedigung derjenigen Gläubiger, welde fi) daran betheifigen 
wollen oder nicht unberücfichtiget bleiben Diirfen, getroffen und zugleich 
Gelegenheit gegeben wird, umwahre oder unredliche Anfprüche zu be 
feitigen, fowie die mit einzelnen Forderungen gefetlich verbundenen 
DBorrechte geltend zu machen. Demmad) hat auch die neue Gefek- 

gebung ihre Umgeftaftungen des Concursrechtes mit einer Durcchficht 
und mehrfachen Umändernng der Iettgedachten an fi) dem bürger- 
fichen Nechtsftoff angehörigen Gefichtspunfte eröffnet und Beftim- 
mungen ertheilt: 

1. welche Anfprüche außer den am fich unermweisfichen oder fchon 
fin den Schuldmann felbft gefeglich unverbindfichen von den
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Slänbigern in ihrer Gefammtbeit oder auch von einzelnen 
derfelben angefochten und befeitigt werden Fönnen ;' 

II. welche Nangorduung unter den an einem Schuldwefen Bethei- 
figten Hinfichtlich der zu ihrer Befriedigung dienenden Ver- 
mögenswerthe beobachtet werden uf.” 

E83 wird jedoch hiervon in der Darfteffung des Eoncursverfahreng 
nur infoweit die Hede fein, als «8 des Zufanmenhanges wegen er- 
forderfich ift, 

1) Die in der Eonenrsordnung, fowie in dem um einen Publicationstag fpä- teren Gefeh vom 9. Mai 1855, getroffenen Beftinnmungen über die Anfechtung bes trüglicher oder unveblicher Rechtsgefhäfte eines Schuldmannes find theife joldze, welche die Rechte einzelner Gläubiger außerhalb einer Gläubigervereinigung anz gehen, teils foldhe, welche im Concurfe oder bei Gelegenheit eines Rangs (Briori- 
tätö=) verfahren geltend gemacht werden Tonnen. Das Gemeinfane und das 
Befondere dabei ift gut dargeftellt in Simons angef. Schrift S. 20—32, 

2) Eine Bergleihung des alten und neuen Rangfolgeredhtes giebt Sinion a,D, 
© 32—54, 

1. Coneurs im eigentlichen Sinne Collgemeiner Gantı). 

Bedeutung, Arten und Gegenftand. 

317. Ein Eoncurs im eigentlichen Sinne ift ein Zwangsvoll- 
ftredungsverfahren in dag ganze Vermögen des gemeinfamen Schuld- 
mannes mehrerer Gläubiger, welchen eine vereinzelte Befriedigung 
ohne Benachtheiligung des Einen oder Einiger gegen die Anderen 
us gefeglicher Fürforge nicht gewährt werden Fanı.? 

Das Berfahren dabei ift entweder das ordentliche — vegel- 
mäßige — oder ein abgefürztes, (Concursordn. 8. 297.) Außerdem 
finden geiviffe Unterfejiede ftatt gwifchen dem Taufmännifhen Con- 
eurfe, wenn ein noch Tebender Handelsmann, Schiffsrheder oder 
Sabrifbefiger feine Zahlungen eingeftellt Hatz? umd dem gemeinen 
Coneurfe gegen fonftige Schuldner;* überdies noch) bei dem Koncirfe 
gegen Actien- und Handelsgefelfchaften. 

Der Faufmännifche Koncurs Yildet das Mufter der übrigen, 
gleihfam zum Anzeichen, daR unter den Vorausfegungen desfelben 
vorzugsweife das Berürfniß einer befonderen Drdrung voriwalte.° 

Gegenftand eines Concurfes Yann fein: 
a. das Vermögen eines nod) lebenden Schufdmannes; 
b. der Nachlaß eines Verftorhenen, wozu entweder gar Tein Erbe 

25
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vorhanden ift oder der Nachlaß mit der Nechtswohlthat des 

Inventard angetreten wird; 
c. das ganze Vermögen von Nctien- und Handelsgefellfchaften; 

d. das inländifche Vermögen eines Ausländers, der eine Handels- 
niederlaffung in Preußen hat.® 

Unter dem Vermögen ift aber einerfeits nur das einer Zwangs- 
vollftreefung unterliegende Gut zu verftehen, andererfeits nicht blos 
dasjenige, was der Schuldmann zur Zeit der Eröffnung des alfgemei- 

nen Gantes befist, fondern auch dasjenige, was er no während 
der Daier desfelden erlangt.° 

1) Sant, von incantatio, tal. encantar, franz. & Pencan, ift befanntfich die 
allgemeine Bezeichnung deffen, was „brigfeitlich zum öffentlichen Ausruf oder An- 
fehlag gebracht wird. Daher haben wir das Wort fhon bei der Verfleigerung von 
Legenfhaften gebraudt und gebrauchen «8 hier wieder von dem allgemeinen Der: 
mögensanfchlag. ' 

?) Der Zufammenhang deö Coneursproceffes mit dem Necht der Zmwangsvoll- 
frefung, und feine Bedeutung als eines allgemeinen Gantverfahrene, wo mit ber 
Verwertung der fünmtlichen Vermögensftücke zugleich die Befriedigung der einzelnen 
Gläubiger verbunden wird, if fehon mehrfach erfannt worden, Bel, Jufl, Min. 
Hefer, in den Sahıb. XVII, 266. 

3) Coneursoron. $. 113— 280. 
*) Ebd. $. 319-339, 
5) Die dabei zu berücfichtigenden Modalitäten (281— 291) müffen nad) ver 

Rüdverweifung im 8.333 aud) bei dem gemeinen Conenrfe in Anbetracht Fommen. 
%) „Aber der Conenrs ift für Krämer“, fagte fehon Zuftus Möfer, und man 

wird Immer mehr darauf hinkommen. 
?) Berficht fich, wenn fonft die Bedingungen ber Eoneurs-Eröffnung vorliegen. 

Db der Erbe felbft mit Vorbehalt angetreten hat, oder feine Gläubiger es ftatt 
feiner gethan Haben, ift gleichviel, ©. überhaupt Concursordn, $. 37,2. 261. 
322 f. 345. 357. 

8) Coneursordn, $. 292, 
°) Coneursorn. 8. 1: Erlangt Fann nur ausdrüden: was ei Theil des 

Vermögens des Schuloners effertiv geworden ift (val. $. 162 der Eoncursoron.), 
oder dazu von ven Gläubigern 5.8. durch Anfechtung einer Erbfchafts-Entfagung 
gemacht wird, Bedenken über die wichtige neue Beftimmung f. bei Koch zu Diefem 
Paragrapf, Die Allg. Ger. Dron. ging nicht foweit. In der Lehre des gemeinen 
deutfchen Rechtes war man wegen der Ausdehnung anf neue Griverbungen zivier 
fpältig. Jedoch) neigte die neuere Lehre dahin. Dabelow, Eone, d. Glänb. &. 538, 
Schweppe, Spftem des one. Pror. 8, 35, Mafeloey, Lehr, d. Rom. R. 8. 774. 
Bayer, Eonc. Broe. $, 26. Puhte, Cone. Broc. 8.25. Syftem d. Röm. u. Deutfd,. 
Eiv. Proc, $. 540, Ofne Zweifel wurbe Durch missio in bona auf ein Recht auf 
Befibergreifung von Fünftigen Saden ertheilt,. Nach, der Geftalt unferes Pfand:
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und Ereeufionsrechtes Hätte man den Sfäubigern nur ein Necht auf Aneignung der 
fpäteren Griwerbe im Wege der Befhlagnahme ertheilen, nicht aber von Rechtswegen 
fie als zur Goncurgmaffe gehörig erffären follen. Dee verftecte Grund der neuen 
Beftimmung Liegt im Art. 2093 bes Napoleon, Eiv. Coder, — Bebenkliche Folge: 
rungen werden fi weiterhin ergeben. 

A. Ordentliches Berfahren. 

Eröffnung des Conenrfes, 

a. Gründe, 

318. Ein allgemeiner Concurs (Sant) wird eröffnet, und zwar: 
I. der fogenannte kanfmännifche: 

A. gegen einen Handelsmanı, Schiffscheder oder Fabrifbefiker, 
welcher während feines Gefchäftshetriebes oder innerhalb eines 
Iahres feit der Gejchäftsanfgabe feine Zahlungen einftelft und 
diefe Zahlungs -Einftelfung enttveder felbft dem Gericht erklärt, 
oder wegen Zahlungs-Unfähigfeit fein Gejchäft fchlieft, oder 
wenn aus fonftigen Umftänden erhelft, daß er fi im Zuftande 
der Zahlungs-Unfähigkeit befinde. (Sonenrsordn. 8.113. 114, 
116.) Die Eröffnung muß ohne Weiteres erfolgen, wenn Der 
Schuldmann felbft die Zahlıng8=-Unfähigfeit angezeigt, oder 
wenn ein Gläubiger darauf mit ausreichenden Beweifen der 
Zahlungs - Unfähigkeit angetragen hat, außerdem aber nur dann, 
wenn das Gericht von Ausfegung der Sant-Eröffnung befondere 
Nactheile für die Gläubiger befürchten Tann ; (&. 118.) 

B. über den Nachlaß eines verftorbenen Handelsmannes, Schiffs- 
vheders, von welchem .noch bei feinen Lebzeiten die Zahlungen 
eingeftelft find, follte auch der Erbe die Verlaffenfhaft ohne 
Vorbehalt angetreten haben oder noch antreten Fönnen ;(8.114°.) 

C. über das Vermögen einer Actiengefelffchaft, welche auf Geiverbe 
oder Handels - Unternehmungen gerichtet ift, in den zwei Fällen, 
wenn nach der der Vezivfsregierung vorgelegten Bilanz die 
Schulden der Gefellfhaft deren Vermögen überfteigen, gemäß 
dem 8.26 des &ef. v. 9. Noweniber 1843 (G.©. 341); oder wenn 
die Gejellfehaft durch ihre Vorfteher, bezüglich durch ihre Liqui- 
datoren nor Beendigung der Liquidation und der Bermögenstheis 
fung die Einftelfung der Zahlungen angezeigt hat; (8.281. 282.) 

D. über da8 Bermögen einer unter gemeinfchaftlicher Firma be- 
25*
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ftehenden Handelsgefellfchaft, welche ihre Zahlungen einftelft; 

fobald ein Gefellfehafter die Zahlungs-Einftelfung anzeigt." 

(8.286. 287.) Und zwar befehränft fich hier der Concurs auf 

die Gläubiger der Firma; zugleich aber muß ein folder aud) 

über da8 Sondervermögen jedes den Gefellfchaftsgläubigern 

perfönlich haftenden Gefelffchafters miteröffnet werden, fo daß 

neben dem Gefelffchaftsgant ebenfo viele andere Gantwerfahren 

erwachfen, wobei die Gefellfhaftsgläubiger die dort zur erlei- 

denden Ausfälle verfolgen dirfen; (8. 35. 288.) 

E. über das in Preußen befindliche Vermögen eines Ausländers, 

welcher in Preußen eine Handelsniederlaffung hat.” (8. 292.) 

I. Der gemeine Concurs, über das Vermögen eines Lebenden 

oder über den Nachlaß eines Verftorbenen, in allen denjenigen Fällen, 

wo ein Faufmännifcher nicht ftattfindet, fobald ein Gläubiger oder der 

Nachlaßpfleger auf die Eröffnung anträgt und Umftände nachgeiiefen 

find, aus welchen fich Die Unzulänglichfeit des Vermögens oder des 

Nachlaffes des Schuldmannes ergiebt, (8.319. 322.) bei Verlaffen- 

Ihaften auch Die Neberlegungsfrift für Die Erben abgelaufen ift. (8.324.) 

Als unzweifelhafte Fälfe der Unzulänglichfeit gelten: Selbftanzeige des 
Schuldmannes; Entfernung desfelben, ohne Beftellung eines Bevolf- 
mächtigten zur DBeforgung feiner Angelegenheiten und dabei Unzu- 
fänglichfeit dev Zivangsvoliftefung für die andringenden Gläubiger; 
Ausihlagung der Exrbfchaft des Schuldmanmes von Seiten des Erben 
ohne ausdrücdtiche Erflärung, daß folches zu Gunften des nächften 
auf ihn folgenden Erben gefchieht; Abgabe der Nachlaßverwaltung 
von Seiten des Vorbehaltserben, ober endlich eine aus fonftigen 
Erklärungen eines folchen Erben oder des Nachlakpflegers, oder aus 
dem Inventar hevoorgehende Unzulänglichfeit eines Nachlaffes für die 
Gläubiger. (8. 323.) Die Eröffnung des Concurfes Tann jedoch in 
allen Fällen unterbfeiben, wenn gerichtsfimdig ift, daß dev Schuld- 
mann ein die Koften des Eoncursverfahrens entfprechendes Vermögen 
nicht befigt, wobei Befoldungen, perfönfiches Einfommen amd mit Unter- 
Pfand belaftete Gegenftände außer Berechnung zu lafen find. (8. 339.) 

Gegen eine Aetiengefelffchaft, twelche nicht auf Gewerbe oder 
Handelsunternehmungen gerichtet ift, wird der gemeine Concms nur 
auf Antrag der Bezivfsregierung eröffnet, fobald die Bilanz eine Un- 
sulänglichfeit des Actienvermögens ergeben hat. (8. 325.)
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I) Daß andy die yon einem Gläubiger nacgewiefene oder fonft aus den Ume 
fländen mit Zuverläffigfeit zu entnehmende Bahlungs-Unfähigkeit die Eröffnung des 
Goneurfes herbeiführen Tonne, wie Bei ven faufmännifchen Goneurfe (8. 113, 118.) 
überhaupt, ift Hier nicht ausprücflich gefagt, jenod) wohl aus dem Begriff der Bad: 
Tungs-Einftellung im $. 114, Abf. 2 zu entnehmen. 

2) Anders, wenn ein Ausländer zwar in Preußen Bermögen beftbt, jedod) Feine 
Hanbelsniederlaffung dafelöft, Selbft wenn über ihn im Auslande Concurg eröffnet 
ift, werden dennoch) in jenes Vermögen nur Somderz Erecutionen geftattet, fo daß es 
allein zu einem befonderen Rang- und Bertheifungsverfahren Fommen Fan, (Eon- 
tursoron, $. 293.) 

b. Oerichtöftand der Eröffnung und c. Form derfelben. 

319. Für die Eröffnung eines allgemeinen Santverfahrens ift 
dasjenige Gericht zuftändig, bei welchen ver Schuldmanı feinen 
ordentlichen perfönlichen Gerichtsftand hat, oder bei feinen Rebzeiten 
gehabt hat; und unter mehreren gleich zuftändigen Gerichten bleibt 
dasjenige das Eoncurögericht, welches zuerft den Concıns eröffnet hat, 
(Eoncursordn. 8. 115. 261. 320.) Der kaufinännifhe Concurs ift 
jedoch dem am Drt des ordentlichen Concursrichters etwa beftehenden 
Handelsgericht zu überlaffen. (Ebdf. 8.115.) Bei dem Eoncurg gegen 
einen in Preußen etablivten Aırsländer (oben 8. 318 E.) entfcheidet 
dev Ort der Handelsniederlaffung. (Concursordn. 8. 29.) Das 
Eoneursgericht einer Actiengefellfchaft ift am Orte des Hanptfies 
ihrer Verwaltung; für eine Handelsgefelffhaft unter gemeinfamer 
Sirma das Gericht am Orte ihrer Hauptnieberlaffung. ($. 287.) 

Die Eröffnung felbft erfolgt durch einen mit Gründen verjehenen 
Belhluß, nachdem das Gericht dazın den gefetlichen Anlaf erhalten 
oder auch nach Befinden zubor noch geeignete Ermittelungen ver- 
anftaltet hat (8. 119), und zwar mit derjenigen Stunde, welche der 
Beihluß als Zeitpunft feiner Faffung nachweift, fonft mit der Mit- 
tagftunde des Tages feines Exlaffes. (8. 121. 328.) Dei faufnänt- 
nifhen Ueberfhuldungsfälfen ift zugleich der Zag der Zahlungs-Ein- 
ftelfung feftzufetgen, widrigenfalls der Zag der Concurs- Cröffnung, 
oder, wen der Schuldmann zuvor mit Tode abgegangen ift, fein 
Todestag als der betreffende Tag angefehen wird. Im Keinem Fall 
Darf jedoch Diefer Tag über feche Monate vor der Eoncurs- Eröffnung 
zurüdfgefeßst werden; auch darf, wenn e8 nicht zu ferneren, Punch 
Urtheil zu entfcheidenden Streitigfeiten diber die Eoneurs - Eröffnung 
Tommt, der Zag der Zahlungs-Einftelfung in jener Zeitgvenze ander-
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weit von Amtsivegen (auf Grund befferer Aufklärung) beftimmt 
werden. (8. 122.) 

Die befeploffene Concurs- Eröffnung und, bei Faufmännifchen 
Sant, der Tag der Zahlungs - Einftellung ift durch Das Eonenrsgericht 
zu veröffentlichen, und zwar Durch eine oder mehrere Anzeigen in 
öffentlichen Blättern, nad Exmelfen des Gerichtes, fotwie durch An- 
Tchlag an Gerichtsftelfe und an anderen geeigneten Orten, insbefondere 
an der Börfe, wenn fich eine foldhe am Drt befindet. (8. 123. 329.) 
Hat das Gericht einen Antrag auf Conens - Eröffnung zurückgewiefen, 
fo findet Dagegen bios Befchwerde an die höhere Inftanz ftatt, welche 
demnächft das Gericht exfter Iuftanz zur Eröffnung anweifen fann. 
(8. 120. 327.) 

Andererfeits darf dev Befchluß der Eröffnung binnen 10 Tagen 
von dem Schuldmann (oder auch von defjen Erben im gemeinen 
Coneurfe) mittelft eines Antrages in Klageform angefochten werden. 
Die Entfcheidung erfolgt nad) Verhandlung mit dem Verwalter der 
Eoncirsmaffe, forwie mit den Gläubiger, welcher die Gröffnung be- 
trieben hat, und mit den etwa nod) intervenivenden Glänbigern, im 
Ihleunigen Verfahren. (8. 124. 330.) 

Ebenfo unterliegt der Beihluß, welcher den Tag einer fauf- 
männifchen Zahlungs -Einftellung beftimmt hat, binnen 3 Monaten 
einer Anfechtung im Wege des ordentlichen Proceffes feitens des 
Maffeverwalters und jedes Anderen, der ein Intereffe zur Sache hat, 
(8. 125) mit freiftehender Intervention anderer Betheiligter. 

In beiden Fällen findet nur Berufung und Nichtigfeitsbefchwerde 
gegen Das Erfenntniß ftatt; das Concursverfahren jeldft wird durch 
den erhobenen Einfpruch Bis zur vechtökräftigen Entjcheidung über 
denfelben nicht gehemmt. (8. 126. 331.) 

BVirfungen der Soncenrs-Eröffnung. 

a. Fir den Schulomante. 

320. Dev Schuldmann wird durch die Eröffnung eines all- 
gemeinen Gantes für feine Perfon einer mehrfachen Verminderung 
feines ftaatsbürgerlichen und politifchen Nechtszuftandes ausgefeßt. — 
Abgefehen von den Nachtheilen der Schuldhaft, die ihn treffen Fann, 
jowie von der ftrafgefeglichen Verantwortlichfeit für feine Handlungs- 
weile, weshalb die Stantsanwaltfchaft allen Verhandlungen im Gant-
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verfahren beizutvohnen und Auskunft zu verlangen hat (Concursordn. 
8.140.), darf ein Handelsmann, Schiffsrheder und Vabrifbefier, 
über deffen Vermögen Concurs eröffnet ift, von Da an nicht auf der 
Börfe erfcheinen, nicht Mitglied einer Taufmännifchen Corporation 
fein und weder als Mäfter, noch als Concursverwalter, no) als 
Parteivertreter in Handelsfachen zugelaffen werden. (Ebb. 8.310.) 
Befondere Gefete fchließen vom Bürgerrecht, gewerblichen Genpffen- 
fhaften und fonftigen ftaatsbürgerlichen Rechten aus." Eine Wieder- 
einfegung in den vorigen Stand ift von dem Faufmännifchen Gant- 
mann nur mit dem Nachweife der Tilgung fünmtlicher Forderungen 
der Concnrsglöubiger an Capital, Zinfen und Koften zu erlangen, 
wofür ein befonderes Verfahren mit Zuziehung dev Stantsanivaltfehaft 
vorgefehrieben ift. (Concarsordn. 8. 3LI—317.) Auch erlangt ein 
folder Schuldmann, wenn der Gant durch Vergleich beendigt worden, 
in Taufmännifcher Beziehung eine DVerbefferung feiner Lage. (Ebd. 
$. 318.) 

In privatvechtlicher Hinficht tritt für jeden in Concurs gerathenen 
Shuldmann eine Beichränfung feiner Rechte auf Verwaltung und 
Niepbraud) des Vermögens feiner Kinder ein. (UL. R. I, 2, 204-9. 
268.) Vornehmlich aber verliert ev mit dem Zeitpunfte der Concurs- 
Eröffnung von Nechtswegen die Befugniß, fein zur Concursmaffe 
gehövendes DBermögen zu verwalten und über daffelbe zu verfügen. 
(Concursordn. 8.4.) Alle Verfügungen und Rechtshandlungen den 
nach, welche dev Gemeinfhuldner nad jenem Zeitpunfte vornimmt, 
mwofiie rücffichtlich dev am Tage der Eröffnung felbft vorgenommenen 
die VBermuthung bis zum Gegenbeweife gilt, find in Beziehung auf 
die Gläubigerfhaft nichtig, und e8 Tann dasjenige, was er in Folge 
jolcher Gefchäfte geleiftet hat, zur Conenrsmaffe zurückgezogen werden; 
nur die am Tage der Gant- Eröffnung und an den beiden nächften 
Zagen dem Schufdmann geleifteten Zahlungen gelten als befreiend, 
wenn nicht die Kenntniß des Zahlenden von der Gant-Eröffnung 
ons den Umftänden nachzumweifen ift. (Ebb. 8. 5—7.) Die Befrie- 
Digung oder Begünftigung eines Gläubiger nad) erfolgter Zahlungs- 
Einftellung und bei nicht Faufmännifchen Schuldnern, feit eingetvetener 

Meberfchuldung und erfangter Kenntnig von der Beantragung eines 

Eoncurfes, äußerftenfalls feit defien Eröffnung, verfällt fogar dem 
Strafgefeg. ($. 308. 340.)
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Gegen die Gläubigerfhaft Hat der Schuldmann die Berpflich- 
tung, bei Vermeidung der Haft, über den Zuftand der Maffe, fowie 
über alle den Concurs berührenden Verhäftniffe, Aufflrungen zu 
geben (Ebd. 8. 132. 139.); desgleichen im faufmännifchen Concurfe 
auf Erfordern an Anfftelfung, Prüfung und Berichtigung der Bilanz 
Theil zu nehmen (8. 155), oder im gemeinen Concurfe an dem auf- 
zunehmenden Inventar (8. 335); überdies auch fein Vermögen auf 
Antrag des Güterpflegers oder eines Gläubigers eidlich zu offenbaren 
(8. 156); endlich an Prüfung der Paffiv-Anfprüche an die Concurs- 
maffe Theil zu nehmen. (8. 171.) 

Dagegen darf wider ihn auch Feine auf perfönliche Haft? oder 
auf einzelne DBermögensgegenftände gerichtete Zwangsvolfftreung 
behufs Befriedigung einzelner Gläubiger fortgefet oder eingeleitet 
werden (8.8. 9); er darf einem Vergleiche des Güterpflegers über 
die Subftanz von Liegenfehaften in feinen Vermögen mit Exfolg 
widerfprechen ($. 160); auch muß ihm auf feinen Antrag aus dem 
erft nach der Eoncms-Cröffnung erlangten Vermögen, und wenn 
diefes nicht zuveicht, aus der übrigen Maffe eine Unterftügung zu 
feinem und feiner Familie Unterhaft gewährt werden (8. 162); e8 
Tan ihm endlich eine folche Unterftügung in jedem Fall nad) An- 
hörung der Gfäubigerfchaft, auf feinen Antrag, durch gerichtlichen 
DVeihluß bewilfiget werden. (8. 224.) 

Einer befondeven Strenge verfaffen faufmännifche Schuldner, 
desgleichen Vorfteher oder Liquidatoren faufmännifcher Actiengefell- 
ichaften, welche unterlaffen haben, won der Zahlungs - Einftefung am 
Tage derfelben oder an einem der beiden nächftfolgenden bei den 
Gericht davon Anzeige zu machen; nicht minder, wenn ein Hand: 
Tungsgefelffchafter bei diefer Anzeige unterläßt, Namen und Wohnort 
dev perfönlich haftenden Gefellfenafter anzugeben. (8. 116. 282. 
286. 307.) 

) ©. Städte-Dron. vom 30. Mai 1853 $.7. Gew. Drbn. som 17. Ya: nuar 1845 $. 103. 107. 117. 119. 127. Andere Gefeße bezeichnet Koch, zu 8.310 ber Coneursordn. Note 97. Rud. Simon a. D. ©. 91. 
2) Selbft nicht wegen Mechfelfchulden, twie nad dem früheren NMedjt auläffig war. Ein Kumaner Zug des neuen Goneursrechtes; die Wechfelhaft foll nicht in 

eine Erpreffung gegen dritte Perfonen ausarten,



$. 321, fh. 4. Conentsprozeß, -395 

 b. Für die Gläubiger in isree Gefanmmtgeit, 

321. Bon dem Zeitpunft der Gant- Eröffnung ab wird dag 
zur Concurömaffe gehörende Vermögen (oben 8. 317) durch die Gläu- 
bigerfchaft, d. i. durd) die Gefammtibeit der Concenrsgläubiger, an 
Stelle des Schuldinannes, vornehmlich Durch das Mittel eines Gant- 
veriwalters ausgeübt." (Concursordn. 8. 4.) Demmad) fteht ihnen zu: 

a. alle Gegenftände des Vermögens, foweit nicht beftimmte An- 
fprüche auf die Sachen felbft anzuerfennen find, behufs ihrer 
Befriedigung zu verwerthen; 

b. Die bereits vom Schuldmann erworbenen oder no) während 
des Oantverfahrens erlangten DBermögens - Anfprüche geltend 
zu machen; 

ec. Derfügungen und Nechtshandlungen, welche der Schuldmann 
nad) der Gant-Cröffnung vornimmt, als nichtig anzufechten 

und dasjenige, was derfelhe in Solge folcher Gefchäfte gefeiftet 
hat, zurüdzufordern; (8. 5. 6.) 

d. den Schuldenzuftand oder dasjenige, Wofür Die DBermögensmaffe 
aufzufommen Hat, feftftelfen zu Yaffen. 

Auf die Gläubigerfchaft geht ferner jede gerichtliche Nechtsver- 
folgung, welche fich auf das zur Conenrsmaffe gehörende Vermögen 
bezieht,” fowohl activ als paffin über, und der Schuldwann jefbft 
fan nur beiläufig mitwirken. ® Anhängige Rechtsftreitigfeiten find 
allerdings nur in. derjenigen Lage zu übernehmen, worin fie fich zur 
Zeit der Concurs- Eröffnung befinden, aber mit Borbehalt dev als- 
dann noch zuläffigen Nechtsmittel, deren Nothfriften indeß, wenn fie 
noch nicht abgelaufen waren und der Güterveriwalter die Öant- Er- 
Öffnung während dev Frift zu den betreffenden Aecten angezeiget hat, 
erft vom Tage der Gant- Eröffnung ab der Slänbigerfehaft berechnet 
werdei. (8. 8.) 

Nebenher fteht derfelben zu, in die vom Schuldmann eingegan- 
genen Nechtsgefchäfte auf gegenfeitige Reiftungen, welche zur Zeit der 
Eoncurs- Eröffnung von beiden Theilen überhaupt nicht oder noch 
nicht vollftändig erfüllt find, entiveder einzutreten, oder davon zuriick 
zutveten, bezüglich Diefelben aufzufündigen, nach näherer Vorfchrift der 
Beftimmungen der Concursordn. 8.1521 und anderer bezüglicher 
materieller Nechtsoorfchriften; ferner auch diejenigen Zahlungen und
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Rehtehandlungen des Schuldmannes anzufechten, welche das Gefek 

als zur Uebervortheilung der Gläubiger vollzogen betrachtet, Demnach 

einer Ungültigfeit8-Erflärung mit mehr oder weniger Einfchränfungen 
unterwirft.* (Concursordn. 8. 99—112.) 

Auf der anderen Seite hemmt die Gant- Eröffnung zu Gunften 

der Eonceursmaffe den Lauf der Zinfen einer jeden Forderung, welche 

nicht mit Pfand oder Hhpothef verfehen ift, während bei folchen 

die feit der Gant- Eröffnung laufenden Zinfen noch aus dem zur 

Sicherheit dienenden Vermögensftüce gefordert werden fünnen (8.12); 

auch Fanın Fein Gläubiger Pfand» oder Hhpothefenvechte, welche erft 

feit der Gant-Eröffnung erlangt find, zum Nachtheil anderer Gläu- 

biger geltend machen, follte jenen auch fchon ein Rechtstitel Dazu vor 

der Gant-Cröffnung zugeftanden Haben. (8. 10.) 
2) Als Grundlage oder Nechtsfigue diefes Verfügungsrechtes it im Commif 

fionsbericht der erften Kammer ein allgemeines Ereutionsrecht auf das gefanmte 
Bermögen bezeichnet, wogegen Koch in Anıı. 2, ©. 10 freitet und in Anm, 10, 

©. 15 die Foee eines prätorifchen Pfandes fefthält, bei welchem der Richter mit: 

toirkt. Bon einem EigenthumsWebergang ift Begreiflich Teine Rede. Das Unnatür- 
lihfte ift, daß die neuen Gläubiger feit der Concurd- Gröffnung nicht weiter berück- 
fijtiget find, außer im Falle des 8,262 ver Coneursordn. 

2) Mithin find, wie nad) der ©, OD. 1, 52, 61, Verbindfichfeiten, wwelde nur 

ber Perfon des Schuldmannes ohne Nüdficht auf fein Vermögen anfleben und auf 

dasfelbe gar Feine Wirkung äußern Tönnen, davon auszufchließen. 
3) Eine andere Frage ift, inwiereit die Entfcheidungen aud) für den Schuld: 

mann die Beventung rechtöftäftiger Beftimmungen erhalten, Die Grenze wird dabei 
duch den Begriff einer vermögensrechtlihen Streitigfeit und bucch den Umfang des 
Nechtes der Oläubigerfjaft anf bas Vermögen des Schuloners (Toncursordn, 8.1) 
gezogen. 

*) Die weiteren materiellen Beftimmungen über diefe Befonderen Rechtsverhäft- 
niffe der Gläubiger find in Bergleigung mit der früheren Gefeßgebung bargeftelft 
von Simon u.a. D. 

Bertretung der Glänbigerfhaft. 

322. Der ordentliche Vertreter der Gläubigerfchaft und der 
Mafje (Conenrsordn. 8.131. 215) ift ein Maffe- oder Giüterwerwalter 
(der gemeinvechtliche Güterpfleger), wozu das Gericht zuexft vorläufig, 
fodann definitiv einen gefchäftsfundigen Mann zu ernennen hat, welcher 

an dem Dite des Gerichtes oder des gemeinfehuldnerifchen Haupt- 

geihäftes oder doch in der Nähe feinen Wohnfig hat. (8. 129. 214.) 
ft der Eoneurs über einen Nachlaß eröffnet, fo kann auch der Exbe
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mit Wohfthat des Imwentars dazu genommen werden. (8. 338.) Den 
Släubigern fteht bei Diefer Ernennung eine gewiffe Mitwirfung zur 
(S. unten 8. 324 u. 329.) 

Die Aufgabe des einftweiligen Vertvalters ift, unter Anfficht des 
Gerichtes, welche zumächft duch einen Gerihtscommiffar ausgeübt 
wird, die Maffe, fowie die Anfprüche an diefelbe, zu ermitteln und feft- 
zuftellen, desgleichen für deven Sicherung Sorge zu tragen. (8. 131.) 
Dem definitiven Verwalter Tiegt ob, die endliche Klarftellung der 
Maffe und der Anfprüche an diefelbe, jowie die Befriedigung der 
Gläubiger zu betreiben. (8. 215.) Allen Verwaltern gebührt die 
Führung der Nechtsftveite, welche Die Mafje oder einzelne Theile 
derfelben betreffen; fie haben die Maffe und die Glänbigerfchaft bei 
Erörterung der Anfprüche der Einzelgläubiger zu vertreten ;? fie fönnen 
fi Dabei eines Nechtsbeiftandes bedienen und in einzelnen Fälfen 
einen befonderen Bevollmächtigten befteffen. (8. 131. 215.) Ieder 
Berwalter muß ein Faufmännifches Tagebuch führen und auf Exfor- 
dern dem Gerichtscommiffar vorlegen. Er fan unter feiner Ber- 
antwortlichkeit der Hülfe des Schuldmannes oder anderer Berfonen 
fich bedienen, von jenem Aufflärungen verlangen und zu diefenm Zivedke 
jowohl den Schuldmann, al8 aud) andere Perfonen vernehmen. Im 
Salfe eines außerordentlichen Umfanges der Gefchäfte Fan das Ge- 
richt, nach Anhörung des Verwalters und auf das Gutachten des 
Commifjars, dem Erxfteren für beftimmte Zweige befondere Verwalter 
beigeben, welche dann hierin jebftftändig und mur auf ihre Verant- 
wortung Die Rechte und Pflichten des Güterverwalters zu üben haben. 

Seder Verwalter ift nad) feiner Ernennung von dem Concurg- 
commiffer auf gewiffenhafte Ausführung der ihm obliegenden Ver- 
richtungen mittelft Handfchlages an Cidesftatt zu verpflichten. Er 
erhält vom Gerichte eine Beftallung zu feiner Legitimation, empfängt 
eine von Gerichte zu bemefjende Belohnung und Entfhädigung 
aus der Maffe, Tan aber auch, wenn ex feinen DBerpflichtungen nicht 
gehörig nachfommt, durch Befchluß des Gerichtes entlaffen werden, 
nachdem er zuvor in nicht öffentlicher Sigung darüber vernommen if. 

Derfolgt er felbft ein perfünliches Iuteveffe als Gläubiger oder 
aus einem anderen Grunde gegen die Glänbigerfchaft und die Maffe, 
fo ift vom Gerichte ein Specialvertreter derfelben für diefe Ange- 
Vegenheit zu befteffen. (Sonensordn, 8.130—136. 214°, *, bis 216,
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Neben dem definitiven Verwalter darf übrigens von der Gläu- 
bigerfjaft ein eigener Verwaltungsrath von 2—3 Mitgliedern be- 
ftelft werden, die das Gericht aus den ihm vorgefchlagenen Berfonen, 
nebft eiwaigen Erfagmännern, ernennt und Durch Handiehlag ver- 
pflichtet. Jedoch follen dabei nur folhe gewählt werden, die am 
Orte des Berivalters oder in feiner unmittelbaren Nähe wohnen. 
Die Aufgabe, welche fie unentgeltlich zu erfüllen Haben, befteht in einer 
Mitwirkung bei Mlarftelfung und Verwertfung der Maffe in beftimm- 
ten Fällen. So oft fie nöthig if, beruft der Commiffer eine Ver- 
fommlung, woran auch der Güterverwalter felbft Theil nimmt. Die 
Beichläffe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Zur Beichlußfähig- 
feit ift Die Theilnahme des Verwalters und zweier Verwaltungsmit- 
glieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit entjcheivet die Stimme 
des Güterverwalters. 

Don der Entlaffung dev Verwaltungsmitglieder gilt dasfelbe wie 
von der des Güterverwalters. (Ebdf. 8. 212— 214% * 217— 219.) 

) Auch in Hinfiht auf den Eivesgebraug, ©. D.I, 10, 280 f. 

Rehtsverhältuiffe der einzelnen Gläubiger, 

323. Gläubiger im Falle eines allgemeinen Gantes ift im 
weiteren Sinne Jeder, der einen vermögensrechtlichen Anfprudh! an 
den Schuldmann zur Zeit der Gant- Eröffnung hat (Concusordn. 
8.2. 8. 280), ex fei bereits fällig oder nicht, was blos auf den 
Betrag Einfluß hat. Ausgefchloffen bleiben demnach, alle Diejenigen, 
welche erft nach Diefem Zeitpunfte eine Forderung an den Schuldinann 
eriverben, * während derjenige, welcher einen Gläubiger nach der Gant- 
Eröffnung ganz oder zum Theil befriedigt, infoweit von Rechtswegen 
an defjen Stelle, mit alfen der Forderung anffebenden Bor- und 
dinglihen Rechten tritt. (8. 11.) 

Jeder Gantglänbiger nimmt Theil an den allgemeinen echten 
der Gläubigerichaft; auch bleibt jedem einzelnen überlaffen, wenn die 
Glänbigerfehaft von dem Rechte der Anfechtung einer Nechtshandlung 
des Schuldners aus der Zeit wor der Concms- Eröffnung Teinen 
Gebrauch machen will, Diefes Recht auf feine Koften auszuüben. 
Dasjenige jedoch, was er auf folche Weife erftveitet, fließt zur Maffe, 
und nur die duch den Nechtsftreit eriwachfenen Koften find ihm vor- 
weg zu erftatten. ($. 112.)
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Unter den einzelnen Sorderungsberechtigten findet eine volffom- 
mene Gleichheit des Mechtes und der Behandlung (par omnium cre- 
ditorum conditio) nicht ftatt. Das Gefet unterfcheidet: 

I. Diejenigen, welche ihr Cigenthum an Gegenftänden im Befit 
bed Schuldners verfolgen und bezüglich zurücfordern oder den fie 
gefeglich vertretenden Werth (Bindicanten) Dergleihen Nüdforde- 
rungsrechte werden unabhängig yon dem Eonenrsverfahren gegen den 
Öüterverwalter geftend gemacht. (8. 30.) 

I. Die Abfonderungsberechtigten in Anfehung gewwiffer Gegen- 
fände oder eines ganzen Inbegriffes im Dermögen des Gemein- 
Ihuföners. (8.31 — 37.) 

Diefe entpfangen hieraus ihre befondere Befriedigung, wein fie _ 
ihr Abfonderungsrecht gehörig wahrnehmen, und zwar bei Unzuläng- 
Tichfeit des abgefonderten Gegenftandes mit gewiffen Nangverfchieden- 
heiten. Weberfchüffe der Sondermaffe Fommen der Hauptmaffe zur 
(8. 36); auch Fönnen die Abfonderungsberechtigten gegen Iettere ihre 
perfönlichen Anfprüche nichtsdeftoweniger behufs wollftändiger DBe- 
friedigung unter den eigentlichen Concnvsgläubigern (V) geltend 
machen. ($. 39.) 

U. Die Maffegläubiger, d. i. Diejenigen, deren Forderungen 
erft Durch Das eingeleitete Gantivefen gegen die Vermögensverwaltung 
entftanden find, demmach von der gewonnenen DBermögensmaffe, bes 
züglich von jeder abzufondernden Maffe, vorweg in Abzug zu bringen 
find. Sie werden bezahlt, fobatd fie fällig find.* 

IV. Die Realgläubiger, teldhe ihre abgefonderte Befriedigung 
aus einzelnen Kiegenfchaften und was die Natur derfelben rechtlich 
theilt, im Wege der Kaufgefdervertheilung empfangen. Endlich 

V. Die einfachen Concursgläubiger, welche überhaupt Anfprüche 
der im Eingange bezeichneten Art geltend zu machen haben, fie feien 
bedingte oder unbebingte, fällige oder erft Fünftig fällig werdende; 
einfchließlich auch der perfönfichen Anfprüche der abfondernden und 
Realgläubiger. 

Unter diefen eigentlichen Concusgläubigern giebt e8 acht ber 
borzugte Kategorieen.® 

Ausgefchloffen von jeder Betheiligung bleiben die vom Schutb- 
manne verwirkten Geldftrafen; beögleichen Vorderungen, die auf einer 
Breigebigfeit deffelben berufen; von ihm herrührende Zuwendungen



298 Befonderer Theil. 8. 324. 

auf den Todesfall, endlich die Koften, welche ein Gläubiger auf lar- 

fteffung feiner Forderung im Coneurfe zu verwenden hat. (8. 84.) 

Frei von der Einlaffung in den Conenrs find endlic) Diejenigen, 
deven Forderungen beveits Durch Gegenrechnung (Compenfation) er- 
Tofchen find, was aber nur der Fall fein fanıı, 

wern jemand nach dev Gant-Eröffnung Gläubiger und Schuldner 
der Mafie, oder 

wenn ein Schuldner des Schulömannes nachher Gläubiger der 
Maffe geiworden if, oder endlich 

wenn Forderung und Gegenforderung zwifchen dem Schuldmann 
und dem Dritten bereits vor der Gant- Eröffnung beftanden 
haben, follten fie auch zu Diefer Zeit noch nicht fälfig gewor- 
den fein. ($. 95 — 98.) 

1) ©o lautete der Entwurf des &. 8 der Goneursorbn. Der gefebliche Text 
drüt nad} den Borfchlägen der Kanımern der Abficht nach fehwerlich ein Anderes 
aus mit den Worten: „Anfprüche, welde fid} auf pas zur Coneuremaffe gehörende 
Bermögen beziehen." &. übrigens Kod) zu dem Paragraphen, Note 15. 

2) Bol. oben $. 317. Nah Ko zu 8. 1 ver Gonenrsordn,, Note 2 a. E., 
hätten die neuen Schufven ein Reit auf Abzug von dem nen erworbenen Bermögen. 
Schwerlid ift dies Abficht der gefeßgebenden Factoren gewefen, aud) ift das Wort 
entgegen. Natürlich werden bei den neuen Erwerbe neue Maffegläubiger, Real: 
gläubiger und Abfonderungsberechtigte fid beteiligen Tonnen. Auch verfteht fich bei 
BermögenssInbegriffen der Abzug der Schulden von felbit. Vgl. Concursoron, 8.262, 

°) Concursorn. $.22—30. Dahin gehören aud die Anfprüche ber Ehefrau 
des Schuloiannes. (8. 88. 89.) 

*) Coneursordn. $. 40-45. Eine Nangordnung ift deshalb unter ihnen nicht 
beftimmt. Gventualiter würden Dabei bie Vorrechte wie im Prioritätsverfahren über 
Pfindungs- Erlös zu berückichtigen fein. 

5) Concnrsoron, 8. 46—71. 

6) Enf. $. 72— 83. 

Das Concuröverfahren fetbft. 

1, Nebenverfügungen bei der Eonenrs: Eröffnung. 

a. Ernennung des Concsursperfonals, 

(Bgl. Inftenet. 8. 18.) 

324. In Verbindung mit der Concms-Eröffnung hat das 
Gericht Folgendes anzuordnen: 

1. die Ernennung eines Gerichtscommiffares, welcher die Benrbei- 
tung des Gantiwefens, foweit nicht einzelne Gefchäfte dem Ge-
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vichte felbft norbehaften find, in feine Hand nimmt, Dabei auch 
einzelne Gefchäfte den Zwweiggerichtsftelfen des nämlichen Kreig- 
gerichtöbezivkes übertragen und andere Behörden vequiriren 
fan. Befchiverden über fein Verfahren werden Durch das 
Gericht felbft zunächft erledigt; (Concusordn. 8. 127. J- 
ftruct. 8. 3. 4.) 

2. die Ernennung eines einftweiligen Güterwerwalters, (8. 322.) 
Seine Berfon ift gleichzeitig mit der Eoncms- Eröffnung oder 

in einer fchleunigen nachträglichen öffentlichen Defanntmachung nam- 
haft zu machen. Dabei find zugleich die Gläubiger aufzufordern, in 
einem nicht über 14 Tage Binaugzuricenden Termine ihre Erffärun- 
gen und Vorfchläge über Beibehaltung des ernannten oder wegen 
Beftelfung eines anderen zu machen. Das Gericht hat darüber zu 
befinden und die etwaige neue Ernennung öffentlich anzuzeigen. 

b. Sicjerheitsmaßregefn. 

325. Maßregeln, welche ebenfalls bei Eröffnung des alfgemeinen 
Gantes in Erwägung genommen und bezüglich zur Ausführung ge- 
bracht werden müffen, find: 

1. Die Verhaftung des Schulömanmnes.! Sie erfolgt nach Er- 
mefjen des Gerichtes, muß aber verfügt werden, wenn jener der 
Flucht verdächtig ift oder fidh zur Zeit in Schuldhaft befindet, und 
in dev Regel noch dan, wenn er feiner Pflicht zur Anzeige der 
Zahlungs- Einftellung, fowwie zur Uebergabe der Handelsbücher und 
der Bilanz, nicht genügt Hat, oder wenn DVechfelflagen gegen ihn 
angeftelft find oder Wechfelprotefte gegen ihn erhoben werden. 

Die Haft Hat die Natur einer Schuldhaft; ihre Dauer hängt 
von dem Exrmeffen des Gerichtes ab; fie faın auch noch während 
des Concınfes verhängt werden, im Befondern dann, wenn der 
Schuldmann den Verfügungen des Gerichtes, oder deg Commilfars, 
oder den (berechtigten) Aufforderungen des Güterpflegers Feine Volge 
teiftet. (Coneursordi. 8. 137 — 139.) 

2. Die Siegel- Anlage auf das bewegliche Vermögen und auf 
die Schriften de8 Schuldmannes dur) einen Gerichtsbeamten unter 
Zuziehung des Güterpflegers, wohei gewiffe Sachen auszulaffen oder 
in Verwahrung zu nehmen, zugleich auch Mafvegelnt wegen dortfegung 
des Gefchäftes des Gemeinfchuldnerg zu treffen find, wenn die fo-
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fortige Einftellung die Vermögenslage bedeutend verfchlimmern wirde. 

(Sonenvsordn. 8. 141—144. Inftritet. $. 15.) 
3. Die Beichlagnahme der Liegenfchaften dDurd) Befig-Entfegung 

des Schuldmannes, fodann Befchlagnahme der Einkünfte davon mittelft 

Adminiftration oder Sequeftration und durch einen Vermerk der Kon- 

curd- Eröffnung, fowie des Concursgerichtes im Hhpothefenbuche. 

(Soncursordn. 8. 150. Inftruct. 8. 17.) 

4. Die Erlaffung eines offenen Arveftes, wodurch Alfe, welche 

von dem Schufdmanne etwas an Geld, Papieren oder anderen 

Sachen in Befiß oder Gewahrfem haben,” oder welche ihm etwas 
verihulden, angewiefen werden, nichts an denfelben zu verabfolgen 

oder zu zahlen,. vielmehr in beftimmter Frift dem Gericht Anzeige 

zu machen amd Alles, mit Vorbehalt ihrer etwaigen Nechte, zum Eon- 

envönaffe abzıliefeen. Pfand-Inhaber und andere mit ihnen Gleich- 

berechtigte (vgl. Concursordn. 8. 33) find jedoch Tediglich zur Anzeige 

verpflichtet. Bekannte Pfand-Inhaber diefer Art, Desgleichen befannte 

Schuldner müffen überdies eine Abjchrift dev Bekanntmachung er: 

halten; conceffionirte Pfandleiger und Inftitute, welche fich felbft ans 

Pfändern bezahlt machen, haben fi) nur auf befonderes Erfordern 

zu erflären. In allen vorgedachten Fällen zieht Unterfaffung der 

Anzeige bezüglich dev Ablieferung den Berluft der Nechte nach fich, 

welche dem Verpflichteten an den fraglichen Bermögengftücken zuftehen, 

wofern Feine genügende Entfchuldigung nachgeiwiefen wird. (Eoncuvs- 
“oron. 8. 145 — 148.) 

Alle vorbemerfte Maßregeln oder einzelne Derfelben Können üibri- 

gens in hringenden Fällen fchon vor der Befchlußnahme über Pie 
Concms- Eröffnung auf Antrag eines Gläubigers, oder aud), im 
faufmännifchen Concurfe, von Amtsiwegen getroffen werden. Die 
DBefugniß Dazır fteht felbft dem Einzelvichter zu, in deffen Bezixfe der 
Gantmann wohnt, wenn derfelbe entweicht, oder wenn Sachen desfel- 
ben beifeite gefhafft werden, im gemeinen Concurfe jedoch num auf 

Antrag eines Gläubigers, welcher den Antrag auf Eoncns und zu: 
gleich einen Umftand der gedachten Art befcheinigt. Die Verhand- 
tungen find auch fofert an das Concursgericht abzugeben. (Eoncurs- 
ordn. 8. 137°” 334.) 

Beiläufig find endlich noch die Voft-Anftalten der Orte, wo der 
Schuldmann wohnt oder fein Gefchäft betreibt, zu weranlaffen, alfe
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für denfelben eingehende Sendungen und Briefe dem Güterveriwalter anszuhändigen. (Concrsordn. 8. 146.) 
Y) Auf die Vorfteher und Liquidatoren einer Actiengefellfchaft Fan diefe Maß: vegel Feine unbebingte Ausdehnung erleiden, fondern hödhftens doch nur in Fällen, two fie fh perfönlich verantwortlich oder verdächtig gemacht haben Fonnten, 5. 8. wegen unterlafjener Anzeige ber Sahfungs-Einftelfung. (vgl. Cone, D, $. 282. 307.) 2) Ber vermöge eines beftimmien Rehtsverhäftniffes zu dem Schuldmanne eine Sache innehat, ift darunter nicht mitgemeint, fondern e8 bleibt bier, wie Rod, Proc. D. zu 8. 51 der Eonsursordn., bemerkt, das Präjudiz des DO, Trib, 958= von 1840 zue A. ©, ©. $. 260, Tit. 50 noch anwendbar, 

2. Berfahren während ber einftweiligen Verwaltung. 
a. In Betreff der Netivmaffe. 

326. Die einftweilige Verwaltung bis zur Ernennung des de- 
finitiven Verwalters beichränft fich in Betreff der Actiomaffe auf 
Maßregeln zur Ermittelung, Erhaltung und vorläufigen Benusung 
der Maffe. Nebenbei find nur folge zu treffen, deren Unterlaffung 
oder Verfchiebung derfelben nachtheilig werden Fünnte, (Concursordn. 
8.151.) Die zu erfülfenden Obliegenheiten des Verwalterg find vor= 
nehmlic, Entfiegelung und Inventur, Herftelfung der Bilanz, Aufhebung 
der Mieths- und Dienftcontracte, deren Bortfegung entbehrfich ift, 
Verwaltung der Liegenfchaften, Beihlagnahmen von VBermögensftücen, 
Einziehung ausftehender Forderungen, Betreibung der Deräußerungen. 
Das Gericht felbft Hat dem Schuldmanne, nah Befinden auch der 
Ehegattin, den eriwachfenen Rindern, den Dienftboten, Gehülfen und 
anderen Perfonen des Hausftandes auf Antrag des Verwwalters oder 
eines Glänbigers den Offenbarungseid abzunehmen. 

Die Ermächtigung des Gerichtes ift erforderlich, zu Bergleichen 
und zu Klage- Anftellungen des VBerwalters über Liegenfchaften, fowie 
zur Anerfennung von Vindications-Anfprüchen, zu eben jolhen Anerfen- 
nungen und Vergleichen bei Gegenftänden über 50 Thlr. Werth, welche 
feine Liegenfchaften find; die Genehmigung des Commiffars genügt zur 
Veräußerung von Mobilien, welche nicht Durch die Fortführung des 
Gefchäftes des Schuldmannes bedingt ift, und zu der Art der Ber- 
Äußerung außer dem Ereentionswege; zu Abweihungen von den ge- 
wöhnlichen Benugungs- und Erecutiong- Arten bei Legenfchaften, zu 
Anfehtungen von Rehtshandlungen deg, Schuldmannes, 

Der Oüterverwalter nimmt die beweglichen Vermögensftücfe und 
26
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Schriften, mit Ansnahme der in gerichtliche Verwahrung abzuliefern- 

den Roftbarkeiten, Baarfchaften und Geldpapiere, in feinen Gewahr- 

fam. Er empfängt die Zahlungen an die Maffe, beftreitet Daraus 

die laufenden Ausgaben, muß aber wöchentlich dem Commiffar eine 

Meberfiht der Einnahmen und Ausgaben vorlegen und das dei 

Bedarf Ueberfteigende in gerichtlichen Verfchluß abgeben, widrigen- 

falls er von Rechtswegen fechs Procent Zinfen feit dem Cupfang 

zu vergüten hat, was durch Das Gericht! bis 20 Procent exhöhet 
werden Tann. 

Schließlich Hat der Güterverwalter im Faufmännifchen Gante 

binnen Monatsfrift über die Lage der Sache einen fehriftlichen Bericht 

abzuftatten, welchen der Commiffar mit feinen Bemerkungen dem 

Gerichte übergiebt. Abfehrift empfängt die Stantsanwaltf—haft. (Con- 
eursordn. $. 151—163. 336.) 

I) Gin eigenes Berfahren ift Dabei nicht vorgefchrieben. Koh, Ann. 75“, hält 

dazu einen fürmlichen Befchluß für genügend, wogegen Befchwerde, Eine Analogie 
gewährt das unbedingte Mandatverfahren gegen fäumige Bormünber. ©.D.39, 16. 

b. In Betreff der Baffionraffe. 

(Eonenrdordn. 8. 164—180. Infteuct. $. 21-30.) 

327. Innerhalb 14 Tage nad) der Gant- Eröffnung hat das 

Gericht Alfe, welche als Conenrsglänbiger Anfprüche erheben wollen, 

aufzufordern: a. bis zu einem beftimmten Tage (fpäteftens binnen fech8 

Wochen) ihre Anfprüche, felbft die fchen vechtshängigen, nebft ihren 

Borrechten, fehriftlich oder zu Protokoll anzumelden, und b. an einen 

zweiten beftimmten Tage (fpäteftens vier Wochen nach dem Meldungs- 

tage) zur Prüfung der Anfprüche vor dem Commiffear zu erfcheinen. 

Sind ausländiihe Gläubiger in Ausficht zu nehmen, fo wird noch 
gleichzeitig eine zweite Meldungsfrift (zwifchen 3—6 Monaten feit 

der Aufforderung) und ein zweiter Prüfungstag (höchftens 4 Wochen 

nach Verlauf jener Frift) angefegt. Nicht minder foll, wenn nad) dem 

erften Prüfungstage anzunehmen ift, daß noch unangemeldete Gläu- 

biger vorhanden find, allen Diefen zu einer ferneren Anmeldung Frift 

gefegt und ein neuer Prüfungstag für fünmtliche Gläubiger anbe- 

vanmt werden, welche Srift- und Tagfekung auf .Diefelbe Zeit mit 

der Zielfegung wegen der ausländifchen Gtiubiger zu richten ift, 

falls folche ftattgehabt hat.
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Die Befanntmadhung der gedachten Aufforderung erfolgt in der- 
felben Art wie die der Gant- Eröffnung, fan auch mit diefer fehon 
verbunden werden. Monitorifch erhaften auch die Stenerhebungs- 
ftelfen und der Gemeindevorftand am Wohnfik des Schuldmannes, 
fowie jeder befannte Gläubiger eine Zufertigung der Abfchrift, obwohl 
ohne Pröjudiz im Falle der Unterfaffung. 

Die Anmeldungen müffen Namen, Wohnort, Stand des Gäu: 
Digers, fowwie Betrag und Rechtsgrund der Forderung enthalten, des- 
gleichen die Angabe oder Deifügung der Beweismittel für Nichtigfeit 
und Vorrecht der Forderung ; in Betveff vechtshängiger Forderungen 
genügt Bezugnahme auf die bezüglichen Verhandlungen. 

Im Prüfungstermine werden die angemeldeten Forderungen von 
dem Commiffar Durchgegangen, wobei der Gemeinfchuldner zugezogen 
und gehört wird, der Güterverialter aber fi erflären muß, ob und 
weshalb er Nichtigfeit oder Dorrecht beftreite, endlich auch jeder ans. wejende Gläubiger das Eine oder Andere beftreiten Faın. Der Com- 
niffar bemerkt dann bei jeder Forderung, ob md wie weit die Richtigfeit oder das Vorredht anerkannt fei. 

Ein inftenetionsmäßig mit einem Protofolfführer aufzunehmendes 
Protofoll muß das Ergebniß nachweifen. 

Spätere Anmeldungen find nicht ausgefchloffen, vevanlaffen je doch neue Prüfungstermine auf Koften der nachträglich Gemeldeten. 
Wer fein Vorrecht nicht fpäteftens im Prüfungstermine geltend macht, wird Damit nicht weiter berücffichtiget. 
Welcher Gläubiger die Beftelfung eines Bevollmächtigten am 

Orte des Gerichtes oder eines dafeldft zur Praxis zugefafjenen 
Nechtsamvaltes unterläßt, Ka dag ohne feine Zuziehung DVer- 
handelte nicht anfechten. Die einfache fehriftliche Vollmacht, welche 
anf Wahrnehmung der Seredhtfame eines Gfänbigers gerichtet ift, 
ermächtigt übrigens zur Empfangnahme von Erfenntniffen, fowie zu Vergleichs -Abfehlüffen aller Art. 

Ueberhaupt muß jeder Gläubiger dasjenige, was im Concurfe 
nach ergangener gehöriger Aufforderung oder Ladung ohne feine 
Zheilnahme verhandelt, befchloffen oder feftgefteltt ift, ebenfo gelten 
Tafien, als wäre er zugegen gemwefen. 

Eine Reftitution gegen diefen Nachtheil hat nicht Statt. 
\ 26*
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3. Bergleihshandlungen (Accord). 

(Eoneuröorbn. 8. 181-210.) 

328. Kein Gläubiger Tanıı genöthiget werden, fich auf aufßer- 

gerichtliche Unterhandfungen wegen eines Vergleiches zur Befeitigung 

des Eoncurfes einzulaffen (Coneursordn. 8.210); Dagegen findet auf 

Antrag des Schuldmannes oder feiner Erben (ebdj. $. 14) ein ge- 
vichtliches Vergleichsverfahren ftatt, fobald im erften Prüfungstermine 

die in der erften Frift angemeldeten Forderungen in Nichtigkeit ge- 

bracht find oder in einer befonderen Crörterung der gerichtliche Be- 

Thluß vorbereitet worden ift, ob und für welchen Betrag eine ftreitig 
gebliebene Forderung in dem BVergleihönerfahren berücfjichtiget oder 
auch ausnahmsweife diefes Verfahren biß nad) endgültiger Erledigung 
alfer oder gewiffer Streitigfeiten ausgefest werden foll. 

Die Verhandlung über den Vergleich8- Antrag erfolgt in einem 
öffentlich befammt zu machenden Termine, worin der Schuldmann 
felbft evfeheinen muß und nur, wenn er dazu außer Stande ift, durch 
einen Bevollmächtigten vertreten werden fan. Eine Stimmberechti- 
gung als Gläubiger gewähren allein die fchon feftgefteften oder vor- 
läufig zugefaffenen Forderungen,! welche weder durch Hypothek, noch 
durch Pfand gefichert, noch mit einem fonftigen Abfonderungs- oder 
DBorzugsrechte werfehen find, ausgenommen infoweit für einen be- 
ftimmten Betrag darauf verzichtet wird. 

Die Abfchliegung des Vergleiches (Accordes) fest voraus: Ein- 
verftändnig dev Mehrheit aller anmwefenden oder vertretenen ftimm- 
berechtigten Gläubiger, deren Forderungen drei Viertel des Gefammt- 
betrages aller Forderungen der fiimmberechtigten Gläubiger erreichen; 
auch muß allen Gläubigen gleiches Necht gewährt werden, wen fidh 
nicht Einzelne eine Zurücjegung beftimmt gefallen Taffen. 

Die Verhandlung muß wiederholt werden, wenn an der erfor- 
derlihen Mehrheit entweder in Betreff der Perfonenzahl oder des 
Gefammmtbetrages etwas fehlt. 

Demnächft entfeheidet das Gericht durch Exfenntniß über die 
Betätigung in einem neu gebildeten Verfahren, welches das Gefek, 
wie folgt, beftimmt: 

„Die Entfheidung erfolgt auf den Vortrag des Commiffars in öffent: 
licher Sigung, welde duch Aushang an Gerichtsftelfe befannt gemacht
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wird, — Dem Gemeinfihuloner wird eine Ausfertigung des Erfenntniffes 
zugeftellt. Hinfichtfih der übrigen Betheiligten genügt die Berfindigung 
besfelben in der Sigung. “ 

Seder Gläubiger, welcher berechtigt war, an der Beiälußfaffung über 
den ecord Theil zu nehmen, ann innerhalb 10 Tage nah dem Ab- 
ThTuffe des Aerordes Einfpruch erheben, um die Betätigung zu verhindern. 

Der Einfpruch muß fhriftlich oder zu Protokoll bei bem Euncursges 
richte angebracht werden. Cr ift dem GemeinfQhuloner als Gegenpartei, 
fowie dem Verwalter der Maffe mitzutheilen. Demnächft teird in ver (wegen 
Deftätigung des Accordes abzuhaltenden öffentlichen) Sipung, ohne daß «8 
einer befonderen Borladung ber Betheiligten bedarf, über den Einfpruch 
mündlid verhandelt und in dem Uriheil mitentfchieben. 

Tür das Verfahren und Erfenutnig Eommen feine befonderen Gerichts: 
gebühren zum Anfah. Die gerichtlichen Kaaren Ausfagen und bie außer: 
gerichtlichen Koften hat in jedem Falfe ver Gemeinfchulpner zu tragen, Die 
Koflen eines unbegründeten Einfprudes ber Gläubiger, welcher Einfpruch 
erhoben hat, 

Den Gemeinfhufuner und jeden Gläubiger fit Berufung and Nich- 
tigfeitöbefchwerbe zu,“ 

Berfagt ift Der Antrag auf Vergleichsperhandlung einem flüch- 
tigen oder wegen betrügfichen Banfhruches felöft nun vorläufig in 
Anklageftand verfegten? Schuldmanne (Eonenrsordn. $. 189), de8- 
gleichen in dem Gantverfahren gegen eine Aetiengefellfhaft ($. 285), 
aber nicht bei Handlungsfirmen. (8. 289. 290.) Die Betätigung 
Tann verfagt werden wegen mangelhafter Form, wegen Berdachtes 
heimliher DVegünftigung eines Glänbigers vor dem anderen, oder 
wegen Betruges und tvegen Benachtheiligung des öffentlichen Inter- 
ejfes oder des Intereffes der Gläubigerfehaft. (8. 193.) 

Der Accord wird von Rechtswegen nichtig, wenn der Schufd- 
mann nachmals wegen betrüglichen Banfbruches verurteilt wird, 
und ev Tann auf Antrag eines jeden Glänbigers vernichtet werden, 
wenn binnen 5 Iahren feit Beftätigung des Accordes gegen den 
Schuldmann wegen betrügfichen DBerfahrens geflagt wird. 

Die Nichtigkeit zieht Die Sortfegung des Concurfes nach fich, 
woran fih nun aud Die neiten Sfäubiger feit der erften Concurs- 
Eröffnung betheifigen Eönnen. (8. 206.) 

I) Die Zaffung des $. 185 mildert einigermaßen bie Strenge des $. 181, 
wonach e8 den Anfchein Hat, daß die in der erften Brift nicht gemachten Forderungen 
bei den Verhandlungen über den Vergleich nicht, mitzählen follen. 

°) Sol foviel heißen, twie Eröffnung ber Borunterfuchung. (Coneure,D.$.202.)
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4. Eintritt der definitiven Verwaltung und weiteres Verfahren. 

329. Ift feine Vergleichs-Abfchliegung beantragt, ober eine 
jolhe unzwläffig, oder zurücfgewiefen, fo wird zur Beitelfung des 
definitiven Verwaltungsperfonals gefehritten; im gemeinen Concurfe 
auch neben dem Aecordverfahren. Die Conenrsgläubiger find zu 
dem Ende fehon im erften Prüfungstermine oder in einen befouderen 
Gerichtstage zu Perfonalvorfchlägen aufzufordern, woraus das Gericht 
die Auswahl trifft. (Concursordn. 8. 211— 219. 337. Bol. fchon 
oben $. 322.) 

Die Haupt» Aufgaben der definitiven Verwaltung find: 
. 1 Die Klarftellung und Verwerthung (Liquidation) der Activ- 

maffe, welche nun der definitive Verwalter von dent einftweiligen 
unter Rechnungs = Ablage desfelben jelbftftändig, wierwohl unter Auf- 
ficht des Commiffars, übernimmt. Er bedarf der Genehmigung des 
Verwaltungsvathes (oder, in deffen Ermangelung, des Commif- 
ars) nur zur Anerkennung von Bindications- Anfprüchen und zu 
Vergleichs -Abfchlüffen bei Gegenftänden über 50 <hle., Ddesgleichen 
zur Anftellung von Klagen, Anfechtung von Rechtshandlungen und 
Aufhebung von Nechtsgefchäften, forwie zum Eintritt in Derartige 
Gefchäfte des Schuldmannes; endlich des Commiffars zur Anerfen- 
nung einer Erbfchafts- Abfonderung (Concursordi. $. 256) und zum 
Einlöfung eines Pfandftüces. (ebhf. 8. 264.) Außerdem ift noch Die 
Betätigung des Gerichtes erforderlich: wenn Liegenfchaften aus freier 
Hand veräußert werden follen; desgleichen zur Anerfennung von 
Enteignungs- Anfprüchen, zu Vergleichen und Klage - Anftellungen, 
deren Gegenftand Liegenfchaften find. (Concmsordn. $. 220— 226.) 

I. Die Verwendung der Maffe, und zwar zu Zahlungen an 
die Pinffegläubiger, fobatd dergleichen feitftehen und fällig find (ebhf. 
8.45), fodann zur Vertheilung und Zahlung an die Concursgläu- 
digen, fobald hinveichender Beftand vorhanden ift, jelbft fhon nach 
Abhaltung des affeinigen oder Tetsten Prüfungstermines, auf bfoße 
Verfügung de8 Gerichtscemmiffers zur gänzlihen oder theilweifen 
Abfindung bevorzugter Gläubiger, (E6df. 8.239. 240.) Anfer Diefem 
Tolle Hat der Commiffar einen Zheilungspfon durch den Güterpfleger, 
nöthigenfall® unter Zuziehung eines Rehnungsverftändigen, entwerfen 
zu laffen, worin jede, auch noch ftreitige Forderung ihre Steffe zu
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finden hat (fofern nicht die Befriedigung der Maffe- und bevorzugten 
Gläubiger jede andere Berücjichtigung unnöthig macht) mit Angabe 
des darauf aus dev Maffe fallenden Betrages.' 

Der entworfene Theifungsplan wird an Gerichtsftelle ausgelegt 
und an die Gläubigerfchaft die Aufforderung dur Aushang exlaffen, 
ihre Einwendungen binnen gefegter Frift Dem Gerichte anzuzeigen, 
desgleichen an einem beftimmten Gerichtstage wor dem Commiffar 

zur Verhandlung darüber und zur Ausführung der Vertheilung zu 

erjcheinen. Die Einwendungen eines hier nicht exfcheinenden Gläu- 

bigers bleiben unberücfichtigt, wenn fie fein anderer Gläubiger oder 
nicht der Berwalter felbft aufnimmt. 

Anfäge, toogegen Feine Einwendungen gemacht find, werden bei 

oder in Holge diefer Verhandlung fofort ausbezahlt. Streitlofe Boften, 
zu denen fich fein berechtigter Empfänger meldet, werden ald Special- 
maffen in Gerichtsverwahrung behalten. 

Dei angefochtenen Anfägen wird, wenn e8 zu Feiner Vereinigung 
fommt, durch den Commiffar das Streitverhältniß feftgeftellt, fodaun 

der betreffende Theil der Verhandlungen dem Concirsgerichte iber- 

geben und von diefem ein Nechtstag zum mündlichen Verhandlung 

unter den betheiligten Streitern anberaumt, in der Zmifchenzeit aber 

der Betrag ale Specialmaffe unter Gerichtshand verwahrt. 

Dergleichen Verteilung kann fi) wiederholen, fo oft ein hin- 

länglicher Beftand dafür gefammelt ift. Hier fönnen dann auch folche 

Gläubiger Theil nehmen, deren Forderungen erft nach Verlauf der 
beftimmten Sriften angemeldet und bereits geprüft find. (Concirsordn, 

$.239—255.) Die Schlußvertheilung erfolgt, fobald die Verwerthung 

der ganzen vorhandenen Maffe bewirft oder vor der Hand nicht weiter 

zu erreichen ift und fobald die an fie erhobenen und verfolgten Anz 

fprüche feftgeftellt find. Sind einzelne Gegenftände im gewöhnfichen 

Wege nicht zu verwerthen, fo hat der Commiffar den Güterverivalter 
und die Gläubiger über Die weiteren Mafregeln zu vernehmen. Aus- 
ftehende Forderungen dürfen bei einem Widerfpruch des Schuldman- 

ned nur gegen den Nennwert; dem hierzu bereitwilligen Gläubiger 

überwiefen werden. Sonft find fie öffentlich Durch Auction zu ver- 

faufen. (Ebdf. 8. 272— 276.) Gleichzeitig mit der Schlußvertheilung 
wird mit Abnahme der vom definitiven Gantverwalter abzulegenden 
Schlußrehnung verfahren. (Ebhf. S. 279.)
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!) Das Gefeg beftimmt näher, wie in Betreff ber als Eonenrsglänbiger in- 
tereffirenden Nealgläubiger bei ven Bertheilungen verfahren werben folf (8. 247), 
ferner in Betreff der Fauftpfandgläubiger in gleichem Falle ($. 248), ver no nicht 
fälligen ober bebingten Forderungen (8.249. 250.), envlich bei fortlaufenden He 
bungen ($. 251). 

5. Beftftellung der freitigen Borderungen der Concursgläubiger. 
(Concurßorbn. 8. 227—238, Infteuet, 5. 41—44,) 

330. Sind angemeldete Forderungen im Prüfungstermine ftreitig 
geblieben, fo wird jede derfelden ihrer befonderen Erörterung und 
Entfheidung zwifchen dem betreffenden Eoneursglänbiger und dem 
Güterverwalter oder denjenigen Coneurögläubigern, weldhe fie im 
Prüfungstermine in Beziehung auf die Richtigkeit oder auf das be- 
anfpruchte Vorrecht angefochten haben, überlafjen. 

Der Sorderungsfteller erhält zu dem Ende von dem Eommiffar 
eine Abfeprift feiner Anmeldung, fowie des Prüfungsprotofolfes und 
einen Auszug aus der zu demfelben gehörenden tabellarifchen Nach- 
mweifung in beglaubter Korn, unter Nückgabe der überreichten Urfun- 
den. Demnächft muß er, wenn er bei den Bertheilungen bericfichtigt 
werden till, Klage gegen die Widerfprechenden erheben, und zwar bei 
dem Concuvsgerichte oder bei dem dafür alfein zuftändigen Sonder: 
gerichte. DVereits vechtshängige Streitfachen werden fortgeführt, vo 
fie anhängig find, falls fie nicht im Prüfungstermine ihre Erledigung 
gefunden haben, und zwar nr mit Rücficht auf die im Prüfunge- 
termine feftgeftelften Parteien. 

Das Verfahren in den befonderen Rechtsftreiten ift Das ordent- 
fiche, mit Ausfchluß befonderer Procefarten; nur das Verfahren in 
geringfügigen Sachen Teidet, wenn es ih um einen foldhen Gegen- 
ftand handelt, auch Hier Anwendung, jedoch ohne Exlaf eines Man- 
dates. Der Kläger ift dabei an die bei ber Anmeldung gemachte 
Angabe des Umfanges und Borrechtes feiner Forderung gebunden 
und eine Veränderung hierin nur mittelft neuer Anmeldung zuläffig. 

Mehrere widerfprechende Gläubiger müffen als Streitgenoffen 
einen gemeinfamen Bevollmächtigten beftelfen. 

Das Erfenntniß hat den freitigen Punkt genau zu entfcheiden, 
infonderheit zu erflären, ob und inwiefern die Forderung bedingt oder 
unbedingt fei, betagt oder nod; undetagt und wann fällig. Wird die
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Forderung für unvichtig erffärt, fo mu doch vorforglich für die höhere 
Inftanz über das ftreitige Vorvecht entfchieden werden. 

Schwebt ein bereits vor der Concurs - Eröffnung eingefeiteter 
Streit über die Richtigfeit des Anfpruches fchon in höherer Inftanz, fo 
hat das Concursgericht allein über das etivaige Vorvecht zu befinden. 

Hinfichtlih der Koften gelten die alfgemeinen Regeln. Wird 
durch einen folhen Nechtsftreit ein Gemwinn für die Mafje herbei- 
geführt, fo Eönnen die Gläubiger, die jenen geführt haben, bis zum 
Betrage diefes Vortheils Erfah der Koften verlangen, 

6. Stellung der Nbfonderungsberechtigten und Realgläubiger. 

331. Wollen die Erbfehaftsgläubiger und Vermächtnißnehmer 
einer von dem Gemeinfchuldner übernommenen Erbichaft von ihrem 
Rechte auf Abfonderung Derfelben Gebrauch machen, fo müffen fie 
diefes innerhalb dev Anmeldefriften für die Eoncursgläubiger th. 
Verwaltung und Berwerthung des Nachlaffes bleiben mit der allge- 
meinen Gantverwaltung unter Mitwwirfung der Erhfchaftsgläubiger 
und Bermächtnißnehmer verbunden. Ketstere beide Können dann bei 
Zulänglichfeit der abgefonderten Maffe ihre Anfprüche gegen den 
Güterverwalter ausführen und Befriedigung erhalten; bei Unzuläng- 
lichkeit der Maffe werden die Forderungen wie bei Eoncursgläubigern 
erörtert, gleichfam durch einen Particnlar- oder Nebenconcns feft- 
geftellt und befriedigt. (Concursordn. 8. 256 — 259.) 

Nah gleichen Grundfägen wird verfahren, wenn die eigenen 
Gläubiger des Schulömannes in Betreff eines demfelben zugefallenen 
Nachlaffes das Recht auf Abfonderung ausgeht Haben. (Ebdf. 8.260.) 

Realgläubiger werden, foweit fie nicht auch als Concursgläubiger 
auftreten Tönnen und wollen, duch das allgemeine Gantverfahren 
jeldft nicht berührt, und e8 darf dag DBerwaltungs- und Berfügungs- 
veht der Gläubigerfchaft vückjichtlich der für die Sorderungen haften- 
den Gegenftände nur unbefchadet der Nechte der Realgläubiger aus- 
geübt werden; Diefe feldft aber dürfen ihre Dinglichen Rechte im Wege 
der Klage! und Zwangsvolfftredung verfolgen. Inzwifchen ift der 
Süterverwalter befugt: 

a. bie BVerjilberung der Pfandftüde zu verlangen oder Diefelben 
einzulöfen, fofern nicht Pfondfeiher und Pfand-Inftitute be- 
jondere Berechtigungen für fich Haben;
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b. die Beichlagnahme und Sequeftration, fowie die Zwangsper- 
fteigerung der verpfändeten Liegenfchaften zu veranlaffen. 

Die Befriedigung des Pfandgläubigers, bezüglich die Vertheilung 
des Erlöfes unter mehrere, erfolgt wie bei den betreffenden Arten 
der Ziwangsvolfftrelung. 

Die Bertheilung der Einkünfte, wozu alfe Nugungen feit der 
Eonceurs-Eröffnung, desgleichen die Damals bereits abgefonderten, 
aber noch im Befig des Schuldmannes befindlichen Früchte, endlich 
die Kücfftände aus früherer Zeit gehören, wird non Amtswegen durch 
das Gericht eingeleitet. 

1) Die Consursorduung fagt $. 264: Zauftpfandgläubiger und alle übrigen 

Gläubiger, welchen gleiche Nedhte mit jenen zuftchen (8. 32. 33), werden aus den 
Pfandftüden befriedigt, fohalo ihre Forderungen fefgeftellt find, d.h. außerhalb 
bes Consuröverfahrens, worein fie fich einzufaffen nicht verpflichtet find ($. 2632). 

7, Unterbrehung und Beendigung bes allgemeinen Gantee, 

(Conceursorbn. 8. 272 — 280.) 

332. Der Tod des Schuldmannes bewirft Feine Unterbrechung 
des allgemeinen Gantverfahrens, felbft nicht der Erbfcehafts - Antritt 

feitens des Erben ohne Vorbehalt des Inventars, fo lange er Die 

Gläubiger nicht befriedigt. (Concursordn. 8. 13.) Der Erbe, ex fei 

e3 mit oder ohne Vorbehalt, vertritt demmächft den Schuldmann, 

natürlich ohne Diejenigen Nachtheile, welche der Exrblaffer nur mit 

feiner Perfon zu vertreten gehabt Haben würde. (Ebdf. $. 14.) 

Dagegen wird der Concns eingeftelit, d. b. aufgehoben: 

a. fobald der Schuldmann nach dem Ablauf der Anmeldefriften 

nachweift, daß fünmtliche Gläubiger, welche ihre Forderungen 

anzumelden hatten, in die Aufhebung des Concirfes wil- 
Tigen (ebdf. 8. 210); 

b. wenn ein gevichtlicher Accord zu Stande gebracht ift, was das 
Gericht öffentlich bekannt zu machen hat, fobald die dabei feft- 

gefegten Sicherheitsmaßregeln in Ausführung gebracht find. 

(Sonenrsordn. 8. 199. 200. Inftruct. $. 40.) 

Die vegelmäßige Beendigung findet ftatt, fobald die Schluf- 

veriheilung vollzogen ift, worüber Das Gericht gleichfalls eine öffent- 

liche Befanntmachung erläßt. (Coneursordn. 8. 277.) 

Mit Beendigung des allgemeinen Gantes erhält der Schuldmann 
die Verwaltung und Verfügung über die noch übrigen und ferner
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erivorbenen Theile feines Vermögens.! (Conenvsordn. 8. 276. 280.) 
Die noch nicht wöllig befriedigten Santglänbiger, fowie die neuen 
Gläubiger Eönnen fich daran im gewöhnlichen Verfahren halten. Jedoch 
Tarn dem Schuldimanne das Concnrsgericht durch eine ausdrückliche 
Beichlußnahme Befreiung von Körperhaft eriwirfen, wenn fein Ver 
mögensverfall als entfchuldbar anzufehen ift, worüber die Glänbiger 
bei der Schlußvertheilung zu vernehmen find, (Concursordn. 8.280.) 

ft der Conenrs dur Accord beendiget: fo Teidet gegen den 
Schuldner im Fall der Nichterfüllung wegen jeder theils feitgeftelften, 
theils fpäter volfftreelbar geiuordenen Sorderung die gleichzeitige Voll- 
ftredung fowohl in das Vermögen, als and) durch Zwangshaft inner- 
halb dev accordmäßigen Gvenzen Anwendung. (Ebdf. $. 201.) 

1) Die jubicatmäßigen vermögensrechtlichen Bellimmungen, welde im allge: 
meinen Gantverfahren getroffen worden, find ohne Zweifel aud, vechtsfräftige De: 
fiinmungen gegen den Gantnıann, (Bol. Eoncursoron. 8.199, Abf. 6. 201, 280.) 
Damit fteht auch die Anlage des Eonsuröverfahrens in Verbindung, infofern der 
Säuldmann dabei durchaus nicht ganz aller Mitwirkung beraubt wird, 

B. Ubgefürztes Concuröverfahren. 

(Toncursoron. 5. 297—306.) 

333. Das Coneursgericht fann ein abgefiürztes Verfahren ein- 
treten Iajfen, fo oft folches wegen Geringfügigfeit des Vermögens und 
des Verfehres des Schuldmannes angemeffen erachtet wird. Es foll 
Dies fogar gefchehen, wenn Die Eonenrsmaffe nach Abrechnung der 
Hppothefen- und Pfandfchulden bei einem ungefähren VWeberfchlage 
ben Betrag von 1000 Then. nicht überfteigt. 

Das Gericht Hat den Eintritt Piefes Berfahrens binnen 8 Tagen 
nah der Gant- Eröffnung Öffentlich anzuzeigen. 

Die Befonderheiten find allein diefe: 
Die Bekanntmachung der Gant- Eröffnung, fowie anderer in 

gleicher Art zu veröffentlichender Borfommenheiten, erfolgt nur Einmal 
durch die öffentlichen Blätter. 

Der mit der Siegelung beauftragte Beamte Yanıı ohne Diefe zuv 
fofortigen Inventur fohreiten, falls dazu Höchftens ein Tag erforderz 
lich und der einftweilige Gantverwalter nebft Schätern zur Steffe ift. 

Der definitive Verwalter ift von den Glänbigern fchon in Bor- 
Ihlag zu bringen, wenn über die Beibehaltung des ernannten einft-
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weiligen Berwalters verhandelt wird, und vom Gerichte fogleich 
nachher zu beftellen. Unmittelbar darauf wird, ohne Ernennung 
eines DBerwaltungsrathes, zur Verwerthung der Maffe gejehritten; 
diefe darf jedoch ausgefegt werden, wenn vom Schuldmanne ein 
angemefjener Accord angeboten ift. 

Die Borbringung von Einwendungen gegen den Vertheilungs- 
plan darf endlich mit Wegfall der dazı regelmäßig gewährten Brift 
zum Berhandlungs- und Ausführungstermine über den Dertheilungs- 
plan verwiefen werden. 

IM. ZAngremende Derfahrungsarten. 

A. Erbfhaftliges Liquidationsverfahren. 

(Soncursoron. 5. 342—361.) 

334. Der erbfchaftliche Liquidationsproceß war nad) dem Corp. 
dur. Frid. und nach der 4.6.9. Th. 1, Tit. 51, Abfehn. II, das- 
jenige Verfahren, welches der Vorbehalts-Exrbe (unter der Rechts- 
wohlthat des Inventar) einfchlagen Tonnte und bezüglich mußte, wenn 
er fi die Vortheile der Nechtswohlthat unverfürzt den Erbichafts- 
gläubigern gegenüber erhalten wollte, Es war eine Nachbildung und 
Anwendung des gewöhnlichen Concuröverfahrens, wobei nur der 
Stellung des Vorbehalts- Erben mehrfache Rückficht eriviefen wurde, 
Seit — feit der Concnsordnung — ift es dasjenige Aufgebots- 
verfahren, welches auf Antrag des oder der mehreren Borbehalts- 
Erben oder eines von ihnen oder des Nachlafpflegers in Beziehung 
auf einen ganzen Nachlaß eingeleitet wird, um einen ficheren Afchluß 
der Nachlagfeäulden zu erhalten und Darnady den Gläubigern gegeit- 
Über die weiteren Verfügungen über den Nachlaß zu treffen.' 

Der Antrag gehört vor das Gericht der Exbfchaft. Er ift mit 
Vorlegung eines Inventars oder, wenn folches noch nicht errichtet if, 
mit einem VBerzeichniß der befannten Erbfchaftsgläubiger und DVer- 
mächtnißnehmer, desgleichen mit einem Inventar (Brivatverzeihniß) 
über die Nachlaßgegenftände, oder mit dem Gefuch um ein gericht: 
Tiches Inventar, deffen Aufnahme übrigens jeder Miterbe fordern 
fan, zu verbinden. 

Dem Erben verbleibt Befig und Verwaltung des Nachlaffes. 
Er fann die Zivangsverfteigerung der Liegenfchaften betreiben. Die
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Verfolgung vechtlicher Anfprüche wider ihn toird nicht gehemmt. Auch 
Arrefte auf Nachlaßgegenftände bleiben zuläffig; nur Tann der Erbe 
vor Ende des Verfahrens zu Feiner Zahlung an Vermächtnißnehmer 
und an folhe Gläubiger angehalten werden, welche 6108 einen per- 
fönlichen Anfpruch geltend machen. Andererfeits find Fauftpfand- 
gläubiger und fonftige Nealgläubiger in diefes Verfahren nicht mit 
eingefchloffen, falls fie ihre Befriedigung nur ans den ihnen zur 
Sicherheit dienenden Bermögensftüden juden. Sie fünnen vielmehr 
ihre Forderungen im gewöhnlichen Wege geltend und fich aus jenen 
Vermögensftüden im Wege der Zwangevollitvedung bezüglich Zwangs- 
verfteigerung bezahlt machen. 

Das Gericht, wenn e8 die Eröffnung des Verfahrens befchließt, 
hat duch eine ausdrückliche Befanntmachung in öffentlichen Blättern, 
jo wie durch Aushang an Gerichtsftelle und an anderen geeigneten 
Orten die Erbfchaftsgläubiger und Bermächtnißnehmer aufzufordern, 
ihre Anfprüche, fie feien vehtshängig oder nicht, bis zu einem gewiffen 
Zage (der auf 3 Wochen bis 6 Monate zu beftimmen) bei den 
Gerichte fhriftlich oder zu Protokoll anzumelden, unter der Warnung, 
daß die nicht Anmeldenden fich wegen ihrer Befriedigung nur an 
basjenige halten Fünnen, was nach Berichtigung der rechtzeitig an- 
gemeldeten Forderungen von der Nachlogmaffe, mit Ausfehluß der 
feit dem Ableben des Exblaffers gezogenen Früchte übrig bleibt, 
Zugleich ift ein Gerichtstag zur Abfaffung des Prächufiong - Erfennt- 
niffes anzuzeigen. 

Die bis Ablauf"der Frift eingegangenen Meldungen, welche 
denen im Concuröverfahren. entfprechen müffen, werden in ein Ver- 
zeichniß gebracht und in der bereits angefeßten öffentlichen Gerichts- 
figung vorgetragen, auch die Bemerkungen dev etwa erfchienenen 
Beteiligten angehört. Das Gericht prüft dann zunächft Die Förm- 
Tichfeiten und verordnet nöthigenfalfs die Nachholung des Fehlenden 
oder Erneuerung des Anfgebotes; außerdem aber werden durch ein 
Erfenntniß die nicht angemeldeten Vorderungen unter namentlicher 
Aufführung der befannten Gläubiger und Vermächtnißttehmer, der 
Verwarnung gemäß, ausgefchloffen, den angemeldeten Vorderungen 
hingegen, unter ausdrüdflicher Aufzählung derfelben, alfe Rechte vor- 
behalten. Der Erbe empfängt eine Ausfertigung; jeder ausgefchloffene 
Belonnte eine Abfehrift. Die anderiveite Befanntmachung erfolgt
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durch Anhang. Den Ansgefchloffenen fteht übrigens noch eine Wie- 
der-Einfegung in den vorigen Stand zu. Die Koften des Verfahrens, 
felbft einer nicht verfchufdeten Neftitution, fallen dem Nachlaf vortweg 
zur Laft, 

Mit der Nechtsfraft des Exfenntniffes ift das DVerfahren be- 
endiget und folches gexichtsivegen befannt zu machen. Das Verfahren 
verwandelt fi) aber in einen förmlichen Concurs über den Nachlaf: 

a. went fohon währendden die Boransfegungen eines gemeinen 
Eoneurfes vorliegen oder nachgemwiefen werden; 

b. wenn dev Exbe binnen zwei Monaten nad) der rechtsfräftigen 
Beendigung des Liquidationsverfahrens fich zu erklären unter- 
fäßt, ob er auf die Nechtswohlthat des Inventarg verzichte, 
oder ob er die angemeldeten Sorderungen, foweit folche in 
Richtigkeit beruhen, befriedigen wolle, ohne fi) Dagegen der 
Rechtswohlthat zu bedienen, und ein Gläubiger oder Vermächt- 
nißnehmer die Eröffnung des Eoncurfes beantragt. 

Der Erbe muß alsdanı dem Gantverwalter Rechnung ablegen. 
E85 bedarf feiner nochmaligen Anmeldung dev bereit rechtzeitig an- 
gemeldeten Forderungen, fondern nur noch der Anmeldung der Bor- 
rechte. Die durch das Prächtfions - Erfenntniß ausgefehlofienen Glän- 
biger werden exft nad) Abfindung der Gläubiger, welchen ihre Rechte 
vorbehalten find, befriedigt, und ein Necord findet nicht ftatt. 

B. Rang (Prioritäte-) Verfahren über einzelne Bermögens- 
gegenflände bei der Swangsvollfirefung. 

335. Ein Nangverfahren außer dem Concenfe, obwohl unter 
Anwendung -coneuvsrechtlicher Srundfäge tritt ein: 

a. anf Anlaß einer Raufgelderbelegung; 
b. bei Bertheilung der Einfünfte einer Kiegenfchaft in Folge execır- 

tioifcher Beichlagnahme oder Sequeftvation, worüber fon in 
den vorigen Abfchnitten (8.309. 297, 1) das Wefentliche be- 
merkt ift; ferner 

e. von Nechtöiegen bei der gerichtlichen Vertheilung in Befchlag 
genommener Befoldungen oder an die Berfon gebundener fort- 
laufender Einkünfte, wenn der Betrag eines Kalenderjahres 
für fnmtliche daran geiwiefene Gläubiger nicht zuveicht (Con- 
euvsordn. 8. 377 — 381; vgl. oben S. 297, D);
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d. in Folge gerichtlicher Eröfftung, wenn fih im Ztwangsvolf- 
fredungswege Die Unzulänglichfeit des Erlöfes einer beiweg- 
lichen Sache oder des Extrages einer beigetriebenen Forderung 
zur vollftändigen Befriedigung derjenigen Gläubiger, welche fich 
daran halten wollen, ergeben Hat. 

Die Eröffnung erfolgt von Anıtswegen und wind fowohl den 
Schuldner, als aud den betheiligten Slänbigern befannt gemacht. 
Zugleich Hört mit dem Tage der Eröffnung der Zinfenlauf für die 
Gläubiger, der Maffe gegenüber, auf, 

Beiden Fällen unter c und d ift Folgendes gemeinfam: 
Die Borredte find diefelben wie bei den Eonceursgläubigern. 

Soweit bei Diefen der Tag der Soncnrs-Eröffnung maßgebend ift, ift es 
hier für die betreffende Forderung die erfolgte Beichlagnahme, oder 
bie ertheilte Ermächtigung zur Einflagung der ausftehenden Forde- 
rung, oder die Zulaffung der Beitritts - Erflärung. 

Die Örundlage des weiteren Verfahrens ift ein Vertheilungs- 
plan, wobei zuexft dev Beftand der Maffe feftgeftelft und der Betrag 
der Commumkoften in Abzug gebracht wird. Dann werden die vor- 
derungen einzeln aufgeführt mit Berickfichtigung der beanfpruchten 
Vorzugsrechte, als wären fie bereits feftgeftelft. 

Hierüber werden Gläubiger und Schuldner in einem beftimmten 
Eommiffionstage gehört. Neue Gläubiger Fönnen fich in Fälfen unter 
b nur nod) am achten Tage vor dem Termine mit Erfolg der Auf- 
nahme melden. 

In den Termine felbft werden unbeftittene Boften fofort aus- 
bezahlt. Werden Einwendungen von Seiten des Schuldners oder 
eines Gläubigers gegen den anderen erhoben, fo wird die mimndliche 
DBerhandfung auf Grund des Commiffionsprotofoffes zum Zived der 
weiteren Entfcheidung von Amtsivegen bei dem Gericht eingeleitet; 
der Betrag verbleibt in gerichtlicher Verwahrung. 

In allen obigen vier Füllen Fan übrigens jeder näher bethei- 
figte Gläubiger die Ungültigfeit der Forderung eines Anderen im 
Wege befonderer Klage in den gefegfich dazu geeigneten Fällen (Eon- 
eursordn. $. 373. 393) ausführen! (Chdf. 8. 366—375— 381. 
394. 420.) 

I) Dgl, hierüber Simon a.a.D. &. 7 £
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Fünfter Abfchnitt. 

Die Nehbtsmittel, 

% © 9.1, 14—16. Bersrdn. vom 1. Iuni und 14. December 1833, Declaration bom 
6. April 1839. Versron. vom 21. Iuli 1846 und einzelne Nachträge. Höppe, bie 
Rehtsmittel der Revifion und Nichtigfeitöbefegiverbe, Berlin 1847. Koh, Eid. Pro- 
ce 8. 324 ff. 

336. Die Rechtsmittel, welche zur Abwendung eines wor dem 
Richter in Streitfachen erlittenen formellen oder materieffen Un- 
rechtes gebraucht werden können, wurden früherhin wie nach ge- 
meinem Rechte in ordentliche und außerordentliche unterfchieden und 
unter den erfteren vornehmlich die Appelfation nebft Nevifion! ver- 
ftanden, unter den Teisteren Wieder-Einfegung in den vorigen Stand 
und Nichtigfeitsffage. Nebenher gab es no) befondere Nechtsbehelfe 
für gewiffe Einzelfälle und als Erfatmittel für Die ordentlichen Nechts- 
mittel, two Diefe ausgefchloffen waren. Eine fihere unterfchiedliche 
Bezeichnung einzelner Claffen war nicht unternommen. Auch die 
neuere Gefeßgebung feit der A. ©. O. hat fi beftimmter Claffen- 
Abtheilungen enthalten, ja, fogar deren Sindung der Wiffenfchaft noch 
mehr erfchivert, indem fie zwar ben Unterfchied von ordentlichen und 
anßerordentlichen Nechtsmitteln beibehalten und bei jenen vorzugsweife 
Appellation und Revifion im Sinne hat, dagegen ein neues Nechts- 
mittel, das der Nichtigfeitsbefehwwerde, als ein außerordentliches be- 
zeichnet,” obgleich dafjelbe beiweiten mehr die weitreichende Natur 
eines ordentlichen Nechtsmittels an fi) trägt. 

Die meifte Berechtigung wird e8 für fid) Haben, folgende Arten 
bon Rechtsmitteln zu unterfcheiden, indem man darunter im weiteren 
Sinne alle diejenigen Mittel verfteht, wodurch man als Partei einen 
vermöge der gefeglichen Ordnung des Verfahrens oder vermöge vich- 
terliher Beftimmung eingetretenen Nachtheil im nömlichen Nechts- 
ftveit® befeitigen Tann: 

1. Einfache BVorftellungen (simplices querimoniae) gegen ein 
vichterliches Verfahren, im Befonderen: 

a. DVorftellungen und Befchwerden gegen richterliche Beftimmun- 
gen, welche die Kraft eines Exfenntniffes nicht haben (oben 
8.84 u. 162);
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b. Anträge auf Ergänzung, Berichtigung und Verdeutlichung eines 
vichterlichen Befcheides, 

11. Reftitutionen Furzer Hand zur Erhaltung von Befugniffen im Verfahren, welche außerdem durch Bernacdhläffigung verloren fein 
würden. 

IM. Rechtsmittel gegen vichterliche Erfenntniffe und andere den- jelben an Rechtskraft gleichftehende Vefcheide. Sie find: 
theil® ordentliche, binnen furzer Nothfrift mit regelmäßig auf- 

fhiebender Wirkung verjehene: — Appellation und Revifion; 
theils Erfaßimittel derfelben, wo folhe nicht ftattfinden: — Nich- 

tigfeitsbefchwerde und Recurs; 
theif8 außerordentliche, die no in längerer verjährungsmäßiger 

Sit und nur bedingt mit auffjiebender Kraft gegen bereits 
volfftvelbare Erfenntniffe auftehen: — Bieder- Einfegung und 
Nichtigfeitsflage gegen fchon rechtöfräftige Uxtheile, 

Außer diefen als regelmäßig anzufehenden Rechtsmitteln giebt 
e8 dann noch einige wenige für ganz befondere Fälfe, 

») Bel. ©. 0. 1,16, 1.6.11. 
2) Beroron. von 14. Desember 1833 $.4 und Min. Infteuch vom 7. April 1839 Sap 37, . 
2) So daß alfo die Symdicatölfage ausgefchloffen Kfeißt, . 

Gemeinfoames. 

337. Allen oder doch gewwiffen Arten der Rechtsmittel ift Fol- 
gendes gemeinfam: 

1. Der Gebrauch jedes NRechtsmittele febt das Dafein! einer Das 
Net in der Sache oder in der Forın verlegenden Bejchwerde 
für denjenigen woraus, der es gebrauchen wilf. 

I. Dev Öebraud) eines Nechtsmittels ift ein freies Parteivecht, 
zu defjen Ausübung Niemand gezivungen? und welchem ent- 
fagt werden Tann.’ Ein Verzicht auf ein fehon eingewandtes 
Retsmittel begründet die Verpflichtung zum Koften- Erfag au 
den Gegner.‘ 

II. Infoweit mehrere Rechtsmittel wegen derfelben Befchwerde zu- 
ftändig fein follten, hat der Verlette Das Recht und die Pflicht 
der Auswahl; infofern aber verfchjedene Befchwerden verfchie- 
dene Rechtsmittel begründen, muß eine jede mit dem gejeßlich 

. 27



418 Befonderer Theil, $. 337. 

geeigneten Mittel verfolgt werden. Einleitung des richtigen 
Kechismittels ift Sache des Richteramtes. 

IV. Sein Rechtsmittel gereicht, wenn e8 von dem einen Theile 

gebraucht wird, zugleich und von felbft auch zum Vortheile des 

Gegners. Vielmehr muß diefer, wenn ex feinerfeits Befchwer- 
den hat, Diefelden in dem Dazu geeigneten Wege ausdrücklich 

geltend machen.‘ 
V. Bon mehreren Streitgenoffen Tanıı jeder, im Befonderen au) 

der Litisdenunciat, wenigftens derjenige, welcher mit oder ohne 

Vorbehalt Beiftand geleiftet hat,’ für feinen Theil ein Nechts- 

mittel gebrauchen. Diefem Eönnen aber im Falle des Gelin- 
gens Die übrigen oder einzelne von ihmen felbft nach vechts- 

fräftigev Entfcheidung noch beitreten und die Ausdehnung 
derfelben unter verhältuigmäßiger Webernahne des Koften- 

Aufivandes und ohne Benachtheiligung Des vorangegangenen 

Streitgenoffen, auf ihr auf gleichen Rechtögründen beruhendes 

Streitverhältnißg beantragen,’ wofern fie nicht dem Rechtsmittel 
beftimmt entfagt haben.’ 

VI Auch ein Dritter, für Defien Nechtsftand der Sieg oder das 

Unterliegen einer Partei von rechtlichen — nicht blos that 
fühlihem und zufälfigem — Cinflnß ift," kann binnen der 
diejer Partei laufenden Friften ein derfelben zuftändiges Nechts- 
mittel in feinem Inteveffe gebrauchen. 

!) Borbengenbe ober fogenannte blinde Nechtsmittel giebt 63 nicht in unferen 
Neäte, das Wort Rechtsmittel im Sinne des gegenwärtigen Abfehnittes genommen, 
abgefehen alfo von den Proteftationen. Demmad) wird auch Feine Einfegung eines 
Nechtsmiltels fehon Yor der richterlichen Entfheidung ale gültig anerfannt. 

2) Natürlich Tann dur) Nichtgebraud eines Nechtsnittels eine privatrechlliche 
Verantwortlichteit ober ein Nechtönachtgeil einem Dritten gegenüber herbeigeführt 
werben, 

®) Der Sab felbft ift flreitlos; nur darüber beftchen Zweifel, tvann eine Ent: 
fagung vehtögemäß gefchehen fei. Unfere Gefebe fprechen fi darüber in Bezug 
auf die Rechtemittel nicht aus. Nach allgemeinen Grundfägen (N. 1, 16, 381. 
392) Tann allerbings ein bins flilff—hiweigender oder aus Handlungen gefolgerter 
Berzicht nicht angenonmen werden. Es ift fogar in einem Senatspräjubiz, 1279, 
1843 angenommen, daß die ausbrücliche CrHärung einer Partei, fi bei einen 
Erfenntniffe beruhigen zu wollen, binnen der Nothfriit zurückgenommen und das 
Rechtsmittel dennoch eingetwandt werden dürfe, alfo ein ius variandi ftattfinde! Au 
hindert nach einem Plenarpräjudiz (Ziff. 2441) von 1853 die Angabe beflimmter
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Befhwerbepunfte bei dev Anmeldung die weitere Ausführung anderer nicht, Das er- 

flere Präjudiz it fehr Bebenklich, Bol. befonders ER, a.a.D.8.392 u. unten Note 9. 
°) &©.9.1, 23, 20. 
5) Berordn, vom 21. Juli 1846 8. 16. Gefeb vom 20. März 1854 8. 7. 

©. ©.45. Für einzelne Fälle des Sufanmentreffens mehrerer Rechtsmittel ertgeift 
das Gefeb nähere Borfrift. ©. unten 8.371. — Die Ergreifung eines unge: 

eigneten Nechtemitteld entzieht nicht das geeiguele, wenn dafür nod) die gehörige 

Form beobacjtet wird. Dal. Prajudiz 1984. 

6) Der Grundfaß ift anerkannt in Betreff der Appellation, ©. ©.1, 14, 11, 

12, Abweichungen davon f. unten bei biefem Rechtsmittel. $. 349. 

7) Das Gefeb hat freilich bei dem Litisdenunciaten nicht unterfeieden, ob er 

bisher fhon in den Gtreit eingetrelen war oder nit. ©. ©. 1, 17,31. Und 
wenn ein beitter bisher gar nicht Zugezogener ein Nechtöntittel gebrauchen darf — 
oben Sag VI — warum nicht and; der Litisdenuneiat? ©. indef das Trib, Präs 

jud. 1077 von 1841 und Entfcheid. XIX, 436 von 1849. 

89) ©. 9.1, 14, 13. 15, 1. 23, 29. Beroron, vom 14. December 1833 8.19. 

Sefeß vom 21. Zuli 1843 8. 10. 
9) Selbftverftändlicher Sab. If aud) angenommen in einem Teib, Erf. vom 

11. Auguft 1837. Im gemeinen echte befteht gar Fein Zweifel darüber, Martin, 

Magazin für Eiv. Prer, 

20) ©. 5.8. 2. R.1, 12, 299. 14, 315. ©. D. I, 17, 32. 18, 10. 
12) ©. 9.1, 14, 15. 17, 31. 18, 10. Wie die Feift hier zu berechnen fei, 

haben die in Geltung befinbfichen Gefege nicht beflimmt. ©. indeß Koch, Eiv. 

Bror. 8.331 und den dafelbit angeführten Cod, Frid. II, 4, 22. 

1. Einfache Borftellungen und Befchiwerden. 

a. Gegen tichterliche Verfügungen, welche Feiner Rechtskraft 

fähig find. 

338. Da ein Richter in Der Regel einfache von ihm in einer 

Etreitfache getroffenen Verfügungen wieder abändern Fan, fo fieht 

ohne Zweifel Jedem, der durd) eine folche betroffen wird, das Necht 

zu, denfelben Nichter durch eine Gegenvorftellung wegen Abänderung 

oder Aufhebung der Verfügung anzurufen. ! 

Außerdem Fan auch der Bejchwerdeiveg eingefchlagen werben. 

(Oben $. 68.) Alle Befchtwerden aber in anhängigen Streitfachen, 

einfchfießlich noch Der Erecutions-Inftanz, folgen, foweit fie nicht im 

Auffihtswege zu erledigen find, dem Inftanzenzuge der gegen Er- 

fenntniffe in Den betreenden Sachen zuläffigen Rechtsmittel? umd 

werden bei der hieraus fich ergebenden höheren Inftanz entweder 

unmittelbar oder auch, unter Vermittelung des befchwerenden Richters? 

angebracht. Sie find an Teine befondere Form gebunden, haben auch 

27°
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von felöft Feine auffchiebende Wirfung.* Jedoch hat derjenige, Defjen 

Klage durch Verfügung zuricgewiefen ift, um die Wirfung der Ver- 

jahrungs Unterbrechung zu exhalten, binnen 30 Tagen Befchwerde zu 

erheben, und derjenige, welcher mit einem Rechtsmittel zuriiigetviefen 

ift, eine Frift von 6 Wochen zur Einbringung feiner Befchwerde in 

der Ober-Inftanz zu beobachten;° derjenige, deffen Antrag auf Con= 

ers - Eröffnung zuviidgewiefen ift, eine Frift von 10 Tagen.” 

Der höheren Behörde fteht e8 zu, fofort oder nach Einforde- 

zung der Acten® ohne weiteres fürmliches Verfahren die Befchwerde 

fowohl in Anfehung des Verfahrens wie auch in Betreff der Koften? 

zu erledigen. Der untergeordnete Nichter ift fehuldig, fich Darnac) 

zu achten, obwohl ohne Einfinß auf fein vechtliches Erfenntniß in 
der Sache felbft.' 

Unftatthaft ift der Befchwwerdeiveg 

wenn da8 Öefeß denfelben ausdrücklich verfchloffen," oder überhaupt 
in einem gewifjen Balle jedes Rechtsmittel unterfagt, oder ein 

anderes vorgefchrieben hat,” oder wo nad der Natur der 

Sache die Befchtwerde feinen Erfolg haben kan.” Ausgefchloffen 

endlich ift jede einfache Bejchwerde bei Dem Ober- Tribunal gegen 

Beftimmumgen anderer Inftanzgerichte über den Koftenpunft.* 

1) Die gemeinrehtfich übliche Remonftration, gleichfam eine provocatio ad judi- 

cem melius informandum. Die Sade verfiegt fich von felbft um ift in der Mechte: 

übung nie verfannt. 

2) Berorbn, von 21. Juli 1846 8.31. 32. 37. Gef. vom 26. April 1851 XIH. 
3) © ©. I, 1, 16. 

#) Berordn, vom 21. Juli 1846 8.36. Bol. fchon ©. ©. 1, 25, 17. 
3) A4.8.N. 1, 9. 556. 

6% Berordn. vom 21. Juli 1846 $. 34. 
?) Consursoron. $. 120. 
8) ©. D. I, 3, 47. . 

®) Der Koftentarif enthält dafiie befondere Säge, Wgl. Koftentarif von 1851 
Art. 5 und dazu ©. ©. von 1854 ©. 275. 

20) Gab, D. vom 6. September 1815. ©. ©. 198. 

U) So die Eoneursordn, im Falle ihres 8. 182, 

12) Bol, wegen der Iuterimiftica in Chefcheidungsfachen oben $. 209 nebit V 
Ergänz. II, zu 1,°40, $. 56, und in Pachtgelverberechnungsfachen 8.199. — Sedes 
Nechtsmittel ift auch verfagt gegen Erfenntniffe über Sahlungafeiftheiwiffigung. Con: 
eursorbn. $. 425, 

2) 3.8. eine Befchwerde über ein richterliches Bewveisrefolut, ob und in welden 
Umfange eine Beweis-Aufnahme erheblich fei; denn dies gehört fehon gewiffermaßen
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zur endlichen Beurtgeilung der Sache felbft. Bol. hierüber Zurift. Monatsfche. 
Arnsb. 1855. I, 129 und das dort mitgetheilte Diecipl, Exfeuntniß des O6. Trih, 
vom 8. November 1853. ©. and) Schering, Mandats-Bagat, Berf, Art. 404, 
Keineswegs wird jedoch die Befajtwerbe gegen ein Beweisrefolut unter allen Um: 
ftänden für ausgefchloffen anzufehen fein. 

14) Folgt aus Derlarat. vom 6, April 1839 Art, 1, 3iff. 3. Berordn. vom 
2. Jannar 1849 $. 35 Taut Plen. Befchl. vom 5, September 1849, Präjud. 2150, 

b. Gefuche um Berichtigung und Erläuterung ridterlider 
Befcheide, . 

339. If in einen vichterfichen Erfenntniß ein Irrthum in 
Worten, Namen oder Zahlen vorgefalfen oder etwas darin dunfel 
und (oder) zweidentig ausgedrückt: fo Kann jede Bartei in einer ehır- 
faden Borftellung auf Verbefferung diefes Irrtgums antvagen und 
der Nichter diefelbe fofort entweder dir Abänderung der irrthüm- 
lichen Stelfen in der Urfehrift und in den Ausfertigungen, oder durch 
einen nachträglichen Erffärungsbefcheid gewähren," wogegen alsdanı 
dem Beteiligten dasjenige Rechtsmittel, welches gegen Das Declarirte 
Urtheil felbft zuftehen würde, wenn e8 Ihon Diefe Beftimmung ent- 
halten Hätte, zu geftatten if? Ein befondereg Verfahren ift nm in 
Bezug auf die Erläuterung eines Revifionsurtheils vorgefchrieben. 
(S. unten 8.361.) 

)6©. 9.14, $.1 und wegen der Appellations=Erfenntniffe arg. 8. 67 ebof. 
Die ©.D,, indem fie die Berichtigung und Erläuterung einer gewöhnlichen Derve- 
tirung überlich, paßt freilich nicht mehr anf Das jebige Verfahren bei Abfafung 
der Urtheile. Jedenfalls folfte no dem Gegner das Gchör gemährt werben. In 
Stanfreih Hilft fd die Praris durd) eine nachträgliche Verhandlung über das Ber 
rihtigungsgefud). \ 

2) Arg. 6.0.23, 8.22, Jevenfalls ift Nichtigfeitsbefcjiverde zuläffig. Pra- 
jubiz 313. Rathfam wird fein, auf den Fall abgefchlagener Berichtigung oder Er- 
fänterung gegen das Crfenntnig felbit fon vorforglich ein Hiergegen zuläffiges 
formliches Rechtsmittel einzuivenden, eine Vorficht, welche die gemeinvechtliche Lehre 
fon immer empfohlen Bat, 

© Ergänzungsgefuce. 

340. Hat ein Gericht unterlaffen, über alfe Anträge mitzu- 
erfennen, worlber e8 einer, vichterfichen Beftimmung' bedurfte und 
nicht hon ftillfchtweigend miterfannt worden ift:" fo ift auf Verlangen 
der einen oder anderen Partei das Erkenntniß entweder fofort, oder 
nad) ftattgehabtem fürmlichen Verfahren unter den Parteien, wie an
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fi) fhon gefetzlich wor dem Exfenntniß erforderfich gewwefen wäre, zit 
ergänzen;? wogegen dann die Rechtsmittel, wie fie gegen das Urtheil 
in feiner Bollftändigfeit und Totalität, zuläffig geivefen fein wiiden, 
ftehen offen.“ — Auf dem Wege der Declaration foll die Ergän- 
zung erfolgen, wenn ber Koftenpunft in einem Exfenntniß ganz über- 
gangen if.“ Bis dahin gelten die Koften für aberfannt, ebenfo wie 
vöffig übergangene Procefchäden. Will die Partei einen beftimmten 
bisher noch nicht angegebenen oder liquidirten Betrag an Roften md 
Procepfchäden zuerkannt Haben, fo Fann fie foldhes noch) binnen vier 
Woden nach Zuftellung des Erfenntniffes bei demfelben Richter, 
nachholen und nad) fummarifcher Erörterung der Sache eine Refo- 
Tution Darüber verfangen, wogegen bios der Necurs zuläffig ift.‘ 

I Wie z.B. in Betreff der ausbrüdlich mit dem Capital verlangten vorbes 
dungenen Zinfen nah 2. N. I, 11, 846, 848. 

2) Berordn, von 14. December 1833 8. 5, 10, 
®) Natürlich werben die Befchwerden gegen das zuvor publicitte Netbeil fchon 

an und für fich vechtzeitig zu verfolgen fein, . 
4) 0.23, 22, 
°) Ebdf. 5.62. Diefer Paragraph ift ganz allgemein gefaßt. Meift verfteht 

man ihn blos von ausvrüdlid, verlangten Koften= und Schadenz Beträgen. 
6% Ebf.$. 61. Dal. oben $. 270, 

1. Reftitutionen kurzer Hand. 

341. Beichwerden oder Nechtsnachtheile, welche eitte Partei im 
Laufe einer Inftanz nicht fowohl durch den Richter, als vielmehr nur 
unter feiner Antorität, aber durch eigenes Verfehulden oder dur) 
einen Zufall in ihrer Perfon oder durch das Verhalten eines Dritten 
erleidet, fönnen an fich Fein Gegenftand eines Angriffs auf den vich- 
terlichen Act, fondern nun einer Wiederbefeitigung durch richterliche 
Hürfe fein, insbefondere einer Wiedereinfeßung in den vorigen Stand 
gegen formelle Nechtsnachtheile. Das Preußifche Recht ift damit zwar 
fpärlicher al8 manches andere Rechtefuften; es gewährt eine folche 
Rechtswohlthat nur in ganz beftimmten Fällen, dan aber auch, fo 
lange nod) fein definitiv volfftrecibares Erfenntniß worfiegt, ohne be- 
fondere Erfhwerung, fondern ohne weiteres Verfahren fchon Furzer 
Hand — und zwar in den nachftehenden Fällen; außerdem aber das 
förmlich zu verhandelude außerordentliche Rechtsmittel der Reftitu-
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tionsffage denjenigen, welche Die Nechtswohlthinten der Minderjährigen 
zu genießen haben. (©. unten $. 368.) 

a. Neftitution gegen Eontumncialbefcheide, 

(6.9.1, 14, 69 ff) 

342. Ift ein Verflagter wegen Nichtbefolgung einer gehörigen 
Borladung zur Klagebeantivortung oder eines deren Stelle vertve- 
tenden bedingten Mandates in geringfügigen Sachen? bei dem Richter 
erfter Inftanz fachfälfig geworden, fo Tann er Dagegen ohne Uuter- 
Ihied de8 Werthögegenftandes binnen zehn Tagen nach Zuftellung 
des Ungehorfamsbefheides und in geringfügigen Rechtsfachen nach- 
dem das Zahlungsmandat die Kraft eines folhen Befcheides ange 
nommen hat,” Cinfpruch erheben, mit der Folge, daß ihm gegen die 
Klage anno Das vollftändige Gehör eröffnet wird. Es fteht num 
dem Deffagten zu, nicht dem Kläger; auch dem Erfteren nicht, wenıt 
ev fih allein Darüber befchivert, daß der Nichter aus den Thatfachen 
der Klage die im Befcheide feftgefeten Folgen gegen ihn hergeleitet 
habe? E8 ift ansgefehloffen in Wechfelfachen, befonders verhandelten 
Arreftfachen, in Mercantilfachen und fehleunigen Baufachen,* ferner 
im funmarifchen Befisproceffe, wenn nicht unabwendbare Zufälfe als 
Anlap des Ausbleibens dargethan werden;° endlich im Bagateli- 
Mandatsproceffe, wern der Berklagte nach erhobenem BWiderfpruche 
gegen das Mandat wegen Ungehorfams verurtheift ift. Wefentfiche 
Bedingung ift allein, Daß der Beflagte innerhalb der Nothfrift die 
Klage zum Protokoll oder. in einem zuläffigen Schriftfaß, wie er 
nad) Beichaffenheit der Sache bei der Aagebeantivortung exforder- 
ti ift, beantworte. Nebenbei hat ex dem Kläger die im Ungehor- 
fansbefcheide etwa feftgefeßten Koften zu erftatten” Die Sade 
wird demmächft weiter im geeigneten erftinftanzlichen Verfahren ver- 
handelt und dariiber anderweit erfannt, jedoch niemals härter, als 
im Ungehorfamsbefcheide gefchehen war? Die Anbringung des Re- 
ftitutionsgefuches hat unbeftveitbar Suspenfiskraft, feldft in Fällen, 
wo jonft das exfte Urtheil vorläufig volfftresfbar if, wenn das Gegen- 
theil nicht ausdriickfich im Gefeß verordnet fein follte.? 

I) Nicht in Mandatsfachen überhaupt, „wenn der Implorat bie ihm gefeßte 
Einvedefrift ungenußt verftreichen Täßt und ein Inhäftubefcheid etwa erfolgt. Ebenfor
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werig ift eine Klageprächufion bei Anfforderungen zur Klage ein Gontumacialbe: 
fiheib, daher die Meftitution unftatthaft. ©.D. 32, 28. 34. 

2) ©8.9,a.0.D.70. Beroron. vom 5. Mai 1838 ©, 273. 8.6, 3.7. 
Derlar. vom 6. April 1839 At, 1,4. 2, Beroron. vom 21. Zuli 1846 8. 31* 
Sah?2. Wenn fih der Berflagte noch vor der Erlaffung des Contumacialbefcheides 
neloet, fo füllt es, da das Gefeh fehweigt, den vichterlichen Proceßleitungsamt zu, 
bie contradictorifihe Fortfebung bes Berfahrens zu verntitteln. 

») ©. 9. 78. 79. Beiden ficht aber Hierin das Rechtsmittel des Necurfes 
bezüglich dev Berufung, oder auch ber Nichtigkeitsbefehtwerde zu. Rebtere Tann über» 
dies wegen Mangels einer vorhergegangenen Ladung erhoben iverden, Del. Vers 
ordn. von 14. December 1833 8,5, 1 in Verbindung mit ©. D.16, 2,6. Da: 
gegen Tanıı nicht etwa die Appellation flatt der Reftitution gebraudgt werben. 

*) Berordn, vom 21. Juli 1846 $. 27. Bgl. ©. D. 27, 19, 29, 60. 66. 72. 
5) 6.9. Anh. 214. 
6) ©efeh vom 20. März 1854 ©.A. ©, 116, 
7) 8.8.14, 71. 72, 74—76. Beroron. vom 21. Juli 1846 8.31, 2. Die 

wirkliche Koften- Erftattung ift nicht wefentlid zue Vegründung der Reftitution. 
3%) Solgt aus 8. 79 der ©. OD. und aus der tehtlihen Natur des Conkt- 

macialbefcheides wie der Nechtömittel überhaupt. — Der Sab muß übrigens aud 
dann gelten, wer der Kläger appellirt. ©. davon unten bei dem Zufammentreffen 
der Rechtsmittel, 

°) Das Gefeb äußert fi darüber nicht näher, Allein die Natur einer Ker 
fitution Eurzer Hand führt zu ber Annahme Der Ungehorfamsbefcheid ift damit 
fofort befeitigt. Die Beilimmungen in ver ©, 9, 38, 16 (bei Prodigalitäte- 
Erffärungen) und im Anh. 301 (in fehleunigen Miethsfachen) Finnen nur als Aus: 
nahmen, nicht als Ansflüffe des Principe angefehen werden. 

b. Reftitution gegen Präsclufivbefcheide, 

343. Dasfelbe Rechtsmittel der Wiedereinfegung in den vorigen 
Stand ift fir zuläffig erffärt, wenn in Folge öffentlicher Aufgebote! 
eine Ausfchließung befannter oder unbekannter Betheiligter ducch ge- 
vichtlichen Befcheid ausgefprochen ift. (8. 221 f-) Hier fan der Aus: 
gefchloffene binnen zehn Tagen nad) demjenigen Tage, mit welchem 
der Ausfchliegungsbefcheid als ihm befannt gemacht gilt, fi noch 
melden und diejenigen Befugniffe fi) erhalten, deren er auferdem 
verhuftig fein würde, ohne daß e8 deshalb an und für fich noch eines 
weiteren Verfahrens umd infonderheit einer Entfehuldigung feiner 
Siumnik bedinf.? Es wird vielmehr, wenn mit der Anmeldung 
jeldft fchon Alles gefchehen ift, was nad) dem Aufgebote gefchehen folfte, 
das weitere geeignete Berfahren ducch den Richter eingeleitet? Aug- 
gefchloffen ift Diefe Reftitution, two das Gefeg eine abweichende Ver:
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fügung ausdrücffich oder impficite getroffen Hat.‘ Eine Erweiterung 
erleidet fie, wenn fich ein ausgefehloffener SIutereffent in einem wegen 
anftefender Krankheit abgefperrten Orte auch mm theilweife in dev 
Edictaffrift befunden hat, md zwar auf jeche Monate feit aufge- 
hobener Sperre,’ 

) Ansprikfich oder au, im Bufanmenhange mit anderen Beftimmungen ijt 
dies zwar nur beftinmt bei Präclufiond = Grfenntniffen im Eoncufe 50, 167; im 
erbfhaftlichen Liquidationsproceffe 51, 89; bei dem Aufgebote unbefannter Lehus 
fans und Fideleommiß-Intereffenten ebf. 8. 30. 37. 52; gegen Realprätendenten 
ebdf. 106. Gefeß vom 4. März 1834 ©. 39; gegen Inhaber eingelragener Boften 
oder verlorener Urkunden 51, 114. 115, Anh. 385 f.; gegen Gläubiger eines Ber 
ihivenders 51, 178; bei dem Aufgebot von Speciafmaffen nad) erfolgter Subha- 
fation Beroron. von 21. October 1838. ©, ©. 489. Allein es ift tuchl unbevent: 
lich, diefe Befttinmungen auch in anderen gleichartigen Zälfen anzırwenden. Alfer, 
Civil-Proc. 8.191. ©. nun auch Coneursordn. 8. 354, 

2) Die Proc. D, hat ziwar in 50, 167. 51, 178 auf die in Tit. 14, Abfchn. 3 
befehriebene Neftitution Hingewiefen. Alfein. die hier gegebenen BVorfchriften find 
theile fhon an fi unantvenobar auf Präcluforien; theils müffen die in der neueren 
Sefeggebung getroffenen Nenderungen jenes Abfhnittes and auf die Präckuforien 
mitbezogen werden. 

®) ©. D.50, 167. 51, 178. 
9) So im Amortifationsverfahten wegen verlorenen Staatspapiere, wo das 

Gefeb yon 10. Suni 1819 $. 12 eine Anmeldung nur noch binnen vier Wochen 
nach gerichtficher Anfchlagung des Amorkifations= Erfenntniffes geftattet; in gleicher 
Weife bei Pfandbriefen, ©. DO. 51, 121--130, 

5) Eab. D. vom 25. Zuli 1831. ©. ©. 157. 

e. Reftitution bei Eidesverfäumniffen, 

344. Hat eine Partei einen angetragenen oder surücgefchobenen 
Eid nicht geleiftet, fo Fan fie binnen zehn Tagen nach dem ver- 
fänmten Gerichtötage, €8 mag inzwifchen erkannt fein oder nicht, 
Reftitution nachfuchen." — Nicht minder fieht diefes Rechtsmittel 
auch gegen eine Purificationsvefolution zu, welche wegen Ausbleibeng 
an dem Gerichtstage zur Leiftung eines hon vechtskräftig erfannten 
Eides in contumaciam abgefaßt worden if. ES bedarf dazu wefent- 
Ti) num des Exbietens zur Ableiftung des Eides, binnen zehn Tagen 
nach Zuftelfung der Purificationsrefolution. Das Gericht fest alsdann 
unter Mittgeilung des Neftitutionsgefuches an den Gegner einen neuen 
Gerichtstag zur Eidesleiftung an, welcher nur noch wegen Berbinde- 
zung durch höhere Gewalt vertagt werden Tann. Wird dann der Eid
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geleiftet, fo faßt das Gericht unter Aufhebung der Contumacial- Re- 

folntion, deven Koften aber den Reftitutionsfucher zur Laft bleiben, 

eine nee Purificatoria ab. Unterbleibt die Eidesleiftung auch) in dem 

neuen Gerichtstage, fo wird Durch einen Bejcheid die Neftitution zu- 

rüdgewiefen md die frühere Contimmacialvefolution aufrecht erhalten. 

Eine weitere Reftitution biergegen ift ausgefchloffen.? — Einer be- 

fonderen Entfehuldigung des Ungehorfams bedarf e8 in Feinem Falle? 

1) Berordn, vom 21. Juli 1846 8.31, Cap 3. 
2) Berordn. vom 28. März 1840. ©. ©. 102. verbunden mit dem angef. 8.31. 

3) DBerordn. vom 21. Iuli 1846 $. 31, 

d. Uneigentlihe Reftitution wegen mangelnder Proceßvollmadit. 

345. Ift eine Partei im Nechtsftveite durch Semand vertreten 

worden, der entweder gar feine oder eine falfche, won der Partei 

nicht ansgeftellte, oder eine nichtige und unfräftige Vollmacht beige- 

bracht hat, von der Partei jelbft auch feine nachträgliche Genehmi- 

gung erfolgt, fo ift Dies ziwar eine Nichtigkeit, welche dev außerordent- 

lichen Nichtigfeitsflage unterliegt; wenn jedocd) das auf die VBerhand- 

tungen des unbefugten Proceßvertveters ergangene Urtheil der Partei 
jelbft zugeftellt wird, fo hat fie allein da8 Necht, binnen vier Wochen 
den Legitimationsmangel bei dem Gericht, welches erkannt Hat, zu 

rügen nd auf „Wiedereinfegung in den vorigen Stand” anzutragen,! 
folls fie es nicht vorzieht, in der Sache felbft das ettva geeignete 
Rechtsmittel zu ergreifen, wodurch fie anf die Nige des Legitimationg- 
mangels verzichtet.” Die Anbringung des Neftitutionsgefuches hemmt 
im Mangel jeder Auftvagsbefcheinigung felbftredend die Execution? 

)©.9.16, 2,0. 5. in weiteres Verfahren darüber ift nicht vorge: 
fürieben. Die Wiedereinfebung teivd alfo wohl mr inciventer ohne weitere Ver: 
Handlung verfügt ober abgeiviefen — vorbehaltlich der Befepwerde —. Indep Fünnte 
die Frage do auch wohl zu einem Erfenninig verftellt werben, 

2) 6Dd.n.«.D. 

3) ©.D.ın. 0.0. 8.10, 2. 

Ir Drdentliche Rechtsmittel gegen Exrkenntniffe und Erfagmittel derfelben. 

Das Öemeinfame 

346. Affe ordentlichen Rechtsmittel, im Sinne unferes Rechtes 

(oben 8.336), nämlich die Appellation und Revifion, fowie die zu
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ihrer Aushilfe dienenden der Nichtigfeitsbefchiwerde und des Necurfes 
find devolntivev Natur. Der Vorderrichter Tann darüber Feine vor- 
greifende Verfügung treffen,! und wenn er auch ein unzuläffiges oder 
verfpätetes Nechtsmittel der Art zuvüchveifen fann, fo hindert folches 
doch nicht Die teitere Verfolgung des Nechtsmittels bei dem höheren 
Nichter unter Beobachtung der Nothfriften oder auf dem oben 8. 338 
erwähnten Befchwwerdeiwege, 

Gegenftand ift ein vichterlicher, der Rechtskraft fühiger Befcheid, 
in allen hiexzu geeigneten Beftimmungen. Cs genügt die Erklärung, 
dag man fi darüber befchwere.? 

Die Anbringung muß erfolgen bei dem Richter, welcher in exfter 
Suftanz die Sache verhandelt oder darüber erfannt bat? Es bleibt 
and Überhaupt dasjenige Gericht exfter Suftanz, welches competenz- 
mäßig mit der Sache befaßt worden ift, das Proceßgericht felbft für 
die Dauer der Rechtsmittel, wenngleich ohne Eintrag für den Lauf 
und Erfolg der Rechtsmittel.‘ 

Die regelmäßige Nothfrift dazıı beträgt fechs Wochen, für Par- 
teien, weldhe Die Rechte der Minderjährigen Haben,° Doppelt foniel, 
nad dein Tage, wo das Exfenntniß für mitgetheilt an die fich be- 
hwerende Partei gilt. Eine nur dreitäigige Anmeldungs- umd gleich- 
zeitige Nechtfertigungsfrift gilt in Vechfelfachen, in Arveftfachen, 
weile nicht mit der Hauptfache zugleich verhandelt werden (oben 
8. 249. 250); in Meß- und Marktgerichtsfachen (oben $. 182); in 
Banfachen, two Fortfegung oder Zerftörung eines angefangenen Bares 
von dem Ausfalle des Nechtsftreites abhängt;° ferner gegen Zufchlage- 
Erfenntniffe bei dem Nichter; welcher ein jolche3 abgefaßt hat;? gegen 
Urtheile, welche die Betätigung eines Accordes im Eonenrsprocefie 
ertheilen oder verfagen;® anfcheinend auch gegen Exkenntniffe, ivelche 
über Die Anfechtung einer Concm3- Eröffnung ergehen.’ 

Wiedereinfeßung in die verfänmten Anmeldungsfriften findet 
überall nicht ftatt.' 

Die Gerichte nehmen folche von Antsivegen wahr, und zivar 
wit Strenge. 

!) Derorbn. von 21. Juli 1846 8. 16. 
2) Ebof. 8. 15. 
3) Ehrf. 8.30 und Gefek vom 20. Mär 1854 8.7. Im Verfahren neuen 

Stile füllt Beides zufammen im exfennenden Richter, wohin durch Verorbn. yon
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21. Zuli 1843 8, 1 die Anmeldung gewwiefen war. Zum eufennenden Gericht rechnet 
man übrigens au; die Sweiggerichtscommiffionen derfelben. &. oben 8.16, 2. 

*) Denmad) bedarf e8 au Feiner anspridlihen Renifforiafien an ven 
Nichte erfter Inflanz. Er purifieirt und vofffiveft auch die höheren Entfchei- 
dungen, als wiren fie die feinigen. Er ftelft feft, ob ein Erfenutniß rechtskräftig 
fei. oder nicht u. fÜ w. 

>) Berorbn. von 14. December 1833 8. 21. 22. Derar. vom 6. April 1839 
Art. 13, Die zur doppelten Friit Bevorrechteten find außer den unter Bornmnd: 
fhaft ftehenden Perfonen (welche nicht während der erften fee Wochen aus der 
Bormmundfchaft Heransgetveten find, zuf. Bräjudiz 1886. Entfheid. XIV, 468) der 
Königsfiseus als Partei, nicht blos bei ficalifcher Affiftenz, Präjuni; 369; die Land: 
und Stadtgemeinden und alle privilegirten Corporationen, 5.8. Kirchengemeinden. 
BVorausgefeßt überdies, daß fie zu der Zeit wirflich vertreten waren, z.B. ein Borz 
mund fon beftellt war. Denn agere non valenli ete, Bol. Präjubiz 2486. Ent: 
fheid. XXVI, 368. Der Stantsanwalt hat übrigens in Chenichtigfeitsfachen blos 
eine Frift von fechs Wochen. Verordn. vom 28. Suni 1844 8.54. Ebenjo Nachlaß: 
suratoren. Bräjudiz 1599 von 1845. 

%) ©. wegen aller diefer Fälle des fehleunigen Verfahrens Berordnung vom 
21. Zuli 1846 $. 27 und Gefeß vom 20. März 1854 8. 7. 

?) &efe von 20. März 1854 8. 13. 
8) &oncursorbn, $. 195. 

°) Denn e8 ift hier dem Concnrögericht ein fhleuniges Verfahren vorgefehrie- 
ben. Das wird dann auch bei den Mechtömitteln maßgebend fein müffen. Con: 
eursordn. 124, 330. 

10) Declar. vom 6. April 1839 Art, 13, 

Abhängigkeit von dem Werthe des Streitgegenftandes, 

347. Der Gebrauch der ordentlichen Nechtsmittel und der zu 
ihrem Erfag dienenden ift mehrfach von dem Dafein eines gewiffen 
Wertes des Streitgegenftandes abhängig, mit folgenden Maßgaben: 

Grundlage der Berechnung ift dev fehon oben 8. 76, 1 bezeich- 
nete eingeffagte bezüglich Der höhere widergeffagte! Werth, nad 
Abzug deffen, twa8 zur Zeit der Einlegung des Rehtsmittels nicht 
mehr ftreitig ift.? 

Diefer- Zeitpunkt bleibt dann auch, alfer etiva fpäter eingetvetener 
Aenderungen ungehindert, für die fernere Behandlung des darnad) 
geeigneten Nechtsmittels entfcheidend.? 

Eine nee Werthsermittelung hat, wenn eine folhe fchon ge- 
teoffen ift, der högere Inftanzrichter blos anf Antrag (eines Theiles) 
zu verfügen umd zu beurtheifen.‘ Dies Kann im Befondern gefchehen, 
wenn ein thatfächlicher Srrthum behauptet, desgleichen wenn erft bei
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Einlegung eines Nechtsmittels ein hierzu geeigneter Weg behauptet 
und vom Gegner beftritten wird.’ 

Sind mehrere Perfonen zu einer Streitgenofjenfchaft als Kläger 
oder Verffagte zugelaffen, fo fommt e8 auf den Gefammtbetrag der 
von ihnen oder an fie erhobenen Forderungen an. 

1) Bol. Beroron. vom 1. Juni 1833 8.59. Freilich aber Faun «8 in einzel: 
nen Fällen auf den Werth der Klage und Widerflage cumulativ ankommen. Kod, 
Eiv. Broc. 8. 347, Note 6. 

?) Dies wird meift mit demjenigen zufammentreffen, was man fonft Gegen: 
ftand ber Befchiwerde, summa gravaminis, nennt; Tann aber auch fehr davon vers 
fihieden fein. 

®) Gefeß vom 21. Juli 1843 8.2, Del. OD. Teib. Präjudiz 1197 u. Striet: 
horft, Ach. VI, 373. Seldft ein nachheriger theifweifer Verzicht auf die Forderung 
ändert alfo nichts, 

4) Angef. Berordn. $.9 und Gefeß vom 10. Mai 1851 8.12, 3. 
5) ©. die DO. Trib, Präjud. 1759. 1761. 

6) Angef. Berordn. 8.10. 

Die einzelnen ordentlichen Nechtsmittel im Befondern, 
nebft Nichtigkeitäbefchwerde. 

A. Appellation (Berufung). 

348. Börnliche Berufung am die höhere Inftanz findet vegel- 

mäßig ftatt gegen wirfliche Exfenntniffe exfter Inftanz, fowie gegen 

Ungehorfamsbefcheide in der obigen Befchränfung (8. 342), infofern 

der Werthgegenftand zur Zeit des eingelegten Nechtsmittel® noch über 

fünfzig Thaler beträgt," und zwar nicht alfein wegen Verlegung ftoff- 

licher Parteivechte, fondern auch wegen verlegender Nichtigfeiten.? 

Der auffchiebenden Kraft diefes Nechtsmittels Darf durch Feine 
Zwangsvoliftreefung des angefochtenen Erfenntniffes Eintrag gefehehen; 

jedoch exftveckt fich Diefelbe nicht weiter, als die Sache durch das Nechts- 

mittel dev Entfheidung des höheren Nichters unterworfen wird;° auch 

find während der Verhandlung über das Rechtsmittel Sicherungs- 

maßregeln gegen den appellivenden Verffagten, fowie Interimiftica 

unter beiden Theilen nicht ausgefehloffen.* Endlic) bleibt in den dazır 
geeigneten Fällen eine vorläufige Zwangsvolfftredung vorbehalten 

(8. 275). €8 foll aber alsdann die Verhandlung in der Verufungs- 
SInftanz zugleich auf das dem betreffenden Theile aus der vorläufigen 

Vollftvedung erwachfende Intereffe für den Fall einer Abänderung des



430 Befonderer Theil. 8.349. 

erften Mrtheils mitgevichtet werden und der Appellationsvichter, wenn 

e8 gehörig Hargeftellt ift, dariiber miterfennen. 

4) Derlar. vom 6. April 1839 Art. I, 2. Beroron. vom 21. Iuli 1843 8.1.2. 

2) Iniquität und Nullitä. © DO. 16, 11. 

)6.9.1,14, 10. Bgl. I, 45, 22. 23. Der Lauf der Frift felßt hat 
fen die Wirkung; nicht erft die Cinfegung des Nechtsmittele. Es ift eine Ueber: 

Tegungeftift, die der Partei nicht abgekürzt werben darf. Anders das franzöfifihe 

Net, wo die Wohltgat erft durch Einwwendung gegen den andringenden Sieger 
in Anfpruch genommen wird, 

4) ©, Anwendungen des Sabes in ©. D. I, 47, 27. 87. 50, %. 

5) I zwar nu in einzelnen Fällen beftinmmt vorgefchrieben, namentlich im 
Anh. 113 u. I, 44, 63 der ©. D., Tiegt aber auch in der allgemeinen Anordnung 
1, 23, 59 — 62, Bgl, Schering, Mandatd-Bagat. Proc. Art. 202 und die Entichei- 

dungen in Gtriethorfts Arch. V, 366. VII, 251. XVII, 247. XIX, 37. Daß bier 

dev Appellationsrichter ohne erftie Inflanz erfennt, mag als Ausnahme des gewöhnz 

lichen Inftanzenredhtes anzufehen fein, ift aber durchaus nicht ungehörig, wie man 
denn überhaupt von dem Tegteren Grundfaß mit der Zeit noch weiter Abftand nehe 
nen wird. 

Fortfebung. Befugnig zu neuem Vorbringen. 

349. Die Berufung gewährt jedem Theile das Necht, neue 

Thatfahen und Beweife über noch nicht hinveichend aufgeflärte That- 

fachen beizubringen, dem Appellanten jedoch nur zur Rechtfertigung 
feiner Befchwerden,' dem Appellaten, mit Ausnahme der Injurien- 
jachen, zur Vertheidigung gegen das neue Vorbringen und zur Abwehr 
eines veformatorifchen Urteils.” Insbefondere dürfen auch nee Sac)- 
verftändige den in erfter Inftanz vernommenen gegenüber vorgefchla- 

gen amd gehört werden, vorbehaltlich der vichterlichen Beurteilung, 

welchen derfelben Öflaube beizumeffen und ob nicht ettva ein Ob: 
mann von Amtswegen zu ernennen fei.” Die Rechtswohlthat des 
neuen Borbringens erleidet indeß folgende Befchränkungen:* 

a. dasfelbe muß mit dem in erfter Inftanz VBorgefommenen in 

Berbindung ftehen® und feine wefentliche Veränderung in dem 

Streitverhältnig Dadurch herbeigeführt werden. Insbefondere 

fan Damit feine Umänderung des Klagegrundes bewirkt wer 

den* md der Beffagte Feine neuen Gegenforderungen, außer 

zum Zwed der Compenfation vorbringen.” Neue Einwendungen 

gegen die Klage find nicht ausgefehloffen. (Vgl. oben $. 111.) 
b. Gegenüber demjenigen, was der erfte Nichter auf Grund der
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erhobenen DBeweife für volffommen gewiß oder widerlegt an- 
genommen hat, ift fein Eides- Antrag zuläfjig, fondern dem 
Appellationsvichter nur das Ermeffen vorbehalten, ob noch ein 
nothiwendiger Eid aufzulegen fer. 

c. Der Appellant Tann neue Thatfachen zur Begründung feiner 
Beihwerden mir im Laufe der Rechtfertigungsfrift geltend 
machen, Appeffat die zur Widerlegung dienenden nur im Laufe 
der Beantwortungsfrift.? Jedoch wird Appellant gegen neite von 
dem Appellaten in der Deanttvortungsfrift vorgebrachte thatfäch- 
liche Behauptungen auch noch in der mündlichen Verhandlung 
ut neuen Umftänden und Beweismitteln gehört." — Die Bor- 
bringung neuer Beweismittel über bereits vorgefommene That- 
jachen ift durch den Verlauf jener Nothfrviften nicht ausgefchloffen, 
vielmehr noch während der mündlichen Verhandlung zuläffig.” 

Sind übrigens Thatfachen in erfter Inftanz wegen Ungehor- 
jams für nicht angebracht erachtet worden, fo fteht folches ihrer 
Geltendmachung in der Appellations-Iuftanz nicht entgegen,” au) 
Dürfen andererfeits ausdrüdliche Zugeftändniffe in der Dor-Inftanz 
immer noch unter dem Nachiveife eines zuveichenden rundes der 
Erflärung als unvichtig angefochten” und in erfter Inftanz verfäimte 
Eide nachträglich noch gefeiftet werden." 

Eine neue thatfächliche Erörterung hat endlich die befondere 
Wirkung, daß, wenn fich die Lage der Sade dadur noch mehr 
zum BVortheile des Appelfaten entwidelt hat, er nunmehr fogar die 
anfänglich unterlaffene Berufung nachholen und eine Abänderung 
des vorigen Urtheild zu feinen Gunften beantragen darf, foweit eine 
jolhe überhaupt durch Berufung in der Sache noch zu erlangen ge- 
wejen wäre.’ 

2) 0. Ein. 58. 
2) ©.D.14, 50. 64. Berordn, vom 1. Juni 1833 8.44, Wegen der Zn: 

jurienfachen f. Gefeß vom 11. März 1850 %.8, 
2) ©.0. 14, 60. 30, 8, 42, 39, 
*) Daß bei dem Einverftändniffe der Parteien darüber hinansgegangen werben 

darf, zeigt ©. D, 41, 58. 

>) Bgl. 8.9... 0. 
6) ©. 9.14, 19. 

’) Nach Lage der Gefebgebung nicht außen Zweifel; durch Plenarbefchluß des 
D. Zrib. vom 8. April 1839, Pıajudiz 623, jedoch in obigem Sinne entfchieven.
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8) ©. D. 10, 289= b- 
°) Berordu. v. 1. Juni 1833 8.41. 42,44. Snftene, v. 24. Juli 1833 8.45. 

19) Sufteneion a. a. D. 

1) Bol. Refer. vom 24, Sanıtar 1840. Zuft. Min. BI. 42, 
22) Trib. Bräj. 1630, . 
3) Zi aus ©. D. I, 10, 27° zu folgen, 

1.6.9. 1,10, 379, Auch wenn Feine Reftitution nachgefucht ift. Shitgerf 
Archiv XX, 313. 

3) ©.9.1,14,12. Trib. Peäfud. 2124 von 1849, 

Vortfesung. Stellung des Appellationsrichters, 

350. Die Stellung des Appellationsrichters ift im Wefent- 
Tichen die Fortfegung des Amtes des erften Richters, allerdings aber 
nur innerhalb des Bereiches der Beihwerden. Er Hat dabei auf 
dasjenige zu urteilen, was dem Vorderrichter worgelegen hat! und 
in zweiter Inftanz noch vorkommen Fonnte, Hierüber muß er auch 
urtheilen, und er darf davon nichts zu einer befonderen Verhandlung 
und Enifcheidung am den vorigen Richter verweifen? Findet ev 
Mängel in Form oder Stoff des erftinftanzlichen Verfahrens, welchen 
jhon hier abzuhelfen geivefen wäre, fo verfügt er vorerft Deren 
Hebung,‘ erfenmt danı aber felbft, wern nicht die Beichaffenheit deg 
formellen Mangels eine Vernichtung des Urtheils umd bezügfich 
DBerfahrens in voriger Inftanz nöthig macht. Ebenfo verfügt ex 
porerft ober nebenbei die etwaige Ergänzung des vorigen Uxtheife, 
wenn darin ein ausdrücklich zu entfcheidender, nicht durch Stilffehwei- 
gen aberfannter Punkt itbergangen wäre‘ — Zu feinen befonderen 

. Amtsbefugniffen gehört eine Beftimmung über die während der Appel- 
Iations-Inftanz erwachfenen, wenn gehörig Tiquidivten Proceßfehäpen,’ 
desgleichen der Koftenpunft. Im legter Hinficht ift worgefchrieben:* 

Derurtheilung des Appellanten in die Koften der Inftanz bei 
beftätigenden Erfenntniffen; desgleichen bei abändernden Ur- 
theilen auf Oramd eines neuen durch Schuld des Appelfanten 
in erfter Inftanz verfänmten Borbringens; 

Compenfirung der Koften beider Inftanzen bei abändernden Uxtheilen; 
verhältnigmäßige Vertgeilung bei theilmeife abändernden Erkennt: 

niffen; 

Verurtheilung des Richters erfter Inftanz in Die Koften beider 
Theile, wenn das erfte Erfenntniß wegen einer Nichtigfeit aufge- 
hoben wird und nochmals in exfter Inftanz erfannt werden muß;
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Derurigeilung des Appellaten in die Roften der Berufung auf 
Grund eines neien, durch feine Schuld verfäumten Vorbrin- 
gens, welches zu einer Beftätigung geführt hat; Desgleichen 
bei einem durch feine Arglift verfpäteten neuen Vorbringen 
des Appellanten, welches eine Abänderung veranlaft hat; 
endlih Compenfirung jener Koften, wenn ein neues, vom 
Appellaten ohne feine Schuld verfpätetes Vorbringen die Be- 
ftätigung bewirkt hat. 

In Betreff der thatfächlichen und rechtlichen Benrtheilung der 
einzelnen Punkte fteht der Appellationsrichter völfig felbftftändig. 
Niemals jedoch Tann feine Auffaffung eine Abänderung des vorigen 
Erfenntniffes zu Gunften des Appellaten zur Folge haben, wenn 
diefer nicht ebenfalls in folcher Richtung den Weg der Berufung, e8 
jei gleich anfangs oder nachträglich, verfolgt Hat. Vielmehr hat danır 
der Appellationsrichter zwar feiner rechtlichen Anficht gemäß zu er- 
fennen, jedoch nur fo, daß im Ganzen der Appellat nicht: mehr erhält 
oder weniger zu Teiften bat, als was ihın bisher zuerkannt war. 
(8. 9.1, 14, 11.) 

Eine befonders freie Stellung hat der Appellationsrichter in 
Ehetrennungsfachen, bei deren Verhandlung ihm alle Befugniffe des 
erften Nichterd — freilich im Bereiche der Beihwerden — zuftehen. 
(Berordn. vom 28. Juni 1844 8. 51.) Dagegen ift fie befchränft 
in Betreff der Klagen wegen Ehrenkränfung, iwofelbft der Appella- 
tionsrihter ar die thatfächlichen Seftftellungen des Vorderrichters in 
Anfehung des Thatbeftandes und der <häterfchaft fo lange gebunden 
ift, als nicht durch Aufnahme neuer, vom Appellanten angeführter 
Thatfahen und Beweife eine andere thatfächliche Auffaffung begründet 
wird. (Gefeg vom 11. März 1850 8.6. ©. ©, 175.) Wäre mit 
der Injurienflage zugleich eine Schädenflage verbunden gemefen, fo 
folgt diefe den Regeln des gewöhnlichen Verfahrens. (8. D. Anh. 226.) 

’) Er darf und müßte alfo aud; über Einreden erkennen, worauf ber erfte 
Richter nicht eingegangen if. Trib. Präjudiz 1501, Entfcheid. IX, 128. Desgleichen 
unterliegen Einreden, die biöher nicht tehtöfräftig, fondern nur in ben Entfheis 
bdungsgründen befeitigt find, der Berüffihtigung des Höheren Richters. Vgl. Siriet- 
Hort, Arch. I, 232, 

2) Dal, ©. DO. Ant, 123, 128 u. 41, 53. Trib. Präjudiz 383, 
») 6.9.14, 64. 44, 35, 16, 11, 
9 Sählef. Ach. IV, 183. Zt der zu ergänzende Punkt von eingreifender Ber 

28
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Thaffenheit, fo wird die Verhandlung der Berufung bis zu feiner Erledigung ein 
zuftelfen fein. 

>) ©.9.23, 60. 61. 

6) Ef. 6—9. 

B. Revifion (Oberberufung). 
(©. ©. 1, 15. Berordn. vom 14. December 1833, Inftenet. vom 7. April 1839.) 

351. Eine Revifion (Oberberufung) findet num ftatt gegen Ap- 
pellstions - Erfenntniffe: 

1. wenn die Befchwerde Familien- oder Standesverhältniffe, (df- 
fentliche) Ehrenvechte, Ehegelöbniffe oder Chefachen zum Gegen- 
ftande hat, worliber durch das angegriffene, es fei beftätigende 
oder abändernde Urtheil eine Directe Beitimmung getroffen ift;! 

2. wenn in DBermögensfachen die beiden erften Erfenutniffe ver 
Tchiedenen Inhaltes find und die darin Viegende Befchwerde über 
500 Thaler beträgt oder in Gelbe nicht abzufchäen ift.? 

Unbedingt ausgefchloffen find Shwängerungsfachen nebft den 
daranf gegründeten Afimenten- und Vermögens - Anfprüchen; Anträge 
auf Güter- Abtretung; fehleunige DBaufachen; Streitigfeiten über die 
mAULNR I 22, 55—79 genannten Grundgerechtigkeiten;? Arreft- 
fachen, mit Ausnahme der Oberberufung des Imploraten gegen einen 
verhängten Perfonal-Arreft;* Affeenvangproceffe;® Entfcheidungen im 
Diffamations- und fogenannten eigentlichen Provocationsproceß über 
die Schuldigfeit des Provocaten zur Klage-Anftellung oder über die 
Srift dazu, Desgleichen über die Pröchufion der Klage; ° über Einfprüche 
gegen Coneurs- Eröffnung;? über Deftätigung eines Necordes im 
Eonceursproceffe,°® über Bewilfigung einer Competenz für den Gemein- 
Thuldner;’ fodann wenn eine Prodigalitäts -Crfläirung oder deven 
Wiederaufhebung in zwei Inftanzen gleichförmig werworfen;'? oder 
wenn in Pacht- Eymiffionsfachen wegen übler Wirthfchaft blos auf 
Sicerheitsmaßregeln evfannt ift;" endlich auch Injurienfachen. 

!) Berorbn. vom 14. December 1833 $.1. SInftenet, 1-3, Zu den Stan: 
besfachen find ausbrücdtic Entmändigungs= und Tobes-Erflärungsfachen gerechnet, 

2) Berorbn, vom 14, Deremker 1833 $.2. SIuftenet, 4. 5. Mären die Par 
teien bennodh über den Berth eines an fih night abfhäsbaren Gegenftandes ein- 
verftanden, fo it jener für maßgebend erachtet. Teib, Präjudiz 749. Ueber Die 
Mafgaben, worurd eine Berfchiebenheit der zivei erftinftanzlichen Urtheife begründet 
wird, vgl. die Trib. Brajud. 74, 146, 1599, Verner die Prajud, 1410, 1420,



8. 352, Afchn. 5. Die Rechtsmittel, 435 
?) DBerordn. vom 14, Desember 1833 $.3. Infteuet. 6. Vgl. dazu die Trib, Präjub, 785. 1811. 
%) ©.9.29, 61. 68, 72, Bol. au Anh. 301 u. Trib, Präjudiz 1228, >) E6df. 30, 56. Dal. Cab, DO, vom 10. April 1832. ©. ©, 136, 
9%) ©.D. 32, 22, 27. 
?) Eoneitsordn, 124. 330, 
8) Ebof. 196, 

°») Ebof. 435. 

10) &.0.38, 33. 44, 

1) Ebdf. 44, 43, 
2) Gefeh vom 11. März 1850 $.7. 

Fortfeßung. Erfolge des Rehtsmittele, 

- 352. Die Revifion hat, joweit feine vorläufige BVolfftrefung 
in beftinmten Fällen gefegfich nacdhgelaffen ift, auffchiebende Wirkung. 
Sie geftattet aber Fein Vorbringen neuer Thatfachen zur Begründung 
der Klage oder neuer Einveden.? Ce ift num erlaubt: 

1. die Anführung von Einveden, welche noch in der Erecutions- 
Inftanz vorgebracht werden Dürfen, worliber jedoch nicht mit- 
erkannt, fondern die Verhandlung und Entfcheidung an Die 
erfte Inftanz zuricgeiviefen wird;? 

2. die Angabe neuer Umftände und Deweife über bereits in den 
borigen Inftanzen rechtzeitig angeführte, aber nicht erörterte 
Thatfachen; 

3. die Angabe neuer Zeugen, fowie die unmittelbare Borlage 
nener Urkunden über fchon erörterte Thatfachen, welche dem 
Producenten fremd find und worüber derfelbe in den früheren 
Snftanzen wenigftens fchon im Allgemeinen auf Zeugen-, be- 
züglich Urfundenbeweis hingemwiefen Hat.‘ 

Weiter gehen die Befugniffe der Parteien in Ehefcheidungsfachen 
hinfichtlich der Schufpfrages 

Dem Nevifionsrichter fteht zır, ftatt Abfaffung eines endlichen 
Urteils, die ganze Sache oder einen abgefonderten Punft® 

a. zur Ergänzung wefentlicher Forım- oder Materialmängel an 
diejenige Inftanz, vo fie zuerft vorgefommen find, 

b. zur nachträglichen Erörterung und Erhebung der neuen Um: 
fände und Beweife zu 2. ımd 3. an diejenige Inftanz, wo 
Die betreffenden Thatfachen zuerst angeführt find, 

auf Koften des füumigen Producenten“ zuricizumeifen. Erfteres  ge- 
28*
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TSieht duch förmliches Erfenntniß, nach beffen Rechtsgrundfägen 
Ti) alsdann die betreffenden Inftanzrichter zu achten haben;? Letzteres 
durch eine Nefolution, tweldhe dasjenige, was nod) gefcheben fol, 
angrdnet. E& wird darauf in der angezeigten Inftanz innerhalb der 
borgezeichneten Grenze von Neuem verhandelt, dem Gegner des Pro- 
ducenten hierbei wolle Vertheidigung felbft mit neuem Vorbringen 
geftattet und unter Vorbehalt der Rechtsmittel darüber erkannt was 
Nechtens.? 

Sonft unterfcheidet fich die Stellung des Revifionsrichters nicht 
von derjenigen des Appellationgrichters. — Die Koften der Snftanz 
muß bei beftätigenden Urtheilen der Revident tragen; erfolgt eine 
Abänderung des Appellationg -Urtheiles, fo follen fie compenfirt; bei 
gemifchten Urtheilen verhäftnigmäßig vertheift werden.’ 

2) ©, oben $. 275. 
2) ©.0. 8.10. 17. 18 dief. Tit. 
3) Eböf. 8.16. 18. 
*) Eodf. $.11—16. Neuer Eides- Antrag ift nicht nachgelaffen, Trib. PBrä- 

jubiz 1373. 
5) Trib. Präjudiz 431. 
9) ©.9.8.9 dief. Ti, 
?) Gefeß vom 20. März 1854 8.3, Diefes Erfenntniß Hat demnach die Natur 

einer obergerichtlichen Ordination, 
®) ©.8.8. 13—15 dief. Tit. u. Fit. 23, 12, 
°) ©.9.23, 10. 

C. Riätigkeitsbefhiwerde, 
(Berordn. vom 14. December 1833. ‚Declar. vom 6. April 1839. Infteuch. vom 7. April 1839.) 

353. Die Nichtigfeitsbefchwwerde fteht als regelmäßiges Nechts- 
mittel zu: 

1. gegen Appellationg - Erfenntniffe ohne Ausnahme, foweit die 
Revifion nicht Plat greift;! 

2. gegen Exkenntniffe erfter Iuftanz, einschließlich der Contumacial- 
Entfeheidungen, wobei ein fonftiges Rechtsmittel (Neftitution, 
Recurs oder Appellation) nicht zu gebrauchen ift, ferner gegen 
Zufplagsbefcheide,” worausgefeßt überall, daf der Proceßgegen- 
fand den Werth von 50 Thalern überfteigt;? 

niemals jedoch wegen des Koftenpunktes allein. 
AUS Beichtwerde Tann nur geltend gemacht werden:* 

die Verlegung einer weentlichen Proceßvorfohrift;
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die Verlekung eines Rechtsgrundfates, er möge auf einer aus- 
drüclichen Vorfchrift der Gefete beruhen, oder aus dem Sinne 
und Zufammenhange der Gefege Herunrgehen; oder die An- 
wendung eines foldhen in Fällen, wofür e8 nicht gegeben ift.s 

) Cab. D. vom 22, Desember 1841. ©, ©. 42, 16, 
2) Beroron. vom 14. December 1833 $.4. 7. 8. Derlar, vom 6, April 1839 

Art. L SInfteuet 23, 
?) Berorbn. vom 14. December 1833 8.8. Dear. I, 2, 
4) Berordn. vom 14. December 1833 8.4. 
5) Ueber das Bevenfliche diefer beiden Kategorien ift fhon oben 8. 62, 5 das Allgemeine angemerkt. Hier nod einige Nachträge, „Rechtsgrundfäße", Heißt es in einem Erfenntniß des DO. Teib, vom 1. April 1837, „find diejenigen Borfohrifs ten, tele abgefehen vom Proceh beftinmen, was Necdtens it; dagegen Proreß- vorfhriften die Vorfgriften über vie Mittel, das unter den Parteien flveitige Recht feitzufteffen und geltend zu machen." Zur. Wochenfchr. 1837, 715. Damit war nicht viel getvonnen, Auch die im Centealblatt von 1830, ©. 14, verfuchte Ber: 

beferung brachte die Beantwortung der Frage nicht viel weiter: Rechtsgrundfäße feien diejenigen, welche die einer Perfon oder Sade vom Gefek bewilfigten Rechte 
betreffen, Broceßvorfchriften feien bios Borfhriften für den Richter. Nicht ausreichend 
tar ferner die Erläuterung in der Inftruch. vom 7. April 1839 Ziff. 11: „Broceß- 
vorfäriften feien Die, melde bie Berfolgung des materiellen Rechts vor Gericht 
norntiren.” 

Richtiger fand Temme ebdf, 1842, ©. 186: Proceßvorfchriften feien die Bor: 
foeiften für die Berhandlung, wodurch der Richter in Stand gefeht werben fol, 
eine Streitigfeit nad) den Gefehen zu entf&heiden, im Sinblit auf ©. DO, Ein. 2: 
Rehtsgrundfäße feien die des ganzen Rehtöfnftemes. — So hat denn die Praris 
ber Nichtigfeitöbefchteerbe fich mehr inftinetmäßig entiwicfeln müffen, Die fiheren 
alfgemeinften Ergebniffe find vornehmlich Diefe: 

Zuvörbert ift man einverftanden, daß es für bie Annahme einer Broceß- 
vorfegrift oder eines Nechtsgrundfages gleichgültig ift, ob fid die Beftimmung im 
ALR. oder in der X. G.D. findet. ©, fon Refer, vom 27. Zuli 1801. Stengel 
XIV, 209. 210; vom 14. Juli 1804 N, Ach. II, 383. Crefinger, die Verordn. vom 
14. Derember 1833. Heftl, ©. 15. Hinfhius, Zur. MWocenfehr. 1838, 727. 

Rechtsgeundfäglid ift fobann Alles, was die Entftehung und Klagbarkeit eines 
Nechtsverhältniffes normict, insbefondere alfo aud) die juriftifche Natur des Nechts- 
verhäftniffes (demnach deffen Berfennuung eine Nichtigfeit. Inftruck, von 1839 Ziff. 9)5 
ferner die zue Gültigkeit erforderliche Form (tiewogl in einem Falle die Formen 
der freitwiffigen Gerichtsbarkeit zu den Proceßorfäriften gerecänet find; Sur. Wochen: 
fhrift 1838, 728 — in der Sache felbft war die Entfegeidung richtig). 

Nechtegrundfäglich, weil Titiberiforifch, ift an fi) das Beweisrecht, d.h. Stoff, 
Suhalt und Wirkung dev Beweisquellen; proceffualifch nur die Behandlung derfelben, 
Anerfannt ift aud) das Nechtögrundfäßlice ders Beiweislaft (Ulrich, Acch. III, 493 
v. Präjudiz 546), ferner der Gültigfeit eines Veweispocumentes (Snfruet. vom
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7. April 1839, Siff. 11) und der Beweiskraft ber Hanbelsbücher (Präjubiz 2028); 
der Wirfungen des Eides> Antrages an Gtreitgenoffen. (Präjudiz 382.) Dagegen 
find die richterlichen Folgerungen ans den Beweisquellen, felbft die vom GSefege 
ausdrücklich normicten durch die Declar. von 1839, Art.35, zu den Proseßvorfhriften 
getviefen. 

Rehtögrundfäßlich if Die rechtliche Wirkfamfeit gerichtlicher, wenn auch auf 
Anlaß eines Nechtöftreites vorgefommener Erflärungen und Acte, felbft infofeen dabei 
die Form in Betracht Tommt, Bol. Bräjud. 333, 595, 

Nechtsgrundfäglich find felbftverflandenermaßen die Srundfäge über die Kegi- 
timation zue Sache und zum Proceffe, foweit es fi) nicht blos um die Form der 
Legitimationsführung handelt. 

Für rechtögrundfäglich müßten allerdings audy die den Parteien gegebenen Mittel 
und Sicherheiten gelten, wovon Ausführung, Erhaltung oder Miederherftellung ihres 
Rechtes im PBroceffe abhängt; 3. B. die Rechtsmittel. Allein fie find zu den Proceß- 
dorfchriften geiwiefen. (Inftruet. von 1839, Ziff. 11.) Die richtigere Anficht hat im 
Subhaftationsproceh mehrfache Geltung erlangt. Denn bier hat man Häufig die 
Berlegung von Formen, welche zur Sicherung der Rechte beftimmter Intereffenten 
dienen, für rechtsgeundfäglic; erachtet. Dal, Friebensburg, Subhaft. Berf. ©. 52. 

Ein rehtögrundfäglicher Verfloß wird übrigens nicht blos dann begangen, 
wenn die Verlegung oder unrichtige Anwendung eines Rechtsgrundfaßes nicht zu 
einer vechtötsiprigen Entfcheivung in ber Hauptfache, fondern auch über einen Neben: 
punkt, eine Borfrage, z.B. zu einer Suompetenz-Erflärung geführt Hat. Entfiheid. 
XIX, 427. 

Die Oefebgebung bedarf einer gründlichen Nahhülfe, welche gegemmeättig vor 
bereitet wied. Koch weifet im Civ. Proc. $. 364 auf den gemeinen Broceß Hin, In 
der Beroron. vom 21. Juli 1849 für die gemeintechtlichen Bezixfe Preußens Hat 
man zwar die zivei Kategorien beibehalten, aber fd} wohlmweisfich gehütet, die Fälle 
der toefentlichen Procefvorfehriften zu formuliren. 

Fortfegung. 

354. Zu den Verleungen wefentlicher Procefoorfchriften find 
nad) der Verordn, vom 14. December 1833 und ihren Declarationen 
nr folgende Fälle zu rechnen: 

I In Betreff der vichterlichen Perfon: 
wenn ein gefeßlich in der Sache unfähiger Nichter exfaunt Hat, 

oder ein gefetlich begründetes Abledrungsgefuch nicht benchtet 
ift (Verordn. vom 14. December 1833 8.5, 5—7. Dedar, 
von 1839 Art. 3, 3 u. Art. 17. vgl. oben $. 25); 

wenn bei einem Collegialgericht nicht die vorgefchriebene Mindeft- 
zahl von Richtern an der Abfaffung des Erfenntniffes Theil 
genommen hat (Berordn. 5, 4. Inftritct. 14);
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wenn in Fällen, wo der Gerichtsftand zwar erftvedbar ift (oben 
8.27), das unzuftändige Gericht gleichwohl den zeitig von 
SImploranten vorgefchütten Einwand der Unzuftändigfeit nicht 
berücfichtigt hat. (Verordn. 5, 5.) 

1. In Bezug auf Parteivechte bei Verhandlung der Sache: 
wenn der Implovant von einem Vortrage des Gegners, worauf 

fich der Befchtwerde-Inhalt des Erfenntniffes gründet, gar nicht 
oder nicht zeitig genug zum Abgabe einer Erklärung in Kennt 
niß gefeßt, oder über eine der Entfcheidung zum Grumde Tie- 
gende Thatfache, oder über einen Redts- Einwand, worüber 
er hätte gehört werben folfen, nicht gehört ift (Verordn. 5, 1. 
Declar. Art. 3); 

wenn der Richter Die Neberfchreitung eines gejeglichen Präckufiv- 
termines (zum Nachtheil des Befchwerdeführers) zugelaffen 
hat (Qerordu. 5, 3); 

wenn ein vechtzeitig angebrachtes gefeßlich zugelaffenes Nechte- 
mittel? zuriichgewiefen oder ein gefeglich unftattyaftes Nechts- 
mittel zugelaffen ift. (Declar. 3,-2.) 

MM. In Betreff der Urtheils- Abfoffung: 
wenn der Nichter gar Feine Entfheidungsgründe gegeben oder 

dev Appelfationsrichter fich lediglich auf die Gründe des erften 
Urtheils bezogen hat (Berordn. 5, 9); 

wenn gegen den Faven Inhalt der Acten erfannt ift, inden eine 
in den Proceßichriften enthaltene oder zu Protokoll. erflärte, 
mit Angabe der Beweismittel unterftügte erhebliche Thatfache, 
oder der über eine foldhe Thatfache aufgenommene oder vor- 
gefhlagene Beweis, ungeachtet hierdurch eine andere Entfchei- 
dung begründet werden Könnte, in den Urtheilsgründen nicht 
erwähnt ift (Verord. 5, 10* Decar. 3, 4. Inftenet. 18.); 

oder weil der aus der beftinnten Erflärung einer Partei ent» 
nommene Gutfepeidungsgrund dem wwörtlichen Inhalt Diefer 
Erklärung entgegen ift, oder eine Zhatfache anf Grund einer 
ftattgehabten Beweis- Aufnafme gegen den wörtlichen Inhalt 
der Beweismittel feftgeftelft ift (Werordn. 5, 10°); 

wem Die gejeglichen VBerweisregefn verfett find, indem bei einer 
thatfächlichen Feftftellung gefeglich ganz unkräftigen Beweis- 
mitteln Beweiskraft beigelegt ift (ebdf. c.);
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oder den in der U. ©. D.1I, 13, 10, Nr. 1—9 (oben 8. 159) 
bezeichneten Beweismittel die volle Veweisfraft ohne Anfüh- 
rung von Gründen abgefprochen ift (Declar. 3°); 

wenn anftatt eines in Gefet ausdrücklich angedrohten Nachtheiles 
gegen den Befchwerdeführer ein anderes Präjudiz bei der Ent- 
Iheidung in Anwendung gebracht ift (Berordn. 5°); 

endlich 

wenn über den Antrag des Gegners hinaus, ohne befondere ge: 
jegliche Befugniß erfanıt worden ift. (Berordi. 5'%%) 

Diejelden Nichtigfeiten Fünnen ohne Zweifel auch vor dem 
Appellationsrichter im Wege dev Berufung geltend gemacht werden. 

Außerdem Fommen im Subhaftationsproceffe Die bereits bei 
demjelben vermerkten Nichtigfeiten im Betracht, Die vorftehenden 
allgemeinen natürlich nur infoweit, als fie in jener Art des Ber 
fohrens fich überhaupt ereignen Tonnen. (Verordn. von 1833 8. 7. 
Inftruct. 21.) 

') Darunter werden nad) einem Trib. Präjudiz 2019 außerordentliche Rechte: 
mittel nicht milverftanden. 

Fortfebung. Die Parteien bei der Nichtigfeitsbefihwerbe, 

355. AS Immplorant (Befchtwerdeführer) Fan auch bei diefem 
Rechtsmittel nv derjenige auftreten, welcher Durch den vom Nichter 
begangenen vechtsgeundfäglichen oder proceffualifchen Verftoß Hinficht- 
lich des ftreitigen Nechtsverhäftniffes in einen Nachtheil verfett wer- 
den würde, Deffentlihe, von Jedermann wie von einer Staats- 
anmwaltfchaft zu verfolgende Nichtigfeiten erfennt umfere Nechts- 
verfaffung nicht an. Vielmehr Fan jede Art von Nichtigfeiten durch 
ausdrückliche oder ftillfchiweigende Selbftberuhigung der benachtheifigten 
Partei gededt, d. i. dev Nüge entzogen werden, wert auch folches 
nicht mehr aus der Unterlaffung der Rüge bei Gelegenheit der näch- 
ten Proceßhandlung, two foldhe hätte vorgebracht werden Können, zu 
folgern ift.' 

Implorat (Gegner) ift diejenige fchon in dem Nechtsftveite be: 
findfiche Partei, welche in Betreff des von der Nichtigkeitsbefchtwerde 
berüßrten Punktes zur Sache Iegitimivt ift.? 

In Subhaftationsfahen fteht die Nichtigfeitsbefehwerde alfein 
den im $. 307 bezeichneten Perfonen, nämlich dem Bieter, dem
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Adjudicatar und dritten Subhaftations- Interefienten (8. 302), unter 
den dafelbft bemerften Maßgaben zu? 

Sind als Impforaten mehrere Berfonen in ftveitgenoffenfchaft- 
licher Verbindung zuguziehen, weil ihnen nach Lage der Sade an 
Anfrechthaltung des Zufchlages unter den angegebenen Bedingungen 
gelegen fein muß, fo werden fie zur Beftelfung eines gemeinfamen 
Bertreters angehalten.‘ 

) Das war die Vorfegrift der Verordnung von 1833 $.6. Man ift jedoch 
einverftanden, daß fie nıikden Aenderungen des Verfahrens durd) Verordnung vom 
21. Jufi 1846 8, 15. 16, 18. 23 nicht mehr zufanmen beftehen Tanır, Höppe, 
Rechtsmittel 8.86. Ko, Civ. Broc. 8. 365. 

2) Bol. Declar. 7. Iuftene. 32, Prajudiz 236, 
®) Bol. Hierzu nod) das Prajudiz 1047. 
*) Derlar. 2. Snfte. 32, 33, 

Sortfegung. Wirkung der eingelegten Nichtigkeitshbefhwerde, 

356. Durch die Einlegung der Nichtigfeitsbefchwerde wird Die 
Volfftvefung des angegriffenen Exfenntniffes nicht aufgehalten; fie 
inuß jedoch unterbleiben bei dem Nachweife eines dadurch eriwachfen- 
dei uperfeßlichen Schadens, wie bei der Derufung, desgleichen wen 
der Berurtheilte die ftreitige Sache oder Summe in gerichtlichen 
Gewvahrfam giebt, oder in anderen- Fällen die von eriten Nichter 
feftzufeßgende Caution beftelft;! niemals wird fie dagegen aufgehalten 
bei laufenden Alimenten, desgleihen in den Fälfen, wo ein Erfenntniß 
erfter oder zweiter Iuftanz nad) befonderen gefeglichen Beftimmungen 
unbefchadet der ordentlichen Rechtsmittel fofort volfftredbar ift.? Nur 
die Abnahme eines zuerfannten nothwendigen Eides bleibt immer bis 
zur Entfheidung über die Nichtigfeitsbefehwerde ausgefeht.” Der 
Beihwerdeführer muß jedod, wenn er anf den Fall der Nichtleiftung 
de8 ihm zuerfannten Eides oder auf den Fall der Leiftung des feinem 
Gegner auferlegten Eides zu Zahlungen oder Leiftungen veruvtheilt 
ift, den Gegenftand niederlegen, bezüglich Sicherheit dafür beftelfen 
und Iaufende Alimente zahlen: 

’) Deroron. vom 14. December 1833 8. 10. In Adjudicationsfachen Fann dies 
nach ber Ausführung der Inflenet, vom 7. April 1839 Ne. 24 nicht vorfommen, 
Die Depofition wird als bedingte Erfüllung des Juicates angefchen. DBal. Prär 
judiz 1225.
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2) Dear. vom 6. April 1839 Art.V, 
®) Anders bei angelragenem und zurüdfgefchobenem Cide! Dear. aa. D. 
4) Derlar. a.a.D. 

Stellung des Nitigkeitsridters, 

357. Das Höchfte Gericht entfcheidet nur über die angegebenen, 
an dasfelbe gehörig erwachfenen Befchwerdepunfte und in den Bereiche 
derfelben, indem e8 Das in dem angefochtenen Erfenntniffe als feft- 
ftehend angenommene Sachverhäftniß zum Grunde legt! Eine jelbft- 
ftändige freie Beurtheilung des der Nichtigfeitsbefchtwerde zum Grunde 
biegenden Sachverhältniffes tritt nur ein: 

a. fofern Leteres felbft, d. h. eine AUctenwidrigfeit, Gegenftand 
des Angriffes ift; 

b. wenn über die Zuvüchveifung eines gefeglich zuläffigen oder über 
die Annahme eines gefeklic, unftatthaften Nechtsmittels, oder 

e. Über die Berfagung des vechtlichen Gehörs, oder 
d. wegen eines Mangels in der Berfon des Richters oder in 

feinem Verfahren bei Abfaffıng des Urtheilg Befchwerde ge 
führt wird. 

In Fäffen von der unter ec. und d. angegebenen Beichaffenheit 
wird die etiva nöthige neue Exmittefung von Thatfachen, worauf Die 
Beichwerde geftüßt ift, din) ein Nefolut des Nichtigfeitsrichters vor 
feiner weiteren Entfeheidung über die Beihwerde angeordnet? 

1) Berordi. vom 14, Desember 1833 8. 16. 
2) Angef. Verordn. 8.7, Sa 2. Dedar, vom 6. April 1839 Art. Ila. €. 

Bortfeßung. 

358. Die endliche Entiheidung Hat vorab das Dafein 
oder Nichtdafein der behaupteten Nichtigfeit zu conftativen. Dar- 
nad wid: 

1. eine fchlechthin unbegründete Nichtigfeitsbefchwerde zuviidge- 
wiefen und der Anftefler in die Koften des Nichtigkeitsverfahrens 
verurtheilt, wenn ihm nicht Armenvecht oder Sportelfreiheit zufteht; 
auch Tann der Anwalt, welder ohne den Nachweis eines aushrüd- 
lichen Verlangens der Partei eine offenbar grundlofe Nichtigfeits- 
befchwwerde angebracht md verfolgt hat, im Wrtheil feiner Gebühr 
vertuftig erklärt werden?
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Sur unbegründet gilt übrigens auch diejenige, an fi richtige 
Beihwerde, welche das angefochtene Uxtheil wegen anderer dariıı 
enthaltenen, von der Nichtigfeitsbefchtwerde gar nicht oder Doch er- 
folglo8 angegriffener Entfeheidungsgründe nicht zu erfhüttern vermag.’ 

1. Wird die Befchwerde gegründet erkannt, fo ift innerhalb 
ihres Bereiches fofort auch von dem Nichtigkeitsrichter in dev Haupt- 
facdhe felbft zu befinden.‘ 

a. Stellt fich hierbei das angefochtene Erfenntniß jelöft als ge= 
vechtfertigt dar, fo wird unter Vergleihung der Koften des 
Nichtigfeitsverfahrens die Nichtigfeitsbefchtverde zwar für be- 
gründet, in der Sache felbft jedoch das Exfenntniß des Vovder- 
richters aufrechterhalten Außer Diefem Fall wird 

b. das angefochtene Erfenntniß, foweit e8 mit Erfolg angefochten 
worden ift, vernichtet und die Compenfation der Roften des 
Nichtigfeitsverfahrens, abgefehen von der fich felöft verftehen- 
den Erftattung des Öeleifteten, deffen nähere Ermittelung den 
Richter erfter Inftanz obliegt, verordnet, in der Sache felbft 
auch, fowie in Betreff des Koftenpimftes, dasjenige erkannt, 
was der Vorderrichter bei gehörigem Berfohren und An- 
wendung richtiger Grundfäge hätte ansfprechen folfen,‘ ohne 
jedoch die Lage des Befchwerdeführers zu verfchlinmern.” Zft 
aber worerft noch in der Sache? eine neue Ausmittelung er- 
forderlih, fo wird jene hierzu und zur nochmaligen Entjchei- 
dung durch eine dem vernichtenden Urtheil angehängte Nefo- 
Intion mit vechtöverbindlicher Weifung au diejenige Inftanz 
zurüdgewiefen, in welcher die noch zu ermittelnden Umftände 
zuerft borgebracht find.? 

2) Berordn. vom 14, December 1833 8. 18. Snfteuet. von 7. April 1839. 40. 
Die in der Verordnung vorgefihriebene Suceumbenzitrafe ift Befeitigt durch das Gefeh 
vom 10. Mai 1851 8.19%, ©. ©. 632, 

2) Dear. vom 6. April 1839 Art. 12, 
°) SInftench 35.0. E. „Beruht das angefochtene Erfenniniß auf mehreren 

teils richtigen, theils unrichtigen Gründen, und find die erfteren folche, daß fie für 
fi allein fon die Entfheidung rechtfertigen, fo laßt fh auch nicht behaupten, 
daß eine nichtige Entfheidung ergangen fei; vielmehr muß dann die Nichtigfeitse- 
befehwerbe als unbegründet zurückgewiefen werben,“ Dal. außerdem Ben. Beil. 
vom 17. December 1837 und vom 2. September 1839. Höppe $. 112. 

*) Die Rechtfertigung diefer fiheinbaren Suftanz= Entziehung hat die Snflvuct, 
vom 7. April 1839 Nr. 37 unternommen,
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°) Dedar, vom 6. April 1839 Art, 11, Sag. Infteue. 35. Der Fall ift 
mit den bei Note 3 nicht zu vertwechfeln! 

°) Deroron. vom 14. December 1833 8.17, Sa 1. ZIufteuct. 36, 39, Plen. Befäht. 
vom 20. November 1846. Entfcheid. XIV, 153, Präjudiz 974. Die für diefen und 
den vorhergehenden Fall vorgefchriehene Nieberfehlagung von Koften findet feit dem 
Gefeb vom 9. Mai 1854 Mt. 2. ©. ©. 274 nicht teiter ftatt. ©. auch Plen. Beil, 
vom 3. Juli 1854. Iuft. Min. BL 318, u, wegen bes inzwifchen Gefeifteten: ©. S. 
1854, 115. 

?) Infteuc.36, ©. auch fehon Blen. Befcht. v. 30, April 1838, Entfcheid. III, 284, 
°) Anders, wie in dem am Schluß des vorigen Paragraphen angeführten Tall, 
°) Beroron. vom 14. December 1833 $.17, Sabl. Declar. vom 7. April 1839 

Art. 11, Sah 3. Das Tribunal felbft Fönnte natürlich, wenn die Sache demnächft 
in wieberholten Suftanzenzuge dahin gelangte, eine andere Nechts-Auffaffung in der 
Sade adoptiren. — Wird die Sadıe zur erfien Inflanz zurüdgewiefen, fo wird 
außer der Vernichtung des Appellations-Nrtheils auch noch Das Erfenntniß evfter 
Snftanz aufgehoben, damit dasfelbe nicht etiva formell in ber Sache fichen bleibt. 
Plen. Befht, des D. Trib. vom 2, October 1855, 

Das Berfahren, 

a. Bei Appellation, Revifion und Nichtigfeitsbefchiverde indgentein, 

359. Das Verfahren bei den angezeigten Nechtsmitteln beruht 
vorab auf Beobachtung folgender gefeßlicher Formen: 

1. Die Anmeldung muß erfolgen entweder zum gerichtlichen 
Protofoll oder in einer fchriftlichen Anzeige der Partei, bezüglich eines 
zuläffigen Procefvertreters, worin Die Abficht einer Anfechtung des 
ergangenen Urtheils ausgedrüdt wird, und zivar binnen der fchon 
S. 346 angezeigten Nothfrift bei dem Richter erfter Inftanz. Diefer 
fendet denmächft, wenn er nicht ettva das Rechtsmittel als verfpätet 
oder unzuläffig zuvückzumeifen Anlaß Hat, die Aeten unter Benad;- 
rihtigung der Parteien an die höhere zuftändige Inftanz.! 

2. Die Einführung und Rechtfertigung muß bei Verfuft Des 
Nehtsmittels (fpäteftens) binnen vier Wochen? nah Berlanf der 
Anmeldungsfrift in einer (nach 8. 81) beglaubigten? Schrift mit 
Angabe der Befchtverdepunfte bei dem angerufenen Gerichte‘ erfolgen. 
Nur aus Hinderungsgründen, die in der Sache felbft Tiegen, Fan 
diefe Frift angemeffen verlängert werden. Auch Tönnen bis zum 
Ablauf der Frift Beichiwerden nachgetragen werden.” Einer ausdrüd- 
lichen Rechtfertigung der Befchwerden bedarf es nicht; e8 ift viel- 
mehr eine ausdrüdfiche oder ftilffchweigende Subimiffion auf die 
Boracten geftattet, wenn nur Har gemacht wird, was der Gegenftand
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der Beichwerde und des Erfenntniffes fein fol. Soweit aber das 
borangegangene Urtheil nicht durch beftimmte Beihwerden in der 
Nothfrift angegriffen ift, tritt dasfelbe in Rechtstraft.? 

3. Die Einführungs- md Rechtfertigungsfchrift wird von dem 
höheren Gerichte geprüft und duch Beichluß desfelben entweder 
wegen Unzuläffigfeit oder Derfpätung verivorfen, loogegen, went e8 
noch eine höhere in der Sadhe zuftändige Inftanz giebt, der De- 
Ihwerdeweg offen fteht (oben $. 338), oder die weitere Verhandlung 
angeordnet.” Diefe befteht zunächft in einer Vernehmlaffung des 
Gegners und fodaun in einer mindlihen Verhandlung, auf weldhe 
das Endurtheil oder eine vorläufige Refolution des Richters folgt. 

2) Berorbn. von 21. Zuli 1846 8.15. 16. 
2) Cine Neftitution, feldft minderjähriger Perfonen, findet hiergegen nicht ftatt, Bol. Striethorht, Ach. VI, 7. Dagegen werben hier die Gerichtsferien. berüskfüh- tige. Teib, Prajudiz 2546 von 1854, Entfeheib. XXIX, 227. 
?) Wegen der richtigen Art ber Beglaubigung vgl. die DO. Trib, Präjud, 2201 u. 2646. Entfheid. XXXI, 174, 
*) Bol. hierzu die Entfeeid. ebbf. 183 und das Pen. Präjudiz 1947, 
°) Selbft wenn bei Anmeldung bes Nechtömittels blos Beftinnte Befchwerden anfgeftellt waren. Bien, Präjudiz 1850, 
%) Beroron. vom 21. Zuli 1846 $. 17. 18. Retsanwalte follen dur; Orb: nungsftrafen angehalten werden, ihre Obliegenheiten in Betreff des wefentlichen Ins haltes einer Reätfertigungsfchrift zu erfüllen, Sedo kann damit der Eintritt der gefeglichen Nachtheife für die Partei jelbft bei mangelhaften Schriften nicht abge Tehnt werben. Zufteuet, von 24, Suli 1833 8.44. Min. Refer. vom 7. Zuli 1834, Sahrb. XLIV, 86. In Betreff der Deutlichkeit der Befehwerben vgl. Striethorft 

VIN, 109. 174. 

?) Beroron, vom 21, Suli 1846 $. 20. 23, 

b. Insbefondere bei Berufungen. 
360. Die erheblichften Befonderheiten des Appelfationsverfah- 

vens find folgende: 
a. Die zugelaffene Einführungs - und Rechtfertigungsfchrift wird 

dem Appellaten zur fchriftlichen (beglaubten) Beantwortung binnen 
einer nur aus Hinderungsgründen, die in der Sade jeldft Liegen, 
zu berlängernden Frift von vier Wochen zugefertiget, mit der Be- 
drogung und Wirkung: daß alfe Thatfachen und Urkunden der Necht- 
fertigungsfehrift, worüber er fi) nicht erklärt, fin zugeftanden und 
anerkannt erachtet, neite Thatfachen aber, die ex felbft nicht in der 
Beantwortungsfchrift oder einem vechtzeitigen Nachtrage vorbringt, im.
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weiteren Verlaufe des Verfahrens nicht mehr berüdfichtiget werden, 
auch gehen die Einwendungen gegen die vom Appelfanten angegebenen 
Beweismittel durch Verfäumung der Beantwortung verloren.! 

b. Ift die Beantwortung in gehöriger Forın eingereicht, oder 
Darauf Verzicht gefeiftet, oder die Dazu gegebene Frift abgelaufen: fo 
erfolgt in jedem Falle eine mündliche Verhandlung vor dem Appel- 
lationsrichter, zu welcher die Parteien mit der Warnung vorgeladen 
werden, daß, falls beide Theile nicht erfcheinen, auf die Acten, wie 
fie Tiegen, erfannt; falls aber nur Einer nicht exfcheinen folfte, affe 
von demfelben in zweiter Iuftanz vorgebrachten ftreitigen, mit Be- 
weifen nicht unterftügten Thatfachen für nicht angeführt, alfe von 
ihm vorzulegenden Urkunden für nicht beigebracht erachtet, alfe vom 
Gegner angeführten Thatfachen, denen noch nicht ausdrüdlicdh wider- 
fprochen worden, für zugeftanden, imgleichen die von dem Gegentheil 
beigebrachten Urkunden für anerkannt erachtet werden follen.? 

Die Vorladung darf in Ermangelung anderer zur Empfang» 
nahme befteltter Benollmächtigter den Rechtsanmwalten zugeftelft werden, 
welche die eingereichten Schriften unterzeichnet Haben, ten fie bei 
dem erfennenden Gerichte zur Procekpragis befugt find oder an 
Site desfelben wohnen.’ 

e. Die mündliche Verhandlung nebft Abfaffung der vichterlichen 
Entfeidung folgt den alfgemeinen Negeln (oben 8. 77. 176) wie 
in erfter Inftanz.‘ Wird eine Beweis- Aufnahme verordnet, fo Tann 
dazu eine Commiffion ertheilt oder in einem anderen Bezirke vequivirt 
werden. Nach erledigter Iuftanz werden die Acten mit den Ausferti- 
gungen der Erfenntniffe zu deren Aushändigung dem Procekrichter 
erfter Inftanz zugefertiget.’ 

d. Wird von verfchiedenen Theifen appelfict, fo ift ber deren 
Berufungen gleichzeitig zu verhandeln und darüber in Einem Urtheile 
zu erkennen.‘ 

e. Das Appelfations-Urtheil foll ebenfo, wie ein Uxtheil exfter 
Suftanz, eine Darftellung des Sachverhäftniffes enthalten und wenig- 
ftens unter Bezugnahme auf das evfte Urtheil entnehmen Taffen, welche 
Thatfachen der Entfeheidung zum Grunde Tiegen.? 

1) Qerordi, vom 21. Suli 1846 8.20. Berordn. von 1.3uni 1833 8.44. 45. 47. 
2) Berordn. vom 21. Suli 1846 8.22. Berordn. vom 1. Juni 1833 9.49. 

Wegen de8 Begriffs der „freitigen" Thatfachen vgl, Trib, Entfeid. X, 469.
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?) Beroron, vom 21. Zuli 1846 $. 22. 
*) Beroron. vom 21. 3ufi 1846 $.22. Beroron. vom 1. Juni 1833 8.4953, ?) Beroron. vom 1. uni 1833 $.51 und Beroron. vom 21. Zufi 1843 8.2, ®) Beroron. vom 1. Juni 1833 8. 50. 
”) ©efeb vom 20, März 1854 8.1. Die Bezugnahme muß nicht gerade eine ausdrückliche fein. fen, Bell, des D. Teib. vom 19. Mai 1855 8iff. 7. 2664. 

c. Bei der Neyifion und Nichtigkeitsbefchtuerbe. 
361. Auf das Verfahren in der Oberberufungs- und Nichtig- feitöbefehtwerde -Iuftanz leiden die Beftimmungen für die zweite Inftanz mit folgenden Maßgaben ihre Anwendung: 
a. Die Cinführungs- und Rectfertigungsfchrift muß bei der Nichtigfeitsbefchiwerde die Beichwerdepunfte, foiie Die gefeglichen Vor- jchriften oder Rechtsgrumdfäge, deren Verlegung behauptet wird, beftimmt angeben, desgleichen die betreffenden Verhandlungen oder Shhriftftüde genau bezeichnen, deren Inhalt zur Begründung des Vorwinfes einer Actenwwidrigfeit dienen for? 
b. Zhotfachen zur Begründung der Nevifion und Nichtigfeits- 

befehwerde, welche in der Rechtfertigungsfehrift (und Frift?) nicht geltend gemacht worden find, dürfen fpäter nicht vorgebracht werden. 
c. Wenn Die Beantwortung der Revifion und Nichtigfeitsbe- 

johwerde binnen der beftimmmnten Srift nicht eingeht, fo werden die in 
der Nechtfertigungsfeprift angeführten Thatfachen, foiweit Diefelben 
überhaupt noch zuläffig waren, für zugeftanden angenommen. 

d. Zur Anfertigung der von Rechtsanmwalten zu unterzeichttenden 
Schriftfäge find in diefer höchften Inftanz ansichließlih Die dabei 
angeftelften Rechtsantvalte befugt. — Hat eine Partei die Nichtigfeits- 
befhiwerde nicht felbft mitunterfohrieben, fo muß fi) der Rechtsanwalt 
durch eine Vollmacht oder ein Schreiben der Partei legitimiren, und 
wenn folches nicht binnen der dazu im Uxtheil feftgefetten Srift gefchieht, 
in Steffe der Partei für alfe Schäden und Koften perfönlich Haften.* 

e. Die mündliche Verhandlung und Entfeheidung der einzefnen 
Sache erfolgt bei den betreffenden einzefnen Senaten; vorbehaltlich 
der dem Plenum zu überlaffenden Löfung derjenigen Rechtsfrage, 
Wobei das Senatsconchufum einer früheren Entfcheidung des oberften 
Gerichtshofes entgegentritt, 

f. Ift in einem Nevifions-Urtheil ein Irrthum in Worten, 
Namen oder Zahlen vorgefallen, oder Etwas Dunkel oder zweidentig
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ausgedrüdt, fo foll won der einen oder anderen Partei ein Declara- 

tionsgefuch binnen vier Wochen bei dem Richter erfter Iuftanz an= 

gebracht und, wenn folches nicht offenbar unbegründet exfcheint, nach 

Bernehmung beider Theile mit Wiedereinfendung der Acter an Das 

höchfte Gericht verfahren werden. 

©. Beroron. vom 21. Juli 1846 8.23 — 26 u..27 a.€. 
2) Declar. vom 6. April 1839 Art. 8. 

3) Berordn. vom 21.3uli 1846 8.27 a. &. u. Declar. vom 6. April 1839 Art.9. 

%) Declar. vom 6. April 1839 Art. 7. Die Präjudicien des oberften Gerichts 

enthalten übrigens eine Menge von firengeren und nilderen Anforderungen in Ber 
treff der von den Parteien und Rechtsanwalten wahrzunehmenden Förmlichkeiten. 

5) ©. D.1,15, 26—28 vgl. mit I, 14, 1. Das Natürlichfte wäre wohl jet, 

in Revifions= wie in Nichtigkeitsfachen die Declarationsgeficche unmittelbar an das 

oberfte Gericht gelangen zu Laffen, um darüber, es fei fofort rejectorifch oder nach 

Anhörung beider Theile, zu befinden. Eine Srift zur Einveihung eines folhen Ge: 
fuches Täßt fih gar nicht rechtfertigen. 

Ausnahmeregeln für gewiffe Saden. 

362. Befondere Borfähriften treten in Anwendung: 
a. im denjenigen (fchlemmnigen) Sachen, für welche nur eine drei- 

tägige Anmeldungs- und Nechtfertigungsfrift geftattet ift (oben 8.346), 

ift Anmeldung und Nechtfertigung des zuftändigen Nechtsmitteld bei 

dem Gerichte erfter Iuftanz mündlich oder in beglaubigter Schrift 

einzubringen. Das Gericht fendet Dann unter gleichzeitiger Mitthei- 

tung der Nechtfertigungsfchrift die Acten an den Nichter Der betref- 

fenden Inftanz, welcher hierauf Die Parteien zu einem Nechtstage 

behufs Entgeguung auf die Rechtfertigung und zur mündlichen Vers 

handlung mit den hierauf bezüglichen Verwarnungen und Wirkungen 

wie im gewöhnlichen Verfahren norabladet. 

b. In Ehetrennungsfachen wird auf Die rechtzeitig angemeldete 

Berufung ein Tag zur Nechtfertigung und, wenn Diefe erfolgt ift, zu 
ihrer Beanttwortung vor einem Deputivten des Gerichts erfter Inftanz 

angefeßt. Beide Handlungen Fönsen aber auch von einem Nechts- 

amalte oder bon der zum Nichteramte befähigten Partei felbft ein- 

gereicht werden. Hiernächft gehen die Acten an das Berufungsgericht, 

welches entweder fofort exfennt, oder Die etwa nöthige neue VBerhand- 

lung oder Beweis- Aufnahme veranlaßt, aber auch befugt ift, Die 

Verhandlungen erfter Inftanz vor fich wiederholen zu lafien. Dabei
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find im Wefentfichen au die Grundfäge des DVerfahrens erfter 
Iuftanz (oben $. 205), namentlich wegen des perfünlichen Erfchei- 
nens und wegen Iuziehung des Staatsanwaltes, maßgebend. (Ber- 
ordn. von 28. Juni 1844 5. 48—51. Berordn. vom 21. Suli 
1846 8. 29.) 

In der Revifions-Iuftanz gelten wieder die alfgemeinen Vor: 
[hriften für das dortige Derfahren; Die Stantsanwaltfchaft hat fich 
nur schriftlich zu äußern. (Verordn. von 21. Iuli 1846 a. m. Od. 
Derordn. vom 29. Iuni 1844 8. 52.) 

. D. Recurs, 

(Das Gefhitlige f. in Kürze hei Evelt, Eiv. Proc. 8.230. 231. Eine Erörterung bes Ver« 
faßrens nad der früßeren Sefeggebung, von Ciala, in der Iur. MWochenfehr. 1845, 
309. Set: Gefeg vom 20. März 1854 8. 4—12, Koh, Eiv. Proc. 8. 368-370.) 

363. Ein Recns findet alg vegelmäßiges devolutives Nechtg- 
mittel ftatt; 

a. gegen alle erftinftanzlichen Erfenntniffe, Agnitions- und Puri- 
ficationsrefolutionen, desgleichen wider Aufchlagsbefcheide, two 
der Gegenftand des Streites oder der Befchwerde höchftens 
50 Thle. beträgt; ' 

b. wenn die Befchwwerde allein die Seftfegung des Koftenpunftes 
in einem. evftinftanzlichen Beicheide betrifft;? 

e. gegen Nefolutionen des Nichters erfter Inftanz, wodurd, der 
Werthgegenftand behufs Koftenbeftimmung feftgeftelft worden ift;? 

d. wenn fidh bei der Zwangsvolftvedung auf Unterlaffungen 
(oben $. 280) der davon Betroffene über die ihm anferlegte 
Nebertretungsftrafe befchwert.* 

Der Recurs Tann indeß nım darauf gegründet werden, Haf gegen 
die Have Sachlage erfannt ift, oder erhebfiche Thatfahen unbeachtet 
gelaffen, oder wefentfiche Proceßoorfchriften® verlekt find; oder daß 
das Urtheil einen Rechtögrundfag verlegt, welcher auf ausdrüdlicher 
Vorichrift des Gefeges beruht oder aus dem Sinne und Zufammen- 
hange der Gefete hervorgeht, oder daß dasfelbe einen folden Grund- 
jag in Fälfen, wofür er wicht beftinmt ift, in Anwendung bringt. 

Zur Anwendung des Nechtsmittels binnen der obigen Anmelde- 
friften von 6, bezüglich 12 Wochen oder auch nur 3 Tagen (8. 346) 09
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genügt ein protofolfarifches oder fehriftliches Anbringen bei dem Ge- 
richte evfter Inftanz, ohne weitere Form. E8 faun damit fofort eine 
Rechtfertigung verbimden werden. Das Gericht fendet darauf Die 
Acten an das Appellationsgericht, wofelbft die Befchwerde im Falfe 
der Unzufäffigfeit oder Grumdiofigfeit dinich eine bloße Refofntion 
zurüdgewiefen werden Fan. Anderenfalls wird die Befchwerde den 
Gegner zur Gegenerflärung binnen 14 bezüglich 3 Tagen in fehlen- 
nigen Sachen mitgetheift und ein Tag zur Entfcheidung angejegt; 
auch Fan vorläufig fehon eine in erfter Inftanz unterbliebene Be- 
weis- Aufnahme oder fonftige Ergänzung dev Verhandlungen unter 
Benahrihtigung der Parteien angeordnet oder im Termine felhft exft 
Damit verfahren werden. 

Auffiebende Kraft hat der Necurs in der Negel nicht, fondern 
allein dann, wenn durch die einftweilige Bollftvediung ein ımerfeglicher 
Schaden entftehen würde oder wenn der Necursrichter die vorläufige 
Ausfegung der Volfftredung anzuordnen fi) beivogen findet. Au 
darf der Necnrent, wie bei der Nichtigfeitsbefehwerde, anftatt der 
vorläufigen Bolfftredung die Sache in gerichtliche Verwahrung geben 
oder für andere Verbindlichfeiten Caution Teiften. 

Die Entfcheidung erfolgt von einer Abtheilung des Appelfations- 
gerichtes mit fünf Nichtern, auf den mündlichen Vortrag eines dev- 
jelben in öffentlicher Sigung, wobei den Parteien und ihren Ber- 
tetern das Wort zu nehmen geftattet ift. 

Wird die Befchiwerde gegründet befunden, fo werden bei Auf- 
hebung des auigegriffenen Crfenntniffes die Gerichtsfoften des Ite- 
euvsverfahrens jedem Theile zur Häffte auferlegt, Die außergericht- 
lichen compenfirt, wegen der Koften exfter Inftanz aber wird nad) 
Maßgabe des in der Sache felbft Evfannten eine Beltimmung 
getroffen. 

) Dear. vom 6. April 1839 I, 2. Sufleiet, vom 7. April 1839 8.22, Cab, 
D. vom 23. November 1839. ©. ©.336. Versehn, vom 2. Sanuar 1849 8.20, 2. 

2) Derlar. a. a. D. Nr.3. ©. au Präjudiz 1269, 1348, 
®) Gefeb vom 10. Mai 1851 8.12, 4. 

*) Ex, Berordir. vom 4. März 1834 8.10. Präjudiz 1401. 
5) Hierbei ift die Veroron, vom 14. December 1833 mit ihren Beftimmungen 

über die Nichtigfeitshefchtwerbe zu benußen. Dal. Ko) 8. 369. Die nähere An= 
wendung bleibt hier allerdings der vereinzelten Praxis der Appellationsgerichte 
überlaffen.
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IV. Außerordentliche Rechtsmittel. 

(6. D. Zit. I, 16.) 

364. Als außerordentliche Rechtsmittel gegen beveitö_ vechts- 
träftige Exfenntniffe gewährt auch Das prenßifche Necht mod) eine 
Nuffitätskfage und eine Wiedereinfegung in den vorigen Stand; 
wenngleich mit großen Befchränfungen. Keines derfelben hat an fich 
fuspenfive Wirkung, fondern nur nad Befinden des Nichters bei 
vorhandenen Arveftgründen und gegen gerichtliche Niederlegung oder 
Sicherftellung des Erecutiong- Objectes;! auch foll der SIınplovant 
jogleih bei feinem erften Anmelden: daß er bei Ermangefung eines 
hinlänglichen Grundes dazu, aufer dem Koftenfage, mit einer Geld- 
buße von 50 bis 300 Thle. oder im Falle des Unvermögens nit 
verhältnigmäßigenm Gefängniß oder Strafarbeit werde befegt werden, 
veriwarnt und hiernächft bei Entfeheidung der Sache nah Befinden 
darauf erfanıt werden.? 

1) 8.10, 28 dief. Tit. 
2) 8.29 dief. Tit. 

A. Nullitätsflage, 
(©. D. 16, 2—11. Verorbn. Yom 14. December 1838 $. 28.) 

365. Ein vichterliches befchtverendes Urtheil! kan als fchlecht- 
hin oder unheilbar nichtig feit dem 1. März 1835 nur noch in fol- 
genden Fäffen mit einer förmlichen Nichtigfeitsffage? angegriffen werden: 

a. wem Jemand, der gar Feine Gerichtsbarkeit hat oder iwenig- 
ftens zur Verwaltung des vichterlichen Aıntes bei dem betref- 
fenden Gerichte nicht vorfhriftinäßig beftelft und vereidet ift, 
in der Sache inftenint oder entfchieden hat;? 

b. wegen Mängel in der Perfon der Partei, welche nicht beveits 
durch ausdrüciche oder ftilffchweigende Genehmhaltung ges 
dedt find: 

wenn die Partei eines VBormundes, Eurators oder Beiftandes 
bedurfte und ohne einen folchen mit ihr verhandelt worden 
ift; oder 

wenn bie nöthige obernormimdfchaftliche Genehmigung nicht 
beigebracht wid; oder — 

29”.
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wen die Partei durch Jemand ohne erweislichen Auftrag 

vertveten, ihr jelbft auch das darauf ergangene Urxtheil 
nicht zugeftellt worden ift;* 

ce. wenn zum Nachtheil einer Partei Lediglich oder hauptfächlich 

auf Grund der Ausfage eines oder mehrerer beftochener Zeugen, 

oder einer falfchen oder einen ganz anderen Gegenftand be- 

treffenden, mithin verwechfelten Urkunde erfannt worden ift. 

Y) Anjudicationsbefcheide werden dafür nicht angefehen. Trib. Entfeheid. II, 218, 

2) Nicht auch duch eine Einvede der Nulfität wider die Erecution, $. 10 
dief, Tit. Koh, L 371 a. €. 

3) Pro. D. 8.2, 3 dief. Tik, 
4) Ehdf. Nr. 4. 5. 

5) Ef, Nr. 1. Dgl, wegen der dahin gehörigen und nicht gehörigen Fälle 
Entfheid. XIV, 423, 

366. Wegen der vorbemerften Nichtigfeiten fol vorab, fo lange 

und fo weit dies möglich ift, von dev verletten Partei das ordent- 

liche Rechtsmittel gebraucht werden;! der höhere Nichter hat dann 

der Befchwerde noch im höherer Inftanz Abhilfe zu werfchaffen. ft 

dies aber nicht thunlich, oder widerfpricht Implorant, fo wird bei for- 

mellen Mängeln Tediglich auf Nichtigkeit erfannt.? Ift das ordentliche 

Rechtsmittel nichtmehr anwendbar, fo fteht die fürmliche Nichtigfeits- 

Mage während der Verfährungszeit der „ordinäven“ perfönlichen Klagen 
bei dem erftinftanzlichen Nichter der Hauptfache? zu! Diefelbe geht num 
auf Vernichtung des Iudicntes und des vorangegangenen Verfahrens, 
fotweit eines oder das andere mit Nichtigkeit behaftet ift; und nur hier- 
über wird im getöhnlichen Rechtsiwege verhandelt und erfannt,° zugleich 
aber auch Die anderweite Inftruction der Hauptfache verordnet und 
über die Koften der vernichteten Proceduv nach den allgemeinen Regeln 
der Koftenpflicht unter Berücfihtigung der Verfhuldung des einen 
oder anderen Theiles eine Beftimmmmg getvoffen.‘ Dagegen ftehen 
die Rechtsmittel wie bei ordinären (nämlich perfönlichen) Klagen zu.’ 
Die Koften der Nullitäts- Iuftanz Hat der evfte Nichter jederzeit dem 
Smplovanten anfzufegen; dem Imploraten nun dann, wenn Diefen 
die Nulfität als feine VBerfehuldung nachgewiefen ift.’ 

%) Di. deö Necurfes, der Berufung und Dberbernfung. Fände im nämlichen 
Fall, 3.9. bei gefälfchten Zeugniffen oder Urkunden aud) die Nichtigkeitsbefchiwerde 
ftatt, fo würde der DVerlepte zwar die Wahl des einen oder anderen Rechtsmittels
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haben; alfein die Unterlaffung der Nichtigfeitsbefchtwerde wiirde dem Gebrandhe der 
Nuffitätsflage nicht entgegenftehen. Nefer. vom 28. Oktober 1835. Sahrb, LVI, 508. 

2) ©.D. 811 dief. Ti. Dal. oben $. 350. 
2) Im erften Falle des vorigen Paragraphen foll zwar das Landesjuftizcolle- 

gium angegangen werden. Allein an deffen Stelle tritt jeßt das Gericht erfter Inftanz. 
) 8. D.$. 10 dief. Tit. Eigentlich follte wohl die Verjährung von der Ver: 

jährung der Hauptfadje abhängig fein. 
5) Ef. $.3—6. 9. 
6.9.23, 8.16. 
’) 6.8.16, 8.6. 10. Hier it au) die Nichtigfeitsbefchtverbe nit ausge: 

fchloffen. Trib. Präfudiz 594, 
) 6.9.23, 8.12. 13. 

B. Reftitutionen. 

(©. 9.16, 12—28.) 

367. Eine Wiedereinfegung in den vorigen Stand ift nad) 
vehtöfräftig entfehiedener Sache noch geftattet: 

a. allen unter Bormundjchaft gefeßten Parteien und deren Erben, 
jowie denjenigen, welche die echte der Minderjährigen haben! 
wenn das Verfahren feldft zwar in Betreff ihrer ein gültiges 
gewefen ift, fie jedoch durch Das Urtheil oder eine richterliche 
Verfügung, oder durch Friftverfäummiß, wobei die Wieder- 
einfegung in den vorigen Stand nicht ausdrüdtich ausgefchloffen 
ift,? einen erheblichen Nachtgeil erlitten haben, welcher vechtlich 
vermeidbar war,” und zwar binnen vier Jahren vom Tage des 
der Partei publicirten, d. i. zugeftelften Uxtheils oder der er- 
gangenen, d. i. zugegangenen Verfügung; 

b. jeder Partei, wegen folher Urkunden und Zeugen, die vor der 
vehtöfräftigen Entfcheidung nicht prodneirt waren, gleichwohl 
eine von devfelben abweichende Entfeheidung zu begründen ver- 
mögen,“ und zwar binnen eines schnjährigen Zeitwerlanfes mit 
der Bedentung der erlöfchenden Verjährung; fo jedoch, Daß 
eine längere als achtwöchentliche Verzögerung der Neftitutions- 
Mage mit dem neuen Vorbringen nach deffen Habhaftwerden 
von dem Nichter nach Befinden mit einer der Berihuldung 
entfprechenden Gefvbuße geahndet werden joll;® zugleich auch 
mit nachftehenden Maßgaben: 

Die neuen Urkunden felbft find zu produciven.® 
E85 Fönnen mn foldhe fein, won denen der Impforant vor der
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vechtskräftigen Entfcheidung nichts gewußt oder die ev alles artge- 
wandten Fleißes ungeachtet Herbeizufchaffen nicht vermocht hat. Er 
muß fich hierüber unter dev Anzeige, wie er zu dem Befibe gelangt 
fei, zu einer eidlichen Erhärtung erbieten.” 

AS nene Zeugen find nur folche zuläffig, die von der Partei 
in dem entchiedenen Nechtsftreite fchon beftimmt angezeigt waren, 
jedoch wegen unbekannten Aufenthaltes, oder wegen Krankheit oder 
Abwefenheit, oder wegen unterbliebener Abhör bei einen ansiwärtigen 
Gerichte nicht vernommen find." 

Niemals ift auch ein neues Vorbringen gegen eine . Thatfache 
ftatthaft, woriber dev Gegner einen Wahrheitseid abgefchtuoren hat. 
(Oben $. 134.) 

) 6.2.8.13.14 die. Ti WERT, 14, 174. Ein umihtiges Berfahren 
des Richters felbit gehört nicht zu den DBorausfeßungen, Striethorft VII, 210. 

?) Dies ift gefhehen bei verfäunten Rechtsmitteln duch) Declar. vom 6. April 
1839 Art. 13 und twird auch) angenommen bei verfäumter Einführungs- und Recht: 
fertigungsfeift. Teib, Bräjudiz 2224. Sonft ift nichts geändert Dur; die neuefte 
Gefeßgebung. Präjudiz 2138. — Yt nach der verleenden Verfügung bereits ein 
Urtheil ergangen, fo würde auch nod) gegen biefes die Neftitution ex eausa inei- 
denti zu fuchen fein. Bol. ©. D.1, 14, 4, Nr. 5. 

°) Wie nad) gemeinen Net. Daß die Verlegung eine vermeibliche, nicht 
3. B. in der Befchaffenheit der Sache felbft ihren Grund gehabt Haben muß, ift 
am Ende des 8.13 deutlich erklärt und verftcht fh von felöft. 

+) ©. den angef. $.13. Auch die Minderjährigen find hierunter begriffen. 
Dal. Striethorft IV, 292, 

5) Gilt auch von Vergleichen. Präjudiz 1999, 
%) &s fei durd) neue Aufflärung einer fhon vorgefommenen Thatfache oder 

ducd) ben Beweis einer ganz neuen. ©. D. 8.17, 4 u. 28. Bol. Striethorft, IX, 60. 
7) &0D.8.19. 21. 22. 27 dief. it. 

5) Ebof. 8.18. 21. 26. 27 viel. Tit, 
) Ebof. 171 

10) Ebbf. 8.17, 2. 3, 
u) Ehhf. 8.26. 

Vortfegung Verfahren, 

368. Neftitution vermöge des Minorennitäts - Privilegiums ift 
bei demjenigen Richter nacdhzufuchen, wo die Derlegung vorgefalfen 
it, und darüber in Verbindung mit der Hauptfadhe, mithin in der 
für diefe oder für den betveffenden Punkt geeigneten Weife anderiveit 
zu verhandeln und zu befinden. (8. 15 dief. zit.) Der Koftenpunft
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richtet fich nach den, was in Bezug auf Die Hanptfache beftimmt 
wird. (6. D. 23, 15.) 

Ein Reftitutionsgefuch wegen aufgefundener Zeugen wird Durch 
einfachen Antrag auf Vernehmmng der gehörig nachzumweifenden Per: 
fonen biefev Zeugen bei demjenigen Iuftanzrichter des zuvor entfchie- 
denen Nechtftveites angebracht, two jene zuerft nambaft gemacht worden 
find. Der Inftanzvichter verfügt alsdann, wenn das Reftitutions- 
gefuch gehörig begründet erfcheint, Die Nachholung der Beweis - Auf- 
nahme und erfennt nach wieder abgefchloffener Verhandlung von 
Neuem, was Nechtens. (©. D. 8.26. 27 dief. Tit.) 

Neftitution wegen nemer Urkunden ift inter volfftändiger Dar- 
fegung ihrer Exforderniffe bei dem Nichter erfter SIuftonz, 100 der 
vorige Nechtftveit verhandelt worden ift, nachzufuchen und in dem für 
die Hauptfache gefeglichen Verfahren mit dem Procepgegner zu ver 
handelt. (8. 20.) Gegenftand dev Erörterung und Entscheidung ift 
fowohl die Zufäffigfeit dev Neftitution, als auch die Hautptfache, fotveit 
die neuen Urfunden Davanf Beziehung haben. (8. 21.) Bon dem 
vichterlichen Ermeffen hängt e8 danıı ab, ob nach Lage der Umftände 
dem Reftitutionsfucher annoch der gefeßliche Beftärkungseid (8. 368°°) 
abzunehmen oder davon abzuftehen fei. (8. 21.) Der Gegner darf 
feinerfeits neue Beweismittel ohne Befchränfung beibringen. (8. 25.) 

Sn beiden zulegt erwähnten Neftitutionsfällen foll aber der 
Smplorant, wenn fich ergiebt, daß ex mit den Urfunden oder Zeugen 
im früheren Verfahren vorfäßlich zurückgehalten habe, felbft wenn ex 
obfiegt, dem Gegentheil die Koften des vorigen Proceffes erftatten 
und für alfe aus der Zurückhaltung erwachfenden Echäden gerecht 
werden; überdies auch ftetS der Implovat für Die Zwifchenzeit bis 
zum Inftenetiong> (jet: Beantwortungs-) Termine als redlicher 
Befiter gelten, wenn er nicht überführt ift, Daß ev entweder den 
Imploronten an der vechtzeitigen Vorbringung der Urkunden oder 
Zeugen verhindert, oder die Daraus erhellenden Thatjachen int Vor- 
proceß wider befferes Wiffen abgelengnet habe. (8. 22. 27.) Ebenfo 
find die Koften der Keftitutions-Inftanz vegelmäßig dem Imploranten 
aufzulegen, wenn feine Gefährde des Imploraten erhefft. (8.08. 
23, 14.) 

Heber die Koften des Vorproceffgs ift bei Abänderung der frii- 
heven Entfcheidung nach den allgemeinen Grundfägen zu erkennen,
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Dabei jedoch auf Die jekt etiva hervorgetretene Verfchuldung des 
einen oder anderen Theiles Nücdficht zu nehmen. (8. 16 dief. Tit.) 

Wider die Entfcheidung des Richters im Reftitutionsprocek 
finden übrigens die nach den allgemeinen Regeln zuläffigen Nechts- 
mittel ftatt. (8. 27°.) 

Reftitution des Fiscus gegen das vehtsfräftige Wetheil eines 
unzuftändigen Richters, 

369. Wenn gegen deu Fische in einer fir die Sache gejetlich 
nicht zuftändigen und nicht erftrecten vichterfichen SIuftanz erfannt und 
das Urtheil rechtskräftig getvorden ift, obfchon noch eine „ordinäre" 
Snftanz übrig gewefen wäre: fo Tann ex binnen der vierjährigen 
Reftitutionsfrift nach Zuftellung des Urteils bei den vorgefeßten 
Minifterial-Departement des unziftändigen Richters, alfo jetst bei dent 
Suftizminifter, auf nachträgliche Gewährung der verfänmten Höheren 
Suftanz antvagen. Es foll dan zuerft die für Iurisdictionsconflicte 
verordnete Behörde — jett alfo die höhere oder höchfte Nichter- 
Snftanz (oben 8. 39°) — darüber befinden, ob Das Erfenntniß 
wirklich von dem unzuftändigen Nichter exlaffen fei; wenn jolches 
aber feftgeftelft worden, foll die Sadje zur Verhandlung und Ent- 
fheidung an die nächfte höhere Inftanz jenes Richters verftellt werden, 
um entweder auf Grumd der bisherigen Verhandlungen Die rechtliche 
Entfjeidung in der Sache felbft abzugeben, oder felbige au den 
eigentlich zuftändigen Richter zur neuen vollftändigen Erörterung und 
Entfeheidung zu verweifen.! 

) Im biefee Weife würden alfenfalls uod; die Beflimmungen der &. DO, 1, 
16, 7 mit der jegigen Verfaffung zu vereinigen fein. Die Borausfegung des Ge: 
feßgebers war Hanptfüchlich die frühere Trennung der Kammer- und fonftigen Ber: 
waltungsjuftiz von der übrigen Medhtöpflege, Freilich, der weiten Baffung nad, 
nicht allein. Schwerlic paßt aber die Vorfegrift noch auf die heutigen incich- 
tungen unferer Rechtöpflege, zumal felbft bei Competenzeonflicten zwifchen Verwal- 
tung und ZJufliz ein einmal vechtefräftiges Urtheil nicht mehr dur Erhebung eines 
BVerwaltungsconflictes befeitigt werden Fann. Danke, z.B. Alfer, Civ. Proc. &.399, 
halten den 8.7 für aufgehoben. Das ift aber ausdrücklich oder deutlich erfennbar 
weder durch Ginführung der Nichtigkeitsbefchtwerde wegen Sneompetenz, noch bucch 
Art, 13 der Derfar. von 6. April 1839, noch durch 8.27. 28 der Verordn, vom 
14. December 1833 gefhehen. Anders urtheilt daher auch Koh zu 8.7 dar ©.D. 
in Note 13 und im $. 381 des Civ, Proc, obwohl in einzelnen Bunften abiveichend 
von der obigen Darftellung. Allerdings üft die ganze Anordnung faum noch dem
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neueren Rechtsmittelfyflen und Inftanzenverhältnig anzupaffen und neben der Mich: 
tigfeitöbefchiwerde wegen Sncompelenz Tein DBebinfnig, wenngleich hiermit nicht auf 
gehoben. 

v. Rechtsmittel in ganz befonderen Fällen, 

370. AS Rechtsmittel für ganz befondere Fälfe find zu er 
wähnen, obgleich von geringer Anwendbarkeit: 

l. 

I. 

IL. 

IV. 

Ein Recus gegen die Entfcheidungen der vermundichaftlichen 
Gerichte, wohurd, die Ablehnung einer Bormundfchaft verivorfen 
oder die Bormundfchaft einer unter mehreren dariiber ftreiten- 
den Perfonen übertragen wird. Die Provocation muß binnen 
drei Tage nach eröffneter Refohntion zum Protokoll angebracht 
umd ausgeführt werden. Die Entfcheidung erfolgt dariiber 
durch Das Appelfationsgericht, ohne förmliches Verfahren. 
(6. ©. 1,39, 5. 6. 12.) 
Eine fogenannte Provoestion auf Netenvenifion (8.9.1, 23, 
54), wenn dev Richter erfter Iuftanz eine Partei wegen ihres 
rönungswidrigen Verhaltens nah den Beftimmiungen der 
U ©. D. in eine Geld- oder Gefängnißftrafe verurtheitt bat 
und Niederfhlagung oder Milderung diefer Strafe beantragt 
wird. Das Gefuch ift binnen vier Wochen nad Zuftelfung 
des Erfenntniffes anzubringen. Beträgt die Strafe nur fünf 
Thaler oder weniger, fo entfcheidet dasfelbe Gericht, fonft das 
Appelfationsgericht ohne weitere Förmlichfeit. (Ebdf. I, 14, 3° 
Infteuet, vom 7. April 1839 Ziff. 2) Auf die dich neuere 
Gefege eingeführten Ordnungsmittel (oben 8. 77, 181) leidet 
dag Nechtsmittel Feine Anwendung. 
Das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung, wenn einer Partei 
wegen frevelhaften Leugnens oder Kügens in der erften Suftanz 
durch den Civilrichter die Fähigkeit zur Leiftung nothtvendiger 
Eide zur Strafe aberfannt ift. Dasfelbe ift binnen zchn Tagen 
einzulegen; e3 Tann eine neue Unterfuchung beantragt werden; 
der Appellationsrichter entfcheidet darüber definitin.! 

Weitere Rechtsmittel finden in allen diefen Fällen nicht ftett. 
It bei einem Protokoll Die vorfchriftsmäßige Zuziehung eines 
Protofolfführers oder der ihn erfggenden Perfonen unterbfieben, 
jo foll die Partei, deren Erflärungen aufgenommen find, wenn
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fie den niedergefchriebenen Inhalt anfechten will und nicht in 
der Sache felbft ein Nechtsmittel gegen das ergangene Er- 
fenntuiß gebraucht, die Nichtigfeit binnen fechs Wochen nad) 
zugeftelftem Urtheil bei der dem erfennenden Nichter vorgefetten 
Behörde melden, widrigenfalls ihr Necht auf Vernichtung der 
Verhandlung und des darauf gegründeten Urteils erlifcht. 
Diefe Beftimmung dev ©. D.1, 25, $. 62* ift zwar zumächft 
6108 für Untergerichte gegeben, foll aber au) nach 8. 66 auf 
die Obergerichte Anwendung leiden. Sie wird gleihwohl in 
dem heutigen Nechtömittelfyftem nur noch für höchft feltene 
File als Nechtsnerwahrung einen Nuten gewähren können. 

) 0.09.14, 83,4 Daß die Hier ertheiften Beltimmungen mit der Auf 
Hebung des fiscalifchen Proreffes und den Nenderungen im Strafverfahren über: 
haupt aufgehoben feien, ift mit Schärfe nicht zu beweifen, &. au Goltdammer, 
Arch. IN, 823. 

Behandlung zufammentreffender Redhtsmittel. 

(Koh, Eiv. Proc. 8. 342.) 

371. Inwiefern verfchiedene Rechtsmittel zur Befeitigung der- 
jelben Befchtwerde dienen Fönnen und zu einem gleichzeitigen Ge- 
brauche, allenfalls mit Eventualität geeignet fein möchten, erhellet aus 
der angegebenen Natuv derfelben, ihren Bedingungen und ihrer äußer- 
lichen Geftalt. Im Allgemeinen hat die Gefeggebung darauf Bedacht 
genommen, jeder Verlegung nur Ein zutveffendes Heilmittel zu ver- 
haffen. Wo aber dem gewöhnlichen Mittel noch ein außerordent- 
Tiches beigegeben ift, gilt dev Sat, Daß, fo Iange erfteres zufteht, 
folhes auch nur allein benugt werden darf umd dann Tebteres 
ausjchliegt.' 

Was dagegen die Behandlung mehrerer Nechtsmittel betrifft, 
welche in derjelben Sache und gegen den nämlichen vichterfichen 
Act, e8 fei von einer und derfelben Partei oder won verfchiedenen 
Parteien, zuläffigerweife gebraucht werden, fo hat e8 zuvörderft fein 
Bedenken, daf, wenn fie von derfelben Art find, auch Verhandlung 

und Entfcheidung über diefelben verbunden wird. Sind fie unter 
einander verfchieden in Anfehung der vichterlichen Zuftändigfeit oder 
des Verfahrens oder auch der rechtlichen Wirkfamfeit, fo find in 

den erheblicheren Fälfen folgende Negeln maßgebend:
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I. Zrifft des BVerklagten Wiedereinfegungsgefuch gegen einen 
Ungehorfamsbefcheid mit dev Berufung des Klägers wider denfelben 
sufommen: fo foll leßtere bis zur andevweiten Entjeheidung auf das 
Wiedereinfegungsgefuch des Verflagten ausgefet bleiben.’ 

1. Bird im nämlichen Rechiftveite Appelfation und Recurs nad) 
Beichaffenheit der Bechwerden ergriffen, fo wird leßterer bei con= 
negen Streitpunften als Appellation behandelt und in Diefer Weife 
von dem Appellationsrichter mitentjchieden; falls nicht zuvor die 
Appellation zurücgenommten fein folfte.* 

II. Ebenfo zieht Die Nichtigfeitsbefchtwerde einen im felben 
Stadium eingelegten Necms nach fich zur Berhandlung und Ent: 
Iheidung vor dem Höchften Gerichte. 

IV. Zrifft Nevifion und Nichtigfeitsbefchtwerde in einem oder 
mehreren conneren Streitpunkten zufanmen, fo zieht erftere die Ießtere 
nad) fi) in der Weife, daß Ießtere neben der Revifion als folche 
behandelt und nach Dei breiteven Grundfägen derfelben, felbft gegen 
zwei gleichlautende Inftanz-Urtheile erledigt wird, wenn nicht vor der 
oberftrichterlichen Entfcheidung oder Ordination die Zurüdnahme Dev 
Revifion erfolgt fein foltte. 

') Bei der Nichtigfeitsffage ift dies ausdrücklich bemerkt. Oben 8.366. Auch 
bei der gegen fhon vehtsfräftige Urtheife nachgelaffenen Reftitution verfteht fich 
folhes von felft. Eine Anticipirung vor eingetretener gefeblicher Nechtöfraft möchte 
wur geftaktet fein, wenn man dem ordentlichen Mechtsmittel entfagt, Sonft würde 
man aud mit der bei Neftitutionsgefuchen wegen neu aufgefundener Beweife zu 
beobachtenden achtwöchentlichen Drohftift in Berlegenheit fommen, — Was das 
Berhältnig der Nichtigfeitebefchtwerde zur Rulfitätsffage in möglidien Fällen eines 
Zufanmentreffens anlangt, fo wird c& wohl Lei einem Bahlreht des Berlegten 
bewenden müffen (Refer. von 28. Oxtober 1835. Sahrb. XLVI, 508), da die Nid;- 
tigfeitsbefhiwerde als ordentliches Mechtemittel feither nicht anerfannt ift. 

2) Dgl. Berordn. vom 1. Iuni 1833 8.50 u. vom 21. Zuli 1846 $.1u.23. 
®) ©.9.1,14,8.79a.€. Das Fan wohl nur Heißen: fie foll völlig vuen 

bleiben. Erfolgt nachher ein neues contradictorifches Urtgeil eriter Inflanz, fo tritt 
diefes an die Gtelfe des früheren, ımd der Kläger muß num ganz von Srifihen das 
Reötsiittel gebrauden. Die feühere Einwendung wider den Ungehorfamsbefcheid 
dient num zur unverfünmmerten Gchaftung feines Rechtes. Chuas anderer Meinung 
it Koch, Eiv. Bror a, a.D. 

*) Cab. D. von 23, November 1839. ©. ©. 336. 
3) Derlar. vom 6. April 1839 At. 4 a.& — Ein Präjudiz des D. Trib. 

vom Detober 1839 Ziff, 739 verlangt in biefemg Falfe die Begründung des Recurfeg 
als einer Nichtigfeitsbefchtwerhe,
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°) Dedar. a. 0. D. vgl. mit Präjubiz 1785. Dennad) iR es faft unentbehrs 
fi, auf den Fall der Zuräcnahme der Nevifton die Nichtigkeitsbefchtwerde ganz 
vorfehriftemäßig zu begründen, wie auch das Trib, Bräjudiz 788 erfordert hat. — 
Daß übrigens bei Nr. I u. IV des Textes der Unterfehien der conneren und nicht 
eonneren Streitpunkte durch $. 32 der Berordu. vom 21. Suli 1846 ganz aufgehoben 
torden fei, wie Ko) annimmt, ift bis jeßt nicht ausgemacht. Bl. Präfub. 2185. 
2208 u. Striethorft, Ach. I, 161. Sener Baragraph geht überhaupt auch nur auf 
Forderungen vertretbarer Sachen. 

Sedhster Abfgnitt. 

Eigenheiten des gerichtlichen Verfahrens 

bei Sondergerichten, 

Meberhaupt. 

372. Auch bei Sondergerichten Fommen die allgemeinen Grund- 
füge und Sormoorfchriften für das gerichtliche Verfahren in Aumwen- 
dung, foweit Die bei ihnen beftchenden Einrichtungen damit vereinbar 
find. Ausgefchloffen bleiben vornehmlich die durch das Gefe vom 
10. Mai 1851 Herbeigeführten Aenderungen Hinfichtlich des Anfates 
und der Erhebung der Gerichtsfoften ($. 2 Dief. Gefekes). In Betreff 
de3 Einzelnen befepränfen wir ung hier auf das Andentungswirdigfte 
bei den akademischen, Gewerbe- und Handelsgerichten, fowie auf den 
Wirfungsfreis der General Commiffionen, unter Nebergehung der 
lußzolfgerichte und Confulats - Rechtspflege. 

L Madenifche Rechtspflege. 

373. Unter den fchon oben $. 20, c. u. 37 angezeigten der 
afademifchen Gerichtsbarkeit überwiefenen bürgerlichen Klagen gegen 
Studivende find folgende Arten zu unterfcheiden: 

a. Klagen wegen folder Schulden, die ein Studivender gefegmäßig 
eingehen darf (AL. R. U, 12, 8.99 ff.); 

b. Klagen auf Schadens -Crfag und Eigenthums -Erftattung ans 
Bergehen, welche höchftens mit vier Wocen Gefängnig zu 
beftrafen find; 

c. SInjurienflagen. 
Letstere werden Disciplinarifch behandelt, und zwar nur auf. 

biefem Wege, wenn beide Theile Studivende find; einem anderen
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Rläger bfeibt der ordentfiche Nechtsiveg bei dem Gerichte des Afa- 
demie- Ortes in der oben $. 40" gefchilderten Weife offen. 

Die Sachen unter a. und b. werden von dem Univerfitätsrichter 
als Einzelrichter unter Zuziehung eines Protofolfführers, wenn e8 
überhaupt zu einem Streitverfahren fommt, nad) den Borfehriften 
der Verordn. vom 1. Suni 1833 $. 60-64 erörtert und entfchieden. 
Hinfihtlich der dagegen zuläffigen Rechtsmittel gilt das Obige, 

Eine einfache freiwillige Gerichtsbarkeit ift Dem Univerfitätsvichter 
infofern beigelegt, als er gefeglich erlaubte Schuldverpflichtungen 
Studivender aufnehmen, auch die ftudivenden Ausländern in ihren 
Privat-Angelegenheiten etivn nöthigen Beglaubigungen ertheilen darf.’ 

) Bol. Berordn. von 18. November 1819 $.1. 4. 24, pie von 28. Des 
senber 1810 8.9—13. 

IL Handelörehtliches (Mercantil-) Verfahren im weiteren Sinne, 

374. In Berüdfichtigung der Handels-Interefjen hatte bereits 
die U. 6. D., wie fohon an den betreffenden Steffen bemerkt ift, 
folgende Anordnungen getroffen: 

Im Allgemeinen ift den ordentlichen Gerihten in Handelsftrei- 
tigfeiten Die Zuziehung eines handelöfundigen Mannes oder Beifiters 
anempfohlen (6. D. 30, 3 ff.), bei Anseinanderfegung von Handels- 
gefellfhaften aber ausdrücklich aufgegeben (46, 36), fodanıı in Aiffe- 
euranzfachen die Verhandlung auf zwei ordentliche Inftanzen befehränft, 
deren erfte Durch gewählte Schiedsrichter vertreten werden darf (30, 
48 —56); endlich ein fogenannter eigentlicher (befchlennigter) Mer- 
cantilproceß fir Die Dauer großer Mefjen und Märkte, über Gefchäfte 
zwifchen Fremden unter fi) oder mit einheimifchen Kaufleuten, Des- 
gleichen für foldhe Zeiten und an jolchen Pläßen, two wegen Ab- umd 
Zuganges fremder Handelslente oder Schiffe ein. befonders Iebhafter 
Berfehr ftattfindet, wegen der hierbei vorfonmmenden Handelsftreitig- 
feiten angeordnet. (Ö. DO. 30, 9— 47.) Dabei wınden die hin und 
wieder beftehenden Handels, Wett- und Seegerichte mit den ihnen 
beigefegten Befugniffen aufrecht erhalten (ebdf.), wie noch bis jet 
in jolcher Weife die Commerz- und Admivalitätscollegien zu KRönigs- 
berg und Danzig, fowie die Gerichtspeputationen für Handelsfachen 
zu Stettin, Elbing und Memel erhalten find. (Verordn. vom 2. Ia- 
nur 1849 8.18.) Eine allgerteineve Einjegung von Handelsgerichten
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ward durch die K. Verordn. vom 3. April 1847 angebahnt, ohne 

jedoch bisher Schon Erfolge gehabt zu haben. Da man überdies 

einer neuen Entwidelung entgegengehet, fo genügt e8 auf Die BVer- 

ordnung felbft zu verweifen.! 

) Die Einfebung eines Handelsgerichtes mit theils Mechtsverftändigen, theile 
Perfonen aus den Handeleftande foll auf Antrag der Kaufmannfhaft oder ber 

Handelskammer eines Drtes für denfelben erfolgen. ($.1.) Die Zufländigfeit regeln 

die 818 —24. Das Verfahren ift das in der Verordn. von 21. Juli 1846 vor= 

gefehriebene mit einigen wenigen Nebenbeftimmmngen, namentlich in Betreff der vor 

fäufigen Bollfirerfbarkeit der Grfenntniffe erfter Iuftanz. 

IH. Berfahren der Geiwerbegerichte. 

(Berordn. vom 9. Febritar 1849. ©. ©. 93. u. Belanntu. vom 30. Sanıar 1850.) 

375. Die an einzelnen Oxten eingefeßten Gewerbegerichte er- 

ledigen im Wege gütlicher Bermittelung, nöthigenfalls durch Erfenntniß: 

a. die Streitigfeiten felbftftändiger Getverbetreibender mit ihren 

Gehülfen, Gefelfen und Lehrlingen; 

b. die Stveitigfeiten derer, welche NRohftoffe oder Halbfabricate 

zu Handelsiwanren verarbeiten mit ihren Werkführern, Yabrik- 

Arbeitern, Lehrlingen und Gehülfen, foweit fih der Streit auf 

Antritt oder Auflöfung des Arbeits- oder Lehrwerhältnifies, 

auf die gegenfeitigen Leiftungen während desfelben, oder auf 

Anfprüche aus dem Arbeits oder Lehrverhältniffe bezieht. 

Auf den Anruf eines Klägers Ladet der Gerichtsfchreiber Die 

Parteien vor den Vergleihs-Ansihuß, wer jie nicht fchon freiwillig 

Dafelbft erfchienen find. Der Vergleich ift vollftveekbar. Unterbleibt 

ein folcher, fo werden die Parteien an das Gemwerbegericht veriviefen 

und Durch) den Gerichtsfchreiber auf einen beftimmten Tag und Stunde 

dahin verabladet. Die Verhandlung ift mündlich; die Ungehorfans- 

folgen des Nichterfcheinens find gleich denen im gewöhnlichen fum- 

marifchen Verfahren; ebenfo Die Formen der Beweis- Erhebung. 

Verhandlung und Exfenntniß werden vegiftrivt. Bevollmächtigte wer- 

den nur in KrantHeits= oder Abwefenheitsfälfen zugelaffen ud müffen 

felbft auch dem Gewerbeftande angehören. 

In Betreff der Rechtsmittel findet wur die Befonderheit ftatt, 

daß fiber Necurs und Appellation das etwa am Orte beftehende 

Handelsgericht, fonft Das Stadt und Kreisgericht entfcheidet. In- 

zwifchen ift jeder gewwerbegerichtliche VBefcheid jofort vorläufig voll-
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ftredbar, wenn der Verflagte nicht worzieht, den Gegenftand in ge 
tihtlihe Verwahrung zu geben, bezüglich dafür mit Baarfchaft oder 
geldwerthen Papieren Sicherheit zu Teiften. Auch ift Körperhaft (wor- 
läufig) nicht anwendbar. 

W. Orundfäge der agrarifhen Nechtöpflege. 

376. Die feit der Agrargefeßgebung von 1811 zu Deren Auge 
führung eingefeßte Rechtsverwaltung findet ihre hauptfächlichen Werk 
zeuge in den prowinzieffen Generalcommiffionen, bezüglich den an 
ihre Stelle hin und wieder getvetenen landwirthichaftlichen Negie- 
vungs-Abtheilungen, fodann in deven Gehülfen, den Specialcommif- 
fionen, welche die Beftimmung haben, die Auseinanderfegungen aut 
Drt und Stelle zu bewirken. 

Zu ihrem bedeutungsoollen Wirfungskreife gehören im Affge- 
meinen:;' 

I. die Eigenthumsfonderung zwifchen Gutsherrfchaften und den 
ihnen unterivorfenen Stelfenbefigern im Wege einer jogenann- 
ten gutsherrlichen und bäuerlichen Kegufivung; 

I. die Ablöfung der Nealfaften behufg Reinftellung und Indivi- 
duafifirung des Grumdeigenthumes, hierneben auch Das bei 
Abldfung durch die Nentenbanfen (vermöge des Gefeßes von 
2. März 1850), fowie bei Streitigfeiten über die auf Mühlen 
vnhenden Abgaben erforderliche Verfahren; 

UI. das auf rund der Gemeinheitstheilungs-Orduung vom 7. Iuni 
1821 und ihrer fpäteren Ergänzungen eintvetende Auseinander- 
feßungsverfahren, nebft alfen damit im Zufanmenhange ftehen- 
den Sachen? 

Die Zuftändigfeit der ordentlichen Gerichte fteht Diefer befon- 
deren Rechtspflege alfenthalben nach, dergeftalt, daß fogar fehon vechts- 
hängige Sachen dahin abzugeben find.’ Jene tritt exft wieder ein, 
nachdem das zur Wirkfamtfeit der Generalcommiffionen gehörige 
Verhältuiß bier feine Negelung erhalten hat! Conflicte wegen der 
Zuftändigfeit zwifchen den ordentlichen Gerichten und jenen Berwval- 
tungsjuftizftellen werden auf dem gewöhnlichen Wege (oben 8. 11) 
zum Entfcheid gebracht.’ 

) Cs ift deshalb auf das fehon zu 8.20* angeführte Hauptiverf von Lette 
und v. Rönne zu verweifen, fowie auf die vormalige Zeitfehrift für gutsherclich
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bänerl. Verhältn, von Zorn, Mafudh u. Kuh. Brest. 1839. — u. die Zeitfchr. für 

Landesiufturgefeßgebung, heransgeg. vom Nevifionscollegio. Bine fyflematifche Dar- 
ftellung des ganzen Stoffes wäre daneben fehr erwünfct. 

2) Bol, befonders Berorbn, von 30. Suni 1834 8. 6 und Lette und v. Rönne 

II, 2, ©. 245 f. \ 

3) ©. Berordn. vom 20. Juni 1817 8.9 und dazu Verorhn. vom 30. Juni 
1834 $.9. 

4) Bornehmlich alfo nad) erfolgter Beftätigung des Mereffes. Hierüber zu 
vergl. Entfcheid. des Gerichtshofes f. Compet. onflicte im Zul. Min. 91.1852 ©.98. 

Lotte u. v.Rönne a. a. D. 262, 
5) Bol. Kette u. v. Rönne a, a.D. ©. 261. 267. 416. 

Fortfehung. 

377. Die formelle Thätigfeit Diefes Ziweiges der Verwaltungs- 

Rechtspflege greift fowohl in die freiwillige wie in Die Streitgerichts- 

barfeit ein, und es find dabei theils Yandespofizeifiche Interefien, 

theil! Nechte moralifcher Perfonen, theils Rechte unbelannter Inter- 
efjenten mitwahrzunehmen.' 

Die Einleitung und Leitung des Verfahrens fteht bei der Pro- 

vinziafbehörde (Generalcommiffion oder Negierungs-Abtheilung), welche 

auch die Beftätigung der zu Stande gebrachten Negulirungen, foiwie 

die erftinftanzliche Eutfeheidung über vorkommende Nechtsftreitigfeiten 

unter den Betheiligten Hat, foweit folche nicht durch Schiedsrichter 

gefchehen muß.” Die unmittelbare Verhandlung zum Ziveek frieblicher 

Feftftellung, außerdem zur Vorbereitung der Entfeheidung liegt in der 

Hand der Specialcommiffarien. 

Das Verfahren hat am meiften die Natır und Geftalt einer 

Auseinanderfegung mit den oben (8. 196. 197) im Allgemeinen be- 

merkten Eigenheiten; Hinfichtlich der befonderen Streitigkeiten über 

Dafein und Umfang der Betheiligungsvechte aber die Natır einer 

gewöhnlichen Proceßp-Inftruction. Hierbei find in erfter und zweiter 

Snftanz noch die Borfchriften der Allgemeinen Gerichtsordnung unter 

Ausflug des fummarifchen, mündlichen und öffentlichen Verfahrens 

nach den Versrdnungen vom 1. Juni 1833 und vom 21. Sult 1846, 

maßgebend. Anwendung aber leiden die Beftimmungen der Berordn. 

vom 5. Mai 1838 wegen der Zuftellung vichterlicher Urtheile (oben 

8. 169),° fowie der DVerordn, vom 21. Juli 1843 wegen Einlegung 
der Rechtsmittel, Lebtere find im Wefentlichen alle im vorigen 

Abfchnitte werzeichnete;° vornehmlich die Appelfation gegen Urtheile
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erter Inftanz, welche von den mit dev Sache in erfter Snftanzg bes 
faßten Specialconmiffar inftruivt wird.” 

Gegen Urteile zweiter Inftanz ift Nevifion oder Nichtigfeits- 
bejehwerde nad) der allgemeinen Negel der Verordi. vom 14. De- 
cernber 1833 mit gewiffen Beichränfungen zuläffig;® das dabei ein- 
tretende Verfahren aber richtet fi) nach den Vorfehriften der Verordn. 
vom 21. Iuli 1846. 

Die Bollftredung gebührt der in erfter Inftanz zuftändigen 
Provinzialftelfe. 

Rükfichtlich dev Koften des Verfahrens beftehen eigene Ne= 
aulative.!? 

1) ©. vorzüglich Gefeh vom 29. Juni 1835. 
2) Die näheren Vorfchriften ertheilen außer der Berordn. vom 20. Juni 1817: 

das Gefeg zur Ausführung der Gemeinheitstheilungs- und Ablöfungsordnung von 
7. Zuni 1821, die Beroron. vom 30. Juni 1834 und das Sefeb vom 22. Noveniber 
1844; dazu Lette und v. Rönne II, 2, ©. 234 fi. 

3) Vgl. Berorbi, vom 30. Juni 1834 $. 31 und dazır Inftenct. vom 12, Der 
tober 1833. Leite u. v. Rönne ebf. ©. 426. ... 

4) Die Orundzüge diefes Inftructionsverfahrens find oben 8.63, 64 ange: 
geben. Die wenigen Befonderheiten ergeben fi aus den Note 2 angeführten Ges 
feßen, namentlich aus der Verordn. vom 20. Suni 1817 $. 68—156 in Betreff des 
unnterbrochenen Betriebes, der Termins-Erftrefungen, des perfönlichen Erfeheinens, 
wegen des MWegfallens schriftlicher Nechts- Ausführungen und wegen des Ungehorz 
james. — Befonders begünftiget if die active und paffive lagehäufung bei gleich: 
artigen Anfprüchen. Cab. D. vom 15. März 1838; 9. Kampg, Sahrh. LI, 379, 
und fhon Derlar. vom 26. Juni 1825. ©. ©. 223. ©. au D. Trib. Enifgeid. 
XXVI, 94. — Gigentgümlichkeiten bei der Proceß- und Sachlegitimation f. bei 
Leite u. v. Rönne a. a. D. 311. 320. Wegen des Contumacialverfahrens: Scholl- 
wig, in der Zur. Wochenfchr. 1843, 445. 461. 

5) Dgl, Leite u, v. Nönne a. 0.9. ©. 346, 
6) ©. ebbf. 362 ff. und wegen des Necurfes in geringfügigen Sadjen &. 370; 

wegen der Reftitution wider Contumacialbefcheide aber Berorbn. vom 20, Suni 1817 
8.191 u. £ette u. v. Rönne a. 0.0. ©, 385, 

?) Veroron. vom 20. Juni 1817 8.185 u. Beroren, von 5. Mai 1838 8. 11. 
%) Cab. D. vom 15. März 1834. Wgl. Leite u. v. Rinne a. a.D,. ©. 380. 

Die Einwendung diefer Rechtsmittel hat bei der Generalsommiffton, nicht bei dem 
Speeialeommiffar zu erfolgen. Gntfcheiv. XXVI, 855. 

°) Gefeh vom 26. März 1855. ©. ©. 129. 
10) Lotte u. v. Rönne I, 760— 828. 
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Das Negifter verweift auf bie Paragraphen. Die eingeflammerten Zahlen benten auf bie 

Noten des beigefügten Paragraphen. 
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Nöleuguungseid . 22200. 154 
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Advoratlen . 22222 59 
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Appellationsrihter . ........ 350 

Nm nn 248 
Al onen 243 
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Affefloren .. 22-220. 22 

Auditeme om mon. 59 
Aufgebot, öffentlihes . . . . 221. 302 

Aufgebotverfahren. . ..... . 88. 221 

Angenfeheinseinnahme. ...... 135 
Auscultatoren . 22 (2) u.(5). 32. 54 

Auseinanderfebung . ... . 196. 313 

Aufteägalfahen ....... 18. 255 
Außergerichtliche Inftanzen . . . . 40   
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Bagatellverfahren . 22200. 193 
Bangläubiger . 2.2.2000. 226 
Belladungen. 2222er: 257 
Bagwake. 2.22 0er ennnn 312 
Belheinigung » .. 2.2.2... . . 117 
Beihlaguahme .... 248. 284. 297 
Befhlußnahme ..... + 83, 117 

Deihwerden ... 2.2.0. 338 
Befoldungen, Berhlagnahme der 

felben 22.2222... 287. 297 
Beweis . . 108. 117. 121. 159. 161 

= zum ewigen Gedächtniß . 240 
Beweislaflt......-. ER 119 
Beweismittel „220000. 124 
Beweisverfahten. .. 2.2.2... 123 
Bevollmäghtigter .. . . . . 52. 53, 60 
Bietungslermin . 2222 20.. 303 

Bietungsverfahren. .. 2.2.2... 304 

E 

Commiffarien 222222 26 

Eompetenz des Schuldners... . . 294 

Eompetenzeonflit . 2... . 11() 

Compromiß . 2.222 20. 21. 42 
Coneurs 315. Arten 317. Gröffn. 318 

Berfonal 324, Beendigung 332 

Eoneurs-Dronung, preußifche . . 315 
Eoneursproceh . Teen. 315 
Confessio veslita ....... 128 (1)
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23 zu Note 2 füge hinzu: S. nun auch Gefek vom 7. Mai 1856. ©. &, 293, 
45 in 8.35 Zeile 7 lies: Gerihtsftandes; forwie Grenzberichtigungsklagen 

(8.9. 1,42,1). 
46 Note 3 ift noch auf v. Rönne, Stuatsredht d. preuß. Monarchie (1856) 

©. 288 zu verweifen. 
50 der Note 4 füge noch bei: Meberdies in Bechfelfagen (8. 183) und bei 

Diffamation im Falle des 8.21. TH. Tit. 20 der ©.D. nah Refer. 
vom 21. Noveniber 1818, 

73 8.61 füge den Morten: „erfolgt if" bei: und ver faliche Bevollmäd: 
tigte dent Gegner zur, vollen Entfhävigung verpflichtet. ©. DO. I, 24, 10. 

98 Zeile 1 lies: Parteivorträge, 
156 Zeile 3 Ties: 291 flatt 201. 
180 Note 4 füge Hinzu: Vgl. übrigens Steiethorft XX, 105. 
186 Note 2 füge Hinzu: und Präjud. 1998, Striethorft XX, 61. 
209 Note l. Theilweifes Anerkennhuif berechtiget nicht zum Erlaß eines 

Agnitionsbefheides, ausgenommen vor Handelsgerichten. DBerordit, vom 
3. April 1846 8. 28. 

295 Note 5. Hhpoth. Oron. IL, 233 und das Prähere | im Srfeb von 24. Mai 
1853 8. 47. 

327 Zeile 13 Lies: Geleifetes, 
419 Oben zu Note 3 Hinzugufügen: ©. nım auch Plen. Brajud. 2658. Ent 

field. XXXU, 13. 

 


